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123. Sitzung 

Bonn, den 7. Dezember 1978 

Beginn: 9 Uhr 

Präsident Carstens: Meine Damen und Herren, die 
Sitzung ist eröffnet. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung möchte ich eine 
Erklärung abgeben. 

Am 14. März 1978 ist Nico Hübner; ein junger in 
Ost-Berlin wohnender Deutscher, verhaftet worden. 
Nico Hübner hatte sich unter Hinweis auf den ent-
militarisierten Status der Stadt geweigert, einer 
Aufforderung zur Tauglichkeitsuntersuchung für den 
Dienst in der Nationalen Volksarmee nachzukom-
men. Am 7. Juli 1978 verurteilte das Stadtgericht 
von Ost-Berlin Hübner zu fünf Jahren Freiheits-
entzug. 

Die drei Westmächte haben anläßlich der Verhaf-
tung und anläßlich der Verurteilung gegenüber der 
Sowjetunion darauf hingewiesen, daß diese Maß-
nahmen den in den Nachkriegsvereinbarungen der 
Vier Mächte und der Gesetzgebung des Alliierten 
Kontrollrats festgelegten, bis heute fortbestehen-
den entmilitarisierten Status Berlins verletzen., Sie 
haben eine Überprüfung des Urteils gefordert. Wir 
sind den drei Westmächten für diese Haltung dank-
bar. 

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat seine Soli-
darität mit Nico Hübner bekundet. Viele Bürger 
aus dem Inland und Ausland haben sich in zahl-
reichen Petitionen für ihn eingesetzt. 

Ich bringe die gemeinsame Überzeugung der Mit-
glieder des Deutschen Bundestages zum Ausdruck, 
daß das Urteil gegen Nico Hübner dem Rechtsemp-
finden widerspricht. Der Deutsche Bundestag appel-
liert an die Verantwortlichen, Nico Hübner freizu-
lassen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, das 
in ihren Kräften Stehende zu tun, um die Freilas-
sung von Nico Hübner zu erwirken. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Ich darf einige weitere Mitteilungen zur Kenntnis 
des Hauses bringen. 

Als Nachfolger für den ausgeschiedenen Abge-
ordneten Strauß hat der Abgeordnete, Reichold mit 
Wirkung vom 4. Dezember 1978 die Mitgliedschaft 
im Deutschen Bundestag erworben. Ich begrüße den 
neuen Kollegen sehr herzlich und wünsche ihm 

eine erfolgreiche Mitarbeit im Deutschen Bundes-
tag. 

(Beifall) 

Der Abgeordnete Schmidhuber hat mit Wirkung 
vom 6. Dezember 1978 auf seine Mitgliedschaft im 
Deutschen Bundestag verzichtet. 

Amtliche Mitteilung ohne Verlesung 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 1. Dezember 1978 
beschlossen, der Bundesregierung wegen der Haushaltsrechnung 
und Vermögensrechnung des Bundes für das Haushaltsjahr 1976 
(Jahresrechnung 1976) auf Grund der Bemerkungen des Bundes-
rechnungshofes Entlastung gemäß Artikel 114 des Grundgesetzes 
und § 114 der Bundeshaushaltsordnung zu erteilen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Verteidigungsausschusses als 
1. Untersuchungsausschuß nach Artikel 45 a 
Abs. 2 des Grundgesetzes zu dem Antrag 
der Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU 
im Verteidigungsausschuß auf Einsetzung 
des Verteidigungsausschusses als Untersu-
chungsausschuß zur Untersuchung des Spio-
nagefalles Lutze/Wiegel und damit im Zu-
sammenhang stehender Sachverhalte 
— Drucksachen 8/2290, 8/2350 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Ahlers 
Abgeordneter Ernesti 
Abgeordneter Horn 
Abgeordneter Möllemann 
Abgeordneter Dr. Voss 

Das Wort als Berichterstatter hat der Herr Abge-
ordnete Ahlers. 

Ahlers (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es ist Bericht zu erstatten über die Tätig-
keit des Verteidigungsausschusses als Untersu-
chungsausschuß im Spionagefall Lutze/Wiegel. 

Vor fast genau einem Jahr, am 14. Dezember 
1977, wurde dieser Ausschuß auf Antrag der CDU/ 
CSU-Fraktion einvernehmlich eingesetzt, nachdem 
sowohl die Bedeutung dieses schon geraume Zeit 
zurückliegenden Falles als auch die Tatsache seiner 
nur zögerlichen Behandlung im Verteidigungsmini- 
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Ahlers 
sterium öffentlich bekanntgeworden waren. Über 
die Notwendigkeit, eine parlamentarische Untersu-
chung zu führen, war man sich in allen drei Fraktio-
nen von Anfang an klar. Ihr Ziel sollte die Aufklä-
rung dieser Vorgänge sein, und diese sollte mit der 
Absicht vorgenommen werden, Verbesserungsvor-
schläge für die Abwehr der von der östlichen Spio-
nage drohenden Gefahren zu machen. Das Ziel 
wurde erreicht, die Absicht wurde verwirklicht. Als 
Ergebnis der Beratungen ergab sich Übereinstim-
mung hinsichtlich der schwerwiegenden Bedeutung 
dieses Falles und des eingetretenen Schadens für die 
äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. 

Es ist ein traditionelles Recht des Parlaments, mit 
Hilfe von Untersuchungsverfahren seiner Kontroll-
funktion gegenüber Regierung und Exekutive Nach-
druck zu verleihen. Zum siebten Mal konstituierte 
sich deshalb der Verteidigungsausschuß als Unter-
suchungsausschuß. In den vergangenen Jahren war 
das fast nie mehr der Fall gewesen. Ich meine, auch 
weiterhin sollte die Regel gelten, daß die kräftigen 
Mittel eine um so stärkere Wirkung zeigen, wenn 
sie nur vorsichtig dosiert angewendet werden. 

Aus Gründen der Geheimhaltung steht nur dem 
Verteidigungsausschuß das Recht zu, sich selber als 
Untersuchungsausschuß zu etablieren. Aus diesen 
Gründen gilt für ihn auch nicht die allgemeine Regel 
des Art. 44 des Grundgesetzes, wonach die Beweis-
erhebung "generell in öffentlicher Verhandlung vor-
zunehmen ist. Gleichwohl haben wir dem berech-
tigten Verlangen der Öffentlichkeit nach öffentlicher 
Behandlung weitgehend Rechnung getragen. Nur 
verhältnismäßig selten wurde die Öffentlichkeit aus-
geschlossen. 

Bedauerlicherweise gelangte auch aus diesen Ge-
heimsitzungen einiges Material auf den Markt. Die 
Hoffnung des Verfassungsgebers, durch die Spezial-
vorschrift genügend Vorsorge getroffen zu haben, 
daß Geheimnisse nicht über den Kreis der Befugten 
hinausgelangen, hat sich nicht erfüllt; denn partei-
politische Zwecke haben bei der ganzen Sache von 
Anfang an eine große Rolle gespielt. 

(Zustimmung des Abg. Horn [SPD]) 

Dennoch haben die Mitglieder des Ausschusses 
die erwähnten gemeinsamen Ziele nie aus den 
Augen verloren, und die gemeinsame Absicht be-
stimmte auch das zumeist gute Klima, welches in 
den Sitzungen herrschte. Dafür ist neben allen ande-
ren Kollegen, die sich aktiv an der Arbeit des Aus- 
schusses beteiligen konnten, in erster Linie den Vor-
sitzenden, Herrn Dr. Wörner und dem Kollegen 
Wilfried Penner, zu danken. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Letzterer hatte sich als juristischer Fachmann zur 
Verfügung gestellt und ist dabei schon fast zum Ver-
teidigungsexperten geworden. 

Die beiden Vorsitzenden haben in enger Koope-
ration sachlich und zuweilen sogar humorvoll den 
Ausschuß geleitet. Sie haben manche juristische 
Hürde genommen, andere einfach umritten und 
einige schwierige Situationen gemeistert. Bis auf 
wenige . Ausnahmen konnten erfreulicherweise auch 
Peinlichkeiten vermieden werden. 

Ich möchte dies besonders hervorheben; denn der 
Ausschuß hatte sich auch vorgenommen, durch seine 
Arbeit das Ansehen des Bundestages zu heben und 
der Aufforderung Herbert Wehners, nach einem 
neuen parlamentarischen Stil zu suchen, nachzu-
kommen. Auch sollte der weitverbreiteten Ansicht 
entgegengewirkt werden, Untersuchungsausschüsse 
seien zu nichts nutze, weil sie lediglich als Instru-
ment parteipolitischer Taktik mißbraucht würden. 
Wie auch immer das Urteil über unsere Arbeit aus-
fallen mag, jedenfalls ist der Ausschuß nicht ausge-
gangen wie das bekannte Hornberger Schießen. Die 
Verfahrensregeln der IPA und ihre angemessene 
Auslegung durch die Vorsitzenden haben sich be-
währt. Die Rechte der Minderheit, die ein parlamen-
tarisches Untersuchungsverfahren bestimmen, wur-
den voll gewährt. 

Darüber hinaus hat es sich als zweckmäßig erwie-
sen, einen Ad-hoc-Ausschuß zu bilden, dem die bei-
den Vorsitzenden, die Berichterstatter und die Ob-
leute angehörten. In dieser Runde konnten viele 
Fragen vorgeklärt und die Abläufe der Sitzungen 
beraten werden. 

Doch will ich nicht so tun, als ob alles nur eitel 
Sonnenschein gewesen wäre. Es hat eine Reihe un-
schöner Szenen gegeben sowie eine Flut von Ver-
dächtigungen, von Vorverurteilungen und, wie schon 
erwähnt, von Indiskretionen. Dazu hat offensichtlich 
das Denken an die vielen wichtigen Wahlkämpfe 
dieses nun zu Ende gehenden Jahres beigetragen. 
Die Opposition meinte wohl, aus dem Spionagefall 
Kapital schlagen zu können. 

Für zukünftige Fälle sollte deshalb festgehalten 
werden, daß ganz offensichtlich die Ergebnisse der 
Landtagswahlen von  der Spionageaffäre, von der 
Arbeit unseres Ausschusses und von den damit im 
Zusammenhang stehenden personellen Veränderun-
gen nicht beeinflußt wurden. Entsprechende Anstren-
gungen hätte man sich also ersparen können. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Das stimmt 
doch nicht, was Sie da sagen!) 

Die Langzeitwirkung solcher Vorkommnisse wird 
weit überschätzt. Sie reduziert sich auf Null, wenn, 
wie geschehen, die Regierung durch rasche Entschei-
dungen das Heft wieder fest in ihre Hände nimmt. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

— So war es. Sie brauchen sich nur die Wahlergeb-
nisse anzugucken. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Besonders unangenehm fiel der Ausschußmehrheit 
und nach meinen Beobachtungen — — 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, ich bitte 
Sie, sich an die Funktion des Berichterstatters zu 
halten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ahlers (SPD) : Das will ich gern tun, Herr Präsi-
dent. Trotzdem muß ich diese Feststellung hier noch 
treffen: Besonders unangenehm fiel der Ausschuß-
mehrheit und nach meinen Beobachtungen auch ei- 
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ner Mehrheit in der Minderheit der fortgesetzte Ver-
such auf, die Intimsphäre des Zeugen Herbert Laabs 
zum Gegenstand von Befragung und zum Teil sogar 
zum Gegenstand von Nachforschungen zu machen. 
Man ging sogar so weit, am Rande auch noch den 
Bundeskanzler mit diesem privaten Bereich in Be-
rührung zu bringen zu suchen. Aber schon während 
der Vernehmung des Bundeskanzlers am 24. Februar 
stellte sich auf sehr eindeutige Weise heraus, daß 
es nicht gelingen konnte, den Kanzler in diese Sache 
hineinzuziehen. Es soll deshalb und auch, um Mini-
sterialdirektor a. D. Herbert Laabs Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen, darauf hingewiesen werden, 
daß auch die Minderheit in ihrem Schlußbericht, 
wenn auch nur eingeschränkt, von dem Verdacht 
abgerückt ist, Laabs habe mit der Angeschuldigten 
Renate Lutze ein intimes Verhältnis gehabt und da-
durch den Spionagefall erleichtert. 

So unerfreulich diese Vorgänge waren, eine hei-
tere Note ergab sich aus der verbissenen Suche eini-
ger Oppositionskollegen nach einer sogenannten 
Förderliste, die sich im Besitz von Herrn Laabs ge-
funden haben soll. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU]: Danach hat 
nicht die Opposition gesucht, sondern Herr 

Laabs!) 

— Herr Laabs hat sie aber nicht gefunden, weil es 
sie nicht gab. — Darunter wurde die Zusammenstel-
lung von Namen sozialdemokratischer Beamter ver-
standen, die in höhere Positionen gebracht werden 
sollten. Man wollte unbedingt den Beweis antreten, 
daß eine angebliche Genossenwirtschaft und Nepo-
tismus auch im Spionagefall eine Rolle gespielt ha-
ben könnten. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU]: Haben sie 
auch!) 

Zur Charakterisierung dieses Vorgehens eignet sich 
der psychologische Begriff der Projektion. Darunter 
versteht man die Übertragung eigener Wünsche, 
Vorstellungen und Handlungsweisen auf andere. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wissen, daß man auch in den von der CDU/CSU 
regierten Ländern in Personalfragen nicht gerade 
zimperlich ist. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Was hat denn das 
eigentlich mit einem Bericht zu tun? — 
Zuruf des Abg. Dr. Schäuble [CDU/CSU]) 

— Das ist ein Bericht über die Arbeit —  

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Wir sind doch nicht 
im SPD-Unterbezirk Kreuznach! — Weitere 

Zurufe von der CDU/CSU) 

— Nun seien Sie doch nicht so nervös, Herr Kohl! 

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Sie sollen sich parla

-

mentarisch ordentlich verhalten! — Fortge

-

setzte Zurufe von der CDU/CSU) 

— Herr Kohl! Ihre Personalpolitik, Herr Kohl, ist 
doch weit bekannt, die Sie in Rheinland-Pfalz ge-
trieben haben. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Das steht doch 
nicht zur Debatte!) 

— Doch. 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, ich muß 
Sie nochmal bitten, sich an die Rolle des Bericht-
erstatters zu halten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ahlers (SPD) : Gern! Aber es ist doch wohl die 
Feststellung erlaubt, daß trotz aller Bemühungen die 
Suche der Opposition nach der Förderliste erfolglos 
geblieben ist. Man ist nicht fündig geworden. Sie 
war, wie sich schließlich herausstellte, ein Phan-
tom. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Das ist doch nicht 
die Sprache eines Berichterstatters! — Kunz 
[Berlin] [CDU/CSU] : Das hat doch mit dem 

Bericht nichts zu tun!) 

In diesem Zusammenhang erlauben Sie mir, Herr 
Kohl, eine allgemeine Bemerkung, die Sie interessie-
ren wird. Im Interesse einer guten Zusammenarbeit 
im Leitungsbereich der Häuser, aber auch sonst muß 
es ein gewisses Maß an parteilich induzierter Perso-
nalpolitik geben. 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU] : Das ist schon 
wieder nicht Berichterstattung!) 

Wir sollten aufhören, uns deshalb zu genieren. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Sie haben doch keine 
Wertung hier vorzunehmen! — Dr. Schäuble 
[CDU/CSU]: Reden Sie doch zur Debatte!) 

— Ich nehme gar keine Wertung vor. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Sie haben einen Be

-

richt zu geben!) 

Dies war zu allen Zeiten so, und ich meine, wir soll-
ten aufhören, auf tüchtige Beamte nur deshalb her-
abzublicken, 

(Dr. Schäuble [CDU/CSU] : Das ist doch 
keine Berichterstattung!) 

weil sie sich zu einer demokratischen Partei beken-
nen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Kohl [CDU/CSU]) 

Das gilt auch, Herr Kohl, für Journalisten im öffent-
lich-rechtlichen Bereich. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Soweit der Berichterstatter 
Meinungen wiedergibt, die im Ausschuß geäußert 
worden sind, hält er sich im Rahmen der Bericht-
erstattung. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ahlers (SPD): Das ist überhaupt keine Frage. — 
Entscheidend ist nach meiner und unserer Auffas-
sung nur, daß solche Beamte auch die Qualifikation 
besitzen, die sie für ihr Amt brauchen, und dies 
war im Fall von Herbert Laabs gegeben. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Da kann man 
nur lachen!) 

— Sie können ruhig lachen. Aber es war so. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Warum ist er 
gegangen?) 
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— Weil er in  diese Sache verwickelt war, wie Sie 
wissen. 

Ihnen liegt die Drucksache vorn 15. November 
dieses Jahres vor. Sie enthält den Abschlußbericht 
mit der Beschlußempfehlung, daß dieser Bericht 
vom Bundestag zur Kenntnis genommen und die ein-
gegangenen Petitionen und Eingaben für erledigt 
erklärt werden. Die Systematik des Abschlußbe-
richts ist nicht befriedigend, wie ich einräumen muß. 
Es war beabsichtigt, die gemeinsamen Feststellun-
gen und die unterschiedlichen Würdigungen der 
Mehrheit und der Minderheit in den einzelnen Ab-
schnitten organisch miteinander zu verbinden. Dies 
erwies sich als unmöglich. Deshalb wurde, auch 
wegen der Länge der Ausführungen, der Bericht der 
Minderheit an den Schluß des Gesamtberichts ge-
stellt. 

Wie gesagt, trotz aller Schwierigkeiten gelang es, 
gemeinsame Feststellungen zu treffen. Ein solches 
Ergebnis kann nur erzielt werden, wenn die Koali-
tionsmehrheit, die meist ihre Regierung zu verteidi-
gen hat, bereit ist, auch Unzulänglichkeiten einzu-
räumen, und wenn sich die angreifende Minderheit 
von Tatsachen überzeugen läßt. Der Untersuchungs-
ausschuß hat ohne Zweifel fleißig gearbeitet. Er trat 
insgesamt 29mal zusammen, 42 Zeugen und sach-
verständige Zeugen wurden vernommen, einige 
mehrfach befragt. Wir haben uns bemüht, das paral-
lel laufende Strafverfahren gegen die der Spionage 
verdächtigten Personen nicht zu beeinflussen. Der 
Untersuchungsauftrag, also der Beweisbeschluß, der 
mehrmals ergänzt wurde, war umfassend. Der Aus-
schuß hat auch gut daran getan, auf Verteidigungen 
zu verzichten. 

Den Hintergrund des Spionagefalles bildet natür-
lich die enorme Aktivität des nachrichtendienst-
lichen Gegners. Zuständige Stellen schätzen, daß 
sich bei uns ständig etwa 2 000 Agenten betätigen. 
Ihr Ausspähungsbereich ist weit gespannt. Im Mit-
telpunkt stehen natürlich unsere eigenen Streit-
kräfte und die unserer Verbündeten sowie die zahl-
reichen militärischen Einrichtungen auf unserem 
Territorium. Man nennt die Spionage das zweit-
älteste Gewerbe der Welt. Genau wie im ältesten 
Gewerbe arbeiten die Spione im allgemeinen für 
Geld und mit den raffiniertesten, oft auch mit den 
gemeinsten Mitteln. Der Fall Lutze/Wiegel hat dies 
erneut bestätigt. Wegen unserer freiheitlichen Ver-
hältnisse, die wir nicht aufgeben dürfen, wegen des 
verbreiteten Widerwillens gegen strenge Kontrollen 
und wegen der Gutgläubigkeit oder Leichtlebigkeit 
der Menschen finden die Agenten bei uns ein ziem-
lich leichtes Betätigungsfeld. 

Die mühevolle Arbeit der Abwehr, die hier auch 
einmal gelobt werden soll, wird dadurch erschwert, 
daß die Späher aus der DDR keine Sprachschwierig-
keiten kennen, daß sie gute Einstiegsmöglichkeiten 
haben und ihre Arbeit deshalb leicht tarnen können. 
Man kommt an der Tatsache nicht vorbei, daß das 
Ausmaß der östlichen Spionage einen ernsthaften 
Störungsfaktor in  den Beziehungen zwischen den 
beiden deutschen Staaten darstellt. 

Bei der Vielzahl der nachrichtendienstlichen An-
sätze kann es nicht ausbleiben, daß von Zeit zu Zeit  

auch Fälle von schwerem Landesverrat vorkommen. 
Keine Regierung ist davor gefeit. Der Fall Lutze/ 
Wiegel ist ein solcher Fall gewesen, aber der Ver-
such, ihn zu einem einmalig schweren Fall zu de-
klarieren, muß mißlingen. Auch aus früheren Zeiten 
kennen wir Fälle von vergleichbarem, wenn nicht 
schwererem Gewicht. Hier ist vor allem der Ver-
räter im Bundesnachrichtendienst Felfe zu nennen. 
Dieses Gebiet eignet sich nicht zur Selbstgerech-
tigkeit. 

Die Zahl der durch das Spionentrio, das Ehepaar 
Lutze und Herrn Wiegel, als verraten anzusehen-
den Dokumente ist groß. Darunter befinden sich 
auch solche von schwerwiegender Bedeutung. Doch 
kann auf der anderen Seite die erfreuliche Mittei-
lung gemacht werden, daß die Zahl der als „streng 
geheim" eingestuften Papiere klein ist und daß sich 
Operationspläne und Geheimnisse der atomaren 
Kampfführung nicht darunter befinden. Manches 
von dem, was vermutlich kompromittiert wurde, 
war auch bereits öffentlich bekannt. Deshalb sollte 
man sich auch vor Übertreibungen des möglicher-
weise eingetretenen Schadens hüten. 

Bei der öffentlichen Erörterung des Spionage-
falles wurde anfangs häufig eine falsche Optik 
eingestellt. Es wurde der Eindruck erweckt, Frau 
Renate Lutze sei die Hauptspionin und das Zentrum 
des Verrats habe in der Sozialabteilung gelegen. 
Heute steht fest, daß der Spionagefall seine Ursache 
nicht in der Person von Herrn Laabs hatte und daß 
der Großteil der empfindlichen Dokumente nicht aus 
seiner Abteilung, sondern aus den Abteilungen Rü-
stung und Verwaltung stammte. Offenkundig ist 
auch geworden, daß nicht Frau Lutze, sondern ihr 
Mann die treibende Kraft bei der Spionagetätigkeit 
war. 

Der Ausschuß hat eine Reihe von Fehlern, Ver-
säumnissen und Mängeln bei der Behandlung des 
Spionagefalles im Verteidigungsministerium festge-
stellt. Dazu gehört in erster Linie, daß seine schwer-
wiegende Bedeutung zu spät erkannt und daß er 
auch dann noch als Routinefall behandelt wurde. 
Doch gibt es dafür mildernde Umstände. In der 
fraglichen Zeit waren der damalige Verteidigungs-
minister Georg Leber und der,  damalige Generalin-
spekteur Admiral Zimmermann krank oder erkrank-
ten. Für ihre engsten Mitarbeiter, für Staatssekre-
tär Fingerhut und für General Wust, ergab sich dar-
aus eine übermäßige Arbeitsbelastung. Dies muß 
berücksichtigt werden. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Es standen 
Bundestagswahlen vor der Tür!) 

— Das spielte natürlich auch eine Rolle. Aber wenn 
man krank ist, hat das mit den Wahlen nichts zu tun, 
Herr Kollege. — Also für Herrn Fingerhut und für 
General Wust ergab sich daraus eine übermäßige 
Arbeitsbelastung. Dies muß berücksichtigt werden, 
wenn man sich um ein faires Urteil bemüht. 

Allerdings wurden auch Mängel festgestellt, die 
damit nichts zu tun hatten. Dazu gehörten die lang-
anhaltenden Kompetenzstreitigkeiten im Hause, eine 
ungenügende kollegiale Zusammenarbeit gerade auf 
höherer Ebene und ein partiell schlechtes Betriebs- 
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klima. Eine besondere Rolle hat in diesem Zusammen-
hang der Zuständigkeitskrieg zwischen dem auf ein 
Eigenleben bedachten Militärischen Abschirmdienst 
und der für Sicherheitsfragen zuständigen Führungs-
abteilung FüS II gespielt. 

Als sich herausstellte, daß dieser Kompetenzkon-
flikt die Ermittlungen zu erschweren drohte, hat 
Staatssekretär Fingerhut eine abgrenzende Verfü-
gung getroffen, den sogenannten Fingerhut-Erlaß. 
Dieser wurde von der Minderheit und auch von 
manchen Offizieren als ein Versuch gewertet, die mi-
litärische Seite auszuschalten. Es wurde die Vermu-
tung ausgesprochen, daß dies im Hinblick auf die 
Bundestagswahlen 1976 geschehen sei. Nach Auf-
fassung der Mehrheit haben die Untersuchungen 
ergeben, daß ein solcher Verdacht nicht aufrecht-
erhalten werden kann. Auch der Wortlaut des Erlas-
ses läßt für solche Deutungen keinen Raum. In dem 
Mehrheitsbericht heißt es, daß der Fingerhut-Erlaß 
vom 16. Juni 1976 allein das Ziel verfolgte, die neu 
entbrannten Kompetenzstreitigkeiten durch eine 
klare Regelung beizulegen. Weiter heißt es an dieser 
Stelle, der Führungsstab der Streitkräfte sei zu kei-
nem Zeitpunkt aus den Ermittlungen ausgeschaltet 
worden. 

Gemeinsam haben Mehrheit und Minderheit er-
klärt, daß der bisherige Generalinspekteur Wust 
sich fragen lassen müsse, warum er trotz der er-
kannten Bedeutung des Falles auf die routinemäßige 
Bearbeitung durch den Apparat vertraut und es un-
terlassen habe, im Rahmen seiner Dienstaufsicht die 
militärische Schadensbewertung anzumahnen. 

Diese Fragestellung hat sich als folgenschwer er-
wiesen. Denn die Unteilbarkeit der Verantwortung 
für die Verzögerung bei der Schadensbewertung, die 
ja die Voraussetzung für mögliche Maßnahmen zur 
Schadensbegrenzung bildet, führte zu der Diskussion 
über sein weiteres Verbleiben im Amt und legte die 
Forderung nach einem Rücktritt nahe. Die Verdienste 
des bisherigen Generalinspekteurs sollen dadurch 
nicht geschmälert werden. Es versteht sich von 
selbst, daß seine persönliche Integrität überhaupt 
nicht berührt ist. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Aber scheinheiliger 
geht es wirklich nicht mehr! Was Sie hier 

vorführen!) 

— Das ist auch eine Wertung, Herr Kohl, und die 
sollten Sie sich ruhig ersparen. 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der SPD — 
Dr.  Kohl [CDU/CSU] : Nach der Polemik, die 
Sie in der Öffentlichkeit betrieben haben! 
— Zuruf von der CDU/CSU: Buchstaller! — 
Jenninger [CDU/CSU] : Was sind Sie für ein 

Kerl!) 

Als gescheitert anzusehen, Herr Kohl und Herr 
Jenninger, ist in den Augen der Mehrheit der Ver-
such der Opposition, den Bundeskanzler mit einer 
ähnlichen Verantwortung zu belasten. Wie es sich 
gehört, ist der Kanzler vom ersten Tage an über 
den Spionagefall unterrichtet worden. Doch konnte 
diese Unterrichtung nur so weit reichen, wie es der 
Wissensstand derjenigen zuließ, die mit dem Kanz-
ler persönlich oder mit dem Kanzleramt Verbindung  

zu halten hatten. Der Kanzler selber mußte sich dar-
auf verlassen können, daß die Angelegenheit in 
dem zuständigen Ressort ordnungsgemäß behandelt 
wurde. 

Ebenso verfehlt war nach Meinung der Mehrheit 
auch die Kritik an dem früheren Verteidigungsmini-
ster Leber. Er wurde das Opfer unglücklicher Um-
stände. Dazu gehörte seine Krankheit, gehörte die 
enorme Inanspruchnahme durch andere Fragen, dazu 
gehörte auch der langjährige Brauch, der verhin-
derte, daß ihm das umfassende Gutachten zur Kennt-
nis gebracht wurde, welches für die Bundesanwalt-
schaft zum Zwecke der Strafverfolgung hergestellt 
worden war. Dieser Brauch ging noch auf die Zeit 
der „Spiegel"-Affäre zurück. Er ist inzwischen ab-
geschafft worden, sollte aber sicherstellen, daß dem 
Gutachter, der vor Gericht auftreten muß, ein 
Höchstmaß an Unabhängigkeit zuerkannt werden 
kann. 

Wir können mit Sicherheit davon ausgehen, daß 
Georg Leber unverzüglich tätig geworden wäre, 
wenn er das Gutachten gelesen und dadurch von 
dem vollen Ausmaß des Verratsfalles Kenntnis er-
halten hätte. Wir bedauern es sehr, daß durch diese 
Umstände die großen Leistungen in den Hintergrund 
gerückt wurden, die Georg Leber für unseren Staat 
und insbesondere für die Bundeswehr, für ihre Stel-
lung im Staat und im Bündnis erbracht hat. Als Be-
richterstatter der Mehrheit möchte ich ihm in diesem 
Augenblick dafür ausdrücklich danken. 

(Beifall bei der SPD und FDP) 

Zu den Mängeln, die der Untersuchungsausschuß 
im Sicherheitsverhalten des Ministeriums heraus-
gefunden hat und die zu dem Erfolg der Spione bei-
getragen haben, gehören weiter: einmal die Unzahl 
der geheimzuhaltenden Schriftstücke. Es ist ein Un-
ding, daß über 600 000 Vorgänge als „Vertraulich", 
„Geheim" oder „Streng Geheim" eingestuft werden 
und daß jährlich rund 200 000 neue Vorgänge dieser 
Art produziert werden. Ein General hat z. B. vor dem 
Ausschuß ausgesagt, daß auch die Weihnachtsgrüße 
eines ausländischen Kollegen als „Geheim" einge-
gangen sind. 

(Lachen bei der SPD) 

Die verhängnisvolle Folge dieser Flut von Ge-
heimdokumenten ist, daß sie das Sicherheitsbewußt-
sein und die Wachsamkeit vieler Angehöriger des 
Ministeriums unterspült. 

Zweitens. Zu der großen Zahl von Geheimpapie-
ren gehört auch die große Zahl von Panzerschrän-
ken, mit denen nur wenige richtig umzugehen wis-
sen. Offenbar ist der Panzerschrank eine Art Status-
symbol geworden. Wo aber tausend solcher Schrän-
ke verstreut sind, müssen Aufsicht und Kontrolle zu 
wünschen übriglassen. 

Drittens. Ursächlich für den Erfolg der Spione 
waren wohl in erster Linie die Ermächtigungen zum 
Zugang zu geheimen Dokumenten. Der Untersu-
chungsausschuß hat den Eindruck gewonnen, daß im 
Bundesministerium der Verteidigung bei Erteilung 
dieser Ermächtigungen nicht die gebotene Zurück-
haltung und Sorgfalt obwalten. So muß die Frage 
gestellt werden, ob beispielsweise die Vorzimmer- 
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dame des Leiters der Sozialabteilung ermächtigt sein 
muß, Vorgänge bis zur Stufe „Streng Geheim" ein-
zusehen, wenn der Abteilungsleiter selbst solche 
Vorgänge nur höchst selten zu bearbeiten hat. In 
all diesen Fällen wurde gegen den Grundsatz 
„Kenntnis nur, wenn nötig" verstoßen. 

Schließlich muß auch die Frage gestellt werden, 
wie effektiv eigentlich die Sicherheitsüberprüfungen 
sind, die solchen Ermächtigungen vorangehen und 
die sie begleiten, wenn eine Persönlichkeit wie 
Lothar Lutze auch bei wehrmaliger Überprüfung und 
trotz gezielter Hinweise — auch von Herrn Laabs — 
nicht enttarnt werden konnte. 

Insgesamt haben wir den Eindruck gewonnen, daß 
es im Verteidigungsministerium zwar keinen Man-
gel an Sicherheitsvorschriften gibt, wohl aber einen 
Mangel an Sicherheitsbewußtsein gab. Herr Lutze 
hatte z. B. seine Minox-Kamera gelegentlich offen 
auf dem Schreibtisch liegen, ohne daß jemand An-
stoß daran genommen hätte, und er hat bündelweise 
Geheimakten im Kofferraum seines Wagens mit 
nach Hause nehmen können. 

Ich komme zum Schluß: Der Untersuchungsaus-
schuß hat es nicht bei der Registrierung der Vor-
gänge, bei der Auflistung der Mängel, bei der Fest-
stellung der Versäumnisse bewenden lassen. Da die 
des Landesverrats Angeklagten mit verhältnismäßig 
einfachen Mitteln einen unverhältnismäßig großen 
Spionageerfolg erzielen konnten, hat der Ausschuß 
eine Reihe von Folgerungen zur Verbesserung der 
Sicherheitslage gezogen. Sie finden diese am Schluß 
des Berichts. 

Bundesminister Apel hat bereits eine Reihe von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und 
der Spionageabwehr getroffen. Dazu gehören die 
Einrichtung eines Sicherheitsreferates im Leitungs-
bereich, die klare Unterstellung des MAD unter den 
Stellvertreter des Generalinspekteurs, die Intensi-
vierung der Aufsicht und die Einengung des Perso-
nenkreises, der Zugang zu den Verschlußsachen er-
hält. 

Damit hat die Arbeit des Ausschusses einen zu-
friedenstellenden Abschluß gefunden. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Carstens: Das Wort als Berichterstatter 
hat der Herr Abgeordnete Ernesti. 

.Ernesti (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Der Deutsche Bun-
destag debattiert heute den vorgelegten Abschluß-
bericht des Verteidigungsausschusses als Unter-
suchungsausschuß aus Anlaß des Spionagefalles 
Lutze/Wiegel und die damit im Zusammenhang ste-
henden Sachverhalte. Ich darf auf den Bericht ver-
weisen und vor allen Dingen auf die Berichtigung 
auf der Drucksache 8/2350, die erforderlich wurde 
weil in dem Originalbericht einige Unrichtigkeiten 
aus drucktechnischen Gründen entstanden sind. 

Das Ergebnis der Untersuchung ist in acht Ka-
piteln ausgeführt worden, von denen vier vom ge-
samten Ausschuß getragen werden, während bei 

den weiteren vier Kapiteln die Minderheit der Auf-
fassung war, daß die von der Mehrheit vorgenom-
mene Würdigung mit dem Ergebnis der Beweisauf-
nahme nicht im Einklang steht. Daher sah sich die 
Minderheit gezwungen, in diesen vier Punkten eine 
eigene Würdigung vorzunehmen. Nachdem der Kol-
lege Ahlers bei seiner Berichterstattung den Schwer-
punkt auf die Darstellung der Würdigung der Mehr-
heit legte, werde ich verständlicherweise als Be-
richterstatter auch die Würdigung der Minderheit 
darlegen. 

Die Bedeutung des Spionagefalles spiegelt sich 
darin wider, daß sich die Gesamtzahl der Verschluß-
sachendokumente, die den Spionen zugänglich wa-
ren, auf über 1 000 Vorgänge der Geheimhaltungs-
grade „Vertraulich", „Geheim" und „Streng geheim" 
beläuft. Auch auf Grund der Ermittlungen der Bun-
desanwaltschaft kann davon ausgegangen werden, 
daß davon 17 Vorgänge „Streng geheim" und 
40 Vorgänge „Geheim" eingestuft waren. Um Ihnen 
einen wirklich nur kleinen Eindruck dieses Spio-
nagefalles, der auch im Vergleich zu anderen Fällen 
für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik als be-
sonders schwerwiegend anzusehen ist, zu geben, 
möchte ich sieben Vorgänge aufgreifen. 

Das sind zunächst einmal die militärischen Zu-
standsberichte der Bundeswehr für 1972 bis 1974 
sowie der des Heeres für 1974. Diese Zustandsbe-
richte geben in zusammenfassender Form ein detail-
liertes Leistungsbild über Stärken und Schwächen 
der Streitkräfte. Durch die Tatsache, daß die drei 
aufeinanderfolgenden Leistungsbilanzen der  Bun-
deswehr als verraten gelten können, war der Geg-
ner in der Lage, eine vergleichende Darstellung zu 
haben.

Da ist der Streitkräfteplan von 1975 bis 1988. Er 
enthält die langfristige Planung für die Entwicklung 
der Bundeswehr. Es sind weiterhin die verteidi-
gungspolitischen Richtlinien, in denen die vertei-
digungspolitischen Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland erörtert, die Rahmenbedingungen für 
die Konzeption der militärischen Verteidigung um-
rissen und der Auftrag der Bundeswehr umschrie-
ben werden. 

Es gehören auch die Bewertungsergebnisse über 
den Kampfpanzer 3 dazu. Sie betreffen die Konzep

-

tion der Bundeswehr für die Panzerbewaffnung der 
90er Jahre. 

Es sind die Pläne, Analysen und Berichte aus dem 
Bereich des NATO-Pipeline-Systems. Dies betrifft 
die Treibstoffversorgung der NATO-Verbände so-
wohl im Frieden wie auch im Verteidigungsfall. 

Zu den Unterlagen gehört der Alarmplan der 
Bundeswehr in der Fassung von 1972. Er enthält 
Angaben über den Umfang und Stand militärischer 
Alarm- und Mobilmachungsvorbereitungen sowie 
die Verfahren für die Durchführung der Alarmie-
rung. 

Schließlich ist da der Mobilmachungsplan. Er ent-
hält die grundsätzlichen Bestimmungen organisa-
torischer, personeller und materieller Art zur Vor-
bereitung und Durchführung einer Mobilmachung. 
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Insgesamt ist im Ausschuß übereinstimmend fest-

gestellt worden, daß der nachrichtendienstliche Geg-
ner durch den Verrat einen umfangreichen und für 
ihn wichtigen Einblick in die Stärken und Schwä-
chen der Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepu-
blik - Deutschland erhalten hat. Dieser Schaden ist 
zum überwiegenden Teil irreparabel. 

Für den Komplex der Ermittlungen haben die Un-
tersuchungen des Ausschusses nach Auffassung der 
Minderheit eindeutig ergeben, daß von einer Behin-
derung der ermittelnden Beamten des Bundeskrimi-
nalamtes durch den MAD nicht die Rede sein kann. 
Dies gilt auch für die Stellen des Ministeriums, ins-
besondere für das damals noch bestehende Referat 
Fü S II 7. — Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich 
ich ab und zu Abkürzungen gebrauche. Im Bericht 
werden Sie eine Erklärung dieser Abkürzungen fin-
den. 

Dagegen hat die Beweisaufnahme ergeben, daß 
die von Minister Leber gegen Ministerialdirektor 
Laabs angeordneten Ermittlungen des MAD von 
Brigadegeneral Scherer und Staatssekretär Finger-
hut nicht nur behindert, sondern schließlich sogar 
vorzeitig abgebrochen worden sind. Die Ermittlun-
gen gegen Herrn Laabs beruhten auf einer Aussage 
eines Beamten. Dieser hatte einem persönlichen Ge-
spräch der Frau Lutze entnommen, daß diese einem 
Gesprächspartner gegenüber ein intimes Verhältnis 
zu Herrn Laabs behauptet hatte. Außerdem hatte sie 
sich dabei beklagt, daß Herr Laabs sich nicht für die 
Förderung ihres Mannes eingesetzt habe. 

(Zuruf von der SPD) 

— Ich trage hier die Bewertung der Minderheit vor. 
Dieses wissend, gab der Minister die Weisung, gegen 
Ministerialdirektor Laabs zügig zu ermitteln und den 
Mitwisserkreis kleinzuhalten. Der Chef des Amtes 
für Sicherheit der Bundeswehr, Brigadegeneral Sche-
rer, entschied jedoch am 16. Juni 1976, die Ermitt-
lungen vorläufig ruhen zu lassen. Gleichfalls im 
Juni 1976 führte er hierüber ein Gespräch mit Staats-
sekretär Fingerhut. Anschließend wurden die unter-
brochenen Ermittlungen nicht wieder aufgenom-
men. 

Die Beweisaufnahme hat ferner im Zusammenhang 
mit den Ermittlungen schwerwiegende Behinderung 
des Führungsstabes der Streitkräfte, insbesondere 
des Referats Fü S II 7, durch Brigadegeneral Scherer 
und Staatssekretär Fingerhut ergeben. Die Minder-
heit ist der Auffassung, diese Behinderungen bewirk-
ten, daß dringende militärische Aufgaben nicht recht-
zeitig, teilweise sogar bis heute nicht voll erfüllt 
werden konnten. 

Erschwerend kam außerdem hinzu, daß der MAD, 
der dem Bundeskriminalamt Amtshilfe leisten sollte, 
seine Tätigkeit aufnahm, ohne den Führungsstab 
der Streitkräfte hierüber zu unterrichten. Insbeson-
dere unterließ die MAD-Gruppe S die nach den 
Richtlinien für die Zusammenarbeit zwischen Fü S 
II 7 und der MAD-Gruppe S vom 28. Februar 1973 
erforderliche Erstunterrichtung des Führungsstabes 
der Streitkräfte II 7. Diese Ausschaltung von Fü S 
wurde durch den sogenannten Fingerhut-Erlaß vom 
16. Juni 1976, ohne daß eine geschäftsordnungsmä

-

ßige Beteiligung militärischer oder sonstiger Stellen 
des Ministeriums, etwa in der Form einer Mitzeich-
nung, stattgefunden hätte, festgeschrieben. Da nun 
befürchtet werden mußte, daß eine Reihe notwendi-
ger militärischer Maßnahmen unterbleiben oder sich 
über Gebühr verzögern könnte, entwarf der Refe-
rent Fü S II 7 für den damaligen stellvertretenden 
Generalinspekteur Wust ein Schreiben an Staats-
sekretär Fingerhut. In diesem Schreiben wurde u. a. 
auf diese Verzögerung hingewiesen. Leider hat es 
General Wust damals abgelehnt, dieses Schreiben 
zu unterzeichnen. Die Folge war, daß nach Heraus-
gabe des Fingerhut-Erlasses der Informationsfluß 
und die Zusammenarbeit sowohl innerhalb des Ge-
schäftsbereiches des Bundesministeriums der Verteidi-
gung als auch im Verhältnis zur NATO nach Auffas-
sung der Minderheit auffällig gestört war. 

Eine weitere Folge war, daß dadurch die Einlei-
tung, Überwachung und der Abschluß des militäri-
schen Verfahrens zum Zweck der Schadensminde-
rung, wofür nach Geschäftsverteilungsplan des Bun-
desministeriums der Verteidigung in der Zentralen 
Dienstvorschrift 2/30 eindeutig der Führungsstab 
der Streitkräfte zuständig war, zunächst unterblieb. 
Nach Aussagen von sachkundigen Zeugen wären 
nämlich nicht nur die Benachrichtigungen an die 
NATO und an die nationalen Herausgeber bis Ende 
1976 abgeschlossen gewesen, auch die Schadensab-
grenzung bis zur letzten bloßgestellten Verschluß-
sache wäre bis spätestens Frühjahr 1977 beendet ge-
wesen. Dies alles, wenn der Führungsstab der Streit-
kräfte II 7 in Tätigkeit hätte bleiben dürfen! 

Vor diesem Hintergrund — das ist die Auffassung 
der Minderheit — müssen die Angaben von Brigade-
general a. D. Scherer mit größter Zurückhaltung auf-
genommen werden. Er hat nämlich am Vorabend 
seiner Vernehmung mit den dem Untersuchungsaus-
schuß angehörigen Kollegen Ahlers und Horn ein 
etwa anderthalbstündiges Gespräch geführt, das der 
Vorbereitung der Vernehmung gegolten hat. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Es bleibt der Eindruck, daß Staatssekretär Finger-
hut mit seinem Erlaß absichtlich das auf schnelle 
Bewertung und Minderung des mutmaßlichen 
Schadens gerichtete militärische Verfahren behin-
dert hat. Angesichts der zusätzlichen Gefahren, die 
diese Behinderung für die Sicherheit des Staates 
heraufbeschwören konnte, war dieses Verhalten 
nach Auffassung der Minderheit besonders unver-
antwortlich. Bei der Frage nach dem Motiv fällt 
auf, daß die Verhaftungen in diesem schwersten 
Spionagefall der Bundesrepublik vier Monate vor 
der letzten Bundestagswahl erfolgten. 

Meine Damen und Herren, beim Komplex der 
Unterrichtungen hat die Minderheit des Ausschus-
ses festgestellt, daß den verantwortlichen Regie-
rungsstellen die besondere Schwere des Verrats-
falles von Anfang an bekannt war. Dies galt ins-
besondere für Staatssekretär Fingerhut. Er gab zu, 
am 2. Juni 1976 nicht nur mündlich, sondern auch 
schriftlich unterrichtet worden zu sein; denn dieses 
hatte ihm erlaubt, seinen Minister am 4. Juni 1976 
eingehend zu informieren. 
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Auch Staatssekretär Schüler räumte vor dem 

Ausschuß ein, den Spionagefall von Anfang an für 
einen Fall von Bedeutung gehalten zu haben. Der 
Bundeskanzler war von Staatssekretär Schüler am 
2. Juni 1976 ebenfalls über den Spionagefall unter-
richtet worden. Auch er bestätigte vor dem Aus-
schuß, zu keinem Zeitpunkt ein Informationsdefizit 
gehabt zu haben. Im Gegenteil: Das, was ihm vor-
getragen worden sei, habe ihm schon damals die 
Auffassung vermittelt, daß es sich um einen schwer-
wiegenden Fall von Spionage handele. 

Zum Komplex „Würdigung der Schadensbewer-
tung" war der gesamte Ausschuß der Auffassung, 
daß die notwendigen Maßnahmen zur militärischen 
Schadensbewertung und Schadensminderung erheb-
lich verzögert worden sind. Die Tatsache, daß erst 
18 Monate nach der Aufdeckung des Spionagefalls 
und erst im Zusammenhang mit der Einsetzung des 
Untersuchungsausschusses eine umfassende Scha-
densbewertung in Angriff genommen wurde, ist als 
ernstes Versäumnis anzusehen. 

Hierzu hat nach Auffassung der Minderheit bei-
getragen, daß nach dem Erlaß des Staatssekretärs 
Fingerhut vom 16. Juni 1976 die Stabsabteilung 
Fü S II die von ihr begonnenen militärischen Scha-
densfeststellungen einstellte. Dieser Erlaß mußte 
als Versuch der politischen Leitung des Ministe-
riums gewertet werden, den als schwerwiegend er-
kannten Spionagefall_ den militärischen Stellen 
weitgehend zu entziehen. Nach Auffassung der Min-
derheit sollte damit der Mitwisserkreis so lange 
wie möglich auf Personen beschränkt werden, die 
aus der Sicht der Leitung zuverlässig waren. 

Zum Komplex der Sicherheitsbestimmungen wur-
de durch die Minderheit des Ausschusses folgendes 
festgestellt. Ministerialdirektor Laabs hat als Leiter 
der Sozialabteilung im Bundesministerium der Ver-
teidigung Zugang zu Geheimakten gehabt, die er 
nach der Aufgabenstellung dieser Abteilung für die 
Erfüllung seiner Dienstpflichten nicht hätte zu ken-
nen brauchen. Er hat die Vorschriften über den 
Umgang mit Geheimakten über Jahre hinweg grob 
mißachtet. Auch hat er es pflichtwidrig unterlassen, 
den Umgang seiner Mitarbeiter mit Geheimakten 
dienstaufsichtlich zu überwachen. Ministerialdirek-
tor Laabs hat durch sein Verhalten den Verrat von 
Geheimsachen erleichtert. 

Da sich die Zuständigkeit der Sozialabteilung des 
Bundesministeriums der Verteidigung auf allge-
meine Sozial- und Fürsorgeangelegenheiten, das 
Betreuungswesen, Fragen der sozialen Sicherung 
und Berufsförderung erstreckt, sind die zu bearbei-
tenden Vorgänge in aller Regel keine Verschluß-
sachen. Entsprechend der Zuständigkeit seiner Ab-
teilung hätte Ministerialdirektor Laabs nach Auf-
fassung der Minderheit, von seiner Teilnahme an 
Abteilungsleiterkonferenzen abgesehen, kaum Ver-
anlassung gehabt, sich mit Verschlußsachen zu 
befassen. Dennoch bekam er eine Reihe von ge-
heimen und streng geheimen Dokumenten auf den 
Tisch, die mit seiner Tätigkeit unmittelbar nichts 
zu tun hatten. Beispielhaft sei hier auf den Streit-
kräfteplan von 1975 bis 1988 und auf die Unter-

lagen zu den Stabsrahmenübungen Wintex 1973 
und 1975 hingewiesen. 

Nach dem in der Zentralen Dienstvorschrift 2/30, 
der Sicherheitsvorschrift, niedergelegten Grund-
satz „Kenntnis nur, wenn nötig" hätte Herr Laabs 
die mit seinem Tätigkeitsbereich nicht in Zusam-
menhang stehenden Geheimakten nicht zu kennen 
brauchen und deshalb auch nicht kennen dürfen. 
Daß Herr Laabs dennoch solche Akten auf den 
Tisch bekam, lag nach Meinung der Minderheit 
daran, daß er Mitglied der SPD sei und seine Nähe 
zum Bundeskanzler bekannt gewesen sei. Dies habe 
wohl auch dazu beigetragen, daß ihm seitens der 
Leitung des Hauses ein besonderes Vertrauen ent-
gegengebracht wurde und man ihn deshalb selbst-
verständlich in alle wichtigen Dinge des Geschäfts-
bereichs einweihte. 

Die Beweisaufnahme hat weiter ergeben, daß Mi-
nisterialdirektor Laabs in den Jahren, in denen er 
die Sozialabteilung leitete, also seit Anfang 1972, 
in einer Reihe von Fällen gegen die Vorschriften 
über den Umgang mit Verschlußsachen verstoßen 
hat. So hat er z. B. zu keiner Zeit seinen Panzer-
schrank vorschriftsmäßig verschlossen. Auch ist 
festgestellt worden, daß das Kombinationsschloß 
seines Panzerschranks seit seinem Dienstbeginn 
1972 auf die international übliche Grundzahl 50 ein-
gestellt war. Alle anderslautenden Behauptungen 
von Ministerialdirektor Laabs sind nach Auffas-
sung der Minderheit nachgewiesenermaßen Schutz-
behauptungen. Somit konnte der Panzerschrank von 
Herrn Laabs seit 1972 immer allein mit einem 
Schlüssel geöffnet werden. 

Außerdem hat er den Erstschlüssel für seinen 
Panzerschrank nicht, wie die Vorschrift es erfor-
dert, ständig in persönlichem Gewahrsam gehalten. 
Enge Mitarbeiter von ihm bestätigen übereinstim-
mend, daß der Abteilungsleiter den Schlüssel nor-
malerweise, mindestens aber überwiegend in sei-
nem Aktenkoffer aufbewahrte. Dieser Koffer ver-
blieb auch dann offen in seinem Dienstzimmer, 
wenn er dies kurzfristig oder für längere Zeit ver-
ließ. 

Zwei Zeugen gaben darüber hinaus an, Frau 
Lutze habe bei Abwesenheit von Ministerialdirektor 
Laabs und bei entsprechendem Bedarf den Schlüs-
sel tatsächlich dem zurückgelassenen Aktenkoffer 
entnommen und den Panzerschrank damit geöffnet. 

Nach eigenem Bekunden ist Herr Laabs bei seiner 
Ermächtigung zum Umgang mit Verschlußsachen im 
Jahre 1969 über Inhalt und Sinn der Sicherheitsbe-
stimmungen belehrt worden. Auch hat er, wie er 
ausführte, die Vorschriften in der Folgezeit gründ-
lich studiert. Sein fortgesetztes Fehlverhalten stellt 
daher nach Auffassung der Minderheit eine bewußte 
Mißachtung der im Sicherheitsinteresse erlassenen 
Vorschriften dar. Dies ist deshalb besonders schwer-
wiegend, da er von seinem Vertreter immer wieder 
auf die Notwendigkeit der Beachtung der einschlägi-
gen Dienstvorschriften hingewiesen wurde. Ministe-
rialdirektor Laabs hat diese Bemühungen jedoch 
damit abgetan, daß die Sicherheitsbestimmungen in 
seinen Augen Formalismus seien. Diese Bewertung 
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der Sicherheitsbestimmungen für den Bereich des 
Bundesministeriums der Verteidigung unterstrich er 
dadurch, daß er einem Stellvertreter hinfort Zimmer-
verbot erteilte. 

Die Beweisaufnahme hat außerdem ergeben, daß 
Herr Laabs eigenem Eingeständnis zufolge nie kon-
trolliert hat, in welcher Weise seine Sekretärin mit 
Verschlußsachen umging. Ihn hat es also auch nie 
gekümmert, daß Frau Lutze nach seinem abend-
lichen Weggang des öfteren noch im Büro blieb und 
dabei in Gesellschaft ihres Mannes war. 

Das Verhalten von Ministerialdirektor Laabs ver-
dient daher nach Auffassung der Minderheit schärf-
ste Mißbilligung. Seine bloße Zurruhesetzung er-
scheint als Reaktion auf sein Fehlverhalten nicht 
ausreichend. 

Meine Damen und Herren, im Zusammenhang 
mit dem Komplex der Einstellung von Verdachtsper-
sonen ist die Frage geprüft worden, ob Ministerial-
direktor Laabs auf Bitten von Renate Lutze oder aus 
einem anderen Grund die Einstellung von Lothar 
Lutze im Bundesministerium der Verteidigung be-
einflußt hat. Der Ausschuß geht nach Anhörung der 
Zeugen und Studium der Aktenlage insgesamt davon 
aus, daß Herr Laabs auf die Einstellung des Lothar 
Lutze im Bundesministerium der Verteidigung nicht 
eingewirkt hat. 

Die Untersuchungen des Ausschusses hinsichtlich 
der Sozialabteilung im Bundesministerium der Ver-
teidigung haben ergeben, daß nach Auffassung der 
Minderheit des Ausschusses die Einstellung von 
Herrn Laabs in das Bundesministerium der Verteidi-
gung, seine Verwendung als Leiter des neugegrün-
deten Leitungsstabs, seine Ernennung zum Leiter der 
neugegründeten Sozialabteilung sowie seine Ernen-
nung und Verbeamtung vom damaligen Verteidi-
gungsminister Helmut Schmidt betrieben wurden. 

Darüber hinaus ergaben die Zeugenvernehmungen 
zusätzlich eine Reihe von Merkwürdigkeiten, die 
auf die Person von Herrn Laabs ein bezeichnendes 
Licht warfen. Vorschriften über dem Umgang mit 
Verschlußsachen nahm er nicht ernst. Zur Uniform 
hatte er ein gespanntes Verhältnis. Die Verweige-
rung seines Einverständnisses zur Beiziehung seiner 
Personalakte aus der Referendarzeit erweckte den 
Eindruck, Herr Laabs habe etwas zu verbergen. Über 
eine Reihe der zu seiner Abteilung gehörenden An-
gehörigen, die, wie die Zeugenvernehmungen er-
gaben, Mitglieder der SPD waren, verfügte er in 
einer Weise persönlich, daß der zuständige Unter-
abteilungsleiter kaum noch die Möglichkeit hatte, 
diese Angehörigen zum Dienst einzusetzen. 

Die Existenz einer sogenannten Förderliste, die 
Ministerialdirektor Laabs nach Presseberichten im 
Auftrag des Bundeskanzlers geführt haben soll, ließ 
sich in den Verfahren vor dem Untersuchungsaus-
schuß nicht nachweisen. Die Zeugenaussagen zu der 
Vielzahl angeblicher Listen waren widersprüchlich. 
Man sprach von Förderliste, von Essensliste, von 
Gruppenschulungsliste, von politischem Klub, von 
einer Liste mit Namen höchster Beamter im Bundes- 
und Landesdienst sowie von Bundes-, Landes- und 

Kommunalpolitikern vorn Norden bis zum tiefsten 
Süden. 

(Möllemann [FDP]: Das war jetzt gerade 
eine „listenreiche" Passage!) 

Der Verdacht, daß es sie gab, besteht jedoch nach 
Auffassung der Minderheit fort: 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

denn eigenartigerweise sorgte sich Herr Laabs nach 
der Aussage eines Zeugen weniger um den Fall 
Lutze als vor allem um die Liste, und es wurde sogar 
ein Abteilungsleiter im Range eines Oberst aus dem 
Amt für Sicherheit der Bundeswehr in das Ministe-
rium geschickt, damit er diese Liste sucht. 

Die des Landesverrats angeklagten Eheleute Lutze 
und Wiegel haben nach Auffassung des gesamten 
Ausschusses mit verhältnismäßig einfachen Mitteln 
im Bundesministerium der Verteidigung einen un-
verhältnismäßig großen Spionageerfolg erzielt. Auf 
der Grundlage des Ergebnisses seiner Ermittlungen 
hat der Untersuchungsausschuß deshalb empfohlen, 
eine Reihe von Lehren zu ziehen, so u. a., daß das 
Sicherheitsbewußtsein aller Personen, die im Bundes-
ministerium der Verteidigung und in der Bundes-
wehr tätig sind, angesichts der Anstrengungen der 
gegnerischen Nachrichtendienste geschärft und stän-
dig wachgehalten werden muß. Dies kann vor allem 
durch vermehrte Sicherheitskontrollen erreicht wer-
den, die das Einhalten der Sicherheitsvorschriften 
überwachen. Ungeübtheit und Laxheit bei der Be-
achtung der Sicherheitsvorschriften haben wie in 
vielen anderen Spionagefällen, so auch in diesem 
den Spionen die Arbeit erleichtert. 

Lassen Sie mich aus den insgesamt 17 Folgerun-
gen aus dem Spionagefall nur noch einige weitere 
aufzählen. Es erscheint geboten, stichprobenweise 
Personentaschenkontrollen durchzuführen. Bei der 
Neueinstellung von Bediensteten sollte der voran-
gehende berufliche Werdegang stärker berücksich-
tigt und gewürdigt werden. Die klare und zweifels-
freie Zuordnung von Aufgaben und Befugnissen und 
eine eindeutige Organisation und Befehlsstruktur 
auf dem Gebiet der militärischen Sicherheit sind un-
abdingbar. Hier ist der Ausschuß insgesamt der Auf-
fassung, daß die Unterstellung des Militärischen Ab

-

schirmdienstes unter die militärische Führung beizu-
behalten ist. Auch dürfen Verschlußvorgänge nur 
denjenigen zur Kenntnis gebracht werden, bei denen 
hierfür eine unbedingte Notwendigkeit besteht; 
Kenntnis nur, wenn nötig. Aus der Reihe von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Spionageabwehr hat 
das Bundesministerium der Verteidigung bereits 
einige eingeleitet. In unser aller Interesse ist nur zu 
wünschen, daß diese und weitere Maßnahmen auch 
tatsächlich vollzogen werden und nicht andere Er-
eignisse die Arbeit zum Nutzen unser aller Sicher-
heit überrollen. 

Zum Abschluß darf ich auch meinerseits als Be-
richterstatter dem Vorsitzenden des Untersuchungs-
ausschusses und seinem Stellvertreter, vor allem 
aber auch den Damen und Herren des Ausschuß-
sekretariats und den beteiligten Angehörigen der 
Bundestagsverwaltung für ihre vorbildliche Arbeit 
danken. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 
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Präsident Carstens: Von seiten der Berichterstat-
ter wird das Wort nicht weiter gewünscht. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Voss. 

Dr. Voss (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wenn wir mit der 
heutigen Debatte versuchen, einen Schlußstrich 
unter das parlamentarische Untersuchungsverfah-
ren im schwerwiegendsten Spionagefall der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland zu ziehen, 
dann, meine ich, ist das kein Anlaß zu hochnäsiger 
Besserwisserei oder hämischer Schadenfreude. 
Denn dazu ist der Schaden zu groß, der durch die-
sen Spionagefall entstanden ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Aber, Herr Kollege Ahlers, es darf auch kein An-
laß sein, von den Verantwortlichkeiten derjenigen, 
die in diesem Spionagefall eine bedeutende Rolle 
gespielt haben, wegen ihrer parteipolitischen Zuge-
hörigkeit abzulenken und sie zu entlasten. Viel-
mehr sehe ich in der heutigen Debatte die Gele-
genheit, einmal die Maßstäbe anzulegen, die an je-
den politisch und militärisch Verantwortlichen bei 
uns angelegt werden müssen, ganz gleichgültig, 
welcher parteipolitischen Richtung er angehört. 

Jeder von uns weiß, daß wir auf Grund unserer 
besonderen politischen Lage für Spionagefälle be-
sonders gefährdet sind. Niemand von uns weiß, 
wann der nächste größere Spionagefall aufgedeckt 
werden wird, der dann Reaktionen verlangt: sach-
gerechter — von politischer wie von militärischer 
Seite —, als wir sie in diesem Fall erlebt haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Daher, meine Damen und Herren, ist für mich 
— unabhängig von der Frage, wie es zu diesem 
Spionagefall kommen konnte — besonders beant-
wortungsdürftig, ob nach der Aufdeckung dieses 
Spionagefalls im Juni 1976 von politischer und mi-
litärischer Seite alles in  unserem Staatsinteresse 
Erforderliche und Mögliche getan worden ist, um 
den für unsere äußere Sicherheit. entstandenen 
Schaden soweit wie möglich abzuwenden oder zu 
vermindern. 

Der ehemalige Bundesminister der Verteidigung, 
Leber, sein ehemaliger Staatssekretär Fingerhut, 
der ehemalige Generalinspekteur Wust, der ehe-
malige Chef des Amtes für Sicherheit in der 
Bundeswehr, General Scherer, und der damals wie 
heute im Amt befindliche Bundeskanzler waren von 
Anfang an über Umfang und Schwere des Verrats 
und des dadurch entstandenen Schadens informiert. 
Frage also, ob sie etwas — gegebenenfalls was und 
wann — veranlaßt haben, um zu einer militärischen 
Bewertung des entstandenen Schadens zu gelangen, 
did in allen Militärbereichen, in allen Armeen als 
erste und unabdingbare Voraussetzung für eine Ab-
wendung und Minderung von Spionageschäden an-
gesehen wird. Es ist festzustellen, daß es seit der 
Aufdeckung des Spionagefalles am 2. Juni 1976 
mehr als 18 Monate, also mehr als eineinhalb Jahre, 
gedauert hat, ehe der ehemalige Bundesminister  

der Verteidigung, Leber die erste umfassende Scha-
densbewertung hinsichtlich der verratenen Doku-
mente in Auftrag gab. Dies ist ein Skandal, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Biehle [CDU/ 
CSU] : Und der Herr Ahlers hat noch die 
Verdienste bei diesem Skandal herausge

-

stellt!) 

Denn nirgendwo in der Welt dauert eine solche 
Schadensbewertung derart lange. Die NATO ver-
langt innerhalb von drei Monaten die Meldung von 
verratenen Dokumenten und ist in der Regel in drei 
weiteren Monaten in der Lage, eine Schadensbe-
wertung zu erstellen. Von der in unserem Vertei-
digungsministerium für die Schadensbewertung zu-
ständigen Abteilung Fü S II haben wir im Unter-
suchungsverfahren erfahren, daß spätestens bis 
Anfang 1977, also nach sechs Monaten, diese 
Arbeiten auch im Falle Lutze/Wiegel hätten abge-
schlossen sein können und abgeschlossen gewesen 
wären, wenn nicht Maßnahmen erfolgt und Hand-
lungen unterlassen worden wären, die die politische 
und militärische Führung zu verantworten hat. 

(Kiechle [CDU/CSU]: Vertuschung!) 

Bei der Aufdeckung des Spionagefalls im Juni 
1976, also drei Monate vor der Bundestagswahl 
gelangten so viele Tatsachen zutage, daß den poli-
tisch Verantwortlichen nicht nur die besondere 
Schwere des Falles in militärischer und sicherheits-
mäßiger Hinsicht, sondern auch die Brisanz in partei-
politischer Hinsicht von Anbeginn an klar war. Denn 
der Fall übertraf nicht nur in seinem Umfang alles 
bisher Dagewesene, sondern mit dem Abteilungs-
leiter Laabs, bei dem die Spionin Renate Lutze im 
Vorzimmer gesessen hatte, war auch ein prominen-
ter SPD-Mann in die Sache verwickelt. Ferner stand 
fest, daß das spionageverdächtige Ehepaar Lutze 
Mitglied der SPD war. Schließlich ergaben sich auch 
noch Verdachtsmomente für engere persönliche Be-
ziehungen zwischen Herrn Laabs und der Spionin 
Lutze. Man befürchtete also, daß der Spionagefall 
die Wahlchancen der Koalitionsparteien ganz er-
heblich beeinträchtigen könnte. Man sah, daß das 
Bekanntwerden des Falles die Öffentlichkeit mit Mu-
nition gegen die Regierungskoalition beliefern könn

-

te, nämlich für die seit dem Fall des DDR-Meister-
spions Guillaume nicht verstummende Behauptung, 
daß die SPD-typische Vetternwirtschaft und der SPD-
typische Genossenfilz immer wieder ursächlich wer-
den könne für schwere Beeinträchtigungen der Si-
cherheit unseres Landes. Weil die politisch Ver-
antwortlichen das sahen, mußte die Zeit bis zur 
Bundestagswahl überbrückt werden. 

(Kiechle [CDU/CSU] : Zum Schaden unseres 
Landes!) 

Das tatsächliche Verhalten des ehemaligen Staats-
sekretärs Fingerhut und des Brigadegenerals a. D. 
Scherer entspricht genau diesem Muster. 

Erstens. Fingerhut erklärte am 9. Juni 1976 vor 
dem Verteidigungsausschuß des Deutschen Bundes-
tages wahrheitswidrig, über Umfang und Gewicht 
des Falles seien noch keine Angaben möglich, ob-
wohl er bereits am 2. Juni wußte, daß Dokumente 
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über die Kriegsfallplanung, die Lagerung von Kern-
waffen, den Verlauf und die Kennzeichnung von 
Pipelinetrassen sowie die Alarm- und Mobilma-
chungsplanung zu den verratenen Dokumenten ge-
hörten. Fingerhut versuchte, den schwersten Spio-
nagefall mit der Bemerkung abzutun, bei Ministe-
rialdirektor Laabs habe es nichts zu spionieren ge-
geben, weil er im wesentlichen über das Kantinen-
wesen der Bundeswehr zu arbeiten habe und sich 
daher vorwiegend mit Flaschenbier, Bierflaschen und 
Bierpreisen zu beschäftigen habe. • 

(Lachen und Zurufe bei der CDU/CSU) 

Fingerhut kündigte zweitens die baldige Unter-
richtung des Parlamentarischen Vertrauensmänner-
gremiums an; diese erfolgte nie. 

Drittens. Eine Kleine Anfrage der CDU/CSU wur-
de ausweichend beantwortet, und zwar mit dem 
Hinweis auf das schwebende Ermittlungsverfahren 
beim Generalbundesanwalt. 

Viertens. Zusammen mit seinem willfährigsten Er-
füllungsgehilfen Scherer — ebenfalls SPD-Mitglied 
— drängte Fingerhut die militärische Führung 
immer mehr aus deren ureigenem Zuständigkeits-
bereich hinaus. Beim Führungsstab der Streitkräfte 
hatte man nämlich bereits am 2. Juni 1976 zügig da-
mit begonnen, die kompromittierten Dokumente auf-
zulisten. Bereits am 15. Juni konnte dem General-
inspekteur eine Liste von 450 möglicherweise ver-
ratenen Dokumenten vorgelegt werden. 

Fünftens. Brigadegeneral a. D. Scherer drohte den 
für die Bearbeitung des Falles zuständigen Offizie-
ren von Fü S, daß sie mit ihren Erhebungen gegen 
Weisungen des Generalbundesanwalts verstießen 
und damit ohne Erlaubnis in ein schwebendes Ver-
fahren eingriffen. Ihre Maßnahmen seien rechts-
widrig und gefährdeten, wie er sich ausdrückte, die 
judikativen Möglichkeiten, was nur als rechtswidri-
ges Verhalten von Herrn Scherer selbst qualifiziert 
werden kann. 

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!) 

Ich möchte an dieser Stelle einmal betonen, daß 
sich die überwiegende Zahl der Mitarbeiter des 
MAD bei ihrer .sensiblen und diffizilen Tätigkeit 
pflichtbewußt und rechtlich völlig einwandfrei ver-
halten hat 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

und daß sich einige MAD-Offiziere den Machen-
schaften des Herrn Scherer mutig entgegengestellt 
haben, wofür ich ihnen an dieser Stelle ausdrück-
lich danken möchte. 

(Erneuter Beifall bei der CDU/CSU) 

Sechstens. Durch den Sondererlaß vom 16. Juni 
1976 unterband Fingerhut das beim Führungsstab 
der Streitkräfte laufende und auf Bewertung des 
militärischen Schadens gerichtete Verfahren. Aus-
schließlich durch Scherers MAD sollten im Bundes-
wehrbereich die notwendigen Maßnahmen veranlaßt 
bzw. durchgeführt werden. 

Es ist wahrlich nicht übertrieben, wenn man fest-
stellt, daß sich im Fall Lutze/Wiegel die politisch 
Verantwortlichen angesichts der herannahenden 

Bundestagswahlen zu einem der abgefeimtesten Ma-
növer der Skandalvertuschung entschlossen. 

(Möllemann [FDP] : Ach Gott, ach Gott!) 

Gipfel des Zynismus aber war, daß man zur selben 
Zeit, als man den Spionagefall und die die Bundes-
regierung belastenden Begleitumstände unter politi-
schen Verschluß nahm, einen anderen Skandal er-
fand und diesen, weil man sich davon eine Beein-
trächtigung der Wahlchancen der CDU/CSU erhoff-
te, in skrupelloser Weise unter die Leute brachte. 

Fingerhut versuchte nämlich, den Eindruck zu 
erwecken, als habe der CSU-Vorsitzende Strauß 
Lockheed-Akten aus dem Verteidigungsministerium 
mitgenommen, was als Beweis für eine Bestechung 
herhalten sollte. Man sagte damals: Wenn sich in 
anderen Ländern dieser oder jener Prominente von 
Lockheed hat bestechen lassen, wäre es ja gelacht, 
wenn nicht auch ein politisch Prominenter in 
Deutschland Lockheed-Gelder angenommen hätte. 
Eine infame Methode! 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der ehemalige Verteidigungsminister Leber war 
offensichtlich bis zu seinem Rücktritt der unum-
stößlichen — leider fehlerhaften — Überzeugung, 
daß eine militärische Schadensbewertung zum 
Zwecke der Schadensabwendung und Schadensmin-
derung so lange nicht erfolgen dürfe, wie das 
strafrechtliche Ermittlungsverfahren laufe. Leber 
hat leider nicht erkannt, daß es in einem Fall wie 
dem vorliegenden zweierlei Verfahren gibt, die 
gleichzeitig, unabhängig und gleichberechtigt ne-
beneinander laufen. Das eine Verfahren dient der 
Ermittlung der Schuld der Täter und ihrer Bestra-
fung, das andere Verfahren dient der Erkennung 
des militärischen Schadens und seiner Abwendung. 
Im Strafverfahren ist die individuelle Schuld der 
Täter nachzuweisen. Hier gilt der Grundsatz in 
dubio pro reo. Bei der militärischen Schadensbewer-
tung und den Folgemaßnahmen kommt es nicht in 
erster Linie darauf an, ob tatsächlich verraten wor-
den ist, sondern nur darauf, ob der Verrat nicht 
ausgeschlossen werden kann. Ist der Verrat nicht 
auszuschließen und besteht daher die konkrete 
Möglichkeit, daß die äußere Sicherheit gefährdet ist, 
muß unverzüglich gehandelt werden, als ob tatsäch-
lich verraten worden wäre. Hier gilt demnach der 
Grundsatz in dubio pro securitate: im Zweifel für 
die Sicherheit. 

Der damalige Verteidigungsminister  Leber er

-

scheint in dieser Spionagesache als der Überfor-
derte; nicht weil er längere Zeit erkrankt war, son-
dern weil er in dieser ganz wesentlichen Frage 
nicht den erforderlichen Durchblick hatte. Es ist 
nicht zu übersehen, daß auch im militärischen Be-
reich Fehler gemacht worden sind. Wir haben das 
im Untersuchungsbericht auch klar zum Ausdruck 
gebracht. 

Dennoch wäre es ungerecht und unzutreffend, 
die Fehler, die im militärischen Bereich gemacht 
worden sind, in ihrem Ausmaß und in ihrer Bedeu-
tung mit dem Versagen gleichzusetzen, das bei den 
politisch Verantwortlichen zu erkennen ist. Das 
gilt insbesondere für den ehemaligen Generalin- 
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spekteur Wust. Zwar hat er sich der Ausschaltung 
des Führungsstabes nicht widersetzt und auch später 
keine besonderen Anstrengungen unternommen, um 
eine baldige militärische Schadensbewertung zu er-
reichen. Man muß jedoch die Situation sehen, in 
der er sich befand, unter dem Druck einer politi-
schen Leitung nämlich, die nicht in den Kategorien 
der militärischen Sicherheit dachte, sondern den 
parteipolitischen und damit sachfremden Erwägun-
gen deutlich den Vorrang gab, so daß er seine 
möglichen Bemühungen von Anfang an als erfolg-
los und aussichtslos ansah. 

Dies wird auch in seinem Interview mit der „Welt" 
vom 29. November 1978 deutlich, das ihm der jetzige 
Verteidigungsminister am liebsten wohl verboten 
hätte. Dort sagt er, dieser Spionagefall sei politisch 
behandelt worden, und er als Generalinspekteur 
habe den Primat der Politik — meines Erachtens im 
Sinne von Parteipolitik — bei der Behandlung die-
ses Vorgangs auf Grund der Gesamtumstände akzep-
tiert. Daß er ihn auch dann noch akzeptierte, wie er 
sagt, als er befürchten mußte, daß sein Verhalten 
mißdeutet würde, mag in der Konsequenz seines 
vorangegangenen Verhaltens liegen. 

Erschreckend ist, meine Damen und Herren, wie 
Bundeskanzler Schmidt sich nach Aufdeckung dieses 
Spionagefalls verhielt, von dem er von Anfang an 
Kenntnis hatte und über den er nach eigener Be-
kundung zu keiner Zeit ein Informationsdefizit ge-
habt hat — der Bundeskanzler, ein Mann, der selbst 
drei Jahre lang Verteidigungsminister der Bundes-
republik Deutschland war und der nach eigenem 
Bekunden sich bereits 15 Jahre, ehe er in dieses 
Amt berufen wurde, mit militärpolitischen Fragen 
befaßt hat. Auf Grund dieser Erfahrung und seiner 
Informationen mußte es  ihm von Anfang an klar 
sein, daß dieser Spionagefall nicht nur die nationa-
len Sicherheitsinteressen auf das äußerste gefährden 
konnte, sondern daß auch die Sicherheitsinteressen 
des Bündnisses in vergleichbarer Weise gefährdet 
waren. 

Mit seinem Verteidigungsminister, meine Damen 
und Herren, sprach er nie in dieser Sache. Ob er das 
Kabinett irgendwann einmal mit dem. Fall befaßte, 
wußte er nicht mehr zu sagen. Auch mit dem Außen-
minister besprach er die Sache im Jahre 1976 nicht. 
Ob er sie 1977 mit ihm besprach, möchte er lediglich 
vermuten. Was der Gegenstand des Gesprächs ge-
wesen sein könnte, kann er, wie er sagte, „nicht 
mehr erinnern" . Fragen nach den konkreten Maß-
nahmen, die den Schaden eingrenzen könnten, stellte 
er jedoch nachweislich nie. 

Dabei kannte der Bundeskanzler doch die fachli-
chen Unzulänglichkeiten seines überforderten Ver-
teidigungsministers. Er wußte auch, daß die Spionin 
Lutze im Vorzimmer des Mannes gesessen hatte, 
den er selbst ins Verteidigungsministerium gebracht 
hatte und der ohne seine, des Kanzlers, nachhaltige 
Förderung niemals vom Neuling im öffentlichen 
Dienst innerhalb von zwei Jahren bis zum zweit-
höchsten Beamtenrang im Verteidigungsministerium 
aufgestiegen wäre. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU — Dr. Zim

-

mermann [CDU/CSU] : So ist es!) 

Der heutige Bundeskanzler wußte doch, daß es 
für den ehemaligen Fraktionsassistenten für Sozial- 
fragen nie die Möglichkeit gegeben hätte, nach B 6 
zu gelangen — die Position eines Brigadegene-
rals —, wenn er ihn nicht dahin durchgeboxt hätte, 
und daß er die weitere Förderung dieses Mannes 
zum Abteilungsleiter der Sozialabteilung betrieben 
hatte und damit zu einer steilen Parteibuchkarriere 
beitrug. 

Worin allerdings der heutige Bundeskanzler die 
Kompetenz von Herrn Laabs für diese Ämter sah, 
wird wohl sein unerforschliches Geheimnis bleiben. 
Sollte dem heutigen Bundeskanzler verborgen ge-
blieben sein, daß Herr Laabs von seiner gesamten 
Persönlichkeitsstruktur her alles andere als ein ge-
eigneter Staatsdiener und zuverlässiger Beamter 
war, 

(Zurufe von der SPD) 

der Sicherheitsbestimmungen über Jahre hinweg 
grob mißachtete, sie als „Formalismus" abtat und 
dadurch den Verrat wesentlich erleichterte? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Hätte der jetzige Bundeskanzler nicht wenigstens 
aufmerken müssen, als sich im Zusammenhang mit 
dem damaligen spektakulären Hochschießen von 
Herrn Laabs zugleich die ganze „Narrhalla der Och-
sentourbeamten" wie er wörtlich formulierte, ver-
bündete? Im übrigen, meine Damen und Herren, 
die Beamtenschaft — die tragende Säule der Exe-
kutive — als „Narrhalla der Ochsentourbeamten"-
zu diffamieren, erscheint mir an Anmaßung kaum 
überbietbar. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zurufe von 
der CDU/CSU: Unerhört! — Kiechle [CDU/ 
CSU] : Ein Beispiel für seine Arroganz! 

-

Zuruf des Abg. Wehner [SPD]) 

Hätte der Bundeskanzler bei seiner sprichwört-
lichen Intelligenz nicht spätestens bei Aufdeckung 
des Spionagefalls und der Kenntnis seiner näheren 
Umstände erkennen müssen, welchen Bock er in 
Laabs hier zum Gärtner gemacht hatte? 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, ich bitte 
Sie, sich in der Bewertung eines früheren Beamten 
zurückzuhalten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Dr. Voss (CDU/CSU) : Ist es unter diesen Umstän-
den nicht erschreckend, daß der Bundeskanzler die-
sen Spionagefall wie einen Allerweltsfall behandelte 
und daß es bei seiner Aussage als Zeuge vor dem 
Untersuchungsausschuß nur so von Wendungen 
wimmelte: „Ich kann es nicht erinnern", „Ich weiß 
es nicht", „Ich möchte meinen", „Ist mir nicht be-
kannt", „Ich bin nicht sicher", „Kann ich nicht sa-
gen", „Kann ich nicht beurteilen"? 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das war viel

-

leicht so ein Beamter!) 

Ist es nicht erschreckend, daß ein Mann wie Bun-
deskanzler Schmidt seine Untätigkeit damit zu  ent-
schuldigen versuchte, daß er erklärte: Ich bin davon 
ausgegangen, daß das Notwendige veranlaßt würde, 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978  9553 

Dr. Voss 
und ich durfte mich darauf verlassen, daß alles 
Notwendige geschah? Er ging von viel zu viel aus, 
dieser Bundeskanzler, und das, obwohl er doch eine 
ganze „Narrhalla von Ochsentourbeamten" unter 
sich hatte. 

Es ist tatsächlich nicht das Notwendige veranlaßt 
worden. Denn weder ist die NATO über alle ver-
ratenen Dokumente innerhalb der 90-Tage-Frist un-
terrichtet worden, noch ist eine militärische Scha-
densbewertung hinsichtlich der verratenen nationa-
len Dokumente vor dem 20. Dezember 1977, also vor 
dem Ablauf von 18 Monaten, in Auftrag gegeben 
worden. 

Ist es nicht erschreckend, daß ein Mann wie Hel-
mut Schmidt sich damit herauszureden versuchte, 
nach der Verfassung dürfe er sich nicht in die Füh-
rung eines Ressorts einmischen, sondern habe er 
nur die Richtlinien der Politik zu bestimmen? Ist 
es nicht erschreckend, daß sich das Verhalten des 
Bundeskanzlers im Endergebnis nicht von dem 
Fehlverhalten seines ehemaligen Verteidigungs-
ministers und dessen Staatssekretärs Fingerhut un-
terschied und daß der Bundeskanzler, der im Ver-
teidigungsfall der Hauptverantwortliche für unsere 
Sicherheit ist, sich in diesem schwerwiegenden Spio-
nagefall so verhielt, weil er wußte, daß seine Wahl-
chancen und die Wahlchancen der SPD durch das 
Publikwerden der näheren Umstände gefährdet 
werden würden? 

Ist es nicht erschreckend, daß dies kein Einzelfall 
ist, sondern daß sich der Bundeskanzler bei dem 
Problem der Rentenversicherung 

(Dr. Dregger [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

vor der Wahl 1976 im Ergebnis ebenso verhielt, als 
er bestritt, daß es ein solches Problem gebe, und 
sich darauf berief, es sei nur ein „Problemchen der 
Liquidität", und sich auf seine Weise über jene lu-
stig machte, die Verantwortungsbewußtsein hatten 
und die Wahrheit sagten? Nach der Wahl, als die 
Rentenmisere nicht mehr zu vertuschen war, glaubte 
der Kanzler, betroffen zugeben zu müssen, daß er 
sich geirrt habe. 

(Dr. Langner [CDU/CSU]: Subjektiv!) 

So verhält sich derselbe Mann, der besonders gern 
an das christliche Gebot erinnert, das man nicht 
falsch Zeugnis reden soll wider seinen Nächsten. 

(Wehner [SPD] : Das ist unglaublich, was 
Sie sich erlauben! — Dr. Dregger [CDU/ 
CSU] : Völlig zutreffend! — Weitere Zurufe 

von der CDU/CSU: So ist es!) 

Im übrigen steht fest, daß der Bundeskanzler auch 
zu einer Falschinformation der deutschen Öffentlich-
keit im Zusammenhang mit diesem Spionagefall 
nach seiner Aufdeckung beigetragen hat, und zwar 
mindestens dadurch, daß er eine wahrweitswidrige 
Behauptung seines Regierungssprechers Bölling län-
ger als einen Monat, nämlich vom 14. Dezember 1977 
bis zu seiner Bundestagsrede vom 19. Januar 1978, 
unkorrigiert hat bestehen lassen. Bölling hatte näm-
lich nach der Kabinettsitzung vom 14. Dezember 1977 
erklärt, der Bundeskanzler habe vor den Zeitungs-
veröffentlichungen am Wochenbeginn — er meinte  

die „FAZ" — keine Kenntnis über diesen militäri-
schen Verratsfall besessen. 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Hört! Hört!) 

Demgegenüber sagte der Bundeskanzler, der bereits 
am 2. Juni 1976 von seinem Staatssekretär Schüler 
über den Spionagefall unterrichtet worden war, vor 
dem Ausschuß aus, zu keinem Zeitpunkt ein Infor-
mationsdefizit gehabt zu haben. 

Ist es nicht erschreckend, 

(Wehner [SPD] : Sie sind erschreckend!) 

daß in diesen Fällen durch Vertuschen aus wahltak-
tischen und parteipolitischen Überlegungen gegen 
das Interesse unseres Staates und unseres Volkes 
gehandelt wurde? Statt „erschreckend", Herr Weh-
ner, vermag ich auch zu sagen: „unverantwortlich" 
oder „verantwortungslos".  

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD] : 
Über Verantwortung spreche ich im Zusam

-

menhang mit Ihnen nicht!) 

Ist es nicht erschreckend, daß es des Mutes eines 
Redakteurs und einer verantwortungsbewußten Zei-
tung bedurfte, um die derzeit in diesem Land poli-
tisch Verantwortlichen unter dem Druck der Öffent-
lichkeit und der Einsetzung eines parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses dazu zu bringen, not-
wendige Konsequenzen aus einem Spionagefall zu 
ziehen, und daß man diesen Journalisten — dem ich 
für seinen Mut Dank und Anerkennung sage — mit 
einem Ermittlungsverfahren einzuschüchtern und in 
Schwierigkeiten zu bringen versuchte? 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Ist es nicht erschreckend, daß ohne diese journali-
stische Tat mit großer Wahrscheinlichkeit bis heute 
nicht die schlimmen Fehler im Zusammenhang mit 
dem Verratsfall Lutze/Wiegel hätten aufgearbeitet 
werden können, wie Minister Apel vor einigen Ta-
gen formulierte? 

Das alles darf nicht wieder vorkommen; denn un-
sere Demokratie muß Schaden nehmen, wenn die 
Erhaltung von Macht für eine parteipolitische Grup-
pierung über die Verantwortung für unser Gemein-
wohl gestellt wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Unsere äußere Sicherheit als eine wichtige Voraus-
setzung unserer Demokratie muß Schaden nehmen, 
wenn sie der Frage untergeordnet wird, wie man am 
ungefährdetsten die nächste Wahl gewinnen kann. 
Aber keiner Bundesregierung, die einen schwerwie-
genden Spionagefall so behandelt, wie der Fall 
Lutze/Wiegel behandelt worden ist, wird und darf 
ein Untersuchungsverfahren mit seinen Folgen er-
spart bleiben. Daher hoffe ich, daß dieses parlamen-
tarische Untersuchungsverfahren dazu beigetragen 
hat, Wiederholungen zu verhindern. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Horn. 
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Horn (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich bin sicherlich dafür, daß in der •Sache 
hart gesprochen und auch hart um sie gerungen 
wird; aber ich bin enttäuscht, wie wenig hier zur 
Sache gesprochen und in welcher Weise über Men-
schen hergezogen wird, die sich hier im Parlament 
nicht wehren können. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Das geschah sogar in einer Weise, daß der Präsi-
dent einschreiten mußte. 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, ich bitte, 
Hinweise auf meine sitzungsleitende Tätigkeit zu 
unterlassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Horn (SPD): Wenn Herr Voss hier eine Ver-
schwörungstheorie zusammenbastelt, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Vertuschungs-!) 

dann muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß 
gerade in der Zeit unmittelbar nach der Aufdek-
kung des Spionagefalles die Ermittlungsarbeiten am 
intensivsten betrieben wurden. In gleicher Weise er-
folgte auch die Benachrichtigung der NATO frist-
gerecht. Unangemessene zeitliche Verzögerungen 
fallen gerade in die Zeit nach der Bundestagswahl. 
Dazu gehört auch einmal ein menschliches Wort 
hier in diesem Hause. Es war nämlich eine Kumu-
lierung ungewöhnlicher Schwierigkeiten, wie der 
Tod von Generalinspekteur Zimmermann — das 
wissen Sie —, der monatelang schwer krank war, 
sowie die schwere Krankheit von Bundesverteidi-
gungsminister Leber. Dazwischen lag ein Bundes-
tagswahlkampf, der alle Parteien in dieser Zeit ab-
sorbiert hat, Sie genauso wie auch uns. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Zur Lockheed

-

Verleumdung hatte man Zeit!) 

Da Herr Voss auf die Komplotttheorie hingewie-
sen hat, will ich Ihnen sagen, daß Sie hier im Grun-
de genommen selber in sich widerspruchsvoll argu-
mentieren. Sie können nicht auf der einen Seite 
von einer Komplotttheorie ausgehen und auf der 
anderen Seite eine Nachlässigkeitstheorie einbrin-
gen. Eine bewußte Täuschung der Öffentlichkeit 
über das Ausmaß des Spionagefalles setzte eigent-
lich eine verwerfliche Staatsgesinnung, aber ein 
Maß an hoher Intelligenz und Führungsfähigkeit in 
einem eingespielten Verwaltungsapparat voraus. 
Dies schließt zugleich Schludrigkeit und Nachlässig-
keit der verantwortlichen Personen und Mängel im 
System aus. Den Widerspruch hätten Sie doch be-
greifen müssen! 

Der Bericht des Verteidigungsausschusses als Un-
tersuchungsausschuß und die Diskussionsbeiträge 
meiner Vorredner haben zum Ausdruck gebracht, 
daß der Spionagefall Lutze/Wiegel tatsächliçh 
schwerwiegender Natur ist. Wir sind uns alle in 
der Beurteilung einig, daß dem Verratsfall in der 
langen Kette der Verratsfälle, die es seit der Grün-
dung der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, 
besondere Bedeutung beigemessen werden muß. Be-
reits im Mai dieses Jahres habe ich in einer über-

regionalen Tageszeitung darauf hingewiesen, daß 
es im Bundesministerium der Verteidigung eine 
Reihe von Unzulänglichkeiten gegeben hat, die  
Spionen ihr Handwerk erleichtern und die einer ra-
schen und optimalen Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten nach der Entdeckung eines solchen Falles hin-
derlich sind. Allerdings muß auch darauf hingewie-
sen werden, daß die organisatorischen und sach-
lichen Mängel mitunter 20 Jahre zurückreichen, also 
bis in die Regierungszeit der CDU/CSU. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Die Opposition begründete die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses vor allem mit zwei Ar-
gumenten nach der Veröffentlichung des Esters-
Gutachtens in der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung" und der anschließenden Pressekonferenz von 
Georg Leber: Erstens habe Georg Leber das Gut-
achten seinem Inhalt nach gekannt und die Ö fent-
lichkeit belogen, und zweitens seien das Bundes-
kriminalamt und der Generalbundesanwalt in ihrer 
Ermittlungstätigkeit aus parteipolitischen Gründen 
behindert worden. Schon nach den ersten Anhö-
rungen und Zeugenvernehmungen erwiesen sich 
beide Anschuldigungen als unwahr, bewußt kon-
struiert und unhaltbar. Es muß festgestellt werden, 
daß der damalige Generalinspekteur wider die Re-
geln das Gutachten angefordert hat, dem Minister 
aber dennoch keine Mitteilung machte, jedoch sei-
nerseits keine militärische Bewertung vornehmen 
ließ. Es entsprach allerdings auch der bisherigen, 
20 Jahre lang geübten Praxis im Bundesverteidi-
gungsministerium, daß der Minister keine Einsicht 
in das Gutachten nahm, um die Unabhängigkeit des 
Gutachters nicht in Frage zu stellen. Es bedurfte 
schon der krausen Logik von Ihnen, meine Damen 
und Herren von der CDU/CSU, Georg Leber zu-
erst vorzuwerfen, er habe die Öffentlichkeit ge-
täuscht, wenn er behaupte, das Gutachten nicht ge-
lesen zu haben. Als Leber dann nachwies, daß dies 
nicht der Fall war, weil es noch nie der Fall war, 
wurde ihm auch dies wiederum zum Vorwurf ge-
macht. Daß dies das Regelverhalten aller bisherigen 
Bundesverteidigungsminister war, daß sich bisher 
jeder Verteidigungsminister, auch die Minister der 
CDU/CSU, genauso verhalten hatten, störte die Op-
position nicht im geringsten, da es ihr darum ging, 
ihre parteipolitischen Ziele vor die Frage der 
Staatsräson zu setzen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Auch die zweite Legende der Opposition, das 
Bundeskriminalamt und der Generalbundesanwalt 
seien bei ihren Ermittlungen behindert worden, 
wurde schnell widerlegt. Wir wissen, daß sowohl 
der Generalbundesanwalt als auch Bundesanwalt 
Lunz hier eine  eindeutige Stellungnahme abgege-
ben haben, daß sie nicht nur nicht behindert wur-
den, sondern jede mögliche Unterstützung seitens 
des Verteidigungsministeriums erhielten. Woher 
nahm eigentlich die Opposition die Begründung 
für eine derart falsche Behauptung? Sie ist bis heute 
die Antwort darauf schuldig geblieben. Das Bundes-
kriminalamt und die Bundesanwaltschaft haben 
diese üblen Verdächtigungen eindeutig entkräftet. 
Wenngleich die Opposition ihr ursprüngliches Ziel 
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auf Grund dieser Zeugenaussagen nicht erreichte, 
konnte der Untersuchungsausschuß in gemeinsamer 
Arbeit langjährige Strukturmängel aufdecken. 

Wir Sozialdemokraten haben bereits bei der Ein-
setzung des Untersuchungsausschusses erklärt, daß 
es uns nicht darauf ankomme, einen billigen Schlag-
abtausch mit dem politischen Gegner zu führen. 
Vielmehr wollten wir zu konkreten Ergebnissen 
kommen und damit der Sicherheit unseres Landes 
dienen. Es wird von niemandem bestritten, daß es 
sich hier um einen Verratsfall von besonderer 
Schwere handelt. Aber zugleich ist auch offenkun-
dig, daß dieser Verratsfall nur ein Glied in einer 
Kette schwerer und schwerster Verratsfälle ist, von 
denen die Bundesrepublik und speziell die Bundes-
wehr seit ihrer Errichtung betroffen wurden. Diesen 
Ursachen und den Möglichkeiten eines wirksamen 
Schutzes sind wir im Ausschuß nachhaltig nachge-
gangen. 

Unser Land, meine Damen und Herren, ist aus 
drei Gründen besonders spionagegefährdet: 

Erstens. Wir leben in einer geteilten Nation. Über 
5 Millionen Deutsche aus der DDR haben seit Kriegs-
ende in der Bundesrepublik Deutschland eine neue 
Heimat gefunden. Ihnen können und dürfen wir 
nicht mit vorgegebenem Mißtrauen begegnen oder 
ihnen gar Recht und Chancengleichheit verwehren. 
Das Fehlen einer Sprachbarriere erleichtert jedoch 
Agenten- und Spionagetätigkeiten. 

Zweitens. Nach dem Grundgesetz und unserem po-
litischen Verständnis kann und darf es zwischen 
beiden Teilen Deutschlands keine Barriere der 
Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land geben. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

Das heißt, eine Diskriminierung deutscher Staatsan-
gehöriger aus der DDR darf nicht erfolgen. 

Dies ist ein Risikofaktor in Hinsicht auf einge-
schleuste Agenten. Aber dieses Risiko müssen wir 
tragen, wenn wir unseren Verfassungsauftrag ernst 
nehmen. 

Deshalb ist es um so bitterer und schäbiger, wenn 
auf diesem Gebiet Aufrechnungen vorgenommen 
werden. Die Fälle Schmidt-Wittmack und Frenzel, 
Felfe und Guillaume sind nicht einer Fraktion oder 
einer Regierung anzulasten. Auch sie sind aus der 
besonderen Situation Deutschlands zu erklären —
ein Schicksal, das sich nicht mit Fackelzügen erhel-
len läßt, sondern dessen Ursachen wir kennen müs-
sen, besonders die Abgeordneten im rechten Spek-
trum der deutschen Politik. Dessen Folgen haben wir 
alle zu tragen. 

Drittens. Die Bundesrepublik Deutschland ist poli-, 
tisch, wirtschaftlich und militärisch von großer Be-
deutung für die europäische und internationale Poli-
tik. Wir Sozialdemokraten nehmen deshalb die Sor-
ge für und um unseren Staat ernst. Ich habe deshalb 
bereits am 25. Mai unter Zustimmung meiner Par-
teifreunde einen Artikel in einer überregionalen Ta-
geszeitung veröffentlicht, der kritisch die Schwach-
punkte im Bereich des Bundesverteidigungsministe-
riums herausstellte. Diese Mängel und Fehlerquellen  

haben in erheblichem Maße dazu beigetragen, Ver-
rat zu ermöglichen und zu erleichtern. Sie haben 
ihren Niederschlag in den Folgerungen aus dem 
Spionagefall im Bericht gefunden. Mein Freund 
Conny Ahlers hat dazu schon inhaltlich Stellung ge-
nommen. 

Mir geht es in diesem Zusammenhang um ein an-
deres : Gerade weil wir Sozialdemokraten kritisch 
gegenüber früheren Regierungen und selbstkritisch 
gegenüber unserer jetzigen Regierung Bilanz gezo-
gen haben, um dem Schutz unseres Staates den ihm 
gebührenden Rang zukommen zu lassen, brauchen 
wir keinen Nachhilfeunterricht seitens der Oppo-
sition. Vor allem aber weisen wir üble Verdächti-
gungen entschieden zurück. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wir wollen das Gespräch, und wir sind bereit zur 
gemeinsamen Arbeit für unseren Staat; aber wir las-
sen uns nicht verleumden, wie dies heute hier in 
schlimmer Weise geschehen ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat aus 
den im Ausschußbericht festgestellten Mängeln 
schon Konsequenzen gezogen. Wir danken dafür. 

Es handelt sich dabei um Mängel, die sich bereits 
seit über 20 Jahren, d. h. anfänglich unter CDU- 
Regierungen, festgesetzt hatten und immer weiter-
geschleppt wurden. 

Diese Maßnahmen waren notwendig, um den 
sicherheitspolitischen Bereich besser vor Spionage 
zu schützen. Dazu gehören u. a. auch die Einrichtung 
eines Sicherheitsreferates im Bereich der Leitung, 
die Einengung des Personenkreises, der Zugang zu 
Verschlußsachen erhält, und ein verändertes Ver-
fahren bei den Entleihscheinen, die Intensivierung 
der Sicherheitsaufsicht und die Verschärfung der 
Kontrollen und andere Maßnahmen mehr, wie aus 
dem Bericht ersichtlich ist. 

Dadurch ist zum • erstenmal ein Untersuchungsaus-
schuß nicht nur im parteipolitischen Hickhack unter-
schiedlicher Feststellungen und Bewertungen erstor-
ben, sondern es wurden — dies ist doch gar nicht zu 
bestreiten — gerade auch auf Betreiben der Koali-
tionsfraktionen konkrete Maßnahmen gefordert und 
dadurch auch sachliche Ergebnisse erzielt. 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Verteidi-
gungsausschusses werden auch in Zukunft nicht lok-
kerlassen, um die Erfüllung der von ihnen im Be-
richt geforderten Maßnahmen durchzusetzen. Wir 
werden uns darüber im Verteidigungsausschuß in 
entsprechenden Abständen berichten lassen. 

Bedauerlicherweise ist ein Teil der Arbeitsgruppe 
der CDU/CSU dem Anspruch, Staatsinteressen vor 
Parteipolitik zu stellen, nicht gerecht geworden. 
Wir wissen, daß sich der Ausschußvorsitzende selbst 
mit scharfmacherischen Kräften seiner Fraktion aus-
einandersetzen mußte, um den Ausschuß zu vernünf-
tigen Ergebnissen zu führen. So war es doch; das 
können Sie doch gar nicht leugnen. Wir wissen al-
lerdings auch, daß ihm dies nur zum Teil gelang, so 
daß die von allen gemeinsam erarbeiteten guten Er- 
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gebnisse durch eine Flut von Verdächtigungen, Un-
terstellungen und Verleumdungen entwe rtet werden. 
Manches von den Behauptungen der Opposition 
nahm doch schon den Charakter des Komischen an. 
So mutete es z. B. komisch an, wenn monatelang 
nach einer Förderliste gefahndet wurde, die über-
haupt nicht existiert. Conny Ahlers hat sie heute 
morgen zu Recht als Phantom bezeichnet. 

Selbstverständlich stellt sich auch hier die Frage 
nach der Seriosität und nach der Ernsthaftigkeit bei 
der Untersuchung eines sicherheitspolitischen Pro-
blems unseres Staates. Meine Damen und Herren, 
was hätte eigentlich eine solche Liste, wenn es sie 
wirklich gegeben hätte, mit der Untersuchung eines 
Spionagefalls zu tun, bei dem mehr als 1 000 Doku-
mente kompromittiert worden sind? 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU]: Klüngelei!) 

Das war doch ein Ablenkungsmanöver. Das muß 
man sehen. 

Ich kann den Kollegen Ahlers noch einmal zitie-
ren. Er hat vorhin von dem Projektionsverhalten 

(Zurufe von der CDU/CSU: Protektions

-

verhalten!) 

gesprochen: Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, wenn Sie hier über Genossenfilzokratie und an-
dere Dinge sprechen, dann sollten Sie sich einmal 
von Herrn Dr. Dregger aufklären lassen, wie man 
seitens der CDU eine Personalkartei zur Postenbe-
schaffung in Hessen anlegt. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD — La

-

chen bei der CDU/CSU — Dr. Kohl [CDU/ 
CSU] : In Hessen! Das müssen Sie gerade sa

-

gen! Reden Sie mal mit Herrn Wallmann, 
über das, was er gefunden hat!) 

— Leider Gottes 

(Dr. Jenninger [CDU/CSU] : Leider Gottes 
hat er etwas gefunden!) 

haben wir bei den Wahlen vom 20. März 1977 er-
hebliche Einbrüche erlebt, und nun vollführt die 
CDU das, was sie uns zu Unrecht immer vorgewor-
fen hat, Herr Dr. Kohl.  

(Lachen bei der CDU/CSU) 

Durch die parteipolitisch motivierte Treibjagd auf 
den sozialdemokratischen Abteilungsleiter Laabs 
hat die Union in der Öffentlichkeit den falschen 
Eindruck hervorgerufen, als liege hier der Schwer-
punkt des Verrates. In Wirklichkeit ist es genau 
umgekehrt: Mehr als zwei Drittel der verratenen 
Dokumente stammen nicht aus der Sozialabteilung, 
sondern aus den Bereichen, in denen Herr Lutze und 
Herr Wiegel gearbeitet haben. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Aber 
„Streng geheim" !) 

Auf das Konto des Herrn Wiegel, den es für die 
Fragen der Union überhaupt nicht gegeben hat, geht 
mehr als die Hälfte der verratenen streng geheimen 
Dokumente. Dadurch wurden die Proportionen will-
kürlich und einseitig verzerrt. 

Verwerflicher ist allerdings die Tatsache, daß Ab-
geordnete der CDU/CSU der Versuchung nicht wi-
derstehen konnten, die Verleumdung als Mittel zum 
Zweck einzusetzen, um Mißtrauen nach innen und 
nach außen zu schüren. Dabei scheuten sie sogar 
vor Tricks und direkter Täuschung nicht zurück. Ja, 
Herr Kollege Voss, wer mit diesen Mitteln arbeitet, 
hat das Recht verwirkt, in selbstgerechter Pose hier 
vor dem Parlament aufzutreten. Nach Ihrem Trick 
mit der Karte, mit dem Sie den Bundeskanzler be-
wußt in unsauberer Weise unmittelbar in diese 
Affäre einbeziehen wollten, hätte es Ihnen gut an-
gestanden, entweder hier zu schweigen oder sich 
vorher beim Bundeskanzler zu entschuldigen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Voss? 

Dr. Voss (CDU/CSU) : Herr Kollege Horn, sind 
Sie bereit, sich die Korrespondenz einmal anzu-
sehen, die ich in dieser Sache mit dem Herrn Bun-
deskanzler geführt habe? 

Horn (SPD) : Die kenne ich, Herr Kollege Voss. In 
dieser Korrespondenz haben Sie sich nicht entschul-
digt. Sie haben in dieser Korrespondenz leider den 
billigsten Ausweg gewählt, indem Sie sagten, es 
hätte sich um ein Mißverständnis gehandelt. Jeder, 
der lesen und schreiben kann, weiß, daß Sie hier 
den Bundeskanzler eindeutig mit einem Trick her-
einzulegen versuchten. 

(Wehner [SPD] : Hört! Hört! — Beifall bei 
Abgeordneten der SPD) 

Übertroffen wurde Herr Voss allerdings noch 
von einigen Presseorganen und anderen Medien. 
Die infamste Verleumdung, die den sozialdemokra-
tischen Abteilungsleiter Laabs als eine Art Pro-
minenten-Kuppler hinstellte, war ausgerechnet in 
der katholischen „Deutschen Tagespost" aus Würz-
burg zu lesen. Aber auch andere Pamphlete der 
Union und ihrer publizistischen Helfer waren nicht 
viel besser. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
Kombination von Verdächtigungen, Verleumdungen 
und Verfälschungen, die wir aus vielen anderen 
Beispielen kennen — ich erinnere etwa an die 
Kampagne gegen unseren Kollegen Uwe Holtz —, 
hat Robert Leicht am 8. September 1978 in der „Süd-
deutschen Zeitung" treffend charakterisiert; das 
könnten Sie sich ruhig einmal zu Gemüte führen, 
Herr Kollege Voss. Ich darf mit der Genehmigung 
des Herrn Präsidenten zitieren: 

Ist es schon ein ziemliches Bubenstück, jemanden 
ohne seriöse Anhaltspunkte zu verdächtigen, so 
gehört doch einige Unverfrorenheit dazu, ihm 
nachher auch noch vorzuhalten, es sei ihm nicht 
gelungen, zu beweisen, daß er so etwas nicht 
getan habe. 

Präsident Carstens: Gestatten Sie noch eine Zwi-
schenfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Voss? 
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Dr. Voss (CDU/CSU) : Herr Horn, sind Sie bereit 
und in der Lage, zwischen Fragen, die man stellt, 
und Unterstellungen, die man macht — wie Sie hier 
dauernd behaupten —, zu unterscheiden? 

(Zurufe von der SPD) 

Horn (SPD) : Herr Kollege Voss, dort wurden 
nicht nur Fragen gestellt. Ich berichte hier ausdrück-
lich nicht nur über den Untersuchungsausschuß, son-
dern auch über das Umfeld. Dieses Umfeld ist durch 
eine Fülle von Presseartikeln, Äußerungen der Kol-
legen der CDU/CSU und ihr nahestehender Organe 
gekennzeichnet, in denen nicht nur Fragen gestellt, 
sondern üble Verdächtigungen ausgesprochen wur-
den und direkt zu dem Mittel der Verleumdung ge-
griffen wurde. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Diese Methode, über Verleumdung Mißtrauen zu 
säen, zerstört nicht nur das Vertrauen unseres Vol-
kes zur Demokratie, sondern es zerstört auch das 
Vertrauen bei anderen Nationen gegenüber unserem 
Volk. Es ist doch eine systematische Kampagne, mit 
der bestimmende Leute der CDU/CSU — koste es, 
was es wolle — deutsche Sozialdemokraten diffamie-
ren wollen, um nach innen und nach außen zu 
suggerieren, daß Sozialdemokraten die Sicherheit 
unseres Volkes und sogar des Westens auf das 
Spiel setzen würden. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Das glauben 
Sie doch selber nicht!) 

Ich erinnere an die Kampagnen, wie sie gegen Uwe 
Holtz und Egon Bahr laufen. Das steht exakt auch 
in der Tradition der Deutschnationalen in der Wei-
marer Republik. 

(Widerspruch bei der CDU/CSU) 

Unsere Freunde im Westen wissen, daß die Bundes-
wehr noch nie so in die Gesellschaft integriert war 
wie heute. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Fragen Sie 
einmal Herrn Brandt, was er über die CDU 

erklärt hat!) 

Sie wissen auch, daß unsere Leistungen für die Bun-
deswehr und das Bündnis unumstritten sind. Ja, 
Herr Kollege Weiskirch, wir Sozialdemokraten 
stehen als älteste demokratische deutsche Partei seit 
115 Jahren für Freiheit und Demokratie in unserem 
Lande ein. Sozialdemokraten haben die erste Repu-
blik verteidigt und für sie gestritten, als andere 
politische Kräfte schon längst vor der Diktatur in die 
Knie gegangen waren und vor ihr kapituliert hatten. 

(Beifall bei der SPD — Weiskirch [Olpe] 
[CDU/CSU]: Herr Horn, sollen wir jetzt alle 
aufstehen? — Dr. Kohl [CDU/CSU] : Meinen 

Sie damit die Kommunisten?) 

Sie haben im Nazireich Verfolgungen und Peinigun-
gen auf sich genommen. Jawohl, vor den Sozial-
demokraten, die so viel gelitten und für die Freiheit 
getan haben, könnten Sie ruhig auch einmal auf-
stehen, Herr Weiskirch. 

(Beifall bei der SPD — Weiskirch [Olpe] 
[CDU/CSU] : Gut!) 

Ich würde jedenfalls das gleiche vor den Opfern, die 
aus der katholischen Kirche oder aus anderen Berei-
chen kommen, auch tun. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Geschmacklos, was 
Sie hier machen!) 

Sozialdemokraten haben im Nazireich Verfolgungen 
und Peinigungen auf sich genommen und nach 1945 
von den Fundamenten der Gemeinden bis zum 
Grundgesetz diesen Staat aufgebaut. Die Bundes-
wehr hat unter sozialdemokratischen Verteidigungs-
ministern einen international anerkannten Standard 
erreicht. Ausbildung und Ausrüstung, 30 % Investi-
tionsmittel heute im Vergleich zu 19 % unter CDU/ 
CSU-Regierungen bei wesentlich niedrigeren Ansät-
zen, Erfüllung der NATO-Verpflichtungen heute im 
Vergleich zu manchen großen Worten, aber keinen 
Taten früher: das ist der einzige Maßstab zur Bewer-
tung unserer Sicherheitspolitik nach innen und nach 
außen. 

(Beifall bei der SPD) 

Unsere Verbündeten vergleichen sehr wohl die Posi-
tion der Bundesrepublik vor zehn Jahren im Bündnis 
mit unserer heutigen Situation. Sie erkennen unsere 
Leistungen an. 

Ich bin einige Male in internationalen Gremien 
der NATO gewesen. 

(Würzbach [CDU/CSU] : Davon sprechen die 
noch heute!) 

Viele haben Sorge vor Verdächtigungen und Ver-
leumdungen, die doch allen Tatsachen hohnsprechen, 
weil diese Leute sie aus Sachkenntnis geradezu wider-
legen können. Besorgte Stimmen gerade aus dem 
befreundeten Ausland fragen uns bei solchen Aktio-
nen dann, ob in der Bundesrepublik bestimmte 
Kreise wieder Weimarer Republik spielen wollen. 

(Zustimmung bei Abgeordneten der SPD) 

Wir sollten aus der Untersuchung nicht nur 
Schlüsse für unsere Sicherheit im Verteidigungsbe-
reich ziehen, wir sollten auch als Verteidigungsaus-
schuß selbst lernen. Uns ist eine Materie anvertraut, 
die zu wichtig und zu ernst ist, als daß wir uns auf 
diesem Felde allzu viel parteipolitisches Gezänk lei-
sten könnten. 

Der Faineß halber möchte ich an dieser Stelle aber 
auch bemerken, daß sich — neben der sachbezoge-
nen und kritischen Mitarbeit der Koalitionsfraktio-
nen — der Vorsitzende des Untersuchungsausschus-
ses, Herr Kollege Dr. Wörner, nach Kräften darum 
bemüht hat, diese Sachbezogenheit mitzutragen, zu-
weilen selbst am Rande des Konflikts mit der eige-
nen Fraktion. Ihm und seinem Stellvertreter im Vor-
sitz, dem Kollegen Dr. Penner, möchte ich für die 
sachliche Leitung der Untersuchung danken. Diese 
hat neben vielen Bitternissen auch ein Gutes ge-
habt: daß wir nämlich für künftige Fälle besser ge-
rüstet sind, wenngleich wir sie auch nicht ausschlie-
ßen können. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Möllemann. 
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Möllemann (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! In der heutigen De-
batte ist in den Ausführungen einiger Vorredner, 
wie ich meine, der eigentliche politische Aspekt 
nicht immer deutlich genug herausgearbeitet wor-
den. Die Untersuchungen dieses Ausschusses hat-
ten sich ja nicht primär mit der Frage zu befassen, 
ob und wie viele Verschlußsachen durch die Be-
schuldigten Lutze und Wiegel verraten worden 
sind. Dies aufzuklären ist Aufgabe nicht eines par-
lamentarischen Untersuchungsausschusses, sondern 
der militärischen Sicherheitsorgane, ebenso wie es 
Aufgabe der Gerichtsbarkeit ist, festzustellen, wel-
cher Schuldvorwurf den der Spionage Beschuldig-
ten zu machen ist. 

An dieser Stelle darf ich im übrigen zwischen-
durch anmerken, daß wir Freien Demokraten Wert 
darauf gelegt haben, daß der Spionageprozeß Lut-
ze/Wiegel durch die Untersuchungen des Aus-
schusses nicht beeinträchtigt wird. Ich darf mit Be-
friedigung feststellen, daß diese Bemühungen durch 
entsprechende Abgrenzungen der Ausschußaktivi-
täten weitgehend erfolgreich gewesen sind. 

Ich wiederhole: Nicht die Frage der Schuld der 
der Spionage Verdächtigten und nicht Art und Um-
fang des Verrats mußten im Mittelpunkt der Unter-
suchungen des Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschusses stehen, sondern die Frage, ob die mit 
dem Fall befaßten Personen und Organe im politi-
schen und administrativen sowie im militärischen 
Bereich alles getan haben, was in ihrer Verantwor-
tung lag. Daß dabei die Frage nach dem Umfang 
des Verrats natürlich eine gewisse Rolle spielen 
mußte und daß hierzu der Untersuchungsausschuß 
auch gewisse Feststellungen treffen mußte, ändert 
nichts daran, daß es die zentrale Aufgabe des Aus-
schusses war, als parlamentarisches Kontrollorgan 
zu untersuchen, ob in der Exekutive Versäumnisse 
vorgekommen sind. 

Wir müssen deshalb, wenn wir dem verfassungs
-politischen Aspekt der Tätigkeit des Untersu-

chungsausschusses gerecht werden wollen, in den 
Vordergrund dieser Debatte die Frage stellen, ob 
der Ausschuß seiner Aufgabe, die Exekutive auf et-
waige Versäumnisse hin zu kontrollieren, in seiner 
Arbeit gerecht geworden ist, ob insoweit politische 
Konsequenzen gezogen worden sind oder ob diese 
noch zu ziehen sind. 

Lassen Sie mich Ihnen zunächst in einer kurzen 
Zusammenfassung meine Bewertung des Ablaufs 
und des sachlichen Ergebnisses der Ausschußunter-
suchungen darstellen, bevor ich die zentrale politi-
sche Bewertung anschließe. Zuerst darf ich zur 
Versachlichung einmal die wichtigsten Fragen, die 
der Ausschuß zu untersuchen hatte, in Ihre Erinne-
rung zurückrufen: 

Erstens. Welcher Schaden ist durch den Spiona-
gefall Lutze/Wiegel tatsächliche für die Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland und des nordatlan-
tischen Bündnisses entstanden? 

Zweitens. Sind die ermittelnden Stellen und Be-
hörden in ihrer Arbeit durch das Bundesministe-

rium der Verteidigung behindert oder gar ausge-
schaltet worden? 

Drittens. Haben Verstöße von Angehörigen des 
Bundesministeriums der Verteidigung gegen die Si-
cherheitsbestimmungen oder sonstige Abweichun-
gen oder Sonderregelungen von den für die Bun-
desministerien geltenden allgemeinen Regeln des 
Verwaltungsablaufs den Landesverrat ermöglicht 
oder erleichtert? 

Viertens. Ist das Parlament von der Regierung in 
der notwendigen Art und Weise über diesen Spio-
nagefall unterrichtet worden? 

Fünftens. Hat das Bundesministerium der Vertei-
digung mit der notwendigen Schnelligkeit und Ge-
nauigkeit, wie sie auf Grund der Schwere dieses 
Falles geboten waren, die zur Aufklärung des Scha-
dens und zur Verringerung desselben nötigen Ge-
genmaßnahmen ergriffen? 

Sechstens. Hat es im personellen Umfeld des 
Spionagefalls Umstände gegeben, die die Spionage 
erleichtert haben? 

Meine Damen und Herren, der Ausschuß hat das 
Ziel, das er sich gesetzt hat, erreicht. Wir wissen 
jetzt, daß der durch den Spionagefall eingetretene 
Schaden für die Sicherheit unseres Landes als 
schwerwiegend anzusehen ist Wir wissen, daß der 
nachrichtendienstliche Gegner durch den Verrat ei-
nen umfangreichen und wichtigen Einblick in die 
Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik erhalten 
hat und daß dieser Schaden zum Teil irreparabel 
und nur zu einem Teil reparabel ist. 

Allerdings rechtfertigt auch diese deutliche Fest-
stellung keine Überbewertung des Spionagefalls. 
Die Klassifizierung als „der schwerste Fall in der 
Geschichte" ist eine höchst subjektive, die hier 
auch nicht belegt worden ist. Ich meine, sie ent-
spricht eindeutig auch dem parteipolitischen Inter-
esse dessen, der sie hier vorgenommen hat. 

Wir haben auch feststellen können, daß die Er-
mittlungen des Bundeskriminalamtes durch das 
Verteidigungsressort in keiner Weise behindert 
worden sind. Es hat sich jedoch auch herausge-
stellt, daß Kompetenzrangeleien zwischen den für 
das militärische Nachrichtenwesen zuständigen 
Stellen im Ministerium und im nachgeordneten Be-
reich die Arbeit behindert haben. 

Wir haben in den Ausschußuntersuchungen auch 
feststellen müssen, daß der Verteidigungsausschuß 
des Deutschen Bundestages am 6. Juni 1976 vom 
Bundesministerium der Verteidigung nicht so um-
fassend unterrichtet worden ist, wie es nach den 
dem Ministerium vorliegenden Erkenntnissen mög-
lich gewesen wäre. Damals wurde vom Regierungs-
vertreter Staatssekretär Fingerhut im Ausschuß zu 
Umfang und Gewicht des Schadens keine Sachaus-
sage gemacht, obwohl es im Verteidigungsministe-
rium bereits erste Feststellungen zu Art und Aus-
maß des Verrats gab. 

Wir haben weiter feststellen müssen, daß die 
Maßnahmen zur Wertung des durch den Verrat ein-
getretenen Schadens im Verteidigungsministerium 
in unverständlicher Weise zögerlich behandelt 
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worden sind, so daß auch die insbesondere wegen 
der Schwere des Falles notwendigen Maßnahmen 
zur Begrenzung des Schadens und, soweit möglich, 
zu seiner Behebung zu spät ergriffen worden 
sind. 

Der Untersuchungsausschuß, meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen hat dem Verteidi-
gungsministerium auf Grund des Ergebnisses der 
Untersuchungen in 17 Punkten Vorschläge ge-
macht, wie die Sicherheit im Verteidigungsministe-
rium verbessert werden kann. Der Ausschuß hat 
darauf hingewiesen, daß das Sicherheitsbewußtsein 
aller Personen, die im Bundesministerium der Ver-
teidigung und in der Bundeswehr tätig sind, ange-
sichts der Anstrengungen der gegnerischen Nach-
richtendienste geschärft und ständig wachgehalten 
werden muß. 

Die Ausschußuntersuchungen haben gezeigt, daß 
wenige undichte Stellen, Unvorsichtigkeit, Sorglo-
sigkeit und mangelnde Kontrolle schweren Landes-
verrat ermöglichen und großen Schaden für die Si-
cherheit der Bundesrepublik herbeiführen können. 
Der Ausschuß hat besonders darauf hingewiesen, 
daß klare und zweifelsfreie Zuordnung von Aufga-
ben und Befugnissen und eine eindeutige Organisa-
tions- und Befehlsstruktur auf dem Gebiet der mili-
tärischen Sicherheit besonders dringlich sind, weil 
sie Voraussetzungen dafür sind, daß die notwendi-
gen Informationen rechtzeitig in die militärische 
und politische Spitze des Ressorts gelangen. Es darf 
sich nicht wiederholen, daß nach Eintritt eines 
Spionagefalls durch Kompetenzstreitigkeiten wert-
volle Zeit verlorengeht und notwendige Maßnah-
men nicht in der erforderlichen Art getroffen wer-
den. 

Wir haben mit Befriedigung zur Kenntnis genom-
men, daß das Verteidigungsministerium eine Reihe 
unserer Vorschläge bereits aufgegriffen hat. Zu den 
übrigen sind noch Detailprüfungen im Gange. Auch 
hier hoffen wir auf baldige Entscheidungen. 

Am Ende der Arbeit dieses Ausschusses, die nun 
fast ein ganzes Jahr in Anspruch genommen hat, 
können wir also feststellen, daß der Ausschuß das 
Ziel, das er sich selbst gesteckt hat, wirklich errei-
chen konnte. Daß der Ausschußbericht nicht ganz 
aus einem Guß ist, weil nur etwa zur Hälfte der 
Fragen, die zu klären waren, Einvernehmen zwi-
schen Koalition und Opposition herzustellen war, 
muß dabei keineswegs stören. Ich bin vielmehr der 
Meinung, daß es positiv zu bewerten ist, wenn im-
merhin zu einer großen Anzahl von Fragen eine 
einheitliche Bewertung zwischen uns allen möglich 
war. Es ist' gute Recht der Opposition, in den 
Fragen, in denen sich ihre Bewertung der Vorgänge 
von denen der Koalition unterscheidet, ihre abwei-
chende Meinung zu veröffentlichen. 

Ich will mich mit dem sachlichen Inhalt dieser 
Abweichungen hier nicht befassen. Ich halte aller-
dings das Minderheitenvotum sachlich für unzutref-
fend. In einem Punkt halte ich es sogar für höchst 
bedenklich, nämlich dort, wo der inzwischen zu-
rückgetretene Generalinspekteur der Bundeswehr, 
General Wust, massiv angegriffen wird. Ich habe  

vorhin zum Ausdruck gebracht, daß der Ausschuß 
festgestellt hat, daß die Gegenmaßnahmen gegen 
die Spionage im militärischen Nachrichtendienst zu 
spät ergriffen worden sind. Daran halte ich fest. 
Dieser Vorwurf trifft aber nicht den seinerzeitigen 
Generalinspekteur der Bundeswehr, sondern andere 
Stellen. Zu keiner Zeit ist im Verlauf der Untersu-
chungen festgestellt worden, daß der Generalin-
spekteur etwa seine Pflicht zur Aufsicht und Kon-
trolle der ihm nachgeordneten Stellen verletzt hat. 
Nur dies aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
könnte neben den Fragen, die wir aufgeworfen ha-
ben, einen besonders schweren Vorwurf gegen ihn 
rechtfertigen. Ich stelle ausdrücklich fest, daß dem 
damaligen Generalinspekteur der Bundeswehr nach 
dem Ergebnis der Ausschußuntersuchungen keine 
— im Vergleich zu anderen — besonders massiven 
Vorwürfe wegen seines Verhaltens in dieser Ange-
legenheit zu machen sind. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU]: Das 
müssen Sie Herrn Ahlers und Herrn Buch

-

staller sagen!) 

Wenn im zivilen oder auch militärischen Admini-
strationsbereich des Bundesministeriums der Ver-
teidigung Fehler gemacht worden sind, dann waren 
sie nach unserer Meinung schonungslos offenzule-
gen. Das ist in der Ausschußarbeit auch geschehen. 
Ungerechtfertigte Anschuldigungen aber gegen den 
Generalinspekteur als den obersten Soldaten der 
Bundeswehr, wie wir sie in der letzten Woche ge-
hört haben, treffen die Bundeswehr und damit die 
Truppe und jeden einzelnen Soldaten. Dies muß un-
ter allen Umständen vermieden werden. Politische 
Kontroversen müssen im Bereich der Politik ausge-
tragen werden. Die Bundeswehr muß von parteipo-
litischer Polarisierung freigehalten werden. Wir 
werden mit all denjenigen, die diese Auffassung 
teilen, dafür sorgen, daß dies auch so ist. 

Inzwischen hat General Wust, wie wir alle wis-
sen, auf Grund von in anderen Bereichen eingetre-
tenen Entwicklungen keine Basis mehr für sein 
Verbleiben im Amt gesehen. Wir haben diese Ent-
scheidung zwar zu respektieren, weisen aber bei 
dieser Gelegenheit mit allem Nachdruck auf eine 
Forderung hin, die wir in den vergangenen Jahren 
immer wieder gestellt haben, nämlich auf die For-
derung, die Position des Generalinspekteurs nicht 
nur in seinem Verhältnis zu den Inspekteuren der 
Teilstreitkräfte, sondern auch und vor allem in sei-
nem Verhältnis zur Leitungshierarchie des Vertei-
digungsministeriums eindeutig klarzustellen. Hier 
muß die in der Bundeswehr bestehende Unsicher-
heit über die Einordnung ihres ranghöchsten Solda-
ten durch eine klare Regelung  endlich beseitigt 
werden. Ich will hier auch ganz unumwunden er-
klären, daß ich diese Einordnung — aus der Aufga-
be des Amtes heraus — nicht als die eines von vie-
len Abteilungsleitern des Ministeriums verstehen 
kann. Der Generalinspekteur muß vielmehr — an-
ders könnte er seiner Aufgabe nicht gerecht wer-
den — als Verantwortlicher für die Entwicklung 
der verteidigungspolitischen Konzeption der Bun-
desrepublik und als oberster militärischer Berater 
der Bundesregierung auch tatsächlich die Stellung 
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erhalten, die dieser Aufgabe gerecht wird. Sonst ist 
er alles andere, nur kein Generalinspekteur. 

Damit wird im übrigen der Primat der Politik 
nicht in Frage gestellt, wie man gelegentlich hören 
kann. Die vom Generalinspekteur zu entwickelnde 
'verteidigungspolitische Konzeption ist zwar von 
ihm zu entwickeln, aber sie ist ein Vorschlag, über 
dessen Annahme oder Ablehnung der Minister, der 
natürlich die Befehls- und Kommandogewalt behält, 
entscheidet. So steht also der Primat der Politik — 
bei dieser Frage jedenfalls — nicht zur Debatte. 
Vielmehr geht es um eine schlüssige und effiziente 
Spitzengliederung der Bundeswehr. Wie schwach 
müßte eine Politik sein, die ihren Primat von dieser 
oder jener Strukturvariante abhängig machen 
ließ! 

Wer überdies die von uns vorgeschlagene Aufga-
benstellung und Einordnung des Generalinspek-
teurs mit Mißtrauen und Argwohn betrachtet, tut 
unseren Streitkräften unrecht. In den 23 Jahren ih-
res Bestehens hat die Bundeswehr bewiesen, daß 
sie eine loyale Armee dieses Staates ist. Sie hat 
niemals Anlaß dazu gegeben, daran zu zweifeln, 
daß sie den Primat der Politik respektiert. Auf dem 
schwierigen Weg unseres Staates zur Demokratie 
ist die Bundeswehr ein Meilenstein demokratischer 
Entwicklung, die allerdings auch in ihr noch nicht 
abgeschlossen ist. Aber wir sollten ihr Selbstbe-
wußtsein, das sie braucht, um diese Aufgabe wei-
terhin zu erfüllen, abzurunden, nicht zerstören, zer-
stören z. B. durch ein ungerechtfertigtes Mißtrauen 
gegen die Loyalität ihres obersten Repräsentanten 
und damit gegen die Streitkräfte insgesamt. 

(Beifall bei der FDP und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU — Dr. Wörner [CDU/CSU]: 

Sehr gut, voll einverstanden!) 

Im übrigen, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, begrüßen wir nach dem Rücktritt des Gene-
ralinspekteurs Wust die Entscheidungen des Ver-
teidigungsministers im Blick • auf die Nachfolge. 
Wir halten es für richtig, daß diese Entscheidung 
sehr schnell getroffen worden ist, um Unsicherhei-
ten, soweit sie vorhanden waren, sich nicht aus-
wachsen zu lassen oder keine neuen Unsicherhei-
ten entstehen zu lassen. Ich möchte allerdings in 
aller Klarheit auch sagen: Die Art und Weise, in 
der der neue Generalinspekteur von Ihnen, meine 
sehr verehrten Kollegen von der CSU, begrüßt wor-
den ist, halte ich für unmöglich; das ist ein Vor-
gang, der es Ihnen doch selbst unmöglich machen 
muß, mit diesem neuen Generalinspekteur zusam-
menzuarbeiten. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Zuruf 
des Abg. Dr. Voss [CDU/CSU]) 

Ich finde, auch er hat ein Recht darauf, daß wir 
ihm mit der gleichen Unbefangenheit gegenübertre-
ten, die andere für sich beanspruchen können. Wir 
sollten ihm diese Chance geben. 

Lassen Sie mich jetzt zur politischen Bewertung 
der Arbeit und der Ergebnisse des Untersuchungs-
ausschusses kommen und folgendes feststellen. 

Erstens. Das Verteidigungsministerium als Exe-
kutivorgan hat sich dem Untersuchungsausschuß  

gegenüber in dessen parlamentarischer Kontrollak-
tivität kooperativ verhalten. Dem Ausschuß wurden 
alle Akten und Unterlagen zur Verfügung gestellt, 
die er anforderte. Den zu vernehmenden Zeugen 
aus dem Ressort wurden die notwendigen Aussage-
genehmigungen erteilt. Hier gab es also das ange-
messene Rollenverständnis. 

Zweitens. Verlauf und Ergebnis der Ausschußun-
tersuchungen haben gezeigt, daß das Parlament in 
der Lage ist, seine Kontrollfunktion auch mit dem 
Instrument eines Untersuchungsausschusses wirk-
sam wahrzunehmen; denn der Ausschuß hat festge-
stellt, daß in der Behandlung des Spionagefalls Lut-
ze/Wiegel im Verteidigungsressort Versäumnisse 
vorgekommen sind, die ohne die Ausschußuntersu-
chungen nicht entdeckt worden wären. 

Drittens. Die Feststellungen der Versäumnisse 
durch den Untersuchungsausschuß haben zu gra-
vierenden sachlichen und personellen Konsequen-
zen im Verteidigungsministerium geführt. 

Keine unmittelbare Konsequenz aus dem hier in 
Rede stehenden Spionagefall war meines Erachtens 
der Rücktritt von Georg Leber; der hatte, wie wir 
alle wissen, andere Ursachen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Erkennt-
nisse des Untersuchungsausschusses teile ich nach-
haltig die Auffassung meiner Kollegen, die hier ge-
sagt haben, daß Georg Leber der bislang erfolg-
reichste Verteidigungsminister der Bundesrepublik 
Deutschland ist. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — La

-

chen und Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich glaube also ;  der ,Bundestag kann in seiner 
Gesamtheit — hier sehe ich keine Unterschiede 
zwischen Koalition und Opposition — feststellen, 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

daß er in dem Untersuchungsausschuß Lutze/Wiegel 
seine Kontrollfunktion gegenüber der Exekutive 
wirksam wahrgenommen hat. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Der neue Ver

-

teidigungsminister ist also noch schlech

-

ter?!) 

— Ich habe den auf der Regierungsbank sitzenden 
Verteidigungsminister in diese Wertung gar nicht 
einbeziehen wollen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Sie wissen doch, daß man Denkmäler nicht schon 
dann zur Würdigung der Leistungen aufstellt, wenn 
der Betreffende noch im Amt ist; das kann dann 
sehr schnell zur Revision derselben führen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, 
nach dieser grundsätzlichen, positiven Bewertung 
der Arbeit des Untersuchungsausschusses jedoch 
auch einige kritische Anmerkungen. 

Der Ausschuß hat mit seinen Mitgliedern der 
Koalition und der Opposition in den langen Mona-
ten seiner Tätigkeit unter der fairen Leitung seines 
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Vorsitzenden und seines Stellvertreters — ich habe 
allmählich Sorge, Herr Kollege Wörner, daß wir Sie 
nicht zu sehr loben dürfen; das könnte Ihnen scha-
den, aber bei Ihren Leuten; trotzdem, es war eine 
faire Leitung — 

(Zurufe von der CDU /CS 

sachlich zusammengearbeitet. Wir haben unter der 
fairen Leitung des Vorsitzenden und seines Stell-
vertreters sachlich gut zusammenarbeiten können. 
Wenn trotzdem fast ein Jahr vergehen mußte, be-
vor der Bericht vorgelegt werden konnte, so zeigt 
dies natürlich die Problematik der Wirksamkeit 
parlamentarischer Untersuchungsausschüsse auf. 
Wenn ein Untersuchungsgremium wie hier der 
Verteidigungsausschuß als Untersuchungsausschuß 
27 ordentliche und noch einmal 27 stellvertretende 
Mitglieder hat, dann ist eine gewisse Umständlich-
keit des Prozedierens nicht zu vermeiden. Wenn 
das Untersuchungsgremium so viele Mitglieder hat, 
dann wird es auch schwierig, eine Prozeßordnung 
einzuhalten. Wir haben ja die Strafprozeßordnung 
für unser Verfahren heranzuziehen, ohne' daß wir 
etwa alle Juristen wären, was ich an sich ganz po-
sitiv finde. In einem parlamentarischen Untersu-
chungsausschuß darf natürlich auch nicht überse-
hen werden, daß die die Untersuchung führenden 
Mitglieder des Gremiums aus den unterschiedlichen 
Interessenlagen der Fraktionen unterschiedliche 
Vorgehensweisen bevorzugen. Dies nur als eine all-
gemein kritische, nicht polemische Bewertung von 
parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, über 
deren künftige Gestaltung man sich sicherlich noch 
einmal Gedanken machen müßte. 

Was aber bei der Tätigkeit dieses Untersuchungs-
ausschusses im Falle Lutze/Wiegel ganz besonders 
bemerkt werden mußte und deshalb auch nicht ver-
schwiegen werden kann, ist die Tatsache des Miß

-

brauchs eines parlamentarischen Ausschusses für 
parteipolitische Zwecke. Wir und die ganze deut-
sche Öffentlichkeit haben miterleben müssen, wie 
versucht wurde, die sachlichen Schwerpunkte der 
Untersuchungen in den Hintergrund zu rücken und 
Randerscheinungen hervorzukehren, die parteipoli-
tisch ausgeschlachtet werden sollten. 

In vielen Stunden hat sich der Untersuchungs-
ausschuß auf Grund der Anträge der Opposition mit 
angeblichen Intimitäten Beteiligter und mit dem Wa-
schen schmutziger Wäsche befaßt. Manche Bera-
tungspassage kam mir vor wie der Ausschnitt aus 
einer Redaktionskonferenz im Bereich der Regen-
bogenpresse — jedenfalls so, wie ich mir solche 
Konferenzen vorstellen kann. Am Schluß hat sich das 
herausgestellt, was die Koalition von Anfang an be-
hauptet hat, nämlich daß es keinerlei Anhaltspunkte 
für das gibt, was von der Opposition in dieser Hin-
sicht mit dem erkennbaren Genuß an Schlüpfrigkei-
ten ständig behauptet und in der Presse und sonstwo 
verbreitet worden ist. 

(V o r s i t z: Vizepräsident Stücklen) 

Wenn es um Wahlen geht, ist die Opposition in 
der Wahl ihrer politischen Mittel offenbar nicht zim-
perlich. Vor der hessischen Landtagswahl haben Sie,  

meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ohne 
Rücksicht auf die noch zu klärenden Punkte und vor 
Fertigstellung des offiziellen Ausschußberichts Ihre 
Bewertung bereits in der Öffentlichkeit vorgelegt. 

Ich muß erklären, daß die Opposition mit diesem 
Verhalten im gesamten Verlauf des Untersuchungs-
verfahrens weder der Tätigkeit des Ausschusses 
noch dem Parlament genutzt hat. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Dr. Voss? 

Möllemann (FDP) : Ja. 

Dr. Voss (CDU/CSU) : Herr Kollege Möllemann, 
sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen,. daß sich 
unsere Bewertung, die wir damals der Öffentlichkeit 
vorgelegt haben, in keinem Punkt, nicht einmal in 
einem Jota, von dem unterscheidet, was dem Hohen 
Hause jetzt an Bewertung vorliegt? 

Möllemann (FDP) : Herr Kollege Voss, ich dachte, 
daß die Arbeit eines parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses beispielsweise den Sinn hat, dem 
Parlament einen Bericht vorzulegen, nachdem der 
Bericht abgeschlossen ist. Sie haben vor Abschluß 
dieses Berichts, gezielt auf den Wahlkampf, Ihre 
Bewertung eines Teilaspekts veröffentlicht. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Weil der 
Bericht von Ihnen verzögert worden ist!) 

Das halte ich für einen schlechten parlamentarischen 
Stil. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Im übrigen: Wie die Wahlergebnisse, die Sie im 
Auge hatten und die wir natürlich mit einem ge-
wissen Genuß auch heute noch im Auge haben, 
zeigen, hat es Ihnen offenbar nichts genutzt. Es wird 
eben auch draußen vermerkt und als widersprüchlich 
empfunden, wenn Sie, Herr Kollege Wörner, hier in 
der Rolle des politischen Edelmannes mit dem Florett 
fechtend — was wir ausdrücklich würdigen — auf-
treten, während der Kollege Voss, wie soeben prak-
tiziert, mit dem polemischen Knüttel unterhalb der 
politischen Gürtellinie herumfuchtelt. 

Gestatten Sie mir an dieser Stelle eine Bemerkung 
zur Behandlung des Themas Spionage im Rahmen 
parteipolitischer Auseinandersetzung. Die Aussagen 
des Untersuchungsausschusses wie auch meine eige-
nen darauf bezogenen zuvor dargelegten Überle-
gungen machen deutlich, daß ja wohl niemand ernst-
lich behaupten kann und sollte, in diesem Hause 
gebe es eine Partei, die für Spionage besonders an-
fällig sei oder sie nicht richtig zu bekämpfen ver-
suche. Um so verwunderlicher ist es — hier schließe 
ich mich gern der entsprechenden Bewertung des 
Kollegen Ahlers an —, welche irrationalen Über-
legungen und parteipolitisch motivierten Interpreta-
tionen Spionagefälle immer wieder erfahren bzw. 
was von Menschen, die es eigentlich besser wissen 
müßten, zur Spionage erklärt wird. So empfinde ich 
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es als fast schon albern, wenn ein Mitglied des Ver-
teidigungsausschusses die Genehmigung des Über- 
flugs für sechs sowjetische MIG-Jäger über . die 
Bundesrepublik Deutschland gewissermaßen als Be-
günstigung von Spionage bezeichnet. Beim Thema 
Spionage wird eben der sonst sehr geschätzte Kol-
lege Handlos immer grundlos kopflos. 

(Heiterkeit bei der FDP und der SPD) 

Als nicht sehr überzeugend muß man wohl auch 
die bei jedem Spionagefall neu aufgestellte Be-
hauptung bezeichnen, die von den Staaten des War-
schauer Pakts betriebene Spionage belege, daß die-
ser es mit seiner Entspannungspolitik nicht ernst 
meine. Diese Schlußfolgerung ist insbesondere dann 
wohl nicht überzeugend, wenn ich daran denke, daß 
wir bei der Schlußabstimmung über den Bundes-
haushalt in Kürze wieder in schöner Einmütigkeit 
das Haushaltskapitel 04 04 verabschieden werden. 
Zum besseren Verständnis: Hierbei handelt es sich 
um die Mittel für den BND, also für unsere auf die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung verpflich-
teten Spione, seien sie Beamte, Angestellte oder im 
wahrsten Sinne des Wortes freie Mitarbeiter. 

Eine weitere Bemerkung, meine Damen und Her-
ren, möchte ich zum Thema „Liste" machen. Glau-
ben Sie mir: Es ist für einen Liberalen ausgespro-
chen amüsant, zu erleben, wie die beiden  großen 
'Parteien sich wechselseitig vorhalten, diejenige 
Partei, die jeweils die Mehrheit hat, betreibe eine 
von ihren Interessen induzierte Personalpolitik. Sie 
haben alle völlig recht, wenn Sie das sagen. 

{Biehle [CDU/CSU] : Und Sie betätigen sich 
als Erbschleicher! — Ernesti [CDU/CSU]: 

So unschuldig sind Sie auch nicht!) 

— In diesem Zusammenhang von „Unschuld" zu 
reden ist ein schwieriges Unterfangen; im übrigen 
auch von „Schuld". 

Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, zum 
Abschluß meiner Ausführungen noch auf einen ande-
ren, leider ebenfalls negativen Teilaspekt der Arbeit 
des Verteidgungsausschusses als Untersuchungsaus-
schuß hinweisen. Der Ausschuß hat fast ein Jahr lang 
gearbeitet. Er ist 29mal zusammengetreten, die Be-
weisaufnahme wurde in 20 Sitzungen geführt, 42 
Zeugen wurden vernommen. 

(Ernesti [CDU/CSU] : Und wie oft waren 
Sie dabei?) 

— Offenbar schon zu oft, denn Sie haben mich des 
öfteren dort mit Ihren Bemerkungen irritiert. — In 
dieser gesamten Zeit von fast einem Jahr haben, 
verursacht durch die Arbeitsbelastung des Verteidi-
gungsausschusses mit diesen Untersuchungen, fast 
keine Ausschußsitzungen stattgefunden, die sich mit 
der eigentlichen Aufgabe des Ausschusses, nämlich 
der Verteidigungspolitik, befassen konnten. Im 
gleichen Zeitraum sind im Bundesministerium der 
Verteidigung die vielleicht schwerwiegendsten ver-
teidigungspolitischen Entscheidungen der letzten 
Jahre vorbereitet worden. Abgelenkt durch diese Un-
tersuchungstätigkeit, mußte es der Verteidigungs-
ausschuß unterlassen, die notwendige, parlamenta-
rische Kontrolle der Regierung — jedenfalls in dem 

eigentlich notwendigen Umfang — wahrzunehmen. 
Ich halte dies für eine äußerst bedenkliche Nebener-
scheinung der Tätigkeit des Verteidigungsauschusses 
als Unterausschuß im Spionagefall Lutze/Wiegel. 

Wir sollten diese Erfahrungen in guter Erinnerung 
behalten und sollten sie im Interesse der Wirksam-
keit unserer parlamentarischen Arbeit und des An-
sehens unseres Parlaments bedenken, wenn wir 
wieder einmal vor der Frage stehen, ob wir einen 
Untersuchungsausschuß — und wenn ja, in welcher 
Zusammensetzung — einsetzen müssen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Bun-
desminister der Verteidigung. 

Dr. Apel, Bundesminister der Verteidigung: Herr 
Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der Verteidigungsausschuß als 1. Untersuchungsaus-
schuß kommt bei der Schadensbewertung überein-
stimmend zu dem Ergebnis, daß es sich bei dem 
Spionagefall Lutze/Wiegel um einen besonders 
schweren Fall handelt. Diese Feststellung des Un-
tersuchungsausschusses entspricht dem Ergebnis, das 
wir in einer Arbeitsgruppe „Sicherheit" auf der 
Hardthöhe, d. h. im Bundesverteidigungsministerium, 
selbst ermittelt haben. insofern besteht Überein-
stimmung zwischen Ihnen und unseren eigenen Er-
kenntnissen. 

In einem zweiten Punkt, denke ich, werden wir 
nicht so schnell zur Übereinstimmung kommen, näm-
lich hinsichtlich der Frage der Behandlung. Ich denke 
schon, daß man betrübt sein muß, sich vielleicht so-
gar schämen muß, wenn jemand wie Herr Laabs, der 
sich in diesem Saal nicht verteidigen kann und im 
Zweifelsfall auch keine rechtlichen Möglichkeiten 
hat, sich gegen Sie, Herr Voss, zur Wehr zu set-
zen, in dieser Art  und  Weise hier durch den Dreck 
gezogen wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn wir uns schon parteipolitisch Vorwürfe ma-
chen wollen — und die Materie lädt zwangsläufig 
dazu ein —, dann sollten wir uns in der Tat sehr 
genau überlegen, wie wir, wenn dann wieder ein 
Untersuchungsausschuß ein schwieriges Gebiet zu 
bearbeiten hat, miteinander umgehen sollen. Ich 
kann mir nicht gut vorstellen, daß es uns allen, den 
Demokraten, guttut, wenn wir in dieser Weise argu-
mentieren. Wir brauchen uns dann auch nicht zu 
wundern, wenn viele jüngere Menschen sich abwen-
den und sich fragen, 

(Dr. Voss [CDU/CSU] : Demokratie heißt 
auch, die Dinge beim Namen zu nennen!) 

was Demokraten eigentlich miteinander für dieses 
Geweinwesen tun sollen und tun wollen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich meine das mit ganzem Ernst und will deswegen 
dieses Thema nicht vertiefen, 

(Frau Tübler [CDU/CSU] : Das ist auch besser!) 

weil der Ernst des Spionagefalles und die Probleme, 
die im Zusammenhang damit aufgetaucht sind, wich- 
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tig genug sind, um sie aus der parteipolitischen 
Demagogik herauszunehmen und einer besonderen 
Würdigung zuzuführen. 

Meine Damen und Herren von der Opposition, 
zwei klare Feststellungen am Beginn meiner Ausfüh-
rungen: Erstens — ich denke, Herr Voss, das habe 
ich, wenn ich gut zugehört habe, auch bei Ihnen 
gehört —: Die Entdeckung der Agenten war auch 
ein großer Erfolg unserer Abwehrdienste — bei 
allen Mängeln, allen Schwächen, allen Fehlern, die 
vorgekommen sind. Das bedeutet: Bitte nicht den 
Eindruck erwecken, als sei  dieses Land hilflos, 
schutzlos der Ausspionierung ausgeliefert! Zwei-
tens: Trotz der Problematik und der Schwere des 
Falls war die Verteidigungsbereitschaft der Bundes-
wehr durch diesen Verratsfall zu keinem Zeitpunkt 
in Frage gestellt. 

Aber natürlich müssen wir aus diesem Fall Leh-
ren für die Zukunft ziehen. Ich werde Ihnen darzu-
stellen haben, daß wir die Lehren und die Konse-
quenzen bereits gezogen haben. 

(Dr. Voss [CDU/CSU]: Zum Teil!) 

Ich denke, der Berichterstatter, der Herr Abgeord-
nete Ahlers, hat darauf ebenso hingewiesen wie 
mein Fraktionskollege Erwin Horn. 

Bevor ich das darstelle, erst die Ergebnisse der 
Mängelanalyse, die wir vorgenommen hatten und, 
denke ich, vornehmen mußten, bevor der Ausschuß 
seine Arbeiten abgeschlossen hatte — denn wir 
konnten mit der Aufarbeitung der eingetretenen 
Mängel natürlich nicht warten —, und die Schluß-
folgerungen aus der Mängelanalyse: 

Erstens. Die Beachtung der Sicherheitsbestimmun-
gen war unzureichend. Die bestehenden Sicherheits-
vorkehrungen im Verteidigungsministerium zur Ver-
hinderung oder Erschwerung von Spionage waren 
unzulänglich. 

Zweitens. Die in diesem Fall getroffenen Maßnah-
men waren nicht ausreichend qualifiziert und hatten 
deshalb nicht die angestrebte Wirkung. 

Drittens. Die nach Entdeckung der Agenten ein-
geleiteten Maßnahmen zur Schadensfeststellung wa-
ren unzureichend und wurden darüber hinaus von 
Mängeln, Versäumnissen und Mißverständnissen er-
heblich beeinträchtigt. 

Was haben wir getan? Was kann man überhaupt 
tun? Wenn ich frage, was man überhaupt tun kann, 
dann sollten wir alle — ich denke, die Debatten-
redner haben das mit aller Deutlichkeit gesagt — 
uns keine Illusionen darüber machen, daß weitere 
schwere Spionagefälle natürlich möglich sind und 
daß sie dann wiederum keine parteipolitische An-
gelegenheit, sondern eine Herausforderung für un-
sere Republik sind. 

(Beifall bei der SPD und der FDP — Zuruf 
von der CDU/CSU: Aber sie nicht vertu

-

schen!) 

— Ich sage Ihnen ja: Eben haben Sie meine Mängel

-

analyse gehört. Ich glaube, die war deutlich genug. 

Da wird nichts vertuscht. Und auch in den Maßnah

-

men, die wir ergriffen haben, wird nichts vertuscht. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Wurde aber! 
— Weiterer Zuruf von der CDU/CSU: Jetzt 

nicht mehr!) 

Was haben wir getan? Was haben wir bereits 
veranlaßt? Wir haben die Ermächtigung zum Zugang 
zu Verschlußsachen und zum Umgang mit Verschluß-
sachen eingeschränkt. Ich denke, das ist dringend 
notwendig und liegt auf der Hand. Wir haben den 
Zugang zu Verschlußsachen wesentlich erschwert. 
Die Zahl der Panzerschränke auf der Hardthöhe wird 
reduziert. Die Möglichkeiten zur unkontrollierten 
Vervielfältigung von Verschlußsachen werden besei-
tigt. Im übrigen haben wir, um das Bewußtsein für 
Sicherheit zu schärfen — und ich glaube, das ist die 
Voraussetzung für mehr Sicherheit — und auch um 
Verstöße gegen Sicherheitsbestimmungen zu erken-
nen, besondere Maßnahmen ergriffen, die bis in 
den Bereich des Disziplinarrechts hineingehen. Die 
Sicherheitsaufsicht wird intensiviert, die Überwa-
chung von Personen innerhalb des Verteidigungs-
ministeriums wird verschärft. Jeder Angehörige des 
Ministeriums auf der Hardthöhe, natürlich auch der 
Minister, hat sichtbar einen Ausweis zu tragen. Die 
Kontrollen von Personen beim Verlassen des Mini-
steriums werden stichprobenartig — anders geht es 
nicht — nach einem Prinzip des Zufalls, wo niemand 
diskriminiert wird, auf die Durchsuchung von Ta-
schen und Kraftfahrzeugen erweitert.  

(Dr. Voss [CDU/CSU] : Das hat aber auch 
lange gedauert!) 

— Herr Voss, natürlich hat es lange gedauert; aber 
ich bitte Sie sehr um Verständnis dafür: gerade bei 
diesen Maßnahmen, die in das Leben von Menschen 
einschneiden — sie werden kontrolliert, wenn sie 
nach Hause wollen, sie müssen im Dienst Ausweise 
tragen —, gehört es dazu, daß ich — wenigstens 
entspricht es so meinem Selbstverständnis — dies 
mit dem Personalrat auf der Hardthöhe so gründ-
lich bespreche, daß der Personalrat zustimmt. Der 
Personalrat hat zugestimmt. Wir brauchen bei demo-
kratischen Willensbildungsprozessen Zeit; aber wir 
haben diese Prozesse zu Ende geführt. 

(Beifall bei der SPD) 

Natürlich waren auch flankierende organisato-
rische Maßnahmen zu ergreifen. Ich denke, der 
Berichterstatter hatte dargestellt, daß wir das Si-
cherheitsreferat dem Bereich der Leitung unterstellt 
haben. Wir haben personelle Verstärkungen bereit-
gestellt, und wir haben eine Gruppe „Sicherheits-
inspektionen" eingerichtet, die quasi im Hause selbst 
dafür sorgt, daß die Sicherheitsbestimmungen über-
all eingehalten werden und daß man zu keiner Zeit 
sicher sein kann, ob man nicht, wenn ich es einmal 
salopp sagen darf, erwischt wird. Dann werden 
Sanktionen ergriffen werden. 

Natürlich müssen wir auch die Leistungsfähigkeit 
des MAD verstärken, und es kann überhaupt nicht 
übersehen werden, daß wir Konsequenzen aus der, 
wie ich meine, unzulänglichen Behandlung des Fal-
les nach der Entdeckung der Agenten zu ziehen hat-
ten. Hier kam es darauf an, das Zusammenwirken 
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der beteiligten Stäbe neu zu ordnen, ein Unterrich-
tungsverfahren zwischen den zivilen und den mili-
tärischen Abteilungen sicherzustellen und künftig 
die Schadensbewertung zu beschleunigen. Auch hier 
haben wir organisatorische Maßnahmen ergriffen, 
damit sich nach menschlichem Ermessen die Ver-
säumnisse, die Fehler, die Schwächen künftig nicht 
wiederholen können. Die Anbindung des Militä-
rischen Abschirmdienstes ist eindeutig: er ist dem 
Stellvertreter des Generalinspekteurs unterstellt. 
Dieser bedient sich bei der Durchführung der Dienst-
und Fachaufsicht des Führungstabes der Streitkräfte. 
Durch diese Regelung ist die umfassende, ungeteilte 
Aufsicht über den MAD durch fachlich kompetente 
Stellen gewährleistet. Der für das militärische Nach-
richtenwesen verantwortliche Staatssekretär, Herr 
Staatssekretär Dr. Hiehle, wird durch ein ihm direkt 
unterstelltes Referat unterstützt, welches das auf 
diesem Gebiet erforderliche Zusammenwirken zwi-
schen politischer Leitung und dem Führungsstab der 
Streitkräfte sicherstellt. 

Lassen Sie mich zu diesem Punkt — ich möchte 
dann natürlich auch Bemerkungen zu aktuellen An-
lässen machen, die auch soeben von Herrn Mölle-
mann schon angesprochen worden sind — folgendes 
abschließend erklären. 

Erstens. Der Spionagefall Lutze/Wiegel ist als 
schwerwiegend zu bezeichnen; aber er ist sicherlich 
nicht der schwerwiegendste Spionagefall der Nach-
kriegszeit. 

(Dr. Voss [CDU/CSU] : Ihrer Ansicht nach!) 

— Ja, das deckt sich mit der Mehrheitsmeinung hier 
im Hause. Herr Voss, daß Sie eine andere Meinung 
haben, ist Ihnen natürlich unbenommen, das ist Ihr 
gutes demokratisches Recht. 

Zweitens. Mangelndes Sicherheitsbewußtsein, 
Nichtbeachtung von Sicherheitsbestimmungen sowie 
eine nicht ausreichend wirksame Spionageabwehr 
haben das Eindringen und die Tätigkeit der Agen-
ten erleichtert und eine frühzeitige Entdeckung ver-
hindert. Wir haben die entsprechenden Vorkehrun-
gen getroffen, um dies nach menschlichem Ermessen 
für die Zukunft auszuschließen. 

Schließlich ist die Schadensfeststellung durch Un-
zulänglichkeiten, Mängel und Versäumnisse ge-
kennzeichnet. Sie selber, Herr Ausschußvorsitzender, 
Herr Dr. Wörner, haben in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen — ich zitiere Sie, und das deckt 
sich mit meinen Erkenntnissen —, daß natürlich da-
für, aber auch für andere Vorgänge auch die militä-
rische Seite auf der Hardthöhe "ihre Verantwortung 
trägt. Sie haben in diesem Zusammenhang davon 
gesprochen, daß Sie einen personellen Kahlschlag 
bei den Militärs nicht wollten und daß Sie aus die-
sem Grunde bei den Ermittlungen eine gewisse 
Grenze beachtet haben. Schließlich' haben wir das 
Kompetenzgerangel durch eine eindeutige Unterstel-
lung des MAD beseitigt. 

Herr Möllemann hat dann gesagt, es sei eigentlich 
zu bedauern, daß der Ausschuß durch diese Arbeit 
davon abgehalten worden sei — so haben Sie, glau-
be ich, gesagt —, wesentliche Entscheidungen des 
Ministeriums zu begleiten, zu kommentieren und zu  

beeinflussen. Eines will ich sehr deutlich sagen. Wir 
haben in diesen zehn Monaten in der Tat wesent-
liche Entscheidungen gefällt. Aber ich habe nicht das 
Gefühl, Herr Möllemann, daß Ihre Selbstkritik be-
rechtigt ist. Mein Eindruck ist sogar der entgegenge-
setzte. 

Wir haben ein leidiges Thema — AWACS — ge-
meinsam bewältigt, das 1974 zum erstenmal auf die 
politische Tagesordnung kam. Ich möchte mich aus-
drücklich bei Ihnen, meine Damen und meine Herren 
vom Haushalts- und vom Verteidigungsausschuß, da-
für bedanken, daß ein Thema, das uns von 1974 bis 
1978 politisch beschäftigt hat, nun so abgeschlossen 
werden konnte, daß die NATO gestern durch diesen 
Beschluß und auch durch den deutschen Beitrag ein 
ganzes Stück an Verteidigungsfähigkeit, an Solidität 
und an Solidarität gewonnen hat. Da haben doch 
tagelang kontroverse Debatten stattgefunden. War-
um wollen Sie eigentlich Ihr Mitgeburtsrecht an dem 
guten Ausgang dieser Debatte selber begrenzen? 

Auch in einem zweiten Punkte haben wir in diesen 
zehn Monaten einen guten Schritt nach vorn getan. 
Im November 1973, vor fünf Jahren, hat es eine 
Regierungserklärung zur neuen Struktur der Bun-
deswehr gegeben. Auch hierzu ist der Entscheidungs-
prozeß jetzt beendet. Wir haben klare Beschlüsse 
gefaßt. Die NATO, insbesondere General Haig, be-
wertet unsere Beschlüsse als ein wesentliches Ele-
ment des langfristigen Verteidigungsprogramms, der 
Stärkung der konventionellen Verteidigungsfähig-
keit unseres Bündnisses. Statt bisher 33 Brigaden 
36 Brigaden, Aufwertung der Heimatschutzkomman-
dos zu brigadeähnlichen Verbänden, Stärkung des 
Territorialheeres — und auch dies in einer Weise, 
daß die sozialen Konsequenzen für die Soldaten be-
grenzt sind. . 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ist das eine Ver

-

teidigungsdebatte?) 

—Sicherlich, das gehört dazu. Auch die sicherheits-
politischen Dinge haben wir bewältigt. Ich denke, 
Herr Möllemann, wir können zufrieden sein — trotz 
der Belastung des Verteidigungsausschusses — mit 
zehn Monaten gemeinsamer Arbeit. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Herr Bundesminister, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Möllemann? 

Dr. Apel, Bundesminister der Verteidigung: Si-
cherlich. 

Möllemann (FDP) : Herr Minister, wären Sie so 
freundlich, zur Kenntnis zu nehmen, daß ich nicht 
eine kritische Bewertung der Arbeitsweise Ihres 
Hauses vornehmen, sondern darauf hinweisen 
wollte, daß sich der Ausschuß in dieser Phase, in der 
er sich vorwiegend mit dem Gegenstand der Unter-
suchungen zu beschäftigen hatte, nicht in der Art 
und Weise, wie er es jetzt wieder kann und vorher 
konnte, und so intensiv, wie er es an sich müßte, 
mit den anstehenden und von Ihnen angesprochenen 
Fragen beschäftigen konnte? Das Beispiel AWACS 
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ist übrigens ein besonders geeignetes; ich denke an 
den Rückflug von Lissabon. 

Dr. Apel, Bundesminister der Verteidigung: Gut. 
Ich will diese Debatte nicht fortsetzen. Ich wollte 
nur bitten, daß wir erstens sagen: da ist in• den 
zehn Monaten viel geschehen, das hat der Minister 
im Einvernehmen mit dem Ausschuß gemacht. 
Eigentlich kann ich doch feststellen, daß die Dinge 
sowohl im Bereich der Sicherheitsvorkehrungen auf 
der Hardthöhe — wir werden im Bericht ausdrücklich 
belobigt — wie bei AWACS — drei Nein-Stimmen 
im Verteidigungsausschuß — wie auch bei der Hee-
resstruktur — eine breite Zustimmung; hier hat es 
keine Abstimmung gegeben — trotz Lutze/Wiegel 
recht gut gegangen sind. 

Nun haben Sie, Herr Kollege Möllemann — und 
.es liegt auf der Hand, hier auch darüber zu spre-
chen —, Bemerkungen zu dem scheidenden General-
inspekteur Wust gemacht. Ich denke, das Parlament 
hat einen Anspuch darauf, daß ich dazu Bemerkun-
gen mache. Ich mache das mit aller Vorsicht, mit 
aller Zurückhaltung, da ich nicht das geringste In-
teresse daran haben darf — und auch nicht habe und 
lieber, wie ich gesagt habe, eigene Schrammen hin-
nehme —, einen Menschen, der in schwierigen Um-
ständen um seine Entlassung gebeten hat, zu be-
schädigen. 

In aller Deutlichkeit: Eines kann nicht übersehen 
werden: Am 23. November 1978, einem Donnerstag, 
haben die Herren Staatssekretäre und ich mit dem 
Herrn Generalinspekteur Wust sehr eingehend viele 
Stunden über diese Debatte heute gesprochen. Ich 
habe dabei Herrn Wust versichert, daß ich nicht 
daran denke — und insofern treffe ich mich hier mit 
Herrn Möllemann, aber auch mit anderen - ihn 
hier im Plenum alleine zu lassen, sondern daß ich 
nach Aufarbeitung der Probleme — wir haben die 
Konsequenzen aufgearbeitet, die hier angefallen 
sind und die diesen Fall so schwer haben werden 
lassen — mit ihm zusammen, solidarisch, die Proble-
me anpacken werde, daß es keine Personalpolitik 
der Rache oder der Emotionen geben werde, daß 
ich mir keine Personalpolitik von außen vorschrei-
ben lasse und daß ich auch keinen Kahlschlag will, 
um noch einmal Herrn Wörner zu zitieren. In der 
Tat hätte es dazu, wenn man gewollt hätte, auch 
Anlaß geben können. 

In einem Punkte hatte es aber keinen Zweck, sich 
etwas vorzumachen, nämlich in dem Punkte, wo 
sichtbar werden mußte, daß natürlich auch auf der 
militärischen Seite Fehler, Versäumnisse, Unzuläng-
lichkeiten und Mängel vorgekommen sind. Es kam 
nun darauf an, heute in dieser Debatte zu sagen: 
Dies ist so, aber die Akten sind geschlossen, die 
Dinge sind seit Jahren erledigt, die Konsequenzen 
sind aufgearbeitet. 

Da geht es dann nicht um Gnadenbrot für irgend 
jemanden, sondern da geht es darum, daß die An-
erkennung von eigener Verantwortung und viel-
leicht auch von Schuld einen Menschen nicht 
schwach macht, sondern stark. Das Wort vom „Gna-
denbrot" in diesem Zusammenhang hat mich sehr  

erstaunt. Es zeigt eine merkwürdige Vorstellung von 
dem, was Menschen sind, nämlich alle zusammen 
schuldig. Durch ihr Schuldbekenntnis werden sie 
nicht schwach und kommen nicht in Abhängigkeit, 
sondern dadurch können sie sich auch für eine neue, 
bessere Zukunft befreien. So wollte ich diese De-
batte angehen. 

Ich bin dann am Dienstag der Woche darauf, am 
28. November, von dem Gesuch des Herrn General-
inspekteurs, in den einstweiligen Ruhestand treten 
zu dürfen, überrascht worden. Es wird klar, daß es 
zwischen der Debatte heute und diesem Zeitpunkt 
Zusammenhänge gibt. Aber ich betone erneut: Ich 
gehe jetzt keinen Schritt mehr weiter, auch wenn 
Sie sich, Herr Kollege Dr. Wörner, anschließend 
sicherlich sehr kritisch mit meiner Person ausein-
andersetzen werden. Lieber nehme ich das auf mich, 
als daß ich einen verdienten scheidenden General 
hier im Plenum mit Steinen bewerfe. Wer ohne 
Schuld ist, der möge den ersten Stein werfen. 

(Zustimmung bei der SPD — Unruhe bei der 
CDU/CSU) 

Aber in einem Punkte möchte ich darum bitten, 
daß wir diese Linie dann auch durchhalten. Hier 
kann ich mich an das anschließen, was der Herr 
Abgeordnete Möllemann gesagt hat. Was soll das 
denn eigentlich, den Mann, der jetzt die Verantwor-
tung trägt, General Brandt, den neuen General-
inspekteur der Bundeswehr,' auf diese unglaubliche 
Art und Weise zu begrüßen? 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wollen wir eigentlich, meine Damen und Herren 
von der CSU, langsam alles durch den parteipoliti-
schen Dreck ziehen, oder ist es nicht angemessen, 
sich mit mir als dem politisch Verantwortlichen 
auseinanderzusetzen und nur mit mir? Ich bitte Sie 
sehr herzlich, dieses künftig auch so zu sehen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Im übrigen, Herr Kollege Möllemann: Es hat in 
den zehn Monaten meiner Amtszeit nicht ein ein-
ziges Mal eine Beschwerde des Herrn General-
inspekteurs darüber gegeben, daß ich seine Funk-
tion eingeengt hätte. Diese Beschwerde ist zum er-
stenmal in seinen Zeilen am 28. November 1978, 
seiner Bitte auf Entlassung aus dem Dienst, vorge-
kommen. 

Damit Sie, meine Damen und Herren, sich ein Bild 
davon machen können, was der Generalinspekteur 
aus meiner Sicht — und diese Sicht deckt sich mit 
dem sogenannten Blankeneser Erlaß — zu tun hat, 
möchte ich die Aufgaben des Generalinspekteurs, 
desjenigen, der aus dem Amt scheidet, und auch des 
künftigen, definieren: 

Erstens. Aufgaben und Pflichten des General-
inspekteurs sind in erheblichem Maße davon be-
stimmt, daß die Bundeswehr in die Verfassung ein-
gebaut, der politischen Führung in die Hand ge-
geben ist und vom Parlament kontrolliert wird. Der 
Primat der Politik gilt ohne Einschränkung. Die 
Befehls- und Kommandogewalt gehört ungeteilt dem 
Bundesminister der Verteidigung. 
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Zweitens. Der Generalinspekteur ist der erste 

militärische Berater des Bundesministers der Ver-
teidigung und der Bundesregierung. Er ist der ein-
zige Soldat, der der politischen Führung ein verglei-
chendes und kompetent begründetes Bild des inne-
ren Zustandes und der Kampfkraft aller Teile der 
Bundeswehr vermitteln kann. Zugleich ist er ober-
ste militärische Instanz unterhalb der politischen 
Führung der Bundeswehr. 

Drittens. Der Generalinspekteur ist der ranghöch-
ste deutsche militärische Repräsentant in den inter-
nationalen Führungs- und Planungsgremien. Sowohl 
bei der Beratung der Bundesregierung als auch bei 
der Repräsentanz in den Gremien der Allianz orien-
tiert sich der Generalinspekteur an dem fundamen-
talen Grundsatz unserer Außen- und Sicherheits-
politik: daß der Schutz unserer Freiheit im Frieden 
nur durch die Atlantische Allianz gewährleistet 
werden kann, daß es zur NATO keine sicherheits-
politische Alternative gibt. 

Viertens. Obwohl oberste beratende militärische 
Instanz für die Bundesregierung und höchster Re-
präsentant der deutschen Streitkräfte, ist der Gene-
ralinspekteur der Bundeswehr ein Soldat ohne eige-
ne Befehlsbefugnisse. Sein Erfolg und sein Wirken 
sind in höchstem Maße von der Kraft seiner Über-
zeugungsfähigkeit und von seinem Vermögen, 
Kompromisse herbeizuführen und zu schließen, ab-
hängig. 

Fünftens. Der Generalinspekteur ist im Bundes-
ministerium der Verteidigung verantwortlich für 
die Entwicklung und Realisierung einer Gesamtkon-
zeption der militärischen Verteidigung und ist zu-
gleich gesamtverantwortlich für die Bundeswehr

-

planung im Ministerium. Dafür steht ihm der Füh-
rungsstab der Streitkräfte zur Verfügung. Aber jetzt 
kommt ein wesentlicher Satz: Für seine Funktions-
fähigkeit, für die Funktionsfähigkeit des Führungs-
stabes der Streitkräfte trägt er die volle Verantwor-
tung. In der Politik werden Vakuen ausgefüllt, sie 
bleiben nicht bestehen. 

Sie, Herr Voss, waren der Meinung, ich hätte dem 
Herrn Generalinspekteur seine Interviewtätigkeit 
verbieten wollen. Überhaupt nicht, ganz im Gegen-
teil. Natürlich hätte ich das nach dem Soldaten-
gesetz tun können. Aber mein demokratisches 
Selbstverständnis ist das, daß es bei einem Vor-
gang von so gravierender Bedeutung wie dem 
Wechsel an der Spitze der Bundeswehr unglaublich 
wäre, wenn der scheidende Generalinspekteur nicht 
die Möglichkeit hätte, auch seine Position sichtbar 
zu machen, auch wenn das im eigentlichen Sinne 
dem Militärischen nicht ganz entspricht. 

Eines habe ich allerdings getan, nämlich den 
Herrn Generalinspekteur gebeten, als ich sehr 
spät am Tage davon hörte, daß er für den nächsten 
Vormittag um 11.30 Uhr alle kommandierenden 
Generale zu sich gebeten hatte, diese Tagung ab-
zusagen. Ich habe das nicht deswegen getan, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, weil ich der 
Meinung war, diese Tagung sollte nicht stattfinden, 
sondern weil ich nicht wollte — und eine ganze 
Reihe von militärischen Beratern hat mich in dieser 
Meinung bestärkt —, daß ein scheidender General-

inspekteur und der Minister kontrovers vor diesem 
Gremium debattieren und daß dies in die Bundes-
wehr hineingetragen wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Im übrigen werden wir am nächsten Montag bei 
der Verabschiedung des Herrn Generalinspekteurs 
mit den Kommandeuren reden, aber nicht über die 
Vergangenheit, sondern über die Zukunft. 

Ich habe mich also bemüht, so anständig und so 
fair wie möglich zu verfahren. 

Ich stelle fest, daß die Bundeswehr durch die 
bedauerlichen und betrüblichen Ereignisse, die, wie 
gesagt, in einem unmittelbaren Zusammenhang mit 
der heutigen Debatte stehen, nicht in eine Krise 
geraten ist. Die Bundeswehr ist Teil unserer Repu-
blik. Ich werde mich auch künftig mit aller mir 
verfügbaren Kraft und Energie vor diese Bundes-
wehr dann stellen, wenn ihr links- oder rechts-
extremistische Tendenzen unterstellt werden, die 
in der Bundeswehr nicht vorhanden sind. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Ich denke, auch in dieser Frage sind wir uns einig. 

Im übrigen funktioniert die Arbeitsteilung im 
Ministerium. Die Kraft des Arguments ist auch viel 
wert. Der Rang alleine, auch der Rang des Ministers, 
kann es nicht machen. 

Letzte Bemerkung: Herr Dr. Wörner, ich denke, 
Sie werden jetzt gleich reden. Ich wollte eigentlich 
nach Ihnen sprechen, aber das geht auch so herum; 
notfalls kann ich mich dann noch einmal zu Wort 
melden. Sie werden sicherlich auch — es liegt auf 
der Hand — Bemerkungen über Debatten in Brüssel 
und anderswo machen wollen. Wer wollte eigentlich 
leugnen, daß ich manchmal auch ein unbändiges 
Temperament habe. 

(Sehr wahr! bei der SPD) 

Insofern habe ich auch von meinem Fraktions-
kollegen Conrad Ahlers die Entschuldigung gern 
entgegengenommen, weil auch hier das gilt, was ich 
gesagt habe: Sich zu entschuldigen, ist kein Zeichen 
von Schwäche, sondern von persönlicher Stärke. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Wenn Sie sich also über mein Temperament be-
klagen wollen, stimme ich Ihnen von vornherein zu, 
obwohl in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren 
manches auch schon, wie ich meine — aber das ist 
vielleicht selbstgefällig —, besser geworden ist. 

(Heiterkeit) 

In fünf Minuten Meinungsaustausch — wenn wir 
einmal Zwischentöne beiseite lassen — kann ich 
sagen: Es war richtig, in Brüssel auf ein politische 
Debatte zu drängen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es geht weder in Brüssel noch zu Hause darum, 
den Sachverstand der Militärs in Zweifel zu ziehen, 
sie in einen zweiten Rang zu rücken. Es geht um 
etwas ganz anderes: Militärs nicht allein zu lassen, 
Verantwortung dorthin zu tun, wohin sie gehört, 
nämlich auf die Schultern der gewählten politischen 
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Repräsentanten. Da gibt es eben keine geteilte Ver-
antwortung, und da gibt es auch keine geteilte 
Mitgliedschaft in der NATO. Da kommen einige 
schwere Entscheidungen auf uns zu: im Bereich der 
Rüstungskontrollverhandlungen wie im Bereich der 
Modernisierung der taktischen Nuklearwaffen in 
Europa wie aber auch in der Durchsetzung der 
realen Steigerung der Verteidigungsetats um 3 %  
in den nächsten Jahren. Da müssen Rituale beiseite 
treten, da geht es um Politik, um Sicherheitspolitik, 
um die Zukunft unseres Kontinents und der nord-
atlantischen Allianz, und da mag auch einmal ein 
falsches Wort fallen. Aber ich sage Ihnen ohne 
Hochmut, ohne Überheblichkeit: Die letzten drei 
Tage, auch die Reaktionen meiner Kollegen, die 
zweiseitigen Gespräche, die politische Debatte in 
der Eurogroup, zeigen mir, daß es gut ist, die Poli-
tik auch in der NATO in den Mittelpunkt der 
Debatte zu stellen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Dr. Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie 
mir als dem ehemaligen Vorsitzenden des Unter-
suchungsausschusses zunächst einige wenige Be-
merkungen. Es ist ja ein altes Vorurteil, das man 
immer wieder draußen hört, bei solchen Unter-
suchungsausschüssen könne nichts herauskommen, 
das gehe aus wie das Hornberger Schießen. Ich 
glaube, daß dieser Untersuchungsausschuß dieses 
Vorurteil gründlich widerlegt hat, und ich bin dank-
bar dafür, daß ich das hier im Einverständnis aller 
Fraktionen nun noch einmal festhalten darf. 

Wir haben Dinge ans Tageslicht gebracht, die 
sonst nicht an die Öffentlichkeit gedrungen und auch 
nicht der parlamentarischen Kontrolle zugänglich 
gewesen wären. Wir haben also, glaube ich, nach-
gewiesen, daß Untersuchungsausschüsse ein wirk-
sames Mittel parlamentarischer Kontrolle sein kön-
nen — natürlich mit all den Risiken, die solche 
Untersuchungsausschüsse auch haben; niemand 
wüßte das besser als ich nach all den Erfahrungen, 
die ich auch dort habe sammeln können, 

Ganz sicher war die Arbeit dieses Untersuchungs-
ausschusses auch Anlaß für Konsequenzen, die sonst 
möglicherweise gar nicht oder sehr viel später ge-
zogen worden wären. 

Deswegen möchte ich mich zunächst einmal be-
danken. Ich habe mich natürlich und begreiflicher-
weise sehr darüber gefreut, daß meine Arbeit und 
das Bestreben, einigermaßen fair zu sein, gelobt 
wurden. Dann allerdings, Herr Möllemann, wenn 
Sie mich bereits in den Adelsstand erheben, muß ich 
sagen, es wäre mir lieber, wie ließen es bei meiner 
schlichten bürgerlichen Abstammung; sonst kann ich 
mich in meinen eigenen Reihen bald nicht mehr 
sehen lassen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Ein Privileg 
der FDP! — Die suchen Verstärkung!) 

Ich möchte mich bei den Kollegen bedanken. Im 
Parlament gibt es sehr viel Streit und Auseinander-
setzungen. Das muß so sein, das ist gut so, denn in 
der Auseinandersetzung der Meinungen bildet sich, 
festigt sich, kräftigt sich die Meinung des einen und 
bildet sich die Meinung des anderen wahrscheinlich 
auch um. Dennoch gibt es im parlamentarischen Be-
reich auch Situationen, in denen ein Klima kol-
legialer Zusammenarbeit unersetzlich ist. Ich bin 
dankbar dafür, daß es uns möglich war, dieses 
menschliche und sachliche Klima über weite Strek-
icen der Ausschußberatungen aufrechtzuerhalten. 
Dafür habe ich mich bei meinem Stellvertreter, dem 
Kollegen Penner, bei den Berichterstattern, bei al-
len Mitgliedern des, Ausschusses sehr herzlich zu 
bedanken. 

Der noch herzlichere Dank gilt aber einfach den 
Mitgliedern des Ausschußsekretariats, die die ganze 
Zeit diese Doppelbelastung ohne jedes Murren und 
sehr effizient mitgetragen haben. 

(Beifall) 

Ich schließe darin die Mitarbeiter der Fraktionen 
und auch, Herr Präsident, die Angehörigen der Bun-
destagsverwaltung — Technischer Dienst, Steno-
graphischer Dienst und andere mehr — ein. 

Ich will allerdings gern bekennen, daß ich nun 
froh bin, die Pflichten des Vorsitzenden des Unter-
suchungsausschusses ablegen zu dürfen; denn nun 
kann ich als Parlamentarier frei und offen die Be-
weisergebnisse würdigen und werten. 

Hier möchte ich zunächst einmal eine Bemerkung 
zu dem machen, was Sie, Herr Minister Apel, vor 
allem im Hinblick auf meinen Kollegen Voss gesagt 
haben. Sie haben gesagt, wir sollten anders mitein-
ander umgehen. Schön und gut; nur wäre eine sol-
che Feststellung sehr viel glaubwürdiger, wenn 
auch auf Ihrer Seite eine Bereitschaft zu mehr Sach-
lichkeit vorhanden wäre, auch in den Reihen der 
Koalition. Denn so geht es nicht, daß man, wenn 
eine Ausschußmehrheit und eine Ausschußminder-
heit votieren, der Ausschußminderheit Parteilichkeit 
und Parteipolitik unterstellt und für die Mehrheit 
das Gegenteil reklamiert. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich glaube, die Opposition hätte in ihrer Aufgabe 
versagt, wenn sie sich nicht der Mühe unterzogen 
hätte, hier kritisch zu werten. Herr Voss wäre ein 
ganz schlechter Berichterstatter gewesen — zumal 
ein schlechter Berichterstatter der Minderheit in 
diesem Ausschuß —, wenn er nicht in aller Klarheit 
auf Mängel aufmerksam gemacht hätte, die eben, 
und zwar ohne jeden Zweifel, die Aufklärung dieses 
Spionagefalls erheblich verzögert haben, mehr, als 
es der Nation guttut, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wenn wir heute den wohl bedeutendsten — ich 
spreche das aus und begründe gleich, warum ich 
dieser Meinung bin — Spionagefall in der Nach-
kriegsgeschichte Deutschlands diskutieren, besteht 
— darüber sind wir uns einig — kein Anlaß zu 
Schadenfreude; dazu ist der angerichtete Schaden 
einfach zu groß. Spionage hat es überdies zu allen 
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Zeiten gegeben, und keine Regierung und auch 
keine Partei, ich sage das ausdrücklich, bleibt von 
Spionage verschont. Gerade in der exponierten Lage 
der Bundesrepublik Deutschland wird man auch in 
Zukunft mit dem massiven Versuch unserer Gegner 
rechnen müssen, Spione einzuschleusen. 

Nicht also, daß dieser Fall passiert ist, kann man 
den Verantwortlichen zum Vorwurf machen, wohl 
aber daß man es den Spionen so leichtgemacht. die 
Schadensfeststellungen in geradezu stümperhafter 
Weise betrieben 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

und die Schadensbewertung um volle 18 Monate 
verzögert hat, worauf Herr Kollege Voss eben völlig 
zu Recht hingewiesen hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Lassen Sie mich eine Bewertung vorwegschicken. 
Die Umstände dieses Spionagefalls sind ein Muster-
beispiel von Sorglosigkeit bis hin zur Leichtfertig-
keit, wo Wachsamkeit am Platze gewesen wäre, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Fast grobe 
Fahrlässigkeit!) 

von bürokratischer Routine, wo unbürokratisches 
Zupacken erforderlich gewesen wäre, und von poli-
tischer Untätigkeit, wo schnelles und verantwort-
liches Handeln gerade der politischen Führung an-
gezeigt gewesen wäre. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf von der  
CDU/CSU: Das ist der Skandal!) 

Ich komme nicht um das Urteil herum, daß es, 
solange solche Zustände bei uns in so empfindlichen 
Bereichen wie in dem der Verteidigung herrschen, 
um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland 
nicht gut genug bestellt ist. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

Herr Minister, Sie haben den Schadensumfang an-
gesprochen. Ich teile Ihre Bewertung nicht. Nach 
den Ergebnissen unserer Untersuchungen können 
und müssen wir davon ausgehen, daß abgesehen 
von operationellen und atomaren Planungen — das 
sind die beiden Bereiche, die ausgeklammert sind — 
im Grunde genommen alle Grundlagen unserer Ver-
teidigung, und zwar unserer militärischen und zivi-
len Verteidigung, verraten wurden. Der Verrat um-
faßt die wichtigsten planerischen Grundlagen,' die 
die Bundeswehr hat: den Alarmplan, den Mobil-
machungsplan, die Streitkräftepläne 1975 bis 1978, 
die verteidigungspolitischen Richtlinien, das NATO-  
Pipeline-System, Wintex-Berichte und vor allem 
das bestgehütete Geheimpapier, das es auf der 
Hardthöhe gab — „bestgehütet" muß man ja jetzt in 
Anführungszeichen sagen —, nämlich die Vorbe-
richte zur Arbeit der Bundeswehrstruktur. Meine 
Damen und Herren, das waren alles Papiere, und das 
sind heute noch Papiere, die die Mitglieder und 
auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses 
nicht zu Gesicht bekommen, weil sie zu geheim sind. 
So etwas ist verraten worden! Und dann weigert 
man sich, die Feststellung zu akzeptieren, daß das 
wohl der bedeutendste Verratsfall in der Nach-
kriegsgeschichte Deutschlands, vielleicht sogar in  

der ganzen Geschichte Deutschlands war, jedenfalls 
militärisch gesehen. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Unerhört! 
— Ernesti [CDU/CSU] : Die wollen das im

-

mer noch herunterspielen!) 

Der Gegner weiß doch jetzt, wo die Stärken und 
Schwächen unserer Armee, die wir selbst beurteilt 
haben, liegen. Er kennt das Maß an Einsatzbereit-
schaft unserer Verbände. Er kann sich ein genaues 
Bild von der Art und Dauer der Verteidigung ma-
chen. Er weiß, wie lange wir uns im Ernstfall ver-
teidigen könnten — wie lange! Er weiß, wann wir 
uns konventionell verschossen hätten. Diesen kri-
tischsten aller Punkte kennt er! . Er weiß, wieviel 
Munition wir haben. Er weiß, wieviel wir im künfti-
gen Jahrzehnt, bis 1988, beschaffen wollen. Gut, 
daran wird sich das eine oder andere ändern, aber 
die Grundzüge kennt er. Nicht nur das! Er weiß, 
wie lange wir im Ernstfall brauchen, die Abwehr-
bereitschaft unserer Verbände herzustellen. Er kennt 
die Schwächen unseres Aufmarschsystems. Man muß 
sich einmal vorstellen, was passiert wäre — Gott sei 
Dank ist es nicht passiert —, wenn in jener Phase 
ein Konflikt ausgebrochen wäre. Es ist nicht auszu-
denken! 

Ich hätte das dem Plenum und auch den Bürgern 
draußen zwar gern erspart, aber eines darf nicht ge-
schehen, bei allem Bestreben, den Schaden wenig-
stens in Zukunft einzugrenzen — und da sind wir 
uns voll einig —: Es darf keine Taktik der Verharm-
losung dieses Falles Platz greifen, weil sonst der 
Ernst des Bemühens um Schadensminderung bezwei-
felt werden muß und für die Zukunft nicht die 
nötigen Konsequenzen gezogen werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich möchte auch gar nicht davon reden, welche 
Einbuße an Ansehen die Bundesrepublik Deutsch-
land im Ausland durch diesen Verratsfall gehabt hat. 
Das weiß jeder, der damit zu tun hatte. Eines aller-
dings möchte ich dazu sagen — nicht, um die Sache 
nun zu bagatellisieren —: Einen einzigen Vorteil — 
wenigstens einen — hat dieser Spionagefall: Der 
Warschauer Pakt, also auch die DDR, weiß nun-
mehr ganz genau, daß die NATO, also auch die Bun-
desrepublik Deutschland, keinerlei Angriffspläne 
besitzt, daß wir sie weder angreifen können noch 
angreifen wollen. Wenn in Zukunft irgend jemand 
das Gerücht ausstreut — und das ist ja die These 
der Sowjets —, man glaube in der Sowjetunion, wir 
bedrohten die Sowjetunion, so kann ich nur sagen: 
Das ist als das entlarvt, was es wesentlich ist: eine 
glatte Propagandathese, sonst nichts. 

Es gibt nach den Ergebnissen der Untersuchung 
für mich keinen Zweifel: Die Hauptlast der Verant-
wortung für die Versäumnisse trägt die politische 
Führung. Drei Mängel sind es — sie liegen alle im 
Verantwortungsbereich der politischen Führung —, 
die besonders ins Auge fallen: zum ersten unklare, 
zum Teil widersprüchliche Zuständigkeitsregelun-
gen, zum zweiten das fast vollständige Fehlen von 
Dienstaufsicht, zum dritten ein geradezu unfaßbarer 
Mangel an persönlichem Kontakt, an Gedankenaus-
tausch und Koordinierung innerhalb der politischen 
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Führungsspitze des Ministeriums. Ich bin mir heute 
noch nicht im klaren darüber —ich sage das im Blick 
auf den früheren Verteidigungsminister Leber —, 
wieviel er von seinem Staatssekretär Fingerhut 
wirklich erfahren hat. 

Geradezu klassische Beispiele dafür, wie man Or-
ganisation nicht aufziehen darf, bieten sich im Ver-
hältnis von politischer und militärischer Führung, 
von Bundeskanzler und Bundesverteidigungsmini-
ster: der Fingerhutsche Erlaß und — da hat Herr 
Voss durchaus recht, ich muß es noch einmal sa-
gen — der zweite Dienstweg von Parteigenosse 
Fingerhut zu Parteigenosse Scherer, an der militä-
rischen Führung vorbei. Die militärische Führung ist 
in diesem Fall ausgeschaltet worden, daran gibt es 
überhaupt keinen Zweifel. 

(Horn [SPD] : Das haben wir doch als be

-

rechtigt und notwendig bezeichnet!) 

— Herr Horn, darüber kann man sicher streiten. 
Hier ist Ihr Urteil ein anderes als meines. 

(Horn [SPD] : Ich habe Herrn Domröse zi

-

tiert!) 

Ich wollte hier allerdings kritisch noch etwas 
hinzufügen, und ich sage das im Blick auf die Mili-
tärs — auf die, die hier sitzen, und auf die, die nicht 
hier sitzen —: Mir ist es unbegreiflich, daß die mili-
tärische Führung dies zwar murrend und gelegent-
lich durchaus aufmuckend, aber letztlich ohne ent-
schiedenen Widerstand, hingenommen hat. 

Fingerhut hat es verstanden, die Öffentlichkeit 
volle eineinhalb Jahre über diesen Spionagefall im 
unklaren zu lassen, auch das Parlament, obwohl wir 
verschiedentlich nachgesetzt hatten, ich u. a. in einem 
Schreiben. Im übrigen zeigt sich — ich sage das zu 
den Kollegen der SPD, nicht zum Verteidigungsmini-
ster; denn der hat getan, was die CDU gefordert 
hat —, wie recht wir hatten, als wir davor warnten, 
den MAD direkt der politischen Führung zu unter-
stellen; der gehört unter die militärische Führung, 
wo er jetzt wieder ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Der Bundesverteidigungsminister trägt nicht nur 
die politische Verantwortung für die Organisations-
mängel. Er hat, wie ich meine, seine Pflicht zur 
Dienstaufsicht vernachlässigt. Minister Leber hat sich 
einfach damit zufriedengegeben, es werde alles 
schon so laufen, wie es richtig sei. Überhaupt fällt 
mir, wenn ich das jetzt wie einen Film vor mir ab-
laufen lasse, an der Bearbeitung dieses Spionage-
falles eines auf: Jeder beruft sich darauf, er habe 
sich auf den anderen verlassen, der Bundeskanzler 
auf seinen Verteidigungsminister, der Verteidigungs-
minister auf den Staatssekretär, der Generalinspek-
teur auf den MAD und den Staatssekretär und der 
Staatssekretär auf die militärische Führung. Jeder 
hat sich auf den anderen verlassen, anstatt selbst 
das Erforderliche zu -  tun oder wenigstens sicherzu-
stellen, daß die Zuständigen das Erforderliche tun. 
Ich habe wirklich den Eindruck, daß die Wörter 
„Dienstaufsicht" und „Kontrolle" zu den Fremdwör-
tern im Bereich des Bundeskanzleramtes und des 

Verteidigungsministeriums gehört haben. Das ist 
der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ab-
träglich. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Außerdem ist das Nebeneinander ziviler und militä-
rischer Führung ohne hinreichenden Informationsfluß 
ganz sicher einer der bedauerlichsten und gefähr-
lichsten Mißstände im Verteidigungsministerium, de-
nen wir auf die Spur gekommen sind. 

Auch ich möchte noch etwas zur Rolle von Bun-
deskanzler Schmidt in diesem Zusammenhang sa-
gen. Ich glaube, daß auch er einfach nicht von Ver-
säumnissen freigesprochen werden kann. Er hat 
zunächst am 19. Januar dieses Jahres von diesem 
Pult hier erklärt, es sei falsch anzunehmen, er sei 

. nicht von Anfang an voll unterrichtet gewesen. Da-
mit hat er völlig gegensätzliche Äußerungen des 
Regierungssprechers Balling korrigiert, der am 
14. Dezember letzten  Jahres vor der Bundespresse-
konferenz versichert hatte, vor der Veröffentlichung 
in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" habe der 
Bundeskanzler keine Kenntnis über das Ausmaß des 
Falles gehabt. In den Vernehmungen vor dem Aus-
schuß habe ich versucht, diesen Punkt aufzuhellen. 
Denn wenn der Kanzler von Anfang an voll unter-
richtet war, dann ist es um so unverständlicher , . daß 
erst am 20. Dezember 1977, also nach eineinhalb 
Jahren oder noch mehr, nach einer Kabinettsitzung 
der Auftrag gegeben wurde, eine Schadensbewer-
tung durchzuführen. 

Der Bundeskanzler hat im Untersuchungsausschuß 
die Ausschußmitglieder zunächst sehr ausführlich 
darüber belehrt, er sei seit über zwei Jahrzehnten 
auf dem Felde der Sicherheitspolitik und der Lan-
desverteidigung tätig, er schreibe, denke und ar-
beite auf diesem Gebiet. — Nun, das ist richtig, ein 
Verdienst, das. ich ihm im übrigen nicht bestreiten 
wollte. Was allerdings in den möglicherweise verra-
tenen Dokumenten stehe, hat er gesagt, das wisse er 
nicht. Dennoch seien ihm das Ausmaß des Verrats 
und seine Bedeutung von Anfang an bekannt gewe-
sen. Ich muß sagen — ich muß mich hier wirklich 
einer leichten Ironie hingeben —: Es bleibt das Ge-

heimnis des Bundeskanzlers, wie man auf der einen 
Seite voll unterrichtet sein kann, ohne andererseits 
die Dokumente inhaltlich zu kennen. Das erscheint 
mir nicht besonders glaubwürdig. Hier war sein 
Staatssekretär Schüler sehr viel glaubwürdiger, als 
er nämlich sagte, es wäre besser gewesen, wir hät-
ten von Anfang an etwas mehr über diese Sache ge-
wußt. 

Dann hat der Bundeskanzler im Ausschuß er-
klärt — ich habe mir das notiert —, die Schadens

-

bewertung bestehe in seinem Kopf; in anderer Leute 
Kopf wahrscheinlich auch. Das interessiert uns in 
erster Linie gar nicht. Was uns interessiert, ist: Was 
hat der Bundeskanzler getan, als er das in seinem 
Kopf hatte? Das ist die entscheidende Frage. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Was hat er getan? Er läßt sich nicht vortragen, 
was geschehen ist. In eineinhalb Jahren fragt er 
nicht ein einziges Mal seinen Verteidigungsmini-
ster, nicht ein einziges Mal seinen Generalinspek- 
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teur, nicht ein einziges Mal den Chef des MAD 
oder den Staatssekretär im Verteidigungsbereich, 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

obwohl er sie alle häufig genug sieht. Ich kann nur 
fragen: Wie sieht es in einer Regierung aus, in der 
sich Kanzler und Verteidigungsminister in einer so 
wichtigen Sache so wenig zu sagen haben? Ganz be-
stimmt nicht so gut, wie man das nach außen wahr-
haben will. 

(Franke [CDU/CSU] : In der Zeit hat er die 
Rentendaten gelesen!. Die hat er auch nicht 
verstanden! — Heiterkeit bei der CDU/ 

CSU) 

Wir wollen auch klar sagen, wo die Grenzen 
liegen und was ihm nicht vorzuwerfen ist. Sicher 
kann der Bundeskanzler nicht jedem Spionagefall 
einzeln nachgehen. 

(Wehner [SPD]: Hört! Hört!) 

Aber das war eben nicht ein Spionagefall — Herr 
Wehner, das werden auch sie wissen — wie jeder 
andere auch. Wenn der potentielle Gegner weiß 
— um das noch einmal zu sagen —, wie lange wir 
uns höchstens konventionell verteidigen könnten, 
dann ist das kein Routinefall, dann geht es längst 
nicht mehr um Details. Dann gehört es zu den 
Pflichten des Bundeskanzlers nachzufragen, nach-
zusetzen und sicherzustellen, daß die nötigen Maß-
nahmen durch seinen Verteidigungsminister getrof-
fen werden. Das ist seine Pflicht. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Daß er das durchaus auch selber wußte, zeigte sich 
ja, als er es nach der Veröffentlichung der „FAZ" 
wirklich völlig realisiert hatte. Da tagte plötzlich 
das Kabinett, da wurde plötzlich dieser Auftrag 
gegeben, da wurden Beschlüsse gefaßt. Man muß 
also, glaube ich, bei aller Fairneß und bei allem 
Versuch zur Objektivität sagen: An der skandalösen 
Tatsache, daß dieser Spionagefall zögerlich und nicht 
richtig behandelt wurde, trägt der Bundeskanzler 
der Bundesrepublik Deutschland Mitverantwortung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Lassen Sie mich das auch einmal sagen: Ich bin 
gar nicht sicher, ob wir heute eine Schadensbewer-
tung hätten, wenn das nicht an die Öffentlichkeit 
gekommen wäre. Hier hat nach meiner Meinung 
die Presse ihre Kontrollfunktion erfüllt. Auch ich 
kann es nur bedauern — wie der Kollege Voss 
das schon getan hat —, daß man den betreffenden 
Journalisten der „FAZ" — es ist Herr Feldmeyer — 
mit einem Ermittlungsverfahren überzogen hat, an-
statt ihm dafür zu danken; denn er hat der Bundes-
republik Deutschland nach meiner Meinung einen 
Dienst geleistet. 

(Beifall bei der CDU/CSU) ' 

Auch wenn die politische Führung die Hauptver-
antwortung trägt und im vorliegenden Fall auch 
nach meiner Meinung sogar versucht hat, die mili-
tärische Seite zu überspielen, 

(Dr. Penner [SPD] : Das ist falsch!)  

bleibt auch für mich die Frage — der will ich mich 
jetzt ebenfalls zuwenden; es wäre nicht gerecht, 
wenn man das nicht tun wollte —: Warum hat sich 
die militärische Führung das gefallen lassen? War-
um hat sie nicht energischer Gegenvorstellungen 
erhoben? Warum hat ein so intelligenter und fähi-
ger Soldat wie General Wust nicht in eigener Ini-
tiative die erforderlichen Maßnahmen zur Schadens

-

bewertung eingeleitet? 

Kommunikationsmängel in der militärischen Füh-
rung selbst, die es auch gab, die wir auch festgestellt 
haben; Nachlässigkeit; der Gedanke, das Ganze sei 
nun einmal passiert; auch Überlastung mit anderen 
wichtigen Aufgaben — das mag alles mitgespielt 
haben. Dennoch reicht es zur Erklärung nicht aus. 
Ich habe lange über diese Frage nachgedacht, weil 
mich das interessiert hat, wie jeden von Ihnen, 
glaube ich, die Sie mit dem Ausschuß waren. 

Der eigentliche Grund liegt nach meiner Meinung 
tiefer. Hier herrschte offenbar ein Verständnis von 
Loyalität vor, von dem ich meine, daß es in den 
Streitkräften nicht Schule machen darf. Daher werde 
ich an dieser Stelle etwas über das Loyalitätsver-
ständnis sagen, im Interesse der Soldaten, aber auch 
im Interesse der Politiker. 

Man hat sich allzu schnell mit dem Gedanken von 
der eigenen Verantwortung befreit: Der Politiker 
will das eben so. Ich möchte nicht, daß ein Mißver-
ständnis auftaucht: Loyalität und Gehorsam sind 
unverzichtbare Pflichten des Soldaten, auch und 
gerade in einem demokratischen Staat. Aber Loya-
lität darf nicht mit unkritischer Anpassung und vor-
schnellem Verzicht auf den eigenen Standpunkt ver-
wechselt werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Loyalität entbindet den Soldaten nicht von der 
eigenen Verantwortung. Es verträgt sich nicht nur 
mit der Loyalität gegenüber der politischen Füh-
rung, es kann geradezu die Loyalitätspflicht des 
Generals gegenüber der politischen Führung sein, 
aufzustehen und zu sagen: Ich habe hier eine an-
dere Auffassung; ich bestehe darauf, daß das nun in 
Angriff genommen wird, aus meiner Verantwor-
tung! 

Dieses Loyalitätsverständnis ist im übrigen klas-
sische deutsche und sogar preußische militärische 
Tradition. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU) 

Dafür gibt es in der Militärgeschichte, übrigens bis 
hinein ins Dritte Reich, exzellente Beispiele, und 
zwar solche Beispiele, die man durchaus im Rah-
men eines richtig verstandenen Traditionsverständ-
nisses auch in der Bundeswehr populär machen 
müßte. 

Hat dann allerdings — auch das muß gesagt wer-
den — der Minister in Kenntnis des abweichen-
den Standpunkts des Soldaten seine Entscheidung 
getroffen, dann muß der Soldat gehorchen oder um 
seine Entlassung bitten. Das sind die beiden Alter-
nativen, die er hat. 

Ich sage es noch einmal: Man mußte von der 
militärischen Führung erwarten, daß sie mit allem 
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 Nachdruck bei der politischen Führung die Scha-

densfeststellung, die Schadensbewertung und die 
Schadensminderung verlangt. Das ist nicht gesche-
hen, und darin liegt nach meiner Auffassung ihr 
Versäumnis. 

Diese notwendigerweise kritischen Bemerkungen 
schmälern unsere Wertschätzung für den scheiden-
den Generalinspekteur nicht. Ich möchte die Gele-
genheit hier nutzen, für die CDU/CSU Herrn Gene-
ral Wust in aller Form den Dank und die Aner-
kennung der CDU/CSU für seine Leistungen im 
Dienste der Bundeswehr auszusprechen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Nicht nur aus diesem aktuellen Anlaß, sondern 
weil die Ergebnisse unserer Untersuchung erken-
nen lassen, wie wichtig ein enges Vertrauensver-
hältnis zwischen Minister und Generalinspekteur, 
zwischen dem Minister und dem ersten Soldaten 
der Bundeswehr ist, möchte ich ein paar Bemerkun-
gen hinzufügen. Damit komme ich auf das, was Sie 
angesprochen haben, Herr Apel. Loyalität ist eine 
Zweibahnstraße. Es gibt nicht nur die Pflicht des 
Soldaten, gegenüber dem Politiker loyal zu sein; 
es gibt auch die Loyalitätspflicht des Ministers ge-
genüber den ihm unterstellten Soldaten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dagegen haben Sie, Herr Apel, nach unserer Auf-
fassung massiv verstoßen, wirklich massiv ver-
stoßen. 

Sie haben hier — und ich bin Ihnen dankbar da-
für — den Blankeneser Erlaß zitiert, in dem einer 
Ihrer Vorgänger, der jetzige Bundeskanzler, die 
Stellung des Generalinspekteurs umrissen hat. Sie 
haben es mit vorgelesen. Wir bekennen uns zu die-
ser Definition der Stellung des ersten Soldaten 
gegenüber den anderen Soldaten, gegenüber dem 
zivilen Teil des Hauses und gegenüber dem Mini-
ster, einer Definition, die ja nach langen, langen 
Mühen entstanden ist. Es gibt ein ganz ausgezeich-
netes Buch eines früheren Generalinspekteurs. Ich 
habe es hier. Ich will nicht arrogant sein, Herr 
Apel; aber ich würde es Ihnen, wenn Sie es noch 
nicht gelesen haben, wirklich zur Lektüre empfeh-
len. Darin hat sich der, frühere Generalinspekteur 
de Maizière sehr ausführlich über die Stellung des 
obersten Soldaten im Ministerium geäußert. 

Herr Präsident, darf ich hier eine kurze Zwi-
schenbemerkung machen.: Da ich auf aktuelle Ge-
schehnisse eingehe, wäre ich für eine kurze Ver-
längerung meiner Redezeit dankbar. Ich antworte 
auf den Minister. 

Vizepräsident Stücklen: Ist bereits veranlaßt. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Ist bereits veranlaßt. 
Freut mich sehr. Danke schön. 

Sie haben sich heute — und ich bin Ihnen dafür 
dankbar — zu dem Erlaß bekannt, also zur Stellung 
des Generalinspekteurs als des ersten militärischen 
Beraters des Ministers, als des Repräsentanten der 
Bundeswehr in der Führung des Ministeriums und 
der Gesamtarmee. ich finde das richtig; ich finde  

das gut. Mit diesem Blankeneser Erlaß können eine 
militärische und eine politische Führung leben. Man 
könnte das eine oder das andere zusätzlich machen. 
Ein Zurück dahinter gibt es nach meiner Meinung 
nicht. Ich kann also nur sagen: Wenn das Ihre Ent-
scheidung sein sollte, dann findet das nicht die Kri-
tik der Opposition. 

Wohl aber findet eines unsere Kritik, und zwar 
unsere scharfe Kritik. Nicht, weil es mir Spaß ma-
chen würde. Sie haben ja angedeutet, ich würde 
mich mit Ihrer Person kritisch befassen. Sie dürfen 
sich auch nicht überschätzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ganz abgesehen davon, daß wir persönlich ganz gut 
miteinander auskommen; die Person des Herrn 
Apel spielt hier die letzte Rolle. Es spielt eine Rolle 
die Frage, wie ,der Bundesverteidigungsminister mit 
dem ersten Soldaten der Bundesrepublik Deutsch-
land umgeht. Das ist die entscheidende Frage. 
Und hier kann ich nur sagen, Herr Apel: Wenn 
wichtigste Entscheidungen am Generalinspekteur 
vorbei getroffen worden sind — und das sind sie —, 
wenn der Generalinspekteur trotz mehrfacher Bit-
ten beim Minister über Wochen keinen Termin er-
halten hat, 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU] : Hört! Hört!) 

und wenn schließlich über seinen Kopf hinweg in 
seinen Stab hinein Personalentscheidungen des Mi-
nisters getroffen wurden, dann ist das eine Beschnei-
dung seiner Kompetenzen, die sich kein General-
inspekteur, und zwar um unser aller willen, gefal-
len lassen darf. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Und ich sage Ihnen: Auch der neue Generalin-
spekteur wird darauf bestehen müssen, daß seine 
Zuständigkeit respektiert und daß sein Verantwor-
tungsbereich nicht von einem Minister beschnitten 
wird, der — und da liegt ja Ihr eigentlicher Fehler, 
den die Soldaten da oben mit Recht beanstanden — 
zur gleichen Zeit, in der er dem Generalinspekteur 
Termine nicht gibt, wie jeder dort oben auf der 
Hardthöhe weiß, ein sehr enges und unmittelbares 
Verhältnis zum Planungsstab, insbesondere zu des-
sen Chef, einem Beamten, der Ihrer Partei angehört, 
unterhält. Nicht daß er Ihrer Partei angehört, ist in 
diesem Zusammenhang zu beanstanden. Aber zu be-
anstanden ist, daß Sie offensichtlich entgegen dem 
Erlaß, den Sie hier vorgelesen haben, und entgegen 
Ihren Lippenbekenntnissen die Gewichte in diesem 
Haus verlagert und damit eine Demontage des 
Generalinspekteurs betrieben haben, die wir im 
Interesse der Bundeswehr und der Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland nicht für akzeptabel 
halten. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Und, Herr Minister, hier geht es nicht um den 
Primat der Politik; weiß Gott nicht. Da bin ich mit 
dem Herrn Möllemann völlig einer Meinung. Das 
.sagen Sie zwar gelegentlich, oder Ihre Umgebung 
sagt es, als ob es nötig gewesen wäre, jetzt end-
lich durchzusetzen, daß nicht mehr die Generale, 
sondern die Politiker das Sagen haben. Also wis- 
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sen Sie, das Verteidigungsministerium hat sicher 
nicht auf Ihre Ankunft gewartet, um die Generale 
in Schranken zu weisen. Das kann ich Ihnen schon 
sagen. Im übrigen ist das Zeugnis, das Sie damit 
Herrn Leber und Herrn Schmidt ausstellen, nicht 
das beste. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich kann mir auch vorstellen, daß Sie das natür-
lich auch ein bißchen als Etikett brauchen. Es macht 
sich gut, wenn man draußen, vor allen Dingen einer 
bestimmten Gruppierung in der eigenen Partei, den 
Linken, klarmachen kann: Jetzt komme ich, der 
Hans Apel, und jetzt wird endlich der Primat der 
Politik gegenüber diesen Generalen durchgesetzt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Hoppla, jetzt 
komm' ich!) 

Ich hoffe nicht, daß Sie das selber glauben; das kann 
ich nicht glauben. 

(Franke [CDU/CSU]: Der ja! — Heiterkeit 
bei der CDU/CSU) 

Ich möchte jetzt zu dem zurückkehren, was an 
ernstem Kern dahintersteckt. 

(Wehner [SPD] : Ein Wunder!) 

Wenn sich so ein Bild festsetzt, dann setzt sich 
natürlich auch eine Abwertung der Soldaten durch, 
die dieses Amt eines Generalinspekteurs  bekleidet 
haben. Ich sage Ihnen, Herr Apel, ich kenne keinen 
einzigen Offizier, geschweige General, der Bundes-
wehr — am allerwenigsten übrigens Herr Wust —, 
der den Oberbefehl des Ministers nicht zu jeder 
Sekunde respektiert hätte. Das war in dieser unserer 
Armee aus gutem Grund unbestritten, und zur Ehre 
auch der früheren Generalinspekteure, ob Heusin-
ger, ob Förtsch, ob Trettner, ob de Maizière, ob Zim-
mermann und Wust, sei es gesagt: Diese Armee hat 
sich, wie das die Verfassung befiehlt, in das Gefüge 
unserer Demokratie eingegliedert, und zwar in vol-
lem Bekenntnis und aus Überzeugung zur demokra-
tischen und rechtsstaatlichen Grundordnung dieses 
unseres Staates. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Deswegen ich sage das warnend hinzu — wer-
de ich den Verdacht nicht los, Herr Apel, daß Sie 
Primat der Politik sagen und vielleicht Primat der 
Parteipolitik meinen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Als ich mir ansah, wie Sie in der Manöverplanung 
der NATO herumgefuhrwerkt haben, wie zum er-
stenmal ein Verteidigungsminister angefangen hat, 
die Planung von Manövern am Termin von Bundes-
tagswahlen zu orientieren, 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU)  

da haben bei mir sechs und nicht nur eine Alarm-
glocke geschellt; denn das ist der Moment, wo das 
Interesse des Staates in Gefahr kommt, hinter das 
Interesse von Parteien zurücktreten zu müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Zuruf des 
Abg. Wehner [SPD]) 

Ich meine, Peter Boehnisch hat durchaus recht, 

(Wehner [SPD] : Das ist ein Kronzeuge!) 

wenn er in seinem Kommentar zur Entlassung von 
Herrn Wust schreibt: Er, der Minister, steht nicht 
vor der Bundeswehr, sondern neben ihr. Ich sage 
hier — das ist mein Eindruck, und es ist nicht nur 
mein Eindruck —, es gibt kein gestörtes Verhältnis 
der Generale zur politischen Führung, es gibt allen-
falls ein gestörtes Verhältnis des Ministers Apel 
zur militärischen Führung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Mangelhaftes Sicherheitsbewußtsein, laxe Hand-
habung von Sicherheitsbestimmungen, Organisati-
onsmängel, Parteidienstweg, und mangelnde Dienst-
aufsicht haben dazu beigetragen, daß der Bundesre-
publik Deutschland schwerer — ich sage dazu: teil-
weise vermeidbarer — Schaden entstanden ist. 
Wichtiger noch als die Konsequenzen für Personen 
sind allerdings die Konsequenzen in der Sache, die, 
soweit noch nicht gezogen, daraus zu ziehen sind 
und von denen ich nur die vier wichtigsten hervor-
heben möchte. 

Erstens. Das Allerwichtigste ist, das Sicherheits-
bewußtsein zu schärfen, d. h. gegen Gewöhnung, 
gegen Routine, gegen Nachlässigkeit anzugehen. 
Verstöße gegen Sicherheit sind keine Kavaliersde-
likte, und sie dürfen nicht so bewertet werden. Ich 
sage nicht, daß Sie sie so bewerten. Ich darf auch 
anerkennend sagen, 

(Wehner [SPD]: Ah so!) 

daß die Entscheidungen, die inzwischen auf der 
Hardthöhe zur Besserung der Sicherheit in der Bun-
desrepublik Deutschland getroffen wurden, durch-
aus unsere Anerkennung finden und daß wir sie 
mittragen. • 

(Wehner [SPD] : Und dennoch müssen Sie 
so etwas machen!) 

— Herr Wehner, dennoch muß einiges aus diesem 
Anlaß klargestellt werden, damit nicht noch größe-
rer Schaden für die Bundesrepublik Deutschland 
entsteht. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner 
[SPD] : Es muß darüber gegossen werden, 

weil die Stunde gerade so günstig ist!) 

Ich sage das auch im Blick auf Dinge, die wir hier 
im Ausschuß gehabt haben. Es bleibt eine dauernde 
und wichtige Aufgabe jedes Vorgesetzten, für Si-
cherheit zu sorgen, auch dann, wenn er einen Si-
cherheitsbeauftragten zu seiner Verfügung hat. 

Das Zweite. Regelmäßige Kontrollen und intensi-
ve Aufsicht sind Voraussetzungen einer dauerhaf-
ten Verbesserung der Sicherheitslage. 

Das Dritte. Zuständigkeiten und Verantwortlich-
keiten müssen klar, eindeutig abgegrenzt werden. 

Auch das Vierte ist ein sehr wichtiger Punkt. Die 
besten institutionellen Vorkehrungen helfen nichts, 
wenn das menschliche Vertrauensverhältnis und 
der unbürokratische Informations- und Gedanken-
austausch zwischen den Politikern, den Soldaten 
und Beamten nicht funktionieren. Da ist das jüng-
ste Beispiel der Zusammenarbeit, das wir eben dis-
kutieren, oder besser gesagt: der mangelnden Zu-
sammenarbeit zwischen Minister und Generalin- 
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spekteur, nicht gerade ein Hoffnungsschimmer. 
Vertrauen läßt sich nicht kommandieren. Das muß 
von beiden Seiten her durch wechselseitiges Ver-
halten entstehen und wachsen; auch das ist eine 
Zweibahnstraße. 

Eine letzte Bemerkung! Ich will nicht auf die 
Vorgänge in der NATO eingehen, obwohl es mich 
reizen würde, das zu tun. Ich bin durchaus mit Ih-
nen der Meinung, daß manches im Entscheidungs-
prozeß der NATO geändert werden kann und daß 
der eine oder andere ihrer Ansätze auch richtig ist. 
Im übrigen haben Sie Ihren eigenen Zielen nach 
meiner Meinung massiv dadurch geschadet, daß 
Sie, ohne einen sachlichen Grund zu suchen, um 
das zu demonstrieren, dort aufgetreten sind und 
wirklich gewirkt haben — ich muß es so sägen — 
als einer, der dort hingekommen ist mit der Hopp-
la- und Hau-Ruck-Methode, jetzt komme ich, und 
jetzt zeige ich, daß auch in der NATO endlich 
wieder die Politiker nach vorne müssen. — Auch 
dort müssen Sie zur Kenntnis nehmen, Herr Apel: 
es gibt nicht erst seit Ihnen Minister, die Wissen, 
daß in der NATO politische Entscheidungen getrof

-

fen wurden. Es ist doch einfach nicht richtig, anzu-
nehmen, in der NATO habe der General Haig das 
alleinige Sagen oder hätten seine Vorgänger es ge-
habt. Ich nehme das für den Herrn Leber sogar, für 
den Herr Schmidt sogar, ich nehme es aber auch 
für die Vërteidigungsminister der CDU/CSU — ge-
rade für sie — in Anspruch, für einen Herrn Strauß, 
für einen Herrn Schröder, für einen Herrn von Has-
sel: daß sie jederzeit in der Lage waren — und das 
auch wahrgenommen haben —, ihre Entscheidung 
in der NATO durchzusetzen, allerdings indem sie 
auch auf den Rat von Generalen gehört haben. Das 
täte auch Ihnen gelegentlich gut. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Glocke des 
Präsidenten) 

— Mit herzlichem Dank für Ihr Verständnis, Herr 
Präsident, komme ich zu meiner Schlußbemer-
kung. 

Die Bundesrepublik Deutschland wird wegen ih-
rer prekären Grenzlage in der Auseinandersetzung 
zwischen Ost und West immer die Zielscheibe geg-
nerischer Nachrichtendienste bleiben. Daher müs-
sen wir alles daransetzen, deren Tätigkeit zu er-
schweren. Wir müssen alles daransetzen, die Auf-
deckung von Spionen zu erleichtern und den ange-
richteten Schaden in möglichst engen Grenzen zu 
halten. Nur wenn wir mit diesen genannten Konse-
quenzen Ernst machen, dann werden wir uns in Zu-
kunft ähnliche Untersuchungsausschüsse ersparen. 
Eines darf ich nun wirklich als einer, der ein Jahr 
an dieser Sache gearbeitet hat, sagen: für mich 
gäbe es nichts Schöneres als die Gewißheit, nicht 
noch ein zweites Mal einem solchen Untersu-
chungsausschuß vorsitzen zu müssen. 

(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat Herr Ab-
geordneter Neumann. 

_ Neumann (Stelle) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich 

ein paar Vorbemerkungen machen. Herr Kollege 
Dr. Wörner, der zweite Teil Ihrer Ausführungen 
fällt nicht unter den Dank der Sozialdemokraten, 
der vorhin ausgesprochen worden ist. 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Das habe ich 
auch nicht gedacht!) 

Das war leider, wie gehabt, Polemik, das waren Un-
terstellungen, die Sie selber nicht glauben. 

Es ehrt Sie, daß Sie den Kollegen Dr. Voss in 
Schutz genommen haben. Sie werden mir allerdings 
gestatten, daß ich hinsichtlich der Beurteilung die-
ses Kollegen etwas anderes denke und auch anders 
rede. 

(Dr. Voss [CDU/CSU] : Das hoffe ich auch!) 

Herr Dr. Voss ist sich mit seinen heutigen Äuße-
rungen selber treu geblieben. Schon im Ausschuß 
ging es ihm sehr oft weniger darum, die eigentli-
chen Ursachen und Fakten zu klären und daraus 
die sachlichen Konsequenzen zu ziehen. Dem Kolle-
gen Dr. Voss ist es in erster Linie darum gegangen 
— und das hat er heute wieder dokumentiert —, 
gegenüber der SPD den Vorwurf der ungerechtfer-
tigten Förderung von Sozialdemokraten zu erheben 
und dann wenigstens einen kleinen Schimmer von 
Wahrheit nachzuliefern. Der Kollege Voss hat auf 
die Beamtenlaufbahn von Herrn Laabs hingewiesen 
und hat ihn hier unter Beschuß genommen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das war eine 
sehr kurze Laufbahn!) 

Herr Laabs konnte sich nicht wehren; das ist zum 
Ausdruck gebracht worden. 

Der Kollege Voss hätte besser daran getan, die-
sen Punkt hier nicht anzusprechen. Man braucht 
sich nur die Landtagsdrucksache 8/2918 des Land-
tags von Rheinland-Pfalz und die Antwort des 
Chefs der dortigen Staatskanzlei vom 15. März 1978 
anzusehen, die die Karriere des Herrn Kollegen Dr. 
Voss zum Inhalt haben. Wenn man das tut, dann 
kommt man 'sehr schnell zu dem Ergebnis, daß er 
der schlechteste Kritiker der Karriere anderer Leu-
te ist. 

(Beifall bei der SPD — Dr. Voss [CDU/ 
CSU] : Ihre Beispiele hinken nicht nur, sie 

sind sogar amputiert!) 

Mein Kollege Erwin Horn hat auf die unredliche 
Postkartenaktion des Kollegen Voss schon hinge-
wiesen. 

Lassen Sie mich ein anderes kleines Beispiel für 
die Art und Weise der Arbeit mancher Kollegen 
des Ausschusses hier vortragen. Da wurde der Zeu-
ge Laabs befragt, ob er in oder Lüneburger Heide ein 
Haus habe. Als Ort wurde eine Gemeinde in dem 
Wahlkreis genannt, aus dem ich komme. Laabs hat 
das verneint. Es wurde seitens der Opposition 
nachgebohrt. Es gibt tatsächlich in diesem Ort eine 
Familie gleichen Namens. Als ich dort anrief, wur-
de mir gesagt, daß ich schon der zweite sei, der 
dort anrufe. Der erste Anrufer habe den Versuch 
gemacht, der Familie einzureden, daß sie mit Herrn 
Laabs verwandt sei. 

(Horn [SPD] : Hört! Hört!) 
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Das stimmte zwar nicht, aber es hätte gut ins Kon-
zept gepaßt. 

Ich erinnere auch daran, daß die Personalakte 
von Herrn Laabs bei Herrn Löwenthal im Zweiten 
Deutschen Fernsehen vorgeführt wurde. Ich meine: 
einer der schlimmsten Vertrauensbrüche gegenüber 
einem Beamten. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, der 
Spionagefall Lutze/Wiegel und seine Behandlung 
im Bundesministerium der Verteidigung — — 

(Dr.  Voss [CDU/CSU] : Ist ungefähr so 
wie die Handhabung der Lockheed-Affäre! 

Wehner [SPD] : Wir sagen künftig, 
wenn wir so etwas charakterisieren wol-
len: Hier wird „gevosst" ! - Zurufe von 
der CDU/CSU — Wehner [SPD] : Dafür 
sind Sie bekannt! Dafür ist der Mann be-
kannt! Das ist ein Voss! — Gegenruf des 

Abg. Dr. Voss [CDU/CSU] ) 

— Das ist eine Bereicherung der deutschen Spra-
che. 

Vizepräsident Stücklen: Meine Damen und Her-
ren, wir wollen uns wieder auf den Redner .konzen-
trieren. Bitte schön. 

Neumann (Stelle) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Spionagefall Lutze/Wiegel 
und seine Behandlung im Bundesministerium der 
Verteidigung hat Schwachstellen und menschliche 
Unzulänglichkeiten bei den mit ihm befaßten Perso-
nen, Soldaten wie Zivilisten, deutlich gemacht. Er ist 
aber keineswegs ein Symptom für eine generelle 
Krise, und er gibt auch keinen Anlaß für übertrie-
bene Besorgnis. 

Was verraten worden ist, wiegt schwer, aber es 
wiegt nicht so schwer, daß unsere Sicherheit in Ge-
fahr gewesen wäre, da keine operativen Planungen 
und keine atomaren Geheimnisse verraten worden 
sind. Bundesminister Apel hat vorhin darauf hinge-
wiesen. 

Man muß bei der militärischen Schadensbewer-
tung, die übrigens bis zum heutigen Tage noch 
nicht völlig abgeschlossen ist, etwas differenzierter 
vorgehen, als die Opposition es stets und auch in ih-
rem Minderheitsvotum getan hat. Wie wenig seriös 
die Schadensbewertung durch die Opposition ist, 
läßt sich schon bei der sorgfältigen Lektüre des Be-
richts feststellen. Gemeinsam mit der Koalition hat 
die Union auf Seite 13 des Berichts die Formulie-
rung unterschrieben, der Schaden sei als besonders 
schwerwiegend anzusehen. Dies trifft auch unsere 
Meinung. Im Minderheitsvotum schreibt die Oppo-
sition dann aber an mehreren Stellen, z. B. auf Sei-
te 45, es handle sich „um den schwersten Spionage-
fall", Heute ist wieder der Versuch gemacht wor-
den — auch von Ihnen, Herr Dr. Wörner, obwohl 
Sie ganz genau, wissen, daß es nicht so ist —, dar-
zustellen, daß dies der schwerste Spionagefall bis-

her in der Bundesrepublik Deutschland gewesen 
sei. 

(Dr. Voss [CDU/CSU] : So ist es auch! — 
Zuruf von der CDU/CSU: Welcher ist es 

dann?) 

Bundesminister Apel hat vorhin sehr deutlich ge-
sagt, daß es gerade dieser nicht ist, 

(Zurufe von der CDU/CSU: Welcher dann?) 

abgesehen davon, daß dieser Superlativ nicht nur 
durch nichts bewiesen ist, sondern von sachver-
ständigen Zeugen im Untersuchungsausschuß aus-
drücklich verneint worden ist. 

(Dr. Voss [CDU/CSU] sowie weitere Zu

-

rufe von der CDU/CSU: Welcher war es 
dann?) 

Diese Formulierungen, wie Sie sie jetzt benutzen 
und wie Sie sie in Ihrem Minderheitsvotum benut-
zen, zeigen eine Sprache mit zwei Zungen, daß bei 
der Union offensichtlich die Rechte nicht weiß, was 
die Linke tut. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Wie schwierig es Ihnen, meine sehr verehrten 
Kolleginnen und Kollegen der Opposition, ist, in 
Sachen Verteidigung mit einer einzigen Zunge zu 
sprechen, beweist ja auch Ihre dissonante Begrü-
ßung des neuen Generalinspekteurs der Bundes-
wehr. Herr Kollege Möllemann -hat darauf schon 
hingewiesen. Da wird ein fachlich hochqualifizier-
ter Offizier, der aus rein fachlichen Gründen unbe-
streitbar als der richtige Mann an den  richtigen 
Platz gestellt worden ist, 

(Zuruf des Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] 
[CDU/CSU]) 

von .der CSU mit Verbalinjurien und Ehrverletzun-
gen begrüßt, so daß es ja selbst Ihnen, Herr Dr. 
Wörner, geboten schien, hier ein bißchen einzu-
schreiten. Was der radikale Flügel der Opposition 
hier geboten hat, war geschmacklos und wird von 
meiner Fraktion zurückgewiesen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir werden bemüht sein, mit dem neuen Gene-
ralinspekteur im Verteidigungsausschuß gut zusam-
menzuarbeiten, wie wir das früher auch gemacht 
haben. Ich hoffe, daß auch die Mehrheit der Oppo-
sition dies in der Zukunft tun wird. Wir hoffen und 
wünschen, daß Herr General Brandt so starke Ner-
ven hat, wie man sie nun einmal im Umgang mit 
der CSU braucht, 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

was mir die Kollegen der CDU übrigens sicherlich 
bestätigen werden. 

In den Sitzungen des Untersuchungsausschusses, 
aber auch heute in der Debatte spielte der soge-
nannte Fingerhut-Erlaß für die Opposition eine gro-
ße Rolle. Dieser Erlaß war nicht zu beanstanden. 
Der Zeuge Generalleutnant Domröse hat ausgesagt, 
der Erlaß sei „ein verständlicher, ein berechtigter, 
ein koordinierender" Erlaß gewesen. General Wust 
hat ausgesagt, von einzelnen Stellen der Stäbe sei 
der Erlaß zwar in der Form ausgelegt worden, daß 
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sie sich nicht mehr mit dem Fall zu beschäftigen 
hätten, eine derartige Schlußfolgerung sei aber aus 
dem Erlaß nicht hervorgegangen. 

Soweit der Fingerhut-Erlaß einen Anlaß zu Miß-
verständnissen gegeben hat, heißt es im Bericht, 
wurden diese bei dem klarstellenden Gespräch zwi-
schen Staatssekretär Fingerhut und Ministerialrat 
Metzger am 2. August 1976. ausgeräumt. Daß der 
Referent Fü S II 7 über das Ergebnis dieses Ge-
sprächs keinem seiner Vorgesetzten eine Mitteilung 
gemacht hat, so daß der Generalinspekteur, sein da-
maliger Staatschef sowie der damalige Stabsabtei-
lungsleiter Fü S II erst im Untersuchungsausschuß 
von diesem Gespräch erfuhren, so heißt es im Be-
richt, sei ein dem Untersuchungsausschuß unver-
ständliches Versäumnis. 

Herr Wörner hat vorhin darauf hingewiesen, daß 
es Spannungen zwischen MAD und FU S gegeben 
habe, und er hat das damit begründet, daß er sagte: 
weil der MAD irgend jemandem unterstellt worden 
sei, was falsch gewesen sei. Herr Dr. Wörner, Sie 
werden wissen, daß es zwischen dem MAD und 
Fü S auch bei anderen Unterstellungsverhältnissen 
Schwierigkeiten gegeben hat. Vielleicht muß sich 
das Haus einmal überlegen, ob die Konstruktion 
überhaupt richtig ist. Das war aber nicht Aufgabe 
des Untersuchungsausschusses. 

Vizepräsident Stücklen: Herr Abgeordneter, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeord-
neten Dr. Wörner? 

Neumann (Stelle) (SPD): Aber ja. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Kollege Neumann, 
mir liegt daran, daß Sie den Kern meines Vorwurfs 
richtig sehen. Deswegen frage ich Sie, ob Ihnen 
nicht bekannt ist, daß unabhängig von den sicher 
schon früher bestehenden Schwierigkeiten und Rei-
bereien zwischen MAD und militärischer Führung 
der Brauch, daß der Vorgesetzte des MAD unter 
Umgehung seines Dienstvorgesetzten direkt an  die 
politische Leitung gegangen ist, eben erst mit 
Herrn General Scherer eingerissen ist. 

Neumann (Stelle) (SPD) : Das kann sein. Das kann 
ich weder bejahen noch verneinen. Ich kenne die 
früheren Verhältnisse dort nicht. Aber das könnte 
man vielleicht einmal nachprüfen. 

Meine Damen und Herren, der Rücktritt von Ge-
neral Wust war nach dem Ergebnis der Ermittlun-
gen des Untersuchungsausschusses nach meiner 
Meinung folgerichtig und durch nichts besser und 
wahrhaftiger begründet als durch die Rollé des 
Führungsstabes der Streitkräfte bei der Bewälti-
gung dieses Spionagefalls. Hier muß noch einmal 
ganz deutlich festgehalten werden, daß auch der 
Führungsstab der Streitkräfte bei der Bewältigung 
des Spionagefalles Lutze/Wiegel keine Bestform ge-
zeigt hat. Es waren nicht nur Zivilisten, die da ver-
sagt haben. 

Der Führungsstab der Streitkräfte trägt die Ver-
antwortung mit für die Verspätung der militäri-

schen Schadensbewertung. Der Führungsstab der 
Streitkräfte ist damit auch letztlich dafür verant-
wortlich, daß dem Minister so lange Zeit keine mi-
litärische Schadensbewertung vorgelegt worden 
ist. 

Der Führungsstab der Streitkräfte trägt für die 
kleinlichen Kompetenzstreitereien mit dem Militäri-
schen Abschirmdienst ein gerütteltes Maß an Mit-
verantwortung. Man konnte sich bei den Ermittlun-
gen des Eindrucks nicht erwehren, daß bei einigen 
Herren von der Stabsabteilung Fü S II die Kompe-
tenzen und die Eitelkeiten über der gemeinsamen 
Sache gestanden haben. 

Wichtige Informationen, die im Führungsstab der 
Streitkräfte eingetroffen sind, sind von dort nicht 
weitergeflossen, vor allem nicht zum Generalin-
spekteur. 

Das Betriebsklima im militärischen Bereich war 
nicht selten unerträglich. Dem Ausschuß sind meh-
rere Fälle vorgetragen worden, in denen sich die 
Beteiligten im militärischen Bereich wechselseitig 
mit gerichtlichen Anzeigen und Klagen überzogen 
haben. Wo auf solche Dinge Energie verwendet 
wird, nimmt es nicht wunder, daß die eigentliche 
Arbeit Schaden leidet. 

Aus all dem hat General Wust die Konsequenzen 
gezogen, und das ehrt ihn. Daß freilich der eigentli-
che Grund für den Abschied im Abschiedsbrief an 
den Minister nicht vorkommt, ändert an der Wahr-
heit nichts. 

Es ist natürlich für jede Opposition verlockend, 
den Verteidigungsminister anzugreifen, wenn ihm 
der Generalinspekteur den Rücktritt erklärt und da-
bei einen vorwurfsvollen Brief schreibt. Aber in 
diesem Falle wäre die Opposition dieser Versu-
chung besser nicht erlegen. Niemand, der auch nur 
den geringsten Einblick hat, kann für den Rücktritt 
des Generalinspekteurs den Verteidigungsminister 
verantwortlich machen. 

(Beifall bei der SPD) 

Lesen Sie die Zeitungen von links bis rechts, 
dann werden Sie das bestätigt finden. Lesen Sie 
z. B. die Schlagzeile des „Rheinischen Merkurs", 
nicht gerade das Zentralorgan der Sozialdemokrati-
schen Partei, vom 1. Dezember. Dort heißt es: „Der 
Generalinspekteur stolperte über die Affäre Lutze". 
Genau das ist die Wahrheit, und nichts sonst. 

Für meine Fraktion kann ich hier feststellen, daß 
Bundesminister Apel unser volles Vertrauen hat 
und verdient. Er hat das Bundesministerium der 
Verteidigung in einer schwierigen Phase übernom-
men und in kürzester Frist die anstehenden Pro-
bleme in den Griff bekommen. Er hat insbesondere 
sehr bald nach seinem Amtsantritt die wesentlichen 
Konsequenzen aus dein Spionagefall Lutze/Wiegel 
gezogen. Der Bericht des Untersuchungsausschus-
ses hat dies, meine ich, einvernehmlich hervorge-
hoben und gewürdigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Amt des Verteidigungsministers ist eines der 
wichtigsten und schwierigsten Ämter, die unsere 
Republik zu vergeben hat. Meine Partei hat dieses 
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Amt stets hoch eingeschätzt. Sie hat stets Männer 
mit hohen Qualitäten mit dieser Aufgabe betraut: 
Helmut Schmidt, Georg Leber und jetzt Hans 
Apel. 

Wir sind der Meinung, daß sachliche Kritik an 
der Politik und an den sie verkörpernden Politikern 
nötig ist. Wir haben gerade in dem Bericht zum 
Spionagefall diese Kritik selber dort mitgetragen, 
wo sie uns sachlich begründet erschien. Wir lassen 
aber nicht zu, daß unsere Verteidigungspolitik und 
unsere Verteidigungsminister über die sachlich be-
gründete Kritik hinaus zerredet werden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich — wie 
es auch der Kollege Möllemann getan hat — zum 
Schluß meiner Ausführungen noch einige Berner-
kungen zum Sinn • und zur Fragwürdigkeit der Un-
tersuchung des Verteidigungsausschusses machen. 
So positiv die parlamentarische Untersuchung ge-
nerell zu beurteilen ist, so problematisch kann es, 
wie die abgeschlossene Untersuchung zeigt, sein, 
wenn der Verteidigungsausschuß weitgehend öf-
fentlich Angelegenheiten der Verteidigung unter-
sucht. Es wurde bei unseren Untersuchungen so 
manches aus dem Bereich des Bundesministeriums 
der Verteidigung ausgebreitet, für dessen diskrete 
Behandlung sich gute Gründe anführen lassen. Un-
sere Öffentlichkeitsfreundlichkeit ist so weit ge-
gangen, daß alle an der Abwehr dieser Spione be-
teiligten Kriminalbeamten im Fernsehprogramm im 
Bild vorgeführt wurden. Die Grenze zwischen Libe-
ralität und Torheit dürfte hierbei vielleicht manch-
mal überschritten worden sein. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Sehr gut!) 

Mein Kollege Horn hat bereits darauf hingewiesen, 
daß die ständige Preisgabe geheimer Dokumente 
während der Untersuchungen dieses Untersu-
chungsausschusses ein ganz trauriges Kapitel die-
ser Angelegenheit darstellt. 

Wir haben uns Mühe geben müssen, das paral-
lellaufende Strafverfahren nicht zu stören. Ein sol-
ches Verfahren ist in einem Rechtsstaat eine diffizi-
le Angelegenheit, die leicht Schaden nehmen kann, 
wenn ein Untersuchungsausschuß, der dieselbe Ma-
terie behandelt, nicht ein hohes Maß an Disziplin 
aufbringt. Die Opposition hat sich mit dieser Diszi-
plin am Beginn der Untersuchung schwergetan; die 
Mehrheit hat nach Kräften versucht, diese Disziplin 
anzumahnen, und wir hoffen, daß dieses unser Be-
mühen ausgereicht hat, das Strafverfahren unbeein-
trächtigt zu lassen. 

Das Parlament zahlte für solche Untersuchungen 
im Verteidigungsausschuß einen hohen Preis. Es 
blockierte den Verteidigungsausschuß etwa ein 
Jahr lang mit dieser Untersuchung und verzichtete 
während dieser Zeit fast völlig darauf, sich mit der 
Verteidigungspolitik — — 

(Dr.  Wörner [CDU/CSU] : Das ist aber 
nicht wahr, Herr Kollege Neumann! Das 

muß ich entschieden zurückweisen!) 

— Es verzichtete weitgehend darauf, Herr Dr. Wör-
ner! Das ist meine Meinung, und die kann ich ge-
nauso haben, wie Sie es vielleicht anders meinen. 

Vizepräsident Stücklen: Gestatten Sie eine Zwi-
schenfrage? 

Neumann (Stelle) (SPD) : Aber natürlich. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Herr Kollege Neumann, 
diese Aussage hat mich schon vorhin bei Herrn 
Möllemann gestört, und deswegen habe ich nach-
prüfen lassen. Während der Zeit, in der wir die Un-
tersuchungen durchgeführt und dafür 29 Sitzungen 
— zum Teil an sitzungsfreien Tagen, zum Teil wäh-
rend der Plenarsitzungen — veranschlagt haben, 
haben wir immerhin 10 ordentliche Sitzungen des 
Verteidigungsausschusses, zum Teil ganztägige, 
durchgeführt und haben wichtigste Probleme abge-
handelt. Sind Sie nicht der Meinung, daß wir uns 
selbst ein schlechtes Zeugnis ausstellen, wenn wir 
so tun, als ob wir als Verteidigungsausschuß zu ar-
beiten aufgehört hätten? 

Neumann (Stelle) (SPD) : Nein, Herr Kollege Dr. 
Wörner, diese Meinung kann ich nicht teilen. 10 
Sitzungen in einem Jahr sind ein bißchen wenig für 
einen Bereich, der so sensibel ist wie die Verteidi-
gungspolitik. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich wiederhole, daß wir in dieser Zeit fast völlig 
darauf verzichtet haben, uns mit der Verteidigungs-
politik der Bundesregierung zu befassen. Für die 
Verteidigungspolitik entstand in weiten Bereichen 
eine parlamentslose Zeit. Dem zuständigen Mini-
ster wird diese ungewöhnliche Freiheit sicherlich 
nicht unangenehm gewesen sein, aber dem Vertei-
digungsausschuß kann es nicht angenehm sein, 
durch eine Untersuchung von seiner eigentlichen 
Arbeit, von seiner eigentlichen Aufgabe abgehalten 
zu werden und möglicherweise Informations und 
Einflußlücken entstehen zu lassen, die später kaum 
noch zu schließen sind. 

Wenn man das alles würdigt, kann man nur wün-
schen, daß wir für die nächsten Jahre unsere Ar-
beit im Verteidigungsausschuß allein der Verteidi-
gungspolitik widmen können. Probleme, deren Lö-
sung dort ansteht, gibt es genug. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Stücklen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Leber. 

Leber (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich habe nicht die Absicht, eine lange De-
battenrede zum anstehenden Thema zu halten, son-
dern möchte ein paar Bemerkungen machen, die in 
mittelbarem Zusammenhang mit dem hier behandel-
ten Gegenstand stehen und von denen ich der Auf-
fassung bin, daß sie in gehöriger Form hier vor 
dem Plenum des Deutschen Bundestages zur Kennt-
nis genommen werden sollten. 

Es ist bis auf den heutigen Tag immer wieder un-
terstellt worden, ich sei wegen des Spionagefalles, 
mit dem sich der Untersuchungsausschuß des Bun-
destages zu befassen hatte, zurückgetreten, sei des- 
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wegen gestürzt oder gestürzt worden. Das ist eine 
illustrative Behauptung. 

Ich möchte deshalb hier vor dem Bundestag klä-
ren, wie es darum bestellt ist, weil die Kenntnis 
auch für ihn wichtig ist; Sie werden es gleich hö-
ren. 

Was ich zu dem Spionagefall selber zu sagen hat-
te und sagen konnte, habe ich vor dem Untersu-
chungsausschuß in öffentlicher Sitzung ausgesagt. 
Der Abschluß der Untersuchungen und der Inhalt 
des Berichts, den der Ausschuß verfaßt hat, bestäti-
gen, daß ich wegen dieses Vorgangs, sosehr ich 
auch wegen des Spionagefalls betroffen war, keine 
Veranlassung gehabt hätte, mein Amt aufzuge-
ben. 

Auch wenn ich die Debatte heute, den vorliegen-
den Bericht, die mündlichen Berichte der Herren 
Berichterstatter und die Debatte betrachte, so wäre 
es für einen Minister kein Grund zum Rücktritt ge-
wesen. Spionagefälle wird es immer geben. Ich hof-
fe, daß die Bundeswehr nicht so bald wieder von 
einem solchen Fall betroffen sein wird. Eines Tages 
werden auch Sie regieren, so nehme ich an; da 
wünsche ich Ihnen schon jetzt, daß Sie keinen ha-
ben werden. Aber mit der Möglichkeit von Spiona

-

gefällen müssen wir leben. 

Mein Rücktritt ist nicht wegen dieses Spionage-
falls erfolgt, sondern durch eine Erklärung .ausge-
löst worden, die ich selber am 26. Januar dieses 
Jahres im Zusammenhang mit dem hier anstehen-
den Spionagefall vor dem Deutschen Bundestag ge-
geben habe. Ich hatte bisher keine Gelegenheit, 
diesen Sachverhalt vor dem Bundestag zu klären. 
Der Bundestag sollte ihn aber kennen. Deshalb neh-
me ich diese Gelegenheit wahr, Ihnen folgendes 
mitzuteilen. 

Ich hatte dem Bundestag in der Debatte am 
26. Januar versichert, daß mir kein weiterer Fall 
bekannt sei, bei dem der Abschirmdienst der Bun-
deswehr entgegen der Bestimmung von Art. 13 des 
Grundgesetzes in einer Wohnung ein nicht erlaub-
tes Lauschmittel verwendet habe. Als ich dem Bun-
destag diese Erklärung abgab, war mir noch ein Fall 
bekannt, in dem der Abschirmdienst in einem Büro 
ein Abhörgerät angewandt hatte. Mir war zu dem 
Zeitpunkt, als ich diese Erklärung bezüglich Art. 13 
des Grundgesetzes abgab, in dem von der Wohnung. 
die Rede ist, nicht bekannt, daß in dem Abhören in 
einem Büro ein Verstoß gegen Art. 13 des Grund-
gesetzes zu sehen sei. 

Ich will den Vorgang kurz darstellen. Es ist gut, 
wenn er hier zu Protokoll genommen wird, weil er 
Bedeutung hat. 

Im Jahre 1976 war vom Militärischen Abschirm-
dienst an zehn Tagen im Büro des Soldaten- und 
Reservistenkomitees ein Lauschgerät verwandt 
worden. Dieses Komitee war eine Einrichtung des 
Kommunistischen Bundes Westdeutschlands. Seine 
Aufgabe bestand darin, in der Bundeswehr subver-
sive Arbeit und Sabotage zu betreiben. Mit dem 
eingebauten Lauschmittel sollten Erkenntnisse über 
die Zersetzungsarbeit der Kommunisten in der Bun-

deswehr gewonnen werden. Dabei sind, wie mir 
berichtet worden ist, in der Tat auch wertvolle Er-
kenntnisse gewonnen worden. 

Vor meiner Rede am 26. Januar hatte ich mich 
von namhaften erfahrenen Juristen beraten lassen. 
Mir war versichert worden, es sei völlig zweifels-
frei, daß das in Betracht kommende Büro, in dem 
ein Lauschmittel angebracht worden war, vom 
Schutz des Art. 13 des Grundgesetzes nicht erfaßt 
sei; denn in Art. 13 des Grundgesetzes heißt es 
doch völlig zweifelsfrei: „Die Wohnung ist unver-
letzlich." Demnach war ich überzeugt und konnte 
es subjektiv auch sein, daß in der mir bekanntge-
wordenen Handlung des Militärischen Abschirm-
dienstes kein Verfassungsverstoß zu sehen war. Ich 
war deshalb auch überzeugt, dem Bundestag versi-
chern zu können, mir sei kein weiterer Fall be-
kannt, in dem gegen die Verfassung verstoßen wor-
den wäre. 

Am 31. Januar, also fünf Tage nach der Debatte 
hier, hatte ich zur Vorbereitung  meines Berichtes 
an die Bundesregierung nochmals eine gründliche 
juristische Prüfung dieses Sachverhalts angeordnet. 
Im Verlauf dieser Prüfung, die in meiner Anwesen-
heit erfolgte und die sich über viele Stunden er-
streckte, stellte sich dann für meine Berater — für 
die erfahrenen Herren Juristen ebenso wie für mich 
— heraus, daß _der Begriff „Wohnung", so wie ihn 
das Grundgesetz von 1949 festgelegt hat, in der 
deutschen Rechtsprechung und Rechtspraxis schon 
seit vielen Jahrzehnten extensiv ausgelegt worden 
ist. Demnach ist in unserem Lande auch ein Büro 
oder ein Geschäftsraum, also auch das Büro von 
Art. 13 unseres Grundgesetzes geschützt, von dem 
aus im, konkreten Fall das genannte kommunisti-
sche Komitee seine Zersetzungs- und Sabotagear-
beit gegen die Bundeswehr, also gegen eine durch 
Verfassungsgebot geschaffene Einrichtung des 
Staates, planen und organisieren konnte. 

Das Lauschmittel war ohne mein Wissen und da-
mit auch ohne meine Billigung angewandt worden, 
wohl im guten Glauben, es sei in diesem Fall zuläs-
sig. 

Als oberster Vorgesetzter der Bundeswehr war 
ich aber — das ist meine Schlußfolgerung, meine 
Haltung — für die Handlungen der mir unterstell-
ten Soldaten verantwortlich. Ich habe mich mit 
meinem Rücktritt zu dieser Verantwortung, die ich 
hatte, bekannt und die Konsequenz daraus gezo-
gen. 

Dies, meine Damen und Herren, ist die Erklärung, 
die ich auch am 1. Februar dieses Jahres dem Herrn 
Bundeskanzler und der Bundesregierung in einer 
Kabinettssitzung gegeben habe. Ich möchte dieser 
Darstellung noch eine kurze Bemerkung anfügen — 
ich hoffe .auf Ihr Verständnis dafür —, weil ich 
glaube, daß sie hierhergehört. 

Die Angriffe gegen die Bundeswehr und ihre Ein-
richtungen mit dem Ziel, die Bundeswehr zu zerset-
zen und Sabotage in ihr zu treiben, hatten damals 
zugenommen. Der Pfad, auf dem sich die Bundes-
wehr gegen solche Angriffe wehren und schützen 
kann, ist vom geltenden Recht in unserem Lande 
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sehr eng gehalten. Ich will dem Bundestag aus mei-
ner Erfahrung hier mitteilen: Die Pflicht, die Bun-
deswehr als eine von der Verfassung gewollte und 
geforderte Einrichtung zu schützen, schließt unter 
diesen Bedingungen häufig auch die Gefahr ein, 
daß diejenigen, die sie zu schützen haben, unge-
wollt in einen risikoreichen Konflikt zum Recht, 
auch zur Verfassung geraten können. 

Es liegt mir sehr am Herzen, von dieser Stelle 
aus besonders zu betonen, daß ich den Auftrag des 
Militärischen Abschirmdienstes und seinen Kampf 
gegen die Kräfte, die die Bundeswehr schwächen 
wollen, immer verantwortet und in meiner Amts-
führung auch immer darauf geachtet habe, daß die-
ser Kampf zur Abwehr solcher Gefahren von der 
Bundeswehr energisch geführt worden ist. 

Mir ist berichtet worden, daß gegen einzelne Of-
fiziere, die an dem soeben von mir hier geschilder-
ten Vorgang beteiligt waren, strafrechtliche Ermitt-
lungen im Gange sind. Das ist Sache der Justizbe-
hörden und der Gerichte. Aber vielleicht trägt das, 
was ich hier dazu ausgeführt habe, doch ein wenig 
dazu bei, daß diese Offiziere, die im guten Glauben 
gehandelt haben, großherzige und gnädige Richter 
finden. Ich bekenne mich hier vor dem Deutschen 
Bundestag dazu, daß ich ihnen meine Achtung 
nicht versage, auch dann nicht, wenn sie in gutem 
Glauben in der Erfüllung der ihnen aufgetragenen 
Pflichten geirrt haben mögen. 

(Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Stücklen: Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, Wortmeldungen liegen nicht 
mehr vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß-
empfehlung des Ausschusses. Der Ausschuß emp-
fiehlt auf Drucksache 8/2290 unter Nr. 1, den Bericht 
des Verteidigungsausschusses als Untersuchungs-
ausschuß nach Art. 45 a Abs. 2 des Grundgesetzes 
zur Kenntnis zu nehmen, und unter Nr. 2, die einge-
gangenen Petitionen und Eingaben für erledigt zu 
erklären. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um Handzeichen. — Gegenprobe! — Wer ent-
hält sich? — Einstimmige Annahme dieser Be-
schlußempfehlung. 

Bevor wir in die Mittagspause eintreten, möchte 
ich Ihnen noch mitteilen, daß wir nur 22 Fragen in 
der Fragestunde haben, so daß nach aller Voraus-
sicht die Fragestunde nicht die gesamte Zeit von 
eineinhalb Stunden beansprucht. Nach interfraktio-
neller Vereinbarung möchte ich daher dem Haus 
empfehlen, daß wir nach Ende der Fragestunde so- 
fort mit dem Punkt 11 der Tagesordnung beginnen. 
Der Aufruf des Punktes 11 der Tagesordnung wird 
durch Lautsprecher bekanntgegeben. — Das Haus 
ist damit einverstanden; es ist so beschlossen. 

Wir treten in die Mittagspause ein und setzen die 
Sitzung um 14 Uhr fort. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Unterbrechung von 12.57 bis 14.00 Uhr) 

Vizepräsident Frau Funcke: Die unterbrochene Sit-
zung wird fortgesetzt. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 
— Drucksache 8/2339 — 

Wir beginnen mit dem Geschäftsbereich des Bun-
desministers für Arbeit und Sozialordnung. Zur Be-
antwortung der Fragen steht Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär Buschfort zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 79 des Herrn Abgeordneten 
Becker (Frankfurt) auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung eine Änderung der Über-
gangsvorschriften des Rehabilitationsangleichungsgesetzes (I 41) 
betreffend des Auslaufens der Kinderheilbehandlungen und der 
Krebsnachbehandlungen für Angehörige von Versicherten der 
Rentenversicherungsträger, die über jahrzehntelange Erfahrungen 
auf diesem Gebiet der Gesundheitspflege verfügen? 

Bitte schön. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für Arbeit und Sozialordnung: Herr Kollege Dr. 
Becker, durch das Rehabilitationsangleichungsge-
setz aus dem Jahre 1974 ist die Durchführung von 
Kinderheilbehandlungen, Kindererholungskuren und 
Krebsbehandlungen für Angehörige von Versicher-
ten den Krankenversicherungsträgern übertragen 
worden. Auf diese Weise sollte eine klare Zustän-
digkeitsabgrenzung zwischen gesetzlicher Renten- 
und Krankenversicherung geschaffen werden. Die 
Doppelzuständigkeit von Renten- und Krankenver-
sicherung, die auch zu Doppelansprüchen führte, 
wurde damit beseitigt. Eine Änderung dieser Rege-
lung ist nicht beabsichtigt. 

Wie Sie wissen, können die Rentenversicherungs-
träger auf Grund der Übergangsregelung in § 41 des 
Reha-Angleichungsgesetzes die oben angeführten 
Maßnahmen jedoch noch bis zum 31. Dezember 1980 
weiterhin durchführen. Diese Frist ist zu überprüfen, 
falls sich herausstellen sollte, daß in einzelnen Ge-
bieten weiterhin ein Bedürfnis nach Beibehaltung 
der von den Rentenversicherungsträgern gewähr-
ten Leistungen besteht. Mit dieser Prüfung ist die 
Bundesregierung gegenwärtig befaßt. Sie wird eine 
Verlängerung der Frist vorschlagen, falls sie sich 
auf Grund der eingeholten Stellungnahmen davon 
überzeugt, daß ein reibungsloser Übergang dieser 
Maßnahmen auf die Krankenversicherung bis zum 
31. Dezember 1980 nicht gewährleistet erscheint. 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, in wie vielen Fällen und in welcher Höhe 
wurden Kosten von der Rentenversicherung für 
diese Kinderheilbehandlung in den besagten Fällen 
während der letzten drei Jahren übernommen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Becker, auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet. 
Ich will Ihnen die Angaben aber gern nachreichen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zusatz-
frage. 
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Dr. Becker (Frankfurt) (CDU/CSU) : Ist der Bun-
desregierung bekannt, daß die Rentenversicherungs-
träger als sachkompetente Institutionen für diesen 
Bereich, über jahrzehntelange Erfahrungen verfü-
gend, bereit und auch willens sind, diese Verfahren 
weiter durchzuführen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Becker, diese Vorstellungen der Rentenversicherung 
sind uns bekannt. Aber Sie müssen bedenken, daß 
der Gesetzgeber des Reha-Angleichungsgesetzes 
Wert auf klare Trennung gelegt hat. Ich will auch 
nicht verschweigen, daß diese Regelung auch ein 
wenig mit der veränderten Finanzsituation in der 
Rentenversicherung zu tun hatte. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere Zusatz-
frage. — Dann rufe ich die Frage 80 des Herrn Ab-
geordneten Horstmeier auf: 

Ist der Bundesregierung das soziale Problem der Rückwanderer 
aus den südamerikanischen Staaten, die rechtmäßig deutsche 
Bundesbürger sind, aber deren Leistungsjahre in diesen Ländern 
zur Zeit nicht rentensteigernd anerkannt werden, bekannt, und 
wenn ja, wie groß ist dieser Personenkreis? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Wenn es gestat-
tet ist, würde ich die Fragen 80 und 81 gern gemein-
sam beantworten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Der Fragesteller ist 
einverstanden. Dan rufe ich auch die Frage 81 des 
Herrn Abgeordneten Horstmeier auf: 

Welche Lösungen strebt die Bundesregierung für deutsche 
Rückwanderer aus Staaten an, mit denen kein Gegenseitigkeits-
abkommen auf dem Gebiet der gesetzlichen Sozialversicherungen 
besteht, um den Betroffenen die verdiente Altersversorgung zu 
gewährleisten? 

Bitte schön. 

Buschfort, Parl.  Staatssekretär: Herr Kollege 
Horstmeier, Auswanderer in südamerikanische 
Staaten haben anders als z. B. der Personenkreis 
der Verfolgten — die Bundesrepublik in freier Ent-
scheidung verlassen. Sie mußten davon ausgehen, 
daß die im Ausland zurücklegten Zeiten bei ihrer 
Rückkehr nicht in der deutschen Sozialversiche-
rung berücksichtigt würden. 

Die Bundesregierung hat daher bereits im Ren-
tenreformgesetz von 1972 für alle Deutschen — auch 
für die, die im Ausland wohnen — die freiwillige 
Versicherung zugelassen und als flankierende Maß-
nahme eine großzügige Nachentrichtungsmöglich-
keit — befristet bis 1975 — eingeräumt. Jeder Aus-
wanderer, der 'von diesem Angebot des Gesetzge-
bers Gebrauch gemacht hat, konnte so einen aus-
reichenden Anspruch auf Alterssicherung in der 
deutschen Rentenversicherung begründen. 

Weitergehende gesetzgeberische Maßnahmen für 
diese Personen, die später zurückkehren, können 
der Solidargemeinschaft nicht zugemutet werden. 
Die Zahl der möglichen Rückwanderer ist nicht be-
kannt und kann auch nicht geschätzt werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Horstmeier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
das jetzige Fremdrentengesetz für diesen Personen-
kreis nicht anwendbar? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Nein. Das Fremd-
rentengesetz ist regional begrenzt und hat nichts mit 
der freiwilligen Auswanderung im Sinne Ihrer Fra-
gestellung zu tun. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zweite Zusatzfrage. 

Horstmeier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
denn vorgesehen, mit diesen Staaten ein Gegensei-
tigkeitsabkommen abzuschließen, wie es mit ande-
ren Staaten auch abgeschlossen worden ist? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Horstmeier, wir bemühen uns ständig; Sozialver-
sicherungsabkommen zu schließen, natürlich unter 
Berücksichtigung der nationalen Interessen. Daß 
hierbei nicht nur die, Rentenversicherung gesehen 
werden darf, versteht sich von selbst. Beispielsweise 
sind wir bei Ländern mit starkem Tourismusverkehr 
insbesondere auch an Krankenversicherungsabkom-
men interessiert. Allgemein kann ich sagen, daß wir 
grundsätzlich immer an Sozialversicherungsabkom-
men mit anderen Staaten interessiert sind. 

Vizepräsident Frau Funcke: Weitere Zusatzfrage. 

Horstmeier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, müß-
te nicht doch versucht werden, die Rechtslage da-
hin gehend zu ändern, weil es doch ein Akt der 
sozialen Gerechtigkeit sein müßte, diesen Menschen 
eine Rente zu geben und sie nicht wegen der feh-
lenden Anrechnungszeiten — die Arbeitszeiten sind 
ja eigentlich da — der Sozialhilfe zuzuweisen? Man 
kann doch davon ausgehen, daß im Zuge des 
Generationenvertrags die Kinder der Betroffenen 
Beiträge zahlen. 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Horstmeier, in der Rentenversicherung haben wir 
eine Solidargemeinschaft. Es gibt auch national — 
das wissen Sie — die Möglichkeit, sich von der 
Rentenversicherung befreien zu lassen. Das heißt, 
wer sich hier befreien läßt, kann im allgemeinen 
nicht mehr zurück. Wer aber Arbeitszeiten im Aus-
land zurücklegt und dort seine Versicherungszeiten 
aufbaut, kann später nicht erwarten, daß diese Zei-
ten hier in der Bundesrepublik vergütet werden. Er 
muß sich dann seinen Altersanspruch für die im 
Ausland zurückgelegte Zeit auch im Ausland er-
werben, nicht hier. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Müller. 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
können Sie mir Angaben machen — wenn nicht, 
reichen Sie mir diese bitte nach —, mit wieviel 
Staaten wir eigentlich Abkommen geschlossen ha-
ben, auf Grund deren solche Anrechnungen vorge-
nommen werden? 
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Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Mül-
ler, ich werde Ihnen eine Aufstellung über die bis-
her abgeschlossenen Sozialversicherungsabkommen 
zuleiten. Dabei wäre auch eine Einteilung möglich, 
um welche Zweige der sozialen Sicherheit es sich 
handelt. Sie haben recht: Nicht alle Sozialversiche-
rungsabkommen sind besonders in Richtung auf die 
Rentenversicherung ausgeprägt, sondern bei ihnen 
spielen, wie ich das vorhin bereits sagte, auch an-
dere Bereiche und Motive eine Rolle. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere Frage. 

Ich rufe die Frage 83 des Herrn Abgeordneten 
Laufs auf: 

Welche vergleichenden Untersuchungen über die verschiede-
nen empirisch erfaßbaren Unfallrisiken mit Todesfolge der Bür-
ger in der Bundesrepublik Deutschland liegen der Bundes-
regierung vor, und wie sind sie als Grundlage konkreter Folge-
rungen für eine Vorsorgepolitik zu bewerten? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Wenn es gestat-
tet ist, würde ich gern die Fragen 83 und 84 ge-
meinsam beantworten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Einverstanden. Ich 
rufe dann auch die Frage 84 des Herrn Abgeord-
neten Laufs auf: 

Welche Forschungsmittel werden gegenwärtig im Bundeshaus-
halt für die Unfallursachenforschung differenziert nach den ein-
zelnen Sachgebieten bereitgestellt, und in welchem Verhältnis 
zu den Unfallstatistiken in diesen verschiedenen Bereichen 
stehen sie? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Laufs, der Bundesregierung liegen keine verglei-
chenden Untersuchungen über die verschiedenen 
empirisch erfaßten Unfallrisiken mit Todesfolge der 
Bürger der Bundesrepublik Deutschland vor. 

Geführt werden Statistiken über Berufsunfälle 
und Straßenverkehrsunfälle. Seit 1971 werden auch 
Unfälle in Schulen, Hochschulen und Kindergärten 
amtlich registriert. Unfälle im häuslichen Bereich 
und in der Freizeit werden nicht erfaßt. Zahlen-
angaben verschiedener Institutionen beruhen weit-
gehend auf Befragungen und Hochrechnungen. 

Der Bundesregierung sind auf Grund von For-
schungsarbeiten die Schwerpunkte des tödlichen 
Unfallgeschehens in einzelnen Bereichen bekannt. 
Zum Beispiel im Arbeitsbereich sind es Transport-
tätigkeiten, im häuslichen Bereich Sturzunfälle. Die 
Bundesregierung unternimmt erhebliche Anstren-
gungen, um die Unfallverhütung in allen Bereichen 
zu verbessern und damit die Unfallzahlen insge-
samt zu senken. Dabei orientiert sie sich auch an 
den bekannten Schwerpunkten des tödlichen Un-
fallgeschehens. Weitere nützliche Erkenntnisse für 
gezielte Maßnahmen der Unfallverhütung erwartet 
die Bundesregierung von der Unfallforschung. 

Zu Ihrer zweiten Frage möchte ich folgendes be-
merken. Für die Unfallforschung im Arbeitsleben, 
in. der Schule sowie in Haus und Freizeit werden 
1978 1,1 Millionen DM zur Verfügung gestellt. Diese 
Mittel sollen im Jahre 1979 auf 1,8 Millionen DM 
steigen. Auf die Unfallforschung im Bereich von 
Heim und Freizeit sollen von diesen Ansätzen etwa 
25 % entfallen. Auch in der Forschung zur Humani

-

sierung des Arbeitslebens wird die Unfallverhütung 
mittelbar mit einbezogen. 

Für die Erforschung der Unfallursachen im Stra-
ßenverkehr stehen 4 Millionen DM zur Verfügung. 
Diesen für die Forschung im Jahre 1978 bereitge-
stellten Mitteln stehen im Jahre 1977 im Arbeits-
leben über 2 Millionen Unfälle, in Schulen, Hoch-
schulen und Kindergärten rund 825 000 Unfälle, im 
Straßenverkehr rund 380 000 Unfälle mit Personen-
schaden gegenüber. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Dr. Laufs (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, hat die 
Bundesregierung untersucht, ob das offensichtliche 
Fehlen ausreichender Abwägungsvoraussetzungen 
für die Mittelvergabe im Bereich der Risikominde-
rung zu Mißverhältnissen zwischen Aufwand und 
Nutzen in den verschiedenen Bereichen der Vor-
sorgepolitik gerührt hat? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Laufs, ich weiß nicht, ob es eine solche Untersuchung 
gibt. Aber ich gehe davon aus, daß für die For-
schung eingesetzte Mittel meist zu einem Ergebnis 
führen. Wenn Sie den Aufwand ein wenig kriti-
sieren, so stimme ich dieser Kritik in gewissem 
Umfang zu. Wir wären dankbar, wenn das Hohe 
Haus übereinstimmend für die Unfallforschung hö

-

here Mittel einsetzen würde. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Dr. Laufs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, stimmt 
die Bundesregierung mit meiner Meinung überein, 
daß zumindest in den Größenordnungen ein Zusam-
menhang zwischen den Forschungsaufwendungen 
und der tatsächlichen Unfallhäufigkeit im Interesse 
einer umfassenden, effizienten Vorsorgepolitik be-
stehen sollte? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Laufs, ich bin der Auffassung, daß Sie recht haben. 
Einen solchen Zusammenhang' wird es mit Sicher-
heit geben. Allerdings wäre es vereinfacht darge-
stellt, nur eine Relation zwischen der Unfallhäufig-
keit und den von mir genannten Forschungsmitteln 
herzustellen. Wir dürfen nicht vergessen, daß dar-
über hinaus auch andere Einrichtungen und andere 
Organisationen außerhalb des  Bundesministeriums 
für Arbeit und Sozialordnung tätig werden. Ich darf 
auch hier daran erinnern, daß wir z. B. über die 
Bundesanstalt für Unfallforschung in Dortmund be-
achtliche finanzielle Mittel einsetzen, daß dies auch 
Vereine und Organisationen tun und daß hier na-
türlich auch Länder und Gemeinden einen beacht-
lichen Anteil leisten. Aber unter dem Strich kann ich 
unterstreichen: Ich wäre sehr dafür, wenn gerade 
auf diesem Gebiet noch mehr getan werden könnte. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zusatz-
frage. 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978  9581 

Dr. Laufs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wel-
cher Entscheidungshilfen bediente sich die Bundes-
regierung bisher, um den volkswirtschaftlich begrenz-
ten Mitteleinsatz für verschiedene Vorsorgemaßnah-
men auf eine rationale Grundlage zu stellen? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Laufs, ich bin im Augenblick überfragt. Ich will das 
aber gern überprüfen lassen und Ihnen eine schrift-
liche Antwort auf diese Frage zukommen lassen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Noch eine Zusatzfrage. 

Dr. Laufs (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie auch bereit, untersuchen zu lassen, welche Auf-
wendungen in den vergangenen 15 Jahren für die 
Erforschung und Behebung z. B. der Risiken der Gas-
versorgung, die in diesem Zeitraum mehrere tau-
send Todesopfer gefordert hat, im Vergleich z. B. 
mit dem Aufwand in der Reaktorsicherheitsforschung 
angemessen gewesen wären? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Dr. 
Laufs, ich weiß nicht, ob es eine solche Untersuchung 
bereits gibt. Ich will gern auch das überprüfen las-
sen. Mir ist bekannt, daß es im Zusammenhang mit 
der Reaktorsicherheit solche Daten gibt, die ja auch 
Bestandteil der schriftlichen Beantwortung einer von 
Ihnen eingereichten Frage sind. Ich will gern über-
prüfen lassen, ob es in bezug auf die Gasunfälle 
solche Zahlenangaben gibt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Müller (Berlin). 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
bestehen bei der Bundesregierung schon Vorstellun-
gen, mit welcher Zielrichtung die Forschung betrie-
ben werden soll und welche Maßnahmen, wenn die 
Ergebnisse vorliegen, konkret ergriffen werden sol-
len? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Mül-
ler, solange die  Forschungsergebnisse nicht vorlie-
gen, kann ich auch noch nicht sagen, welche Maß-
nahmen eingeleitet werden. Aber sicher ist es not-
wendig, daß solche Forschungsvorhaben gut nach-
gearbeitet werden; denn nur dann haben sie einen 
Sinn. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatzfrage 
mehr. 

Ich rufe die Frage 85 des Herrn Abgeordneten 
Nordlohne auf: 

Welches sind die konkreten Beratungsergebnisse der zwei-
tägigen Klausurtagung der Vertreter des Bundesarbeitsministe-
riums, des Verbands Deutscher Rentenversicherungsträger, 
der BfA Berlin und des DGB, die vor einigen Tagen in Sande 
(Oldenburg) stattgefunden hat? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Nord-
lohne, zwischen dem Minister für Arbeit und Sozial-
ordnung und der Selbstverwaltung des Verbandes 
Deutscher Rentenversicherungsträger sowie der Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte ist verein

-

bart worden, einander regelmäßig in vertraulichen 
Gesprächen über aktuelle Probleme der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu informieren. Von seiten der 
gesetzlichen Rentenversicherung nehmen neben den 
Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden 
der Vorstände vom Verband Deutscher Rentenver-
sicherungsträger und der Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte auch deren Geschäftsführer an 
diesen Gesprächen teil. Die letzte Klausurtagung hat 
auf Einladung von Bundesarbeitsminister Dr. Ehren-
berg am 24. November 1978 in Sande/Oldenburg 
stattgefunden. Unter den Sitzungsteilnehmern be-
stand Übereinstimmung, daß der vertrauliche Cha-
rakter der Gespräche gewahrt bleiben soll. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Nordlohne (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
während dieser Klausurtagung auch über die Fol-
gen der bereits für 1980 abzusehenden Rücklagen-
entwicklung bei den Rentenversicherungsträgern — 
es  wird dann nur noch eine einzige Monatsrücklage 
geben — und einer dadurch nach dem 21. Renten-
anpassungsgesetz erforderlichen Beitragserhöhung 
von 0,5 % in der Rentenversicherung gesprochen 
worden? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege, wir 
haben alle die Rentenversicherung betreffenden Fra-
gen berührt. Natürlich wurde auch über die Rück-
lagen und die Beitrags- und Einnahmeentwicklung 
diskutiert. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zusatz-
frage. 

Nordlohne (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, da 
es über diese Klausurtagung sehr wohl Presse-
berichte gibt, frage ich, wie sich die Bundesregie-
rung den Widerspruch zwischen dem vom Herrn 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung ge-
nannten Beratungsergebnis dieser Klausurtagung, 
nämlich das Beitragsaufkommen der gesetzlichen 
Rentenversicherung sei wegen des günstigen Kon-
junkturverlaufs vollauf gesichert, und der vor we-
nigen Tagen von der Vertreterversammlung und 
vom Präsidenten der BfA in Berlin öffentlich ange-
kündigten Liquiditätslücke von rund 2,8 Milliar-
den DM für 1980 erklärt? 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Nordlohne, darin ist überhaupt kein Widerspruch zu 
erkennen; die Beitragslage ist etwas ganz anderes 
als die Liquiditätslage. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Müller. 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ohne das Recht der vertraulichen Beratung über-
haupt irgendwie berühren zu wollen, frage ich — da 
alles, was Sie bisher gesagt haben, im öffentlichen 
Interesse liegt — Sie: Warum können Mitglieder 
dieses Hohen Hauses nicht die Ergebnisse eines sol-
chen vertraulichen Gespräches erfahren? 



9582 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978 

Buschfort, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege Mül-
ler, Sie wissen, daß man solche Gespräche, wie mit 
den Versicherungsverbänden nicht auf dem offenen 
Markt verhandeln kann. Selbstverständlich sind wir 
hier im Haus bereit, alle Rentenversicherungsfragen, 
die Sie stellen, auch nach dem neuesten Wissens-
stand exakt zu beantworten. Wir sehen überhaupt 
keine Notwendigkeit, hier irgendwelche Geheim-
nisse zu haben. Aber wenn zwischen solchen Orga-
nisationen Vertraulichkeit der Gespräche verein-
bart wird, dann soll man diese' auch einhalten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere Zusatz-
frage. Ich danke Ihnen, Herr Parlamentarischer 
Staatssekretär Buschfort. 

Wir kommen nun zu der Frage aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundeskanzlers und des Bundes-
kanzleramtes. Zur Beantwortung der Frage steht 
Herr Staatsminister Wischnewski zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 99 des Herrn Abgeordneten 
Engelsberger auf: 

Bedeutet die Aussage, des Bundeskanzlers vor dem . Landes-
parteitag der SPD in Hamburg, „es darf niemand sagen, er habe 
die Absicht, sich über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
hinwegzusetzen", auch die Bereitschaft der Bundesregierung, der 
Ansicht des Hamburger Bürgermeisters Klose zu widersprechen, 
daß die gesamte Stamokap-Theorie „nicht mehr ohne weiteres für 
falsch gehalten" werden könne? 

Wischnewski, Staatsminister beim Bundeskanzler: 
Herr Kollege, zunächst darf ich der guten Ordnung 
halber darauf hinweisen, daß Sie den Hamburger 
Bürgermeister falsch und unvollständig zitiert ha-
ben. Der Bürgermeister hat nämlich folgendes ge-
sagt: 

So würde ich heute nicht mehr ohne weiteres 
bereit sein, die Analyse von Stamokap als ganz 
und gar falsch zurückzuweisen. Ich halte die 
Therapievorschläge von Stamokap nach wie 
vor nicht für richtig; aber mindestens Teile der 
Analyse finden, wenn ich das vorsichtig formu-
liere, eine gewisse Entsprechung der Wirklich-
keit.  

Dies ist das wahre Zitat. Im übrigen bestehen zwi-
schen dem ersten — richtigen — Zitat und dem 
zweiten — falschen — Zitat keinerlei Zusammen-
hänge. 

(Sehr gut! bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, 
glauben Sie, daß der Bundeswirtschaftsminister Graf 
Lambsdorff den Bürgermeister Klose ebenso falsch 
zitiert hat, wenn er in einer Erklärung die Ansicht 
vertritt, es sei in hohem Maße unverständlich, daß 
die marxistische Stamokap-Theorie zur Beschrei-
bung von wirtschaftlichen Sachverhalten herange-
zogen werde, und daß er mit Klose auch nicht darin 
übereinstimmen könne, daß Teile der Theorie zu-
treffen? 

WIschnewski, Staatsminister: Ich habe das Zitat, 
das richtig ist, hier genannt. Alles andere, was an-

ders zitiert ist, ist falsch, ganz gleich, von wem es 
stammt. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Frage des 
Herrn Abgeordneten Engelsberger. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Nachdem Sie also dem 
Bundeswirtschaftsminister unterstellt haben, daß er 
ebenfalls falsch zitiert, möchte ich doch — — 

Wischnewski, Staatsminister: Ich kenne den Text 
des Bundeswirtschaftsministers nicht. Es hat doch 
eine solche Frage hier bisher nicht gegeben. Ich 
finde es sehr sonderbar — — 

(Zurufe von der CDU/CSU — Wehner [SPD]: 
Sie haben ja auch falsch zitiert!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Engelsberger, ich 
bitte die Frage ohne Bewertung zu stellen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Er ist unterbro

-

chen worden! — Gerster [Mainz] [CDU/ 
CSU] : Selbst wenn es eine Wertung war, 
muß man ihn ausreden lassen! Seit wann ist 
es Brauch, daß die Regierung Fragen korri

-

giert? — Wehner [SPD] : Hier ist doch kein 
Rummelplatz!) 

Engelsberger (CDU/CSU) : Ich verstehe die Auf-
regung des Herrn Kollegen Wehner nicht. Wenn 
hier nur Tatsachen zitiert werden, ist das doch kein 
Anlaß, hier aufgeregt zu' reagieren, Herr Kollege 
Wehner. 

(Zuruf des Abg. Wehner [SPD]) 

Aber ich habe noch eine Frage. 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Engelsberger, Sie 
haben das Wort zu einer Frage, nicht zu einer Dis-
kussion, und die anderen mögen bitte dieses Recht 
respektieren. 

Engelsberger (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, ist 
die Bundesregierung nicht der Meinung, daß Kloses 
zumindest teilweise Zustimmung zur Stamokap-
Theorie einen Angriff auf unsere freiheitliche Wirt-
schafts- und Gesellschaftsordnung bedeutet und daß 
damit zweifelsohne die Grundrechte berührt wer-
den? 

Wischnewski, Staatsminister: Die Politik der Bun-
desregierung auf diesem Gebiet ist deutlich erkenn-
bar in ihrer Regierungserklärung und in der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik der Bundesregierung, die 
darauf aufbaut. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. 

(Zustimmung bei der SPD — Engelsberger 
[CDU/CSU] : Das ist keine Antwort!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Jungmann. 

Jungmann (SPD) : Herr Staatsminister, ist Ihnen 
bekannt, daß der Kollege Biedenkopf ähnliche Auf- 
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Jungmann 
fassungen zur Stamokap-Theorie öffentlich vertreten 
hat? 

(Kunz [Berlin] [CDU/CSU]: Das ist ja un

-

glaublich!) 

Wischnewski, Staatsminister: Ich werde mich da-
für interessieren und bin dann gern bereit, Ihnen 
diese Zusatzfrage schriftlich zu beantworten. Ich 
verfüge im Augenblick über kein Wissen darüber. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Gerster. 

Gerster (Mainz) (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, 
kann ich aus der Tatsache, daß Sie dieses Klose

-

Zitat hier so ausführlich vorgetragen haben, schlie-
ßen, daß die Bundesregierung sich dieses Zitat in-
haltlich zu eigen macht, oder bleibt es bei der Wer-
tung des Wirtschaftsministers Lambsdorff, der sich 
von diesem Zitat inhaltlich deutlich abgesetzt hat? 

Wischnewski, Staatsminister: Was die Politik der 
Bundesregierung betrifft, so ist von mir in bezug auf 
die Regierungserklärung und die Politik, die darauf 
aufbaut, eine klare Aussage gemacht worden. Im 
übrigen kan es hier darauf an, eine falsche Zitie-
rung richtigzustellen. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU] : Das ist keine 
Antwort, Herr Minister! — Becker [Nien

-

berge] [SPD] : Ihre Frage ist nicht zulässig!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Gansel. 

Gansel (SPD) : Herr Staatsminister, empfinden Sie 
es nicht auch als äußerst erstaunlich, daß entgegen 
einer jahrelangen Übung in diesem Hause in der 
Fragestunde das Bundeskanzleramt in die Rolle 
eines Zensors gegenüber Landesregierungen ge-
drängt wird — und dieses auch noch von einer Seite 
des Hauses, die sonst argwöhnisch über die Sonder-
rechte, Interessen und Hoheitsrechte der Landes-
regierungen wacht? 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Gansel, die Fra-
ge ist nicht zulässig. 

(Gansel [SPD] : Nanu, was ist denn das für 
eine Frage gewesen, die der Kollege vor

-

hin gestellt hat? — Heiterkeit) 

Die Frage darf keine Wertung beinhalten. Dieses 
wäre eine Wertung. 

(Gansel [SPD]: Kann ich das korrigieren, 
Frau Präsidentin?) 

— Sie können die Frage neu stellen, wenn Sie 
möchten. 

Eine Frage des Herrn Abgeordneten Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Herr Staatsminister, habe 
ich Ihre Antwort auf den ersten Teil der Frage rich-
tig verstanden, daß der Herr Bundeskanzler den 
meiner Meinung nach sehr billigenswerten Stand

-

punkt vertreten hat, es dürfe niemand sagen, er 
habe die Absicht, sich über ein Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts hinwegzusetzen, und lautete die 
Fassung nicht auch so, wie sie in der Presse be-
richtet wurde, daß es, wenn die Entscheidung gefal-
len ist, die verdammte Pflicht eines jeden sei, der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu ge-
horchen? 

Wischnewski, Staatsminister: Ich darf in Ihrem 
Interesse die Antwort noch einmal wiederholen. Ich 
habe gesagt: Zwischen dem ersten —richtigen — 
Zitat, nämlich dem des Bundeskanzlers, und der 
falschen Zitierung des Bürgermeisters Klose be-
stehen nicht die geringsten Zusammenhänge. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Schmöle. 

Schmöle (CDU/CSU) : Herr Minister, hier ist so-
eben der Kollege Biedenkopf zitiert worden. Ist die 
Bundesregierung bereit, mir zuzustimmen, daß fest-
stellbar ist, daß Herr Biedenkopf sich an allen Stel-
len für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft 
einsetzt? 

Wischnewski, Staatsminister: Das kann ich nicht 
sagen. Ich kenne nicht all das, was Herr Biedenkopf 
geschrieben hat. 

(Gerster [Mainz] [CDU/CSU]: Das ist ja un

-

glaublich!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weiteren Zu-
satzfragen. Damit sind die Fragen zu Ihrem Ge-
schäftsbereich beantwortet. Herr Staatsminister 
Wischnewski, ich danke Ihnen. 

Wir kommen nunmehr zum Geschäftsbereich des 
Bundesministers des Auswärtigen. Zur Beantwortung 
der Fragen steht Frau Staatsminister Hamm-Brücher 
zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 3 des Herrn Abgeordneten Kunz 
(Weiden) auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die SWAPO andere 
Farbige in Namibia, wie z. B. die SWANU oder die Namibian 
Students Organization, verfolgt, und mit welchem Ergebnis hat 
die Bundesregierung versucht, auf die SWAPO einzuwirken, To-
leranz zu üben? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, .Staatsminister im Aus-
wärtigen Amt: Herr Kollege Dr. Kunz, der Bundes-
regierung ist von einer Verfolgung von Anhängern 
der SWANU oder der Namibia Students Organiza-
tion in Namibia durch die SWAPO nichts bekannt. 

Im übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, daß 
Ihre Behauptung, die SWAPO werde von der Bun-
desregierung unterstützt, nicht den Tatsachen ent-
spricht. Mit Ausnahme einer einmaligen humanitä-
ren Materialspende im Jahre 1975 — es handelte 
sich um Brillengestelle im Wert von 2 500 DM — hat 
die SWAPO weder eine materielle noch irgendeine 
sonstige Unterstützung durch die Bundesregierung 
erhalten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 
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Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU) : Frau Staatsmini-
ster, trifft es zu, daß Bundesaußenminister Genscher 
bei seinem Besuch in Südafrika versucht hat, mit 
Vertretern dieser kommunistisch orientierten 
SWAPO zusammenzukommen — und wenn ja, mit 
welchem Ergebnis? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Frau Prä-
sidentin, ich weiß nicht, ob diese Frage noch durch 
die ursprüngliche Frage abgedeckt ist. Würden Sie 
das bitte einmal überprüfen? 

Vizepräsident Frau Funcke: Frau Staatsminister, 
es steht Ihnen frei;  zu sagen: Die Zusatzfrage steht 
nicht im Zusammenhang mit der ursprünglichen 
Frage. 

Diese Zusatzfrage ist „hart am Rande". 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Ich möch-
te ganz kollegial dann doch darauf antworten. 

Herr Kollege, da es die Initiative der Fünf für 
Namibia in den Vereinten Nationen immer not-
wendig gemacht hat, daß sich die Vertreter der 
Fünf auch mit Vertretern der SWAPO beraten und 
mit ihnen verhandeln, kann es sehr gut möglich sein, 
daß Herr Bundesaußenminister Genscher auch mit 
Vertretern der SWAPO gesprochen hat. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage, aber 
möglichst im Zusammenhang mit der ursprünglichen 
Frage. 

Dr. Kunz (Weiden) (CDU/CSU) : Frau Staatsmini-
ster, nachdem Sie offengelassen haben, ob ein sol-
ches Gespräch stattgefunden hat, frage ich Sie doch 
noch etwas vertiefend, ob Sie als' Vertreterin der 
Bundesregierung damit zum Ausdruck bringen wol-
len, daß weder über offizielle noch über .halboffi-
zielle Stellen — beispielsweise eine Stiftung der 
Versuch gemacht wurde, solche Kontakte herzu-
stellen? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, Sie wissen sicher ganz genau, daß von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen die 
SWAPO als die einzige authentische Vertreterin 
Namibias anerkannt worden ist — ein Beschluß, 
dem übrigens die Bundesrepublik Deutschland nicht 
zugestimmt hat — und daß es deshalb unumgäng-
lich ist, daß mit Vertretern der SWAPO gesprochen 
wird. 

Was Sie im Hinblick auf Stiftungen und ähnliches 
fragen, steht nun wirklich nicht im Zusammenhang 
mit der von Ihnen gestellten Frage, ob die SWAPO 
die SWANU oder die Studenten-Organisation in 
irgendeiner Weise beeinträchtigt oder verfolgt hat. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, 
haben die Aktionen der SWAPO gegen andere po-

litische Gruppierungen nach Kenntnis der Bundes-
regierung bereits Todesopfer oder Verletzte gefor-
dert — und wenn ja, kann die Bundesregierung 
darüber Zahlen nennen? 

Vizepräsident Frau Funcke: Herr Kollege, dies ist 
nun wirklich keine Anschlußfrage an die ursprüng-
liche Frage. Sie dürfen hier nicht das Problem als 
Ganzes entfalten, sondern müssen sich an  die ur-
sprüngliche Frage halten. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU] : Selbstver

-

ständlich, Frau Präsidentin! Aber wenn von 
Verfolgung die Rede ist, gehört eine Frage 

nach den Opfern zum Zusammenhang!) 

— Diese Frage geht zu weit über die ursprüngliche 
Frage hinaus. Ich bitte, dafür Verständnis zu haben. 

Bitte schön, noch eine Zusatzfrage. 

Dr. Corterier (SPD) : Frau Staatsminister, ist der 
Bundesregierung bekannt, daß es in diesem Jahr 
ein Gespräch einer Delegation des Auswärtigen 
Ausschusses mit hochrangigen Vertretern der 
SWAPO gegeben hat und daß die dort vertretenen 
Kollegen der Opposition es leider versäumt haben, 
in dem hier geforderten Sinne auf die SWAPO ein-
zuwirken? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, es ist mir bekannt, daß eine offizielle Delega-
tion des Auswärtigen Ausschusses im südlichen 
Afrika war und daß solche Gespräche stattgefunden 
haben. Ich möchte ausdrücklich betonen, daß die 
Bundesregierung solche Gespräche begrüßt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere Frage. 

Die Frage 47 des Herrn Abgeordneten Kirschner 
sowie die Fragen 51 und 52 des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Ehmke sollen auf Bitten der Fragesteller 
schriftlich beantwortet werden. 

Frage 100 wurde zurückgezogen. 

Ich rufe Frage 101 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Hupka auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, darüber in Verhandlungen mit 
der' Sowjetunion einzutreten, daß Besuchsreisen für Deutsche in 
den Norden Ostpreußens erlaubt werden? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege Dr. Hupka, die Frage der Reisen ins nördliche 
Ostpreußen ist in der Fragestunde des Deutschen 
Bundestages am 27. April 1978 auf eine entspre-
chende Frage des Abgeordneten Dr. Hennig erör-
tert worden. Wie Staatsminister Dr. von Dohnanyi 
bei dieser Gelegenheit ausgeführt hat, ist unser 
diesbezügliches Anliegen schon wiederholt an das 
sowjetische Außenministerium herangetragen wor-
den. Es ist auch anläßlich der letzten deutsch-
sowjetischen Direktorenkonsultationen erneut ange-
sprochen worden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, war 
dieses Thema der Besuche im Norden Ostpreußens 
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Dr. Hupka 
auch Gegenstand der Unterredungen während des 
Besuches von Breschnew Anfang Mai in der Bundes

-

republik Deutschland, und haben diese Unterredun-
gen irgendein Ergebnis gezeitigt? 

Frau Dr. Hamm -Bracher,  Staatsminister: Herr Kol-
lege Hupka, anläßlich des Besuches von Herrn 
Breschnew war dieser Punkt auch Gegenstand der 
Verhandlungen. Es ist eine Note überreicht worden, 
die negativ beschieden wurde. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Ist die Bundesregierung 
nach dieser negativ beschiedenen Note bereit, an-
gesichts der KSZE-Schlußakte, angesichts des Men-
schenrechtspaktes und der darin festgelegten Frei-
zügigkeit und vor allem im Interesse der Deutschen, 
die aus Königsberg, Gumbinnen, Insterburg stam-
men, erneut darüber mit der Sowjetunion zu spre-
chen? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, die Bundesregierung wird selbstverständlich 
jede Gelegenheit nutzen, um bei der sowjetischen 
Seite das Verständnis für unseren Standpunkt zu 
fördern und sie dann auch zu einer positiven Reak-
tion zu bewegen. Es muß jedoch in das Ermessen der 
Bundesregierung gestellt bleiben, in welcher Weise 
und bei welcher Gelegenheit sie das tut. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Sauer. 

Sauer (Salzgitter) (CDU/CSU) : Frau Staatsmini-
ster, könnte die Bundesregierung sagen, welche 
Gründe die Sowjetregierung dafür angibt, daß sie 
deutsche Touristen nicht in das nördliche Ostpreu-
ßen reisen läßt? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, das ist auch in der bereits zitierten Frage-
stunde sehr ausführlich erörtert worden. Damals ist 
festgestellt worden — ich möchte das wiederho-
len — , daß beinahe alle Staaten der Welt solche re-
servierten und gesperrten Gebiete haben und daß 
man dagegen auch offiziell keine Einwendungen ha-
ben kann. Die Bundesregierung ist aber bemüht, im 
Falle des nördlichen Ostpreußens solche Gelegen-
heiten, z. B. Reisen in bestimmte Städte zu ermög-
lichen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Müller. 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, 
vertritt die Bundesregierung grundsätzlich die Auf-
fassung, daß Deutsche aus Ostpreußen auch einmal 
ihre Heimat sollten besuchen dürfen? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, die Deutschen aus Ostpreußen können in den  

südlichen Teil Ostpreußens, soweit dies polni-
sches Staatsgebiet geworden ist. Die Bundesregie-
rung bemüht sich darum, daß sie auch in den nörd-
lichen Teil Ostpreußens reisen können. Das habe 
ich doch wiederholt gesagt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, 
teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß 
z. B. die Stadt Königsberg, von der nicht bekannt 
ist, daß das Stadtgebiet zu einem militärischen 
Sperrgebiet gehört, auf jeden Fall nicht unter die 
Begründung fallen kann, die die Sowjetunion dafür 
bisher gegeben hat? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege Jäger, ich habe meinen bisherigen Antworten 
nichts mehr hinzuzufügen. 

(Sehr gut! bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, Sie ha-
ben eben eine Aussage über den Übergang von 
Staatsgebiet gemacht, eine Aussage, die die Bun-
desregierung bisher immer bestritten hat. Hat es 
sich da um einen unpräzisen Ausdruck gehandelt? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Wenn 
Sie das so empfinden, Herr Kollege. Soweit es sich 
um polnische Gebiete handelt, ist ja die Reisemög-
lichkeit gegeben, und es wird erfreulicherweise sehr 
viel Gebrauch davon gemacht. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Schmöle. 

Schmöle (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, stim-
men Sie mir darin zu, daß es sich bei Ihrem Aus-
druck „polnisches Staatsgebiet" nicht um die Ge-
biete handeln kann, die unter polnischer Verwaltung 
stehen? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, ich gebe Ihnen zu, der korrekte Ausdruck wäre 
„Gebiet unter polnischer Hoheit". 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Dann rufe ich die Frage 102 des Herrn Abgeord-
neten Dr. Hupka auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Entlassung aus der 
polnischen und rumänischen Staatsangehörigkeit mit hohen Geld-
leistungen verbunden ist, und ist sie bereit, den Aussiedlern 
diese Gelder zu erstatten? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, Ihre Frage nach den Gebühren für die Ent-
lassung aus der polnischen bzw. rumänischen Staats-
angehörigkeit beantworte ich wie folgt. 
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Staatsminister Frau Dr. Hamm -Brücher 
Erstens. Der überwiegende Teil der Aussiedler 

aus Polen ist bei der Ausreise mit einem Reisedoku-
ment versehen, mit dessen Aushändigung die Be-
troffenen die polnische Staatsangehörigkeit verloren 
haben. Zur Zeit sind das etwa 90% der Aus-
siedler. Die Gebühren für dieses Dokument be- 
tragen umgerechnet etwa 600 DM. Die Angehörigen 
dieser Personengruppe brauchen also kein geson-
dertes Entlassungsverfahren mehr zu beantragen. 

Eine relativ kleine Gruppe der Aussiedler aus 
der Volksrepublik Polen ist nicht mit einem solchen 
Reisedokument, sondern mit einem polnischen Reise-
paß in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. 
Diese Personen sind noch nicht aus der polnischen 
Staatsangehörigkeit entlassen worden. Sie können 
aber bei der hiesigen polnischen Botschaft einen 
Antrag auf Entlassung aus dieser Staatsangehörig-
keit stellen. Die Gebühren für die Entlassung aus 
der polnischen Staatsangehörigkeit sind unter-
schiedlich hoch, je nach dem Verwaltungsaufwand, 
der hierfür erforderlich ist. Nach den Erfahrungen 
des Auswärtigen Amtes betragen diese Gebühren 
zwischen 300 DM und 600 DM. 

Zweitens.: Auch der größte Teil der Aussiedler 
aus Rumänien verläßt das Land schon mit einem 
Staatenlosenpaß und braucht deshalb keine geson-
derte Entlassung vom Ausland her zu beantragen. 
In den sonstigen hier bekannten Fällen hat Rumä-
nien eine Entlassungsgebühr von 600 DM verlangt. 

Die Bundesregierung kann, wie hier schon wie-
derholt festgestellt wurde, auf die Höhe dieser Ent-
lassungsgebühren keinen Einfluß nehmen, da es 
internationaler Praxis .entspricht, daß jeder Staat 
solche Gebühren selbst festsetzt. Eine Erstattung 
dieser Gebühren aus Bundesmitteln ist nicht mög-
lich. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, ein 
Teil derer, die bei den polnischen Konsularbehörden 
um die Entlassung einkommen, sind nach unserer 
Rechtsauffassung deutsche Staatsangehörige. Sie 
müssen jetzt dafür etwas bezahlen, daß sich die 
polnische Regierung nicht daran hält. Können Sie 
mir darin zustimmen, daß es angebracht wäre, daß 
die Bundesrepublik Deutschland die Gebühren für 
diesen Personenkreis übernimmt? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, ich habe vorhin gesagt, daß diese Gebühren 
von der Bundesregierung nicht übernommen wer-
den. Gelegentlich sind bei besonderer Bedürftigkeit 
andere Träger eingesprungen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zusatz-
frage. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, ich 
zitiere Sie selbst. Sie haben gesagt, man habe kei-
nen Einfluß auf die Gebühren, die bei anderen Staa-
ten verlangt werden. Die Frage: Liegen hier nicht 
angesichts der Deutschen, die nach unserer Rechts-

auffassung deutsche Staatsangehörige sind, beson-
dere Verhältnisse vor? Man denke auch an die Be-
sucher, die hier bleiben und deren Zahl recht hoch 
ist. Sollte man die sehr hohe Gebühr von 600 DM 
nicht unsererseits bezahlen? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, ich gebe Ihnen recht, daß dieser Betrag hoch 
ist, vor allem für Menschen, die alles verloren ha-
ben. 

(Dr. Hupka [CDU/CSU] : So ist es!) 

Ich muß aber wiederholen, daß der größere Teil auch 
deutscher Staatsangehöriger auf dem anderen Wege 
einreist. Sie müssen ohnehin diese Gebühr zahlen, 
bevor ihnen die Ausreise gestattet wird. Vielleicht 
wäre es sogar eine Art ungleicher Behandlung, wenn 
man diesen Aussiedlern andere Bedingungen aufer-
legt als denen, die nur mit einem Reisevisum kom-
men und hier bleiben. Ich kann nur nochmals wie-
derholen: Die Bundesregierung sieht keine Möglich-
keit, die Gebühr zu erstatten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Sauer. 

Sauer (Salzgitter) (CDU/CSU) : Frau Staatsmini-
ster, Sie sagten vorhin, daß etwa 90 % der zu uns 
kommenden Deutschen aus den Ostgebieten aus der 
Staatsbürgerschaft des polnischen Staates entlassen 
worden sind. Meine Frage geht dahin: Hat die Bun-
desregierung bereits Untersuchungen angestellt oder 
kann sie Untersuchungen anstellen, wie viele von 
diesen Aussiedlern in den Jahren 1945, 1946, 1947 
wirklich für den polnischen Staat optiert haben oder 
ob ihnen die polnische Staatsbürgerschaft aufok-
troyiert worden ist? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, Sie werden verstehen, daß ich diese Frage 
nicht beantworten kann: Sie ist sehr weit von der 
ursprünglichen Frage entfernt. Ich werde sie Ihnen 
aber gern schriftlich beantworten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Czaja. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, könn-
ten Sie in diesem Zusammenhang auch prüfen las-
sen, ob Fälle völkerrechtswidriger Inanspruchnahme 
deutscher Staatsangehöriger durch fremde Mächte 
angefochten wurden? 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol

-

lege, es bleibt Ihnen unbenommen, diese Frage 
mündlich oder schriftlich zu stellen. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Ich habe die Frage 
ja gestellt!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Frage 103 des Abgeordneten Gansel soll schrift-
lich beantwortet werden. Die Antwort wird als An-
lage abgedruckt. 
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Vizepräsident Frau Funcke 
Ich rufe Frage 104 des Herrn Abgeordneten Jäger 

(Wangen) auf: 
Treffen Pressemeldungen zu, wonach der sowjetrussische Ar-

beiter Jewgeni Businnikow aus Weißrußland nur deswegen zu 
drei Jahren verschärfter Lagerhaft verurteilt worden ist, weil 
er Unzufriedenheit über die Lage der Arbeiter in der UdSSR 
geäußert, westliche Rundfunksendungen gehört und Briefe an 
Dissidenten geschrieben hat, und hält die Bundesregierung be-
jahendenfalls ein solches Vorgehen für vereinbar mit den Men-
schenrechtspakten der Vereinten Nationen, die  auch für die 
UdSSR verbindlich sind? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege Jäger, ich gehe davon aus, daß Sie auf den in 
der „Welt" vom 1. Dezember 1978 veröffentlichten 
Brief des sowjetischen Staatsbürgers Viktor Nekipe-
low Bezug nehmen, den dieser an „amnesty inter-
national" gerichtet hat. Dem Auswärtigen Amt lie-
gen hierzu keine weiteren Informationen vor. Das 
gilt auch für unsere Botschaft in Moskau, die in die-
ser Angelegenheit sehr gründlich recherchiert hat. 

Die Bundesregierung sieht sich daher zur Zeit 
nicht in der Lage, sich zu dem Fall zu äußern. Sie 
wird sich weiter um Informationen bemühen und Sie 
dann auch gern davon unterrichten. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU] : Danke schön!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatzfrage. 
Dann rufe ich Frage 105 des Herrn Abgeordneten 
Jäger (Wangen) auf: 

Was wird die Bundesregierung unternehmen, um der neuesten 
Verhaftungswelle in der UdSSR gegen Angehörige freier Ge-
werkschaften und andere Arbeiter auf diplomatischer Ebene ent-
gegenzuwirken? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, die Bundesregierung nutzt sowohl auf der bila-
teralen als auch auf der multilateralen Ebene jede 
sich bietende Gelegenheit, für die weltweite Ver-
wirklichung der Menschenrechte einzutreten. Zu 
diesen Rechten und Grundfreiheiten gehört auch das 
Recht eines jeden, zur Förderung und zum Schutz 
seiner wirtschaftlichen und sozialen Interessen Ge-
werkschaften zu bilden oder einer Gewerkschaft 
seiner Wahl beizutreten, was im Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte vom 19. Dezember 1966 in Art. 8 Abs. 1 a) 
verankert ist. Die Bundesregierung wird wie bisher 
auch im Rahmen des KSZE-Prozesses für die Einhal-
tung dieser Grundrechte des einzelnen eintreten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, 
können Sie mir sagen, bei welcher konkreten Gele-
genheit — etwa im Rahmen der KSZE-Folgegespräche 
in Belgrad oder bei anderen Anlässen — die Bundes-
regierung im Gespräch mit der sowjetischen Regie-
rung auf die Verletzung gerade dieses wichtigen 
Grund- und Menschenrechts hingewiesen und die 
Sowjetunion gebeten hat, von den ständigen Ver-
haftungen solcher Gewerkschafter Abstand zu neh-
men? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, es ist, glaube ich, hier im Deutschen Bundestag 
wiederholt festgestellt worden, daß im Verlaufe des 
Belgrader Nachfolgetreffens, bei den Besuchen von 

Generalsekretär Breschnew und bei allen Konsulta-
tionen alle Menschenrechtsfragen, die Frage des 
Rechts der Bildung von und der Mitgliedschaft in 
Gewerkschaften inbegriffen, angesprochen worden 
sind. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Darf ich dann, noch 
etwas konkretisierend, fragen: Frau Staatsminister, 
hat die Bundesregierung in jüngster Zeit Bemühun-
gen unternommen, um den gleich im Januar dieses 
Jahres verhafteten ersten Vorsitzenden der in Mos-
kau gebildeten Gewerkschaft, Klebanow, aus der 
Haft freizubekommen, und gegebenenfalls wann? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege Jäger, über einen konkreten Einzelfall kann ich 
Ihnen jetzt aus dem Handgelenk keine Antwort ge-
ben. Ich werde das aber gern nachholen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weiteren Zu-
satzfragen. 

Ich rufe Frage 106 des Herrn Abgeordneten Dr. 
Czaja auf: 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, es sei derzeit „eine 
Irreführung oder Selbsttäuschung, noch von ,Wiedervereinigung' 
zu sprechen", oder ist sie nicht vielmehr weiterhin im Sinne des 
Verfassungsauftrags, „die nationale und staatliche Einheit zu 
wahren", in Gegenwart und Zukunft stetig auch in ihrer Außen- 
politik bemüht, mit dem ganzen politischen und wirtschaftlichen 
Gewicht der Bundesrepublik Deutschland und mit friedlichen 
Mitteln „die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden"? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, mir ist nicht bekannt, auf welche Quelle Sie 
sich bei Ihrem Zitat beziehen. Im übrigen darf ich 
feststellen, daß es das politische Ziel der Bundes-
republik Deutschland bleibt, auf einen Zustand des 
Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deut-
sche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit 
wiedererlangt. Der Bundesminister des Auswärtigen 
hat dieses Ziel wiederholt bei wichtigen internatio-
nalen Anlässen, zuletzt in seiner Rede vor der 
33. Generalversammlung der Vereinten Nationen in 
New York am 26. September dieses Jahres, aus-
drücklich bekräftigt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Czaja (CDU/CSU): Frau Staatsminister, Sie 
haben mich ja nach der Quelle gefragt. Es' geht 
darum, daß ein führender Repräsentant einer deut-
schen politischen Partei vor einem illustren Publi-
kum an einer der größten amerikanischen Univer-
sitäten die Aussage macht, daß heute von der Wie-
dervereinigung zu sprechen eine Irreführung oder 
Selbsttäuschung wäre. Halten Sie das für förderlich 
im Sinne der Außenpolitik aus einem Guß, die Herr 
Staatssekretär van Well im Parlament vertreten hat? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege Czaja, das Zitat von Herrn Bahr, das Sie hier 
anführen, ist nach meiner Erinnerung vollständig 
aus dem Zusammenhang gerissen, und die Äuße-
rung ist so auch nicht gefallen. Ich bin gern bereit, 
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Staatsminister Frau Dr. Hamm-Brücher 
Ihnen den vollen Wortlaut der Rede zuzusenden, 
damit Sie sich überzeugen können, daß Ihre Inter-
pretation mit dem Gesagten nicht übereinstimmt. 

Vizepräsident Frau Funcke: Zusatzfrage. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, da Sie 
das Zitat bezweifeln, darf ich Sie fragen, ob Sie an-
angesichts der Verlesung des Zitats aus dem Presse-
Service der SPD vom 30. November 1978 — mit 
Sperrfrist 22.00 Uhr — noch einmal meine Frage 
beantworten würden, die ich vorher gestellt habe. 
Es heißt da wörtlich: 

Nach einer Generation der Teilung am Vor-
abend des 30. Jahrestages der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland, die damit doppelt 
so alt geworden sein wird wie die Weimarer 
Republik, ist es eine Irreführung oder Selbst-
täuschung geworden, noch von Wiedervereini-
gung zu sprechen. 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, jetzt muß ich das Zitat fortsetzen, weil Sie es 
leider wieder aus dem Zusammenhang gerissen 
haben. 

(Dr. Corterier [SPD] : Am besten die ganze 
Rede vorlesen!) 

— Herr Kollege, das werde ich Ihnen ersparen. 

(Dr. Czaja [CDU/CSU]: Die ist von Herrn 
Bahr! Das können Sie nachlesen!) 

— Obgleich es sich bei Herrn Bahr nicht um ein 
Mitglied der Bundesregierung handelt — Herr Kol-
lege, das möchte ich ausdrücklich betonen —, glaube 
ich, daß wir hier den Ausführungen von Herrn Bahr 
Gerechtigkeit widerfahren lassen müssen. Ich lese 
deshalb den anschließenden Satz vor, der Sie doch 
davon überzeugen muß, daß die auseinandergeris-
sene Zitierung einen völlig falschen Eindruck er-
weckt. 

(Wehner [SPD]: Das soll das ja auch! — 
Dr.  Corterier [SPD] : Leider wahr!) 

Ich fahre jetzt also in dem Zitat fort: 

Das gibt es nicht mehr, das ohne Mitwirkung 
der Deutschen künstlich Auseinandergerissene 
wieder zusammenzufügen. Da aber das Ziel 
bleibt, ist die Einheit Deutschlands nur als hi-
storischer Prozeß denkbar, eingebettet in die 
Entwicklung zwischen Ost und West, mehr das 
Ergebnis neuer Faktoren als alter Ansprüche. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Also! Ty

-

pisch Czaja! — Weitere Zurufe von der 
SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer Frage, Herr 
Abgeordneter Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, 
teilen Sie meine Auffassung, daß allein das Hinaus-
schieben dieser Frage — Sie haben das Zitat ja ge-
rade ergänzend verlesen — auf einen sehr fernen 
historischen Zeitraum und die Qualifizierung des 
Begriffs „Wiedervereinigung" als eine Täuschung  

geeignet ist, die Politik und die Aussagen des 
Bundesministers des Auswärtigen bei vielen, die so 
etwas lesen, unglaubwürdig zu machen? 

(Wehner [SPD] : Da muß eine Zensur her! 
— Weitere Zurufe von der SPD) 

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, bei denjenigen, die das richtig lesen, kann 
diese Meinung nicht auftreten. 

(Wehner [SPD] : Die Sprachvorschriften 
müssen eingehalten werden!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Zu einer Frage Herr 
Abgeordneter Hupka. 

Dr. Hupka (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, in 
dem von Ihnen in der Fortsetzung verlesenen Zitat 
steht etwas von „künstlich Auseinandergerissenem". 
Würden Sie mir darin zustimmen, daß es nicht 
künstlich, sondern gewaltsam geschehen ist? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege Hupka, ich glaube, das war die Folge des ver-
lorenen Krieges. 

(Dr. Hupka [CDU/CSU] : Künstlich oder ge

-

waltsam? — Wehner [SPD] : Greift zu den 
Waffen!) 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatzfrage 
mehr. 

Ich rufe die Frage 107 des Herrn Abgeordneten 
Dr. Czaja auf: 

Hält sich die Bundesregierung angesichts des Wahrungs- und 
Wiedervereinigungsgebots des Grundgesetzes von Verfassungs 
wegen für. verpflichtet, die verbündeten Mächte an den wesent-
lichen friedlichen Zielen des Deutschlandvertrags als fortbe-
stehendem Vertragsanspruch festzuhalten, ,ein wiedervereinig-
tes Deutschland, das eine freiheitlich-demokratische Verfassung, 
ähnlich wie die Bundesrepublik Deutschland besitzt und das in 
die europäische Gemeinschaft integriert ist", zu verwirklichen 
(Artikel 7 Abs. 2), wobei „die endgültige Festlegung der Gren-
zen Deutschlands bis zu dieser Regelung aufgeschoben werden 
muß" (Artikel 7 Abs. 1), und welche Maßnahmen beabsichtigt 
die Bundesregierung zu ergreifen, um diese Rechtsverpflichtung 
stärker in das Bewußtsein breiter deutscher Bevölkerungsschich-
ten und mit Hilfe der Verbündeten ins Bewußtsein ihrer Bürger 
und ihrer Administration zu bringen? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege Czaja, die Drei Mächte und die Bundesrepu-
blik Deutschland bleiben durch den Deutschland-
Vertrag — hier insbesondere durch Art. 7 — nach 
wie vor •vertraglich verpflichtet. Die Bundesregie-
rung ist davon überzeugt, daß die Drei Mächte nach 
wie vor zu -den für sie aus dem Vertrag resultieren-
den Verpflichtungen stehen. Es besteht für die Bun-
desregierung kein Anlaß, die Drei Mächte an ihre 
Verpflichtungen aus dem Deutschland-Vertrag zu 
erinnern. Die besondere Lage in Deutschland fin-
det bei den mit der Bundesrepublik Deutschland 
verbündeten Mächten volles Verständnis. Ihre Un-
terstützung des Selbstbestimmungsrechts der Deut-
schen gründet sich auf dasselbe demokratische und 
moralische Selbstverständnis, in dem auch unsere 
Politik wurzelt. 

Unsere Partner im Nordatlantischen Bündnis ha-
ben dem im Brief zur deutschen Einheit veranker-
ten nationalen Ziel in einer feierlichen Form  am  
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8. Dezember 1972 in Brüssel ihre Unterstützung er-

klärt. Ich möchte diese Erklärung hier nicht neuer-
lich vorlesen. Die eindrucksvolle Passage des 
NATO-Kommuniqués aber, in dem dies festgehalten 
ist, hat die Bundesregierung der Öffentlichkeit in 
vielfältiger Form und wiederholt zugänglich ge-
macht. 

Insgesamt kann ich Ihnen versichern, daß das 
politische Ziel der Bundesrepublik Deutschland in 
bezug auf die nationale Frage von der Bundesregie-
rung bei jedem sich bietenden Anlaß im In- und 
Ausland in das Bewußtsein der politischen Öffent-
lichkeit gerückt wird. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, sehen 
Sie nicht doch gewisse Notwendigkeiten, insbeson-
dere auch hinsichtlich anderer Standpunkte des Ost-
blocks, öfter und vorrangiger — im In- und Aus-
land — auf alle Rechtsverpflichtungen und wesent-
lichen Ziele des Deutschland-Vertrages, bei denen 
es sich ja nicht, wie es hier soeben zitiert wurde, 
um alte Ansprüche handelt, hinzuweisen, und sehen 
Sie nicht Möglichkeiten, das Bewußtsein hinsicht-
lich der Verpflichtungen unserer Bündnispartner in 
dieser Hinsicht in der deutschen Öffentlichkeit zu 
stärken? 

Frau Dr. Hamm-Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege, da ich Ihnen soeben dargelegt habe, daß dies 
immer wieder geschieht, und da kein Grund zu der 
Annahme besteht, daß unsere Bündnispartner diese 
Forderungen nicht weiter unterstützen und ihren 
Verpflichtungen nicht treu bleiben, sehe ich keine 
Veranlassung, hier etwas Zusätzliches zu tun. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Dr. Czaja, bitte schön. 

Dr. Czaja (CDU/CSU) : Beabsichtigt die Bundes-
regierung nicht auch, insbesondere nach den öf-
fentlichen Erklärungen des Herrn amerikanischen 
Botschafters im Hotel Bristol vor einigen Monaten, 
mit der verbündeten amerikanischen Regierung und 
den anderen verbündeten Regierungen der Deutsch-
land-Vertrags-Staaten zu erörtern, wie das Bewußt-
sein bezüglich der betreffenden Vertragsverpflich-
tungen für Deutschland als Ganzes in der Bevölke-
rung auch der Vertragspartner stärker präsent ge-
macht werden könnte, wovon der amerikanische 
Botschafter gesagt hat, daß es der Anstrengung der 
Deutschen und Amerikaner wert sei, dies zu tun?  

Frau Dr. Hamm -Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege Czaja, ich habe meinen zweimal wiederholten 
Antworten nichts hinzuzufügen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Jäger. 

Jäger (Wangen) (CDU/CSU) : Frau Staatsminister, 
da Sie davon sprechen, daß die Bundesregierung  

das sehr häufig tue, nämlich die Information der 
Öffentlichkeit auch unserer Verbündeten zu verbes-
sern, sind Sie doch sicherlich in der Lage, mir ein 
paar konkrete Beispiele dafür zu nennen, bei wel-
chen Gelegenheiten das in dem letzten halben Jahr 
geschehen ist? 

Frau Dr. Hamm - Brücher, Staatsminister: Herr Kol-
lege Jäger, ich will jetzt keine falschen Daten nen-
nen. Ich kann hier  auch keine konkreten Anlässe 
anführen. Aber ich glaube, daß man in einem Bünd-
nis davon ausgeht, daß der Partner zu seinen Ver-
pflichtungen steht. Ich wiederhole noch einmal: Wir 
haben überhaupt keinen Anlaß, daran zu zweifeln. 
Und dann ist es wohl nicht gut, immer wieder sol-
che Dinge zu wiederholen, weil das nämlich unter 
Umständen einen gegenteiligen Effekt haben könnte. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatzfrage? — 

Damit sind die Fragen aus dem Geschäftsbereich 
des Auswärtigen Amtes beantwortet. Ich danke 
Ihnen, Frau Staatsminister.  

Ich rufe nunmehr die Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau auf. Zur Beantwortung der 
Fragen steht der Herr Parlamentarische Staatssekre-
tär Sperling zur Verfügung. 

Ich rufe zunächst die Frage 86 des Herrn Abge-
ordneten Wuwer auf. — Der Herr Abgeordnete ist 
nicht im Saal. Die Frage wird schriftlich beantwor-
tet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Die Fragen 87 und 88 werden auf Bitte des Frage-
stellers, des Abgeordneten Dr. Schöfberger, eben-
falls schriftlich beantwortet. Die Antworten werden 
als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 89 des Herrn Abgeordneten 
Müller auf: 

Hat sich nach Ansicht der Bundesregierung die jetzige Soll

-

Vorschrift, nach der bei öffentlichen Bauten 0,5 bis 2 v. H. der 
Kosten für Kunst am Bau zu verwenden sind, bewährt, oder 
werden Überlegungen angestellt, diese Regelung in eine Muß

-

Vorschrift umzuwandeln, um so die bildenden Künstler in der 
Bundesrepublik Deutschland, von denen nach dem Künstler-
bericht der Bundesregierung 3h weniger als das Existenzmini-
mum verdienen, besser zu fördern? 

Bitte schön. 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau: Herr Kollege Müller, nach den Richtlinien für 
die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im 
Zuständigkeitsbereich der Finanzbauverwaltungen 
ist die Beteiligung bildender Künstler zwingend vor-
geschrieben. Die Regelung, bis zu 2 % der Kosten 
des Bauwerks für Aufträge an bildende Künstler 
vorzusehen, soweit Zweck und Bedeutung der Bau-
maßnahme dieses rechtfertigen, hat sich bewährt. 
Daher ist eine Änderung dieser Regelung nicht er-
forderlich. Ich gehe davon aus, daß die Länder für 
den Länderbereich entsprechend verfahren. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung durch 
die Schaffung des Ergänzungsfonds für zusätzliche 
Aufträge an bildende Künstler zur künstlerischen 
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Ausgestaltung von Baumaßnahmen des Bundes seit 
dem Haushaltsjahr 1977 eine weitere Möglichkeit 
zur Förderung bildender Künstler eröffnet. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 90 des Herrn Abgeordneten 
Müller auf: 

Hält es die Bundesregierung für sinnvoll, den Bauträgern bei 
kleineren Bauten die Möglichkeit zu eröffnen, die an sich pro 
Projekt zu verwendende Summe für Kunst am Bau anzusparen, 
um mit diesen Mitteln einen größeren Auftrag finanzieren zu 
können? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Die Bundesre-
gierung hat keine Möglichkeit der Einflußnahme 
hinsichtlich der Verwendung der Mittel für Kunst 
am Bau außerhalb ihres eigenen Zuständigkeitsbe-
reiches. Im eigenen Bereich können auf Grund des 
Haushaltsrechts des Bundes grundsätzlich die im 
Einzelfall veranschlagten Mittel für Kunst am Bau 
nicht von der Maßnahme selber getrennt werden. 
Daher ist eine objektunabhängige Zusammenfas-
sung entsprechender Mittel nicht möglich. 

Für kleinere Projekte kann bei Maßnahmen des 
Bundes der in meiner Antwort zu der soeben ge-
stellten Frage 89 angesprochene Ergänzungsfonds 
in Anspruch genommen werden. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 91 des Herrn Abgeordneten 
Meininghaus auf: 

Welche Informationen hat die Bundesregierung über die Art 
der' Zusammenarbeit von Wohnungsgesellschaften mit Mieter-
initiativen, Mieterräten usw., die sich auf Eigeninitiative der 
Mieter oder auf Veranlassung der Wohnungsgesellschaften ge-
bildet haben, und welche Ergebnisse darüber sind in der Bundes-
regierung bekannt? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Frau Präsiden-
tin, ich würde gern die beiden Fragen des Herrn 
Abgeordneten im Zusammenhang beantworten. 

Vizepräsident Frau Funcke: Einverstanden. Ich 
• rufe dann auch die Frage 92 auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, eine rechtliche Grundlage 
für die Bildung von Mieterbeiräten in Wohnanlagen ab einer 
bestimmten Größenordnung zu schaffen, uni eine Mietermitwir-
kung und -mitbestimmung zu ermöglichen? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Meininghaus, die Bundesregierung hat nur wenig 
Informationen über Mieterzusammenschlüsse von 
der Art, wie sie in Ihrer Frage angesprochen worden 
sind. Diese nur geringen Informationen lassen kei-
nen Schluß darauf zu, daß eine gesetzliche Regelung 
etwa für eine solche Mieterinteressenvertretung 
nötig wäre. Die Bundesregierung ist auch nicht 
sonderlich daran interessiert, unbedingt Gesetze zu 
erlassen, und sie ist der Auffassung, es müßten ei-
gentlich die Mieter größerer Wohnanlagen durchaus 
die Chance haben, ihre Interessenvertretung zu bil-
den, und die Vermieter müßten geneigt sein, eine 
solche Interessenvertretung im Beratungsverfahren 
ernst zu nehmen. Sollte sich dies in vielen Fällen 
als falsche Auffassung und Hoffnung darstellen, 
würde die Bundesregierung ihren Standpunkt neu 
überdenken müssen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Meininghaus (SPD) : Herr Staatssekretär, haben 
Sie denn auch keine Erkenntnisse darüber, welche 
Bedeutung Mieterinteressengemeinschaften oder ge-
wählte Vertrauensleute der Mieter bei den bekannt-
gewordenen Wohnungsspekulationskäufen im Rah-
men der Umwandlung von Miet- in Eigentumswoh-
nungen in Hamburg, aber auch in anderen Bundes-
ländern, für die Interessenwahrnehmung der Mieter 
haben? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Meininghaus, für diesen Problembereich, mit dem 
wir es gegenwärtig zu tun haben, haben wir in der 
Tat keine Erkenntnisse, was solche Mieterzusam-
menschlüsse einzelner großer Mietobjekte angeht. 
Allerdings wissen wir, daß sich eine erhebliche Zahl 
von Mietervereinen um jene Mieter kümmert, die in 
kleineren Objekten wohnen und für die durch sol-
ches Ankaufen und Verdrängen Probleme entstanden 
sind. 

Vizepräsident Frau Funcke: Weitere Zusatzfrage. 

Meininghaus (SPD) : Herr Staatssekretär, würden 
Sie dann bitte zur Kenntnis nehmen, daß Mieter-
initiativen in der Kommunikation mit den Vermie-
tern eine schwache rechtliche Verhandlungsposition 
haben, wenn  sich diese nämlich auf ihr Vertragsver-
hältnis mit jeden einzelnen Mieter berufen und die 
gewählten Sprecher der Mieter ablehnen, und wäre 
es nicht aus diesem Grunde ratsam, dieser Angele-
genheit doch etwas mehr Aufmerksamkeit zu schen-
ken? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Herr Kollege 
Meininghaus, Sie haben sicher recht. Wenn wir In-
formationen bekommen, daß Vermieter eine ge-
wählte Interessenvertretung ihrer eigenen Mieter 
ablehnen, werden wir zu erwägen haben, wie ihnen 
eine bessere rechtliche Grundlage gegeben werden 
kann. Insofern sind wir für Hinweise und Informa-
tionen dankbar. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine weitere Zusatz-
frage, bitte schön. 

Dr. Jahn (Münster) (CDU/CSU) : Herr Staatssekre-
tär, wären Sie so freundlich, dem Kollegen Meining-
haus zu bestätigen, daß Sie in der Beantwortung 
einer Kleinen Anfrage gerade zum Ausdruck ge-
bracht haben, daß der Mieterschutz im großen und 
ganzen ausreichend sei, daß es aber in den Städten 
Berlin und Hamburg an der Aufklärung der Mieter 
und Vermieter über ihre Rechte fehle? 

Dr. Sperling, Parl. Staatssekretär: Das ist in der 
Tat so. Nur sehe ich den Zusammenhang mit der 
Frage des Kollegen Meininghaus nicht. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere Zusatz-
frage. — Damit sind die Fragen aus diesem Ge- 
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schäftsbereich beantwortet. Ich danke Ihnen, Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär Sperling. 

Ich rufe nunmehr den Geschäftsbereich des Bun-
desministers für innerdeutsche Beziehungen auf. Zur 
Beantwortung der Fragen steht Herr Parlamentari-
scher Staatssekretär Höhmann zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 93 des Herrn Abgeordneten 
Schmöle auf: 

Treffen Berichte zu, daß weder das Bundespresse- und Infor-
mationsamt noch das Bundesministerium für innerdeutsche Be-
ziehungen Informationsmaterial in englischer, französischer oder 
deutscher Sprache über die Zustände und menschlichen Schick-
sale an der innerdeutschen Grenze zur Verfügung haben? 

Höhmann, Parl. Staatssekretär beim Bundesmini-
ster für innerdeutsche Beziehungen: Frau Präsiden-
tin, ich bitte, die Fragen 93 und 94 im Zusammen-
hang beantworten zu dürfen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Der Fragesteller ist 
einverstanden. Dann rufe ich auch die Frage 94 des 
Herrn Abgeordneten Schmöle auf: 

Wenn ja, ist die Bundesregierung bereit, neben den sonstigen 
zahlreichen Informationsschriften in Kürze auch zum oben 
genannten Bereich eine Broschüre herauszugeben? 

Höhmann, Parl. Staatssekretär: Herr Abgeordne-
ter Schmöle, der Bundesregierung sind derartige Be-
richte nicht bekannt, wie sie in Ihren Fragen ange-
sprochen sind. Sollte es solche geben, so treffen sie 
nicht zu. Informationen über die innerdeutsche 
Grenze und über innerdeutsche Probleme sind in 
verschiedenen Publikationen enthalten, die vom 
Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen 
herausgegeben werden. Dazu gehören auch Publi-
kationen in Fremdsprachen. 

Über die Informationstätigkeit der Bundesregie-
rung mit fremdsprachigen, für den Auslandseinsatz 
bestimmten Veröffentlichungen hat das Bundes-
presse- und Informationsamt im übrigen auf eine 
entsprechende Anfrage des Herrn Kollegen Dr. 
Hupka am 30: September 1976 umfassend geantwor-
tet. Ich darf auf diese Antwort verweisen. Diese 
Informationstätigkeit wird im selben Umfang fort-
geführt. 

Diese Publikationen verschiedenster Art sind aber 
nur e i n Mittel der Information. Außerdem stehen 
Filme, Diaserien, Ausstellungen zur Verfügung. Dar-
über hinaus werden Reisen an die Demarkations-
linie weitgehend gefördert, damit auch ausländische 
Gruppen einen Eindruck von der Grenze selbst be-
kommen. 

Vizepräsident Frau Funcke: Eine Zusatzfrage. 

Schmöle (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wären 
Sie bereit, mir eine kurze Zusammenstellung der 
Publikationen in ausländischer Sprache zukommen 
zu lassen, damit Fragesteller eventuell von mir auch 
entsprechend informiert werden können? 

Höhmann, Parl. Staatssekretär: Herr Abgeordne-
ter, das tun wir gerne. 

Vizepräsident Frau Funcke: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Die Frage 95 des Abgeordneten Gerster (Mainz) 
wird auf Wunsch des Fragestellers schriftlich be-
antwortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Damit sind die Fragen aus diesem Geschäftsbe-
reich beantwortet. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr 
Parlamentarischer Staatssekretär Höhmann. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Bildung und Wissenschaft. Alle drei 
Fragen aus diesem Geschäftsbereich — die Fragen 
96 und 97 des Abgeordneten Wüster sowie die 
Frage 98 des Abgeordneten Thüsing — werden auf 
Wunsch der Fragesteller schriftlich beantwortet. 
Die Antworten werden als Anlagen abgedruckt. 

Damit sind wir am Ende der Fragestunde. Wie 
vorher bekanntgegeben, wird die Sitzung unabhän-
gig von der Zeit, die die Fragestunde ursprünglich 
in Anspruch nehmen sollte, unmittelbar fortgesetzt. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Verteidigungsausschusses 
(12. Ausschuß) zum Jahresbericht 1977 des 
Wehrbeauftragten 
— Drucksachen 8/1581, 8/2224 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Ernesti 
Abgeordneter Horn 

Die Aussprache über diesen Tagesordnungspunkt 
ist am 17. November 1978 unterbrochen worden; sie 
wird jetzt fortgesetzt. 

Das Wort zur Aussprache hat Herr Dr. Geßner. 

Dr. Geßner (SPD) : Frau Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zunächst möchte ich dem Herrn Wehr-
beauftragten und seinen Mitarbeitern sehr herzlich 
für den vorgelegten Bericht danken. Sowohl Zahl 
als auch Offenheit der Eingaben zeigen, welch hohes 
Vertrauen die Angehörigen der Bundeswehr in den 
Wehrbeauftragten setzen. Ich habe den Eindruck, 
daß diese Institution des Parlaments immer stärker 
in das Bewußtsein der Soldaten rückt. Ich halte das 
für eine außerordentlich gute Entwicklung; denn ich 
bin mir voll bewußt, daß die Bundeswehr nie ganz 
frei von Konflikten werden wird. Mir scheint, das 
dürfte wohl das Schicksal aller Armeen auf dieser 
Erde sein. Deswegen wird in der Bundesrepublik 
auch nie eine Situation eintreten, in der die Einrich-
tung des Wehrbeauftragten überflüssig werden 
könnte. 

Der Bericht, den wir heute erörtern, ist ausgewo-
gen und bezeugt ein hohes Maß an Verantwortungs-
bewußtsein. Ich habe das untrügliche Gefühl, Herr 
Wehrbeauftragter, daß die Eingaben und Beschwer-
den an Sie in gute und hilfreiche Hände kommen. 

Daher habe ich mich außerordentlich gefreut, daß 
auch der Kollege Ernesti als Sprecher der Opposition 
in seinem letzten Debattenbeitrag dem Wehrbeauf-
tragten gedankt und dem Bericht Zustimmung ge-
zollt hat, und zwar mehrfach sowie zu unterschied- 
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lichen Punkten. In bezug auf die ursprünglich vor-
gesehenen Maßnahmen bezüglich der neuen Wehr-
struktur und des Heeresmodells stellt er beispiels-
weise fest, der Wehrbeauftragte habe die vom Ver-
teidigungsausschuß veranlaßte Prüfung, bei der den 
mit den Modellversuchen aufgetretenen Problemen 
im Bereich der Inneren Führung nachgegangen wer-
den sollte, voll erfüllt. 

Allerdings — dies muß hier deutlich herausgestellt 
weden —: Diese positive Erklärung, die ich soeben 
stellvertretend genannt habe, steht im Widerspruch 
zu einer anderen. Mich hat außerordentlich betroffen 
gemacht, was Herr Kollege Ernesti in einer Stellung-
nahme im Pressedienst seiner Partei vom 13. April 
dieses Jahres ausgeführt hat. Wenn es dort diesen 
Jahresbericht als eine „lustlose Pflichtübung" be-
zeichnet und verlangt, „endlich einen umfassenden 
und ungeschminkten Bericht über die Probleme und 
den Zustand der Bundeswehr vorzulegen", so nimmt 
er damit eine Wertung vor, die von bewußter Un-
sachlichkeit Zeugnis ablegt. Ich kann mir offenge-
standen nicht vorstellen, daß dies tatsächlich die 
Auffassung des Kollegen Ernesti sein sollte. Beide 
konträren Stellungnahmen liegen noch immer auf 
dem Tisch: einerseits Zustimmung mit Dank, ande-
rerseits die Unterstellung einer „lustlosen Pflicht-
übung". Wenn man beide Bewertungen zueinander 
in Beziehung setzt, so kommt man zu einem höchst 
amüsanten Ergebnis. Wir erleben hier nämlich den 
seltsamen Fall, daß jemand zu einer von ihm beklag-
ten lustlosen Pflichtübung danke schön sagt. 

Es wäre für den Fortgang der Diskussion über die 
Bundeswehr sehr hilfreich, zu wissen, woran man 
eigentlich bei der Opposition in bezug auf den Be-
richt des Wehrbeauftragten tatsächlich ist. Dies ist 
keine formale Frage, um die es hier geht. Sie ist 
vielmehr inhaltlicher Natur. Auf der einen Seite er-
klärt Kollege Ernesti, der Jahresbericht spiegele 
die Situation der Bundeswehr aus dem Jahre 1977 
wider; andererseits fordert er in dem besagten Pres-
sedienst, „endlich einen umfassenden und unge-
schminkten Bericht über die Probleme und den Zu-
stand der Bundeswehr" vorzulegen. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Das sind 
aber keine Gegensätze!) 

Er fährt dann wörtlich fort: „Dieser Aufforderung 
ist der Wehrbeauftragte wiederum leider nicht 
nachgekommen." 

Niemand wird in Abrede stellen können, daß sich 
zwei höchst unterschiedliche Bewertungen gegen-
überstehen. Welche der beiden ist denn nun eigent-
lich die gültige Stellungnahme der Opposition? Das 
möchte ich gern einmal wissen. 

(Ernesti [CDU/CSU] : Es kommt immer auf 
den Zeitpunkt an!) 

Sollte es so sein, daß die eine mehr für den inner-
parteilichen Hausgebrauch, die andere mehr für das 
Parlament ist? 

•(Ernesti [CDU/CSU]: Das ist ja billig!) 

Wie dem auch sei: Ich glaube, der Herr Kollege 
Ernesti täte gut daran, sich von seinem damaligen 

Beitrag im Pressedienst seiner Partei zu distanzie-
ren. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Zwischen

-

durch ist eine Menge passiert!) 

— Nein, nicht daß wir das wüßten. 

(Erneuter Zuruf des Abg. Weiskirch [Olpe] 
[CDU/CSU]) 

— Sie können das ja hier vor dem Parlament aus-
breiten. 

Ich füge hinzu: Auch der Wehrbeauftragte hat 
Anspruch auf eine eindeutige Stellungnahme zu 
seinem Bericht seitens der Opposition. 

(Beifall bei der SPD — Weiskirch [Olpe] 
[CDU/CSU]: Hat er ja!) 

Auch diesmal wird, wie bereits angedeutet, offen-
kundig, daß sich jedes Jahr eine große Zahl von 
Angehörigen der Bundeswehr rat- und hilfesuchend 
an den Wehrbeauftragten wendet. Dies veranlaßt 
mich, eine Bemerkung zu den Befugnissen zu machen. 
Ich bin der Auffassung, daß das Parlament den 
Wehrbeauftragten mit den rechtlichen Befugnissen 
ausstatten sollte, die der Petitionsausschuß durch 
Gesetz vom 19. Juli 1975 bereits zugesprochen er-
halten hat. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Sehr rich

-

tig!) 

Der Wehrbeauftragte ist ja auch eine Petitionsin-
stanz, nämlich eine spezialgesetzliche für den Sol-
daten. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Eine verfas

-

sungsmäßige!) 

Insbesondere denke ich hierbei an die Verankerung 
eines Anhörungsrechts gegenüber dem Petenten 
sowie Zeugen und Sachverständigen, so wie es in 
§ 4 des Gesetzes über die Befugnisse des Petitions-
ausschusses bereits normiert worden ist. Im Rah-
men einer Novellierung des Wehrbeauftragtenge-
setzes, die nach einhelliger Auffassung des Vertei-
digungsausschusses noch in dieser Wahlperiode 
vorgenommen werden sollte, 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Das war vor 
zwei Jahren schon fertig!) 

sollte diese Angleichung ernsthaft erwogen werden. 
Ich füge als historische Reminiszenz hinzu: In der 
7. Wahlperiode hatte der Verteidigungsausschuß in 
seinem Vorschlag zur Novellierung des Wehrbeauf-
tragtengesetzes einstimmig empfohlen, dem Wehrbe-
auftragten ein Anhörungsrecht gegenüber dem Pe-
tenten sowie Zeugen und Sachverständigen zuzu-
billigen. Es muß unser Bestreben sein, die für unse-
ren Staat insgesamt wertvolle Tätigkeit dieses Hilfs-
organs des Parlaments zu erleichtern. Es ist nun an 
der Zeit, daß der zitierte Beschluß des Verteidi-
gungsausschusses nunmehr endlich durch eine ent-
sprechende gesetzliche Ergänzung in die Tat um-
gesetzt wird. 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] : Das ist richtig; 
ja!) 
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Mein Kollege Horn hat sich bereits mit einigen 

Bereichen der Inneren Führung befaßt. Ich möchte 
seine Ausführungen etwas ergänzen. 

Ich will nicht in Abrede stellen, daß auch die 
Opposition stets die Notwendigkeit politischer Bil-
dung anerkannt hat. Dies steht außer Zweifel. Dar-
über brauchen wir nicht zu diskutieren. In manchen 
Diskussionen wurde allerdings immer wieder deut-
lich, daß sie der sogenannten fachlichen Ausbildung 
einen derartigen Vorrang vor der politischen Bil-
dung einräumt, daß für diese eben nur noch wenig 
Raum übrigbleibt. Offenkundig wurde dies beispiels-
weise bei der Frage, welchen Part das gesellschafts-
wissenschaftliche Anleitstudium in den Ausbildungs-
gängen unser Bundeswehrhochschulen spielen solle. 
Die Opposition verkennt, daß — um bei diesem Bei-
spiel zu bleiben — fachliche Ausbildung und gesell-
schaftspolitische Kenntnisse eine sich gegenseitig 
ergänzende Einheit bilden müssen. Denn es steht ja 
außer jedem Zweifel, daß die Gesamtbildung dieser 
Offiziere für den Standard der Inneren Führung in 
der Bundeswehr von Bedeutung ist. Wenn es der 
Opposition mit der Verbesserung der Inneren Füh

-

rung ernst ist, dann sollte sie sich in dieser Bezie-
hung endlich zu einem Sinneswandel  durchringen. 

Zu den Hindernissen, die nach meiner Überzeu-
gung optimaler Innerer Führung entgegenstehen, ge-
hört das hohe Maß an Bürokratie, dem sich beispiels-
weise Kompanieführer gegenübersehen. Sollte es 
nicht möglich sein, diesen Zustand zu ändern, so 
werden alle Bemühungen, die politische Bildung zu 
verbessern, sehr bald an ihre eigenen Grenzen sto-
ßen. Denn die Beachtung einer riesigen Zahl von 
Vorschriften ist für jeden Kompanieführer mit einem 
hohen Aufwand an Kraft und Zeit verbunden. Es 
gibt genug Beispiele, die belegen, daß durch diese 
Situation die politische Bildung oft genug auf der 
Strecke geblieben ist. Ich kann keinen perfekten 
Lösungsvorschlag anbieten. Vielleicht läge eine 
Möglichkeit darin, weniger als bisher alles durch 
Vorschriften zu regeln und den Kompanieführern 
mehr Entscheidungsfreiraum einzuräumen. Mir kam 
es im Rahmen dieser Debatte vor allem darauf an, 
auf diesen mißliebigen Punkt hinzuweisen. 

Ich möchte mich nun dem Thema der Inneren 
Führung unter einem anderen Aspekt zuwenden. 
Im Bericht des Wehrbeauftragten wird unterstrichen, 
Innere Führung werde in beträchtlichem Maß durch 
Fürsorge und Betreuung praktiziert. Ich schließe mich 
dieser Einsicht vollinhaltlich an. Darüber hinaus bin 
ich jedoch der Auffassung, daß die Qualität der 
Inneren Führung auch mit der Verteidigungskraft 
der Bundeswehr in Zusammenhang steht. Ich halte 
diese innere Linie für unaufhebbar. Es ist eben ein 
Irrtum, zu glauben, die Verteidigungsfähigkeit sei 
ausschließlich eine Sache der Waffenqualität, der 
Ausbildung oder beispielsweise der Infrastruktur. 
Sie hängt in außerordentlichem Maß auch davon ab, 
daß in der Truppe selbst soziale, psychologische, 
berufliche und andersartige Spannungen tunlichst 
vermieden werden müssen. Wenn sie vorhanden 
sind, gilt es, sich ihrer Beseitigung tatkräftig anzu-
nehmen. Nicht jede Unruhe ist heilsam. Ich kann mir 
nicht gut vorstellen, daß die Kampfmoral einer 

Truppe zur Verteidigung optimal ist, wenn größere 
oder kleinere Gruppen oder wenn sich Bundeswehr-
angehörige in größerer Zahl als Einzelpersonen un-
gerecht behandelt fühlen. Dazu möchte ich vier An-
merkungen machen. Erstens. Man kann es natürlich 
nicht jedem recht machen, und nicht jede Klage ist 
berechtigt. Zweitens. Zum Staatsbürger in Uniform 
gehört auch eine Portion Zivilcourage. Drittens. Für-
sorge und Betreuung in der Bundeswehr haben heute 
einen hohen Stand erreicht, und ich warne davor, 
die Bundeswehr insgesamt pauschal in ein schiefes 
Licht zu rücken. Viertens. Der Bericht des Wehr-
beauftragten enthält allerdings eine Fülle von Bei-
spielen, die unterstreichen, daß im Bereich der Für-
sorge und damit gleichzeitig in der Inneren Führung 
beachtliche Mängel vorhanden sind, deren Beseiti-
gung tatkräftig angestrebt werden muß. 

Wenn z. B. Soldaten in mehreren Verbänden den 
unzulässigen Befehl erhalten, ihren Erholungsurlaub 
zu einer festgelegten Zeit zu nehmen, so fordert dies 
geradezu zur Kritik heraus. Die Rechtslage wurde in 
der Truppe offenbar nicht immer eindeutig erkannt. 
Es lassen sich andere Beispiele finden, die in diese 
Richtung zielen. Ich empfehle daher dem Minister 
für Verteidigung, mehr als bisher dafür Sorge zu 
tragen, daß rechtliche Unklarheiten möglichst ver-
mieden werden. Sie führen nicht nur zu Unsicherheit 
in der Truppe allgemein, sie provozieren geradezu 
das Gefühl einer ungerechten Behandlung, und dies 
tut der Bundeswehr ganz gewiß nicht gut. 

Wie notwendig das ist, beweist ein anderes Bei-
spiel. Ich meine die Unklarheiten und rechtlichen Un-
sicherheiten, die bei der Beurteilung der Teilnahme 
von Soldaten in Uniform an Veranstaltungen von 
Berufsorganisationen bedauerlicherweise vorhanden 
sind. Bereits im Jahresbericht 1975 war angeregt 
worden, diesen Bericht zu überprüfen. Der Bundes-
minister der Verteidigung hat dies in seiner Stel-
lungnahme zunächst auch zugesagt. Wenngleich in 
den Auschußberatungen über den zitierten Bericht 
die Bedenken des Verteidigungsausschusses gegen 
den Vorschlag wohl überwogen, so hat die Vergan-
genheit leider gezeigt, daß die Probleme noch nicht 
vom Tisch sind. Ich frage mich, ob der Bundesmini-
ster der Verteidigung diesem Fragenkreis mit der 
vom Verteidigungsausschuß 1976 geforderten Auf-
merksamkeit tatsächlich nachgegangen ist; denn mir 
ist nicht ersichtlich, wie die zwei verstrichenen Jahre 
genutzt worden sind, um die bestehende Rechts-
unsicherheit bei der Ausführung dieses Erlasses zu 
beseitigen und eindeutige Kriterien für die Beurtei-
lung zu setzen, wann bei einer Teilnahme von Sol-
daten in Uniform an bestimmten Veranstaltungen 
von Berufsorganisationen eine unerlaubte politische 
Betätigung im Sinne des § 15 des Soldatengesetzes 
vorliegt. 

Ich greife daher den Vorschlag des Wehrbeauf-
tragten aus dem Jahresbericht 1975 auf und emp-
fehle zu überdenken, ob Soldaten das Tragen der 
Uniform bei Großveranstaltungen von Berufsorga-
nisationen nicht generell verboten werden sollte. 
Ich will nicht verhehlen, daß mir die Erwiderung 
des Bundesverteidigungsministeriums, es werde ge-
prüft, ob und in welcher Form der Erlaß geändert 
werden könne, sehr unbestimmt erscheint. 
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Erfordert diese Sachlage schon eine baldige Kor-
rektur, so halte ich in anderer Beziehung eine Ver-
besserung 'der Situation ebenfalls für unabweisbar. 
Ich meine die Unfälle im Wachdienst wegen unzu-
reichender Ausbildung. Der Wehrbeauftragte hat 
den beklagenswerten Umstand hervorgehoben, daß 
diese Unfälle — ich zitiere — nicht selten darauf 
zurückzuführen waren, daß die Soldaten nur un-
zureichend für ihre Aufgabe ausgebildet und vor-
bereitet wurden. Er führt dann weiter aus, daß auch 
die in Nr. 922 der ZDV 10/6, Wachdienst der Bun-
deswehr, getroffene Regelung zur Verunsicherung 
der Wachsoldaten beigetragen habe. Ich habe für 
diesen Zustand keinerlei Verständnis. Sicherlich ist 
dem Verteidigungsministerium zuzustimmen, daß 
durch intensive Wachbelehrung und straffe Dienst-
aufsicht diesen Unfällen begegnet werden müsse. 
Das stimmt, dem wird man nicht viel hinzufügen 
können. Ich rege dennoch an, die Bedenken des 
Wehrbeauftragten in bezug auf die verunsichernde 
Wirkung der erwähnten Regelung seitens des Mini

-

steriums noch einmal zu überprüfen. 

Ich möchte nun Ihre Aufmerksamkeit auf einen 
anderen Punkt hinlenken, mit dem wir uns be-
schäftigen sollten. Der Wehrbeauftragte hat unter 
Bezugnahme auf einen Fall die Frage aufgeworfen, 
ob bei einer zu Unrecht vollzogenen verschärften 
Ausgangsbeschränkung eine Entschädigung gewährt 
werden müsse oder nicht. Zunächst möchte ich klar-
stellen, daß es dabei nicht um Erscheinungen in 
großer Zahl geht. Wenn ich dennoch darauf zu 
sprechen komme, dann deswegen, weil, wie  mir 
scheint, hier ein Problem grundsätzlicher Natur 
zugrunde liegt. Denn immerhin zeigt das im Bericht 
erläuterte Beispiel, daß die Freiheit eines Gefreiten 
zu Unrecht eingeschränkt worden ist. Ich teile die 
Auffassung des Wehrbeauftragten, daß in diesen 
Fällen analog zu § 50 der Wehrdisziplinarordnung 
ein angemessener Ausgleich zuerkannt werden muß, 
zumal eine entsprechende Ergänzung der Wehr-
disziplinarordnung ganz auf der Linie von Gesetzes-
beschlüssen der jüngeren Zeit läge. Das Rechtsgut 
der persönlichen Freiheit hat zu viel Gewicht, als 
daß eine zu Unrecht erfolgte Beschränkung ent-
schädigungslos bleiben könnte. Ich begrüße daher 
die Ankündigung des Bundesministers der Vertei-
digung, die Einbeziehung jeglichen zu Unrecht ver-
büßten Disziplinararrests werde zu einer erneuten 
Prüfung im Rahmen einer Wehrdisziplinarordnungs-
Novelle vorgemerkt. Ich spreche die Erwartung aus, 
daß eine vernünftige Regelung getroffen werden 
wird. 

Schließlich möchte ich noch auf einen Wunsch 
zahlreicher Wehrpflichtiger eingehen, der schon von 
vielen Kollegen im Hause vorgetragen worden ist. 
Es geht darum, den Wehrdienst möglichst in Hei-
matnähe ableisten zu können. Es ist natürlich abso-
lut ausgeschlossen, allen diesen Wünschen zu ent-
sprechen. Dies geht nicht. Dies näher zu begründen 
erübrigt sich auch, wie ich glaube. Der Wehrbeauf-
tragte hat jedoch in seinem Bericht in bezug auf 
entsprechende Eingaben auf bestimmte Verschie-
bungen zwischen einzelnen Wehrbereichen aufmerk-
sam gemacht. Sowohl dies als auch meine eigene 
Erfahrung bestärkt mich in der Auffassung, daß in  

dieser Beziehung einiges mehr im Sinne der Wehr-
pflichtigen getan werden kann. Ich verkenne dabei 
nicht die bisherigen Bemühungen der Wehrersatz-
behörden um eine möglichst heimatnahe Verwen-
dung. Zumindest sollten bei der Prüfung der Hei-
matnähe, dem Vorschlag des Wehrbeauftragten ent-
sprechend, sowohl Verkehrsverhältnisse als auch 
Zeitaufwand für die Familienheimfahrt stärker als 
bisher berücksichtigt werden. 

Ich habe einige Konfliktstoffe, die im Bericht des 
Wehrbeauftragten behandelt worden sind, zur Er-
örterung gestellt. Mir ging es dabei nicht etwa dar-
um, die Bundeswehr pauschal abzuwerten. Vielmehr 
stand das Bewußtsein Pate, daß es zur Stärkung 
einer Demokratie gehört, kritische Punkte offen aus-
zusprechen und für ihre Auflösung einzutreten. 
Diese Chance auszulassen hieße Verzicht auf das 
lebensnotwendige Element eines jeden demokra-
tisch verfaßten Staates, nämlich Verzicht auf kon-
struktive Kritik. Ich weiß natürlich sehr wohl, daß 
auch die Bundeswehr in sich nie eine heile Welt 
werden wird. Doch ich füge hinzu: nicht alles ist so 
gut, daß es nicht noch besser werden könnte. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort hat Herr 
Ludewig. 

Ludewig (FDP) : Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Sehr geehrter Herr Wehrbeauftrag-
ter! In den Aktivitäten des Verteidigungsministe-
riums haben die Themen Bewaffnung und Struktur 
über eine lange und, wie ich meine, fast allzulange 
Zeit im Vordergrund gestanden. Die Wichtigkeit 
von modernen Waffen und von Abschreckungskraft 
ist mir natürlich sehr wohl bewußt. Ich habe auch 
nicht den geringsten Zweifel daran, daß die Streit-
kräfte ihre Aufgabe in der Zukunft nur in einer 
Organisation und Struktur erfüllen können, die den 
Anforderungen der Zukunft gerecht wird. 

Über diesen wichtigen Bemühungen dürfen wir 
aber den Menschen in der Bundeswehr nicht ver-
gessen. Der Liberalismus hat immer und vordring-
lich Wert darauf gelegt, daß der Soldat als Mensch 
respektiert wird und daß seine persönliche Freiheit 
nur im notwendigsten Umfang eingeschränkt wer-
den darf. Nur wenn der Soldat von der Notwendig-
keit überzeugt ist, daß er als Bürger in Uniform für 
Freiheit und Recht, für ein menschenwürdiges Da-
sein einsteht, wird er die hohe Leistung erbringen, 
die die Gemeinschaft von ihm fordern muß. 

Die Frage, ob unseren Soldaten wirklich klar ist, 
wofür ihr Einsatz gefordert wird, halte ich für ganz 
besonders wichtig. Ich meine allerdings, daß die er-
forderliche Aufklärungsarbeit in den in Frage kom-
menden Bereichen noch lange nicht in dem Umfang 
geleistet wird, wie es notwendig wäre. Die neuen 
Ansätze der Schule für Innere Führung werden das 
Niveau der politischen Bildung mit Sicherheit heben, 
so hoffe ich jedenfalls. 

Die Probleme, die bei Truppenbesuchen immer 
wieder von Soldaten genannt werden, liegen im 
Bereich des Personalwesens und der Fürsorge. 
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Der Wehrbeauftragte stellt in seinem Bericht fest, 
daß in den Streitkräften im Jahresdurchschnitt 45 bis 
50 Wochendienststunden geleistet wurden, in eini-
gen Verbänden regelmäßig über 60 Stunden. Damit 
bin ich bei den einzelnen Sachfragen. Ich sage 
gleich, daß dies für mich und für viele Soldaten, mit 
denen ich gesprochen habe, völlig unverständlich 
ist. In einer Zeit, in der die 40-Stunden-Woche tarif-
lich durchgesetzt ist und in der die Gewerkschaften 
eine weitere Verkürzung der Arbeitszeit anstreben, 
ist eine derartige zeitliche Überbelastung der Solda-
ten durch den Dienst, ohne daß dafür ein Ausgleich 
erfolgt, z. B. in Geld, besser in Urlaub, in Freizeit, 
nicht statthaft. Das Verteidigungsministerium hat 
dazu erklärt, daß derzeit detaillierte Erhebungen an-
gestellt würden und daß noch 1938 im Parlament ein 
Vorschlag des Verteidigungsministeriums zur Lö-
sung dieses Problems vorgelegt werden solle. 

Ich halte das für so wichtig, daß ich Herrn Mini-
ster Apel und seine Mitarbeiter sehr darum bitten 
möchte, diesen Termin, den sich das Ministerium 
selbst gesetzt hat, auch einzuhalten. Ich würde es 
außerdem nicht nur begrüßen, sondern für absolut 
unerläßlich halten, daß hier Vorschläge gemacht 
werden, die eine grundlegende Besserung des un-
haltbaren Zustandes bringen. Gesellschaftspolitisch 
ist nicht hinnehmbar, daß die Soldaten auf Grund 
ihres Berufes von bestimmten positiven Entwicklun-
gen in unserer Gesellschaft ausgenommen bleiben. 

Nun verkenne ich keinesfalls die Schwierigkeit, 
dieses Problem zu lösen. Als Anregung für die an-
zustellenden Überlegungen möchte ich einmal das 
Thema der vernünftigen Dienstplangestaltung ein-
bringen. Wenn wir in die Kasernen gehen und uns 
mit Soldaten unterhalten, dann hören wir nicht nur 
die ständigen Klagen über die Länge der Dienstzeit, 
sondern wir stellen gleichzeitig fest, daß die langen 
Dienstzeiten beileibe nicht so genutzt werden, wie 
dies erwartet werden müßte. Eine Untersuchung 
darüber, welchen Anteil an der Dienstzeit das War-
ten und das Gammeln haben, hätte sicher aufschluß-
reiche Ergebnisse, meine Herren. Die Bundeswehr 
sollte sich nicht scheuen, sich die Erfahrungen der 
freien Wirtschaft in der betrieblichen Planung zu-
nutze zu machen. 

Ein weiteres wichtiges Thema, das immer wieder 
Anlaß zu Sorgen und Beschwerden gibt, ist die Ver-
setzungshäufigkeit. Auch hier teile ich voll und 
ganz die Auffassung unseres Wehrbeauftragten, daß 
die Personalbewegungen in den Streitkräften insge-
samt immer noch zu stark sind. Wie er habe auch 
ich erhebliche Zweifel, ob die Versetzungshäufig-
keit schon auf das wirklich erforderliche Maß einge-
schränkt wurde, insbesondere bei älteren Unter-
offizieren und Offizieren. Da dieses Thema wirklich 
immer wieder auftaucht, ist für mich die Erklärung 
des Verteidigungsministeriums hierzu unbefriedi-
gend. 

(Weiskirch [Olpe] [CDU/CSU] : Sehr richtig!) 

Sie besagt, daß die im Bundesministerium der Ver-
teidigung vorhandenen Zahlen über Personalverän-
derungen zur Zeit keine genauen Schlüsse über die 
Zahl der Voraussetzungen Soldaten einer Laufbahn-
gruppe oder über die Zahl der Versetzungen eines 

einzelnen Soldaten zuließen. Ich wäre sehr dankbar, 
wenn die in Aussicht gestellte erneute Prüfung dieses 
Problems mit Vorrang durchgeführt würde und eine 
Verbesserung der hier vorliegenden unerfreulichen 
Zustände erreicht werden könnte. Meine sehr ver-
ehrten Damen 'und Herren, hier sind ja nicht die 
Soldaten allein betroffen. Es bleibt ja nicht beim 
Ärger im dienstlichen Bereich, wie ihn andere im 
beruflichen Bereich haben. Hier trifft es vielmehr 
die Familien. Die Frauen haben diese Soldaten mei-
stens schon mit diesem Status geheiratet, aber die 
Kinder haben sich ihre Eltern nicht ausgesucht. Ich 
wiederhole deshalb meine Anregung, daß die Bun-
desregierung eine Initiative zur Annäherung der 
Schulsysteme in den Bundesländern unternimmt, um 
für Tausende von Soldatenkindern Chancengleich-
heit im Vergleich mit Kindern anderer Bürger zu er-
reichen. 

Ich komme zu einem weiteren Thema, nämlich zum 
Verwendungs- und Beförderungsstau. Auch dort, wo 
der Wehrbeauftragte konkrete Vorstellungen ent-
wickelt, wie dem Verwendungs- und Beförderungs-
stau entgegengewirkt werden könne, ist die Reak-
tion des Ministeriums für meine Vorstellungen nicht 
ausreichend. Der Wehrbeauftragte hat angeregt, in 
Betracht zu ziehen, die besonderen Altersgrenzen 
für Berufssoldaten wieder auf den Stand vor dem 
Inkrafttreten des Haushaltsstrukturgesetzes zu brin-
gen. Der Verteidigungsminister hat sicher zu Recht 
darauf hingewiesen, daß eine solche Regelung auch 
Nachteile mit sich bringen würde. Ich bin aber der 
Meinung und unterstütze damit die Anregung des 
Wehrbeauftragten, daß dieser Frage noch einmal 
mit großer Sorgfalt nachgegangen werden sollte. 

Ich darf nun ein paar Sätze über den Freiheits-
raum des Soldaten, besonders des Wehrpflichtigen, 
in seinem Dienst sagen. Zu Beginn meiner Ausfüh-
rungen sagte ich, daß ich es als Freier Demokrat 
für notwendig halte, daß dem Wehrpflichtigen wäh-
rend seiner Dienstzeit nur die Beschränkungen auf-
erlegt werden, die der Dienst in den Streitkräften 
zwingend erfordert. Das Verteidigungsministerium 
sollte daher prüfen, inwieweit eine Erweiterung der 
Mitbeteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten 
des Wehrpflichtigen beim Dienstbetrieb möglich ist. 
Entsprechende Vorschläge sind gemacht worden und 
in der Diskussion. Der freie Wille des jungen Bür-
gers sollte auch hinsichtlich von Art und Dauer des 
von ihm zu leistenden Dienstes soweit wie möglich 
berücksichtigt werden, z. B. dadurch, daß ihm grund-
sätzlich bei entsprechendem Wunsch auch eine zwei-
jährige Dienstzeit ermöglicht wird. 

Ein anderer Punkt: Die Lebensbedingungen der 
Soldaten in der Kaserne müssen einem zeitgemäßen 
Standard entsprechen. Die Auffassung des Wehrbe-
auftragten, daß die Unterbringungs- und die Be

-

treuungssituation in der Bundeswehr insgesamt zu-
friedenstellend sei, vermag ich leider nicht zu teilen. 

Auch seine Freizeit muß der Soldat in der Kaserne 
sinnvoll verbringen können. Die Bemühungen, die in 
diesem Bereich vom Verteidigungsministerium seit 
einigen Jahren verstärkt unternommen werden, 
finden weiterhin die volle Unterstützung der Freien 
Demokraten, vorausgesetzt — das muß ich aller- 
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dings dazu sagen —, daß hierbei nicht mittelständi-
sche Existenzen auf der Strecke bleiben, wie das 
schon einmal in Rede war. 

Zwei weitere Hinweise möchte ich hier zu Proto-
koll geben. Sie gelten der psychologischen und der 
truppenärztlichen Betreuung. Die Vielfalt des Le-
bens und seine Schwierigkeiten kommen auf junge 
Wehrpflichtige oft zum erstenmal zu. Nicht immer 
ist der Einheitsführer zeitlich oder auch von der An-
lage her bereit und in der Lage, die manchmal 
notwendige Hilfe zu leisten. Dazu fehlt ihm oftmals 
das Wichtigste, nämlich Zeit und Ruhe für ein sol-
ches Gespräch Der verstärkte Einsatz von Psycholo-
gen könnte hier wesentliche Entlastung bringen. 

Über die ärztliche Betreuung macht der Herr 
Wehrbeauftragte nur eine kurze und zufriedene Be-
merkung. Es müßte mir entgangen sein — aber ich 
schließe das nicht aus und würde mich sehr freuen —, 
wenn sich hier tatsächlich Wesentliches verbessert 
hätte. Vor Jahren habe ich mich mit einem Todesfall 
in Lüneburg beschäftigt. Ein Rekrut war beim Wald-
lauf an Herzversagen gestorben. Man mußte ver-
muten, daß der Arzt den Herzfehler bei der Unter

-

suchung übersehen hatte; dieser Herzfehler muß 
auch bei der Einstellungsuntersuchung und bei der 
Musterung übersehen worden sein. Aber auch Ein-
wände des jungen Mannes selbst müssen abgetan 
worden sein. Der junge Mann war tot. Der Fall 
blieb ungeklärt. Die Eltern wollten nichts unterneh-
men. Sie wollten keine Nachforschungen anstellen, 
denn sie hatten Angst, Ärger zu bekommen. Sie sag-
ten mir, als ich mich bei ihnen erkundigte, was sie 
denn nun tun wollten: „Der Junge, unser Sohn, ist 
tot. Eine Anklage, eine Untersuchung macht ihn auch 
nicht lebendig." Sie wußten aber auch, daß dieser Fall 
zu der Zeit kein Einzelfall war. Sie blieben trotzdem 
bei ihrer Meinung. Die Eltern hatten recht damit, daß 
man Arger bekommen kann. Ich selbst erhielt von 
einem Beauftragten der Bundeswehr aus Stade eine 
Klageandrohung, falls ich mich weiter mit diesem 
Fall beschäftigen wolle. 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

Ende dieses kleinen Berichts. 

Wie gesagt, Herr Wehrbeauftragter, es würde 
mich sehr freuen, wenn dies alles heute besser ge-
worden wäre, wenn so etwas nicht mehr vorkäme. 
Ich erlaube mir aber den Vorschlag an Sie, daß Sie 
Ihre zufriedene Feststellung etwas untermauern, da-
mit auch bei mir aus meiner Skepsis Vertrauen wer-
den kann. 

Zum Abschluß meiner Ausführungen wiederhole 
ich: In der Bundeswehr muß auch künftig und künf-
tig sogar wieder mehr als bisher der Mensch im 
Mittelpunkt stehen. Ich bin sehr erfreut darüber, 
daß der Bundesminister der Verteidigung kürzlich 
die gleiche Aussage in der gleichen Deutlichkeit ge-
macht hat. Alle seine Anstrengungen, diesen Grund-
satz in Aktionen umzusetzen, werden die volle Un-
terstützung der Freien Demokraten finden. 

Dem Wehrbeauftragten wünschen wir für seine 
weitere Arbeit alles Gute und eigentlich wenig Er-

folg bei seiner Suche nach Vorgängen, die er bean-
standen muß. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Funcke: Das Wort zur Ge-
schäftsordnung hat der Abgeordnete Porzner. . 

Porzner (SPD): Frau Präsident! Meine verehrten 
Damen und Herren! Beim ersten Teil der Beratung 
des Berichts des Wehrbeauftragten ist von allen 
Rednern der Wunsch geäußert worden, daß der 
Wehrbeauftragte das Wort ergreift. 

Wir haben eine neue Sitzungswoche. Ich stelle 
deswegen nach § 116 c der Geschäftsordnung den 
Antrag, daß der Wehrbeauftragte im Rahmen dieser 
Debatte spricht, und schlage vor, wenn Sie einver-
standen sind, daß er das zum Ende der Debatte tut. 

(Beifall) 

Vizepräsident Frau Funcke: Meine Damen und 
Herren, will jemand zu diesem Antrag sprechen? — 
Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich um Abstim-
mung. Wer stimmt dem Antrag zu? — Danke schön. 
Dann, Herr Wehrbeauftragter, dürfen wir Sie bitten, 
am Ende der Debatte das Wort zu nehmen. 

Jetzt hat der Herr Parlamentarische Staatssekre-
tär von Bülow das Wort. 

Dr. von Bülow, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Verteidigung: Frau Prä-
sidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch ich möchte dem Wehrbeauftragten den Dank 
des Bundesverteidigungsministeriums für den Jah-
resbericht abstatten, aber nicht nur für den Jahres-
bericht, sondern auch für die Arbeit, die er insge-
samt leistet; die Hilfe, die er dem Soldaten angedei-
hen läßt, die Hilfe, die er dem Parlament für seine 
Kontrolltätigkeit bietet; und die Hilfe, die er auch 
der politischen Leitung des Ministeriums dadurch 
leistet, daß er auch außerhalb der Hierarchie eine 
Kontrollmöglichkeit eröffnet. 

. Die Stellungnahmen zum Bericht des Wehrbeauf-
tragten sind keineswegs eine lästige Pflichtübung. 
Sie bieten Anlaß zur Überprüfung vieler Einzelrege-
lungen, sie bieten die Möglichkeit, das bisher übli-
che Verhalten und bisher gültige Erlasse zu über-
prüfen. Ich bitte nur bei der Ungeduld dieses Hau-
ses auch zu berücksichtigen, daß vieles, was wir 
gerne gemeinsam mit den Fachleuten durchsetzen 
würden, auch daran scheitert, daß wir nicht allein 
sind, sondern Verbündete brauchen, sei es in den 
Ländern, sei es in den anderen Ressorts. 

Ich möchte zu dem Vorwurf Stellung nehmen, den 
der Herr Abgeordnete Ernesti erhoben hatte, wir 
seien wieder einmal zu spät mit der Stellungnahme 
gewesen. Ich weise darauf hin, daß der Bericht des 
Wehrbeauftragten am 13. April dem Bundestag vor-
gelegt worden ist, daß dieser Bericht am 23. Juni 
nach Debatte an den Verteidigungsausschuß über-
wiesen worden ist und daß wir nur wenige Tage 
zuvor, nämlich am 19. Juni, unsere Stellungnahme 
bereits dem Verteidigungsausschuß übermittelt hat- 
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ten. Wir waren also — wenn auch nur um wenige 
Tage — schneller als dieses Hohe Haus, Herr Er-
nesti. 

(Ernesti [CDU/CSU]: Vergessen wir es!) 

— Gut, vergessen wir es. 

Nun einige Bemerkungen zum Bericht selbst und 
zu der Debatte, die uns ebenfalls Anregungen ge-
geben hat, für die wir zu danken haben. Ich möchte 
zunächst sagen, daß wir uns über die Feststellung 
des Wehrbeauftragten in seinem Bericht freuen, 
daß die im Berichtsjahr bekanntgewordenen unzu-
lässigen Eingriffe in die verfassungsmäßig geschütz-
te Sphäre des Soldaten zahlenmäßig gering und be-
sonders schwere Verstöße nicht zu berichten sind. 
Dies freut uns, weil es doch eine gute Basis ist, 
auf der man die Einzelfälle, die vorgetragen worden 
sind, bearbeiten kann. 

Wir alle in diesem Haus, in den Streitkräften und 
im Bundesverteidigungsministerium sind uns dar-
über einig, daß das Leitbild des Staatsbürgers in 
Uniform überhaupt nicht in Frage zu stellen ist, daß 
auch die Grundsätze der Inneren Führung keiner 
grundlegenden Änderungen bedürfen, daß freilich 
die Praxis — auch entsprechend den Anregungen 
des Berichts des Wehrbeauftragten — natürlich 
verbesserungswürdig und verbesserungsbedürftig 
ist. 

Auch für den Bereich der politischen Bildung 
—früher „staatsbürgerlicher Unterricht" genannt — 

sind wir uns über die Ziele einig. Es sollen erreicht 
werden: möglichst objektive Informationen über 
Faktoren und Funktionszusammenhänge politischer 
Prozesse, die Entwicklung eines politischen Pro-
blembewußtseins und politischer Urteilsfähigkeit, 
Förderung der Kenntnis des eigenen Standorts im 
Rahmen der Gesamtgesellschaft, die Bejahung der 
Grundwerte der freiheitlichen Demokratie, die Ent-
wicklung der Fähigkeit zum politischen Handeln 
und Kenntnis der demokratischen Spielregeln. 

Die Praxis ist natürlich ungleich schwieriger. Ich 
bin der Meinung, wir sollten an dieser Stelle un-
abhängig von den Bemühungen des Verteidigungs-
ministeriums auch einmal die vielfältigen Initiativen 
anerkennen, die zur Verbesserung der politischen 
Bildung in der Truppe selbst von sehr idealistisch 
eingestellten Soldaten aufgegriffen und durchge-
führt werden. Es gibt eine Vielzahl von Ideen, neuen 
pädagogischen Ansätzen, neuen Lehrmethoden, 
neuen Curricula, die teils in Zusammenarbeit mit 
den Landeszentralen für politische Bildung, teils in 
Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politi-
sche Bildung, entwickelt worden sind. 

Es gibt objektive Schwierigkeiten, die nur schwer 
zu überwinden sind. Da ist zunächst einmal der Zeit-
faktor zu nennen. Wir haben jetzt nicht mehr — 
wie früher — 18 Monate, sondern nur noch 15 Mo-
nate Wehrpflicht. Die Streitkräfte haben natürlich in 
den Anforderungen an die Qualität der Soldaten 
keinen Millimeter nachgegeben, d. h., die Qualität 
muß nach wie vor gewährleistet sein. Diese 15 Mo-
nate bedeuten für uns natürlich eine starke Be-
schränkung des ganzen Ausbildungsprozesses. 

Hinzu kommt die pädagogische Situation. Es ist 
in einer Kompanie eben alles vertreten: der Haupt-
schulabbrecher und der Abiturient. Eine solche 
pädagogische Situation mit dieser Mischung mit 
entsprechend unterschiedlicher Vorbildung durch die 
Schulen findet sonst kein Lehrer in der Bundes-
republik vor. Den Soldaten wird sie zugemutet, sie 
müssen sie meistern. Weiterhin ist das Personal, 
das den staatsbürgerlichen Unterricht zu erteilen 
hat, natürlich nicht primär dafür ausgebildet, son-
dern hat dies zusätzlich zur militärischen Ausbil-
dung zu leisten. 

Was haben wir in den letzten Monaten getan? 
Erstens haben wir die Ausbildung der Ausbilder 
verbessert. In der Unteroffiziervorausbildung im 
Heer werden z. B. im Fach Methodik statt bisher 
0 Stunden jetzt 8 Stunden gegeben. Im Grundlehr-
gang für die Unteroffiziere werden für das Fach 
Methodik statt bishèr 8 Stunden nun 25 Stunden 
eingesetzt, so daß damit die Ausbildung der Aus-
bilder nach und nach verbessert werden kann. 

Zweitens. Ab Frühjahr 1979 werden an der Schule 
für Innere Führung in Koblenz Lehrgänge für Aus-
bilder in der Inneren Führung mit den Schwerpunk-
ten „Menschenführung" und „politische Bildung" 
durchgeführt. Es ist also das wichtigste Ziel, die 
Ausbildung der Ausbilder zu verbessern, d. h. der-
jenigen, die nachher in den Schulen der Teilstreit-
kräfte die Ausbildung in Menschenführung und po-
litischer Bildung zu gestalten haben. Diese Ausbilder 
sollen in den Stand gesetzt werden, ihre Aufgaben 
nach den modernsten Erkenntnissen praxisgerecht 
durchzuführen, so daß die Erkenntnisse, die in 
Koblenz gewonnen worden sind, nach einer Art 
Schneeballsystem in die vielen Schulen der Bundes-
wehr hineingetragen werden können. 

Weiter wird im Januar 1979 erstmalig ein Lehr-
gang für Kommandeure durchgeführt, der die Hand-
habung der Dienstaufsicht im Bereich der politi-
schen Bildung zum Gegenstand hat. 

Sie sehen daraus, daß die Anregung des Wehr-
beauftragten, aber auch die Kritik an der unzurei-
chenden Nutzung der Kapazität der Schule für In-
nere Führung der Vergangenheit angehören. Es sind 
neue Aktivitäten eingeleitet. Die Schule hat einen 
neuen Auftrag bekommen, sie soll die Innere Füh-
rung im Hinblick auf die technischen und gesellschaft-
lichen Wandlungen weiterentwickeln, ein Ort geisti-
ger Orientierung und Koordinierung aller Maßnah-
men auf diesem Gebiet sein, sie soll als geistiges Zen-
trum die Grundsätze fortentwickeln, zugleich aber 
auch lehren sowie Ausbildungsmodelle und Aus-
bildungshilfen der Inneren Führung für die Streit-
kräfte entwickeln. Die Schule soll eine Stätte viel-
fältiger Kontakte und Begegnungen bleiben, For-
schungsergebnisse ziviler wissenschaftlicher Ein-
richtungen wie auch der Hochschulen der Bundes-
wehr, des Sozialwissenschaftlichen Instituts und des 
Militärgeschichtlichen Forschungsamts aufnehmen, 
auswerten und für den Gebrauch in der Truppe um-
setzen. Dazu hat sie eine neue Gliederung und neues 
Personal bekommen, so daß das Monitum des Wehr-
beauftragten erfüllt wird. 
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auch mir sehr am Herzen —, der Truppe moderne 
Unterrichtshilfen zu geben. Ich nenne z. B. das 
Video-System, das bei der politischen Bildung einge-
setzt werden sollte ; wir arbeiten bereits daran. Eines 
der Probleme, das wir damit haben, ist, daß wir die 
Ausbildungstechnologie nicht allein für die wenigen 
Stunden der politischen Bildung beschaffen können. 
Dieses Unterrichtssystem muß für die Gesamtausbil-
dung nutzbar sein; das setzt voraus, daß die ent-
sprechende Software, die entsprechenden Unter-
richtsprogramme rechtzeitig erstellt sind; sonst hat 
die Anschaffung von Apparaten wenig Sinn. 

Bisher sind Video-Systeme an fast allen Schulen 
der Bundeswehr nur als Mitschauanlagen vorhan-
den. Ab 1979 stehen erhebliche Mittel für diese 
neuen Medien zur Verfügung; sie sollen den Ausbil-
dern Hilfe geben. Wir legen aber Wert auf die Fest-
stellung, daß alle Hilfen natürlich nicht das Enga-
gement des Ausbilders selbst entbehrlich machen. 
Wir brauchen sein Können, sein Wissen. Das ist auf 
Maschinen natürlich nicht übertragbar. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einiges 
zu den Hochschulen sagen, zumal auch dieses The-
ma seinen Niederschlag im Bericht des Wehrbeauf-
tragten gefunden hat. 

Es ist richtig: Wir sind mit der Einrichtung des 
sogenannten Anleitbereichs in Verzug geraten, der 
heute richtiger als „erziehungs- und gesellschafts- . 
wissenschaftliche Anteile des Studiums" bezeichnet 
wird. Der Grund liegt darin, daß wir die Anerken-
nung der Studienabschlüsse erreichen mußten und 
diese Anerkennug durch die Kultusministerien der 
Länder ihren Preis kostet. Andererseits standen wir 
in der Situation, daß uns der Finanzminister nicht 
den vollen Personalstellenzuwachs genehmigte, so 
daß wir unseren Schwerpunkt zunächst auf die Ein-
richtung der Fachstudiengänge setzen mußten und 
erst jetzt in der Lage sind, den Anleitbereich zu er-
gänzen. Hinzu kam, daß auch die Konzeption lange 
Zeit umstritten und unklar gewesen ist. 

Was wir mit diesem Anleitstudium erreichen wol-
len, ist, daß der studierende Offizier in der Lage ist, 
mit seiner wissenschaftlichen Ausbildung und sei-
ner Auseinandersetzung mit politscheu, historischen 
oder gesellschaftlichen Fragen Methoden für den 
kritischen Einstieg in andere, ihn künftig beschäf-
tigende komplexe Zusammenhänge unseres moder-
nen Lebens und seines Berufes zu finden. Den Stel-
lenwert der erziehungs- und gesellschaftswissen-
schaftlichen Anteile haben wir in den Prüfungsord-
nungen so hoch angesetzt, wie es die Rahmenord-
nung der Kultusministerkonferenz zuläßt. 

Wir hoffen, die personelle Ausstattung mit Ge-
nehmigung des Haushalts 1979 durch dieses Haus zu 
schaffen, so daß wir in diesem Bereich organisato-
risch, personell und materiell ab 1979 unsere Ziele 
erreichen können. 

Nun, Herr Kollege Möllemann, zur Frage der 
Öffnung der Bundeswehrhochschulen für zivile Stu-

denten. Hierzu möchte ich einige Ausführungen 
machen. Wir haben keine prinzipiellen Bedenken 
gegen eine Öffnung der Bundeswehrhochschulen. 

Wir bitten nur — auch dieses Parlament —, zu be-
rücksichtigen, daß die Aufbausituation sowohl per-
sonell als auch materiell und zum Teil konzeptionell 
noch nicht abgeschlossen ist und daß wir eine Ö ff-
nung ungern in einer Phase sehen, in der unsere 
Hochschulen noch nicht voll etabliert sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Es kommt hinzu, daß wir von der Verfassung her 
keine Kompetenz zur Ausbildung ziviler Studenten 
haben. Wir müßten also sozusagen als beauftragte 
Unternehmer für die Kultusminister die Ausbildung 
von zivilen Studenten im Rahmen unserer Studien-
gänge durchführen. Die Zulassungsbedingungen, die 
wir haben, Herr Möllemann — sowohl in München, 
wo es kein Problem ist, als auch in Hamburg —, las-
sen nur die Ausbildung von Soldaten zu. Die Zulas-
sungsbedingungen müßten also geändert werden, 
bevor wir zivile Studenten ausbilden können. Auch 
der Staatsvertrag in Hamburg sieht lediglich die 
mögliche Integration in eine Gesamthochschule vor. 

Wenn wir die Bundeswehrhochschulen für zivile 
Studenten öffnen — ich bin sicher, irgendwann wer-
den wir uns dieser Frage stellen müssen —, dann 
sind zuvor eine ganze Reihe von Fragen zu klären. 
Es muß geklärt werden: Bilden -wir im Auftrag der 
Kultusministerkonferenz oder eines Landes aus? Es 
muß geklärt werden: Bekommen wir die Anerken-
nung der Diplome auch für die zivil ausgebildeten 
Studenten? Wird die Trimesterregelung anzuwenden 
sein? Wie wird die Disziplinarfrage gehandhabt, 
also das, was man an den Universitäten als das viel

-

diskutierte Ordnungsrecht bezeichnet? Wie wird die 
Mitwirkung der zivilen Studenten in den Hochschul-
gremien geregelt? Wie ist die soziale Situation der 
Studenten: auf der einen Seite Gehaltsempfänger, 
auf der anderen Seite BAföG-Empfänger, wobei zu 
berücksichtigen ist, daß die BAföG-Regelung nicht 
für Trimester, sondern für Semester gilt. Dies und 
andere rechtliche und finanzielle Fragen sind hier 
zu klären.  

Meine zögernde Haltung hinsichtlich der Öffnung 
der Bundeswehrhochschulen möchte ich auch damit 
begründen: Wir können auf der Hardthöhe unter 
der Bezeichnung „Verteidigungsministerium" kein 
Bundeskultusministerium errichten. Vielmehr muß 
eines der Länder hauptverantwortlich versuchen, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Bayern!) 

die Vielfalt von Problemen, die hier .anstehen, zu 
lösen, für sie ein Konzept zu finden  und dies dann 
mit uns zu diskutieren. Und dann muß das in der 
Kultusministerkonferenz — einschließlich des sehr 
geschätzten Landes Bayern — diskutiert und be-
schlossen werden. 

(Zuruf des Abg. Stücklen [CDU/CSU]) 

— Ich weiß, wir führen gesonderte Gespräche, um 
das Problem zu lösen, Herr Stücklen, keine Sorge. 
— Wie gesagt, diese Probleme können von der 
Hardthöhe allein nicht aufgearbeitet werden. 

Zu einem weiteren großen Thema des Wehrbe-
auftragten, zu dem Thema Heeresmodell 4, will ich 
mir weitere Erläuterungen ersparen. Die Erprobung 

I  hat, glaube ich, zu unser aller Überzeugung gezeigt, 
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daß die Bedenken, die der Wehrbeauftragte auf 
Grund einer sehr frühzeitigen Beobachtung ange-
meldet hat, von vielen anderen geteilt worden sind. 
Sie haben dazu geführt, daß das Modell geändert 
worden ist, indem die Führungsleiste der Kompa-
nien wesentlich verstärkt worden ist, so daß diese 
frühere Schwäche nicht mehr in diesem Umfang be-
steht, wie uns auch ein Erziehungswissenschaftler, 
der die Frage untersucht hat, mitgeteilt hat. 

Im Zusammenhang mit dem Heeresmodell 4 ist 
auch die Frage der Entbürokratisierung von Bedeu-
tung. Im Rahmen der Studien zum Heeresmodell 4 
ist sehr intensiv untersucht worden: Wie kann man 
die Bürokratisierung zurückdrängen? Welche Auf-
gaben müssen bei der Kompanie verbleiben? Von 
welchen kann man sie entlasten? Welche gehen aufs 
Bataillon über? Welche können gestrichen oder ver-
einfacht werden? Die Lösung dieser Fragen wird im 
Zuge der Einführung des Heeresmodells 4 zu erheb-
lichen Vereinfachungen führen. 

Nun zu den Familienheimfahrten für Wehrpflich-
tige. Die Wochenendheimfahrt der Wehrpflichti-
gen erfordert einen erheblichen Todeszoll, Wochen-
ende für Wochenende. Das hat dazu geführt, daß 
das Verteidigungsministerium seit einer Reihe von 
Jahren versucht, die Wehrpflichtigen durch kosten-
lose Familienheimfahrten mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln vom Pkw wegzubringen. Wir haben jetzt mit 
Hilfe des Finanzministeriums lind der Ausschüsse 
erreicht, daß eine zweite Familienheimfahrt mög-
lich ist. Dies muß ergänzt werden durch die noch 
nicht überall flexibel praktizierte Handhabung des 
Abholens und des Hinfahrens mit Kfz der Bundes-
wehr. 

(Würzbach [CDU/CSU] : Dafür nehmen im 
Augenblick einzelne Standorte Geld! Soll 

das so sein?) 

— Nein, das soll nicht so sein. Aber ich würde vor-
schlagen, daß wir das in nächster Zeit einmal im 
Verteidigungsausschuß erörtern. Ich selbst sehe bei 
meinen Besuchen — wir werden wahrscheinlich 
demnächst einen klärenden Erlaß dazu herausge-
ben —, daß nicht bekannt ist, wie flexibel das ge-
handhabt werden kann. 

Wir sind in Verhandlungen mit der Bundesbahn, 
und die Bundesbahn wird wohl bereit sein, ab Mitte 
nächsten Jahres beliebig viele Wochenendfamilien-
heimfahrten ohne Aufpreis zu gewähren. Ich weiß, 
daß dabei ein Rest unlösbarer Probleme bleibt. Das 
hängt mit der Lage der Standorte der Bundeswehr 
zusammen. Wir werden versuchen — ich weiß nicht, 
ob es uns gelingt —, im Rahmen der sozialen Be-
standsaufnahme hier Lösungsmöglichkeiten zu fin-
den. Einstweilen muß es noch dabei bleiben, daß 
die Familienheimfahrt mit der Bundesbahn durchge-
führt wird. 

(Ernesti [CDU/CSU] : Und vor allem still

-

gelegte Strecken wieder in Betrieb setzen!) 

— Das ist richtig, Herr Ernesti. 

Jetzt ein kurzes Wort zur Tradition. Herr Kollege 
Ernesti, Sie haben sehr hehre Worte von Karl 
Jaspers zur soldatischen Tradition gefunden. Sie 
haben dabei mich aus einer Diskussion zitiert, daß  

sich mit dem Ausscheiden der Generation des Zwei-
ten Weltkrieges aus der Bundeswehr gegen 1985 
die Probleme der soldatischen Traditionspflege von 
allein lösen würden. Dies habe ich so nie gesagt. 

(Dr. Wörner [CDU/CSU] :. Es wäre auch 
schlecht für einen Träger Ihres Namens!) 

— Das ist völlig richtig; aber gerade ein Träger 
meines Namens ist sich der problematischen Tradi-
tion der Deutschen durchaus bewußt, Herr Kollege 
Wörner. 

(Dr. Penner [SPD] : „von Wörner" ! — 
Heiterkeit) 

Ich habe etwas durchaus Ähnliches in bezug auf 
die Fragen ausgeführt, die mir in der Diskussion ge-
stellt worden sind. Da ging es um Klagen einiger 
Angehöriger der ehemaligen Waffen-SS, warum die 
Bundeswehr nicht in der Lage sei, sie in die Tradi-
tionspflege in differenzierter Form mit einzubezie-
hen, und es kam natürlich, wie es kommen mußte, 
die Rede auf Rudel, Franke, Krupinski. In diesem Zu-
sammenhang habe ich gesagt, es werden sich einige 
Verkrampfungen, die in der Diskussion um den Tra-
ditionserlaß entstanden, natürlich durch das Aus-
scheiden von Weltkriegsteilnehmern lösen. Aus 
dem, was ich in dieser Rede zur Tradition wirklich 
gesagt habe, möchte ich Ihnen die wichtigsten Po-
sitionen vorlesen, damit es im Protokoll festgehal-
ten wird. Ich habe gesagt: 

Die Errichtung einer zeitlichen Demarkations-
linie, von der ab dann Traditionsbildung begin-
nen soll, verrät ein Mißverständnis von dem, 
was Tradition ist und was sie soll. 

— Es ist die Frage: Kann die Bundeswehr sozusagen 
nur auf Grund eigener Tradition leben? — 

Entscheidend für die Erhaltung und Weiter-
gabe von Werten ist doch vielmehr, was sie für 
die Bewahrung unserer freiheitlichen Demokra-
tie zu leisten vermögen. Das Alter von Tradi-
tion spielt dabei keine Rolle. Ganz abgesehen 
davon, daß sich die Bundeswehr bei einer Be-
schränkung auf ihre eigene Geschichte selbst 
von Traditionen abschneiden würde, die auch 
für die Gegenwart durchaus aktuell sind. Schon 
der Gründungstag der Bundeswehr, der 12. No-
vember 1955, hat die neuen deutschen Streit-
kräfte in eine Tradition gestellt, die über ihren 
bloßen Existenzzeitraum hinausweist. Es war 
der 200. Geburtstag des preußischen Heeresre-
formers Gerhard von Scharnhorst. Dieser Tag 
wurde bewußt als die Geburtsstunde der Bun-
deswehr gewählt. 

Herr Ernesti, es mag sein, daß wir alle etwas unter-
schiedliche, durch den Generationsablauf bestimmte 
Traditionsbilder haben, und es sind unter uns viele, 
die der deutschen Wehrmacht angehört haben und 
deren Traditionsbild davon mitbestimmt sein kann. 
Meines z. B. umgreift eigentlich sehr bewußt erst 
den Zusammenbruch Deutschlands, den Wiederauf-
bau, in der Familie auch die Fragen Emigration, den 
20. Juli, und natürlich auch die Opfer des Natio-
nalsozialismus. Es ist ein sehr „verwürfeltes" Bild, 
das man sich von diesem Deutschland machen muß. 
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Die neue Generation wiederum kennt — das ist 

sicherlich schmerzlich für die vorangegangene — 
nur das Nachkriegsdeutschland: Wiederaufbau, den 
Wohlstand, mit dessen Formen man sich vielleicht 
nicht voll abfindet, was dazu führen kann, daß man 
innerlich noch nach Halt sucht. Auch so stellt sich 
das Bild für die neue Generation dar. Ich finde, das 
ist kein Feld für polemische Diskussionen, sondern 
wir sollten gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, 
kritisch überlegen, was wir der jüngeren Generation 
nun wirklich als Bleibendes überlassen können. 

Ersparen Sie es mir, nun auf das Thema der Auto-
aufkleber einzugehen. Das wird im Petitions- und 
Verteidigungsausschuß sicher noch seine Rolle spie-
len. Wir werden mit dieser Unterform des Devotiona-
lienhandels sicher noch gemeinsam unsere Freude 
haben. 

Die Bestimmungen für das Tragen von Uniformen 
bei politischen Veranstaltungen werden neu gere-
gelt werden müssen. Wir sehen — auch auf Grund 
der Welle der Erregung der letzten Wochen —, daß 
hier mehr Klarheit geschaffen werden muß. Aber 
wie auch immer die Klarheit aussieht, sie wird ent-
weder strenger sein — dann wird sie den einen nicht 
gefallen, weil sie nicht freiheitlich genug ist — oder 
sie wird liberal sein — dann wird es neue Abgren-
zungslinien und neue Abgrenzungsproblematiken 
geben. Ich möchte nur vorsorglich darauf hinweisen, 
daß wir zwar daran arbeiten, der Truppe einen kla-
ren vollziehbaren Auftrag, einen Erlaß an die Hand 
zu geben, daß aber durchaus noch mit Problemen 
und weiteren Diskussionen zu rechnen ist. 

(V o r sitz: Vizepräsident Frau Renger) . 

Herr Kollege Ludwig, zum Fall des Herzversagens 
bei einem Soldaten: Ich bitte sehr darum, daß er sich 
durch die Androhung einer Klage eines einzelnen 
Bundeswehrangehörigen — das ist ja keine Dienst-
stelle der Bundeswehr — nicht davon abhalten läßt, 
uns den Fall mitzuteilen, damit wir ihn auf seinen 
Wahrheitsgehalt hin überprüfen können. 

Lassen Sie mich zum Schluß nochmals sehr herz-
lich Dank sagen für die Arbeit des Wehrbeauftrag-
ten. Er hat uns wichtige Impulse gegeben. In der Be-
urteilung und Bewertung der meisten Fragen decken 
sich unsere Ansichten mit denen des Wehrbeauftrag-
ten. Wir werden auch weiterhin gemeinsam dafür 
sorgen, daß die Grundsätze der Inneren Führung alle 
Bereiche der Führung durchdringen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Würzbach. 

Würzbach (CDU/CSU) : Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Herr Wehrbeauftragter, in Ihrem 
Bericht, den dort uns an die Hand gegebenen Er-
gebnissen und vielen Gegenüberstellungen — Be-
leuchtung des Anspruchs und Darstellung der Wirk-
lichkeit — kommen Sie zu einer Vielzahl solcher 
Punkte, die einen ganze Katalog von Schwachstel-
len in unserer heutigen Bundeswehr aufzeigen. Ich 
möchte mich mit einigen dieser befassen und daraus  

das Bild zusammensetzen, wie es sich uns an Hand 
Ihres Berichtes darstellt. 

Ich möchte, damit kein falscher Eindruck entsteht, 
vorwegschicken: Uns ist natürlich klar, daß es sich 
hier um eine Menge von Schwachpunkten handelt — 
auch um solche, die wir für teilweise sehr gravierend 
ansehen —, daß die Bundeswehr aber insgesamt 
funktionsfähig, in Ordnung, engagiert und einsatz-
willig ist. Dieses Bild sei mir erlaubt: Wenn wir zum 
Arzt gehen, weil wir persönlichen Kummer, Krank-
heiten, Schwachstellen haben, dann sagen wir dem 
Arzt das; er hat dann eine Diagnose zu stellen und 
uns zu heilen. 

Ich möchte noch ein weiteres Wort vorwegschik-
ken: Meine Kollegen Leo Ernesti und Willi Weis-
kirch haben für die Fraktion der CDU/CSU nicht nur 
schon den Dank ausgesprochen, sondern besonders 
der Kollege Ernesti, den Sie vorher etwas attackier-
ten, hat seine erste Stellungnahme, die er nach 
Vorlage des Berichtes abgegeben hatte, nachher 
im Ausschuß, in der Öffentlichkeit, in der Debatte 
hier und gegenüber dem Wehrbeauftragten persön-
lich in offener und fairer Weise korrigiert. Ich 
möchte dieses sagen, weil es genau das Gegenteil 
von dem ist, was ihm hier unterstellt wurde. 

Nun mußte in den letzten Tagen nicht nur die 
Bundeswehr, sondern auch die breite Öffentlichkeit 
ein spektakuläres Auseinandersetzen in der Bun-
deswehr an der obersten Stelle, an der Nahtstelle 
zwischen Politik und Militär, erleben. Ich möchte 
bei meinem Bericht und meinem Bild, das ich zeich-
nen wollte, ganz unten beginnen. Ich möchte näm-
lich zuerst zu den wehrpflichtigen Soldaten schauen. 

Hier darf ich feststellen: Trotz des inzwischen als 
verfassungswidrig zurückgewiesenen Gesetzes, trotz 
noch nicht erfolgter Novellierung dieses Gesetzes, 
trotz vorrangig in der Öffentlichkeit laut geführter 
Diskussion nicht um die Wehrpflichtigen, sondern 
um die Zivildienstleistenden, trotz vorhandenen und 
leider fortschreitenden Bevorteilens dieser Zivil-
dienstleistenden, trotz der gewaltigen eigenen per-
sönlichen Einschneidungen, welche die Wehrpflich-
tigen hinzunehmen haben durch die langen Entfer-
nungen zwischen dem Wohnort — in der Masse im 
Ruhrgebiet — und den Garnisonstädten hauptsäch-
lich in Norddeutschland — die Fülle von sich daraus 
ergebenden Problemen kennen wir —, trotz der dau-
ernden zeitlichen Mehrbelastung des überwiegenden 
Teils der Wehrpflichtigen — wir wissen, daß die 
Flarak-Verbände in der Regel an die 70 Stunden 
und nicht weniger haben — haben die Wehrpflich-
tigen unserer Bundeswehr einsatzbereit, engagiert 
und dienstwillig ihre Aufgabe erfüllt. Ich möchte 
dies ausdrücklich — in bin sicher: mit Dank aller — 
an dieser Stelle feststellen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich bleibe bei den Mannschaften. Hier haben wir 
zu beklagen — das stelle ich hier fest, und ich weiß, 
daß dies quer durch die Reihen geht —, daß dieses 
Personalergänzungsgesetz, das Verwürfelungs-
system, das so aussieht, daß nicht eine Gruppe, ein 
Trupp in Form einer Gemeinschaft, einer Kamerad-
schaft zusammen ist, daß man einander kennt, die 
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Stärken und Schwächen kennt, sie ausgleichen kann, 
daß man einander ersetzen kann, abgelöst wurde 
durch ein System, das am Reißbrett stimmen mag, 
das aber in der Praxis zu ganz negativen Auswirkun-
gen führt. 

Herr Kollege Horn, es ist ja selten, daß ich Sie 
als Zeugen an meine Seite rufen kann: Lassen Sie 
uns dieses Problem — ich habe das in Ihrer Rede 
noch einmal nachgelesen — doch gemeinsam an-
packen. Wir sind dazu bereit, wenn Sie unsere 
Hilfe im Ausschuß oder anderswo brauchen, um 
das zu ändern. Ich will Sie wegen der Zeit nicht 
zitieren. Sie haben genau denselben Gedankengang. 
Wir beklagen dies seit langem, und geändert wird 
nichts. 

Eine Ebene darüber ist der Unteroffizier. Hier 
kann, Herr Staatssekretär von Bülow, über noch ein 
bißchen mehr Stunden Methodik, die in diesem Jahr 
und im nächsten Jahr daraufgehängt werden, ge-
redet werden, auch darüber, daß die Ausbildung 
der Ausbilder verbessert werden soll; ich hoffe, dies 
war alle Jahre in der Bundeswehr und nicht nur bei 
uns der Fall. Es ist festzustellen, daß der junge 
Unteroffizier, bevor er selbst das unterste militäri-
sche Handwerkszeug gelernt hat, aus der Gruppe 
seiner Kameraden herausgenommen wird, die diese 
Ausbildung durchlaufen. Nach theoretischer, praxis-
ferner, meinetwegen noch so gut durchgeführten 
Ausbildung und trotz des Engagements, das die 
Unteroffiziere unbestritten mitbringen, fehlt dem 
Unteroffizier das unterste Handwerkszeug und das 
erste praktische Erlebthaben vor der Gruppe, vor 
die er dann wieder hingestellt wird, nachdem er 
nach kurzer Mitlaufzeit herausgenommen wurde. 
Das ist ein Zustand, den wir ändern müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Bei den älteren Unteroffizieren — in Stichworten 
gesagt; das sind alles Dinge, die in dem Bericht des 
Wehrbeauftragten angesprochen werden, aber nicht 
erst hier, sondern auch schon in zurückliegenden Be-
richten — stößt auf überhaupt kein Verständnis 
der Zwang zum Besuch von langen Lehrgängen, 
besonders in Endverwendungen von älteren Feld-
webeln, die in Kürze entlassen werden, und dies 
von Norddeutschland nach Süddeutschland herunter. 

Dringend ist es auch, daß wir den Spitzendienst-
grad wieder einführen. Ich freue mich, daß der Aus-
schuß dieses beschlossen hat. Ich möchte hier für 
unsere Fraktion allerdings hinzufügen, daß wir dar-
auf achten müssen, daß dieser Spitzendienstgrad in 
der Tat ein Spitzendienstgrad wird und nicht ein 
solcher, den man sich im Laufe der Jahre ersitzt, 
so daß man nach einem gewissen Alter automatisch 
dorthin kommt. Dies muß wieder der Kopf des 
Unteroffiziers sein. 

Zu den jungen Offizieren komme ich nachher in 
einem gesonderten kurzen Kapitel im Zusammen-
hang mit den Bundeswehrhochschulen. Ich darf hier 
feststellen: Unsere Bundeswehr ist eine Streitkraft, 
der der frische, junge Leutnant, der frische, junge 
Offizier, der etwa noch in demselben Alter ist wie 
die Wehrpflichtigen und die jungen Unteroffiziere, 
die er zu führen hat, fehlt, weil im Augenblick etwa  

vier Jahre Besuch der Hochschule dazwischen lie-
gen. Auf die Hochschule möchte ich nachher ein-
gehen. 

Ein Wort zu den Versetzungen. Hier haben Sie, 
Herr Wehrbeauftragter, in einer Form Worte ge-
sprochen, wie sie jeder CDU/CSU-Politiker im Ver-
teidigungsausschuß überhaupt nicht klarer hätte 
sprechen oder schreiben können. Sie melden erheb-
liche Zweifel an — so wörtlich —, ob wirklich auf 
diesem Gebiet die Versetzungshäufigkeit auf das 
erforderliche Maß eingeschränkt wird. Sie beklagen, 
daß zu kurzfristig versetzt wird. Wir wissen; das 
trifft nicht nur den Soldaten, sondern die gesamte 
Familie, die Kinder und die Frau, und bringt all 
die Probleme mit sich, die uns geläufig sind. 

Und nun kommt der Punkt. Gut war, daß Herr 
Ludewig auch dies aufnahm. Ich lese aber noch zwei 
Sätze weiter. Und da steht auch in dem Bericht des 
Wehrbeauftragten, daß er schon 1976 in seinem 
Bericht so geschrieben habe. Und er schreibt noch 
einen weiteren Satz. Da steht, daß vom Ministerium 
dazu keine Äußerung kam. Dies, muß ich sagen, 
kann einen nicht nur mit Verwunderung erfüllen, 
sondern dies muß uns alle eigentlich mit Kritik er-
füllen: daß ein so wichtiger Punkt augenscheinlich 
überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Hier sei mir die Übersetzung dieses Zusammen-
hangs erlaubt, indem ich feststelle, daß diese augen-
blicklich geübte, trotz dieser Warnungen beibehal-
tene Praxis im Versetzungswesen mit den Grund-
sätzen der Inneren Führung nicht übereinstimmt. 
Hier sollte das Ministerium, kritisch gegenüber der 
eigenen Adresse, um eine Änderung bemüht sein. 

Ich möchte ein Beispiel zu diesen Versetzungsan-
gelegenheiten erwähnen. Es gibt in unserer Bundes-
wehr ein bestimmtes Bataillon — ich hoffe, es gibt 
nicht noch viel mehr solche — mit vier Kompanien, 
wo in den letzten acht Quartalen, also in zwei Jah-
ren, elfmal die Kompaniechefs gewechselt worden 
sind. Elfmal bei vier Kompanien in zwei Jahren — 
was dies bedeutet, brauche ich hier überhaupt nicht 
zu schildern. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Jungmann. 

Würzbach (CDU/CSU) : Bitte. 

Jungmann (SPD); Herr Kollege Würzbach, sind 
Sie bereit, hier auch anzuführen, daß sich die Ver-
setzungshäufigkeit im Gegensatz zu 1965, wo wir 
mehr als 60 000 Versetzungen in der Bundeswehr 
hatten, im Jahr 1976 auf durchschnittlich 35 000 redu-
ziert hat? 

Würzbach (CDU/CSU) : Lieber  Herr Kollege Jung-
mann, ich will hier nicht die Zitate wiederholen, die 
nicht von mir stammten — ich kann sie, wie ich 
sagte, von vorn bis hinten unterschreiben —, son-
dern die des Wehrbeauftragten. Hier geht es auch 
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nicht um die Zahl „x plus . . .", sondern hier geht es 
darum, daß noch viel mehr im Interesse des Men-
schen, der Soldaten und deren Familien verbessert 
werden kann. Ich weiß, daß wir beide darin überein-
stimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

In dem Bereich der Ausbildung und der Prüfung 
der Offiziere in der, Ebene vom Hauptmann zum 
Major — das ist die Stabsoffiziersecke, durch die 
hindurch jene Offiziere gehen, die später in höhere 
und höchste Führungspositionen kommen  sind die 
Ausbildung und besonders die Prüfung bei diesem 
Lehrgang bezüglich der Taktik nicht nur in Richtung 
Null, sondern, was die Prüfung zum Major angeht, 
auf Null zurückgedreht worden. So etwas finden Sie 
in überhaupt keinem anderen Berufsfeld irgendwo 
bei uns im Land oder anderswo. Hier muß etwas 
geändert werden. Wir sehen die Bedeutung und 
die Wichtigkeit all der Lehrelemente, die da heute 
enthalten sind. Aber daneben gehört das, was als 
Taktik gerade für diesen Beruf wichtig ist. 

Wir haben eine zunehmende, auch durch die Grün-
dung einer Kommission nicht abgebaute oder ein-
gedämmte Zentralisierung und Bürokratisierung. 
Hier, Herr Kollege Horn, wäre es leicht, wieder Sie 
zu zitieren. Ich sage dies, weil mir daran liegt, Ge-
meinsamkeiten zu projizieren und Ziele, die wir 
gemeinsam sehen, in- die Wirklichkeit umzusetzen. 
Hier wird dazu immer mehr Anlaß gegeben, da die 
Auftragstaktik bei uns in der Bundeswehr in allen 
Bereichen auf ein Maß zurückgeschraubt wird, das 
für uns gefährlich ist. Wir brauchen den mitdenken-
den, mitverantwortenden, mitentscheidenden Führer. 
Die Fülle von einengenden, Verantwortung wegneh-
menden Vorschriften führt hier genau zum Gegen-
teil. 

Ich will nur fragen — das war heute morgen ein 
zentraler Punkt der Ausführungen unseres Kollegen 
Manfred Wörner: Welchen Offizier, welchen militä-
rischen Führer — das gilt auch für den Unteroffizier 
— wollen wir denn eigentlich in unserer Bundes-
wehr? Wollen wir den, der mit seiner Sachkenntnis, 
mit seiner Erfahrung in ,kritischer Loyalität sich ein-
setzt, entscheidet und das dann auch verantwortet, 
oder wollen wir den, der, bevor er eine Entschei-
dung trifft, fragend, zaghaft nach oben' guckt, wie 
man sich wohl entscheiden solle. Ich hoffe, daß wir 
uns hier nicht nur in der Theorie einig sind, sondern 
daß wir auch mehr als bisher zu praktischen Schrit-
ten kommen, um dem Erstgenannten in der Bundes-
wehr zum Durchsetzen zu verhelfen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ich möchte etwas zur Bundeswehrhochschule sa-
gen. Auch hier möchte ich Sie, Herr Wehrbeauftrag-
ter, zunächst mit Freude als Zeuge anrufen. Schon in 
den Vorbemerkungen zu Ihrem Bericht und nicht 
erst in den Kapiteln stellen Sie fest, daß Sie bereits 
in dem Bericht für das Jahr 1976 — wörtlich — Fest-
stellungen und Anregungen gegeben haben, die vom 
Ministerium nicht beachtet worden sind und — so 
wird auch festgestellt — daß durch diese Nichtbe-
achtung dann konkrete Vorgänge — hier ist an die 
Geschichten in München und Hamburg gedacht — 
leider eintraten und daß die Anregungen dadurch,  

wie Sie selbst sagen, eine unerwünschte Aktualisie-
rung erhielten. 

Ich möchte mir an dieser Stelle die Frage erlauben: 
Warum hat das Ministerium über zwei Jahre hinweg 
diese mahnenden Feststellungen des Wehrbeauftrag-
ten, die auch in der SPD, in der FDP, bei der CDU/ 
CSU Widerhall fanden, nicht aufgenommen? Wenn 
in den letzten zehn Monaten, wie hier an dieser 
Stelle ein paarmal heute gesagt wurde, auch der 
neue Minister gewollt hätte, hätte er eine Fülle von 
Möglichkeiten gehabt, hier dringend überfällige und 
notwendige Änderungen durchzuführen. Wenn er 
auch mit seinem Herzen — an dieser oder auch an 
anderen Stellen kann man dies deutlich machen — 
nicht an der Bundeswehr, an den Sorgen der Solda-
ten, an den Soldaten hängt, was man von nieman-
dem verlangen kann, der in solch eine Aufgabe in 
der Form hineingesetzt wurde, so müßte es hier aber 
die Pflicht seines Amtes sein, sich dieser Sachen an-
zunehmen und dies nicht dauernd vor sich herzu-
schieben. 

Herr Staatssekretär von Bülow, mir liegt einfach 
daran, auch Ihnen noch einmal zu sagen, daß wir 
sehr wohl respektieren, daß Sie persönlich — den 
Eindruck haben wir — bereit sind, sich dieser Fra-
gen energisch anzunehmen, aber wir spüren auch, 
daß Sie trotz in vielen Bereichen vorhandener Über-
einstimmung hier auf eine sehr kurz gesteckte 
Schranke im eigenen Hause und vielleicht in der 
eigenen Fraktion laufen. Wir bieten auch hier im 
Interesse dieses gewichtigsten Teiles der Offizier-
ausbildung noch einmal an, mit Ihnen gemeinsam 
die Schritte zügig zu verwirklichen, die wir alle ge-
meinsam als dringend notwendig erkannt haben. 

Der Wehrbeauftragte spricht bezüglich des Ab-
schnittes „Ausbildung der Offiziere an den Hoch-
schulen" ein Urteil, das man eigentlich in Richtung 
auf das Ministerium, die politische Führung als ver-
nichtend bezeichnen darf. Er stellt fest, daß bezüg-
lich des Berufsfeldbezuges, heute EGA genannt, „er-
ziehungs- und gesellschaftswissenschaftliche An-
teile", keine sichtbaren Maßnahmen getroffen sind. 
Das ist seine Wertung: keine sichtbaren Maßnah-
men. Das Zitat lautet weiter, daß es bei bloßen An-
kündigungen und gut gemeinten Appellen bisher 
geblieben sei und daß dies nicht ausreicht. Ich darf 
einen weiteren Satz aus dem Bericht des Wehrbe-
auftragten zu diesem Problem zitieren. Dort heißt es: 
Es genügt nicht mehr, ständig nur gleichlautend und 
gelegentlich auch abweisend zu entgegnen: Die 
Realisierung wird derzeit mit Nachdruck betrieben. 

Herr Staatssekretär von Bülow, im Oktober ha-
ben Sie uns im Ausschuß vorweg ein Papier gege-
ben und dann in der Diskussion noch einmal gesagt, 
daß auch all die Dinge, die erkannt sind, sich des-
halb nicht durchführen ließen, weil Personalmangel 
bestehe. Ich habe das damals kritisiert und möchte 
dies hier wieder tun. Es kann doch wohl nicht an-
gehen, daß wir nunmehr fast im xten Jahr des Be-
stehens der Bundeswehrhochschulen nicht genügend 
qualifizierte Offiziere in allen Teilstreitkräften ha-
ben — es müssen nicht nur Offiziere sein, wir kön-
nen auch wissenschaftlich Beamtete aus dem militä-
rischen Bereich hinzuziehen —, die in der Lage sind, 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978  9603 

Würzbach 
in diesem Bereich das Nötige an Grundlagen, an 
Curricula und ähnlichem zu erarbeiten. 

Soeben wurde hier der Satz vorgetragen, der 
Grund für den Verzug sei auch noch, daß wir dies 
mit den Kultusministern nicht so einfach regeln 
könnten. Auch dafür war nicht nur Zeit vor der 
Gründung, sondern es ist in den vielen letzten Jah

-

ren jeden Tag Gelegenheit gewesen, mit den Kul-
tusministern unterschiedlicher parteilicher Zugehö-
rigkeit hier zu einer Einigkeit zu kommen. Dies ist 
ebenfalls nicht erreicht worden. 

Der Wehrbeauftragte stellt in den beiden letzten 
Berichten fest, daß es dem später studierenden Offi-
zier besser ankäme, nicht von der Schule nach dem 
Abitur und einem kurzen Durchlaufen durch die 
Kaserne — ich bezeichne es mal salopp so; es sind 
15 Monate — dann für vier Jahre an die Bundes-
wehrhochschule zu kommen. Vielmehr wird hier 
dringend empfohlen, daß der Offizier vorher prak-
tische Führungsverantwortung in der Bundeswehr 
vor den Soldaten wahrzunehmen hat 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

daß er kennenlernen kann, was es bedeutet, Verant-
wortung für Wehrpflichtige, für junge Unteroffiziere 
auszuüben, daß er dadurch Erfahrungen sammelt, 
auf die er später gelehrte Zusammenhänge drauf

-

setzen kann, aus welcher technischen oder wissen-
schaftlichen Fakultät auch immer, wo man ihn dann 
gar nicht künstlich, theoretisch in Beziehungen zur 
Praxis zwingen muß. Wir wissen, daß viele Profes-
soren dort große Schwierigkeiten haben — ich will 
nicht von Abneigungen sprechen —, berufsumfeld-
bezogen zu lehren. Deshalb sollte dort ein Mann 
hinkommen — wir schlagen Ihnen vor, dies mit uns 
zu tragen —, der Leutnant in der Truppe gewor-
den ist, der als Leutnant dann drei Jahre seinen Zug 
geführt hat, vielleicht noch ein Jahr als Oberleut-
nant, und mit dieser Erfahrung an die Universität, 
an die Bundeswehrhochschule geht. Diesem Mann 
kann ich, in welchem wissenschaftlichen Fach auch 
immer, Dinge erzählen, die er dann automatisch auf 
Grund des Miterlebthabens praktischer Situationen 
in diese Berufswelt projizieren kann. Der umge-
kehrte Weg hat sich als ein schlechter Weg erwie-
sen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir schlagen weiter vor, daß überhaupt keine 
zivilen Studenten an die Hochschulen kommen, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

und zwar nicht, wie es hier von Ihnen gesagt wird, 
Herr Kollege Möllemann, weil wir befürchten, daß 
die Offiziere die geistige Auseinandersetzung mit 
zivilen Studierenden nicht vertragen könnten. Das 
haben Sie gesagt. Das können wir überhaupt nicht 
unterschreiben. Im Gegenteil. Aber Gründungsvor-
aussetzung für diese Hochschulen war — und dies 
ist vom Wehrbeauftragten deutlich geschrieben 
worden —, militäreigene Ausbildungsstätten zu 
schaffen, in die die Soldaten per Befehl zu gehen 
haben. Wenn Sie zivile Studenten dort hineinbrin-
gen wollen, dann stellen Sie mit dieser Forderung 
die Bundeswehrhochschulen in Frage und rufen 

quasi nach deren Abschaffung. Hier werden Sie 
uns nicht an Ihrer Seite haben. 

Wir halten es für gut, daß, wenn persönliche und 
truppendienstliche Dinge übereinstimmen, die Zeit-
offiziere erst gegen Ende ihrer Ausbildung studie-
ren sollen. Dies ist sicherlich möglich. Auch sollte 
innerhalb der Teilstreitkräfte variabler als bisher 
verfahren werden. 

Ich darf zwei Abschlußbemerkungen machen. In 
aller gebotenen Ruhe und Sachlichkeit möchte ich 
feststellen, daß der Verteidigungsminister die Chan-
ce gehabt hätte — ich weiß nicht, was ihn letztes 
Mal davon abhielt, als die Debatte vertagt wurde —, 
nachdem die neue Debatte angesetzt wurde, heute 
hier teilzunehmen. Ich respektiere: wir haben ge-
hört, es ist eine Personalversammlung im Ministe-
rium, die auch eine wichtige Bedeutung hat. Aber 
ich bitte zu prüfen, ob ein Minister Gelegenheit ge-
habt hätte, beides miterleben zu können, die wich-
tige Personalversammlung und die wichtige Debatte 
hier über die Sorgen der Soldaten an Hand des 
Berichtes unseres Wehrbeauftragten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Wehrbeauftragter, ich bitte Sie herzlich, daß 
der Bericht, den Sie in Kürze über das zu Ende 
gehende Jahr zu schreiben beginnen, auch die Ge-
schehnisse der letzten Tage und Wochen berück-
sichtigt, die die Bundeswehr in einem empfindlichen 
Bereich der Inneren Führung berührt haben, der 
nicht beim Oberst endet, sondern der nach oben 
durchgeht. Ich richte die Bitte an uns alle - hier 
sei, Herr Wehner, auch Ihre Hilfe erbeten —, daß 
dieser Bericht dann zügig beraten wird, daß wir 
zügig die erkannten Mängel abstellen können, Män-
gel, deren Abstellung unsere Bundeswehr, unsere 
Sicherheit und die NATO verlangen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Würzbach (CDU/CSU) : Ja. 

Vizepräsident Frau Renger: Bitte sehr, Herr Weh-
ner. 

Wehner (SPD) : Wenn ein Nachtarocken erlaubt 
ist. Ich wollte mir nur die Frage erlauben, ob man 
darauf rechnen kann, daß man es hier im Zusam-
menwirken fertigbringt, daß der nächste Bericht des 
Wehrbeauftragten nicht tatsächlich erst eine lange 
Zeit irgendwo schmort. Es muß doch möglich sein, 
daß er, wenn einige Fraktionen sagen: „Jetzt ist es 
an der Zeit", nicht soundso viele Monate liegen-
bleibt, ehe man ihn abschließend behandelt. 

(Beifall - Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

Würzbach (CDU/CSU) : Herr Kollege Wehner, ich 
bin erstaunt; Sie merken das. Ich habe Sie für einen 
in Ihrer Fraktion und damit auch bei dieser Regie-
rung so mächtigen Mann gehalten, daß Sie unsere 
Zustimmung und unsere Hilfe doch eigentlich nicht 
brauchen sollten, um dieses Ihr inneres Anliegen — 
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wie Sie es uns vor zwei Wochen deutlich gemacht 
haben — in die Tat umzusetzen. Aber Sie können 
sicher sein, daß wir Ihnen und den Geschäftsführern 
der Koalitionsfraktionen helfen, daß der nächste 
Bericht so schnell wie immer möglich hier beraten 
wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Wehner 
[SPD] : Wenn viele helfen, wird's vielleicht 

was helfen!) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Möllemann. 

Möllemann (FDP) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Gerade der letzte Ab-
schnitt der Diskussion war sehr interessant. Herr 
Kollege Würzbach, es ist wohl so, daß man, wenn 
man in der eigenen Fraktion keinen starken Frak-
tionsvorsitzenden hat, einem wirklich starken Frak-
tionsvorsitzenden wieder zuviel zutraut. Das muß 
sich nicht gleich auf alle Bereiche auswirken. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Kunz 
[Berlin] [CDU/CSU] : Herr Kollege Mölle

-

mann, das ist wieder eine Niveaulosigkeit, 
die Sie hier hereinbringen: Schämen Sie 
sich denn nicht? — Lachen bei der FDP 

und der SPD) 

— Ich beginne jetzt, mich untertänigst zu schämen, 
Wenn Sie das noch einmal sagten, dann fiele es mir 
vielleicht leichter. 

Zur Sache selbst: Meine Damen und Herren, ich 
möchte zu einigen Ausführungen des Herrn Parla-
mentarischen Staatssekretärs wie auch meines Vor-
redners einige Bemerkungen machen und dies in 
der gebotenen Kürze. 

Herr Staatssekretär, Sie haben die Schule für In-
nere Führung und den Komplex Innere Führung an-
gesprochen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, daß das 
Verteidigungsministerium jetzt mit großem Nach-
druck dafür sorgt — im neuen Auftrag der Schule 
für Innere Führung — , daß den kritischen Anmer-
kungen, die gemacht worden sind, Rechnung getra-
gen wird. Sie haben über die personelle Ausstattung 
gesprochen, und wir respektieren, daß Sie dort eine 
neue Spitze geschaffen haben. Ich möchte sie her-
lich bitten, auch die für die Erprobungsphase not-
wendige Menge an Personal und Sachmitteln zur 
Verfügung zu stellen, damit diese Erprobung wirk-
lich ein Erfolg werden kann. 

Das zweite, was ich auch im Hinblick auf Ihre 
Ausführungen ansprechen wollte: Ich glaube nicht, 
daß wir hinsichtlich politischer Bildung und Innerer 
Führung sehr viel weiterkommen, wenn wir uns nur 
auf den Bereich der zu vermittelnden Bildungs-
inhalte konzentrieren. Es muß auch um die prakti-
zierte Realität gehen. Wir haben schon beim letzten-
mal in der unterbrochenen Diskusssion angespro-
chen, daß wir nach Wegen suchen müssen, wie die 
Mitgestaltungsmöglichkeiten der Soldaten aller 
Dienstgruppen so ausgeweitet werden können, daß 
in der Tat das Prinzip der Auftragstaktik auch seine 
wirkliche Entsprechung dadurch findet, daß der  

einzelne Soldat stärker als heute entscheiden und 
mitwirken kann. 

Ein Weiteres zu dem, was Sie gesagt haben, und 
zwar zum Bereich der Familienheimfahrten: Ich 
möchte Sie noch :einmal sehr herzlich bitten, zu 
prüfen, ob Sie nicht dem Anliegen verschiedener 
Kollegen hier im Hause, auch unserer Fraktion 
Rechnung tragen können, daß man sehr bald eine 
Regelung schafft, um den Soldaten das Geld aushän-
digen zu können, das eine Eisenbahnfahrkarte ko-
stet, wenn sie auf Grund weiter Entfernungen und 
ungünstiger Verkehrsbedingungen auf den eigenen 
Pkw angewiesen sind. Es nützt nichts, wenn wir sie 
immer wieder auf die öffentlichen Verkehrsmittel 
verweisen, insbesondere dann, wenn sie einen sehr 
weiten Heimweg haben. Wie Sie wissen, gibt es 
Standorte, die so weit abgelegen sind, daß Soldaten, 
würden sie den Zug benutzen, im Grunde dann, 
wenn sie zu Hause angekommen sind, gleich wieder 
in den Zug einsteigen müßten, um rechtzeitig wieder 
an ihrem Dienstort zu sein. 

Nun zu dem, was Sie, Herr Staatssekretär, und 
Sie, Herr Kollege Würzbach, zur Hochschule der 
Bundeswehr gesagt haben. Sie, Herr Staatssekretär, 
haben erfreulicherweise erklärt, es gebe keine prin-
zipiellen Bedenken gegen eine Ö ffnung. Das klingt 
anders als das, was vor einiger Zeit im Ausschuß 
gesagt worden ist. Es klingt insbesondere anders als 
das, was auch der hier anwesende stellvertretende 
Generalinspekteur in einem Papier als Möglichkeit 
skizziert hat. 

Ich stimme Herrn Minister Apel zu, wenn er auf 
dem Treffen des Reservistenverbandes sagt, natür-
lich sei es das gute Recht auch des stellvertreten-
den Generalinspekteurs, sich Gedanken über diese 
Einrichtung zu machen. Das ist völlig unbestritten. 
Aber selbstverständlich ist es die Aufgabe des Par-
laments, festzulegen, wo dann die Entscheidungen 
liegen werden. Hier ist die Problematik doch die, 
daß im Staatsvertrag zwischen dem Bund und dem 
Land Hamburg eine Eingliederung der Bundeswehr-
hochschule in das allgemeine Hochschulwesen vor-
gesehen ist. Zum zweiten hatten wir von vornher-
ein gesagt, daß dieses auch die Voraussetzung da-
für sei, daß wir dieses Konzept mittragen. Wir wa-
ren uns darüber einig. Die praktischen Probleme 
sind uns bekannt. Insofern muß es in der Tat einen 
Stufenplan geben, um das Konzept der Öffnung zu 
realisieren. 

(Würzbach [CDU/CSU] : 2009?) 

Die letzte Bemerkung, die ich hierzu machen 
möchte, Herr Kollege Würzbach: Nicht ich habe 
gesagt, die Bundeswehroffiziere wichen der Ausein-
andersetzung aus. Ich habe auch nicht gesagt, Sie 
hätten das behauptet. Ich habe mich vielmehr auf 
das hier angesprochene Papier des stellvertretenden 
Generalinspekteurs bezogen, in dem es heißt, daß 
im Falle der Öffnung der Bundeswehrhochschule 
für zivile Studenten ganze Offiziersjahrgänge in 
eine bestimmte Richtung abdriften könnten. Darauf 
bezogen habe ich gesagt, daß dies eine nach meiner 
Meinung unvernünftige, jedenfalls nicht richtige 
Einschätzung der jungen Offiziere sei, daß sie nach 
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meiner Meinung sehr wohl den Dialog mit Anders-
denkenden bestehen könnten und ihn schon dort 
zu bestehen lernen sollten, weil sie hinterher in der 
Truppe die Auseinandersetzung führen müßten. 

Insofern bitten wir sehr herzlich darum, Herr 
Staatssekretär, daß die von Ihnen angedeutete Be-
reitschaft, die Bundeswehrhochschule nun doch für 
zivile Studenten zu öffnen, sehr bald in die Praxis 
umgesetzt wird. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Vizepräsident Frau Renger: Herzlichen Dank. Ich 
habe keine Wortmeldungen mehr. Ich gebe dem 
Herrn Wehrbeauftragten das Wort. 

Berkhan, Wehrbeauftragter des Deutschen Bun-
destages: Frau Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst dafür 
danken, daß Sie mir in so großer Einmütigkeit Gele-
genheit geben, hier in der Debatte noch ein paar Ge-
danken und Bemerkungen zu meinem Jahresbericht 
1977 und seiner Aufnahme und Wertung durch den 
Bundesminister der Verteidigung vorzutragen. Ich 
weiß, Frau Präsidentin, die Zeit ist knapp bemessen. 
Ich will daher versuchen, aufs Äußerste zu straffen. 
Dieses sollte jedoch nicht dazu führen, daß es zu 
Mißverständnissen zwischen den Damen und Herren 
des Parlaments oder auch zu Mißverständnissen zwi-
schen mir und dem Parlamentarischen Staatssekretär 
sowie seinen Mitarbeitern, seien sie in Zivil oder 
seien sie in Uniform hier erschienen, kommt. 

Viele Beobachtungen und Anregungen meines 
Jahresberichts sind ohne jede Resonanz beim Bun-
desminister der Verteidigung verhallt oder sind le-
diglich mit nichtssagenden Äußerungen versehen 
worden. Besonders augenfällig wirkt das Schweigen 
dort, wo es um den Grundrechtsschutz der Soldaten 
geht. Es ist bedauerlich, daß der Bundesminister der 
Verteidigung keine Stellung zu den im Jahresbericht 
aufgezeigten Verletzungen des Grundrechts der 
Menschenwürde bezogen hat. Der Schutz der Grund-
rechte gehört zum Kernbereich allen staatlichen Han-
delns. Das Schweigen des Bundesministers der Ver-
teidigung zu den genannten Fällen könnte in der 
Truppe, aber auch in der Öffentlichkeit den Eindruck 
erwecken, daß die aufgegriffenen Beispiele nicht als 
so schwerwiegend genommen werden, als daß sie 
einer Bemerkung bedürften. 

Schweigen kann hier aber nicht Zustimmung zu 
meiner Wertung bedeuten, denn mehrfach hat sich 
der Minister an anderer Stelle schriftlich positiv 
zu meinen Bemerkungen geäußert. Sie können das 
in der Stellungnahme des Bundesministers zu mei-
nem Jahresbericht selbst nachlesen. 

Vorgesetzte dürfen Grundrechtsverletzungen, 
gleichgütig wie schwer sie zu bewerten und mit wel-
cher Ausprägung auch immer sie geschehen sind, 
nirgendwo dulden oder decken. Ich meine, der Bun-
desminister der Verteidigung hätte nicht nur dem 
Soldaten als Staatsbürger in Uniform, sondern auch 
dem Parlament einen Dienst erwiesen, hätte er zu 
diesen Beobachtungen eine bekräftigende Äußerung 
abgegeben. 

Unbefriedigend und vordergründig formal sind 
aber auch andere Antworten, in denen zwar der 
fehlerfreie Gebrauch des Ermessens herausgestellt, 
aber übersehen wird, daß aus der Perspektive der 
Inneren Führung eine andere Ermessensentscheidung 
möglich gewesen wäre. Der Einzelfall spielt hier 
keine Rolle, und ich will ihn auch nicht mehr er-
wähnen. Es geht für mich um das Problem an sich, 
den Blickwinkel, den der Bundesminister der Ver-
teidigung und seine Mitarbeiter zu diesen Fragen 
haben. Die Aufassung des Ministers nämlich, daß 
eine von mir beanstandete Handhabung von einem 
Verwaltungsgericht als ermessensfehlerfrei erachtet 
worden und damit rechtmäßig sei, hilft mir doch 
überhaupt nicht weiter, wenn auch ich die Recht-
mäßigkeit der bisherigen Praxis niemals bezweifelt 
habe: Innere Führung erschöpft sich doch nicht in 
Rechtsanwendung. Man kann durchaus im Rahmen 
des eingeräumten Ermessens und damit rechtmäßig 
entscheiden und gleichwohl dabei Grundsätze der 
Inneren Führung außer acht lassen. Mit anderen 
Worten: ein Verstoß gegen die Grundsätze der In-
neren Führung setzt keinen Ermessensfehler voraus, 
sondern kann schon dann gegeben sein, wenn von 
mehreren zulässigen Möglichkeiten diejenige aus-
gewählt wird, die sich — im Vergleich zu den nicht 
genutzten — für den Betroffenen nachteiliger aus-
wirkt. 

Im engen Zusammenhang hiermit steht die Argu-
mentation des Bundesministers der Verteidigung zu 
der von mir aufgeworfenen Frage eines Ausgleichs 
für eine zu Unrecht vollstreckte Ausgangsbeschrän-
kung. Herr Dr. Geßner ist schon darauf eingegan-
gen. Ich hatte die Notwendigkeit eines solchen Aus-
gleichs betont und dafür sehr breit angelegte recht-
liche Belehrungen des Bundesministers der Vertei-
digung empfangen. Diese Belehrungen hätten mich 
erfreut, wenn sie mich klüger gemacht hätten. Wer 
von uns würde nicht gerne klüger?! Bloß: Die auf-
gezeigte Rechtslage war mir bekannt. Ich bin zwar 
kein Jurist, aber dennoch habe ich mich so sachver-
ständig gemacht, dies beurteilen zu können. Natür-
lich war mir bewußt, daß sich das Bundesverwal-
tungsgericht dieser Frage noch nicht zu stellen 
brauchte und der von mir erwähnte Beschluß des 
Truppendienstgerichtes Nord eine Einzelentschei-
dung war. Diese Entscheidung, die meine Auffassung 
stützt, ist keineswegs abwegig. Auf sie berufe ich 
mich ausdrücklich. Maßgebend für mich war und ist, 
daß ich es in hohem Maße für bedenklich halte, wenn 
zu Unrecht erlittene Freiheitseinschränkung — näm-
lich eine Ausgangsbeschränkung — keinen Aus-
gleich nach sich zieht. 

Dabei ist anzumerken, daß derzeit selbst zu Un-
recht erlittene Freiheitsentziehung — Disziplinar-
arrest — nur in sehr engem Rahmen einen Ausgleich 
erlaubt, nämlich nur dann, wenn die sofortige Voll-
streckbarkeit angeordnet worden ist. Hier wird für 
mich die Kollision mit dem Rechtsstaatsprinzip über-
deutlich. Ich sage in diesem Zusammenhang ganz 
bewußt, daß die bei der Gesetzgebung angefallenen 
Materialien zur Wehrdisziplinarordnung, auf die sich 
der Bundesminister der Verteidigung bezieht, mir 
nur eine sehr untergeordnete Hilfe geben. Da sich 
Innere Führung nicht in bloßer Rechtsanwendung er- 
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schöpft, bin ich nach den mir vorliegenden Erkennt-
nissen aus der Truppe unverändert der Auffassung, 
daß der Dienstherr in der Pflicht steht, einen zuläs-
sigen Weg für die Gewährung eines Ausgleichs so-
wohl bei Freiheitsentzug als auch bei Freiheitsein-
schränkung zu finden. 

Nun noch einige Bemerkungen zur Bearbeitung 
von Anträgen und Beschwerden innerhalb des Ge-
schäftsbereichs des Bundesministers der Verteidi-
gung. Der Bundesminister der Verteidigung macht es 
sich zu einfach, wenn er auf Vorhalt wegen der zum 
Teil über Gebühr langen Bearbeitungsdauer von Be-
schwerdeverfahren weiterhin auf seiner bisherigen 
Verfahrensweise beharrt und organisatorische und 
personalwirtschaftliche Mittel zur Verbesserung der 
Lage offensichtlich nicht in dem erforderlichen Maß 
einzusetzen gedenkt. Der Vertrauensschwund ge-
genüber dem Dienstherrn in eine gerechte Personal-
führung und in einen wirksamen Rechtsschutz mit 
den sich hieraus ergebenden negativen Folgerungen 
des einzelnen sollte nicht unterschätzt werden. 

Wesentliches Element unseres demokratischen 
Rechtsstaates sind die dem Bürger garantierten 
Rechtsschutzmöglichkeiten. So hat auch der Bürger in 
Uniform ein Recht darauf, daß seine Anträge, seine 
Gesuche, seine Beschwerden. ohne Verzögerung be-
arbeitet und entschieden werden. Wenn aber, wie 
ich wiederholt feststellen mußte, Soldaten unge-
wöhnlich und unzumutbar lange Zeit auf Bescheide 
und Entscheidungen warten müssen, ist doch zu fra-
gen, ob auf diese Weise die Rechtsschutzgarantie 
nicht beeinträchtigt ist. Ich verkenne nicht: Auch 
in der Bundeswehr gibt es notorische Antragsteller 
und Beschwerdeschreiber. Es ist auch nichts Außer-
gewöhnliches, daß Anträge und Beschwerden unbe-
gründet sind. 

Interessant ist aber folgende Beobachtung. Die 
Vorstellung des Gesetzgebers in den §§ 16 und 17 
der Wehrbeschwerdeordnung, über eine Beschwerde 
bzw. weitere Beschwerde werde regelmäßig inner-
halb eines Monats entschieden, erwies sich insbe-
sondere dann als unpraktikabel, wenn, wie ich ja 
im Jahresbericht ausgeführt habe, höhere Komman-
dobehörden oder gar der Bundesminister der Ver-
teidigung selber mit der Sache befaßt waren. Ich 
sage in diesem Zusammenhang ganz bewußt, daß die 
im Geschäftsbereich des Bundesministers der Vertei-
digung mit der Bearbeitung solcher Vorgänge be-
faßten Soldaten und Beamten unermüdlich und flei-
ßig tätig sind, den Vorstellungen des Gesetzes nach-
zukommen. Sie schaffen es nur nicht immer in dem 
gebotenen Umfang. 

Insgesamt vertrete ich deshalb die Ansicht, daß, 
wenn der Staat die Rechtsschutzmöglichkeiten ge-
setzlich garantiert, er als Dienstherr auch die orga-
nisatorischen und vor allen Dingen die personal-
wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür schaffen 
muß, die Durchsetzung des Rechtsschutzes in der 
Praxis zu gewährleisten. Andernfalls nähert man 
sich einer Verfahrensweise, die schließlich den Cha-
rakter einer Rechtsverweigerung annehmen kann. 
Rechtsschutz dient auch der Rechtsbefriedigung, und 
Rechtsschutz zu gewährleisten, heißt deshalb zu-

gleich, rechtzeitig zu entscheiden. Auch darin doku-
mentiert sich Innere Führung. 

Wenn ich mit diesen meinen Bemerkungen den 
Fragenkomplex angesprochen habe, wie Anträge 
und Beschwerden innerhalb des Geschäftsbereichs 
des Bundesministers der Verteidigung aus meiner 
Sicht behandelt werden, so möchte ich mich auch 
mit wenigen Worten dazu äußern, wie der Bundes-
minister der Verteidigung meine Überprüfungsersu-
chen bearbeitet. Ich tue dies insbesondere auch 
deshalb, weil die Frau Berichterstatterin des Peti-
tionsausschusses in der Plenarsitzung vom 10. No-
vember 1978 Kritik an der Qualität und der Zügig-
keit der Auskunftserteilung durch den Bundesmini-
ster der Verteidigung angemeldet hat. 

Um es mit einem Satz zu sagen: Ich kann mich 
den kritischen Ausführungen der Frau Berichter-
statterin so nicht anschließen. Ich zitiere dazu einen 
Satz aus meinem letzten Jahresbericht: „Die Wahr-
nehmung meines Kontrollauftrags gegenüber dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers der Vertei-
digung brachte generell keine auffälligen Schwie-
rigkeiten." Natürlich gibt es bei den etwa 6 700 bis 
7 000 Vorgängen, die nahezu ausschließlich mit dem 
Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidi-
gung abzuklären sind, hin und wieder Probleme. 
Diese sind aber Randerscheinungen, die meine eben 
getroffene generalisierende Feststellung nicht auf-
heben können. 

Lassen Sie mich einen anderen Punkt nennen. 
Zu bedauern ist einerseits, daß wichtige im Jahres-
bericht angesprochene Fragen durch die Stellung-
nahme des Bundesministers der Verteidigung unzu-
länglich gewürdigt wurden, andererseits diese aber 
auch durch Äußerungen aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers der Verteidigung thematisch 
verbraucht wurden, bevor die parlamentarische Be-
ratung im Verteidigungsausschuß und auch hier an-
stand. Will die parlamentarische Diskussion des Jah-
resberichts nicht der allgemein-öffentlichen Erörte-
rung hinterherlaufen, halte ich es für notwendig, 
daß der Bundesminister der Verteidigung seine Stel-
lungnahme zum Jahresbericht des Wehrbeauftrag-
ten umfassend und auch mit dem Engagement des 
Betroffenen abfaßt. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU) 

So erklärte der Bundesminister der Verteidigung 
beim Thema „Traditionspflege", es müsse noch ein-
gehender ' untersucht werden, welche Bezüge zwi-
schen Tradition und politischer Bildung bestünden. 
Diese Aussage ist für mich unbefriedigend, 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

denn die Bezüge zwischen politischer Bildung und 
Tradition sind hinlänglich bekannt, und sie fanden 
bereits 1965 Eingang in den Traditionserlaß, den Sie 
im Anhang zu meinem Bericht nachlesen können. 
Politische und historische Bildung sind schlechthin 
Voraussetzung für jede Traditionspflege im Sinne 
dieses Erlasses. 

Aus meiner Sicht ist besonders stark zu bedauern, 
daß der Bundesminister der Verteidigung mit kei-
nem Wort auf meine Anregungen zur Traditions- 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978  9607 

Berkhan 
pflege eingegangen ist. Das Nichtbeziehen eines wie 
auch immer zu deutenden Standpunkts zu meinen 
Anregungen, verbunden mit der zum Ausdruck ge-
brachten Ratlosigkeit in Traditionsfragen, ist ge-
eignet, in der Truppe Unverständnis und Unsicher-
heit aufkommen zu lassen. In der von mir vermißten 
Stellungnahme des Bundesministers der Verteidi-
gung zu diesem Punkt hätte sich auch der Erkennt-
nisstand so umfassend widerspiegeln sollen, wie er 
zur Zeit der Abfassung dieser Stellungnahme beim 
Bundesminister der Verteidigung auch tatsächlich 
gewesen ist. 

Um es konkret zu sagen: Wenn der Generalin-
spekteur der Bundeswehr am 30. Juni 1978 in einer 
Grundsatzrede an der Führungsakademie der Bun-
deswehr sich zur Tradition und zur Traditionspflege 
umfassend und zudem mit meiner Beurteilung über-
einstimmend äußert, dann stimmt es mich bedenk-
lich, wenn zum gleichen Punkt die Stellungnahme 
des Bundesministers vom 9. Juni 1978, also nur drei 
Wochen vorher, lediglich wie folgt lautet: 

Es muß noch eingehender untersucht werden, 
welche Bezüge zwischen Tradition und politi-
scher Bildung bestehen. 

Soweit das Zitat. 

(Zuruf von der CDU /SU: Ist das alles?) 

Gerade diese Bezüge hat der Generalinspekteur in 
seiner Rede klar herausgearbeitet und detailliert 
dargelegt. Das hätte man ebenfalls sowohl dem Aus-
schuß als auch dem Plenum zur Kenntnis geben 
können. 

Da ich schon einige kritische Punkte anspreche, 
sei es mir gestattet, abermals auf die von meinem 
Amtsvorgänger in dessen Jahresbericht 1973 ange-
regte und vom Bundesminister der Verteidigung auch 
veranlaßte Informationsflußstudie zurückzukommen. 
Ihr sollte die Zielsetzung zugrunde liegen, Geschwin-
digkeit und Modifizierung von Befehlen und Meldun-
gen auf ihrem Weg von der Leitung des Bundesmini-
steriums der Verteidigung bis zum Einheitsführer 
und umgekehrt zu untersuchen. 

In meinem Jahresbericht 1976 hatte ich an die Er-
stellung dieser Studie erinnert. Der Bundesminister 
der Verteidigung hatte sich in seiner Stellungnahme 
dazu wie folgt geäußert: 

Wie bei derart umfangreichen Studiengegenstän-
den üblich, benötigt die Analyse der zugrunde 
gelegten Dokumente sowie die Auswertung der 
mündlichen Auskünfte einen großen Zeitauf-
wand, so daß mit dem Erscheinen der Studie 
nicht vor 1979 zu rechnen ist. Der Bundesmini-
ster der Verteidigung wird sicherstellen, daß das 
Sozialwissenschaftliche Institut der Bundeswehr 
die erforderliche Unterstützung für einen termin-
gerechten Abschluß der Studie erhält. 

Ich frage mich allen Ernstes, wie die Feststellung, 
die ich hier eben vorgetragen habe, gegenüber dem 
Parlament verwirklicht werden soll, wenn es in dem 
vom Bundesminister der Verteidigung im April 1978 
herausgegebenen Heft Nr. 32 der Schriftenreihe „In-
nere Führung" auf Seite 19 wie folgt heißt: 

Seit Frühjahr 1976 stagniert die Arbeit an die-
sem Projekt, da der Zugang zu den als erfor-
derlich erachteten Materialien — für die Vor-
studie wie für die Hauptstudie — dem Sozial-
wissenschaftlichen Institut bisher nicht ermög-
licht wurde. 

Aus gegebenem Anlaß möchte ich ein paar Berner-
kungen zu der Frage der Teilnahme von Soldaten in 
Uniform an Veranstaltungen von Berufsorganisatio-
nen anschließen. Auch Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär von Bülow ist schon darauf eingegangen. 
Herr Abgeordneter Weiskirch hat in der Plenar-
sitzung vom 17. November 1978 meine Sorgen in 
dieser Frage bereits vorgetragen, die ich in zwei 
Jahresberichten dem Parlament unterbreitet habe. 

Inzwischen ist aber ein Fall bekanntgeworden, der 
die Problematik erneut in aller Schärfe verdeutlicht. 
Ein Soldat wurde mit Disziplinararrest gemaßregelt, 
weil er in einem ehemaligen Konzentrationslager bei 
einer gewerkschaftlichen Veranstaltung zur Erinne-
rung an die Judenprogrome des Jahres 1938, zur Er-
innerung an die sogenannte Reichskristallnacht

-

mir geht das Wort immer sehr schwer über die Lip-
ken —, in Uniform einen Kranz niedergelegt hatte. 
Ich versage mir hier und heute eine dienstrechtliche 
Würdigung dieses Vorgangs, denn das förmliche Be-
schwerdeverfahren vor dem zuständigen Truppen-
dienstgericht ist noch nicht abgeschlossen. So viel aber 
erlaube ich mir, heute zu sagen: Ich begrüße es, 
daß der Bundesminister der Verteidigung diesen Fall 
zum Anlaß genommen hat, über das Uniform-Tragen 
bei politischen Veranstaltungen ernsthaft nachzuden-
ken. Nur, ich hätte mir gewünscht, daß diese Bereit-
schaft früher Platz gegriffen hätte. Denn die Un-
sicherheiten und rechtlichen Unklarheiten auf dem 
hier erörterten Feld waren bekannt. 

Es ist zu hoffen, daß die angekündigte neue Re-
gelung gründlich und praxisnah erarbeitet wird. 
Denn sie muß dem einzelnen Soldaten und auch dem 
Vorgesetzten vor Ort wirklich eine Hilfe geben. 
Eine unter Hektik geborene Lösung, um vielleicht 
eine aktuelle Stimmung rasch aufzufangen, bringt 
gar nichts. 

Ich füge hinzu, daß ein Erlaß auf diesem Feld 
schon seine Probleme aufwirft. Denn dieser Erlaß 
soll eine gesetzliche Norm ausfüllen, die im § 15 
Abs. 3 des Soldatengesetzes wie folgt lautet: „Der 
Soldat darf bei politischen Veranstaltungen keine 
Uniform tragen." 

So weit meine Äußerungen zum Jahresbericht und 
seiner Behandlung bzw. Würdigung durch den Bun-
desminister der Verteidigung. 

Gestatten Sie mir anschließend bitte noch einige 
wenige Bemerkungen zur Rede des Herrn Abge-
ordneten Ernesti in der Plenardebatte vom 17. No-
vember 1978. Ich beschränke mich dabei auf seinen 
Vorwurf, ich hätte Kontroversen um drei von ihm 
namentlich genannte Offiziere unbeachtet gelassen. 
Ich möchte dazu folgendes feststellen: Den einen 
Komplex um die Versetzung zweier Generale in den 
einstweiligen Ruhestand durch den Herrn Bundes-
präsidenten habe ich ausdrücklich erwähnt. Von 
einer Wertung habe ich Abstand genommen, da das 



9608 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978 

Berkhan  
Bundesverwaltungsgericht mit einem wesentlichen 
Teil des Gesamtvorgangs, nämlich mit dem vom Bun-
desminister der Verteidigung verfügten Verbot der 
Ausübung des Dienstes, befaßt war. Eine Äußerung 
zur Sache hätte den Parlamentsbeauftragten dem 
Verdacht aussetzen können, er wolle auf laufende 
und dazu noch bei einem obersten Gerichtshof des 
Bundes anhängige Verfahren Einfluß nehmen. Dazu 
darf es nach meinem Amtsverständnis nicht kommen. 
Inzwischen hat der 1. Wehrdienstsenat des Bundes-
verwaltungsgerichts mit Entscheidungen vom 12. 
April 1978 die beiden Verfahren unanfechtbar abge-
schlossen. 

Mit dem auch vom Herrn Abgeordneten Ernesti 
erwähnten Schreiben vom 14. November 1978 habe 
ich nunmehr meine Wertung der Angelegenheit dem 
Herrn Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses 
übermittelt. Ich teile die Auffassung des Herrn Ab-
geordneten Ernesti, daß der Verteidigungsausschuß 
das geeignete Forum sein wird, den Gesamtvorgang 
noch einmal im einzelnen zu besprechen. Ich ver-
sage mir daher, weiter darauf einzugehen. 

Ebenfalls erwähnt wurde ein weiterer Fall eines 
in den Ruhestand getretenen Generals, den ich, wenn 
auch nicht namentlich, in meinen Vorbemerkungen 
ausdrücklich angesprochen habe. Ich habe darge-
legt, daß ich — unter Hinweis auf meine verfas-
sungsrechtliche Bewertung der Doppeluntersuchung 
— für meine Prüftätigkeit keinen Raum mehr ge-
sehen habe. 

Maßgebend für meine Auffassung war der Be-
schluß des Verteidigungsausschusses vom 15. Juni 
1977, die Angelegenheit selbst behandeln zu wol-
len. Die Beratungen des Verteidigungsausschusses 
fanden dann am 7. September 1977 statt. Es war 
insbesondere dieser Einzelfall, der die Problematik 
der sogenannten Doppeluntersuchung, nämlich die 
Prüfung ein und desselben Vorgangs durch den Ver-
teidigungsausschuß einerseits und den Wehrbeauf-
tragten andererseits, für mich mit aller Schärfe ins 
Blickfeld rückte.  

Ich darf deshalb meine Anregung wiederholen, 
diese Frage zur Vermeidung weiterer Auslegungs-
schwierigkeiten im Rahmen einer Novellierung des 
Wehrbeauftragtengesetzes klarzustellen und praxis-
nah zu lösen. Was meine konkreten Anregungen zur 
Änderung der §§ 2 und 5 des Wehrbeauftragten-
gesetzes angeht, so habe ich mir erlaubt, diese 
dem Herrn Vorsitzenden des Verteidigungsausschus-
ses zuzuleiten. 

Ich halte die Abgrenzung der gegenseitigen Kom-
petenzen im System parlamentarischer Kontrolle 
unverändert für zu komplex, als daß die Behand-
lung im jeweiligen Einzelfall allein von der subjek-
tiven Betrachtung der Beteiligten — und ich bin ein 
Beteiligter — abhängig gemacht werden sollte. Es 
sollte eine Regelung getroffen werden, die die Zu-
ständigkeiten unzweifelhaft festlegt, so daß sich der 
Wehrbeauftragte nicht mehr gelegentlich des Ver-
dachtes erwehren muß, seine Verfahrensweise sei 
von anderen als sachbezogenen Erwägungen be-
stimmt gewesen. Eine solche, dem Wehrbeauftragten 
durch ein auslegungsfähiges Gesetz aufgezwungene 
Abwehrhaltung scheint mir nicht geeignet zu sein, 
parlamentarische Kontrolle glaubhaft zu machen. 

In einer letzten Bemerkung, Herr Abgeordneter 
Würzbach, will ich mich ausdrücklich dafür bedan-
ken, daß Sie darauf aufmerksam gemacht haben, 
daß diese berühmte lustlose Pflichtübung im Aus-
schuß schon weggenommen ist. Ich bin Ihnen auch 
dankbar, weil es nun im Protokoll steht, und damit 
ist es ganz öffentlich. — Herr Abgeordneter Ernesti 
nickt, und damit, kann ich sagen, sind wir beide 
in dieser Frage wieder einig. Ich muß das insbe-
sondere deshalb tun, Herr Abgeordneter Ernesti, 
weil ich auch die Pflicht habe, meine fleißigen Mit-
arbeiter --- Angestellte, Arbeiter und Beamte — 
gegen ungerechtfertigte Vorwürfe in Schutz zu neh-
men. Es mag sein, daß der eine oder andere auch im 
Amt des Wehrbeauftragten lustlos ist. Aber von 
Zeit zu Zeit — Frau Präsident, ich wage das zu 
sagen auf die Gefahr hin, daß Sie mich zur Ordnung 
rufen — habe ich auch in Zeitungen gelesen, daß es 
lustlose Abgeordnete gibt. 

(Heiterkeit und Zurufe von der CDU/CSU) 

Herr Abgeordneter Ludewig hat einen sehr ern-
sten Vorgang aufgenommen; der liegt zurück. Wir 
werden ihn nicht mehr überprüfen können. Ich will 
Ihnen nur sagen, wir werden im Jahresbericht über 
das laufende Jahr Gelegenheit haben, darauf zurück-
zukommen. Im Berichtsjahr 1977 stand ich unter 
dem Eindruck, daß die Sanitätsoffiziere der Bundes-
wehr alle zusammen — die Aktiven, die Reservi-
sten und die, die wir die „Restanten" zu nennen 
uns angewöhnt haben, die wehrpflichtigen Stabsärzte 
— so Vorsorge getroffen haben, daß man das Urteil, 
welches ich gefällt habe, durchaus zu Recht fällen 
konnte. Sie haben dabei natürlich nicht ganz im 
Auge gehabt, daß zu der Zeit ein größerer Versuch 
über Sanitätszentren lief, den ich sehr begrüßt habe. 
Aber ich will mich in die Organisationsgewalt des 
Bundesministers für Verteidigung nicht einmischen. 

Herr Abgeordeter Ernesti, ich wende mich 
Ihnen noch einmal zu. Es ist nicht "so ernst zu neh-
men, wie Sie das vielleicht nehmen könnten. Sie 
haben mich als „oberstes Kontrollorgan" angespro-
chen. Ich will dazu nur sagen, das kann sich sicher-
lich nur auf Recht und Innere Führung beziehen, 
ganz sicher. — Sie nicken schon. Aber auch da habe 
ich meine Zweifel. Man könnte darüber streiten, 
ob diese Bezeichnung als oberstes Kontrollorgan 
eher dem Bundestag, vertreten durch seinen Präsi-
denten, zukäme, vielleicht auch dem Verteidigungs-
ausschuß. Ich will mich nicht über den Verteidi-
gungsausschuß setzen. Bei ihm ist ja das parlamen-
tarische Enqueterecht in Verteidigungsangelegen-
heiten monopolisiert. Sei es, wie es sei! Ich sehe, 
Sie nicken, und wir sind uns einig. Ich fühle mich 
nach wie vor als ein Hilfsorgan des Parlaments. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD]: Sehr richtig!) 

Ich habe vor Jahren gesagt, das Parlament ist mein 
Herr; es ist gottlob nicht mein Gebieter. 

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Ein feiner Unter

-

schied, den Sie da machen!) 

Es gibt auch bestimmte Felder, in denen ich frei 
arbeiten kann. „Hilfsorgan des Parlaments" ist für 
mich Ansporn genug. Ich darf dies so sagen; denn 
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— um eine Bemerkung des Fraktionsvorsitzenden 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 

(Dr. Kohl [CDU/CSU] : Jetzt kommt wieder 
der Gebieter; das ist nicht der Herr!) 

in der Plenardebatte des 17. November 1978 aufzu-
greifen — der Wehrbeauftragte möchte sich nicht 
gern heiligen lassen wollen. 

(Heiterkeit — Beifall bei allen Fraktionen) 

Vizepräsident Frau Renger: Ich danke dem Herrn 
Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. 

Das Wort hat der Parlamentarische Staatssekretär 
Dr. von Bülow. 

Dr. von Bülow, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister der Verteidigung: Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich will keine 
neue Debattenrunde eröffnen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich kann dies nicht. Ich habe der Präsidentin das 
Versprechen gegeben, einschließlich dieser Berner-
kung nicht länger als eine Minute zu sprechen. 

Ich lege großen Wert darauf festzustellen — ich 
habe das ja auch im Verteidigungsausschuß zum 
Ausdruck gebracht —, daß das Ministerium überall 
dort, wo wir bei den Ausführungen des Wehrbeauf-
tragten über Grundrechtsbeschränkungen keine An-
merkungen gemacht haben, mit der Wertung und 
Würdigung des Wehrbeauftragten voll einverstan-
den ist. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß-
empfehlung des Ausschusses, die Ihnen auf der 
Drucksache 8/2224 unter den Nrn. 1 bis 3 vorliegt. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau (15. Ausschuß) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Dr. Jahn 
(Münster), Dr. Schneider, Nordlohne, Eymer 
(Lübeck), Francke (Hamburg), Lintner, Link, 
Luster, Dr. Möller, Niegel, Kolb, Frau Pack, 
Prangenberg, Sauter (Epfendorf), Dr. van 
Aerssen und der Fraktion der CDU/CSU 
Privatisierung von Grund und Boden und von 
Sozialmietwohnungen 
— Drucksachen 8/1010, 8/1903 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Krockert 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Jahn (Mün-
ster). 

Dr. Jahn (Münster) (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Ziel der CDU/CSU ist  

es — wie Sie seit langen Jahren mehreren Verlaut-
barungen entnehmen können —, privates Eigentum 
an Grund und Boden und an Wohnungen breiter zu 
streuen. Eine breitere Streuung privaten Eigentums 
ist die ordnungspolitische Alternative zur Einräu-
mung bloßer Nutzungsrechte. 

Wir sind der Auffassung, daß Bund, Länder und 
Gemeinden dazu beitragen sollen, unsere Eigen-
tumsordnung auf breitere Schultern zu legen. Ja, wir 
sind der Meinung, daß Grund und Boden der öffent-
lichen Hand, der zur eigenen Infrastruktur nicht 
benötigt wird, wieder vornehmlich an die veräußert 
werden soll, die erstmals bauen wollen. SPD und 
FDP haben sich unserem Antrag nicht anschließen 
können, was uns letztlich auch nicht verwundert 
hat; den wir müssen bedenken, daß sich die Sozial-
demokraten eben nicht die Privatisierung, sondern 
die Konzentrierung von Grund und Boden auf die 
Fahnen geschrieben haben. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: So ist es!) 

Ich darf einen Beschluß aus dem Jahre 1973 in 
Ihre Erinnerung rufen, der in diesem Hause schon 
einmal genannt worden ist; aber es lohnt sich, ihn 
sich noch einmal vor Augen zu führen. Es heißt dort: 

Für das Bundeseigentum an Boden ist gesetzlich 
festzulegen, daß ein Verkauf an Private grund-
sätzlich ausscheidet ... Die Länderparlamente 
werden aufgefordert, für das Bodeneigentum 
der Länder Bleichlautende Regelungen zu be-
schließen. Für die Kommunen muß gelten, daß 
Boden nur in unabweisbaren Fällen verkauft 
werden darf ... Sobald die Maßnahmen zur 
Verbesserung des kommunalen Bodenerwerbs 
und zur Verbesserung der kommunalen Finanz-
situation in Kraft getreten sind, ist der Verkauf 
kommunalen Bodens nicht mehr zu rechtferti-
gen. Dann darf kein kommunales Bodeneigen-
tum mehr verkauft werden. 

Folgerichtig steht im Kommunalpolitischen Grund-
satzprogramm der SPD der Satz: Jede Gemeinde 
muß die Entscheidung über die Nutzung ihres ge-
samten Bodens erhalten. 

Konsequent — wenn für uns auch nicht akzepta-
bel — ist es deshalb, wenn in der Großen Anfrage 
der SPD zur Städtebaupolitik der Mangel an städti-
schem Boden generell beklagt wird. Ich frage Sie, 
meine Damen und Herren von der sozialdemokrati-
schen Seite: Was hat eine solche Programmatik mit 
einer breiteren Streuung von privatem Eigentum 
an Grund und Boden zu tun? Diese Konzeption, die 
Sie auf Parteitagen beschließen, ist nicht eine Va-
riante, sondern genau das Gegenteil der Privatisie-
rung von Grund und Boden. 

Auf Grund unserer ordnungspolitischen Vorstel-
lungen müssen wir sagen, daß breitere Streuung 
privaten Eigentums alleine nichts nützt, wenn nicht 
auch eine Konzeption hinzugefügt wird, wie man 
Baulandpreise in den Griff bekommen will, wie Bau-
landpreise gesenkt werden können. 

(Waltemathe [SPD]: Jetzt kommt's!) 

— Jetzt kommt, Herr Waltemathe, zunächst eine 
Erklärung des Parlamentarischen Staatssekretärs, 
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der auf diese Frage am 29. November 1978 in  die-
sem Hause sagte — ich zitiere —: 

Zur Senkung der Baulandpreise kann die Bun-
desregierung selber nichts beitragen. 

Der Staatssekretär hätte mit dieser Aussage recht, 
wenn er damit den Planungswertausgleich ange-
sprochen hätte. Sie haben ja dieses Modell eben-
falls in Ihrem Programm, nur wollen Sie es im 
Augenblick nicht verwirklichen, weil es vielleicht 
nicht publikumswirksam ist. 

Eines aber kann keiner von Ihnen leugnen: Auch 
derjenige, der den Planungswertausgleich erheben 
will, verlangt vom Käufer den vollen Kaufpreis, 
ja — nach dem Modell — den Verkehrswert. Des-
halb ist das Modell des Planungswertausgleichs ein 
völlig untaugliches Mittel, um die Bodenpreise zu 
senken.  

(Waltemathe [SPD] : Jetzt kommt Ihr Vor

-

schlag!) 
— Ja, jetzt kommt unser Vorschlag. Der erste Vor-
schlag lautet: Das Vorkaufsrecht muß verstärkt in 
den Dienst der gemeindlichen Grundstückspolitik 
gestellt werden. 

Der zweite Vorschlag lautet: Wenn mit den 
Grundsätzen der Städtebaupolitik vereinbar, soll-
ten die Gemeinden zunächst, wo das wöglich ist, 
Land kaufen und es erst dann als Bauland auswei-
sen. Dann würde nämlich der Umwidmungstatbe-
stand, daß Nichtbauland zu Bauland wird, bei den 
Gemeinden unmittelbar vollzogen werden. 

Drittens sind wir der Meinung, daß im Bebau-
ungsplan ausgewiesenes Bauland auch unverzüg-
lich erschlossen werden soll. 

(Sehr wahr! bei der SPD — Zuruf von der 
FDP: Wer soll das bezahlen?) 

Viertens. Bund, Länder und Gemeinden — das 
ist unser Antrag; ich würde mich freuen, wenn Sie 
auch hier „Sehr wahr!" rufen würden — sollten mit 
gutem Beispiel vorangehen und kein Bauland hor-
ten, sondern die Angebotspalette verbreitern und 
Bauland zu Gestehungskosten an Bauwillige ver-
äußern, 

(Zuruf des Abg. Wolfram [Recklinghausen] 
[SPD]) 

insbesondere an diejenigen, die erstmals bauen 
wollen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dies ist unser Antrag, nicht mehr und nicht weniger. 
Er widerspricht eindeutig Ihren Programmen, Ihren 
Absichten, nämlich das Bauland allein auf die Ge-
meinden zu konzentrieren. Das ist nicht Privati-
sierung; das ist ein Weg, der genau das Gegenteil 
beinhaltet, ja, das ist der Weg in die Sozialisie-
rung. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
zweite Teil unseres Antrags befaßt sich mit der 
Umwandlung von Sozialwohnungen in Eigentums-
wohnungen. Der Erhöhung der Eigentumsquote 
durch die Förderung des Neubaus von Eigenheimen 
und Eigentumswohnungen sind Grenzen gesetzt. 
Die Errichtung eines Eigenheims wird auch künftig 
für breite Bevölkerungskreise infolge zunehmen-

der Grundstückskosten, die immer noch zu verzeich-
nen sind, ein unerreichbarer Traum sein. 

Aber gerade diese Einkommensschwächeren kön-
nen sich den Erwerb einer Sozialwohnung viel-
fach leisten. Wir sollten ihnen dieses Konzept nicht 
ohne sachliche Gründe verbauen, sondern ihnen 
diese Möglichkeit zum Erwerb geben. Das bedeu-
tet doch, daß hier auch ein sozialer Ausgleich ge-
schaffen würde und auch diejenigen zu privatem 
Eigentum an einer Wohnung kämen, die sonst nicht 
in der Lage sind, privates Eigentum zu begründen. 
Auch diesen Weg wollen Sie heute verbauen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das zweite Argument für die Veräußerung von 
Sozialwohnungen ist, daß hiermit ein Schritt getan 
wird, den Wohnungsbau — ich betone: schrittweise 
und unter gezielter Absicherung individueller Be-
lange — auf den Weg in die Soziale Marktwirtschaft 
zu führen. 

Diese Konzeption ist ein Schritt in die richtige 
Richtung, nämlich in die Richtung der Liberalisie-
rung im Bereich des Wohnungsbaubestands, ein 
Schritt in Richtung auf die Aufhebung der Zweitei-
lung des Wohnungsmarkts. Die Liberalisierung ist 
das einzig taugliche und vertrebare Instrument 
zur Beseitigung der dort aufgetretenen Fehlent-
wicklungen, zur Beseitigung insbesondere der Fehl-
subventionierung sowie der Mietenverzerrung. Es 
ist ein taugliches Mittel, weil es an der Ursache 
ansetzt, nämlich an der Ausschaltung des Marktes 
in diesem Bereich. Es ist das einzige Mittel, weil 
alle anderen Mittel — so sagen Sie, so sagt auch 
der Herr Minister — zum Dirigismus führen. 

Das Übel der Zweiteilung auf dem Wohnungs-
markt, daß nämlich Wohnungen gleicher Größe in 
der gleichen Straße mit der gleichen Wohnqualität 
unterschiedliche Preise haben, hat selbst der Herr 
Bundeskanzler auf dem Deutschen Mietertag im 
vergangenen Jahr angesprochen. Er hat in Hamburg 
ausgeführt: Es ist nirgends geschrieben, daß diese 
sogenannte Zweiteilung auf Ewigkeit so bleiben 
muß, ebenso wenig wie es auf Ewigkeit Sozial-
butter auf der einen und freie Butter auf der ande-
ren Seite geben muß. 

(Dr. Möller [CDU/CSU]: Immer nur Worte!) 
Recht hat der Bundeskanzler. Aber leider kommt 
auch er gegen die ideologischen Barrieren von Ihrer 
Seite nicht an, wie ja auch jüngste Ereignisse in 
Hamburg deutlich gezeigt haben. 

(Kolb [CDU/CSU] : Reden und Handeln sind 
zweierlei!) 

Lassen Sie mich Ihnen sagen: Die Zeiten für eine 
behutsame Neuorientierung in der Wohnungsbau-
politik waren noch nie so günstig, und wir sollten 
diese Zeiten nutzen. 

(Waltemathe [SPD]: Deshalb Biedenkopf!) 
Sie alle kennen den enormen Nachholbedarf — und 
das ist ein weiteres Argument für die Privatisierung 
von Sozialmietwohnungen — 

(Dr.  Penner [SPD] : Aha!) 

im Bereich der Modernisierung. 
(Dr. Penner [SPD]: Für Makler!) 
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Die Bereitschaft, in die eigene Wohnung zu inve-
stieren, ist wesentlich größer, wenn man Eigen-
tümer dieser Wohnung ist; als wenn man Mieter 
ist. Deshalb soll gerade die Privatisierung von So-
zialmietwohnungen Anreize schaffen, verstärkt zu 
modernisieren, wie wir das mehrmals im Ausschuß 
beantragt haben. 

Nun halten Sie mir entgegen, hier würde den 
Mietern von den Verkäufern unverantwortbar ver-
fallender Wohnungsbestand angedient. Ich glaube 
nicht, daß es so ist. Es wird aber so sein, daß die 
Wohnungen nicht auf dem neuesten Stand sind. 
Nur, der Mieter wird solche Wohnungen entspre-
chend preiswert erwerben und — das wissen wir 
ja — vielfach in Eigenleistung herrichten. Er kommt 
also zu Eigentum — das können Sie nicht bestrei-
ten —, das er sonst viel teurer hätte bezahlen 
müssen. Da wir keinen zwingen wollen, taucht die 
Frage auf: Warum wollen Sie verhindern, daß auch 
der Sozialmieter zu privatem Eigentum kommt, und 
zwar zu Konditionen, die wesentlich günstiger sind, 
als der normale Markt, insbesondere beim Neubau, 
sie hergibt? Dies halten wir Ihnen heute vor. 

Ein weiterer Punkt zugunsten der Privatisierung 
ist, daß wir ja gemeinsam Abwanderungs- und Zer-
siedlungstendenzen vor allem in Großstädten ent-
gegenwirken wollen. Wir alle kennen die Flucht 
von der Stadt auf das Land. Wir sind der Meinung, 
daß der Erwerb von Wohneigentum in der Stadt ge-
eigneter ist, die Bürger in der Stadt zu halten, als 
das sogenannte Stadthausmodell, Herr Minister, das 
sich finanziell schwach gestellte Bürger ohnehin 
nicht werden leisten können, wie die ersten Erfah-
rungen und unsere Besuche in der Nähe von Bonn 
gezeigt haben. 

(Kolb [CDU/CSU] : Quadratmeterpreis 
2 300 DM!) 

— So ist es. 

Ein weiterer Punkt: Die Veräußerung von Sozial-
wohnungen wird den Markt für Gebrauchtwohnun-
gen entspannen und damit auch preisregulierend 
wirken. 

Nun fragen wir Sie: Warum lehnen Sie unseren 
Antrag ab? Was wir bezwecken wollen, ist erstens 
die gesetzliche Festschreibung von Grundsätzen zur 
Veräußerung von Sozialmietwohnungen. Sie haben 
gesagt, das seien alte, bekannte Grundsätze. Sicher 
sind die Grundsätze nicht neu; das geben wir zu. 
Nur, der Antrag bezweckt, daß endlich in den ein-
zelnen Ländern nach einheitlichen Grundsätzen ver-
fahren werden soll. Sie dürfen uns auch nicht ent-
gegenhalten, die CDU sei es, die das Spekulanten

-

turn fördere, das insbesondere für die Verdrängung 
von Mietern verantwortlich sei. Wenn Sie fair und 
ehrlich sind, sollten Sie sich auf unseren heute hier 
zur Diskussion stehenden Antrag beziehen. Er lau-
tet: 

... der Verkauf der Mietwohnungen darf nur 
an die bisherigen Mieter erfolgen, an Dritte 
nur, wenn die Wohnung frei wird, das Gesamt-
einkommen des Käufers die sich aus § 25 Abs. 1 
des Zweiten Wohnungsbaugesetzes ergebende 
Einkommensgrenze nicht übersteigt und er die 
Wohnung zur Eigennutzung erwirbt. 

Ich frage Sie: Wer im Land, den Sie als Spekulan-
ten ansehen, 

(Dr. Ritz [CDU/CSU] : So ist es!) 

fällt unter diese Kategorien? Das muß doch gesagt 
werden: erstens Veräußerung nur an die, die in den 
Wohnungen sind, an Dritte nur, wenn die Wohnung 
frei wird; zweitens muß man im sozialen Wohnungs-
bau wohnberechtigt sein und dann drittens Eigen-
nutzung geltend machen. Wenn das nicht Sozial-
politik ist, weiß ich nicht, was sonst Sozialpolitik 
ist. Wenn Sie dem nicht Folge leisten, dann betrei-
ben Sie nicht Sozialpolitik, sondern Sie hindern die 
sozial Schwachen, zu privatem Eigentum zu kom-
men. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Das zweite, was wir heute vorschlagen, ist, An-
reize für die Umwandlung zu geben, und zwar zu-
nächst auf der Erwerberseite: finanzielle Förderung 
kinderreicher Familien und von Schwerbeschädig-
ten, wenn diese wünschen, ihre Sozialwohnung zu 
Eigentum zu erwerben. Das heißt, unser Antrag zielt 
darauf ab, den Schwerbeschädigten und den Kinder-
reichen zusätzliche Mittel zum Erwerb zu geben, 
wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, sozial 
schwach und anspruchsberechtigt im sozialen Woh-
nungsbau zu sein. Nun hören wir von Ihnen, ob-
wohl Sie sich zur Zeit zu einer verstärkten Familien-
politik aufschwingen, daß auch hier das Nein ent-
gegengesetzt wird. Der zuständige Bauminister er-
klärt auf Pressekonferenzen mit Frau Kollegin Hu-
ber, was alles in der Familienpolitik getan werden 
muß, und wir hören dann im Ausschuß bei den 
Haushaltsplanberatungen, daß all die Punkte im 
Haushalt nicht abgesichert seien. Was ist das für 
eine Politik, verbal draußen in der Öffentlichkeit 
den Willen zu bekunden, Familienpolitik zu be-
treiben, und dann, wenn es zur Abstimmung kommt, 
gegen familienpolitische Maßnahmen zu stimmen? 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD] : 
Sie durchschauen alles!?) 

— Herr Wehner, dies ist einfach zu durchschauen, 
weil der Beweis offenkundig ist, nämlich durch Tat-
sachen und Fakten. 

(Wehner [SPD]: Aha!) 

Der dritte Punkt unseres Antrages betrifft die Ver-
äußererseite. Wir wollen auch auf der Veräußerer-
seite steuerliche Ungereimtheiten beseitigen. Es muß 
möglich sein, daß derjenige, der zuerst sein Miets-
haus in Eigentumswohnungen umwandelt und dann 
im Interesse der breiteren Streuung privaten Eigen-
tums an die Käufer veräußert, steuerrechtlich so wie 
der gestellt wird, der ein ganzes Haus auf einmal 
verkauft. Das ist unser Wunsch, und dem haben Sie 
sich bisher auch versagt. 

(Dr. Penner [SPD] : Das ist ein Maklerbe

-

günstigungsgesetz!) 

— Das ist kein Maklerbegünstigungsgesetz, son-
dern ein Gesetz, mit dem Gleichheit in Verkaufstat-
beständen eingeführt werden soll. Herr Kollege, ich 
darf Ihnen sagen, daß Ihre Seite im Ausschuß die 
Beseitigung dieser steuerlichen Ungereimtheiten an-
erkannt hat und sich nur nicht dazu aufgeschwun- 
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gen hat, diese heute mit uns gemeinsam zu beschlie-
ßen. Es ist also dringend geboten, endlich der seit 
langem erhobenen Forderung Rechnung zu tragen, 
die bestehenden steuerlichen Ungereimtheiten und 
Ungleichgewichtigkeiten im Zusammenhang mit der 
Umwandlung und Veräußerung von Mietwohnungen 
abzubauen. Sie lehnen dies ab. Wir stehen vor dem 
Tatbestand, daß die Bundesregierung nicht, wie von 
uns gewünscht, mit der Beseitigung der steuerlichen 
Problematik, sondern nur mit der Prüfung des Sach-
verhalts beauftragt wird, und zwar ohne jede zeit-
liche Vorstellung. 

Ich wiederhole es noch einmal: Unser Antrag be-
inhaltet drei Punkte: erstens eine einheitliche Praxis 
bei der Veräußerung von Sozialmietwohnungen, und 
zwar Veräußerung nur an die Mieter der Wohnun-
gen und an Dritte nur dann, wenn die Wohnungen 
frei werden — Sie sagen dazu nein —; zweitens auf 
der Erwerberseite eine finanzielle Besserstellung der 
sozial Schwachen, insbesondere der Schwerbeschä-
digten und der kinderreichen Familien — Sie sagen 
dazu nein —; drittens Beseitigung der steuerlichen 
Ungereimtheiten, wozu Sie auch nein sagen. 

Im Ausschuß ist von Ihnen eine Reihe von Ge-
genargumenten angeführt worden. Als erstes Ar-
gument ist genannt worden, unseriöse Geschäfts-
praktiken seien die Folge mangelnden Rechtsschut-
zes. Wir haben vom zuständigen Minister in Beant-
wortung einer Kleinen Anfrage gehört, daß unseriöse 
Geschäftspraktiken nicht die Folge mangelnden 
Rechtsschutzes, sondern Folge mangelnder Aufklä-
rung sind. Es freut uns, daß der Minister in aller Ob-
jektivität einmal klargestellt hat, daß die unseriösen 
Geschäftspraktiken, auf die wir in einigen Städten 
gestoßen sind, nicht darauf zurückzuführen sind, daß 
unser geltendes Recht versagt, sondern in der man-
gelnden Aufklärung begründet sind. Dies möchte ich 
klarstellen: Die Fälle unseriöser Geschäftspraktiken, 
in denen die Unwissenheit der Mieter mißbraucht 
wird, werden von der CDU/CSU genau wie von Ih-
nen auf das schärfste verurteilt. Allerdings ist dem 
Wohnungsbauminister zuzustimmen, wenn er in 
Beantwortung unserer Kleinen Anfrage schreibt, 
nach Auffassung der Bundesregierung — ich zitiere 
— gewährleiste das geltende Recht den Mietern 
einen nach den bisherigen Erfahrungen ausreichen-
den Schutz vor dem Verlust ihrer Wohnung. 

Aufklärung über die Rechte und Pflichten von 
Verkäufern und Käufern ist notwendig. Es ist inter-
essant, daß nach den Bekundungen des Wohnungs-
bauministers unseriöse Geschäftspraktiken vor 
allem, so hat er es ausgeführt, in Hamburg und Ber-
lin zu verzeichnen seien. Sie werden verstehen, daß 
wir hier vor diesem Hause fragen: Wer regiert dort 
eigentlich? Wie kann der Wohnungsbauminister das 
Land Hamburg lobend hervorheben, wenn dort erst 
mit der Aufklärung der Bürger begonnen wurde, als 
das Kind in vielen Fällen bereits im Brunnen lag? 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Diese Frage halten wir der Regierung, die dort tätig 
ist, vor. Dort kommt jetzt ein Spiegel, eine Übersicht 
über die Rechte von Vermietern und Mietern her-
aus, die andernorts schon längst bekannt ist. 

Das zweite Gegenargument besagte, der Sozial-
wohnungsbestand müsse zur Versorgung Einkom-
mensschwacher mit preisgünstigem Wohnraum er-
halten bleiben. Zunächst habe ich den Eindruck, daß 
ganz überzogene Vorstellungen über die Leistungs-
fähigkeit des Sozialwohnungsbestandes für die Ver-
sorgung der einkommensschwachen Bevölkerungs-
kreise bestehen. Dazu ist der soziale Wohnungsbau 
infolge der strukturellen Fehlentwicklungen viel zu 
unbeweglich. Meine Damen und Herren, wenn Sie 
zugeben müssen, daß 40 % aller Wohnungen im so-
zialen Wohnungsbau fehlbelegt sind und daß in die-
sen Wohnungen Bürger sind, die vom Portemonnaie 
her eine höhere Miete zahlen könnten, es aber von 
Gesetzes wegen nicht müssen, dann werden Sie ver-
stehen, daß diese 40 % überhaupt kein Interesse 
haben, aus ihren Wohnungen auszuziehen. Wenn 
Sie dieses Übel nicht an der Wurzel beseitigen wol-
len, dürfen Sie auch nicht fragen, warum der soziale 
Wohnungsbau so unbeweglich geworden ist, wie er 
heute offenkundig in der Praxis erscheint. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Wollen Sie sie 
hinausschmeißen?) 

Der dritte Punkt: Der soziale Nutzeffekt geht auch 
bei der Veräußerung frei werdender Sozialmietwoh-
nungen nicht verloren. Sie behaupten das allerdings. 
Der soziale Nutzeffekt einer Sozialmietwohnung ist 
doch der, daß sie auch nach der Rückzahlung der 
öffentlichen Mittel noch weitere zehn Jahre der Ge-
samtheit der Wohnberechtigten zur Kostenmiete zur 
Verfügung steht. Das tut sie auch, wenn sie ver-
äußert wird: denn die Bindungen bleiben bestehen, 
und auch der selbst ablösende Käufer kann sich von 
diesen nicht befreien, so wie etwa der, dessen Eigen-
heim gefördert wurde. An der Verfügbarkeit für die 
Gesamtheit der Sozialwohnungsberechtigten vermag 
die Veräußerung selber nichts, aber auch gar nichts 
zu ändern. Sind die Mittel vor dem Verkauf zurück-
gezahlt, bleiben die Bindungen zehn Jahre lang fort-
bestehen, unabhängig davon, ob der Mieter oder ein 
Dritter die Wohnung erwirbt. Auch wenn der er-
werbende Mieter auszieht, kann nur an Wohnbe-
rechtigte und nur zur Kostenmiete vermietet wer-
den. Das gleiche gilt für den erwerbenden Dritten. 

Deshalb kann überhaupt nicht davon die Rede 
sein, daß der soziale Nutzeffekt einer Sozialmiet-
wohnung durch Veräußerung angetastet wird, und 
zwar deshalb nicht, weil ja die Bindungen, die auf 
diesen Wohnungen ruhen, bis zu zehn Jahre auf 
diesen Häusern weiter lasten. Sie dürfen also nicht 
mehr mit dem Argument durch die Lande ziehen, der 
Nutzeffekt gehe verloren. 

Weiterhin wird ins Feld geführt, die Zweckbestim-
mung werde nicht eingehalten. Machen Sie sich ein-
mal die Mühe, nachzulesen, was über die Sozial-
wohnungen der 50er und 60er Jahre geschrieben 
steht. In § 63 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes 
steht der Satz : 

Soweit aus städtebaulichen oder anderen Grün-
den Mehrfamilienhäuser geschaffen werden, soll 
ein angemessener Teil so gebaut werden, daß 
eine spätere Überlassung der Wohnungen als 
Eigentumswohnungen möglich ist. 
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Ferner heißt es im Ausschußbericht: Die §§ 63 bis 66 
enthalten Vorschriften, die die Übertragung von 
Mietwohnungen in Privateigentum ermöglichen und 
fördern sollen. Das heißt doch, daß gerade der Ge-
setzgeber die Bindungen damals nur auf Zeit fest-
gesetzt haben wollte. Er ging davon aus, daß die 
Notzeit einmal beendet wird. Wenn wir dann in 
aller Behutsamkeit die schrittweise Liberalisierung 
des Wohnungsbaus, Schritte zu mehr Marktwirt-
schaft vorschlagen, dann versagen Sie dem Ihre Zu-
stimmung — nicht aus sachlichen Erkenntnissen, 
sondern, wie ich den Eindruck habe, aus ideologi-
schen Überlegungen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD]: 
Endlich!) 

— Endlich, Herr Wehner. 

(Wehner [SPD]: Sie merken alles!) 

Es wird dann weiterhin gesagt: Ihr wollt den So-
zialmieter mit einer Eigentumswohnung beglücken; 
er will sie doch gar nicht. — Herr Kollege Krockert, 
Sie haben gesagt, daß derjenige, der eine Eigen-
tumswohnung kaufe, keinen wirtschaftlichen Vor-
teil daraus ziehe, weil er viel preiswerter in einer 
Mietwohnung wohnen könne. Ich verkenne nicht, 
daß das im Einzelfall durchaus richtig ist. Aber, Herr 
Kollege Krockert, wir nehmen für uns in Anspruch, 
keinen zu zwingen, eine Sozialmietwohnung zu kau-
fen. Er kann das frei entscheiden. Wenn er aus dem 
Grunde eine will, weil auch er dem privaten Eigen-
tum einen höheren Wert zumißt als Sie, dann dürfen 
Sie ihm die Realisierung dieses Wunsches nicht ver-
bauen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
komme zum Schluß. 

(Wehner [SPD] : Hört! Hört!) 

— Das gefällt Ihnen immer, Herr Wehner; ich weiß 
das. 

Die Wohnungsbaupolitik ist zum öffentlichen 
Ärgernis geworden. Sie verdient nicht die Bezeich-
nung „sozial", von „liberal" mangels Marktorientie-
rung ganz zu schweigen. 

Wir halten Ihnen vor: Der Wohnungsmarkt ist 
dual. Die Auseinanderentwicklung beschleunigt sich 
von Jahr zu Jahr. Gleiche Wohnungen in gleichen 
Städten in gleichen Straßen mit gleichem Wohn-
komfort haben unterschiedliche Preise. Sozialmieten 
liegen manchmal höher als vergleichbare Mieten im 
frei finanzierten Mietwohnungsbau. 

(Müntefering [SPD] : Aber auch nur manch

-

mal!) 

Der Bauminister mußte in einer Berechnung für das 
Jahr 1982 vorrechnen, daß die Kostenmieten im so-
zialen Wohnungsbau dann auf 14 DM pro Quadrat-
meter angewachsen seien. 

(Hört! Hört! bei der CDU/CSU — Münte

-

fering [SPD] : Und was kosten dann die 
anderen?) 

Ich wage es zu bezweifeln, daß die Marktmieten 1982 
auch so hoch sein werden. Haben Sie mehr Mut zum 
Markt! 

(Wehner [SPD]: Ideologe!) 

Konzentrieren Sie die öffentlichen Mittel auf die 
wirklich Bedürftigen im Lande. Dann haben die 
wirklich Bedürftigen mehr davon als heute bei Ihrer 
Politik. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, die Wohnungsbau-
politik bedarf einer Neuorientierung. Eines ihrer 
Ziele, die Mindestversorgung der Bürger mit geeig-
netem Wohnraum, ist von bestimmten spezifischen 
Engpässen abgesehen, weitgehend erreicht. Die 
Wohnungswirtschaft sollte daher bis auf einen 
für Problemfälle benötigten Mindestbestand, den wir 
brauchen, unter gezielter individueller Absicherung, 
sprich: einer Neuorientierung der Wohngeldgewäh-
rung schrittweise in die Soziale Marktwirtschaft ein-
gebunden werden. 

(Müntefering [SPD] : Wie groß muß der Rest 
denn sein? — Zuruf von der CDU/CSU: 
Ausreichend für diejenigen, die bedürftig 
sind, nicht für diejenigen, die es nicht brau

-

chen!) 

Die Bildung privaten Eigentums mit Vorrang zu 
fördern, bleibt deshalb auch weiterhin gesetzlich 
gebotene Aufgabe der Wohnungsbaupolitik. Wir 
halten deshalb an dem Ziel, Eigentum an Grund und 
Boden und Eigentum an Wohnungen breiter zu 
streuen, energisch fest. 

Wenn Sie draußen durch die Lande ziehen und 
dasselbe verbal bekunden, dann müssen Sie sich auf 
Programme und Ablehnungen, die Sie hier im Deut-
schen Bundestag unseren Anträgen entgegengesetzt 
haben, verweisen lassen. 

(Müntefering [SPD] : Es sind noch nie so 
viele Eigenheime gebaut worden wie unter 
sozialdemokratischen Wohnungsbaumini

-

stern, Herr Jahn!) 

— Die Eigenheime, die gebaut worden sind, sind 
nicht Ihrer Politik zu verdanken, sondern dem Bür-
gerfleiß draußen im Lande. Die Bürger sind bereit, 
sich krummzulegen, um zu privatem Eigentum zu 
kommen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Herr Kollege Conradi mußte sich vor einigen 
Tagen hier im Deutschen Bundestag hinstellen und 
sagen: Wir, die Sozialdemokraten, haben hinzuge-
lernt. Wir haben aus einer Umfrage erkannt, daß 
50 % unserer Mitglieder privates Eigentum und von 
den restlichen 50 % 30 % einen Bausparvertrag ab-
geschlossen haben. Deshalb, so hat Herr Conradi 
hier gesagt, ändern wir unsere Politik im Hinblick 
auf das private Eigentum. Motiv dafür ist nicht Ihre 
Konzeption, sondern Sie nehmen Rücksicht auf die 
Situation der Bevölkerung, weil Sie wissen, daß das 
Bewußtsein in der deutschen Bevölkerung noch nicht 
so weit fortgeschritten ist, daß es es zuließe, Ihre 
Konzeption heute zu verwirklichen. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Wehner [SPD] : 
Im Gegenteil, es ist weit fortgeschritten!) 
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Deshalb möchte ich Ihnen sagen, daß Privatisierung 
von Grund und Boden sowie von Wohnungen keine 
Pervertierung, sondern die Konkretisierung des all-
gemeinen Wohls beinhaltet. 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : Jetzt kann 
man in Münster Grundstücke kaufen?) 

— Sie können in Münster Grundstücke kaufen, aber 
wenig geeignet für einen Oberbürgermeister von 
Recklinghausen. 

(Heiterkeit) 

Das Problem unseriöser Spekulation mit ganzen 
Wohnblocks sollte steuerpolitisch gelöst werden. 

(Dr. Penner [SPD] : Aha!) 

Leider kommen Sie damit nicht über. Wir haben 
dies im Ausschuß schon erörtert. Einige Fälle un-
seriöser Geschäftspraktiken in einigen wenigen 
Großstädten, 

(Zuruf von der CDU/CSU: Vor allem in 
Hamburg!) 

z. B. Berlin, Hamburg — so der Minister —, dürfen 
zwar nicht verharmlost oder entschuldigt werden, sie 
dürfen aber auch nicht — das hat mein Kollege 
Schneider schon vor einigen Tagen ausgeführt — 
zum Anlaß genommen werden, die Wohnungseigen-
tümer und Vermieter pauschal mit dem Etikett des 
Spekulantentums zu diskriminieren. Wir wollen 
nicht, daß das Verhältnis zwischen Mieter und Ver-
mieter belastet wird. • Schreiben Sie sich aber das 
hinter die Ohren, was Ihr eigener Wohnungsbau-
minister gesagt hat: 

(Zuruf von der SPD: Wir haben doch nicht 
so lange Ohren wie Sie!) 

Die Verkäufer und die Käufer müssen über die 
geltende Rechtslage aufgeklärt werden. Sie sei im 
großen und ganzen ausreichend, Aufklärung täte not. 
Deshalb rufen auch wir Ihnen zu: Verkäufer und 
Käufer müssen über die Rechtslage aufgeklärt wer-
den und aus heutiger Sicht nicht mit neuen Geset-
zen beschert werden. Gesetze haben wir genug. Es 
wäre populär, einmal ein Gesetz zum Abbau von 
Gesetzen zu schaffen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Krockert. 

Krockert (SPD) : Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Ich gehöre zu den soundso viel Prozent 
innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, die ei-
nen Bausparvertrag haben, könnte also eigentlich 
nicht unter den Verdacht geraten, eigentumsfeind-
lich zu sein. Das gilt in der Tat für mehr als diese 
paar Prozent in unserer Partei, die einen Bauspar-
vertrag haben. 

Die Beschlußempfehlung des Ausschusses, die Ih-
nen heute vorliegt, hat zwei Teile. Der erste sagt, der 
Bundestag wolle beschließen, den Antrag abzuleh-
nen. Der zweite Teil fordert die Bundesregierung 
auf, zusammenhängend darzustellen, welche steuer-
lichen Belastungen mit der Umwandlung von Miet

-

wohnungen in Eigentumswohnungen verbunden  

sind, und zu prüfen, inwieweit ungleiche steuerliche 
Belastungen abgebaut oder gemindert werden kön-
nen. Ich beschränke mich in meinen Ausführungen 
auf den ersten Teil, die Gründe für die Ablehnung. 
Mein Kollege Gattermann wird sich zu dem zweiten 
Teil äußern. 

Für die Ablehnung des Oppositionsantrages sind 
zwei Gründe maßgebend: Soweit er die Veräußerung 
öffentlichen Bodens an private Bauwillige betrifft, 
ist er durch Gesetz und Praxis seit Jahren überholt. 
Soweit er die Umwandlung von Sozialwohnungen in 
Eigentumswohnungen anspricht, ist er eine Zumu-
tung an die sozialliberale Bundesregierung, die zur 
breiteren Streuung des Eigentums einen ganz erheb-
lichen Beitrag geleistet hat, den Sie dauernd leugnen 
wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ihr Antrag würde außerdem eine Entwicklung ein-
leiten, deren wohnungspolitische Auswirkungen 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht voll absehbar 
und deshalb mit beträchtlichen Risiken verbunden 
sind. 

Zum ersten. Verbilligte Veräußerung von Bundes-
grundstücken findet seit Jahren statt, nicht weil es 
die CDU/CSU permanent fordert, sondern weil es 
seit 1971 ein Bundesgesetz darüber gibt. 1971 hatten 
wir hier im Hause eine Koalitionsmehrheit, wie 
Ihnen bekannt ist. Der Bundestag hat es verab-
schiedet. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Einstimmig!) 

Uber seinen Vollzug wird dem Bundestag Jahr für 
Jahr berichtet. Ich habe einmal in diesen Berichten 
und in den Diskussionen darüber nachgesehen. Es 
hat zwar gelegentlich den Wunsch nach der einen 
oder anderen ergänzenden Information gegeben, 
nicht aber den Vorwurf, die Bundesregierung würde 
dieser ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur verbillig-
ten Abgabe von Grund und Boden nicht nachkom-
men, oder auch nur: nicht genügend 'nachkommen. 

(Zuruf von der CDU/CSU) 

Selbstverständlich hat das Gesetz nicht dazu ge-
führt, daß alles, was da irgendwo an bebauungsfähi-
gem Grund und Boden locker ist, aus Bundesbesitz 
in Privathand überführt wird. Das sollte es nicht, das 
wird es auch in Zukunft nicht. Der verbleibende Be-
stand unterliegt nämlich, wie Ihnen bekannt ist, 
auch der Planungshoheit der Gemeinden. Ob die Ge-
meinden solche Flächen als Baugelände ausweisen 
wollen oder ob sie sie in Abwägung öffentlicher 
Interessen und privater Wünsche als Bodenreserve 
behandeln, unterliegt allein ihrer eigenen Kompe-
tenz. Das gilt auch für landeseigene Grundstücke, 
und das gilt erst recht für gemeindeeigene Grund-
stücke. 

Soweit unsere Verfassung überhaupt eine Einwir-
kung des Bundes auf die Gemeinden zuläßt, damit 
diese auch ihrerseits eine breitere Streuung des Bo-
deneigentums ermöglichen, ist längst geschehen, 
was erlaubt ist. Das Zweite Wohnungsbaugesetz 
verpflichtet Bund, Länder und Gemeinden, darüber 
hinaus auch Körperschaften und Anstalten des öf-
fentlichen Rechts, zu angemessenen Preisen Grund-
stücke als Bauland für den Wohnungsbau bereitzu-' 
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stellen. Den Gemeinden wird auferlegt, in Planung 
und Bodenpolitik die Voraussetzung dafür zu schaf-
fen, daß Familienheime errichtet werden können. In 
einer Entschließung des Bundestages vom 31. März 
1971 sind Länder und Gemeinden aufgefordert wor-
den, die verbilligte Veräußerung eigener Grund-
stücke ebenso zu ermöglichen, wie es der Bund tut. 
Meine Damen und Herren, die Wiederholung gel-
tender Vorschriften halten wir für überflüssig, wei-
tergehende Einwirkungen auf Gemeinden oder Län-
der für nicht zulässig. 

(Beifall bei der SPD) 

Zum zweiten. Sozialwohnungen werden bekannt-
lich bereits in Eigentumswohnungen umgewandelt. 
Die Länder haben von 1977 bis Mitte 1978 4 500 
Fälle gezählt. Ganz ohne Zweifel hat doch die 
steuerliche Begünstigung des Erwerbers nach § 7 b 
des Einkommensteuergesetzes und die Grunder-
werbsteuerbefreiung des Eigennutzers diese Um-
wandlung verstärkt in Gang gebracht. Dafür hat 
die Bundesregierung gesorgt. Für den Ablauf des 
Vorgangs hat sie Grundsätze entwickelt, die in den 
Ländern weitgehend Anwendung finden. 

Es ist auch von uns zu begrüßen, wenn sich mehr 
Sozialmieter jetzt in der Lage sehen, ihre Wohnung 
zu erwerben, aus freien Stücken und ohne sich da-
bei wirtschaftlich zu übernehmen. Aber nun will 
die Opposition mehr als das. Weil dies Mehr auch 
deutlich werden soll, versieht sie es mit einem Eti-
kett, das, „ordnungspolitisch" genannt wird — mit 
dem Etikett „Privatisierung" und, wenn es um den 
Bestand geht, „Liberalisierung". Das sind diese 
Worte wie Glockentöne. Nicht etwa nur „Eigen-
tumsbildung im sozialen Wohnungsbau" ! Das ma-
chen SPD und FDP ja auch. Nicht nur „breitere 
Streuung des Eigentums"! Das wollen ja auch die 
Koalitionsparteien. Nein, „Privatisierung" muß das 
heißen. Das ist zwar falsch, weil wir bekanntlich 
keine Staatswohnungen haben; aber gerade darum 
ist das Programm. Es klingt nach „freie Fahrt für 
freie Bürger", die den Staat in seine Schranken wei-
sen. Deshalb dienen Sie der Bundesregierung einen 
solchen Gesetzentwurf an. 

Mit diesem Etikett haben Sie, die Unionsparteien, 
nun nicht etwa einen eigenen Gesetzentwurf ver-
sehen — das wäre Ihr gutes oppositionelles Recht 
gewesen —, sondern unter dieser scheinliberalen, 
scheinheiligen Kampfparole soll der Bundestag die 
Regierung auffordern, ein Gesetz vorzulegen! 

Das ist aber nicht der einzige Grund, weshalb wir 
diese Ihre Zumutung an die Bundesregierung ab-
lehnen. Die Umwandlung von Sozial- in Eigentums-
wohnungen hat, wie Sie alle wissen, gegenwärtig 
keinen sehr guten Ruf im Lande, und zwar aus einer 
ganzen Reihe von Gründen. Ich bedaure das, weil 
die Sache es wirklich nicht verdient, sich nur in 
negativen Presseartikeln widerzuspiegeln, nur in 
den Warnungen besorgter Gemeinden, in alarmier-
ten Zuschriften, in den Hilferufen Bedrängter, die 
davon betroffen sind. Es ist wirklich anzuerkennen, 
daß offenbar unter den 4 500 Fällen, von denen ich 
sprach, doch wohl eine ganze Reihe von solchen ge-
wesen sind, wo die Betroffenen diesen Vorgang als  

positiv in seiner Abwicklung und in seinem Ergeb-
nis für sich selber erlebt haben. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Der weit über-
wiegende Teil!) 

Aber wenn das Echo auf diese Dinge im Lande im 
Augenblick so negativ ist, wird dieser Vorgang 
doch offensichtlich dort, wo er eingeleitet wird, noch 
von zu vielen Menschen als negativ erlebt, erfahren. 
Dieses Problem wollen Sie nicht sehen. 

Es kann schon sein, daß Mieter von Wohnungen, 
die noch in der Bindung sind, weniger von der Ver-
drängung bedroht sind als die Inhaber von Wohnun-
gen, die entbunden wurden oder werden sollen. Ich 
will darauf jetzt nicht im einzelnen eingehen. Es 
sollte aber niemand meinen, in dieser Situation, die 
ich geschildert habe, könne man heute an irgend-
einer Stelle noch kräftigere Impulse für den Um-
wandlungsprozeß geben, ohne sich vorher gründlich 
Rechenschaft über alle Bereiche der Umwandlungs-
praxis und über ihre Bedeutung im wohnungspoliti-
schen Gesamtzusammenhang gegeben zu haben und 
ohne zuvor eine ganze Reihe von Unsicherheiten 
geklärt und beseitigt zu haben. 

Sicher gehört dazu auch das, was Sie fordern: 
die Leute müßten aufgeklärt werden, sowohl die 
Mieter, die erwerben können, als auch in anderen 
Fällen, von denen Sie hier nicht sprechen, etwa Dritt-
erwerber, die manchmal hereinfallen, weil sie nicht 
ganz übersehen haben, was da auf sie zukommt. 
Aber was soll denn dieser Appell an Aufklärung? 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Haben Sie 
nicht gemerkt, wie nötig das ist? Der Mini

-

ster sagt „Aufklärung" ! — Weiterer Zuruf 
von der CDU/CSU: Sie korrigieren Ihren 

Minister!) 

Wir brauchen doch nicht nur einen Appell. Wir 
brauchen eine Aufklärungsverpflichtung für diejeni-
gen Eigentümer, die veräußerungswillig sind. 

Das sind doch Dinge, die erst einmal geprüft wer-
den müssen, bevor man überhaupt diesen Umwand-
lungsprozeß erneut auch noch mit finanziellen Im-
pulsen versieht und sagt: Nun wandelt mal schön 
um. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Freiwilig

-

keit brauchen Sie doch nicht zu überprüfen!) 

Wir werden uns hier damit demnächst wieder kri-
tisch auseinanderzusetzen haben, und zwar nicht 
deshalb, weil wir etwa die breiter gestreute Eigen-
tumsbildung verhindern wollten — wir wollen sie 
im Gegenteil in ihren positiven Wirkungen sichern 
und weiterentwickeln —; aber das, was bei der Um-
wandlung zu tun oder zu lassen ist, wollen wir aus 
der Erfahrung ableiten; 

(Kolb [CDU/CSU] : Halten Sie denn 4 500 
für eine große Erfahrung?) 

aus der Erfahrung der Beteiligten mit dem, was sich 
unter diesem Titel tatsächlich abspielt, nicht bloß 
aus Wünschen, die aus einem ideologieträchtigen 
Privatisierungsbegriff genährt werden. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Haben Sie 
denn keine Erfahrung?) 



9616 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978 

Krockert  
Wir haben deshalb nicht nur die Frage eindeutig 

zu beantworten, wie sich ein Sozialmieter heute ohne 
Schaden und Nachteil gegen die Eigentumsbildung 
entscheiden kann, wenn er nun einmal Mieter in 
seiner Sozialwohnung bleiben möchte, und zwar 
nicht in der Theorie, sondern in der Praxis. Wir 
haben vielmehr auch zu klären, in welchem Umfange 
und auf welche Weise Bestände. an preiswerten 
Sozialmietwohnungen dort erhalten werden können, 
wo sie als Mietwohnungen weiterhin zur Deckung 
des Bedarfs benötigt werden. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Kollege, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Kolb? 

Krockert (SPD) : Gern. 

Kolb (CDU/CSU) : Herr Kollege Krockert, halten 
Sie bei einem Bestand von 4,6 Millionen Sozialwoh-
nungen 4 500, also ein Tausendstel, für einen so 
großen Erfahrungswert, daß man den jetzt prüfen 
sollte, oder meinen Sie nicht auch, daß die Zahl grö-
ßer sein müßte, damit man von einer konkreten Er-
fahrung sprechen kann? 

Krockert (SPD) : Herr Kollege, das ist doch keine 
Frage der Quantität. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Wir wollen nur vermeiden, daß wir uns mit dem, 
was wir neu einführen, in ein Lotteriespiel begeben, 
dessen Ausgang für die Betroffenen, für die Betei-
ligten von uns allen, auch von Ihnen, nicht wirklich 
überschaut wird. Das ist der Grund, 

(Zustimmung bei der SPD) 

aus dem wir aus einer anderen Richtung an die 
Umwandlungsfrage herangehen wollen.. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich habe von. der Bestandsfrage gesprochen, von 
der Sie gesagt haben, das würden wir ganz falsch 
sehen. Wenn Sie das so behaupten, muß ich Sie doch 
noch einmal an etwas erinnern, was hier im Hause 
auch schon einmal eine Rolle gespielt hat, nämlich 
an eine Äußerung eines maßgeblichen Ministers aus 
dem Lande Bayern, 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Es ist immer 
gut, aus Bayern zu zitieren!) 

des Herrn Ministers Merk. Er sagte: 

Nicht unbedenklich, ja problematisch ist aber, 
daß gleichzeitig der Förderungserfolg verloren-
geht oder jedenfalls in Frage gestellt wird. Das 
wird er selbst dann, wenn der Kaufpreis die 
ursprünglichen Herstellungskosten nicht oder 
nicht wesentlich übersteigt, und auch dann, 
wenn der erwerbende Mieter das öffentliche 
Baudarlehen voll übernehmen kann. Mit ihrer 
Umwandlung in eigengenutzte Eigentumswoh-
nungen scheiden Sozialwohnungen nämlich für 
alle Zeiten aus dem Bestand der öffentlich ge-
förderten Mietwohnungen aus. Damit gehen sie 

für alle Zeiten dem Personenkreis verloren, für 
den sie mit dem Einsatz öffentlicher Wohnungs-
bauförderungsmittel einst bestimmt wurden. 

Meine Damen und Herren, wir gehen nicht so weit, 
wie Herr Merk im Jahre 1975 in der Beurteilung 
dieser Frage gegangen ist. Nur meinen wir, daß die 
Bestandsfrage und ihre Notwendigkeit im Zusam-
menhang mit der Umwandlungsfrage nicht so leicht-
fertig abgetan werden dürfen, wie Sie das laufend 
und auch heute wieder tun. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Höpfinger? 

Höpfinger (CDU/CSU) : Herr Kollege, würden Sie 
zur Kenntnis nehmen, daß diese Äußerung des da-
maligen Innenministers Dr. Merk der Anfang der 
Diskussion war . und am Ende der Diskussion die 
Umwandlung von Sozialwohnungen in Eigentums- 
Wohnungen stand, und zwar auch in Bayern? Gerade 
wir haben in Bayern den Anfang gemacht. 

Krockert (SPD) : Herr Kollege, würden Sie bitte 
folgendes zur Kennntnis nehmen: Wir haben wohl 
begriffen, daß das damals der Anfang der Diskus-
sion war, aber wir sind nicht der Meinung, daß sie 
schon beendet ist. 

Vizepräsident Frau Renger: Gestatten Sie noch 
eine Zwischenfrage? 

Höpfinger (CDU/CSU) : Es ist mehr eine Berner

-

kung als eine Zwischenfrage: Beendet ist das Pro-
blem deshalb — — 

Vizepräsident Frau Renger: Eine Bemerkung, Herr 
Kollege Höpfinger, darf ich nicht zulassen. — Bitte 
schön, fahren Sie fort, Herr Kollege. 

Krockert (SPD) : Der Grund dafür, daß wir in die-
ser Hinsicht vorsichtiger sind — nicht mit dem Ziel, 
eine Umwandlung 2u verhindern, sondern sie in die 
richtigen Wege zu leiten —, ist, daß wir nach wie 
vor auch die Begünstigung der Eigentumsbildung 
als einen Bestandteil wohnungspolitischer Gesamt-
verantwortung betrachten. Niemand soll auf der 
Strecke bleiben, weil nun einmal partout Eigentum 
gebildet, nein, „privatisiert" werden soll. 

Ich wiederhole: Eigentum bilden möchten viele, 
wohnen müssen alle. Wir sind für alle da, nicht nur 
für die Eigentumswilligen und schon gar nicht für 
die Veräußerungswilligen allein. 

Wir bitten Sie deshalb, der Ausschußempfehlung 
zu folgen. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Vizepräsident Frau Renger: Das Wort hat Herr 
Abgeordneter Gattermann. 

Gattermann (FDP) : Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Herr Kollege Dr. 
Jahn, Sie haben Ihre Ausführungen eben mit einem 
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Schlußappell beendet, der beinhaltete, wir sollten 
keine neuen Gesetze machen. Nun, wir folgen Ihrem 
Appell sofort und lehnen diesen Antrag ab, der 
nichts weiteres zum Inhalt hat, als ein neues Ge-
setz zu machen. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Das ist 
ein Gesetz zum Abbau von Gesetzen! Das 

verkennen Sie!) 

Eine weitere Bemerkung, Herr Kollege Dr. Jahn. 
Es ist natürlich ungeheuer reizvoll, hier über das 
gesamte Instrumentarium der Wohnungspolitik zu 
diskutieren. Für Sie ist es darüber hinaus immer 
wieder besonders reizvoll, über Parteitagsbeschlüsse 
zu philosophieren. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Wir nehmen 
sie ernst!) 

Aber ich meine, dies ist nicht der Ort, so etwas zu 
tun. 

Wir haben uns sehr konkret mit Ihrem Antrag 
auseinanderzusetzen, den Sie hier dem Deutschen 
Bundestag zur Entscheidung vorgelegt haben. Wenn 
die Mehrheit der Koalitionsfraktionen im Ausschuß 
empfiehlt, diesen Antrag zur Privatisierung von 
Grund und Boden und Sozialmietwohnungen zu-
rückzuweisen, so legen wir Wert darauf, hier knapp 
aber deutlich, 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Liberali

-

sierung lehnen Sie ab!) 
lieber Herr Kollege Dr. Jahn, die Gründe dafür 
darzulegen, damit Sie nicht draußen im Lande mit 
der Behauptung hausieren gehen, die Bundesregie-
rung oder die Koalitionsfraktionen sperrten sich 
dagegen, daß auf breiter Front Wohnungseigentum 
gebildet werde. Dies ist in der Tat nicht so. 

(Dr. Möller [CDU/CSU] : Die Liberalen sper

-

ren sich gegen die Liberalisierung!) 

Wir lassen uns von niemandem in unserem politi-
schen Wollen überbieten, die Eigentumsbildung auf 
breiter Front zu fördern, 

(Lachen bei der CDU/CSU) 

und zwar insbesondere im Bereich des Wohnungs-
eigentums. Denn Wohnungseigentum ist ein instru-
mentales Mittel individueller Freiheitsentwicklung 
und -gestaltung. Die Versorgung unserer Bürger mit 
angemessenem, sicherem Wohnraum ist nach un-
serer Einschätzung am besten durch Wohnungs-
eigentum zu gewährleisten. Das gilt für die indivi-
duelle Finanzierung der Herstellungs- und Bewirt-
schaftungskosten einer Wohnung, für die Erbrin-
gung des Anteils der Wohnungswirtschaft am Brut-
tosozialprodukt aus gesamtwirtschaftlicher Sicht,, für 
die rechtspolitische Gestaltung des Rahmens, in dem 
die Wohnung dem einzelnen zugeordnet und für 
ihn und seine Familie sicher erhalten wird, nicht 
zuletzt auch für die sozialpolitische Verpflichtung, 
die angemessene Wohnungsversorgung für jeder-
mann zu gewährleisten. 

(Kolb [CDU/CSU] : Würde die denn dadurch 
gefährdet?) 

Diese Erkenntnis, Herr Kolb, und das daraus ab-
geleitete politische Ziel versperren uns aber nicht  

den Blick dafür, daß wir daneben eine ausreichende 
Zahl von Mietwohnungen, insbesondere auch von 
Sozialmietwohnungen, für bestimmte Bevölkerungs-
kreise benötigen. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU]: Das be

-

streitet doch keiner! — Dr. Schneider 
[CDU/CSU] : Das ist doch unstreitig!) 

Nur mit Eigentum geht es nicht. 

Meine Damen und Herren, der der Ablehnung an-
heimgegebene Antrag befaßt sich in seinem ersten 
Teil damit, daß Bund, Länder und Gemeinden den 
Baulandmarkt mit einem Angebot an preiswerten, 
unbebauten Grundstücken vermehrt bereichern 
sollen. Ich habe hierzu bereits in der ersten Lesung 
gesagt, daß dies ein löbliches Anliegen ist. Ich will 
dies nicht wiederholen. Das kann in dem Protokoll 
der Debatte vom 10. November nachgelesen werden. 
Ich will aber ergänzen: Natürlich gibt es in Bal-
lungsräumen Engpässe hinsichtlich unbebauter, er-
schlossener Grundstücke, die sich für den Eigenheim

-

bau eignen. Natürlich verschärft sich hier der ohne-
hin bestehende Preisdruck noch dadurch, daß seitens 
der Gemeinden zunehmend Zurückhaltung bei der 
Ausweisung und Erschließung neuer Baugebiete ge-
übt wird, um einer ungeordneten Zersiedelung ent-
gegenzuwirken. 

(Pfeffermann [CDU/CSU]: Aber nicht nur 
deswegen!) 

und stattdessen den Eigenheimbau auch in der 
städtebaulichen Verdichtung zu fördern. 

(Dr. Jahr [Münster] [CDU/CSU] : Sind das 
Dortmunder Erfahrungen?) 

Meine Damen und Herren, die Baulandpreise sind in 
diesem Zusammenhang ein Problem, das auch der 
allseits geschätzte Professor Biedenkopf besonders 
überdeutlich angesprochen hat. Er hat dafür aller-
dings versucht, eine Menge anderer Probleme durch 
Verniedlichung zu lö sen.  So geht es allerdings auch 
nicht. 

Meine Damen und Herren, Ihr Antrag enthält, was 
die Frage der Baulandpreise betrifft, nicht den ge-
ringsten Anhaltspunkt dafür, wie man dieses Pro-
blem lösen könnte. Wenn Sie diesen Antrag in einen 
inhaltlichen Zusammenhang mit dem aufgezeigten 
Problem bringen, so ist das eine Illusionsgauklerei, 
Herr Dr. Jahn, bei der wir nicht mitwirken kön-
nen. 

Vizepräsident Frau Renger: Herr Kollege, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Jahn? 

Gattermann (FDP) : Bitte schön. 

Dr. Jahn (Münster) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Gattermann, Sie haben Herrn Professor Biedenkopf 
angesprochen. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu neh-
men, daß Herr Professor Biedenkopf in dem Gut- 
achten, das er in den letzten Tagen herausgegeben 
hat, ein flammendes Plädoyer für die Privatisierung 
gehalten hat? 

(Müntefering [SPD]: Das liegt Ihnen schwer 
im Magen, das Ding!) 
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Gattermann (FDP) : Herr Kollege Dr. Jahn, ich 
habe das Gutachten gelesen. Aber was man unter 
Privatisierung versteht bzw. was insbesondere Sie 
darunter verstehen, dazu werde ich gleich noch ei-
nige spezielle Ausführungen machen. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU]: Wir werden 
darauf warten!) 

Das, was zur Verstärkung der Privatisierung von 
bundeseigenen Grundstücken zu tun war, ist durch 
das Gesetz von 1971 bereits getan worden. Das, was 
Länder und Gemeinden darüber hinaus noch tun 
können, ist deren Angelegenheit. Der Deutsche Bun-
destag hat bereits 1971 einen diesbezüglichen Appell 
an Bund und Länder gerichtet. Wir halten überhaupt 
nichts davon, solche Appelle ständig zu wiederholen. 
Wir achten in diesem Zusammenhang die verfas-
sungsmäßige Zuständigkeit von Ländern und Ge-
meinden. 

Nun zu Ihrer Privatisierung: Der zweite Teil Ihres 
Antrags befaßt sich mit der Umwandlung von Sozial-
wohnungen in Eigentumswohnungen. Dies nennen 
Sie Privatisierung. Herr Krockert hat bereits damit 
begonnen, diesen Begriff zu monieren, wenn er 
in diesem Zusammenhang gebraucht wird. Mit Priva-
tisierung hat dieser Vorgang nämlich überhaupt 
nichts zu tun, da- sich fast der gesamte Bestand an 
Sozialwohnungen im Eigentum von privaten Eigen-
tümern und privaten Gesellschaften befindet. Sie 
meinen breitere Streuung und sagen Privatisierung. 
Wenn man aber einen solchen emotionsbefrachteten 
Begriff verwendet, meine Damen und Herren, dann 
spürt man die Absicht und ist ein wenig verstimmt. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Flüchten 
Sie doch nicht in Überschriften!) 

Denn: Wie jene unglücklichen Spekulationsfälle, die 
hier schon angesprochen worden sind, zeigen, gehen 
viele Mieter von sozialen Mietwohnungen subjek-
tiv davon aus, daß sie faktisch Mieter des Staates 
seien. Wir sollten durch die Verwendung solcher 
falscher Begriffe dieses unrichtige Gefühl nun nicht 
noch verstärken. 

(Pfeffermann [CDU/CSU] : Vielleicht liegt 
das an der Größe der Gesellschaften!) 

Meine Damen und Herren, das, was Sie im ein-
zelnen zur Umwandlung von Sozialmietwohnungen 
in Eigentumswohnungen und dann zur Veräußerung 
an die Mieter vorschlagen, ist in dem Bereich, in 
dem der Staat heute schon Einflußmöglichkeiten hat, 
nämlich bei den Bewilligungsbehörden der Länder 
im Rahmen der laufenden Finanzierungen, bereits 
gängige Praxis, zugegeben mit leicht unterschied-
licher Handhabung in den verschiedenen Ländern, 
aber im wesentlichen, im Kern ist all das, was Sie 
vorschlagen, bereits gängige Praxis. 

Eine gesetzliche Regelung, wie Sie sie wünschen, 
hätte nach unserer Überzeugung dann überhaupt 
nur noch einen Sinn für Sozialmietwohnungen, die 
nach Ablösung der öffentlichen Mittel noch der 
Nachbindung unterliegen; sie hätte vielleicht auch 
noch einen Sinn für Wohnungen nach der Nachbin-
dungsfrist, die irgendwann einmal Sozialmietwoh-
nungen waren. Aber ich glaube, man kann aus 

Ihrem Antrag nicht herauslesen, daß Sie dies wün-
schen. Solches aber ist, wenn man es zu Ende denkt, 
ein ganz erheblicher Eingriff in das Eigentum 

(Zuruf von der CDU/CSU: Was?" — Wei

-

tere Zurufe von der CDU/CSU) 

— was Sie vorschlagen —, für den ich für meine 
Fraktion deutlich sagen muß, 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

daß wir dies politisch nicht wollen, ganz abgese

-

hen von der verfassungsrechtlichen Bedenklichkeit. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sie sind 
doch Rechtsanwalt!) 

Meine Damen und Herren, Sie postulieren, daß es 
der von jedem Druck freien Entscheidung eines 
Mieters überlassen bleiben müsse, ob er eine von 
ihm bewohnte Sozialmietwohnung kauft oder nicht. 
Sie postulieren weiter, daß die Veräußerung bei be-
legten Wohnungen ausschließlich an eben diesen 
Mieter erfolgen soll. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : An Be

-

rechtigte!) 

— Nein, an diesen Mieter; berechtigt muß er über-
dies noch sein. Dies bedeutet ein sehr, sehr weit-
gehendes Veräußerungsverbot. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sie stim

-

men dagegen, weil Ihnen das zuwenig ist?!) 

Die Frage muß erlaubt sein, welchen Restinhalt das 
Eigentum an einer Sozialmietwohnung dann eigent-
lich noch hat. 

(Kolb [CDU/CSU] : Ach, Sie möchten mehr? 
Das können wir machen!) 

Zugegeben, eine solche Regelung wäre ein sehr 
viel weitergehender Schutz für Mieter. Zugegeben, 
mit einer solchen Regelung würde man auch Speku-
lationsfälllen im Ansatz begegnen können. Aber sie 
ist nach unserem Verfassungsverständnis so nicht 
zu machen. Es ist die Frage zu stellen, warum dies 
dann eben nur bei diesem Wohnungsbereich gilt, 
warum es nicht beim Althausbesitz gilt, warum es 
nicht bei freifinanzierten Wohnungen gilt, in denen 
ja auch, wie wir alle wissen und wie sie soeben 
selbst beklagt haben, 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

in ganz erheblicher Zahl Mieter wohnen, die ihrer-
seits den einkommensmäßigen Qualifikationen des 
§ 25 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes entspre-
chen; die müßten ja doch in gleicher Weise ge-
schützt werden. 

(Kolb [CDU/CSU] : Dort sind aber nicht die 
Mittel hineingeflossen, die in den sozialen 

Wohnungsbau geflossen sind!) 

Das alles ist nach unserer Einschätzung und Wer-
tung so unausgegoren, daß wir diesem Anliegen 
nicht folgen können. Wir werden aber, was die poli-
tische Willensäußerung zum Schutz des Mieters be-
trifft, Sie beim Wort nehmen, wenn wir in den näch-
sten Wochen und Monaten darüber zu verhandeln 
und zu diskutieren haben, welche Maßnahmen wir 
ergreifen wollen, um den Spekulationsfällen zu be- 
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gegnen, um zu verhindern, daß aus einer kleinen 
Zahl von Spekulationsfälllen eine große Zahl wird. 

(Kolb [CDU/CSU] : Nach der nächsten Land

-

tagswahl kommen Sie mit einem eigenen 
Antrag!) 

Meine Damen und Herren, Ihr Antrag enthält 
einen Punkt, in dem Sie in der Tat den Finger auf 
eine Wunde gelegt haben. Ich meine die steuer-
lichen Ungleichgewichtigkeiten für die verschiede-
nen Eigentümergruppen zueinander, für private 
Wohnungsunternehmen, gemeinnützige Wohnungs-
unternehmen und Einzeleigentümer. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich meine die steuerliche Ungleichbehandlung von 
Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsverwal-
tungsgesellschaften. Wir haben uns hier in der Tat 
ernsthaft um einen Lösungsansatz bemüht. Wir 
haben ihn nicht gefunden. Deshalb unterstützen wir 
nachdrücklich den Entschließungsantrag, den der 
Ausschuß mehrheitlich beschlossen hat. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Einstimmig!) 

— Gut, den der Ausschuß einstimmig beschlossen 
hat. Wir unterstützen ihn nachdrücklich, weil wir 
uns hier den Sachverstand der Bundesregierung zu 
eigen machen wollen, um den von uns nicht gefun-
denen Lösungsansatz finden zu lassen, „denken zu 
lassen", wenn ich einmal zitieren darf. 

Ich möchte das noch um etwas anreichern, was 
wir damals noch nicht wußten und deshalb auch 
nicht in diesen Antrag hineinschreiben konnten. 
Sie selbst haben es eben angesprochen, Herr Dr. 
Jahn: Wir sähen es gerne, wenn sich die Bundes

-

regierung bei der Beantwortung der Fragen, die im 
Entschließungsantrag enthalten sind, gleichzeitig 
auch dazu äußern könnte, ob es Möglichkeiten gibt, 
bei der Spekulationsbesteuerung anzusetzen, um 
diesem Spekulationsproblem zu begegnen. Wir wis-
sen, daß in allen Fällen, die bekanntgeworden sind, 
nicht die Bauherren und Eigentümer dieser Häuser 
und Wohnungen die Spekulation und die Verdrän-
gung betrieben haben, sondern es waren immer Auf-
käufer, bei denen schon in der Ankaufshandlung 
die Spekulationsabsicht sichtbar geworden ist. 

(V o r s i t z: Präsident Carstens) 

Wir meinen, es wäre wert, intensiv darüber nach-
zudenken, ob es ein steuersystematisch sauberes 
Instrument gibt, um das Ganze wirtschaftlich so un-
attraktiv zu machen, daß von daher solche Fälle 
nicht mehr auftauchen. 

Damit kein Irrtum entsteht: Wir wollen auf diese 
Art und Weise unter gar keinen Umständen eine 
Besteuerung für die Veräußerung von Wohnungs-
eigentum durch die langjährigen Eigentümer durch 
eine Hintertür einführen. Das ist nicht unsere Ab-
sicht. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Unge

-

reimtheiten sollen beseitigt werden!) 

Es geht um die Spekulationsbesteuerung bei un-
mittelbar zusammenhängendem An- und Verkauf 
solcher Wohnungen. 

Ich vermeide jetzt den Satz: Ich komme zum 
Schluß, indem ich ihn jetzt doch ausgesprochen habe. 

(Heiterkeit) 

Die FDP-Fraktion wird Ihren Antrag auf Druck-
sache 1010 ablehnen; sie wird aber dem Entschlie-
ßungsantrag geschlossen zustimmen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen und Städte-
bau. 

Dr. Haack, Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte aus der Sicht der Bundes-
regierung einige wenige Bemerkungen zu dem An-
trag und auch zur bisherigen Diskussion machen. 

Auch die Bundesregierung ist der Auffassung, daß 
der erste Teil des Antrags überflüssig ist. Herr 
Krockert hat bereits darauf hingewiesen, daß die 
Privatisierung bundeseigener Grundstücke durch 
das Gesetz über die verbilligte Veräußerung von 
bundeseigenen Grundstücken von 1971 geregelt ist. 
Mit diesem Spezialgesetz haben wir eigentlich nur 
eine Verpflichtung des ersten und des zweiten Woh-
nungsbaugesetzes ausgefüllt, in dem deutlich steht, 
daß Bund, Länder und Gemeinden sowie sonstige 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts verpflichtet sind, ihre Grundstücke als Bau-
land für den Wohnungsbau zu angemessenen Prei-
sen bereitzustellen. Das war schon immer ein we-
sentlicher Inhalt unserer Wohnungsbaugesetze, weil 
wir von Anfang an der Auffassung waren, daß eine 
vernünftige Preisgestaltung im sozialen Mietwoh-
nungsbau, daß eine vernünftige Preisgestaltung auch 
bei der Eigentumsbildung gerade für breite Schich-
ten unserer Bevölkerung nur dann zu erzielen ist, 
wenn sich auch die Grundstückspreise in einem an-
gemessenen Rahmen halten. 

Welche Bedeutung dies hat, will ich Ihnen an 
einer Zahl deutlich machen. Bis zum Jahre 1977 sind 
vom Bund etwa 14 Millionen qm Bauland für den 
Wohnungsbau veräußert worden; Erlös hierfür etwa 
180 Millionen DM. Aber was noch wichtiger ist: 
Preisnachlaß, weil wir eben billiger veräußern kön-
nen, als es dem Verkehrswert entspricht, etwa 40 
Millionen DM. Allein im Jahr 1977 — um noch eine 
zweite Zahl zu nennen — wurden 13,8 ha aus Bun-
desbesitz für Wohnungsbauzwecke abgegeben, auch 
hier mit einem Preisnachlaß von etwa 2 Millionen 
DM; im übrigen nicht nur an Gesellschaften oder 
gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaften, son-
dern ebenso an Einzelpersonen. Hierbei wurde ein 
Durchschnittspreis von 22,50 DM pro Quadratmeter 
zugrunde gelegt, also ein durchaus angemessener 
Grundstückspreis. Sie sehen also, daß sich das Ge-
setz aus dem Jahre 1971 gelohnt hat, daß es sich in 
der Praxis bewährt hat. Es gibt gar keinen Grund, 
davon abzuweichen. 

(Zuruf des Abg. Kolb [CDU/CSU]) 

Natürlich ist die Bundesregierung auch der Auf-
fassung — darauf darf ich nochmals verweisen —, 
daß nicht nur der Bund, sondern auch die Länder 
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und die Gemeinden die Verpflichtung haben, Bau-
land entsprechend zu angemessenen Preisen zur 
Verfügung zu stellen. Ich stimme Ihnen auch zu, 
Herr Kollege Jahn, daß es nicht nur darum geht, 
Bauland zu angemessenen Preisen zur Verfügung 
zu stellen, sondern auch darum, daß die Gemeinden 
verpflichtet sind, Bauland überhaupt auszuweisen; 
denn teilweise haben wir den Zustand, daß gerade 
für die Eigentumsbildung zuwenig Bauland ausge-
wiesen wird. Ich halte es auch für vernünftig, daß 
die Gemeinden dort, wo es möglich ist, Grundstücke 
in dem Zeitpunkt erwerben, da diese Grund-
stücke noch nicht im Bebauungsplan als Bauland 
ausgewiesen sind, weil sie dann diese Grundstücke 
billiger erwerben können 

(Dr. Schneider [CDU/CSU]: Das steht ja im 
Bundesbaugesetz!) 

und dann auch eine stärkere Einflußmöglichkeit bei 
der Vergabe der Grundstücke zur Eigentumsbildung 
breiter Schichten unserer Bevölkerung haben. 

Zum zweiten Bereich Ihres Antrags: Vorlage 
eines Gesetzentwurfs. Ich glaube, daß der Aus-
gangspunkt Ihres Vorschlags, einen Gesetzentwurf 
vorzulegen, etwas anders ist als Ende des Jahres 
1978. Der Gesetzentwurf, von dem in Ihrem Antrag 
die Rede ist, regelte ja nur die Fälle, in denen die 
öffentlichen Mittel noch nicht abgelöst sind. Nur 
dann hätten Sie die Möglichkeit, mit einem Gesetz 
einzugreifen. 

Wir haben uns aber in den letzten Wochen in 
einigen Großstädten des Bundesgebiets mit dem 
Problem herumzuschlagen, daß die öffentlichen Mit-
tel bereits abgelöst sind und es von daher keinerlei 
Einwirkungsmöglichkeiten mehr gibt. Auch ein Ge-
setzentwurf, wie Sie ihn vorschlagen, hätte in den 
konkreten Fällen des spekulativen Verkaufs von 
Wohnungen überhaupt keine Bedeutung, weil es 
Fälle sind, bei denen vorher die öffentlichen Mittel 
abgelöst worden sind. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Da haben 
Sie doch gesagt, daß der Rechtsschutz aus-

reicht!) 

— Darauf kommen wir gleich noch. Ich sage nur, 
daß es ein Gesetzentwurf ist, der nur bestimmte 
Fälle treffen würde. 

Ich stimme dem zu, was Herr Gattermann hier mit 
Recht gesagt hat, und das müssen Sie sich ent-
gegenhalten lassen, Herr Jahn: Das ist ein völliger 
Widerspruch zu Ihren anderen Ausführungen, in 
denen Sie gesagt haben: Wir sind für mehr Freiheit, 
wir sind für Liberalisierung, wir sind für eine ein-
geschränkte Gesetzgebung. Jetzt schlagen Sie 
gleichzeitig noch einen zusätzlichen Gesetzentwurf 
VOL  

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß das, 
was Sie in Ihren Gesetzentwurf hineinschreiben 
wollen, bereits in den Richtlinien enthalten ist, die 
wir im vergangenen Jahr mit den Bundesländern 
abgestimmt haben. Es ist also von daher kein Grund 
vorhanden, ein Gesetz vorzulegen. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Abge

-

stimmt, aber nicht beschlossen!) 

— Das ist dann Sache der Länder, wie sie im Ein-
zelfall vorgehen. Wir haben aber von seiten der 
Bundesregierung deutlich gemacht, daß wir es be-
grüßen würden, wenn die Länder auf Grund dieser 
Richtlinien im Einzelfall vorgehen. 

(Zuruf des Abg. Kolb [CDU/CSU]) 

Bei den aktuellen Fällen, Herr Kollege Kolb, die uns 
berühren und auch noch in den nächsten Wochen 
berühren werden, sind die öffentlichen Mittel abge-
löst, so daß wir keine Möglichkeit haben, die Um-
wandlung gesetzlich zu verbieten. 

Herr Kollege Jahn, Sie haben vorhin die Antwort 
auf Ihre Kleine Anfrage erwähnt, auch die Zahlen, 
die in der Antwort enthalten sind. Ich möchte dazu 
sagen, daß die Anfrage im Oktober dieses Jahres 
beantwortet wurde. Sie können aber nicht bestrei-
ten, daß wir von Woche zu Woche, auch in der 
Post, die wir im Ministerium täglich bekommen, 
neue Fälle dieser Umwandlung sehen. Das heißt, das 
Problem hat sich nach meiner Einschätzung gegen-
über dem Zeitpunkt der Beantwortung Ihrer Kleinen 
Anfrage weiter verschärft; ich will nicht sagen „dra-
matisiert". Es ist in der Tat ein Problem, um das wir 
uns kümmern müssen. 

Deshalb habe ich mehrmals bei verschiedenen Ge-
legenheiten in den letzten Wochen deutlich gemacht 
— und ich will es hier wiederholen —: Trotz dieser 
Fälle hält die Bundesregierung an dem fest, was sie 
bereits im Jahre 1977 gesagt hat, als wir die steuer-
liche Erleichterung für den Erwerb alter Wohnungen 
und alter Häuser erstmalig geschaffen haben, was 
aus stadtentwicklungspolitischen Gründen von ganz 
entscheidender Bedeutung war. Wir wollen diese 
Eigentumsbildung; wir wollen eine verstärkte Eigen-
tumsbildung nicht nur beim Neubau, sondern wir 
wollen eine stärkere Eigentumsbildung auch im Be-
stand. Um die Mieter in Sozialwohnungen nicht zu 
behindern oder zu benachteiligen, wollen wir auch 
die Möglichkeit für die Eigentumsbildung von Mie-
tern im sozialen Wohnungsbestand. Darüber kann es 
gar keinen Zweifel geben. Aber wir machten damals 
deutlich, daß wir nach wie vor auf Grund der Woh-
nungsbedürfnisse in vielen Teilen der Bundesrepu-
blik auch für die Zukunft einen Bestand an sozialen 
Mietwohnungen brauchen. 

Wir wenden uns also gegen eine übertriebene 
Veräußerung dort, wo sie nicht dem Mieterwillen 
entspricht. Wir wenden uns vor allem gegen einen 
spekulativen Verkauf. Das ist das Problem, das uns 
zur Zeit berührt. 

Um etwas entgegenwirken zu können, habe ich 
einen Vorschlag gemacht, der zur Zeit von der Bun-
desregierung geprüft wird und Anfang des kom-
menden Jahres in die parlamentarische Beratung 
gehen könnte. 

Ich habe vorgeschlagen, zu prüfen, ob wir die be-
stehende Frist, die wir im BGB bei der Eigenbe-
darfskündigung haben, von drei auf fünf Jahre aus-
dehnen sollten. Wir würden nämlich dann für po-
tentielle Käufer von Eigentumswohnungen den 
Kauf nicht so attraktiv machen, weil sie dann nicht 
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die Möglichkeit hätten, eine Grunderwerbssteuerbe-
freiung zu bekommen. 

(Dr. Schneider [CDU/CSU] : Und die steuer

-

liche Seite sehen Sie nicht?) 

— Das kommt ja noch. Ich kann immer nur einen 
einzigen Satz auf einmal aussprechen, Herr Schnei-
der. Ich kann nicht zwei Gedanken im selben Satz 
ausdrücken. 

Das ist das eine. Ich bin natürlich der Auffassung 
— das ist vorhin hier richtig zitiert worden —, daß 
es sich zum Teil um ein Informationsproblem han-
delt, 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sie relati

-

vieren jetzt!) 

ein Informationsproblem aber nicht nur bei den 
Mietern, sondern genauso bei den potentiellen Käu-
fern solcher umgewandelter Wohnungen, weil die 
unter Umständen gar nicht wissen, was eines Tages 
auf sie zukommen kann: Sie sind in der Hoffnung, 
solche Wohnungen eigennutzen zu können, und stel-
len nach einigen Jahren fest, daß es auf Grund der 
bestehenden Mieterschutzgesetze nicht geht. Inso-
fern habe ich die Informationspflicht immer doppel-
seitig gesehen: in Richtung Mieter, um die Mieter 
zu beruhigen, und in Richtung potentielle Käufer 
solcher Wohnungen, um sie von einem solchen Kauf 
abzuhalten. In diesem Zusammenhang müssen wir 
aber auch die Erweiterung der Eigenbedarfsfrist prü-
fen, um unter Umständen einen potentiellen Käufer 
davon abzuhalten, der nach dieser Änderung keine 
Grunderwerbsteuerbefreiung geltend machen kann. 

Um die Verantwortung für diese Problematik auf 
mehr Schultern zu verteilen, habe ich in den letz-
ten Tagen die Bundesnotarkammer gebeten, die ,No-
tare zu bitten, bei der Beurkundung von Veräuße-
rungsverträgen die Vertragsparteien auf die beste-
henden Belegungsrechte, Mietpreisbindungen usw. 
hinzuweisen. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Sehr gut!) 

Der Präsident der Bundesnotarkammer hat umge-
hend geantwortet und alle Notarkammern darüber 
informiert. 

Ich habe gleichzeitig die Verbände der deutschen 
Kreditwirtschaft gebeten, dazu beizutragen, daß un-
seriöse Geschäftspraktiken von Spekulanten im 
Sozialwohnungsbestand verhindert werden. 

Ich sehe nämlich nicht ein, daß die Spekulanten, 
mit denen wir uns hier abgeben müssen, Millionen-
kredite von den Banken bekommen. Ich bin der 
Auffassung: Hier sollte in jedem Einzelfall geprüft 
werden, ob eine solche Kreditgewährung auch sozial 
vernünftig ist. 

Nun kommt der vierte Bereich, den Sie, Herr 
Kollege Schneider, soeben durch Ihren Zwischen-
ruf, aber vorhin auch Sie, Herr Kollege Gattermann, 
angesprochen haben.  Es liegt ja der Entschließungs-
entwurf des Ausschusses vor. Die Bundesregierung 
wird sehr sorgfältig prüfen, ob wir im steuerlichen 
Bereich unter Umständen noch eine Lösung finden, 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Bis wann?) 

mit der wir solche spekulativen Verkäufe durch 
zusätzliche Steuerpflichten wesentlich erschweren 
können. Das ist aber nach meiner bisherigen Ein- 
schätzung das einzige, was rechtlich, auch eigen-
tumsrechtlich zu machen ist. Ein völliger Verkaufs-
stopp oder ein Verkaufsverbot dort, wo die öffent-
lichen Mittel bereits abgelöst sind — das ist ja der 
Hauptpunkt, im Gegensatz zu Ihrem Antrag, wo 
sie noch nicht abgelöst sind —, werden wohl aus 
verfassungsrechtlichen Gründen ausscheiden. 

Eine Bemerkung zum dritten Teil Ihres Antrags. 
Sie wollen zusätzliche Vergünstigungen für dieje-
nigen haben, die eine umgewandelte Sozialwohnung 
erwerben. Ich kann Ihnen in diesem Bereich nicht 
zustimmen. Ich bin zwar, wie ich vorhin gesagt 
habe, der Auffassung, daß bei einer verstärkten 
Eigentumsbildung auch der Mieter in einer bisheri-
gen sozialen Mietwohnung, die umgewandelt ist, 
die Möglichkeit erhalten soll, Eigentum daran zu 
erwerben. Ich glaube aber nicht, daß wir verpflich-
tet sind, zusätzliche steuerliche oder sonstige An-
reize zu schaffen, um vielleicht sogar einen Mieter, 
der sonst gar nicht erwerben möchte, dahin zu brin-
gen, daß er das Eigentum an dieser Wohnung er-
wirbt. Das wäre für mich ein Widerspruch zu der 
Grundposition, daß wir bei aller Eigentumsbildung 
— die im übrigen nie eine Eigentumsideologie wer-
den darf — immer noch einen bestimmten Bestand 
an sozialen Mietwohnungen brauchen. Dem würde 
es widersprechen, zusätzliche Anreize zum Eigen-
tumserwerb zu schaffen. 

Präsident  Carstens: Herr Bundesminister, gestat-
ten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Abgeordne-
ten Dr. Jahn? 

Dr. Haack, Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau: Gern. Aber ich wollte erst 
noch einen Satz sagen. Vielleicht können Sie den 
abwarten. Dann ist Ihre Frage unter Umständen 
noch sinnvoller, oder sie hat sich erledigt. 

Es gibt schon heute die Möglichkeit, nicht nur 
Bürgschaften, sondern auch öffentliche Darlehen 
zu erhalten, nicht nur im Rahmen des Neubaus von 
Sozialwohnungen, sondern auch beim Erwerb vor-
handener Wohnungen. So sehen es auch die Richt-
linien vor, die wir mit den Bundesländern zur Ver-
gabe der öffentlichen Mittel im sozialen Wohnungs-
bau vereinbart haben: Zur Förderung des Erwerbs 
vorhandener familiengerechter Wohnungen zur Ei-
gennutzung für kinderreiche Familien können ent-
sprechende Darlehen zuzüglich weiterer Aufschläge, 
orientiert an der Kinderzahl, gegeben werden. Da-
neben gibt es eine Bürgschaftsmöglichkeit. Ich gebe 
zu, daß diese zusätzlichen Hilfen im wesentlichen 
auf die Fälle beschränkt sind, in denen einem Woh-
nungsnotstand abgeholfen werden soll, in denen 
also eine kinderreiche Familie bisher unzureichend 
untergebracht ist, während Sie es sozusagen pau-
schalieren wollen, so daß auch die Fälle erfaßt wür-
den, in denen ein Wohnungsnotstand im engeren 
Sinn der vorhandenen Richtlinien nicht vorliegt. 
Das würde mir zu weit gehen; denn ich bin in der 
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Bundesminister Dr. Haack 
Tat der Auffassung, daß es zusätzlicher Anreize zur 
Eigentumsbildung im Rahmen des Sozialwohnungs-
bestandes nicht bedarf. 

Präsident Carstens: Herr Bundesminister, gestat-
ten Sie jetzt eine Zwischenfrage des Herrn Abge-
ordneten Dr. Jahn? 

(Dr. Möller [CDU/CSU] : Das ist noch nicht 
erledigt!) 

Dr. Haack, Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau: Jawohl. 

Dr. Jahn (Münster) (CDU/CSU) : Herr Bundesmi-
nister, sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß 
sich unser Antrag, was die Förderung betrifft, nur 
auf kinderreiche Familien und Schwerbeschädigte 
bezieht, und daß Ihre Gegenargumentation, die Sie 
geben, in krassem Widerspruch zu dem steht, was 
Sie draußen zur Familienpolitik sagen? 

Dr. Haack, Bundesminister für Raumordnung, Bau-
wesen und Städtebau: Dem kann ich nicht zustim-
men, Herr Jahn. Das steht überhaupt nicht in kras-
sem Gegensatz; denn ich hatte gerade gesagt, daß 
wir über die bestehenden Förderungsmöglichkeiten 
auch im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus für 
kinderreiche Familien eine Sonderförderung haben, 
auch wenn es um den Erwerb vorhandenen Wohn-
raums geht. Diese Regelung haben wir, und das ist 
eigentumspolitisch und familienpolitisch richtig. 
Nur bin ich dagegen, für die Umwandlung von Miet-
wohnungen in Eigentumswohnungen eine zusätz-
liche Förderung zu schaffen; denn wenn ich über 
den Bestand an sozialen Mietwohnungen rede, muß 
ich auch die kinderreichen Familien sehen, die 
vielleicht auch noch in zehn Jahren auf eine soziale 
Mietwohnung angewiesen sind und die sich eine 
Eigentumswohnung nicht leisten können. Insofern 
sehe ich das nicht als Widerspruch an. 

Das waren meine drei Bemerkungen zu den drei 
Bereichen Ihres Antrags. Wenn Sie nachher be-
schließen, wird die Bundesregierung diese steuer-
rechtlichen Fragen sehr intensiv prüfen. 

Eine letzte, abschließende Bemerkung möchte ich 
anfügen, Herr Kollege Jahn, weil Sie vorher im 
Rahmen der Begründung Ihres Antrages auch über 
weitere Strukturprobleme im sozialen Wohnungs-
bestand gesprochen haben. Sie haben hier festge-
stellt — das war entweder ein Versprecher oder 
eine Informationslücke —, daß wir im sozialen 
Wohnungsbestand mittlerweile 40 % Fehlbeleger 
hätten. Dabei kann es sich nur um einen Irrtum 
handeln. Unter Umständen haben Sie die Prozent-
zahlen verwechselt. Bei der Frage, wer im Rahmen 
des sozialen Wohnungsbaus einkommensberechtigt 
ist, sind wir ungefähr zwischen 40 und 50 %. Die 
Fehlbelegungsquote ist aber wesentlich geringer. 
Sie kann nicht genau beziffert werden. Schätzungs-
weise bewegt sie sich nach meinen Unterlagen etwa 
bei 15 %. 

Weil Sie das Fehlbelegungsproblem hier ange-
schnitten haben, möchte ich Ihnen noch einmal ganz  

deutlich die Auffassung der Bundesregierung dazu 
sagen. Auch die Bundesregierung ist der Auffas-
sung, daß wir Fehlbelegungsfälle haben, die aus 
sozialen Gründen in keiner Weise zu akzeptieren 
sind, die auch wir nicht wünschen, die sich erge-
ben haben. 

(Dr. Jahn [Münster] [CDU/CSU] : Deshalb 
Liberalisierung!) 

Nur stellt sich die Frage: Kann ich das Fehlbele-
gungsproblem in irgendeiner Weise, etwa im Rah-
men einer Gesetzgebung, praktikabel lösen? Hier 
bemühen wir uns seit Jahren. Bisher gibt es keinen 
praktikablen Vorschlag. Meine Position, die ich hier 
wiederhole, ist: Ich müßte einen riesigen Kontroll- 
und Verwaltungsapparat aufbauen, um zu einer 
dauernden Überprüfung von etwa 4,5 Millionen so-
zialen Mietwohnungen zu kommen. Ich müßte näm-
lich jedes Jahr prüfen, ob die Leute immer noch 
berechtigt sind. Ich sage Ihnen ganz offen: Wenn ich 
in dem Konfliktfall stehe — Sie wissen, daß der han-
delnde Politiker sehr oft in einem Konfliktfall der 
Abwägung unterschiedlicher Interessen steht —, bin 
ich in 'der Abwägung lieber bereit, den einen oder 
anderen auch mir nicht passenden Fehibelegungs-
fall hinzunehmen, als einen solchen zusätzlichen 
überbürokratischen Apparat aufzubauen. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Im übrigen hat die verstärkte Eigentumsbildung 
der letzten Jahre — auch das muß in dem Zusam-
menhang gesagt werden —, auch dort, wo wir etwa 
über das Regionalprogramm fördern, dazu beigetra-
gen, daß ein großer Teil der sogenannten Fehlbele-
ger mittlerweile aus Sozialwohnungen ausgezogen 
ist, Eigentum gebildet hat und diese Sozialwohnun-
gen den Bevölkerungskreisen zugeführt werden 
konnten, die gerade darauf angewiesen sind. Wir 
werden, glaube ich, sehr bald auch einmal die Mög-
lichkeit haben, in einer Debatte über diese Probleme 
an Hand unserer Unterlagen nachzuweisen, daß der 
Sozialwohnungsbestand, gerade der Bestand an 
Wohnungen, die in den fünfziger Jahren errichtet 
wurden und nach heutigen Verhältnissen relativ 
niedrige Mietpreise haben, im wesentlichen von den 
Personengruppen bewohnt wird, die eigentlich in 
diese Wohnungen hineingehören. Wenn eine solche 
Sozialwohnung etwa durch Eigentumsbildung oder 
Umzug des bisherigen Mieters frei wird, zieht in 
diese Wohnung im Regelfall jemand hinein, den wir 
auf Grund seiner Einkommensverhältnisse in die-
ser Wohnung haben wollen. Insofern bitte ich also 
auch dieses Problem nicht überzustrapazieren. 

Das waren die Bemerkungen, die ich bei dieser 
Debatte über den Antrag der CDU/CSU von seiten 
der Bundesregierung machen wollte. 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Präsident Carstens: Meine Damen und Herren, 
weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschluß-
empfehlung des Ausschusses. 
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Präsident Carstens 
Der Ausschuß empfiehlt auf Drucksache 8/1903 

unter I, den Antrag auf Drucksache 8/1010 abzu-
lehnen. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Damit ist die Beschluß-
empfehlung des Ausschusses mit Mehrheit ange-
nommen. 

Der Ausschuß empfiehlt ferner auf Drucksache 
8/1903 unter II die Annahme einer Entschließung. 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Diese Beschlußempfehlung des Ausschusses ist ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt 13 auf: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Neunundzwanzigsten Gesetzes zur 

Änderung des Lastenausgleichsgesetzes 
(29. ÄndG LAG) 
— Drucksachen 8/2078, 8/1532, 8/1518 — 

a)  Bericht des Haushaltsausschusses (8. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 
— Drucksache 8/2336 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Walther 

b) Beschlußempfehlung und Bericht des In-
nenausschusses (4. Ausschuß) 
— Drucksache 8/2335 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Jaunich 
Abgeordneter Krey 

(Erste Beratung 107. Sitzung) 

Wünscht einer der Herren Berichterstatter das 
Wort? — Das ist nicht der Fall. 

Dann eröffne ich die allgemeine Aussprache. Das 
Wort hat der Abgeordnete Krey. 

Krey (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Für mich, der ich das 
Glück habe, hier in der rheinischen Heimat meiner 
Eltern geboren und aufgewachsen zu sein und heute 
noch zu leben, gehört die Lastenausgleichsgesetz-
gebung zu den größten Leistungen unseres Staates 
im freien Teil Deutschlands. Bei aller Unzuläng-
lichkeit, vor allem angesichts der Unmöglichkeit, 
den Verlust der Heimat, der Existenz und aller 
Dinge, die diese ausmachen, zu ersetzen, bleibt 
jetzt, 30 Jahre nach der Einleitung der Verfahren 
des Lastenausgleichs, doch festzustellen, daß die 
Eingliederung der Vertriebenen und Flüchtlinge und 
vor allem deren Leistungen beim Wiederaufbau 
und bei der Gestaltung unseres Staates zu den posi-
tivsten Ereignissen unserer Geschichte zählen. 

Heute, bei dieser zweiten Beratung des neun-
undzwangzigsten Änderungsgesetzes zum Lasten-
ausgleichsgesetz stellt sich uns die Frage, ob und 
inwieweit die beabsichtigte Hinausschiebung des 
Anpassungstermins nach dem Lastenausgleichsge-
setz um sechs Monate auf den 1. Januar 1979 die 
Möglichkeit zur dringend notwendigen strukturellen 
Verbesserung bietet. 

Die Fraktion der CDU/CSU stimmt der Verlegung 
des Termins für die Anpassung der Kriegsschadens

-

rente in Angleichung an den entsprechenden An-
passungszeitpunkt in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und in der Kriegsopferversorgung im In-
teresse einer einheitlichen Regelung. in allen Be-
reichen der sozialen Alterssicherung zu. Sie ist je-
doch der Auffassung, daß die mit dieser Termin-
verschiebung verbundenen Einsparungen in vollem 
Umfang für die notwendigen strukturellen Lei-
stungsverbesserungen bei der Kriegsschadensrente 
Verwendung finden sollten. Insbesondere ist es 
unser Ziel, das gegenwärtig unzulängliche Renten-
niveau der ehemals Selbständigen anzuheben und 
die Renten der früheren mithelfenden Familienange-
hörigen in der Form der Unterhaltshilfe und des 
Sozialzuschlages über das Sozialhilfeniveau hinaus 
zu erhöhen. 

Die sozialpolitische Notwendigkeit und Dringlich-
keit von Verbesserungen im Bereich der Kriegsscha-
densrente, zu denen die Fraktion der CDU/CSU in 
ihrem Gesetzentwurf auf Drucksache 8/1532 kon-
krete Vorschläge gemacht hat, zeigt sich besonders 
deutlich bei einem Vergleich zwischen der Entwick-
lung dieser Rente und den Versorgungsleistungen 
anderer sozialer Sicherungssysteme. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der 
Antwort der Bundesregierung auf die Große An-
frage unserer Fraktion zur Lebenssituation älterer 
Menschen in unserer Gesellschaft wird festgestellt, 
daß die Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung alleine von 1969 bis 1978 um 124 %, die Renten 
nach dem Bundesversorgungsgesetz, insbesondere 
als Folge struktureller Verbesserungen, um rund 
139 % und die Witwenrenten nach diesem Gesetz 
um 158 % gestiegen sind. Demgegenüber hat sich 
die  Unterhaltshilfe aus dem Lastenausgleich für 
einen ehemals Selbständigen in der höchsten Scha-
denstufe im gleichen Zeitraum nur um rund 112 % 
und die Rente eines ehemals selbständigen Ehepaa-
res lediglich um 104 % erhöht. Sie beträgt damit für 
den Alleinstehenden heute 679 DM im Monat, ein 
Betrag, der im übrigen auf Grund der geltenden An-
rechnungsvorschriften, von Regelungen über klei-
nere Freibeträge abgesehen, den Lebensstandard 
dieser Rentner nach oben hin absolut begrenzt. 

Wenn die Bundesregierung in der bereits erwähn-
ten Antwort darüber hinaus feststellt, daß das Al-
terseinkommen eines Rentners nach einem erfüllten 
Arbeitsleben, also nach 45 Versicherungsjahren, im 
Jahre 1978 rund 78 % des Nettoarbeitsverdienstes 
eines vergleichbaren Arbeitnehmers beträgt, so gilt 
dies keineswegs für die besonders große Gruppe 
der Empfänger von Kriegsschadensrente, die im Be-
reich der Landwirtschaft ehemals selbständig er-
werbstätig war. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Almosen

-

haft!) 

Nach der Tariflohnstatistik des Statistischen Bun-
desamtes, ausgewiesen im Agrarbericht 1978 der 
Bundesregierung, betrug der durchschnittliche Mo-
natsnettolohn eines Landarbeiters im Jahre 1977 
rund 1 350 DM, woraus sich eine Altersrente von 



9624 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978 

Krey 
rund 1 135 DM ergibt. Bei einem selbständigen Voll-
erwerbslandwirt würde sich auf Grund des 1977 er-
zielten Nettoeinkommens  von rund 22 000 DM hier-
nach eine Altersrente von 1 370 DM monatlich er-
geben. Die Kriegsschadensrente eines ehemals selb-
ständigen Landwirts aus Mitteldeutschland oder 
aus den Vertreibungsgebieten beträgt demgegen-
über nur 679 DM. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Das ist ein 
Skandal!) 

Das ist nur die Hälfte des Renteneinkommens eines 
ehemals selbständigen einheimischen Landwirts. In-
sofern trifft die weitere Feststellung der Bundesre-
gierung, daß das Alterseinkommen auf Grund des 
heutigen Niveaus der sozialen Alterssicherung in 
einem angemessenen Verhältnis zum früheren Ar-
beitseinkommen stehe, jedenfalls auf die Vertrie-
benen und Flüchtlinge, die auf eine Rente nach 
dem Lastenausgleichsgesetz angewiesen sind, nicht 
zu. 

(Dr. Hupka [CDU/CSU]: Genauso ist es!) 

Niemand wird bei dieser Sachlage ernsthaft be-
streiten können, daß im Bereich der Kriegsschadens

-

rente noch eine erhebliche Anzahl von Problemen 
der sozialen Sicherung bestehen, deren Lösung ein 
gemeinsames Anliegen, meine Damen und Herren, 
aller Fraktionen dieses Hohen Hauses sein sollte. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Fraktion der CDU/CSU bedauert es daher, daß 
die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen 
bei den Beratungen und Beschlüssen zu den vorlie-
genden Gesetzentwürfen zur Änderung des Lasten-
aûsgleichsgesetzes nicht bereit waren, strukturellen 
Verbesserungen der Kriegsschadensrente in dem 
Umfange zuzustimmen, wie es nicht nur sozialpoli-
tisch dringend geboten, sondern angesichts der Ein-
sparungen, die sich aus der Verlegung des Anpas-
sungstermins ergeben, auch finanziell möglich ge-
wesen wäre. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Das sind so-

ziale Demokraten!) 

Der Fraktion der CDU/CSU und der großen Zahl 
der betroffenen Rentner muß es unverständlich 
erscheinen, wenn die Koalition in diesem Bereich 
der Sozialpolitik, in dem es um die Alterssicherung 
von Menschen geht, die durch Flucht und Vertrei-
bung nicht nur ihre heimatlichen Bindungen, sondern 
mit dem Verlust ihres Eigentums zugleich auch ihre 
Altersversorgung verloren haben, Sparsamkeit de-
monstriert und hier mit spitzem Bleistift rechnet. 
Dabei sind insbesondere auch die Gründe, die es 
der Mehrheit angezeigt erscheinen ließen, nicht den 
vollen Betrag der Einsparungen, sondern nur rund 
40 % des verfügbaren Finanzvolumens für struktu-
relle Verbesserungen auszuschöpfen, für uns keines-
wegs zwingend. Sie haben hier überhaupt keine 
Anwendung. 

(Beifall bei der CDU/CSU)  
Aus diesen Gründen legt die Fraktion der CDU/ 

CSU auf Drucksache 8/2359 erneut jene Änderungs-
vorschläge zur Beratung und Abstimmung vor, die 
bei der bisherigen Behandlung keine Mehrheit ge-

funden haben. Darin schlagen wir vor, den Selb-
ständigenzuschlag gestaffelt bis zum Höchstbetrag 
von 18 DM und den- Sozialzuschlag von 31 auf 
87 DM aufzustocken. Außerdem zielt unser Antrag 
auf eine Verbesserung der Anrechnungsfreibeträge 
und eine spürbare Anhebung der Obergrenze für 
Entschädigungsrenten. 

Bliebe es bei den jetzigen Einsparungen zu La-
sten der Kriegsschadensrentner, so würde dies einen 
großen Teil der Betroffenen zur Inanspruchnahme 
von Sozialhilfe zwingen. Nach Auffassung der CDU/ 
CSU wäre es aber eine schwerwiegende Verkennung 
der Aufgaben einer richtig verstandenen voraus-
schauenden Sozialpolitik, eine derartige Entwick-
lung in Richtung Sozialhilfe zunächst abzuwarten 
und dann erst auf den Anstieg der Zahl der Sozial-
hilfeempfänger, die stets ein besonders empfindliches 
Barometer für Verzerrungen im Sozialsystem ist, mit 
Strukturverbesserungen bei den Renten im Sozial-
ausgleich zu reagieren. Würden unsere Anträge ab-
gelehnt, so wäre damit bereits heute der Keim für 
eine 30. Lastenausgleichsnovelle gelegt. Niemand im 
Lande würde es begreifen, daß der Deutsche Bun-
destag mehrheitlich die Auffassung vertritt, eine 
Erhöhung der Kriegsschadensrente für ehemals 
Selbständige um monatlich 5 DM würde noch eine 
fühlbare Verbesserung für den einzelnen Rentenbe-
zieher darstellen. Eine wirksame Verbesserung der 
Renten im Bereich des Lastenausgleichs ist daher 
nicht nur ein notwendiger Akt der -sozialen Gerech-
tigkeit, sondern auch ein Beitrag, die bestehenden 
Strukturverzerrungen in den verschiedenen Berei-
chen der sozialen Sicherheit abzubauen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Den unmittelbar Betroffenen könnte mit diesen 
Verbesserungen zugleich das Gefühl vermittelt wer-
den, daß der Staat, daß wir, daß dieses Parlament 
über die Probleme der durch den Krieg und seine 
Folgen besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen 
nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. 

In diesem Sinne bitte ich Sie, den Änderungsanträ-
gen der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 
8/2359 zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Meine Damen und Herren, 
für die Beiträge zu diesem Tagesordnungspunkt sind 
von den Fraktionen Redezeiten von je 10 Minuten 
vereinbart worden. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Jaunich. 

Jaunich (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen! 
Meine Herren! 

In Anerkennung des Anspruchs der durch den 
Krieg und seine Folgen betroffenen Bevölke-
rungsteile auf einen die Grundsätze der sozialen 
Gerechtigkeit und die volkswirtschaftlichen 
Möglichkeiten berücksichtigenden Ausgleich 
von Lasten und auf die zur Eingliederung der 
Geschädigten notwendigen Hilfe ... hat der 
Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates das 
nachstehende Gesetz beschlossen 
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,Jaunich 
So Absatz 1 der Präambel zum Lastenausgleichs-
gesetz vom 14. August 1952. 

(Dr. Wittmann [München] [CDU/CSU] : Das 
Sie abgelehnt haben!) 

Von diesen Leitlinien ausgehend, haben Sozialdemo-
kraten und Freie Demokraten 1972 die Dynamisie-
rung der Kriegsschadensrente eingeführt und damit 
die Kriegsschadensrente mit der Rentenversicherung 
mit den entsprechenden Regelungen im Kriegsopfer-
bereich gekoppelt. Die Anspruchsberechtigten sind 
damit gut gefahren. 

Wie war es, und wie ist es? Die Unterhaltshilfe 
betrug am 1. Juli 1969 für den Berechtigten 205 DM. 
Sie beträgt am 1. Juli 1978 468 DM. Das ist von 
1969 auf 1978 eine Steigerung um 228 v.  H.  Bei den 
entsprechenden Sätzen für Ehegatten beträgt die 
Steigerung 231 %, für Kinder 227 %. Hinzu müssen 
Sie den Sozialzuschlag rechnen, den wir 1972 ein-
geführt haben, der mit 64 DM für den Berechtigten, 
mit 82 DM bzw. mit 101 DM bei Angehörigen und 
Kindern zu Buche schlägt. Insgesamt also sind, seit-
dem wir die politische Verantwortung tragen, Lei-
stungsverbesserungen in Höhe von 259 % bewirkt 
worden, bezogen auf den Berechtigten, 291 %, wenn 
man den Berechtigten und seinen Ehegatten nimmt, 
und 371 % unter Einrechnung derer, die Kinder zu 
versorgen haben. Der Preisindex ist in dieser Zeit 
um 155 % angestiegen. Die Konsequenz, die sich 
daraus ergibt, ist für jedermann wohl klar erkenn-
bar: Wir haben durch die Einführung der Dynamisie-
rung weit über das Maß der Preissteigerung hinaus-
gehende Anpassungen für diesen Berechtigtenkreis 
ermöglicht. Dies soll und muß von dieser Stelle ein-
mal festgestellt werden. 

(Beifall bei der SPD — Zuruf von der 
CDU/CSU: Ein Witz! — Weitere Zurufe 

von der CDU/CSU) 

— Meine Damen, meine Herren von der Opposition, 
ich räume ja gern ein, daß wir damit noch nicht all 
die Versäumnisse haben aufholen können, die, durch 
Ihre Verantwortung bedingt, für diesen Personen-
kreis eingetreten sind. 

(Beifall bei der SPD — Kreile [CDU/CSU]: 
Geschichtsklitterung! — Weitere Zurufe 

von der CDU/CSU) 

Das ist doch einfach unmöglich. 

Präsident Carstens: Gestatten Sie eine Zwischen-
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Wittmann? 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Herr Kol-
lege Jaunich, Sie waren damals genausowenig wie 
ich im Deutschen Bundestag. Darf ich Sie daran er-
innern, daß Ihre Fraktion seinerzeit das Lastenaus-
gleichgesetz insgesamt abgelehnt hat? 

Jaunich (SPD) : Herr Kollege Wittmann, ich weiß 
nicht, was dieser Beitrag an dieser Stelle soll. Ich 
habe Ihnen hier deutlich gemacht, wie das Ausmaß 
der Leistungssteigerung von 1969 bis zum heutigen 
Zeitpunkt aussieht. Ich habe eingeräumt, daß das  

noch nicht ausgereicht hat, die Versäumnisse Ihrer 
Regierungszeit wettzumachen. 

(Beifall bei der SPD — Kreile [CDU/CSU]: 
Das ist doch nur eine Wiederholung!) 

— Ja, das war von Ihnen so gewünscht. 

Bei all dem, was für uns zur Debatte stand, kam es 
darauf an, diese Koppelung, diese Anbindung an das 
Rentenversicherungssystem, die Dynamisierung für 
diesen Bereich auch in der heutigen Zeit durchzuhal-
ten. Wer damals für die Dynamisierung im Bereich 
des Lastenausgleichs, wer für die Anbindung an die 
Geschehnisse im Bereich der Rentenversicherung 
war, muß heute die Konsequenzen ziehen, die wir 
für den Bereich der Rentenversicherung im Zwan-
zigsten Rentenanpassungsgesetz gezogen haben. 

Im Bereich der Kriegsopferversorgung, die eben-
falls im Zusammenhang gesehen werden kann und 
muß, haben wir als Maßstab für Leistungsverbesse-
rungen, die auf Grund der Hinausschiebung des An-
passungstermins bewirkt haben konnten, eine Stei-
gerung um 40 % vorgesehen. Indem wir uns genau 
in diesem Rahmen bewegen, haben wir nun auch in 
der 29. Lastenausgleichsnovelle Verbesserungen für 
diesen Personenkreis bewirkt. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Das nennen 
Sie Verbesserungen! Du lieber Himmel!) 

— Ich nenne das Verbesserung, sehr geehrter Herr 
Kollege. Ich nannte dies Verbesserung und werde 
dies noch mehrfach für Sie wiederholen, damit auch 
Sie das endlich einmal begreifen können. Sie können 
nicht hierhertreten und sich wie ein Weihnachts-
mann gebärden wollen, ohne die finanzielle Ge-
samtverantwortung, die der Deutsche Bundestag hat, 
in Ihre Überlegungen einzubeziehen. 

(Dr. Wittmann [München] [CDU/CSU] : 
Durch Ihre Verschwendungssucht in ande

-

ren Bereichen!) 

Ich darf Sie daran erinnern, daß die Garantie-
pflicht des Bundeshaushaltes für den Lastenausgleich 
ab 1980 eintritt und daß nach jetzt vorliegenden 
Erkenntnissen der Bundeshaushalt mit insgesamt 16 
Milliarden DM wird eintreten müssen, um die Ge-
samtlasten des Lastenausgleichs abdecken zu kön-
nen. Dies können wir bei der Beratung einer 29. 
LAG-Novelle nicht aus unserem Gedächtnis ver-
drängen; dies haben wir zu beachten. 

Sie haben nach den Verbesserungen gefragt. Ich 
will sie Ihnen der Reihe nach nennen. 

Der zur Beschlußfassung vorliegende Gesetzent-
wurf sieht folgende Änderungen vor: 1. Anpassung 
der Unterhaltshilfe um 4,5 % ab 1. 1. 1979, 

(Dr. Wittmann [München] [CDU/CSU] : Statt 
1. Juli 1938!) 

2. strukturelle Umgestaltung des Sozialzuschlages, 
3. Erhöhung des Sozialzuschlages um 8 DM monat-
lich, 4. Erhöhung des Selbständigenzuschlages um 
5 DM monatlich, 5. Beseitigung einer schreienden 
Ungerechtigkeit für NS-Verfolgte aus Mitteldeutsch-
land beim 10 %igen Entwurzelungszuschlag zur 
Hauptentschädigung, 6. Verlängerung der Antrags-
frist von 5 auf 10 Jahre für Aufbaudarlehen an Spät- 
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aussiedler — um nur die wichtigsten Positionen zu 
nennen. 

Eingespart werden — und das muß man in Anfüh-
rungszeichen setzen — durch die Hinausschiebung 
des Anpassungstermins 158 Millionen DM. Struk-
turelle Verbesserungen der von mir hier angekün-
digten Art machen 66,1 Millionen aus. Dies heißt, 
41,8 % der sogenannten Einsparungen verausgaben 
wir mit den von mir eben genannten Maßnahmen. 
Die Vergleichszahl aus der Kriegsopferversorgung 
ist 41,6. Wenn wir aber berücksichtigen, daß die 
Strukturverbesserungen im Bereich der Kriegsopfer-
versorgung erst ab 1979 laufen, im Lastenausgleichs-
bereich aber bereits ab 1. Juli 1978 strukturelle Ver-
besserungen eingeführt wurden, ergibt sich sogar 
ein Prozentsatz von 52,6. Bei dieser Sachlage von 
einer Zurücksetzung gegenüber anderen gesellschaft-
lichen Gruppen zu sprechen, wie Sie das tun, ist 
schlichtweg unredlich, zumindest falsch. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich komme nun zu Ihrer Haltung, meine Damen 
und Herren von der Opposition. Sie haben in Ihrem 
Gesetzentwurf keine Hinausschiebung des Anpas-
sungstermins vorgesehen, gehen aber davon aus, daß 
man die vollen Beträge, die bei einer Hinaus-
schiebung auflaufen, auch so voll verwenden kann. 
Dies ist aus meiner Sicht unseriös. 

Herr Krey, Sie haben hier eben gesagt: Wir stehen 
dazu. Dies ist erst jetzt an dieser Stelle deutlich ge-
worden. 

(Krey [CDU/CSU] : Nein, das wurde im Aus

-

schuß so gesagt!) 

Bisher war das völlig im Dunkeln. Schauen Sie sich 
doch Ihren Antrag an; da negieren Sie dieses Pro-
blem völlig. Und Herr Kollege Wittmann, der hier 
in der ersten Lesung noch so nebulöse neue Finan-
zierungsinstrumente ins Spiel gebracht hat, ist damit 
bis heute nicht übergekommen. Kurzum, ich meine, 
dies ist eine unseriöse Haltung, 

(Dr. Wittmann [München] [CDU/CSU] : Ihre 
Haltung ist unsozial!) 

weil man auch die Gesamtverpflichtung für den 
Bundeshaushalt sehen und berücksichtigen muß. 

Herr Kollege Czaja hat in seiner Eigenschaft als 
Präsident des Bundes der Vertriebenen, aber auch 
in seiner Eigenschaft als CDU-MdB zu diesem Thema 
folgendes ausgeführt: 

Man hat, ohne mit der Wimper zu zucken, 
4 000 politisch Verfolgten aus Mitteldeutschland, 
welche nicht zurückkehren konnten, den Ent-
wurzelungszuschlag von mindestens 10 Millio-
nen DM in vier Jahren zugestanden. Wir sind 
nicht gegen diese Verbesserung, aber wir fin-
den es einfach verheerend, daß man 250 000 
Vertriebenen 6 Millionen DM Verbesserung und 
nach unserem harten Kampf dann unzulängliche 
45 Millionen DM in vier Jahren gewährt und 
wenigen tausend politisch Verfolgten 10 Millio-
nen, ohne Zahlenvergleiche anzustellen, zuge-
steht. Auch dies ist eine krasse Diskriminierung. 

Was Sie hier tun, ist unerhört! 
(Zustimmung bei der SPD)  

Wir beseitigen eine Ungerechtigkeit für diesen 
Personenkreis, und Sie versuchen, hier einen Ge-
gensatz zu konstruieren. Dies kann man nicht! 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

Erstens stimmen Ihre Zahlen, die Sie hier nennen, 
nicht, und zweitens verträgt Lastenausgleich im 
Sinne der Präambel, wie ich sie hier vorgetragen 
habe, nicht, daß man splittet in Heimatvertriebene 
hier, Flüchtlinge aus Mitteldeutschland da und po-
litisch Verfolgte dort. Lastenausgleich im Sinne der 
Präambel dieses Gesetzes heißt für uns, die Lasten 
des Krieges dort auszugleichen, wo sie- sich in all 
ihrer Härte zeigen. 

(Zustimmung bei der SPD und der FDP) 

. Auf die Anträge der Union werde ich, Herr Präsi-
dent, in einem weiteren Beitrag zurückkommen. 

(Beifall bei der SPD. und der FDP) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Abgeord-
nete Dr. Wendig. 

Dr. Wendig (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wenn man als Dritter 
— das ist ja immer so — zu einem so schwierigen 
Thema spricht, ist es manchmal nicht einfach, noch 
neue Fakten in die Debatte einzuführen. Vielleicht 
erleichtert es einem aber auch die Aufgabe, sich 
ein wenig in der Zeit zu halten. Ich will das versu

-

chen. 

Herr Kollege Krey, ich gehöre nicht zu den Glück-
lichen, von denen Sie sprachen, sondern zu den an-
deren, zu den einmal Betroffenen. Gleichwohl stelle 
ich an den Anfang meiner Ausführungen die Fest-
stellung: Wenn man heute in unserem Land mit un-
befangenen, mit der Materie nicht näher vertrauten 
Bürgern, vor allem jüngeren Menschen, darüber 
spricht, daß wir heute das 29. Gesetz zur Änderung 
des Lastenausgleichsgesetzes debattieren, stößt man 
vielfach auf Verwunderung. Viele können sich 
schlecht vorstellen, daß über drei Jahrzehnte nach 
Kriegsende ein sozial- und gesellschaftspolitisch 
notwendiges Gesetzgebungswerk noch immer nicht 
abgeschlossen ist. 

Wer die Dinge näher betrachtet, weiß, daß dies 
deshalb nicht abgeschlossen sein kann, weil ein so 
großes Gesetzgebungswerk, das eine der bösesten 
Folgen des Krieges zu bewältigen hatte, nur in 
einem langen Zeitraum erledigt werden kann und —
damit komme ich zu dem aktuellen Anlaß unserer 
heutigen Novelle — weil es immer wieder gewisser 
Korrekturen bedarf, um Ungleichgewichte abzumil-
dern, die aber schon im System waren, und neu auf-
getretene Erkenntnisse und Entwicklungen zu be-
rücksichtigen. 

Ich stelle dies, meine Damen und Herren, bewußt 
an den Anfang, weil es mir darauf ankommt, die 
Aufmerksamkeit aller wieder einmal auf die Tat-
sache zu lenken, daß mit der Lastenausgleichsge-
setzgebung nicht nur ein Akt notwendiger sozialer 
Gerechtigkeit vollzogen worden ist und immer noch 
vollzogen werden muß, sondern daß mit der damit 
verbundenen gesellschaftlichen Eingliederung von 
Millionen Deutscher — viele wissen das heute gar 
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nicht mehr so —, die aus den Vertreibungsgebieten 
kamen, eine der wesentlichsten Voraussetzungen 
für die Stabilität unserer Staats- und Gesellschafts-
ordnung geschaffen werden konnte. 

(Zustimmung) 

Ohne diese Gesetzgebung würde die Bundesrepu-
blik Deutschland nicht so in Ordnung sein, wie sie 
es nach meiner Meinung in der Tat ist. 

Damit komme ich zugleich zu einem der bemer-
kenswertesten Punkte des vorliegenden Entwurfs 
und der Beschlußempfehlung des Innenausschusses. 
Die Aufhebung des Endtermins für die Erfüllung der 
Ansprüche auf Hauptentschädigung — bisher galt 
der 1. März 1979; das ist im nächsten Jahr — ist bei 
dem außerordentlich komplizierten Gesetzgebungs-
werk sicher nicht zu verhindern, weil wir sonst die 
mit der Durchführung des Lastenausgleichs betrof-
fenen Dienststellen erkennbar überfordern würden, 
was nicht zuletzt auch zu Lasten der betroffenen 
Vertriebenen ginge. 

Hierfür gibt es viele Gründe. Wir haben 28 No-
vellen, die alles wieder verbessert, aber im Ver-
fahren, wenn Sie so wollen, auch kompliziert haben. 
Ich nenne auch den verstärkten Zustrom neuer Bür-
ger in unser Land in Auswirkung der Ostpolitik der 
sozialliberalen Bundesregierung. 

Auf der anderen Seite muß selbstverständlich 
sichergestellt sein, daß die Ansprüche auf Haupt-
entschädigung sehr zügig erfüllt werden. Wir spre-
chen uns entgegen dem Antrag der Opposition dafür 
aus, daß die Schlußfrist generell aufgehoben werden 
soll, also auch für ältere Anträge. Man wird hier, 
wie ich meine, schwer differenzieren können. Gleich-
wohl möchten wir mit Nachdruck auf die Notwendig-
keit hinweisen, allen Geschädigten so schnell wie 
möglich zur Erfüllung ihrer Ansprüche zu verhel-
fen. 

Alles, meine Damen und Herren, was  in  diesem 
Gesetz geschieht, wird nur durch die notwendig ge-
wordene Hinausschiebung des Anpassungszeitpunkts 
der Kriegsschadenrente vom 1. Juli auf den 1. Ja-
nuar zur Gleichbehandlung der Lastenausgleichsbe-
rechtigten mit den Rentnern der gesetzlichen Ren-
tenversicherung möglich. Diese Maßnahme führt in 
den nächsten Jahren zu Minderausgaben. Man muß 
aber auch einmal sagen: Es sind Minderausgaben, 
aber noch nicht Einsparungen. Ich glaube, wir sollten 
auch dies in der Debatte berücksichtigen. 

Gleichwohl sind auch wir, die Freien Demokraten, 
der Meinung, daß diese Minderausgaben zu Verbes-
serungen des Lastenausgleichs verwendet werden 
sollten; dies soll ja auch geschehen. 

Der Rahmen, innerhalb dessen dies geschehen 
kann, ist für uns als vertretbar durch einen Vergleich 
mit der Kriegsopferversorgung vorgegeben. Wir ha-
ben uns hier in der Größenordnung von etwa 40 % 
der Minderausgaben bewegt. Ich halte dies für eine 
gerechtfertigte und begründete Maßnahme. Das 
Gleichgewicht würde, wenn die Anträge der Oppo-
sition voll erfüllt würden, sicherlich in Frage gestellt. 

Ich meine also, die Verbesserungen, die wir in die-
sem Rahmen vorgesehen haben, sind in der Sache 

und im System ausgewogen. Ich nenne hier zunächst 
die Erhöhung des Sozialzuschlags -zur Unterhalts-
hilfe um 8 DM monatlich und die Anhebung des 
Selbständigenzuschlags um linear 5 DM. Ich weiß, 
daß das für Sie von der Opposition, gerade die letzte 
Frage, ein ganz besonderer Punkt ist. Ich meine 
,aber, daß die von der Opposition in den Beratungen 
des Innenausschusses gemachten Vorschläge — 
ebenso wie Ihre heutigen Vorschläge in der Druck-
sache 8/2359 — den nach unserer Auffassung zwin-
gend vorgegebenen finanziellen Spielraum über-
schritten hätten. Das aber geht nicht, auch und 
gerade nicht aus Gründen, die der Kollege Jaunich 
genannt hat, wenn wir im Rahmen unserer finanziel-
len Gesamtverantwortung handeln. 

Einig sind wir — das ist eine sehr wichtige Frage 
— in der Verlängerung der Antragsfrist für Aufbau-
darlehen für Spätberechtigte von fünf auf zehn 
Jahre. Die Erfahrungen der letzten Jahre lassen dies 
als eine notwendige und gerechte Maßnahme er-
scheinen. Wir, die Freien Demokraten, begrüßen dies 
mit besonderer Genugtuung. 

Ebenso überfällig ist der Vorschlag der Koalitions-
fraktionen zu § 1 Nr. 1, der es ermöglicht, aus 
Mitteldeutschland emigrierte NS-Verfolgte in den 
Genuß des Entwurzelungszuschlages gelangen zu 
lassen. Nach dem geltenden Recht besteht hier eine 
eindeutige Benachteiligung dieser Personengruppe 
gegenüber verfolgten Emigranten aus den Vertrei-
bungsgebieten. Diese Benachteiligung wird durch 
die Vorschläge der Koalitionsfraktionen zu § 1 Nr. 1 
aufgehoben. 

Weitergehenden Anträgen der Opposition können 
wir — ich habe das bereits mit der Begrenztheit der 
finanziellen Möglichkeiten begründet — nicht zu-
stimmen. Ich verweise hier noch einmal mit allem 
Nachdruck darauf, daß wir uns hier in einem ausge-
wogenen Verhältnis zu anderen Bereichen zu halten 
und der finanziellen Gesamtverantwortung Rech-
nung zu tragen haben. Ich glaube, mit dieser Fest-
stellung und mit dieser Entscheidung können wir 
bestehen. 

Wir sind deshalb davon überzeugt, daß die Vor-
schläge, wie sie in der Berichtsfassung des Innen-
ausschusses niedergelegt sind — ungeachtet dessen, 
was Sie, meine Damen und Herren von der Oppo-
sition, ausführen —, eine Reihe weitgehender wich-
tiger Verbesserungen enthalten, so daß die Beur-
teilung der Gesamtvorlage, wie wir sie sehen und 
wie wir sie verabschieden wollen, im Grunde ge-
nommen nur positiv ausfallen kann. 

Wir, die Fraktion der Freien Demokraten, werden 
dieser Vorlage in der von mir 'skizzierten Fassung 
daher zustimmen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Carstens: Weitere Wortmeldungen in 
der zweiten Lesung liegen nicht vor. Ich schließe 
die Aussprache. 

Zur Einzelberatung und Abstimmung in zweiter 
Lesung rufe ich § 1 Nr. 1 und 2 in der Ausschußfas-
sung auf. Wer den aufgerufenen Bestimmungen zu- 
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zustimmen wünscht, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Ich bitte um die, Gegenprobe. — Enthaltun-
gen? — Die aufgerufenen Bestimmungen sind damit 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe § 1 Nr. 3 auf. Hierzu liegt auf Druck-
sache 8/2359 unter Ziffer 1 ein Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU vor. Wird das Wort dazu 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer dem Än-
derungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Druck-
sache 8/2359 unter Ziffer 1 zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die  Gegenprobe. — Der Änderungsantrag ist mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Wer § 1 Nr. 3 in der Ausschußfassung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — § 1 Nr. 3 ist mit Mehrheit ange-
nommen. 

Ich rufe § 1 Nr. 4 auf. Hierzu liegt auf Drucksache 
8/ 2359 unter Ziffer 2 ein Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU vor. Wird das Wort dazu 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer dem Än-
derungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf 
Drucksache 8/2359 unter Ziffer 2 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der 
genannte Änderungsantrag ist mehrheitlich abge-
lehnt. 

Wer § 1 Nr. 4 in der Ausschußfassung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — § 1 Nr. 4 ist mit 
Mehrheit angenommen. 

Ich rufe nunmehr § 1 Nr. 5 auf. Hierzu liegt auf 
Drucksache 8/2359 unter Nr. 3. ein Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU/CSU vor. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer dem Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Druck-
sache 8/2359 unter Nr. 3 zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der genannte Än-
derungsantrag ist mit Mehrheit abgelehnt. 

Wer § 1 Nr. 5 in der Ausschußfassung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? —
§ 1 Nr. 5 ist mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe § 1 Nr. 6 auf. Hierzu liegt auf Drucksache 
8/2359 unter Nr. 4 ein Änderungsantrag der Fraktion 
der CDU/CSU vor. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Wer dem Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache 8/2359 
unter Nr. 4 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Der genannte Änderungsantrag ist mit Mehrheit 
abgelehnt. 

Wer § 1 Nr. 6 in der Ausschußfassung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? —
§ 1 Nr. 6 ist mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe § 1 Nr. 7 bis 11 in der Ausschußfassung 
auf. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Die genannten Bestimmungen sind einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe § 1 Nr. 12 auf. Hierzu liegt auf Druck-
sache 8/2359 unter Nr. 5 ein Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU/CSU vor. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Wer dem Ände

-

rungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Druck-
sache 8/2359 unter Nr. 5 zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der genannte Än-
derungsantrag ist mit Mehrheit abgelehnt. 

Wer § 1 Nr. 12 in der Ausschußfassung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe! — Enthaltungen? —
§ 1 Nr. 12 ist mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe nunmehr § 1 Nrn. 13 bis 15, § 2, § 3, § 4, 
Einleitung und Überschrift in der Ausschußfassung 
auf. Wer den aufgerufenen Bestimmungen zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei einer Reihe 
von Enthaltungen ist damit das Gesetz in zweiter 
Beratung angenommen. 

Wir treten in die 

dritte Beratung 
ein. 

Wird das Wort gewünscht? — Zur dritten Bera-
tung, Herr Abgeordneter Dr. Wittmann. 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und meine Her-
ren! Mit dieser 29. Novelle mußten die Bundesregie-
rung und die Mehrheit in diesem Hause indirekt 
eingestehen, daß die 1974 von Bundeskanzler 
Schmidt als abgeschlossen bezeichnete Kriegsfol-
gengesetzgebung eben nicht abgeschlossen ist. Das 
ließ sich also nicht halten. Sie sehen, wenn die Zeit 
vergeht, muß das eine oder andere im Interesse der 
Menschen korrigiert werden. Man macht nicht Poli-
tik um Ideologien oder um irgendwelcher Prinzipien 
willen, die vor den Menschen nicht bestehen kön-

nen. Die CDU/CSU hat im Frühjahr Anträge gestellt, 
wohl wissend, daß die Koalition den Anpassungs-
termin für die Unterhaltshilfe hinausschieben wird, 
obwohl das nicht nötig ist; denn nicht der Lastenaus-
gleichsfonds ist defizitär und notleidend geworden, 
sondern die Rentenversicherung. Es ist wieder ein-
mal ein Akt der Gleichmacherei, wenn man hier ver-
sucht, zum Negativen hin anzupassen. Es soll keiner 
sagen, daß es ein positiver Akt ist, wenn man die 
Anpassung vom 1. Juli 1978 auf den 1. Januar 1979 
hinausschiebt. Herr Kollege Jaunich, es finden eben 
keine Verbesserungen zum 1. Juli 1978 statt, son-
dern alle Verbesserungen werden eben erst am 
1. Januar 1979 eintreten. Ich glaube, Sie haben sich 
hier bei der Lektüre des Gesetzes geirrt; aber viel-
leicht habe ich mich bei dieser verworrenen Ge-
setzgebung, die allmählich einreißt, getäuscht. Aber 
so, wie die Ratio dessen ist, was Sid beschließen 
wollen, wird eine Verbesserung erst ab 1. Januar 
1979 eintreten. 

Ich fürchte auch, daß wir uns nicht zum letzten 
Mal mit den Folgen der Massenvertreibungen be-
fassen, Massenvertreibungen, die soziales Elend 
nicht nur in unserem Lande zurückgelassen haben, 
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sondern die darüber hinaus viele Menschen berüh-
ren, die jetzt zu uns kommen, die zu uns kommen 
möchten, weil sie nicht mehr als Deutsche unter 
Deutschen in ihrer Heimat leben können. Diese Pro-
bleme werden uns noch sehr lange in diesem Hause 
beschäftigen. Man soll nicht so tun, als sei das ein 
Problem der Vergangenheit, als müßte man im Hin-
blick auf den Steuerzahler nur in die Zukunft 
schauen. Wer das tut, wer darauf hinweist, Steuer-
gelder sollten nur mit Blick auf die Zukunft ver-
wendet werden, der müßte in jeder Beziehung kon-
sequent sein. Man ist es aber nicht. Vor allem täte 
man den älteren Menschen — das sind nicht nur 
Vertriebene, das sind Rentner allgemein und die 
Verfolgten des NS-Regimes — bitteres Unrecht, 
wenn man nur in die Zukunft sähe. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wir müssen erst die Vergangenheit bewältigen, und 
dann können wir Schulden auf die Zukunft machen. 

Ich glaube nicht, daß sich die Mehrheit in diesem 
Hause dem Verdacht aussetzen will, alte Menschen 
nach dem Motto abschreiben zu wollen: Sie sterben 
ja bald als Wähler, also brauchen wir auf sie keine 
Rücksicht zu nehmen. 

(Widerspruch bei der SPD) 

— Ich sage bewußt, daß Sie sich diesem Verdacht 
nicht aussetzen wollen. Ich habe es Ihnen ja nicht 
unterstellt, vielmehr will ich Ihnen nur helfen, sich 
diesem Verdacht nicht auszusetzen. 

In den nächsten zehn bis elf Jahren werden wir 
beim Lastenausgleich, bei der Unterhaltshilfe rund 
600 Millionen DM einsparen. Man sollte also nicht 
nur die mittelfristige Finanzplanung, die nächsten 
vier bis fünf Jahre im Auge haben, sondern die 
nächsten zehn bis elf Jahre; denn so lange wird uns 
die Frage der Unterhaltshilfe sicherlich noch be-
schäftigen. 

Auf Grund des Drängens von CDU und CSU, aber 
auch auf Grund der Haltung der Mehrheit im Bun-
desrat sahen Sie sich gezwungen, wenigstens einige 
Verbesserungen mitzumachen. Verbesserungen ha-
ben Sie bei der Antragsfrist für die Aufbaudarlehen 
zugestanden, darüber hinaus einige Verbesserungen 
beim Sozialzuschlag und eine Miniverbesserung bei 
dem Selbständigenzuschlag. 

Für 40 000 bis 50 000 Menschen gestehen Sie eine 
Erhöhung des Sozialzuschlags um 8 DM zu. Für 
einen Personenkreis von 170 000 Personen gestehen 
Sie nur eine Erhöhung von bescheidenen 5 DM zu. 
Es handelt sich um jene ehemals Selbständigen, vor 
allem ehemalige Landwirte und kleine Gewerbetrei-
bende, die auf diese Hilfe dringend angewiesen sind. 
Ich frage mich: Warum diese Diskriminierung? Herr 
Kollege Jaunich, wir sollten uns sehr schnell über 
folgendes einigen: Wenn wir beanstanden, daß für 
4 500 Personen aus Mitteldeutschland, die rassisch 
oder politisch verfolgt waren, 10 Millionen DM aus-
gegeben werden, dann heißt das nicht, daß wir das 
für diese Menschen nicht wollen, sondern wir setzen 
eben das, was den übrigen etwa 250 000 Menschen 
gegeben wird, dazu in Vergleich. Es werden für 
250 000 Personen 45 Millionen DM und für 4 500 

Personen 10 Millionen DM aufgebracht. Das ist ein 
Ungleichgewicht. Damit Sie uns nicht wieder diffa-
mieren können: Wir haben dieser Vorlage im Aus-
schuß insoweit zugestimmt, weil wir der Meinung 
sind, daß hier eine Gleichstellung erfolgt. 

Herr Kollege Jaunich, von den 158 Millionen DM 
Einsparungen in den nächsten vier Jahren — ich 
nehme die untere Zahl, die neuestens von der Bun-
desregierung geschätzt worden ist — bleiben immer 
noch 90 Millionen DM, die derzeit aus dem Aus-
gleichsfonds kommen. Ich glaube, man sollte einmal 
deutlich machen, daß das Schicksal der Unterhalts-
hilfeempfänger nicht dazu da ist, den Bundeshaus-
halt, der nicht durch die soziale Entschädigung für 
die Unterhaltshilfeempfänger, sondern aus ganz 
anderen Gründen defizitär geworden ist, später ein-
mal sanieren zu helfen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, wir machen einen letz-
ten Versuch, Sie zu bitten, die soziale Diskriminie-
rung vor allem der ehemals Selbständigen bei der 
jetzigen geringen Erhöhung der Unterhaltshilfe zu 
beseitigen, indem wir auf dem eben verteilten An-
trag auf Drucksache 8/2361 bitten, den Selbständi-
genzuschlag von 5 DM auf 8 DM im Betrag gleichzu-
ziehen mit den Beträgen für die allgemeinen Unter-
haltshilfeempfänger; denn hier handelt es sich um 
die Mehrzahl der Geschädigten, nämlich um 170 000. 

Mit dem Entschließungsantrag auf Drucksache 
8/2360 bitten wir Sie, nach Streichung des Endter-
mins 31. März 1979 dem zuzustimmen, daß die Bear-
beitung der restlichen Fälle möglichst schnell erfolgt 
und die nötigen Mittel für die Erfüllung der Lasten-
ausgleichsansprüche zur Verfügung gestellt werden. 

Diese Koalition kann sich nicht damit brüsten, .daß 
z. B. seit 1969 die Unterhaltshilfe um soundso viel 
Prozent gestiegen ist. Wenn ich jemandem statt 
1 DM 3 DM gebe, so ist das natürlich eine Steige-
rung um 200%. Man muß vielmehr den Vergleich 
herstellen zu den Empfängern anderer Altersversor-
gungen. Dies hat Herr Kollege Krey schon getan. Da 
ergibt sich ein grobes Mißverhältnis. 

Wir werden dieses Mißverhältnis nicht ausglei-
chen, aber wir sollten uns bemühen, zu einer ver-
nünftigen Anpassung zu kommen, damit die  Men-
schen draußen nicht das Gefühl haben, daß die Sa-
nierung eines ganz anderen Bereichs auf ihrem 
Rücken ausgetragen wird. Lassen wir die Vertrie-
benen und Flüchtlinge nicht büßen, was eine falsche 
Wirtschafts- und Sozialpolitik auf anderen Gebieten 
an Schäden verursacht hat. 

(Beifall bei der CDU/CSU — Dr. Schäfer 
[Tübingen] [SPD] : Ist das ein dummes 

Zeug!) 

Herr Schäfer, weil Sie mich gerade mit „dummes 
Zeug" ansprechen: Sie sollten ganz still sein im Zu-
sammenhang mit dem Sprechen über die Vergangen-
heit. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Ist das ein 
dummes Zeug! Und das ist ein unver

-

schämtes Geschwätz!) 
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— Sind Sie lieber still, Herr Schäfer, sonst müßte 
ich von diesem Platz einiges sagen, was ich unter-
lassen will. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Tun Sie es 
doch!) 

Präsident Carstens: Herr Abgeordneter Schäfer, 
der Ausdruck „unverschämtes Geschwätz" ist un-
parlamentarisch. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dr. Wittmann (München) (CDU/CSU) : Ich bitte Sie, 
dem Änderungsantrag der CDU/CSU zuzustimmen, 
den Selbständigenzuschlag doch noch auf 8 DM zu 
erhöhen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Ab-
geordnete Jaunich. 

Jaunich (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Zunächst für Sie, Herr 
Kollege Wittmann: Wenn das für Sie undurchschau-
bar ist, für mich eigentlich nicht. Nehmen Sie bitte den 
Ausschußbericht. Dort können Sie in § 4, der das In-
krafttreten regelt, nachlesen, wann welche Bestim-
mungen in Kraft treten. Das dürfte Ihnen eigentlich 
nicht so sonderlich schwerfallen. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Er will nicht 
lesen!) 

— Aber vielleicht wollen Sie nicht; das ist sicherlich 
richtig eingewandt. 

Herr Kollege Wittmann, Sie und andere haben 
fortwährend in die Debatte eingeführt, daß Sozial-
demokraten und Freie Demokraten weiteren Ge-
schädigtengruppen Ansprüche nach dem LAG beschert 
hätten und demzufolge die Finanzmasse im Lasten-
ausgleichsfonds nicht ausreiche und wir jetzt vor 
der Situation stünden, dies durch Bundesmittel aus-
gleichen zu müssen. Wir bekennen uns voll dazu, 
daß wir das Lastenausgleichsrecht weiterentwickelt 
haben, nämlich auch auf die Personengruppen hin, 
die im Laufe der Zeit das Schicksal der Flucht auf 
sich nehmen mußten. 

Wie war es denn früher? Früher war das ein- 
zige, daß Ihnen vorgegeben war — insbesondere 
um die Weihnachtszeit —, an die Bürger zu appel-
lieren, Kerzen in die Fenster zu stellen, damit der 
Zusammenhalt Deutschlands noch deutlich würde. 
Durch die Ostpolitik, die Deutschlandpolitik dieser 
unserer Regierung  

(Dr. Hennig [CDU/CSU] : Was soll denn das? 
— Dr. Hupka [CDU/CSU] : Das ist eine Soll

-

Erfüllung!) 

haben wir heute Zuwanderer, die mit Ansprüchen 
aus dem Lastenausgleich versehen sind. Dies kostet 
in der Tat Geld. 

(Dr. Hupka [CDU/CSU] : Und Aussiedler!) 

— Und Aussiedler, natürlich. Dazu bekennen wir 
uns. Deswegen lassen wir nicht zu, daß der Aus-
gleich von Kriegsfolgelasten nur einseitig gesehen 
wird, wie Sie das mehrfach und auch heute wieder 

in dieser Debatte getan haben. Für mich ist das für-
wahr ein sehr merkwürdiges Verständnis von der 
deutschen Einheit, das sich in solchen Äußerungen 
offenbart! 

(Beifall bei der SPD und der FDP) 

Nochmals zu Ihrem Einwand, man könne alles, 
was Sie hier fordern, finanziell realisieren. Wenn 
jemand als Haushaltungsvorstand und Vater — so 
wie ich — sich jetzt in der Weihnachtszeit damit be-
schäftigt, was er seinen Lieben zuwenden kann, 
dann kann er da nur vom Rahmen seiner finanziel-
len Möglichkeiten ausgehen. 

(Dr. Hennig [CDU/CSU]: Wie Sie das ja 
immer tun!) 

— Halten Sie sich doch vielleicht einmal ein biß-
chen zurück! 

(Lachen bei der CDU/CSU — Beifall bei der 
SPD) 

Wenn meine Kinder zu mir sagen würden: 
(Zuruf des Abg. Jäger [Wangen] [CDU/ 

CSU]) 

„Lieber Vater, in diesem Jahr fallen unsere Weih-
nachtsgeschenke ein bißchen klein aus; das ist wohl 
darauf zurückzuführen, daß Du auch anderen Zu-
wendungen machst", dann würde ich mich furchtbar 
darüber wundern; ich müßte an meiner Erziehung 
und an meiner Überzeugungskraft zweifeln. Aber 
das wird bei meinen Kindern nicht geschehen. Meine 
Kinder werden wie selbstverständlich tolerieren, daß 
ich sie nicht so ausstatten kann, weil es in der Welt 
große Not gibt, die ich ein bißchen zu lindern ver-
suche. 

Übertragen wir das bitte auf das Feld, über das 
das wir hier zu reden haben. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Bei 679 DM 
im Monat!) 

Da können wir nicht eine Gruppe von Geschädigten 
herausgreifen und sagen: Nur für die sind wir da 
und zuständig. Sondern da müssen wir die Gesamt-
heit der Geschädigten sehen. Und wenn wir schrei-
ende Ungerechtigkeiten heute ausmerzen, 

(Graf Huyn [CDU/CSU] : Das ist doch nicht 
die Frage!) 

dann haben wir es nicht verdient, von Ihnen des-
wegen in dieser Art und Weise angegangen zu wer-
den. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Sauer 
[Salzgitter] [CDU/CSU]: 679 DM!) 

Ich möchte diese Gelegenheit nicht vorübergehen 
lassen, ohne allen, die am Zustandekommen dieses 
Gesetzes mitgewirkt haben, Dank zu sagen. Wir ha-
ben darüber viele Gespräche auch mit Ihnen von 
der Opposition geführt: 

(Kittelmann [CDU/CSU] : Donnerwetter!) 

Die Bundesregierung, das Ausschußsekretariat, sie 
alle haben ihren Beitrag geleistet, zu einer vernünf-
tigen Regelung in einem finanziell vertretbaren Rah-
men zu kommen. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Eine al

-

mosenhafte Regelung!) 
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Jaunich 
Lassen Sie mich aber auch ein Wort der ernsten 

Mahnung an einige Verbandsfunktionäre richten. 
Heimatvertriebene und Flüchtlinge haben es nicht 
verdient, durch Radikalität der Sprache und uner-
füllbare Forderungen ins politische Abseits geführt 
zu werden. 

(Hasinger [CDU/CSU] : Sie wollen einen 
Maulkorb verordnen! — Sauer [Salzgitter] 

[CDU/CSU]: Darum wählen sie nicht SPD!) 

Die gefundenen Regelungen sind sozial ausgewo-
gen und finanziell vertretbar. 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : So!) 

Ganz im Gegensatz dazu die Anträge der Opposi-
tion: 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Die haben 
CDU gewählt!) 

Wenn Sie die Anträge, die Sie hier vorgelegt ha-
ben — einen haben Sie soeben noch vorgelegt —, 
zusammenrechnen, dann kommen Sie auf zusätz-
liche Kosten von 152 Millionen DM. Dazu fallen 
die 66,1 Millionen DM an, die durch unsere Be-
schlüsse im Innenausschuß kostenwirksam werden. 
Das sind zusammen 218,1 Millionen DM in einem 
Zeitraum von vier Jahren. Dem stehen Einsparun-
gen von 158 Millionen DM durch das Hinausschie-
ben des Anpassungstermins gegenüber. Sie wollen 
also nicht nur die Summe der Einsparungen aus-
geben, sondern gehen darüber hinaus. Ich muß 
Ihnen noch einmal sagen: Dies ist unsolide. 

(Jäger [Wangen] [CDU/CSU] : Unsolide ist 
die Finanzpolitik dieser Regierung! — Krey 
[CDU/CSU] : Mit den Verursachern der Ver

-

treibung rechnen Sie nicht so spitz!) 

Ein Letztes. Zu der Streichung des Termins für 
die Erfüllung der Hauptentschädigung: Dieser Ter-
min ist der 31. März 1979. Dieser Termin ist un-
erfüllbar. Das ist durch vielerlei Faktoren bedingt. 
24 Lastenausgleichsnovellen seit der Einfügung die-
ses Termins in das Gesetz und eine große Zahl. 
neuer Antragsberechtigter lassen es als illusorisch 
erscheinen, daß all dies bis zum 31. März 1979 ab-
gewickelt werden kann. 

Es stellt sich ja auch nicht die Frage, ob das die 
Rechtsposition der Betroffenen schmälern würde. 
Ganz im Gegenteil. Ein Anspruch rechtlicher Art 
darauf ist ja ohnehin nicht herauszulesen. Denn 
der Erfüllung gehen doch zwei, drei Verfahren vor-
aus. Wir haben durch die von uns eingebrachte 
Entschließung zum Ausdruck gebracht, daß wir nach 
wie vor darauf vertrauen, daß die Lastenausgleichs-
verwaltungen mit aller Besorgnis bemüht sind, den 
Berechtigten so schnell wie möglich zu ihren Ent-
schädigungen zu verhelfen. Wir haben keinen An-
laß zum Zweifel, daß dies getan wird. Der Präsi-
dent des Bundeslastenausgleichsamtes hat erst vor 
kurzem eine entsprechende Weisung erteilt, auch 
die Altfälle — denn im Gesetz steht, daß eine Rang-
folge nach sozialer Dringlichkeit vorzunehmen ist — 
unverzüglich in Angriff zu nehmen, nachdem dies 
weitgehend aufgearbeitet ist. 

Die Rechtsposition der Geschädigten wird durch 
eine Streichung des Termins in keiner Weise ver-

schlechtert. Im Gegenteil, durch Streichung dieses 
Termins wird eindrucksvoll dokumentiert, daß der 
Lastenausgleich für uns noch nicht zu Ende ist. Dies 
ist unsere Position. Wir haben in der Zeit, in der 
hier zu handeln war, gehandelt. Wir haben das nach 
den Prinzipien von sozialer Gerechtigkeit und finan-
zieller Solidität getan. Ihre weitergehenden Anträge 
mußten und müssen wir ablehnen. Wir werden dem 
Gesetz in der vorliegenden Form zustimmen. 

(Beifall hei der CDU/CSU — Dr. Hupka 
[CDU/CSU] : Das sagen Sie einmal vor den 

Betroffenen!) 

Präsident Carstens: Das Wort hat der Herr Par-
lamentarische Staatssekretär beim Bundesminister 
des Innern, Herr von Schoeler. 

von Schoeler, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister des Innern: Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Kollege Witt-
mann, Sie haben vorhin hier an die Adresse der 
Koalition und der Bundesregierung gerichtet gesagt 
— jetzt zitiere ich —: So setzt man sich dem Ver-
dacht aus, die alten Menschen abschreiben zu wol-
len, sie sterben ja bald als Wähler . läßt sich diese 
Haltung interpretieren. 

(Hasinger [CDU/CSU] : Das hat er gar nicht 
gesagt! — Krey [CDU/CSU] : Genau das 

Gegenteil hat er gesagt!) 

Herr Kollege Wittmann, wenn Sie das nur hier 
so in der Debatte gesagt hätten, könnte man noch 
annehmen, daß Sie sich anschließend dafür entschul-
digten und die Sache damit aus der Welt wäre. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Da Sie dieses aber über Ihre Pressestelle unter heu-
tigem Datum in der Öffentlichkeit. haben verbreiten 
lassen, richten Sie sich mit diesem Urteil ausschließ-
lich selbst. 

(Dr. Schäfer [Tübingen] [SPD] : Hört! Hört!) 

Ich will darauf nicht weiter eingehen. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Ich freue mich, aus der Bemerkung des Kollegen 
Krey entnommen zu haben, daß wir über die An-
passung der laufenden Leistungen im Bereich des 
Lastenausgleichs an die Entwicklung in anderen Be-
reichen des Sozialleistungsrechts heute hier prinzi-
piell einig sind und daß sich diese Einigkeit auch 
auf einige weitere zusätzliche Verbesserungen und 
Änderungsvorschläge im Lastenausgleichsrecht er-
streckt. 

(Krey [CDU/CSU]: Die wir beantragt 
haben!) 

Die Bundesregierung begrüßt, daß die Verlängerung 
der Antragsfrist für die Gewährung von Aufbaudar-
lehen an Spätberechtigte von fünf auf zehn Jahre 
im Bereich des Lastenausgleichsrechtes im Beschluß 
des Innenausschusses enthalten ist 

(Sauer [Salzgitter] [CDU/CSU] : Auf Initia

-

tive der CDU/CSU!) 
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und sich diese Änderung auch auf § 46 des Bundes-
vertriebenengesetzes erstreckt. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das geht alles 
auf unsere Initiativen zurück!) 

Denn auch wir sind der Auffassung, daß sich die 
Notwendigkeit für eine entsprechende Änderung 
des Bundesvertriebenengesetzes für die aus bäuer-
lichen Verhältnissen stammenden Spätaussiedler ge-
zeigt hat. 

Wir begrüßen die im vorliegenden Entwurf' ent-
haltenen strukturellen Verbesserungen. Sie passen 
nach unserer Überzeugung in das ausgewogene Sy-
stem von Entschädigung und Eingliederung und 
entsprechen der Forderung nach Gerechtigkeit. 

Der Deutsche Bundestag hat vor einiger Zeit über 
die Hinausschiebung des Anpassungstermins in der 
Kriegsopfergesetzgebung entschieden. Er hat sich 
bei dieser Entscheidung dazu entschlossen, rund 
40 % dessen, was hier in der Debatte immer als Ein-
sparung bezeichnet wird, was man eigentlich als 
Minderausgaben bezeichnen müßte, für strukturelle 
Verbesserungen zu verwenden. In etwa dieser Grö-
ßenordnung sollen nach dem Beschluß des Innen-
ausschusses auch die Minderausgaben im Bereich 
des Lastenausgleichs für strukturelle Verbesserun-
gen aufgewendet werden. Damit entspricht der Be-
schluß des Innenausschusses dem Grundsatz der 
Solidarität zwischen Kriegsgeschädigten und Kriegs

-

beschädigten. Weitergehende Vorschläge, wie Sie 
sie eingebracht haben, im Umfang von zunächst 
etwa 152 Millionen DM, so Ihr Antrag auf Druck-
sache 8/2359, und jetzt in Ihrem Antrag auf Druck-
sache 8/2361 in der Größenordnung von 20 bis 30 
Millionen DM, würden dieses Prinzip der Solidarität 
zwischen Kriegsgeschädigten und Kriegsbeschädig

-

ten verletzen. 

(Krey [CDU/CSU] : Sie übersehen völlig die 
Ausgangslage!) 

Die Bundesregierung bekräftigt erneut ihren 
Grundsatz, soziale Sicherheit auch und gerade für 
die vom Krieg und seinen Folgen besonders betrof-
fenen Teile der Bevölkerung anzustreben. Vor-
schläge zur Verbesserung des Lastenausgleichsrechts 
dürfen aber — das müssen wir erkennen — nicht 
außer acht lassen, ob und inwieweit eine Belastung 
der Steuerzahler vertretbar ist. 

Die Frage der Eingliederung unserer deutschen 
Aussiedler aus Ost- und Südosteuropa ist in den 
letzten Jahren erfreulicherweise nicht Gegenstand 
politischer Kontroversen zwischen den Parteien ge-
wesen. Sie ist hierfür auch denkbar ungeeignet. Wir 
können konstatieren, daß es in diesem Bereich eine 
gute Zusammenarbeit gegeben hat, die der Sache 
diente und die insbesondere den Menschen zugute 
kam, um die es uns gemeinsam geht. 

In engem Zusammenwirken mit den anderen Bun

-

desressorts, mit den Ländern, mit den Geschädigten-
verbänden und den Wohlfahrtsorganisationen wer-
den wir Lösungen für die noch offenen Fragen — 
etwa im Bereich der Sprachförderung oder Aner-
kennung von Befähigungsnachweisen — mit Nach-
druck erarbeiten, damit einer reibungslosen Ein

-

gliederung der Aussiedler nichts mehr im Wege 
steht. 

Die geschichtliche Leistung derjenigen, die der 
Krieg und seine Folgen mit dem Verlust der Heimat 
hart getroffen hat, liegt darin, daß sie trotz Leid, 
Verlust und Vertreibung sich nicht ins Abseits 
einer destruktiven Politik haben treiben lassen. Die 
Vertriebenen und Flüchtlinge waren einer der sta-
bilsten Faktoren beim Wiederaufbau unseres  Landes 

 und der Errichtung eines freiheitlichen Staates. 

(Beifall bei der FDP und der SPD — Sehr 
richtig! bei der CDU/CSU) 

Wir können alle Verluste nicht ausgleichen. Aber 
wir können und müssen das tun, was irgend in unse-
ren Kräften steht. 

Ich hoffe, daß die Verabschiedung der 29. Novelle 
zum Lastenausgleichsgesetz im Deutschen Bundes-
tag heute dazu führt, daß ohne weitere Schwierig-
keiten zum 1. Januar 1979 die Leistungen erhöht 
werden können. Die Bundesregierung wird diese 
Leistungen ab dem 1. Januar 1979 erhöhen. Ich darf 
Sie und den Bundesrat, der sich mit dem Gesetz 
auch beschäftigen wird, im Interesse der Betroffe-
nen bitten, dem vorliegenden Gesetzentwurf die Zu-
stimmung zu geben. 

(Beifall bei der FDP und der SPD) 

Präsident Carstens: Zu § 1 Nr. 5 liegt ein Ände-
rungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf Druck-
sache 8/2361 vor. Ich rufe deshalb § 1 Nr. 5 auf. 
Der Antrag ist begründet worden. Wird das Wort 
anderweitig gewünscht? Das ist nicht der Fall. 

Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der CDU/ 
CSU auf Drucksache 8/2361 zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Das zweite 
war die Mehrheit; der Änderungsantrag ist mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Bevor wir zur Schlußabstimmung kommen, gebe 
ich das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Becher 
zu einer Erklärung zur Abstimmung gemäß § 59 der 
Geschäftsordnung. 

Dr. Becher (Pullach) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die von der soziallibera-
len Koalition nunmehr erzwungene Endfassung des 
Neunundzwanzigsten Gesetzes zur Änderung des 
Lastenausgleichsgesetzes 

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] : „Er

-

zwungene" ?) 

bringt Verbesserungen, deren geringfügige Höhe in 
keinem Verhältnis zu den Einsparungen stehen, die 
sich aus der Angleichung der Verschiebungstermine 
an die Rentenversicherung ergeben. 

Die Tatsache, daß man hier von Verbesserungen 
in Höhe von monatlich 5 oder 8 DM spricht und 
nicht einmal das genehmigt, läßt nach meiner Über-
zeugung eine Mißachtung der Opfer der Vertreibung 
erkennen, 

(Zurufe von der SPD) 
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Dr. Becher (Pullach) 

die ganz und gar der Mißachtung ihrer Rechtsan-
sprüche in den Ostverträgen entspricht. 

Ich sehe mich daher nicht in der Lage, dem Gesetz 
zuzustimmen, und bitte, mein Nein in diesem Sinne 
zu verstehen. 

(Wehner [SPD]: Bedeutungsvoll!) 

Präsident Carstens: Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht vor. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich vom Platz zu erheben. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? —

(Wolfram [Recklinghausen] [SPD] [zur 
CDU/CSU] : Das ist auch eine Haltung!) 

Das Gesetz ist mit Mehrheit angenommen. 

Es liegen noch zwei weitere Beschlußempfehlun-
gen des Ausschusses vor und ein Entschließungs-
antrag der Fraktion der CDU/CSU. Der Ausschuß 
empfiehlt auf Drucksache 8/2335 unter Nr. 2 die An-
nahme einer Entschließung. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Die 
Gegenprobe. — Enthaltungen. — Die Beschlußemp-

fehlung des Ausschusses ist mit Mehrheit ange-
nommen. 

Der Ausschuß empfiehlt ferner, die zu den Ge-
setzentwürfen eingegangenen Petitionen und Einga-
ben für erledigt zu erklären. Ist das Haus damit ein-
verstanden? — Ich sehe und höre keinen Wider-
spruch. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe den Entschließungsantrag der Fraktion 
der CDU/CSU auf Drucksache 8/2360 auf. Wird das 
Wort zur Begründung gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. Wird das Wort anderweitig gewünscht? — 
Das ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Ent-
schließungsantrag der Fraktion der CDU/CSU auf 
Drucksache 8/2360 zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Der Entschließungsan-
trag ist mit Mehrheit abgelehnt. Damit ist der Tages-
ordnungspunkt 13 abgeschlossen. 

Wir sind damit am Ende unserer heutigen Tages-
ordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deut-
schen Bundestages auf Mittwoch, den 13. Dezember, 
13 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 19.26 Uhr) 





Deutscher Bundestag - 8. Wahlperiode - 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978 	9635* 

Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete (r) 	entschuldigt bis einschließlich 

Dr. van Aerssen * 7.12. 
Dr. Ahrens *** 7. 12. 
Dr. Aigner * 7. 12, 
Arendt 7. 12. 
Dr. Barzel 7. 12. 
Batz 15. 12. 
Frau von Bothmer 15. 12. 
Brandt 15. 12. 
Büchner (Speyer) *** 7. 12. 
Carstens (Emstek) 15. 12. 
Dr. Evers ** 7. 12. 
Ey 7. 12. 
Fellermaier * 7. 12. 
Flämig * 7. 12. 
Haase (Fürth) * 7. 12. 
Dr. Hammans 13. 12. 
Handlos *  7. 12. 
Frau Hoffmann (Hoya) 7. 12. 
Hoffmann (Saarbrücken) * 7. 12. 
Dr. Holtz ** 7. 12. 
Frau Hürland 7. 12. 
Ibrügger * 7. 12. 
Dr. h. c. Kiesinger 15. 12. 
Dr. Klepsch * 7. 12. 
Dr. Klein (Göttingen) 7. 12. 
Koblitz 7. 12. 
Kroll-Schlüter 7. 12. 
Lange * 7. 12. 
Lemmrich *** 7. 12. 
Lemp * 7. 12. 
Lenzer ** 7. 12. 
Luster * 7. 12. 
Dr. Müller ** 7. 12. 
Müller (Mülheim) * 15. 12. 
Frau Pack 15. 12: 
Dr. Probst 7. 12. 
Rosenthal 15. 12. 
Saxowski 15. 12. 
Schedl 7. 12. 
Scheffler ** 7. 12. 
Scheu 15. 12. 
Schmidt (Würgendorf) *** 7. 12. 
Dr. Schmitt-Vockenhausen  15. 12. 
Schreiber * 7. 12. 
Dr. Schwencke (Nienburg) ** 7. 12. 
Seefeld* 7. 12. 
Sieglerschmidt * 7. 12. 
Graf Stauffenberg  7. 12. 
Ueberhorst *** 7. 12. 
Dr. Vohrer*** 7. 12. 
Frau Dr. Walz * 7. 12. 
Wawrzik 15. 12. 

* für die Teilnahme an Sitzungen des Europäischen 
Parlaments 
** für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates 
*** für die Teilnahme an Sitzungen der Westeuropäischen 
Union 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete (r) 	entschuldigt bis einschließlich 

Wissmann 	 7. 12. 
Würtz *   	 7. 12. 
Ziegler     	 15. 12. 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Brück auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Gansel (SPD) (Drucksache 
8/2339 Frage A 2) : 

Hat die Bundesregierung die Auszahlung eines 10-Millionen-
Kredits an das Somoza-Regime in Nicaragua gestoppt - wie 
vom Informationsdienst „Entwicklungspolitik" (Zentrale Redak-
tion des Evangelischen Pressedienstes) vom 16. Oktober 1978 ge-
meldet  oder ist die Auszahlung nur um eine Woche ver-
zögert und inzwischen erfolgt? 

In Höhe von 10 Millionen gibt es keinen Kredit, 
dessen Auszahlung die Bundesregierung gestoppt 
oder wieder zugelassen hätte. Die Bundesregierung 
hat allerdings wegen der derzeitigen Lage in Nica-
ragua die Auszahlungen aus einem Entwicklungs-
bankenkredit in Höhe von 2,5 Millionen DM und 
die Auszahlungen aus einem weiteren Entwick-
lungsbankenkredit in Höhe von 3 Millionen DM 
ausgesetzt. Diese Aussetzung ist bis heute nicht zu-
rückgenommen worden. Die Bundesregierung hat 
außerdem einen Auftrag zur Prüfung eines Projekts 
zum Ausbau des Fernmeldenetzes in Nicaragua, wo-
für ein Betrag von 5 Millionen DM grundsätzlich 
zugesagt und reserviert worden ist, zurückgezogen. 
Solange eine solche Prüfung nicht mit positivem Er-
gebnis stattgefunden hat, kann kein Darlehens-
vertrag geschlossen werden, der Voraussetzung 
für Auszahlungen ist. Die drei Beträge ergeben zu-
sammen 10,5 Millionen DM. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Lambinus (SPD) 
(Drucksache 8/2339 Fragen A 41 und 42) : 

Haben die sich seit 1975 in Kraft befindlichen deutsch-jugo-
slawischen Verträge über die Auslieferung und die Rechtshilfe 
in Strafsachen nach Beurteilung der Bundesregierung bisher be-
währt? 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß die Entscheidung 
der jugoslawischen Regierung in der Auslieferungssache Wagner, 
Mohnhaupt, Boock und Hofmann mit dem deutsch-jugoslawischen 
Auslieferungsvertrag in Einklang steht? 

Zu Frage A 41: 

Nach der Beurteilung der Bundesregierung haben 
sich der deutsch-jugoslawische Vertrag vom . 26. No-
vember 1970 über die Auslieferung und der deutsch-
jugoslawische Vertrag vom 1. Oktober 1971 über 
die Rechtshilfe in Strafsachen bisher bewährt. Die 
im wesentlichen dem Europäischen Auslieferungs-
übereinkommen vom 13. Dezember 1957 und dem Eu-
ropäischen Übereinkommen vom 20. April 1959 über 
die Rechtshilfe in Strafsachen nachgebildeten Ver- 
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träge entsprechen dem geltenden Standard zwi-
schenstaatlicher Auslieferungs- und Rechtshilfebe-
ziehungen. Die Verträge erlauben in Auslieferungs-
und Rechtshilfefällen, die keine ' ungewöhnlichen 
Aspekte aufweisen, die Zusammenarbeit im Inter-
esse der Strafrechtspflege. Nur in einzelnen, beson-
ders gelagerten Fällen, ist eine Auslieferung oder 
Rechtshilfe bisher verweigert worden. 

a) Der deutsch-jugoslawische Auslieferungsvertrag 
ist am 14. November 1975 in Kraft getreten. Für 
die Zeit vom 1. Januar 1976 bis heute ist dabei 
wegen folgender Anzahl von Personen um Aus-
lieferung ersucht worden: 

Deutsche Auslieferungs- 	Jugoslawische 
Ersuchen 	Auslieferungs-Ersuchen 

1976 	12 	 30 

1977 	9 	 21 

1978 	6 	 10 

Deutscherseits wurde die Auslieferung von acht 
Personen (Posavec, Milovanovic, Perovic, Krpan, 
Asani, Bilandzic, Dragoja und Milicevic) unter 
Berufung auf Artikel 6, 9 oder 10 des Vertrages 
abgelehnt. In zwei Fällen wurde die Ausliefe-
rung bewilligt, die Auslieferung aber wegen 
eines noch nicht erledigten deutschen Strafan-
spruchs noch nicht vollzogen. In acht Fällen 
steht eine Entscheidung noch aus. 

Von jugoslawischer Seite wurde die Ausliefe-
rung nicht bewilligt bezüglich vier Personen 
(Mohnhaupt, Wagner, Boock und Hofmann), in 
zwei Fällen steht die Entscheidung noch aus. 

b) Hinsichtlich des am 8. Januar 1975 in Kraft ge-
tretenen Rechtshilfevertrags ergeben sich für 
die Zeit vom 1. Januar 1976 bis heute folgende 
Zahlen: 

Deutsche 	 Jugoslawische 
Rechtshilfe-Ersuchen 	Rechtshilfe-Ersuchen 

1976 	29 	 78 

1977 	35 	 105 

1978 	43 	 89 

Von diesen wurde die Rechtshilfe deutscher-
seits in einem Fall abgelehnt, weil das Ersuchen 
eine politische Straftat betraf. Jugoslawischer-
seits wurde kein Ersuchen abgelehnt, drei Ersu-
chen wurden aber durch die Abschiebung der 
deutschen Staatsangehörigen Mohnhaupt u. a. 
undurchführbar. 

Nach dieser Übersicht ist die Beurteilung ge-
rechtfertigt, daß der deutsch-jugoslawische Aus-
lieferungs- und Rechtshilfeverkehr in der weit 
überwiegenden Zahl der Fälle reibungslos ver-
läuft und die Verträge ausreichende Möglich-
keiten enthalten, Besonderheiten im Einzelfall 
angemessen zu berücksichtigen. 

Zu Frage A 42: 

Die Bundesregierung ist nicht der Auffassung, daß 
die Entscheidung der jugoslawischen Regierung in 
der Auslieferungssache Wagner, Mohnhaupt, Boock 
und Hofmann mit dem deutsch-jugoslawischen Aus-
lieferungsvertrag im Einklang steht. Nach der Note 
der jugoslawischen Regierung vom 17. November 
1978 ist davon auszugehen, daß die jugoslawischen 
Gerichte die Auffassung vertreten haben, deutscher-
seits seien nicht genügend Beweise zur Begründung 
des Verdachts vorgelegt worden, daß die Beschul-
digten eine bestimmte Straftat begangen haben. 
Diese Beurteilung kann aus verschiedenen Grün-
den nicht hingenommen werden. 

a) Der deutschjugoslawische Auslieferungsvertrag 
bestimmt in Artikel 16 abschließend, welche Un-
terlagen einem Auslieferungsersuchen beizufü-
gen sind. Danach ist es bei einem Ersuchen um 
Auslieferung zur Strafverfolgung nur erforder-
lich, einen Haftbefehl vorzulegen, außerdem eine 
detaillierte Sachverhaltsschilderung, wenn diese 
nicht im Haftbefehl enthalten ist, eine Bescheini-
gung über die anwendbaren Strafbestimmungen 
sowie Unterlagen zur Identifikation und zur 
Staatsangehörigkeit des Verfolgten. 

Diese Forderungen sind bei dem deutschen Aus-
lieferungsersuchen umfassend erfüllt worden. 
Die ausführlichen, mehrere Seiten umfassenden 
Haftbefehle des Ermittlungsrichters des Bundes-

. gerichtshofs lassen keine Einzelheit der den Ver-
folgten zur Last gelegten Taten unklar. Über die 
vertraglichen Verpflichtungen hinaus sind in den 
Haftbefehlen sogar Hinweise enthalten, auf Grund 
welcher Beweise der Richter den dringenden Tat-
verdacht angenommen hat. Auch die übrigen 
Jugoslawien übermittelten Unterlagen entspre-
chen dem Vertrag. Daraus folgt, daß eine man-
gelnde Substantiierung der deutschen Ausliefe-
rungsunterlagen nicht behauptet werden kann. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hin-
zuweisen, daß den bisherigen deutschen und den 
jugoslawischen Auslieferungsersuchen, die zur 
Bewilligung der Auslieferung geführt haben, 
keine weitergehenden Unterlagen oder Angaben 
beigefügt waren, woraus ersichtlich ist, daß die 
jugoslawischen Gerichte bisher ausnahmslos die 
gleiche Auffassung vertreten haben wie die 
Bundesrepublik. 

b) Sollten die jugoslawischen Gerichte, wovon nach 
der Fassung der jugoslawischen Note auszuge-
hen ist, bemängelt haben, daß dem deutschen Er-
suchen keine Beweismittel beigefügt waren, so 
hätte deswegen die Auslieferung nicht abgelehnt 
werden dürfen. In der Note wird zu Unrecht auf 
die nach Artikel 525 der jugoslawischen Straf-
prozeßordnung notwendige Schuldverdachtsprü-
fung verwiesen. Selbst wenn das jugoslawische 
Auslieferungsrecht in diesem Sinne ausgelegt 
werden müßte, berührt das nicht die andersartige 
Regelung aus Artikel 16 des Vertrags. Artikel 
524 der jugoslawischen Strafprozeßordnung be-
stimmt nämlich ausdrücklich, daß die Bestim-
mungen des jugoslawischen Gesetzes nur an-
wendbar sind, wenn in internationalen Verträ- 
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gen nichts anderes bestimmt ist. Da der deutsch-
jugoslawische Auslieferungsvertrag die Prüfung 
des Schuldverdachts aber ausschließt, weil ent-
sprechende Beweismittel nicht verlangt werden 
können, ist die darauf gestützte Ablehnung d es 
deutschen Ersuchens vertragswidrig. 

c) Die abschließende Entscheidung der jugosla-
wischen Gerichte und der Regierung, die getrof-
fen wurde, ohne der Bundesregierung Gelegen-
heit zur Ergänzung des Sachverhaltsvortrags zu 
geben, verstieß auch gegen Artikel 17 des Ver-
trags. Danach hätte Jugoslawien der Bundesre-
publik Deutschland Gelegenheit zur Nachbesse-
rung geben müssen, falls die Auffassung bestan-
den haben sollte, die vorgelegten Unterlagen 
reichten nicht aus. Schon nach der erstinstanz-
lichen Entscheidung des Gerichts wäre Jugosla-
wien nach Artikel 17 des Vertrags verpflichtet 
gewesen, die Bundesregierung über deren Inhalt 
zu verständigen, wie auch die Bundesregierung 
ihrerseits die jugoslawische Regierung über die 
Entscheidungen der deutschen Oberlandesge-
richte in den Auslieferungsverfahren gegen 
Stjepan Bilandzic u. a. unterrichtet hat. 

Nach allem betrachtet die Bundesregierung das 
von der jugoslawischen Regierung gewählte Ver-
fahren als schwerwiegenden Verstoß gegen den 
deutsch-jugoslawischen Auslieferungsvertrag. 

Anlage 4 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Frage A 43) : 

Welche Bestimmungen unseres Rechts sollen Gewalt- und 
Terrorhandlungen gegen sozial Schwächere, z. B. Frauen, Kinder, 
Behinderte, ältere Menschen, besonders unter Strafe stellen, und 
plant die Bundesregierung, zum Schutz des genannten Personen-
kreises' besondere Vorschriften wie in anderen Staaten in unser 
Strafrecht einzufügen? 

Die Bundesregierung sieht es als eine bedeutende 
Aufgabe des gesamten Strafrechts an, gerade auch 
den Schutz sozial Schwächerer vor sozialschädlichen 
Handlungen sicherzustellen. Dazu gehört auch der 
Schutz vor den von Ihnen genannten Gewalt- und 
Terrorhandlungen. Diese Aufgabe erfüllt das Straf-
recht zuerst durch die im Strafgesetzbuch aufge-
nommenen Tatbestände, die dem Schutz eines jeden 
Menschen dienen. Wenn die Straftat ihren beson-
deren Unrechtsgehalt dadurch erfährt, daß der Täter 
sich gegen ein sozial schwächeres  Opfer wendet, 
können die Gerichte diesen Umstand im Rahmen 
der Strafzumessung angemessen berücksichtigen. 
Dabei bieten die bestehenden Strafrahmen einen ge-
nügend weiten Spielraum, um auch gravierendste 
Fälle hinreichend ahnden zu können. Abgesehen da-
von bedürfte es einer eingehenden Prüfung, ob nicht 
durch eine gesetzliche Strafschärfung in den Fällen, 
in denen das Opfer zu dem Kreis der sozial Schwa-
chen gehört, Spannungen im bestehenden Strafrah-
mengefüge des Strafgesetzbuches auftreten würden. 

Im übrigen enthält das Strafgesetzbuch eine Reihe 
von Tatbeständen, die insbesondere dem Schutz von 

Frauen, Kindern, Abhängigen und Wehrlosen vor 
bestimmten Verhaltensweisen dienen. Hier sei auf 
die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 
(insbesondere §§ 174, 174 a, 174 b, 176, 177, 178, 179, 
181, 181 a StGB), bei den Straftaten gegen 'das Le-
ben auf den Tatbestand der Aussetzung (§ 221 
StGB), im Rahmen der Körperverletzungsdelikte auf 
den Tatbestand der Mißhandlung von Schutzbefoh-
lenen (§ 223 b StGB) und schließlich auf den Tatbe-
stand der Entführung gegen den Willen der Entführ-
ten (§ 237 StGB) hingewiesen. 

Die Bundesregierung hält diesen strafrechtlichen 
Schutz für ausreichend und sieht für eine Änderung 
derzeit keinen Anlaß. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Pfeffermann (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage A 44): 

Hält es die Bundesregierung für wünschenswert, daß sich in der 
Wirtschaft der Trend zu unentgeltlichen oder verbilligten Kan-
tinenmahlzeiten oder Essenszuschüssen verstärkt, und wie beab-
sichtigt die Bundesregierung, diese Entwicklung zu fördern? 

Die Bundesregierung hält es für wünschenswert, 
wenn den Arbeitnehmern Gelegenheit gegeben 
wird, im Betrieb eine Mahlzeit zu erhalten. Wenn 
darüber hinaus die Mahlzeit unentgeltlich oder ver-
billigt gewährt wird, so ist dies aus sozialen Erwä-
gungen zu begrüßen. 

Die Bundesregierung hat diese Entwicklung ge-
fördert. Grundsätzlich gehört der Wert einer unent-
geltlichen oder verbilligten Kantinenmahlzeit zum 
steuerpflichtigen Arbeitslohn und zum beitrags-
pflichtigen Entgelt in der Sozialversicherung. Es ist 
jedoch zugelassen worden, daß der Wert der Mahl-
zeiten nicht mit dem — im Regelfall höheren — orts-
üblichen Mittelpreis, sondern nur mit dem anteiligen 
Sachbezugswert anzusetzen ist. Dieser Wert, der in 
der von der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates erlassenen sog. Sachbezugsverordnung 
1978 festgelegt wurde, liegt je nach Land zwischen 
2,20 DM und 2,80 DM für eine Mahlzeit. Davon geht 
noch ein Steuerfreibetrag von 1,50 DM ab, so daß 
nur geringe Restwerte zwischen 0,90 DM und 1,30 
DM steuer- und beitragspflichtig sind. Wenn die 
Arbeitnehmer eine Eigenleistung in Höhe dieser 
Restwerte erbringen, entsteht weder eine Steuer

-

noch eine Beitragspflicht. 

Die Bundesregierung hat mit dieser Regelung, die 
seit 1978 in Kraft ist, vorher bestehende Verwal-
tungserschwernisse und finanzielle Mehrbelastun-
gen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber weitgehend 
beseitigt. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Brück auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Kirschner (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Frage A 47): 
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Werden die Schulungen, die die Hans-Seidel-Stiftung in Chile 
— Pressemeldungen zufolge — für Gewerkschafter durchführt, 
aus bundesdeuts chen Steuermitteln bezuschußt? 

Die Hans-Seidel-Stiftung hat einen Antrag auf 
Förderung einer gewerkschaftlichen Bildungsstätte 
in Chile dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit vorgelegt. Die Prüfung ist noch 
nicht abgeschlossen. 

Anlage 7 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Mündlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Ehmke 
(SPD) (Drucksache 8/2339 Fragen A 51 und 52) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Dresdner Bank, die 
Commerzbank, die Deutsche Bank und die Westdeutsche Landes-
bank dem südafrikanischen Strategic Oil Fund 1976 und 1978 ins-
gesamt 111 Millionen DM als Kredit zur Verfügung gestellt 
haben, und wenn ja, welche Forderungen zieht sie daraus? 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, angesichts der wich-
tigen Funktion des Strategic Oil Fund für die Aufrechterhaltung 
der von der Bundesregierung abgelehnten Apartheidpolitik der 
Republik Südafrika diese Kreditvergabe durch deutsche Banken 
zu verhindern, insbesondere dort, wo öffentliche Hände betei-
ligt sind? 

Der Bundesregierung ist nichts über Kredite 
deutscher Banken zugunsten des „Strategic Oil 
Fund" in der Republik Südafrika bekannt. Hier 
liegt wohl eine Verwechslung mit einer Anleihe 
des „State Oil Fund" auf dem deutschen Kapital-
markt vor, die die Dresdner Bank zusammen mit 
anderen deutschen Banken — nicht aber der Deut-
schen Bank —, der Commerzbank und der West-
deutschen Landesbank, plaziert hat. Der „State 
Oil Fund" ist eine von der südafrikanischen Regie-
rung gegründete Gesellschaft, um für die staatliche 
Raffineriegesellschaft SASOL im Ausland Kapital 
aufzunehmen und hat nichts mit dem „Strategic 
Oil Fund" zu tun. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Langguth (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage A 53) : 

Hat die Bundesregierung Erkenntnisse darüber, daß — wie in 
der Presse berichtet — das Oberhaupt der umstrittenen Moon-
Sekte, Sun Myung Moon, in illegale Waffengeschäfte verwickelt 
ist, und könnte die Feststellung einer solchen Verwicklung in 
Waffengeschäfte zu einem Entzug der Steuerprivilegien (Aner-
kennung als gemeinnützige Organisation) führen? 

Eine Steuerbefreiung wegen Verfolgung gemein-
nütziger Zwecke kann nach § 52 der Abgabenord-
nung ausgesprochen werden, wenn die Tätigkeit 
einer Körperschaft darauf gerichtet ist, die Allge-
meinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem 
Gebiet ausschließlich, unmittelbar und selbstlos zu 
fördern. 

Ausschließlichkeit liegt nach § 56 der Abgaben-
ordnung vor, wenn eine Körperschaft nur ihre 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke ver 
folgt. Mit diesem Grundsatz läßt es sich nicht ver-

einbaren, daß eine Körperschaft Waffengeschäfte 
betreibt. 

Einer Körperschaft, die legale oder illegale Waf-
fengeschäfte selbst oder durch einen Vertreter be-
sorgen läßt, könnten also Steuervergünstigungen 
wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nicht ge-
währt werden. 

Das Steuergeheimnis (§ 30 AO 1977) verbietet es, 
Einzelheiten über die steuerlichen Verhältnisse 
eines Steuerpflichtigen mitzuteilen. 

Daraus bitte ich jedoch nicht den Schluß zu ziehen, 
daß der in Ihren Fragen zum Ausdruck kommenden 
Besorgnis nicht die notwendige Aufmerksamkeit ge-
widmet wird. 

Eine Auskunft ist aber erst dann möglich, wenn 
der Steuerpflichtige zustimmt. Eine solche Zustim-
mung liegt jedoch nicht vor. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Hauser (Krefeld) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 2339 Fragen A 56 und 57) : 

Welche Entwicklung nimmt der vom Beirat für Fragen des 
Tourismus empfohlene Ausbau des deutschen Seminars für 
Fremdenverkehr in Berlin zu einer ständigen Einrichtung, und 

 welche Maßnahmen sind bislang eingeleitet worden? 

Sind Informationen zutreffend, denenzufolge die derzeitige 
Satzung als unzureichend und hemmend für die Aufnahme einer 
öffentlichen Förderung zum weiteren Ausbau des Instituts ange-
sehen wird? 

Zu Frage A 56: 

Die Spitzenverbände der Fremdenverkehrswirt-
schaft haben sich zu einem Trägerverein „Deutsches 
Seminar für Fremdenverkehr Berlin" zusammenge-
schlossen, dem noch weitere interessierte Spitzen-
organisationen beitreten wollen. Der Verein hat 
Ende Oktober 1978 ein Programm für seine künftige 
Fortbildungsarbeit sowie einen Antrag auf institu-
tionelle Förderung des Deutschen Seminars für 
Fremdenverkehr Berlin in Höhe von rd. 0,4 Millio-
nen DM vorgelegt. 

Für eine Berücksichtigung des Mittelbedarfs für 
dieses Vorhaben im Regierungsentwurf des Haushalts 
1979 kamen die Bemühungen der Fremdenverkehrs-
verbände zu spät. Einige Mitglieder des Deutschen 
Bundestages erwägen jedoch, die erforderlichen 
Ausgaben während der parlamentarischen Beratun-
gen des Bundeshaushalts 1979 zu veranschlagen und 
so den grundsätzlich erwünschten baldigen Ausbau 
der Fortbildungsarbeit dieses Fremdenverkehrs-
seminars in Berlin noch 1979 zu ermöglichen. 

Zu Frage A 57: 

Das Bemühen des antragstellenden Vereins um 
eine institutionelle Förderung des Deutschen Semi-
nars für Fremdenverkehr Berlin mit einer Bundes-
zuwendung von mehr als 90 % der Gesamtkosten 
hat bei den eine Initiative erwägenden Mitgliedern 
dieses Hauses auch zu Anregungen für die Satzungs-
gestaltung des „Verein Deutsches Seminar für 
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Fremdenverkehr Berlin" geführt. Die Anregungen 
sind auf eine zweckmäßige Verwaltung und Kon-
trolle des beabsichtigten Mitteleinsatzes durch die 
Vereinsorgane gerichtet. Der Verein hat inzwischen 
beschlossen, diesen Anregungen zu folgen. 

Anlage 10'  

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Wolfram (Recklinghausen) 
(SPD) (Drucksache 8/2339 Fragen A 61 und 62) : 

Ist die Äußerung des Bundeswirtschaftsministers, der Bergbau 
erhalte rund 6 Milliarden DM Subventionen oder subventions-
ähnliche Zuwendungen, nicht mißverständlich, weil ein großer 
Teil dieser Summe nicht dem Bergbau zufließt? 

Schließt sich die Bundesregierung meiner Auffassung an, daß 
z. B. Beihilfen für vorzeitig pensionierte Bergleute, Altlasten 
für stillgelegte Bergwerke, die vom Verbraucher zu zahlende 
Ausgleichsabgabe zum Strompreis und vieles andere mehr keine 
Subventionen des Bergbaus sind? 

Der Bundesminister für Wirtschaft hat in seiner 
Rede vor der Wirtschaftsvereinigung Bergbau u. a. 
dargelegt, daß in diesem Jahr sämtliche direkten 
und indirekten Belastungen der öffentlichen Hand 
zugunsten der Steinkohle wahrscheinlich eine Höhe 
von rd. 6 Mrd. DM erreichen werden. Er hat darauf 
hingewiesen, daß es hierbei unerheblich sei, welche 
der bei den Bergbauunternehmen entstandenen Ko-
sten im einzelnen durch diese Finanzhilfen ausge-
glichen werden. 

Dieser Betrag, der sich aus unterschiedlich struk-
turierten Einzelmaßnahmen zusammensetzt, enthält 
nicht nur die direkten. Zuwendungen an die Berg-
bauunternehmen, sondern auch die Hilfen, die zu 
einer indirekten Kostenentlastung oder Erlösverbes-
serung führen. Hierzu zählen deshalb nicht nur die 
Alt- und Schrumpfungslasten, sondern z. B. auch das 
Anpassungsgeld als Überbrückungshilfe für vorzei-
tig entlassene Bergleute Hierzu gehört vor allem 
aber auch die Ausgleichsabgabe nach dem Dritten 
Verstromungsgesetz, mit deren Hilfe erst der Einsatz 
der deutschen Kohle in dieser Größenordnung und 
zu einem angemessenen Preis längerfristig ermög-
licht wird. 

Bei den im Bundestag vertretenen Parteien besteht 
Übereinstimmung, daß die deutsche Steinkohle im 
Rahmen unserer Energiepolitik eine vorrangige 
Rolle spielen soll. Angesichts der Produktionsbedin-
gungen unserer Steinkohle ist dies ohne massive 
staatliche Hilfe nicht möglich. Die Bundesregierung 
hält es jedoch für ihre Pflicht, die Öffentlichkeit 
über den Preis der Sicherheit der Energieversorgung 
auf der Basis heimischer Kohle zu unterrichten. Sie 
ist besorgt über das Ausmaß des Anstiegs der 
öffentlichen Hilfen im letzten Jahr. 

Anlage 11 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Mündlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Schlei (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Fragen A 66 und 67) : 

Hat die Bundesregierung einen Überblick über Zahl und Inhalt 
der Berichte deutscher Firmen mit Tochtergesellschaften, Zweig-
niederlassungen oder Vertretungen in Südafrika über ihr Ver-
halten in der Repubflik Südafrika, wie sie im Verhaltenskodex 
der Europäischen Gemeinschaft von Unternehmen mit Tochter-
gesellschaften, Zweigniederlassungen oder Vertretungen in Süd-
afrika gefordert werden? 

Stellt die Bundesregierung Überlegungen über Maßnahmen für 
den Fall an, daß die betreffenden Firmen ihrer Berichtspflicht 
nicht nachkommen? . 

Zu Frage A 66: 

Der Verhaltenskodex der Länder der Europäischen 
Gemeinschaften für Unternehmen mit Tochterge-
sellschaften, Zweigniederlassungen oder Vertretun-
gen in Südafrika wurde von den Außenministern 
der EG-Länder im September 1977 verabschiedet. 

Ziff. 7 des Kodex sieht jährliche Berichterstattung 
über die bei Anwendung des Kodex erreichten Fort-
schritte vor. 

Bisher sind der Bundesregierung noch keine Be

-

richte zugegangen. 

Zu Frage A 67: 

Die Wirtschaftsverbände haben öffentlich erklärt, 
daß sie der Zielsetzung des Kodex zustimmen und 
bereit sind, die dort aufgestellten Grundsätze in die 
Praxis umzusetzen. 

Das heißt: Die Wirtschaft ist bemüht, die wirt-
schaftliche und soziale Situation der nichtweißen 
Mitarbeiter in den Betrieben in Südafrika zu ver-
bessern. Hierauf kommt es der Bundesregierung an. 

Da die Bundesregierung davon ausgeht, daß die 
Wirtschaft auch über die in Südafrika erzielten 
Fortschritte berichten wird, hat sie keine Veranlas-
sung, Überlegungen über Maßnahmen für den Fall 
anzustellen, daß nicht berichtet wird. 

Anlage 12 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Langguth (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2339 Frage A 82) : 

Kann 'die Bundesregierung auf der Fachtagung „Verwaltete 
Bürger — Gesellschaft in Fesseln" von Dr. Schober, Präsident 
des Diakonischen Werks, getroffene Feststellung bestätigen, daß 
6 000 jugendliche Ausländer, die nach dem 31. Dezember 1976 
in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind, zwar wäh-
rend ihrer Schulpflichtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland 
die Schule besuchen dürfen, jedoch danach hier nicht arbeiten 
können, und ist die Bundesregierung bereit, durch entsprechende 
Initiativen diesen Sachverhalt zu ändern, und insbesondere zu 
prüfen, ob es sich hier um eine bürokratische Handhabung des 
Anwerbestopps für Ausländer handelt? 

Die Zahl der von der „Stichtagsregelung" betroffe-
hen ausländischen Jugendlichen ist der Bundesre-
gierung nicht bekannt. Auf Grund der seinerzeitigen 
Verlegung des Stichtags von Ende November 1974 
auf Ende Dezember 1976 haben rd. 5 000 Jugendliche 
eine Arbeitserlaubnis erhalten. Danach könnte die 
von Ihnen genannte Größenordnung als grobe Schät-
zung in etwa zutreffen. 

Die Bundesregierung ist bereit, gemeinsam mit 
den sonst beteiligten Stellen zu prüfen, ob eine fle-
xiblere Anwendung des Rechts der Arbeitserlaubnis 
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auf Familienangehörige ausländischer Arbeitnehmer 
unter Berücksichtigung der Lage und Entwicklung 
des Arbeitsmarktes vertretbar ist. Das Ergebnis der 
laufenden Gespräche bleibt abzuwarten. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Wuwer (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Frage A 86) : 

Hat die Bundesregierung Möglichkeiten, auf eine kinderfreund-
lichere Gestaltung der Hausordnungen von Wohnungsbaugesell-
schaften hinzuwirken, und wenn ja, was gedenkt sie in Wahr-
nehmung dieser Möglichkeit in dieser Richtung zu tun? 

Die Bundesregierung hat keine rechtliche Mög-
lichkeit, um den Wohnungsbaugesellschaften hin-
sichtlich der Fassung der Hausordnungen verbind-
liche Vorschriften zu machen. Gleichwohl setzt sie 
sich insbesondere beim Gesamtverband gemeinnüt-
ziger Wohnungsunternehmen dafür ein, daß die 
Hausordnungen der zum Verband gehörenden 
Unternehmen eine vertretbare Nutzung der bei den 
Wohngebäuden befindlichen Freiflächen für Spiel, 
Erholung und Freizeitbetätigung der Bewohner na-
mentlich der Kinder vorsehen. 

Hinsichtlich derjenigen Wohnungsbaugesellschaf-
ten, bei denen der Bund finanziell beteiligt ist, wird 
der Bund auf eine entsprechende Ausgestaltung der 
Hausordnungen hinwirken. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Schöfberger 
(SPD) (Drucksache 8/2339 Fragen A 87 und 88) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, welche Bundesländer in wel-
chem Zeitraum im sozialen Wohnungsbau eine Förderungsart 
hatten, bei der zeitlich befristete und degressiv gestaffelte Auf-
wendungs- und Zinszuschüsse die vorher übliche Dauerförderung 
ganz oder teilweise ablösten, und teilt die Bundesregierung nach 
ihren Erfahrungen die Auffassung des Verbands Bayerischer 
Wohnungsunternehmen, daß diese Förderungsart „zu einem mie-
ten- und wohnungspolitischen Desaster führen muß" (Süddeutsche 
Zeitung vom 23. November 1978)? 

Sieht die Bundesregierung irgendeine Möglichkeit, sei es auch 
unter bestimmten Voraussetzungen, z. B. eines eigenen Beitrags 
der betreffenden Länder, selbst zur „Nachsubventionierung" von 
Wohnungen aus den benachteiligten Förderungsjahrgängen bei-
zutragen oder den Bundesländern, die diese Förderungsart prak-
tiziert haben, die Nachsubventionierung aus künftigen laufenden 
Bundesmitteln für den sozialen Wohnungsbau zu gestatten? 

Zu Frage A 87: 

Seit dem Jahr 1970 sind mit Ausnahme des Saar-
landes alle Bundesländer zu einer veränderten För-
derung des Bauens von Sozialwohnungen überge-
gangen. Sie haben einen ständig wachsenden Teil 
der öffentlichen Fördermittel als zeitlich befristete 
und stufenweise abnehmende .Aufwendungs- oder 
Zinszuschüsse gewährt. Dies hatte voraussehbare 
Folgen für die Mietsteigerungen bei den so geför-
derten Wohnungen. 

Dieses an sich verständliche und in gewissen 
Grenzen auch wichtige Prinzip ist jedoch in einigen 
Ländern überzogen worden. Daraus ergaben sich 
diese Mietsteigerungen, die über die Einkommens-
erhöhungen weit hinausgingen und für die Ziel-
gruppen des 1. Förderungsweges nicht tragbar blie-
ben, bzw. durch zusätzliches Wohngeld nicht auf-
gefangen werden. 

Seit Mitte der 70er Jahre haben sich die Länder 
dann um eine zeitlich andere und bessere Vertei-
lung des durch die Subventionstechnik bedingten 
Mietanstiegs bemüht. 

Bayern hat 1975 seine Förderung umgestellt. Für 
die Förderungsjahrgänge zwischen etwa 1970 und 
1975 erhebt sich jedoch in einigen Ländern die 
Frage der „Nachsubventionierung". 

Entsprechende Entscheidungen müssen jedoch von 
den betreffenden Ländern in eigener Verantwor-
tung getroffen werden. Dies ist in den Ländern 
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Nieder-
sachsen, Berlin und Bremen bereits geschehen. In 
einigen anderen Ländern besteht kein Nachsubven-
tionierungsbedarf. Die im Lande Bayern noch offe-
nen Probleme müssen von der Bayerischen Staats-
regierung gelöst werden. 

Zu Frage A 88: 

Der richtige Adressat für finanzielle Forderun-
gen im Zusammenhang mit Nachsubventionierungs-
maßnahmen ist das jeweilige Land. Dafür spricht 
vor allem die Tatsache, daß zwischen den einzelnen 
Ländern erhebliche Unterschiede im Nachsubven-
tionierungsbedarf bestehen. Es handelt sich um 
kein bundesweites Problem. Die Unterschiede in 
den Ländern finden ihre Begründung — von unter-
schiedlichen Kostenniveaus abgesehen — im we-
sentlichen in den von den Landesfinanzministern 
entscheidend mitbeeinflußten Förderungssystemen 
der damaligen Zeit. Der Bund kann nicht für Ent-
scheidungen einstehen, die unter verschiedenen lan-
despolitischen Zielsetzungen und Finanzsituationen 
zustande kamen. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Höhmann auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Gerster (Mainz) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage A 95) : 

Was hat die Bundesregierung bisher gegen die international 
betriebene Kampagne der DDR, ehemalige Nazis lebten heute 
ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, angesichts 
der Tatsache getan, daß im Zentralkomitee der SED mindestens 
16 und im Staatsrat der DDR drei ehemalige Parteigenossen 
sitzen, und teilt die Bundesregierung meine Auffassung, daß die 
DDR zukünftig noch stärker auf unsere gemeinsame Geschichte 
und unsere gemeinsame Verantwortlichkeit vor der Geschichte 
hingewiesen werden muß? 

Die Bundesregierung hält nichts davon, daß sich 
die Bundesrepublik Deutschland und die DDR gegen-
seitig die Zahl der ehemaligen Anhänger des Na-
tionalsozialismus vorrechnen und sie beteiligt sich 
auch daran nicht. 
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Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Münd-
lichen Fragen des Abgeordneten Wüster (SPD) 
(Drucksache 8/2339 Fragen A 96 und 97): 

Wie fördert die Bundesregierung durch Überarbeitung der 
Ausbildungsordnungen die Einführung beruflicher Grundbildung? 

Sind die sachlichen und personellen Voraussetzungen für die 
Erarbeitung und den Erlaß von Ausbildungsordnungen vorhan-
den? 

Zu Frage A 96: 

Die Bundesregierung fördert die Einführung be-
ruflicher Grundbildung auf vielfältige Weise. Das 
Berufsbildungsgesetz schreibt ausdrücklich vor, daß 
die Berusfausbildung eine breit angelegte berufliche 
Grundbildung enthalten muß. Die Ausbildungsord-
nungen sehen dementsprechend eine breite Grund-
bildung im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Be-
triebe und überbetrieblicher Ausbildungsstätten als 
Bestandteil der Berufsausbildung vor. 

In zahlreicher Modellversuchen wurden Inhalte 
beruflicher Grundbildung und Möglichkeiten des 
Übergangs in die Fachbildung erprobt. Die Förde-
rung überbetrieblicher Ausbildungsstätten und die 
Bereitstellung von Mitteln in Höhe von 650 Millio-
nen DM zur Unterstützung der Länder bei der 
Schaffung von Ausbildungskapazitäten kommen 
nicht zuletzt der beruflichen Grundbildung zugute. 

Für die Lehrpläne des schulischen Berufsgrund-
bildungsjahres sind die Länder zuständig. Seit Mitte 
1978 liegen neue, erstmals bundeseinheitliche Lehr-
pläne vor. Dementsprechend wurde am 17. Juli 1978 
die geänderte Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs -
Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft erlas-
sen. Diese Verordnung, der der Bundesrat zuge-
stimmt hat, regelt die Anrechnung des schulischen 
Berufsgrundbildungsjahres auf die betriebliche Aus-
bildung für insgesamt 214 anerkannte Ausbildungs-
berufe. Der Erlaß weiterer Berufsgrundbildungsjahr-
Anrechnungs-Verordnungen anderer Fachminister 
steht bevor. 

Zur Zeit gibt es 452 anerkannte Ausbildungsbe-
rufe. Seit dem Inkrafttreten des Berufsbildungsge-
setzes am 1. September 1969 wurden insgesamt 114 
Ausbildungsberufe für rund 650 000 Ausbildungsver-
hältnisse neu geregelt. Die Überarbeitung weiterer 
Ausbildungsordnungen geschieht auf der Grundlage 
einer Prioritätenliste, bei der unter anderem der 
Stand der Vorarbeiten durch die Beteiligten, die 
Bedeutung des Ausbildungsberufes für das Angebot, 
das Alter der geltenden Regelung und die Frage, ob 
Alternativen bestehen, von Bedeutung sind. Der 
Hauptausschuß des Bundesinstituts für Berufsbildung 
hat am 28. November 1978 im Rahmen des Beschlus-
ses über die Fortschreibung des Forschungspro-
gramms 150 Projekte für Ausbildungsordnungen be-
schlossen, darunter sind Ausbildungsberufe aus allen 
Bereichen der Wirtschaft. 

Diese Zahlen machen deutlich, daß in der Tat eine 
Beschleunigung der Arbeit vorgesehen und einge-
leitet ist. Auch die künftig zu erlassenden Ausbil-
dungsordnungen werden eine breite berufliche 
Grundbildung enthalten. 

Zu Frage A 97: 

Ausbildungsordnungen werden grundsätzlich un-
ter Einschaltung der betroffenen Spitzenorganisatio-
nen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite vom 
Fachminister und unter Mitwirkung des Bundes-
instituts für Berufsbildung vorbereitet. Das Ausbil-
dungsplatzförderungsgesetz enthält Vorschriften 
über die Mitwirkung des Bundesinstituts. Außerdem 
werden die Ausbildungsordnungen auf der Grund-
lage des „Gemeinsamen Ergebnisprotokolls" vom 
30. Mai 1972 mit Rahmenlehrplänen der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland für den Berufsschul-
unterricht abgestimmt. Bei den verschiedenen Stel-
len, deren Einschaltung bei der Erarbeitung und Ab-
stimmung von Ausbildungsordnungen im Hinblick 
auf ihre Umsetzung in der Praxis notwendig er-
scheint, können Engpässe auftreten. Die angestrebte 
Beschleunigung der Arbeiten stellt zweifellos zusätz-
liche Anforderungen. 

In .das bereits erwähnte Forschungsprogramm 
sind die in den nächsten Jahren geplanten Projekte 
für Ausbildungsordnungen unter Berücksichtigung 
der sachlichen und personellen Voraussetzungen des 
Bundesinstituts für Berufsbildung aufgenommen 
worden. 

Die Abstimmung ist zweifellos kompliziert. Sie 
gibt aber Gelegenheit, den Sachverstand der Be-
troffenen in die Arbeit einzubeziehen. Das erhöht 
nicht nur die sachliche Gediegenheit der Ausbil-
dungsordnungen, sondern gibt auch die erforderliche 
Gewähr für eine sachgerechte Anwendung in der 
Praxis. Die gegenwärtige Kompetenzlage in der be-
ruflichen Bildung, in der der Bund für den betrieb-
lichen Teil der Ausbildung und die Länder für die 
Rahmenlehrpläne der Schulen zuständig sind, läßt 
eine weitere Vereinfachung nicht zu. 

Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Münd-
liche Frage des Abgeordneten Thüsing (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Frage A 98) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die entsprechenden schuli-
schen Entwicklungen und vor allem die Stellung des Fachs 
Arbeitslehre, angesichts der immer deutlicher werdenden Not-
wendigkeit, daß insbesondere auch die Hauptschule auf Berufs-
ausbildung und berufliche Tätigkeit vorbereiten sollte? 

Die Bundesregierung betrachtet die „Arbeitslehre" 
als einen notwendigen Bestandteil des Unterrichts-
angebots aller Schulformen im Sekundarbereich I. 
Zur Bedeutung der „Arbeitslehre" für die Haupt-
schule verweise ich auf die Antwort der Bundesre-
gierung auf die Große Anfrage der Fraktionen der 
SPD und der FDP zur Bildungspolitik (Drucksache 
8/1703 vom 13. April 1978, S. 42 f., zu Frage B 4). 
Die Arbeitslehre ist in den Ländern didaktisch und 
schulorganisatorisch unterschiedlich ausgestaltet. 
Als Unterrichtsfach ist sie weitgehend auf die 
Hauptschulen beschränkt. Soweit der Anteil des 
Faches am Wochenstundenplan als Indiz für das Ge-
wicht der „Arbeitslehre" gelten kann, zeigen sich 
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auch hier erhebliche Unterschiede in der Spann-
weite von einer bis zu acht Wochenstunden je nach 
Land und Jahrgangsstufe. Wichtiger ist jedoch die 
Analyse der Inhalte, die auch in anderen Fächern 
und Unterrichtsabschnitten enthalten sind. Die Bun-
desregierung fördert auf der Grundlage einer Ver-
einbarung nach Art. 91 b GG eine Bestandsaufnah-
me und Analyse der „Arbeitswelt- und berufsbezo-
genen Elemente in den Lernangeboten der Sekundar-
stufen" (Projekt ABELS). In dem Projekt wirken 
Wissenschaftler und Vertreter von Organisationen 
der Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit. Dieses Pro-
jekt wird voraussichtlich Ende 1979 abgeschlossen. 
Die Ergebnisse wird das Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft in die Bund-Länder-Kom-
mission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung einbringen und mit den Ländern als den für die 
Gestaltung der schulischen Bildungsangebote Zu-
ständigen beraten. 

Anlage 18 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Mündliche Frage des Abgeordneten Gansel (SPD) 
(Drucksache 8/2339 Frage A 103) : 

Wird die Bundesregierung, sofern der Vorwurf zutreffend ist, 
daß die Niederlassung der Firma Siemens in Nicaragua nicara-
guanische Mitarbeiter der Polizei übergeben hat, wenn bekannt 
wurde, daß sie einer Gewerkschaft angehörten, Konsequenzen 
gegenüber der Firma Siemens ziehen? 

Die von der deutschen Botschaft in Managua an-
gestellten Nachforschungen haben zu keiner Be-
stätigung des von Ihnen wiedergegebenen Vorwurfs 
geführt. Damit erübrigt sich Ihre Frage nach etwai-
gen Konsequenzen der Bundesregierung gegenüber 
der Firma Siemens. 

Anlage 19 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Jahn 
(Braunschweig) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fra-
gen B 1, 2, 3 und 4) : 

Welche zeitlichen Vorstellungen bestehen beim jetzigen Stand 
der Verhandlungen über den Beitritt zur EG mit Griechenland, 
Portugal und Spanien über die Beitrittsdaten? 

Kann die Bundesregierung Auskunft darüber geben, ob die 
Übergangszeiten für den Beitritt Griechenlands, Portugals und 
Spaniens nach der Aufnahme in die EG abgestuft festgelegt 
werden, und welche Vorstellungen über den Zeitablauf be-
stehen? 

Sollen die Länder nach Beitrittsunterzeichnung, also noch im 
Ablauf des Ratifizierungsprozesses, an den gemeinschaftlichen 
Verfahren und der politischen Zusammenarbeit teilnehmen? 

Wünscht die Bundesregierung in der Gemeinschaft, daß die 
Bewerberländer von nun an ihre Politiken und Gesetzgebungen 
an der Gemeinschaft orientieren und daß sie sich verpflichten, 
die Kommission der Gemeinschaft vorab von allen Maßnahmen 
in Kenntnis zu setzen, die zu treffen sie sich veranlaßt sehen 
könnte, und die geeignet wären, nach der Erweiterung den Be-
reich der Gemeinschaft zu berühren? 

Zu Frage B 1: 

Die Bundesregierung geht davon aus, daß es mög-
lich sein wird, den Vertrag über den Beitritt Grie-
chenlands zur Europäischen Gemeinschaft gegen 
Ende des ersten Halbjahres 1979 zu unterzeichnen. 

Da für die erforderlichen Ratifikationsverfahren in 
den jetzigen EG-Staaten und Griechenland erfah-
rungsgemäß mit einer Vorlaufzeit von etwa einein-
halb Jahren gerechnet werden muß, könnte der 
Beitritt am 1. Januar 1981 wirksam werden. 

Über die Termine für den Beitritt Portugals, mit 
dem die Gemeinschaft am 17. Oktober in Beitritts-
verhandlungen eingetreten ist, und Spaniens, zu 
dessen Beitrittsantrag die EG-Kommission soeben 
erst Stellung genommen hat, kann zu diesem Zeit-
punkt noch keine Aussage gemacht werden. Ich 
darf jedoch daran erinnern, daß für die Verhandlun-
gen mit Griechenland ein Zeitraum von nunmehr 
bereits fast zweieinhalb Jahren erforderlich war. 

Zu Frage B 2: 

Ein großer Teil der Rechte und Pflichten aus der 
der EG-Mitgliedschaft wird von den drei neuen Mit-
gliedstaaten sofort beim Wirksamwerden des Bei-
trittsvertrags übernommen werden. In einigen für 
die Gemeinschaft in ihrer jetzigen Zusammensetzung 
oder für die beitrittswilligen Staaten problemati-
schen Bereichen werden in den Beitrittsverhandlun-
gen kürzere oder längere Übergangsfristen zu ver-
einbaren sein. Mit Griechenland hat sich die Ge-
meinschaft für eine Reihe von Sektoren bereits auf 
Übergangszeiten von unterschiedlicher Dauer ge-
einigt, wobei die endgültige Festlegung — insbeson-
dere auch über die Höchstdauer der Übergangsrege-
lungen in den besonders sensiblen Bereichen — 
noch im Laufe dieses Monats erfolgen soll. 

Da die Beitrittsverhandlungen mit jedem der drei 
Länder unter Berücksichtigung der jeweiligen ma-
teriellen Gegebenheiten getrennt geführt werden, 
sind hinsichtlich der Dauer der Übergangsfristen in 
den einzelnen Bereichen für die drei beitretenden 
Länder unterschiedliche Regelungen denkbar. 

Zu Frage B 3: 

Im Rahmen der Beitrittsverhandlungen hat die 
Europäische Gemeinschaft mit der griechischen Re-
gierung bereits vereinbart, daß diese während der 
sogenannten Interimszeit, d. h. zwischen der Unter-
zeichnung des Beitrittsvertrags . und seinem Inkraft-
treten, über die Entwicklung des Besitzstands der 
Gemeinschaft konsultiert wird. Hierfür soll ein be-
sonderes Verfahren festgelegt Werden, wie es be-
reits bei der ersten Erweiterung der Gemeinschaft 
angewandt wurde. Entsprechende Vereinbarungen 
dürften zu gegebener Zeit auch mit den beiden an-
deren Beitrittsländern getroffen werden. 

Die drei Beitrittsländer werden mit ihrer Mitglied-
schaft in der Gemeinschaft auch voll an der politi-
schen Zusammenarbeit mitwirken. Für die erwähnte 
Interimszeit haben die Neun die Möglichkeit eröff-
net, die Beitrittsländer mit Inhalt und Methoden der 
Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) 
vertraut zu machen und sie in wachsendem Maße an 
ihre gemeinsamen außenpolitischen Positionen her-
anzuführen. 

Zu Frage B 4: 

Griechenland hat bereits im Rahmen der seit 1962 
bestehenden Assoziation mit der EWG z. B. seine 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978  9643* 

Handelspolitik in wichtigen Bereichen an denen der 
Gemeinschaft ausgerichtet und darüber hinaus zu-
gesagt, bestimmte gesetzgeberische Maßnahmen 
noch vor dem Beitritt zu ergreifen. Ferner hat Grie-
chenland sich in den Verhandlungen verpflichtet, 
nach der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags ins-
besondere im Handel mit Drittländern keine Abma-
chungen mehr zu treffen, die zu der Politik der Ge-
meinschaft im Widerspruch stehen. 

Die Bundesregierung begrüßt jeden Schritt der 
drei beitrittswilligen Staaten, durch eine Ausrich-
tung ihrer gesetzgeberischen und Verwaltungsmaß-
nahmen an den Politiken der Gemeinschaft im Ver-
trauen auf den Beitritt schon jetzt den erforderlichen 
Anpassungsprozeß vorzubereiten und zu erleichtern. 
Für eine förmliche Verpflichtung der Beitrittsländer 
zu entsprechenden Schritten oder zur Meldung aller' 
Maßnahmen, die nach dem Beitritt die Gemein-
schaftspolitik berühren würden, fehlt indessen vor 
der Unterzeichnung der Beitrittsverträge die Rechts-
grundlage. 

Anlage 20 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Seefeld (SPD) 
(Drucksache 8/2339 Fragen B 5 und 6) : 

Zu welchen Ergebnissen haben die Arbeiten der Ad-hoc-
Gruppe zur Vorbereitung der Europäischen Stiftung geführt, und 
in welcher Weise soll die Organisation aufgebaut werden? 

Wie sollen die in den Schwerpunktbereichen der Europäischen 
Stiftung bereits tätigen Organisationen an der künftigen Arbeit 
beteiligt werden? 

Die Arbeiten zur Vorbereitung der Europäischen 
Stiftung sind noch nicht abgeschlossen. Nach dem 
gegenwärtigen Stand der Beratungen im Ausschuß 
der Ständigen Vertreter in Brüssel besteht unter den 
Mitgliedstaaten Übereinstimmung dahin gehend, daß 
die Stiftung so schnell wie möglich geschaffen wird. 
Dagegen konnte keine Übereinstimmung vor allem 
in der Frage erzielt werden, ob die Gemeinschaft 
Vertragspartner des Gründungsübereinkommens 
werden soll. In der von der Mehrheit der Partner 
angestrebten Beteiligung der Gemeinschaft an der 
Stiftung sehen zwei Mitgliedstaaten die Zuerken-
nung einer in den Verträgen nicht vorgesehenen 
Kompetenz an die Gemeinschaft. 

Unterschiedliche Auffassungen bestehen weiter 
über die im Gründungsabkommen beabsichtigte Auf-
zählung der Tätigkeitsfelder der Stiftung, die Zahl 
der Mitglieder des Stiftungsrats sowie die Finanzie-
rung. 

Der Rat der Außenminister hat den Ausschuß der 
Ständigen Vertreter Ende November aufgefordert, 
die Gründung der Stiftung dringlich weiterzubehan-
deln. Ob die Ständigen Vertreter in absehbarer Zeit 
über den ihnen vorliegenden Entwurf eines Abkom-
mens zur Gründung der Europäischen Stiftung Eini-
gung erzielen können, kann angesichts der erwähn-
ten Vorbehalte noch nicht beantwortet werden. 

Konsens besteht unter den Mitgliedstaaten jedoch 
darüber, daß die Stiftung mit den Organen und Ein-

richtungen zusammenarbeitet, die in dem gleichen 
Bereich oder in ähnlichen Bereichen tätig sind und 
den Wunsch haben, sie zu unterstützen. 

Anlage 21 

Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Schäuble 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 7 und 8) : 

Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung zur Verbesserung 
des rechtlichen Schutzes der Übersetzer geplant, nachdem sie — 
wie aus dem Schriftwechsel des Auswärtigen Amts mit dem 
BDÜ (MDÜ 3/77, 4/77, 6/77) hervorgeht — erklärt, daß sie aus 
verfassungsrechtlichen und anderen Bedenken nicht bereit sei, 
die Transformation der UNESCO-Empfehlung zum rechtlichen 
Schutz der Übersetzer in nationales Recht einzuleiten? 

Welchen Zeitplan hat die Bundesregierung gegebenenfalls für 
etwaige geplante Maßnahmen vorgesehen? 

Die Bundesregierung verkennt nicht die überra-
gende Bedeutung der Arbeit der Übersetzer und sie 
begrüßt grundsätzlich Initiativen zur Verbesserung 
von deren Arbeitsbedingungen. Gegen die Empfeh-
lung der UNESCO hat die Bundesregierung jedoch 
die folgenden Bedenken: 

1. Soweit die Empfehlung auf Übersetzer, die in 
Arbeitsverhältnissen tätig sind, Anwendung finden 
soll, trägt sie den Besonderheiten des Arbeitsrechts 
und insbesondere des Tarifvertragsrechts nicht ge-
nügend Rechnung. Angesichts der in der Bundes-
republik Deutschland verfassungsrechtlich garantier-
ten Koalitionsfreiheit sieht sich die Bundesregierung 
nicht in der Lage, in irgendeiner Weise auf in Ar-
beitsverhältnissen tätige Übersetzer und ihre Arbeit-
geber oder auf die für beide Gruppen tätigen Ver-
bände mit dem Ziel einzuwirken, bestimmte Kollek-
tivvereinbarungen zu treffen. 

2. Die für freiberuflich tätige Übersetzer empfoh-
lenen Zusammenschlüsse und Kollektivvereinbarun-
gen erscheinen der Bundesregierung aus kartell-
rechtlicher Sicht bedenklich. 

3. Hinsichtlich des Urheberrechts stimmt die Bun-
desregierung. zwar dem Grundsatz zu, daß Überset-
zer für ihre Übersetzungen unbeschadet der Rechte 
der Urheber der Originalwerke den Schutz der inter-
nationalen Urheberrechtskonventionen und des na-
tionalen Urheberrechts genießen sollen. Für die Bun-
desrepublik Deutschland ist dieser Schutz durch § 3 
des Urheberrechtsgesetzes (BGBl. I 1965 S. 1273) si-
chergestellt. Die Empfehlung der UNESCO sieht 
aber zugunsten der Übersetzer weitergehende Rechte 
vor, als sie den Originalurhebern nach nationalem 
und internationalem Recht zustehen. Eine urheber-
rechtliche Besserstellung der Übersetzer gegenüber 
den Urhebern von Originalwerken erscheint der 
Bundesregierung nicht angebracht. 

Im innerstaatlichen Recht dürfte eine Änderung 
gegenwärtig nicht erforderlich sein, da das deutsche 
Recht entsprechend dem Welturheberrechtsabkom-
men und der Berner Übereinkunft zum Schutze von 
Werken der Literaten und Kunst die Materie auch 
hinsichtlich der Übersetzer bereits regelt. Soweit bei 
Änderungen des Urheberrechts eine Verbesserung 
der  Rechtsstellung der Urheber in Betracht gezogen 
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werden sollte, wird von der Bundesregierung auch 
geprüft werden, inwieweit die Übersetzer in eine 
solche Verbesserung einzubeziehen sind. Die feder-
führende Zuständigkeit liegt bei diesen Fragen beim 
Bundesminister der Justiz. 

Anlage 22 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Hennig 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 9) : 

Liegen der Bundesregierung inzwischen Einzelheiten über das 
Vorhaben vor, im Bundeshaushalt künftig jährlich zwei Millio-
nen DM etwa fünf Jahre lang zur Verfügung zu stellen, um mit 
diesem Betrag wertvolle alte Kirchen und ähnliche nationale 
Kulturdenkmäler in Bolivien zu restaurieren (vgl. meine Frage 
B 3 in Drucksache 8/926), nachdem ein entsprechender Wunsch 
seit mehr als einem Jahr vorliegen soll, und wann und in wel-
cher Form ist mit einer Verwirklichung zu rechnen? 

Das Vorhaben zur Unterstützung der Restaurie-
rung nationaler Kulturdenkmäler in Bolivien hat 
sich bisher nicht konkretisiert. 

Auf eine Anfrage der bolivianischen Botschaft 
vom 13. Oktober 1977 hatte das Auswärtige Amt 
mit Verbalnote vom 3. November 1977 unter Hin-
weis auf Ihre parlamentarische Anfrage mitgeteilt, 
daß Einzelheiten, die eine Projektprüfung erlauben 
würden, bisher noch nicht bekannt seien, daß aber 
Restaurierungsarbeiten dieser Größenordnung in der 
Regel nur im Rahmen einer multilateralen Hilfs-
aktion gefördert werden könnten. 

Auf der „Zwischenstaatlichen Konferenz für die 
Kulturpolitik Lateinamerikas und der Karibik", die 
vom 10. bis 20. Januar 1978 unter der Schirmherr-
schaft der UNESCO in Bogota stattfand, wurde eine 
Empfehlung zur Rettung der historischen Bauten von 
Potosi im Rahmen einer multilateralen Aktion an-
genommen. Nach dem von unserer Botschaft La Paz 
gewonnenen Eindruck wdllen sich die bolivianischen 
Stellen auf dieses Großprojekt konzentrieren und 
frühere Pläne, einzelne Kulturdenkmäler zu restau-
rieren, zurückstellen. 

Die UNESCO beabsichtigt, im Rahmen ihres Re-
gionalprogramms zur Konservierung des Kultur-
erbes der Andenregion, das vom UNDP finanziert 
wird, auch das Potosi-Projekt einzubeziehen. Sie 
teilte unserer Ständigen Vertretung bei der UNES-
CO Ende März 1978 mit, daß sie zunächst drei Spe-
zialisten nach Bolivien entsenden werde, um eine 
Projektstudie zu erstellen. 

Die Frage einer deutschen Hilfe stellt sich daher 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. 

Anlage 23 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Czaja (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 10) : 

Was tut die Bundesregierung gegen die Verunglimpfung eines 
deutschen Ministerpräsidenten durch eine amtliche sowjetische 
Rundfunkstation und die Beschuldigung, daß er gesetzesfrei 
handeln wolle (vgl. Ostinformationen des Bundespresse- und 
Informationsamts vom 16. November 1977 — RFF 15. November  

1978), angesichts der Tatsache, daß gegen Verunglimpfungen 
eines Parlamentarischen Staatssekretärs der Bundesregierung 
offizielle Demarchen der diplomatischen Vertretung der Bundes-
republik Deutschland in der UdSSR erfolgten? 

Die Bundesregierung betrachtet es grundsätzlich 
nicht als ihre Aufgabe, zu Meldungen Stellung zu 
nehmen, die von „Radio Frieden und Fortschritt" 
verbreitet werden. 

Ich hatte bereits in der Sitzung vom 8. Juni 1978 
Gelegenheit, auf Ihre Anfrage im Deutschen Bundes-
tag, die sich auf „Beschimpfungen und Falschmel-
dungen gegen die nordrhein-westfälische Justiz-
ministerin, Frau Donnep, sowie auf die Beschuldi-
gungen gegen das Justizwesen des Landes Nord-
rhein-Westfalen durch die polnische amtliche Nach-
richtenagentur PAP" bezog und in der Sie gleich-
falls auf die Reaktion der Bundesregierung im Zu-
sammenhang mit Angriffen gegen den Parlamen-
tarischen Staatssekretär von Bülow Bezug genom-
men haben, darauf hinzuweisen, daß hinsichtlich der 
Stellungnahme der Bundesregierung in Ausnahme-
fällen immer zwischen dem zu erwartenden Nutzen 
einerseits und der Gefahr einer unangemessenen 
Aufwertung einer Meldung andererseits abgewogen 
werden müsse. Ob und wie die Bundesregierung 
reagiert, muß in ihr Ermessen gestellt bleiben. Der 
Ministerpräsident des Landes Bayern hat die Bun-
desregierung auch gar nicht mit der Angelegenheit 
befaßt. 

Anlage 24 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Gerlach 
(Obernau) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen 
B 11 und 12) : 

Bis wann ist mit der Vorlage des vor einigen Monaten ange-
kündigten Katastrophenplans für Weltraumunfälle zu rechnen? 

Wird bei seiner Ausarbeitung berücksichtigt, daß der Kata-
strophenschutz in der Bundesrepublik Deutschland den Folgen 
eines Absturzes des sowjetischen Satelliten „Kosmos 954" ohne 
die Hilfen der Bundeswehr allein nicht gewachsen wäre? 

Zu Frage B 11: 

Der friedensmäßige Katastrophenschutz, für den 
die Länder zuständig sind, umfaßt grundsätzlich 
auch die Abwehr der. Gefahren und Schäden, die 
durch den Absturz von Raumflugkörpern drohen. 
Die Länder sind jedoch bei ihren Schutzvorkehrun-
gen auf die Mitwirkung des Bundes, insbesondere 
bei der Gewinnung von Informationen über kon-
krete Gefahrentatbestände durch Raumflugkörper, 
angewiesen. 

Daher wurden nach dem Absturz des sowjetischen 
Raumflugkörpers Kosmos 954 im Einvernehmen mit 
den Innenministern (-senatoren) der Länder eine 
Bund/Länder-Arbeitsgruppe „Weltraumunfälle" ein-
gesetzt, deren Aufgabe es ist, einen Plan zur Ko-
ordinierung der Gefahrenabwehr bei Unfällen mit 
Raumflugkörpern zu erarbeiten. In diesem Rahmen 
ist zunächst eine Ad-hoc-Gruppe aus wissenschaft-
lichen Sachverständigen, vorwiegend aus den Be-
reichen Luft- und Raumfahrttechnik und nukleare 
Sicherheitstechnik, damit befaßt, die Schadensrisi- 
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ken bei außer Kontrolle geratenen Raumflugkör-
pern, einschließlich solcher mit nuklearen Energie- 
versorgungssystemen, zu untersuchen und abzu-
schätzen sowie Vorschläge • und Empfehlungen für 
Abwehrmaßnahmen zu entwickeln. 

Die Arbeiten der Ad-hoc-Gruppe umfassen im 
wesentlichen die Bereiche 

— Abschätzung zivilisatorischer Risiken beim Ab-
sturz von Raumflugkörpern für die Bundesrepu-
blik Deutschland, 

— Sammlung von Informationen über Risikoob-
jekte im Weltraum, 

— Eigenbeobachtung von Risikoobjekten einschließ-
lich deren meßtechnischer Verfolgung in der Ab-
sturzphase, 

— Vorhersage des Bahnverlaufs durch eigene Ein-
richtungen der Luft- und Raumfahrt, 

— Aufspüren von radioaktiven Teilen von Raum-
flugkörpern, 

— Information und Schutz der Bevölkerung. 

Sie sind soweit fortgeschritten, daß das Ergebnis 
der Bund/Länder-Arbeitsgruppe etwa Anfang 1979 
unterbreitet werden kann. Danach kann ein mit den 
Bundesländern abgestimmter Plan zur Koordinie-
rung der Gefahrenabwehr bei Unfällen mit Raum-
flugkörpern erarbeitet werden. 

Zu Frage B 12: 

Beim Wiedereintritt außer Kontrolle geratener 
Raumflugkörper in die Erdatmosphäre sind genaue 
Vorhersagen über die Absturzstelle und über den 
Streubereich der zum Erdboden gelangenden Teile 
nicht möglich. Die bisherigen Untersuchungen der 
Ad-hoc-Gruppe und die Erfahrungen in Kanada ha-
ben ergeben, daß sich beim Absturz eines Raum-
flugkörpers Trümmer in einem mehrere Hundert-
kilometer langen und mindestens 30 km breiten 
Korridor entlang der Umlaufbahn verteilen können. 
Daher wird das Auffinden radioaktiver Teile eines 
mit einem nuklearen Energieversorgungssystem 
ausgerüsteten Raumflugkörpers in einem vertret-
baren Zeitraum nur durch in Hubschraubern zu 
transportierende hochempfindliche Strahlenmeßge-
räte zu realisieren sein. 

Da der Katastrophenschutz in der Bundesrepublik 
Deutschland nur in der Lage ist, bereits lokalisierte 
Radioaktivität aufzuspüren und eine Erweiterung 
der Ausstattung für die Durchführung kurzfristiger 
weiträumiger Suchaktionen infolge eines Satelliten-
absturzes wegen der außerordentlich hohen Kosten 
kaum vertretbar wäre, wird erwogen, in den Plan 
zur Koordinierung der Gefahrenabwehr bei Unfäl-
len mit Raumflugkörpern festzulegen, welche be-
reits vorhandenen Einrichtungen zum Aufspüren 
radioaktiver Teile aus der Luft eingesetzt werden 
können. Hierbei wird insbesondere auch das Poten-
tial der Bundeswehr zu berücksichtigen sein. 

Anlage 25 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Müller (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 15):  

Haben Bundesbehörden oder Stellen, die der Weisung oder 
Aufsicht einer Bundesbehörde unterstehen, an den ehemaligen 
Studentenführer Daniel Cohn-Bendit Versorgungsbezüge bezahlt 
bzw. angewiesen, und wenn ja, auf Grund welcher Vorschriften 
und in welchem Umfang? 

Bundesbehörden oder Stellen, die der Weisung 
oder Aufsicht einer Bundesbehörde unterstehen, 
haben an Herrn Daniel Cohn-Bendit Versorgungs-
bezüge nicht bezahlt und auch nicht angewiesen. 

Ihre Frage gibt mir jedoch Anlaß zu folgender 
Klarstellung: 

Die Mutter des Herrn Daniel Cohn-Bendit ist durch 
nationalsozialistische Verfolgungs- und Unterdrük-
kungsmaßnahmen geschädigt worden. Sie hat des-
halb Wiedergutmachung nach dem Gesetz zur Re-
gelung nationalsozialistischen Unrechts für Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) erhalten. 

Nach dem Tode von Frau Cohn-Bendit ist ihrem 
Sohn Daniel Cohn-Bendit ab 1963 das gesetzliche 
Waisengeld gewährt worden. Die Leistung des Wai-
sengeldes beruhte auf §§ 13, 18 Abs. 2 BWGöD in 
Verbindung mit § 126 BBG. 

Nach Mitteilung des Regierungspräsidenten in 
Darmstadt — Pensionsregelungsbehörde —, der nach 
§ 29 Abs. 1 BWGöD für die Zahlung der Versor-
gungsbezüge zuständig war, ist die Zahlung ab 
Monat Mai 1972 wegen Vollendung des 27. Lebens-
jahres eingestellt worden. 

Anlage 26 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Biechele 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 16 und  17) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung Forschungsergebnisse des 
nationalen Krebsinstituts der USA in Washington, daß sich das 
sogenannte EDB (Di-Brom-Athen), das als Benzinzusatz ver-
wendet wird, als die stärkste krebserregende Substanz mit 
schwerwiegenden Folgen bei Tierversuchen unter 300 anderen 
vom Institut untersuchten Chemikalien erwiesen hat, und er-
wägt gegebenenfalls die Bundesregierung, die Verwendung von 
EDB zu verbieten? 

Ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, dafür zu inter-
venieren, daß der Einsatz von EDB im Bereich der EG verboten 
wird, um schwerwiegenden gesundheitlichen Gefahren für Men-
schen auch in der Bundesrepublik Deutschland vorzubeugen? 

Die cancerogene Eigenschaft des Äthylendibro-
mid (1,2-Dibromäthan) ist in der Bundesrepublik 
Deutschland bekannt. Diese Substanz wurde daher 
von der Senatskommission zur Prüfung gesundheits-
schädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft in die Liste A 2 der krebserzeugenden 
Stoffe, die sich im Tierversuch als eindeutig cancero-
gen erwiesen haben, eingestuft (Mitteilung XIV der 
Senatskommission vom 16. Juni 1978). 

Äthylendibromid wird m. W. in der Bundesrepu-
blik Deutschland nicht hergestellt. Der aus Frank- 
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reich importierte Stoff wird jedoch in der Bundes-
republik Deutschland als Zusatz zum Blei-Antiklopf-
mittel verwendet, um Bleiablagerungen im Motor zu 
verhindern. Der Umfang der Äthylendibromidzugabe 
ist daher abhängig vom Umfang der Bleiverbindun-
gen, die den Ottokraftstoffen beigefügt werden. Auf 
Grund der Vorschriften den Benzinbleigesetzes vom 
5. August 1971 (BGBl. I S. 1234) ist der Gehalt an 
Bleiverbindungen in Ottokraftstoffen, berechnet als 
Blei, ab 1. Januar 1974 auf 0,4 Gramm im Liter und 
auf 0,15 Gramm im Liter seit 1. Januar 1976 vermin-
dert worden. In demselben Verhältnis, also um 
mehr als 60 %, ist somit auch die Verwendung von 
Athylendibromid in Ottokraftstoffen zurückgegan-
gen. Die Bundesregierung wird prüfen, ob ein völ-
liger Verzicht auf Athylendibromid möglich ist. 
Sollte diese Prüfung zu einem positiven Ergebnis 
führen, wird sie nicht zögern, sich in Brüssel bei 
der EG für ein Verbot einzusetzen. 

Anlage 27 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler  auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Zimmer-
mann (CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 18 
und 19) : 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung beabsichtigt, im Rahmen 
der angekündigten Novellierung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm vom 30. März 1971 auch Anwohnern der Lärmschutz-
zone 2 Erstattungsleistungen für bauliche Schallschutzmaßnah-
men zu gewähren, und wenn ja, in welcher Höhe? 

Zu welchem Zeitpunkt kann mit der Vorlage der Gesetzes-
novelle gerechnet werden? 

Zu Frage B 18: 

Wie die Bundesregierung in ihrem Fluglärmbe-
richt vom 7. November 1978 (BT-Drucksache 8/2254) 
angekündigt hat, bereitet sie derzeit eine Verbesse-
rung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm vom 
30. März 1971 vor. Voraussetzung für die Vorlage 
von Novellierungsvorschlägen ist zunächst eine Ab-
stimmung zwischen den Bundesressorts. Erst nach 
Abschluß der Abstimmungsgespräche ist es mög-
lich, zum Inhalt der Änderungsvorschläge im einzel-
nen Stellung zu nehmen. 

Zu Frage B 19: 

Die Bundesregierung wird die Novellierungsvor-
schläge unmittelbar nach dem Abschluß der Be-
ratungen im kommenden Jahr dem Deutschen Bun-
destag vorlegen. 

Anlage 28 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Steger (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Frage B 20) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die zunehmende Schaffung 
von Daten- und Informationssammelstellen durch Unternehmens-
verbände auf Branchenebene (z. B. Euro-Fabric-Datenbank —
vgl. „Chemische Industrie", Heft 9/78), und welche Maßnahmen 
hält sie für nötig, um der damit verbundenen Kritik an den un-
zureichenden Erhebungen des Statistische Bundesamts ent-
gegenzutreten? 

Bei der Beurteilung dieser Frage ist darauf hinzu-
weisen, daß die amtliche Statistik nur auf Grund ge-
setzlicher Regelungen tätig sein kann. Mit dem be-
stehenden Aufgabenprogramm und den vorhande-
nen Kapazitäten deckt sie bereits ein breites Spek-
trum von Informationsbedürfnissen u. a. auch der 
Wirtschaft ab. Dabei können die von privaten Ein-
richtungen für bestimmte Zwecksetzungen zusätz-
lich gesammelten bereichsspezifischen Daten ggf. 
eine durchaus sinnvolle Ergänzung der gesetzlich 
determinierten Informationsmöglichkeiten des Stati-
stischen Bundesamtes für interessierte Wirtschafts-
bereiche sein. Insofern sieht die Bundesregierung 
darin keine Kritik an der amtlichen Statistik. 

Anlage 29 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Steger 
(SPD) (Drucksache 8/2339 Frage B 21): 

Welche Konsequenzen hat die Bundesregierung aus dem Be-
richt des Instituts für Unfallforschung des TÜV Rheinland über 
„Menschliche Faktoren im Kernkraftwerk" gezogen, damit den 
Anforderungen an ein sicherheitsbewußtes Handeln des Kraft-
werkspersonals genügt wird? 

Die Studie „Menschliche Faktoren im Kernkraft-
werk" wurde vom Bundesminister des Innern 1973 
mit dem Ziel in Auftrag gegeben, mögliche Ansatz-
punkte für eine Optimierung der Betriebssicherheit 
von Kernkraftwerken durch verbesserte Be-
dienungs- und Verhaltensvorgaben sowie fachliche 
Qualifikation des Betriebspesonals festzulegen. 

Bereits während der Erarbeitung dieser Studie 
innerhalb eines Zeitraumes von nahezu 5 Jahren 
hat die Bundesregierung die sicherheitstechnisch 
wichtigsten Anregungen der Studie unverzüglich 
aufgegriffen und in direkte Aktionen wie die Erar-
beitung von Regeln oder Richtlinien oder die Ver-
gabe weiterer Studien zu speziellen Fragestellungen 
umgesetzt. Hierdurch konnten wesentliche Schluß-
folgerungen aus den Untersuchungen des Instituts 
für Unfallforschung bereits vor Erscheinen des Ab-
schlußberichtes zu der Studie bei laufenden Arbeiten 
meines Hauses und in den Genehmigungs- und Auf-
sichtsverfahren für Kernkraftwerke berücksichtigt 
werden, insbesondere zu folgenden Bereichen: 

Zur fachlichen Qualifikation des Kernkraftwerks-
personals 

1. Richtlinie für den Fachkundenachweis von 
Kernkraftwerkspersonal (8. Oktober 1974) 

2. Richtlinie für den Inhalt der Fachkundeprüfung 
des verantwortlichen Schichtpersonals in Kern-
kraftwerken (10. Mai 1978) (GMBl. Nr. 29 vom 
12. September 1978)  

Zur persönlichen Eignung des verantwortlichen 
Schichtpersonals 

Beschluß des Länderausschusses für Atomkernener-
gie zum Nachweis über die Durchführung arbeits-
medizinischer Vorsorgeuntersuchungen und von 
Eignungsbeurteilungen für verantwortliches Schicht-
personal durch den Betreiber  (11. Oktober 1977). 



Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7 Dezember 1978  9647 

Zur ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen in 
Kernkraftwerken 

1. Beschreibung der gegenwärtigen Praxis zu den 
Sicherheitskriterien für Kernkraftwerke; Krite-
rium 2.5: Gestaltung von Arbeitsplatz, Arbeitsab-
lauf und Arbeitsumgebung (November 1977) 

2. Studie über die sicherheitsgerechte Gestaltung 
von Schaltwarten für Kernkraftwerke (in Bear-
beitung) 

3. KTA-3901: Kommunikationsmittel in Kernkraft-
werken (März 1977) (BAnz. Nr. 7 vom 11. Juni 
1977) 

4, KTA-3904: Anordnung, Aufbau und Einrichtung 
der Kraftwerkswarte und der Notsteuerstelle in 
Kernkraftwerken (in Bearbeitung) 

Zur ergonomischen Gestaltung von schriftlichen Ar-
beitsmitteln 

1. Studie über die Gestaltung von Betriebshandbü-
chern für Kernkraftwerke (März 1977) 

2. KTA-1201: Anforderungen an das Betriebshand-
buch (Februar 1978) (BAnz. Nr. 72 vom 15. April 
1978) 

Zum Bereich der Instandhaltungsarbeiten und des 
Strahlenschutzes 

1. Richtlinie für das Verfahren zur Vorbereitung 
und Durchführung von Instandhaltungs- und 
Änderungsarbeiten in Kernkraftwerken (8. Mai

-

1978) (GMB1. Nr. 22 vom 17. Juli 1978) 

2. Richtlinie für den Strahlenschutz des Personals 
bei der Durchführung von Instandhaltungsarbei-
ten in Kernkraftwerken mit Leichtwasserreakto-
ren: Die während der Planung der Anlage zu 
treffende Vorsorge (9. Mai 1978) (GMBl. Nr. 28 
vom 31. August 1978) 

Nach Vorliegen des Abschlußberichts des Insti-
tuts für Unfallforschung wurde dieser vom Bundes-
innenministerium einer kritischen fachlichen Prü-
fung unterzogen ;  Zweck dieser Prüfung war es, 
unter Berücksichtigung der bestehenden Gesamtkon-
zeption zur Sicherheit von Kernkraftwerken und be-
reits laufenden Arbeiten die Schwerpunkte für wei-
tere Maßnahmen zur Verringerung des menschli-
chen Beitrags zu Störungen oder gar Störfällen fest-
zulegen. Ich habe in Ergänzung zu den eingangs ge-
nannten Maßnahmen folgende Vorhaben u. a. zu 
dem Zweck aufgegriffen, um die übrigen von der 
Studie aufgezeigten Problembereiche abzudecken: 

Zur fachlichen Qualifikation des Kernkraftwerks

-

personals 

1. Richtlinie über die notwendigen Kenntnisse der 
beim Betrieb des Kernkraftwerks sonst tätigen 
Person 

2. Richtlinie über Anforderungen an Programme zur 
Erhaltung der erforderlichen Fachkunde des ver-
antwortlichen Schichtpersonals in Kernkraftwer-
ken 

3. Überprüfung sämtlicher Qualifikationsanforde

-

rungen an das Kernkraftwerkspersonal durch die 
Reaktorsicherheitskommission 

4. Überprüfung und Vereinheitlichung der Ausbil-
dungsangebote kerntechnischer Lehrstätten in 
fachlicher und didaktisch-methodischer Hinsicht 

Zur persönlichen Eignung des verantwortlichen 
Schichtpersonals  
1. Vereinheitlichung der Zeiträume und Kriterien 

für Eignungsbeurteilungen für verantwortliches 
Schichtpersonal 

2. Prüfung der Zweckmäßigkeit und Durchführbar-
keit psychologischer Eignungsausleseverfahren 

Zur Betriebsorganisation 
Richtlinie über Grundsätze der Betriebsorganisation 
und über Anforderungen an die Personalstärke in 
Kernkraftwerken 

Zum Bereich der Instandhaltungsarbeiten und des 
Strahlenschutzes 
1. Richtlinie für den Strahlenschutz des Personals 

bei der Durchführung von Instandhaltungsarbei-
ten in Kernkraftwerken mit  Leichtwasserreakto-
ren: Die Strahlenschutzvorsorge und -überwa-
chung nach Inbetriebnahme der  Anlage 

2. KTA-1301: Berücksichtigung des Strahlenschut-
zes der Arbeitskräfte bei Auslegung und Betrieb 
von Kernkraftwerken 

Zur Qualitätssicherung während Planung, Herstel-
lung, Errichtung und Betrieb des Kernkraftwerks 

1. Grundsätze zur Erzeugung, Erhaltung und Nach-
weis der Qualität kerntechnischer Anlagen 

2. KTA-1401 : Allgemeine Anforderungen an . die 
Qualitätssicherung 

Über die genannten Arbeiten hinaus habe ich ver-
anlaßt, daß die Studie des Instituts für Unfallfor-
schung bei weiteren einschlägigen Arbeiten des 
RSK-Unteraussçhusses Reaktorbetrieb und des KTA 
als Grundlagenmaterial berücksichtigt wird. Auch 
für die Hersteller und Betreiber von Kernkraftwer-
ken enthält die Studie Anregungen zur Verbesse-
rung des sicherheitsgerichteten Verhaltens ; zu gege-
bener Zeit werde ich prüfen, ob diese Anregungen 
aufgegriffen wurden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
halte ich weitere unmittelbare Aktionen auf Grund 
der Studie des Instituts für Unfallforschung nicht 
für erforderlich. 

Die Frage der „menschlichen Faktoren" spielt im 
übrigen auch in anderen technischen Bereichen, 
z. B. in der Luftfahrt, eine wichtige Rolle. Die hier 
gewonnenen Erfahrungen fließen ebenso in die 
Überlegungen des Bundesinnenministers ein wie die 
einschlägigen Arbeiten des Bundesministers für For-
schung und Technologie und die Veröffentlichungen 
ausländischer Stellen zu diesem Themenkomplex. 

Anlage 30 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Dr. Zeitel 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 22 und 23) : 

Welchen Sachstand haben die Überlegungen des Bundes mid 
der Bundesländer im Arbeitskreis für Beamtenrechtsfragen zum 
Fragenkomplex der Nebentätigkeit von Angehörigen des öffent- 
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lichen Dienstes erreicht, bzw. wann werden voraussichtlich die 
Arbeiten dieses Arbeitskreises abgeschlossen sein können? 

Welchen Stand haben die Bemühungen erreicht, durch eine 
bundesweite Erhebung Umfang und Ausmaß der Nebentätigkeit 
im öffentlichen Dienst statistisch zu ermitteln? 

Zu Frage B 22: 

Die Frage, inwieweit eine stärkere Begrenzung 
der Nebentätigkeit der Beamten ermöglicht werden 
kann, ist in den letzten Monaten zwischen Bund 
und Ländern im Rahmen des Arbeitskreises für Be-
amtenrechtsfragen eingehend erörtert worden. Die 
Entscheidungen sind von schwierigen verfassungs-
rechtlichen Abwägungen und der Lösung kompli-
zierter Abgrenzungsprobleme abhängig. Das Bun-
desministerium des Innern strebt auf der Grundlage 
dieser Beratungen eine Regelung an, die im Rahmen 
des verfassungsrechtlich Zulässigen eine deutliche 
Einschränkung der entgeltlichen Nebentätigkeiten 
zum Ziele hat. Das soll durch eine Änderung der 
einschlägigen Vorschriften des Beamtenrechtsrah-
mengesetzes und des Bundesbeamtengesetzes er-
reicht werden, durch die das .Genehmigungsermes-
sen stärker als bisher an konkrete Voraussetzungen 
gebunden und hierdurch sachbezogen eingeengt 
wird. Ein entsprechender Lösungsvorschlag wird zur 
Zeit erarbeitet. 

Zu Frage B 23: 

Ich habe im August dieses Jahres eine Umfrage 
bei den zuständigen obersten Bundes- und Landes-
behörden eingeleitet, durch die Ausmaß, Art und 
Umfang der Nebentätigkeiten ermittelt werden sol-
len. Die Antwort der meisten Länder steht noch aus. 

Anlage 31 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Gansel (SPD) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 24) : 

Wie haben sich in den vergangenen 30 Jahren, seit Verab-
schiedung des ersten Lastenausgleichsgesetzes, Personalbestand 
und Leistungsempfänger in der Lastenausgleichsverwaltung ent-
wickelt, und welche Konzeption gibt es in der Bundesregierung, 
um bei abnehmender Bedeutung des Verwaltungszweigs die Mit-

• arbeiter für andere Zwecke einzusetzen? 

Auf Grund des am 1. September 1952 in Kraft ge-
tretenen Lastenausgleichsgesetzes war für jeden 
Landkreis und für jeden Stadtkreis im Bundesge-
biet und in Berlin (West) ein Ausgleichsamt einzu-
richten. Die Ausgleichsämter traten dabei an die 
Stelle der nach den Vorschriften des Soforthilfege-
setzes vom 8. August 1949 gebildeten Ämter für 
Soforthilfe. Während die Zahl der bestehenden 
Ausgleichsämter zunächst nur geringfügigen Ände-
rungen unterworfen war — die Möglichkeit, aus 
Gründen -der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung 
mehrere Ausgleichsämter zu einem Amt zusammen-
zulegen, wurde erst durch spätere Gesetzesände-
rung geschaffen —, mußte sich die Zahl der Be-
diensteten in der Ausgleichsverwaltung von Anfang  

an nach den durch die Zahl der vorliegenden An

-

träge bestimmten Bedürfnissen und nach dem wie

-

derholt ausgeweiteten gesetzlichen Auftrag richten. 

Die Zahl der Ausgleichsämter ist durch Zusam-
menlegung von zunächst 598 auf derzeit 236 zurück-
gegangen, die Zahl der Bediensteten von einem 
Höchststand von rd. 25 000 auf derzeit rd. 8 000. Die 
Zahl der Bediensteten der Ausgleichsverwaltung 
(ohne Bundesausgleichsamt) hat sich im einzelnen 
wie folgt entwickelt: 

am Ende 
des Jahres 	Bedienstete 

1962 	rd. 25 000 (Höchststand) 

1966 	 20 208 

1970 	 14 229 

1975 	 10 075 

1977 	 8 677 

Mit Ausnahme der Bediensteten des Bundesaus-
gleichsamtes sind die Dienstkräfte der Ausgleichs-
behörden Angehörige der allgemeinen Landes- oder 
Kommunalverwaltungen. Die Personalhoheit liegt 
daher bei den kommunalen bzw. staatlichen Stellen 
und ist damit einer Einflußnahme durch die Bundes-
regierung entzogen. Die Sorge der Bundesregierung 
und des Bundesausgleichsamtes ist jedoch nicht ein 
zu langsamer Personalabbau in der Ausgleichsver-
waltung — mit der Folge einer Unterbeschäftigung 
der verbleibenden Bediensteten — sondern, im Ge-
genteil, ein zu rascher, nicht an den Bedürfnissen 
zügiger Durchführung des Lastenausgleichs orien-
tierter Abbau etwa durch Abzug versierter Fach-
kräfte; die Ausgleichsverwaltung muß aber insbe-
besondere unter Berücksichtigung des verstärkten 
Zuzugs von Spätaussiedlern mit der Vielzahl der 
von ihnen zu erwartenden Anträge bis in die achtzi-
ger Jahre voll funktionsfähig bleiben. 

Beim Bundesausgleichsamt als einziger Ausgleichs-
behörde, deren Bedienstete Bundesbedienstete sind, 
wird der Personalbestand nach dem nach der Ar-
beitslage unbedingt erforderlichen Bedarf ausgerich-
tet. Soziale Probleme im Zusammenhang mit der 
auch in diesem Bereich eintretenden Reduzierung 
des Personalbestandes sind bisher nicht aufgetreten 
und auch in Zukunft nicht zu erwarten. Anderer-
seits ist auch nicht zu erwarten, daß beim Bundes-
ausgleichsamt in naher Zukunft Mitarbeiter in grö-
ßerer Zahl frei werden, die für andere Zwecke ein-
gesetzt werden könnten. Der Personalbestand des 
Bundesausgleichsamtes hat sich seit 1966 wie folgt 
entwickelt: 

am Ende 
des Jahres 	Bedienstete 

1966 	 206 

1970 	 183 

1975 	 170 

1977 	 152 

Bei der Zahl der Leistungsempfänger ist zu unter-
scheiden zwischen Empfängern von Einmalleistun-
gen und Empfängern laufender (Renten-)Leistungen. 
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Im Bereich der Einmalleistungen wurde bisher 
positiv, d. h. mit Leistungsgewährung entschieden 
über 

— rd. 5 Millionen Ansprüche auf Hauptentschädi-
gung 

— rd. 7,4 Millionen Ansprüche auf Hausratentschä-
digung 

— Aufbaudarlehen für rd. 1,6 Millionen Wohnun-
gen 

— Aufbaudarlehen für rd. 1,5 Millionen Vorhaben 
im Bereich der Landwirtschaft 

— Aufbaudarlehen für rd. 125 000 Vorhaben im Be-
reich der gewerblichen Wirtschaft und der freien 
Berufe  

— rd. 3,3 Millionen Ansprüche auf Sparerentschädi-
gung nach dem Währungsausgleichsgesetz 

Laufende Leistungen wurden bisher in rd. 2 Mil-
lionen Fällen bewilligt. Die jeweilige Zahl der Emp-
fänger laufender Unterhaltshilfe betrug im Durch-
schnitt 

des Jahres 	Berechtigte 

1953 	936 681 
1960 	691 019 
1965 	605 326 
1970 	462 549 
1975 	318 420 

Am 1. Oktober 1978 erhielten noch 253 268 Be-
rechtigte laufende Unterhaltshilfe. 

Bei der Entschädigungsrente, die entweder neben 
der Unterhaltshilfe oder allein gewährt wird, stellt 
sich die Entwicklung wie folgt dar: 

im Durchschnitt 
des Jahres 	Berechtigte 

1953 	 12 542 
1960 	251 668 
1965 	355 318 
1970 	311 595 
1975 	228 394 

Am 1. Oktober 1978 betrug die Zahl der Emp-
fänger laufender Entschädigungsrente 170 792 Be-
rechtigte. 

In den vorstehend genannten Zahlen der Lei-
stungsempfänger sind nicht enthalten Empfänger 
einmaliger und laufender Leistungen nach anderen 
gesetzlichen Vorschriften (z. B. Reparationsschäden-
gesetz, Flüchtlingshilfegesetz, Härtefonds), die eben-
falls von der Ausgleichsverwaltung durchgeführt 
werden. Die Zahl der Empfänger solcher Leistungen 
fällt bei den hier angegeben Größenordnungen nicht 
wesentlich ins Gewicht. 

Anlage 32 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Thüsing (SPD) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 25) : 

Welche Gründe haben dazu geführt, daß zwar bei der Besol-
dung im öffentlichen Dienst, nicht aber bei der Beförderung die 
Wehrdienstzeit voll angerechnet wird, wenn zwischen Wehr-

. dienst und Eintritt in den öffentlichen Dienst oder dem Beginn 
des Studiums mehr als ein halbes Jahr liegt? 

Grundsätzlich ist die durch den Wehrdienst ein-
getretene Verzögerung im Beamtenverhältnis aus-
zugleichen, und zwar sowohl in der Besoldung als 
auch in der Laufbahn. In der Laufbahn gilt jedoch 
für diejenigen Wehrpflichtigen, die erst nach dem 
Wehrdienst in ein Beamtenverhältnis eintreten, die 
von Ihnen angesprochene Besonderheit, daß sich 
die Wehrpflichtigen innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Wehrdienst beworben haben müssen (§ 12 
Abs. 3 Arbeitsplatzschutzgesetz) ; unterzieht sich der 
Wehrpflichtige nach dem Wehrdienst erst einer für 
den künftigen Beruf im öffentlichen Dienst erforder-
lichen Ausbildung (z. B. einer Hochschulausbil-
dung), so beginnt die Sechsmonats-Frist — nicht wie 
Sie meinen vor, sondern — nach Beendigung dieser 
Ausbildung (§ 13 Abs. 2). 

Diese Einschränkung hielt der Gesetzgeber für er-
forderlich, um sicherzustellen, daß nur diejenigen 
Verzögerungen bei der Anstellung und bei Beför-
derungen ausgeglichen werden, die allein durch 
den Wehrdienst verursacht worden sind. 

Wehrpflichtige, deren Eintritt in das Beamtenver-
hältnis sich wesentlich aus anderen Gründen verzö-
gert hat (z. B. weil sie zunächst in der privaten Wirt-
schaft gearbeitet haben), sollten dagegen nicht be-
günstigt werden. Andernfalls würden die nichtge-
dienten Laufbahnbewerber, mit denen der Wehr-
pflichtige bei der Besetzung von Dienstposten kon-
kurriert, in unvertretbarem Maße benachteiligt wer-
den. Eine vergleichbare Konkurrenzlage besteht 
dagegen bei der weniger bedeutsamen Anrechnung 
des Wehrdienstes auf das Besoldungsdienstalter 
nicht. 

Anlage 33 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Lenzer 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 28, 29, 30 
und 31):  

Welche Kernkraftwerke sind z. Z. in der Bundesrepublik 
Deutschland in Betrieb? 

Welches war die Verfügbarkeit dieser Anlagen im Jahr 1977 
bzw. 1978, und wo wurde diese Verfügbarkeit durch nennens-
werte Störfälle beeinträchtigt? 

Welche Kernkraftwerke (Kernkraftwerke und Kraftwerke fos-
siler Brennstoffe) sind z. B. im Bau oder durch Gerichtsentscheid, 
Einsprüche usw. blockiert? 

Für welche Kraftwerke (Kernkraftwerke und Kraftwerke mit 
fossilen Brennstoffen) wurde das Genehmigungsverfahren ein-
geleitet oder feste Bestellungen aufgegeben? 

Zu Fragen B 28 und 29: 

In der Bundesrepublik Deutschland befanden sich 
am 30. 11. 1978 die in der als Anlage beigefügten 
Übersicht aufgeführten Kernkraftwerke in Betrieb; 
davon sind vier Versuchsanlagen. 
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Von diesen Kernkraftwerken befinden sich au-
ßerdem noch vier in der Inbetriebnahmephase, so 
daß hier keine Angaben hinsichtlich der zeitlichen 
Verfügbarkeit gemacht werden können. 

Der Bundesminister des Innern betreibt keine 
eigene Erfassung der Verfügbarkeit von Kernkraft-
werken, da dies keinen sicherheitstechnischen 
Sachverhalt darstellt, sondern vorrangig eine be-
triebswirtschaftliche Angelegenheit ist. Verfügbar-
keitsangaben` werden jedoch von den Betreibern 
von Kernkraftwerken in der Regel jährlich in Fach-
zeitschriften veröffentlicht.  Die in Spalte 4 der 
Übersicht angegebenen Verfügbarkeitenn, für das 
Jahr 1977 stellen eine Auswertung solcher Veröf-
fentlichungen dar. Für das Jahr 1978 liegen noch 
keine veröffentlichten Zahlen vor; deshalb wurde 
eine Schnellumfrage bei den Betreibern der deut-
schen Kernkraftwerke durchgeführt. 

In Spalte 6 der Ubersicht wurden nur solche 
Störfälle und Vorkommnisse berücksichtigt, die zu 
einer nennenswerten Beeinträchtigung der Verfügbar-
keit der Anlagen, d. h. zu einer längeren Stillstands-
zeit geführt haben. Hierbei sind auch solche Vor-
kommnisse berücksichtigt worden, die die Sicher-
heit der Anlagen nicht beeinträchtigt haben. 

Zu den Fragen 3. und 4. ist, soweit hier fossil 
befeuerte Kraftwerke angesprochen sind, zu be-
merken, daß hier der Bund keine Kompetenz zur 
Bundesauftragsverwaltung besitzt, so daß die Be-
antwortung' noch weitere Vorarbeiten erfordert. Die 
Antwort hierzu wird nachgereicht, sobald eine ein-
geleitete Umfrage bei den Ländern zu Ergebnissen 
geführt hat. 

Hinsichtlich der Kernkraftwerke wird folgendes 
bemerkt: 

Zu Frage B 30:  

In der Bundesrepublik Deutschland sind z. Z. die 
Kernkraftwerke 

THTR-300 in Hamm-Uentrop /Lippe, 
SNR-300 in Kalkar /Rhein, 
KKK in Krümel /Elbe,  
Mülheim-Kärlich /Rhein, 
KKG in Grafenrheinfeld /Main, 
KRB-Block B und C in Gundremmingen /Donau und 
KKP II in Philippsburg /Rhein 

im Bau. 

Durch Gerichtsbeschlüsse ist der Bau bzw. der 
Weiterbau der Kernkraftwerke 

KWS-1 in Wyhl /Rhein, seit 19. 2. 1975, 
KBR in Brokdorf /Elbe, seit 17. 12. 1976 und 
KWG in Grohnde /Weser, seit 20. 10. 1977  

blockiert. 

Zu Frage B 31: 

Für die Kernkraftwerke 

KWB in Borken /Schwalm, 
KKV Block 1 und 2 in Vahnum /Rhein, 
Biblis Block C in Biblis /Rhein, 
GKN II in Neckarwestheim /Neckar, 
KKH in Hamm /Lippe, 
Neupotz Block 1 in Neupotz /Rhein und 
KWL II in Lingen /Ems 

wurden Genehmigungsverfahren nach § 7 Atomge-
setz eingeleitet. 

Ein Standortvorbescheid nach § 7 a wurde für 
einen zweiten Block des Kernkraftwerkes Neupotz 
beantragt. 

Anlage zur schriftlichen Antwort auf die Fragen für die Fragestunden 
im Deutschen Bundestag am 7. Dezember 1978 (BT-Drucksache 8/2339) 

Kernkraftwerk 

1 

Inbe

-

trieb

-

nahme

-

jahn 

2 

Brutto

-

Leistung 
[MWe] 

3  

Zeitliche 
Verfügbarkeit 

[%] 

1. 1. 1978 
193bis 

30. 11. 
1978 

4  

Betriebszustand 

(Stichtag 
30. 11. 1978) 

5 

in der 48. Woche  

Störfälle, die zu nennenswerten 
Einschränkungen in der 

Verfügbarkeit geführt haben 

1933 	1. 1. bis 
30. 11. 1978 

. 

VAK-Kahl 
(Versuchs

-

anlage) 

1961 16 74,77 	55,99 planmäßige 
Revision seit 
15. 10. 1978 

keine 	keine 

MZFR-Karls

-

ruhe (Ver

-

suchsanlage) 

1966 58 66,1 	87,15 100 % 
Leistungsbetrieb 

keine 	keine 

KRB-Gund

-

remmingen 
1966 250 3,53 	/ Außer, Betrieb 

wegen Reparatur 
u. Ertüchtigung 

. 1 X (seit 
13. 1. 1977) 	  

AVR-Jülich 
(Versuchs

-

anlage) 

1967 15 57,38 	38,7 Außer Betrieb 
wegen Reparatur 

1 X (13. 9.- 	1 X (seit 
15. 11. 1937) 	13. 5. 1978) 
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KWL-Lingen 1968 	252  Außer Betrieb 
wegen Reparatur 
u. Ertüchtigung 

1 X (seit 
5. 1. 1977) 

KWO
-Obrigheim 

1968 	345 	77,17 	76,3 100 % 
Leistungsbetrieb 

1 X (30. 7.- 	keine 
1. 9. 1977) 

1X(14.12.- 
21. 12. 1977) 

KWW
-Würgassen 

1971 	670 	81,13 	59,5 
 

80 % 
Leistungsbetrieb 
(max. genehmigt) 

keine 	1 X (8. 4.- 
1. 7. 1978) 

1 X (7. 10.-
22. 11. 1978) 

KKS-Stade 1972 	662 	94,03 	94,75 100 % 
Leistungsbetrieb 

keine 	keine 
 

KWB-A, Biblis 1974 	1 204 	67,2 	81,4 planm. Revision 
seit 13. 10. 1978 

1 X (Januar/ 	1 X (14. 7.- 
Februar 1977) 	23. 7: 1978) 

KWB-B, Biblis 1976 	1 300 	85,92 	65,8 100 % 
Leistungsbetrieb 

1 X (Oktober/ 	1 X (18. 1.- 
November 	9. 2. 1978) 

1977) 	1 X 2. 9.- 
16. 9. 1978) 

GKN Neckar

-

westheim 
1976 	855 	74,83 	73,38 100 % 

Leistungsbetrieb 
1 X (21. 9.- 	1 X (6. 4.- 
27. 10. 1977) 	10. 4. 1978) 

KRB 
Brunsbüttel 

1976 	806 	51,98 	42,5 Außer Betrieb 
wegen Reparatur 

1 X (24. 8.- 	1 X (13. 1.- 
28.8. 1977) 	19. 1. 1978) 

(1. 9.-31. 12. 	1 X (seit 
1977) 	18. 6. 1978) 

KKI-Ohu 1977 	907 Reaktor befindet sich seit Dezember 
1977 in der Inbetriebnahmephase 

KNK-II Karls

-

ruhe (Ver

-

suchsanlage) 

1977 	21,4 Reaktor befindet sich seit Oktober 
1977 in der Inbetriebnahmephase 

KKU-Esens

-

ham/Weser 
1978 	1 300 	 Reaktor befindet sich seit September 

1978 in der Inbetriebnahmephase 

KKP-I 
Philippsburg 

900 
? 

Kern des Reaktors wird zur Zeit mit 
Brennelementen beladen, Genehmi-
gung zur Einleitung der 1. Kritikalität 
noch nicht erteilt 

Anlage 34 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage der Abgeordneten Frau Hoffmann 
(Hoya) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2329 Frage B 32) 

Werden im Verteidigungsfall alle Bewohner der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere in den Ballungsgebieten, durch Schutz-
räume oder geeignete Sofortmaßnahmen ihr Leben und ihre 
Gesundheit wirksam schützen können, und wenn nein, wie be-
gründet die Bundesregierung dies? 

Die Zahl der in der Bundesrepublik Deutschland 
insgesamt zur Verfügung stehenden Schutzplätze ist 
nicht bekannt. Zur Zeit gibt es für ca. 1,8 Millionen 
Menschen Schutzplätze in Hausschutzräumen und 
öffentlichen Großschutzräumen in Verbindung mit 
unterirdischen Verkehrsanlagen als Mehrzweckbau-
ten (Tiefgaragen, U-Bahn-Haltestellen und -Strek-
kenabschnitte, Straßentunnels). Weitere ca. 500 000 
Schutzplätze in Bunkern und Stollen aus dem 

2. Weltkrieg können relativ schnell reaktiviert wer-
den. Hinzu kommen für Millionen von Menschen 
weitere Schutzmöglichkeiten auf Grund der vorhan-
denen Bausubstanz, z. B. in noch erhaltenen Schutz-
räumen aus dem 2. Weltkrieg, ausgebauten Kellern 
und unterirdischen Lagerräumen, für die jedoch 
Zahlenangaben nicht vorliegen. 

Die Bundesregierung hat beschlossen, ab 1979 die 
Förderung des Schutzraumbaues wieder aufzuneh-
men und unter Verzicht auf technische Perfektion 
eine möglichst große Zahl von Schutzräumen und 
-plätzen anzustreben. Im einzelnen ist vorgesehen: 

- Förderung des Baues von unterirdischen Mehr-
zweckbauten (Bahnen, Tiefgaragen und derglei-
chen), Nutzbarmachung von öffentlichen Schutz-
bauwerken nach vereinfachter technischer Kon-
zeption und Maßnahmen zur Substanzerhaltung 
solcher Schutzbauwerke (öffentlicher Schutz-
raumbau), 
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— Förderung des Baues von Hausschutzräumen in 
Wohngebäuden und Schulen durch Zuschüsse 
auf Grund bestehender Richtlinien und durch 
steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten auf 
Grund der Höchstbetragsverordnung (privater 
Schutzraumbau). 

Weitergehenden Vorstellungen, wie z. B. Einfüh-
rung einer gesetzlichen Schutzbaupflicht, vermochte 
die Bundesregierung nicht zu folgen. Sie hätten zu 
untragbaren Haushaltsbelastungen geführt. Auch 
wären trotz nur partieller Belastung von Bauherren 
Störungen sowohl im frei finanzierten als auch im 
staatlich geförderten Wohnungsbau zu erwarten. 

Das von der Bundesregierung vorgesehene Pro-
gramm bringt bei vertretbarer Belastung des Bun-
deshaushalts zum Ausdruck, daß die Bundesregie-
rung den Schutzraumbau weiterhin für notwendig 
hält. Damit soll auch die eigene Initiative der Bür-
ger geweckt werden, unter Ausnutzung der staat-
lichen Hilfen selbst etwas für ihren eigenen Schutz 
zu tun. Ein Schutzraumbau auf breiter Basis ist im 
Hinblick auf die Höhe der erforderlichen Mittel nur 
möglich, wenn staatliche Maßnahmen und die Be-
reitschaft der Bürger, für Krisensituationen selbst 
mit vorzusorgen, zusammenwirken. 

Anlage 35 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Czaja 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 33) : 

Welche Kriterien gibt es nach Auffassung der Bundesregierung, 
um von einer „politischen Tätigkeit" von Ausländern im Bun-
desgebiet im Sinne des Ausländergesetzes auszugehen? 

Mit dem Begriff der politischen Betätigung in § 6 
AuslG hat sich das OVG Münster in einer Entschei-
dung vom 27. Juli 1965 (II A 1696/64, NJW 1966, 
316) befaßt und ist dabei zu dem Ergebnis gelangt, 
daß darunter zu verstehen ist 

im weitesten Sinn jede Handlung, die die 
Schaffung oder Erhaltung bestimmter gesell-
schaftlicher Einrichtungen oder Daseinsformen 
bezweckt. Sie reicht dem Gegenstand nach von 
der Mitwirkung an der Gestaltung zwischen-
staatlicher Beziehungen bis zur Wahrnehmung 
innerstaatlicher Gruppeninteressen und bewegt 
sich hierbei nicht nur im Bereich der Staats-
politik, sondern umfaßt ebenso jedes auf die 
Änderung oder Bewahrung wirtschaftlicher, so-
zialer oder kultureller Verhältnisse gerichtetes 
Verhalten. Der Form nach kann sie sich ebenso 
in Teilnahme an einem gewaltsamen Staats-
streich wie dem Bemühen äußern, im Zwiege-
spräch den Partner für irgendwelche gesell-
schaftspolitischen Ziele zu gewinnen. Der Ziel-
richtung nach reicht schließlich die politische 
Tätigkeit von der Bekämpfung bis zur Unter-
stützung der von den jeweiligen politischen 
Machtträgern betriebenen Staats- und Gesell-
schaftspolitik. 

Der Begriff der „politischen Betätigung" in § 6 
AusfG muß folglich in einem umfassenden Sinn ver-
standen werden. Über die Frage, ob die politische 
Betätigung eines Ausländers erlaubt ist, einge-
schränkt werden kann oder kraft Gesetzes verboten 
ist, ist damit nichts ausgesagt. Hierüber ist nach den 
in § 6 AuslG niedergelegten Kriterien zu entschei-
den. 

Anlage 36 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Sauer (Salz-
gitter) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 34 
und 35) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tätigkeit der der So-
zialistischen Internationale angehörenden „Polnischen Sozialisti-
schen Partei" (PPS), unter Leitung des Journalisten Tadeusz 
Podgorski (München), in der Bundesrepublik Deutschland? 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Zielsetzung des von 
Tadeusz Podgorski, des Bundesvorsitzenden der Polnischen So-
zialistischen Partei in der Bundesrepublik Deutschland, heraus-
gegebenen Organs „Przemiany" (Evolutionen) in München? 

Über die „Polnische Sozialistische Partei" (PPS) 
und ihr Organ „Przemiany" liegen mir keine Infor-
mationen vor. 

Anlage 37 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs von Schoeler auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Gerster (Mainz), 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 36) : 

Welche 25 Speditionen, Reisebüros, Druckereien und sonstigen 
Wirtschaftsunternehmen im Bundesgebiet und in Berlin (West) 
werden vom Wirtschaftsapparat des Zentralkomitees der SED 
kontrolliert und unterstehen demzufolge dem direkten Einfluß 
der DDR? 

Ich gehe davon aus, daß sich Ihre Frage auf die 
Antwort der Bundesregierung zur Kleinen Anfrage 
„Westarbeit der SED" (Bundestags-Drucksache 
8/2246) bezieht. 

Ich bitte um Ihr Verständnis, daß ich Ihnen die 
Namen dieser Wirtschaftsunternehmen nicht mittei-
len kann. Da es sich hier um Erkenntnisse der Si-
cherheitsbehörden handelt, die aus Gründen des 
Quellenschutzes und aus Gründen der Geheimhal-
tung des Erkenntnisstandes der Sicherheitsbehörden 
besonders empfindlich sind, ist mir ihre Bekannt-
gabe nicht möglich. 

Anlage 38 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. de With auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Wittmann (Mün-
chen) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 37) : 

Im welchem Umfang hat das betroffene Ausland nach den 
Aufrufen der Bundesregierung (1965/1969) Unterlagen zur Ver-
fügung gestellt, um die Verfolgung von NS-Verbrechen zu er-
möglichen? 
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Der Aufruf der Bundesregierung vom 20. Novem-
ber 1964, dem sich der Deutsche Bundestag durch Be-
schluß vom 9. Dezember 1964 (Bundestagsdrucksache 
IV /2823) ausdrücklich angeschlossen hat, wurde im 
Ausland durchweg positiv aufgenommen. 

1. Belgien 

Die belgische Regierung hat auf das Ersuchen der 
Bundesregierung mit Note vom 6. Mai 1965 geant-
wortet und eine Liste über 75 Deutsche übersandt, 
die von belgischen Gerichten wegen nationalsozia-
listischer Verbrechen verurteilt wurden (davon acht 
in Abwesenheit). 

2. Dänemark 

Die dänische Regierung hat mit Verbalnote vom 
26. Februar 1965 zwei Verzeichnisse übersandt; und 
zwar ein Verzeichnis über Personen, die von däni-
schen Behörden wegen Mordtaten aus der national-
sozialistischen Zeit gesucht werden (31 Personen), so-
wie ein Verzeichnis über deutsche Staatsangehöri-
gen, gegen die vor dänischen Gerichten wegen 
Kriegsverbrechen verhandelt worden ist (85 Perso-
nen, davon 80 verurteilt, 5 freigesprochen). 

3. Frankreich 

Die französische Regierung hat der Bundesregie-
rung drei Listen übersandt, 

aa) über die Personen, die wegen Kriegsverbrechen 
vor ein französisches Besatzungsgericht gestellt 
wurden, 

bb) über die Deutschen, gegen die von französischen 
Militärgerichten in Anwesenheit verhandelt 
wurde, 

cc) über die Deutschen, gegen die von französischen 
Militärgerichten in Abwesenheit verhandelt 
wurde. 

Diese Listen enthalten die Namen von insgesamt 
über 3 000 Personen. 

4. Griechenland 

Griechenland hat schon in früheren Jahren eine 
größere Menge von Material über nationalsozialisti-
sche Straftaten (Vernehmungsniederschriften, An-
zeigen, Anklageschriften u. a.) übersandt 

Auf Grund des Aufrufs der Bundesregierung hat 
die griechische Regierung erneut umfangreiches Ma-
terial zur Verfügung gestellt. 

5. Israel 

Die israelische Regierung hat mit Note vom 
22. Februar 1965 ein Schwarzbuch (Blackbook) über-
reicht, das die Namen aller Orte enthält, in denen 
vor dem Kriege Juden wohnhaft waren. 

6. Jugoslawien 

Jugoslawien hat auf den Aufruf der Bundesregie-
rung mit einer Note vom 1. März 1965 geantwortet. 
Das Auswärtige Amt hatte mit Schreiben vom 27. Au-
gust 1965 berichtet, die Schutzmachtvertretung der 
Bundesrepublik Deutschland in Belgrad habe mitge-
teilt, das Ersuchen der Bundesregierung, die Auswer-
tung der im jugoslawischen Militärarchiv in Belgrad  

befindlichen Urkunden durch die Ludwigsburger 
Zentrale Stelle zu gestatten, sei am 5. März 1965 
mündlich eindeutig abgelehnt worden. 

Inzwischen konnten die jugoslawischen Unterlagen 
geprüft werden. 

7. Luxemburg 

Die luxemburgische Regierung hat im Februar 
und März 1965 eine Reihe von Unterlagen übersandt. 
Sie enthielten u. a. eine Liste von 87 Deutschen, die 
wegen nationalsozialistischer Verbrechen vor luxem-
burgischen Gerichten angeklagt waren, ferner Ver-
zeichnisse von Personen, die wegen solcher Taten 
von den luxemburgischen Behörden gesucht werden. 

8. Niederlande 

Die niederländische Regierung hat mit Note vom 
1. Februar 1965 ihre Bereitschaft erklärt, bei der 
Beschaffung von Beweismaterial behilflich zu sein. 
Sie hat ferner im März 1965 eine Aufstellung über-
sandt, in der die Namen von 238 Deutschen aufge-
führt sind, gegen die von der niederländischen Ju-
stiz wegen nationalsozialistischer Straftaten ermit-
telt worden war. 

9. Norwegen 

Die norwegische Regierung hat im März 1965 eine 
Liste mit den Namen von 85 Personen übermittelt, 
gegen die in Norwegen Strafverfahren wegen na-
tionalsozialistischer Straftaten anhängig waren (81 
Verurteilungen, 4 Freisprüche). 

10. Österreich 

In Osterreich ist eine Abteilung des Bundesmini-
steriums für Inneres für die Aufklärung national-
sozialistischer Straftaten zuständig. 

Diese Stelle, die mit der Zentralen Stelle in Lud-
wigsburg zusammenarbeitet, hat im April 1964 eine 
Ubersicht über österreichische Gerichtsverfahren we-
gen NS-Gewaltverbrechen herausgegeben, die für 
die deutschen Ermittlungen gesichtet worden ist. 

11. Polen 

Die Zentrale Stelle in Ludwigsburg hat bis Ende 
1965 zweimal die Möglichkeit wahrgenommen, einen 
Teil des in polnischen Archiven vorhandenen Mate-
rials sichten zu lassen. 

12. Tschechoslowakei 

Im Jahre 1965 ist eine größere Anzahl von Urkun-
den aus tschechoslowakischem Besitz teils durch 
einen Beauftragten des Widerstandskämpferverban-
des, teils über österreichische Behörden, teils auf 
sonstigem Wege den deutschen Behörden zugäng-
lich gemacht worden. 

13. UdSSR 

Die Regierung der UdSSR antwortete auf den 
Aufruf der Bundesregierung mit einer Note vom 
17. Januar 1965, die von der Botschaft der Bundes-
republik Deutschland in Moskau jedoch wegen ver-
schiedener Formulierungen zurückgegeben wurde. 
Auf eine Bitte der Bundesregierung, der Zentralen 
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Stelle in Ludwigsburg die Einsicht in sowjetische 
Archive zu gestatten, erfolgte damals keine Antwort. 

Inzwischen konnten die sowjetischen Archive von 
der Zentralen Stelle in Ludwigsburg gesichtet wer-
den. 

14. Vereinigte Staaten von Amerika 

Die Vereinigten Staaten beantworteten den Aufruf 
der Bundesregierung mit Note vom 8. Januar 1965. 
Ein Angehöriger der Zentralen Stelle in Ludwigs-
burg sichtete im Frühjahr 1965 im amerikanischen 
Nationalarchiv in Alexandria bis dahin als Ver-
schlußsachen eingestufte Aktenbestände; neue Un-
terlagen für die Verfolgung von NS-Straftaten wur-
den dabei jedoch nicht aufgefunden. 

Die gesamten Unterlagen wurden von der Zentra-
len Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklä-
rung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigs-
burg ausgewertet. Nach Mitteilung des Leiters dieser 
Stelle hätte jedoch ohne das Inkrafttreten des Ge-
setzes über die Berechnung strafrechtlicher Verjäh-
rungsfristen vom 13. April 1965 (BGBl. I S. 315) die 
Zeit nicht ausgereicht, die auf Grund dieses neu ein-
gegangenen Materials notwendigen Unterbrechungen 
der Verjährung noch rechtzeitig vorzunehmen. 

In den folgenden Jahren war es der Zentralen 
Stelle möglich, nochmals Archive in Polen, der So-
wjetunion und der Tschechoslowakei auszuwerten. 
Ferner wurden weitere Dokumentenbestände in 
Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, 
Osterreich, Norwegen, Großbritannien und Israel 
eingesehen. 

Im Jahre 1969 erging kein förmlicher Aufruf der 
Bundesregierung an das Ausland. Der Zufluß auslän-
dischen Beweismaterials, insbesondere aus Polen, 
dauert jedoch bis heute an. 

Anlage 39 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Waigel (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 38) : 

Ist die Antwort der Bundesregierung vom 16. November 1978 
auf meine Frage Nr. B 45 (Drucksache 8/2273) nach den steuer-
lichen Konsequenzen bei nur zum Schein bestehenden Arbeits-
verhältnissen zwischen DKP-Funktionären und kommunistischen 
Wirtschaftsunternehmen so zu verstehen, daß die Bundesregie-
rung außer einer „Umfrage bei mehreren Ländern" nichts unter-
nommen hat, um sicherzustellen, daß die Finanzbehörden der 
Länder entsprechende steuerliche Konsequenzen ziehen können? 

Die Verfassungsschutzbehörden geben in den von 
Ihnen angesprochenen Fällen den Finanzämtern aus 
Gründen des Quellenschutzes keine Hinweise. Der 
Verfassungsschutz verweist auf sein legitimes In-
teresse am Schutz seiner geheimen Informations-
quellen, da er andernfalls seinen gesetzlichen Auf-
trag nicht erfüllen könne. 

Wir ich Ihnen bereits mitteilte, kann davon ausge-
gangen werden, daß diese Firmen und Funktionäre 
schon aus eigenem Interesse auf eine korrekte 
steuerliche Abwicklung großen Wert legen. Da die  

betreffenden Personen in diesen Betrieben auch er-
scheinen, besteht nur geringe Aussicht, den Nach-
weis führen zu können, daß die Arbeits-, Dienst-
oder Werkverträge lediglich zum Schein geschlos-
sen sind. 

Anlage 40 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Böhme auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Dr. Spöri (SPD) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 39) : 

Trifft es zu, daß im Bundesfinanzministerium Überlegungen zur 
Besteuerung von sogenannten Übertrinkgeldern angestellt wer-
den? 

Trinkgelder, auf die der Arbeitnehmer keinen 
Rechtsanspruch hat — und dazu gehören auch die 
sog. Übertrinkgelder — unterliegen der Lohnsteuer 
nur insoweit, als sie den in § 3 Nr. 51 EStG festge-
legten Freibetrag von jährlich 600 DM übersteigen. 
Überlegungen, die auf eine Änderung der beste-
henden Rechtslage gerichtet sind, werden im Bun-
desministerium der Finanzen nicht angestellt. 

Anlage 41 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Würtz (SPD) (Drucksache 
8/2339 Frage B 40) : 

Denkt der Bundeswirtschaftsminister daran, das Ergebnis der 
von ihm vorgeschlagenen Überprüfung der Usancen und Ver-
waltungsnotwendigkeiten des Bundesaufsichtsamts im Hinblick 
auf die Prämienerhöhungen in der Kfz-Versicherung (siehe auch 
Interview Walter Rieger, Präsident des Bundesaufsichtsamts für 
Versicherungswesen, in „Die Zeit" vom 20./25. November 1978) 
zu veröffentlichen?  

Der Präsident des Bundesaufsichtsamtes für das 
Versicherungswesen hat mir mitgeteilt, daß er for-
male oder technische Hindernisse immer zu beseiti-
gen trachten werde, die der Genehmigung eines nie-
drigen Tarifs entgegenstehen, der im Interesse des 
Wettbewerbs und damit im Interesse der Versicher-
ten liegt. Die Usancen und Verwaltungsnotwendig-
keiten des Bundesaufsichtsamtes für das Versiche-
rungswesen beziehen sich insbesondere auf die An-
wendung des § 18 der Verordnung über die Tarife in 
der Kraftfahrtversicherung bei der Genehmigung der 
zum 1. Januar 1979 beantragten Unternehmenstarife. 
Nach dieser Vorschrift müssen die Versicherungs-
unternehmen ihre Tarifanträge mindestens 6 Mo-
nate vor dem beabsichtigten Inkrafttreten bei der 
Genehmigungsbehörde einreichen. Die Genehmi-
gungsbehörden können jedoch in besonderen Fällen 
auf die Einhaltung der Antragsfrist verzichten. 

Eine Verkürzung der Antragsfrist ist nach den 
jahrelangen Usancen des Bundesaufsichtsamtes für 
das Versicherungswesen im Falle einer linearen 
Tarifänderung nur möglich, wenn lediglich die Ände-
rung des Schadenbedarfs, nicht aber die Ände-
rung anderer Kalkulationsfaktoren berücksicht wird. 
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Ich beabsichtige, gemeinsam mit Vertretern der 
Versicherungsnehmer, der Versicherungswirtschaft 
und der Aufsichtsbehörden im Laufe des Jahres 
1979 zu überprüfen, ob im wirtschafts- und versiche-
rungspolitischen Interesse an sachlich gerechtfertig-
ten niedrigen Tarifen eine Änderung des § 18 der 
Tarif-Verordnung erforderlich ist. Eine solche Ände-
rung wird veröffentlicht werden. 

Anlage 42 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift

-

lichen Fragen des Abgeordneten Sauter (Epfendorf) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 41 und 42) : 

Trifft es zu, daß in den letzten Jahren in zunehmendem Maß 
Produktionsverlagerungen in andere EG-Staaten erfolgten, wel-
che Länder werden gegebenenfalls aus welchen Gründen nach 
dem Erkenntnisstand der Bundesregierung bevorzugt? 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie hoch der Umfang der 
deutschen Investitionen in den übrigen EG-Staaten ist? 

Zu Frage B 41: 

Auf Grund der engen wirtschaftlichen Verflech-
tungen innerhalb der EG haben auch die deutschen 
Direktinvestitionen in den übrigen EG-Ländern 
einen hohen Stellenwert. Seit Bestehen der EG 
der Neun entwickelten sich die deutschen Investi-
tionen in diesem Bereich wie folgt: 

Stand per 31. 12. 1973 = 11 432 Mio. DM 

31. 12. 1974 = 12 958 Mio. DM 

31. 12. 1975 = 14 842 Mio. DM 

31. 12. 1976 = 16 422 Mio. DM 

31. 12. 1977 = 17 850 Mio. DM 

Der Anteil der deutschen Direktinvestitionen in 
den EG-Staaten gemessen an der Gesamtzahl der 
deutschen Auslandsinvestitionen lag in dem Zeit-
raum seit 1976 konstant bei rd. 35 %. 

Die jährlichen Steigerungsraten der deutschen In-
vestitionen im EG-Raum betrugen: 

1974 = 1 526 Mio. DM, 	1975 = 1 884 Mio. DM, 

1976 = 1 580 Mio. DM, 	1977 = 1 428 Mio. DM, 

1. Halbjahr 1978 = 794 Mio. DM. 

Diese Zahlen weisen nicht darauf hin, daß man 
von einer zunehmenden Steigerung deutscher Inve-
stitionen in EG-Ländern sprechen kann. 

Die zugrunde liegende Statistik gibt keine Aus-
kunft darüber, ob mit den steigenden Investitionen 
in den EG-Staaten entsprechende Produktionsein-
schränkungen oder Verzichte auf Erweiterungsinve-
stitionen im Inland einhergehen, so daß von echten 
Produktionsverlagerungen in andere EG-Staaten 
nicht die Rede sein kann. Erfahrungsgemäß werden 
aber die deutschen Investitionen im Ausland in er-
ster Linie ergänzend zur Inlandsproduktion durch-
geführt, insbesondere zur Erschließung, Erhaltung 
und zum Ausbau der bis dahin vorwiegend durch 
Export belieferten ausländischen Absatzmärkte. 

Zu den bevorzugten Anlageländern deutscher In-
vestoren im EG-Bereich zählen Belgie/Luxemburg, 
Frankreich und die Niederlande. Die Gründe hier-
für dürften im wesentlichen in der engen geogra-
phischen Zuordnung der Partnerländer liegen. 

Zu Frage B 42: 

Die Nettokapitalleistungen Gebietsansässiger für 
Investitionen im Ausland i. S. der §§ 55 und 56 der 
Außenwirtschaftsverordnung werden von der Deut-
schen Bundesbank seit 1952 erfaßt. Der Transferwert 
(abzüglich Rückzahlungen von Darlehen, Liquida-
tionen, Veräußerungen von Beteiligungen und Um-
buchungen) in den übrigen EG-Staaten beträgt per 
30. Juni 1978 in 
Belgien /Luxemburg 	5 446,5 Mio. DM 

Dänemark 	 298,0 Mio. DM 

Frankreich 	 5 401,1 Mio. DM 

Großbritannien 	 2 197,6 Mio. DM 

Irland 	 177,4 Mio. DM 

Italien 	 1 778,2 Mio. DM 

Niederlande 	 3 344,8 Mio. DM. 

Anlage 43 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Schreiber (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Frage B 43) : 

Wann wird die Bundesregierung die für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Textilkennzeich-
nungsgesetz vom 25. August 1972 erforderliche Ausführungsver-
ordnung erlassen? 

Nach § 14 des Textilkennzeichnungsgesetzes kön-
nen Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße bis 
zu 10 000,— DM geahndet werden. Die Verfolgung 
und Ahndung obliegt den Bundesländern. 

Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnun-
gen finden sich in §§ 3 Abs. 2, 6 Abs. 2, 7 Abs. 2, 
11 Abs. 4 und 13 des Textilkennzeichnungsgesetzes; 
sie dienen ausschließlich der Anpassung des Textil-
kennzeichnungsgesetzes an Richtlinien der EG bzw. 
zur Übernahme der durch den Beitritt Dänemarks, 
Irlands und Großbritanniens zur EG erforderlich wer-
denden Änderungen. Soweit die EG-rechtlichen Vor-
aussetzungen vorlagen, hat der Bundesminister für 
Wirtschaft von diesen Ermächtigungen Gebrauch 
gemacht (vgl. Bundesgesetzblatt Teil I, 1974, Seite 
33 f., 1572 und 1609 f.). 

Anlage 44 
Antwort 

des Staatsministers Frau Dr. Hamm-Brücher auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Gansel (SPD) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 44) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Erklärung des amerika-
nischen Präsidenten, den Export konventioneller Rüstungsgüter 
1979 um 8 v. H. zu verringern, und wie wird sie auf den Aufruf 
Präsident Carters reagieren, durch multinationale Zusammen-
arbeit eine „vernünftige" (Zurückhaltung der Waffenexportländer 
zu erzielen (Süddeutsche Zeitung vom 1. Dezember 1978)? 
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Es liegt auf der Linie der restriktiven Rüstungs-
exportpolitik der Bundesregierung, wenn sie alle Be-
mühungen um eine Beschränkung der Rüstungsex-
porte nachdrücklich fördert. 

Sie hat deshalb die auf dieses Ziel gerichtete In-
itiative des amerikanischen Präsidenten begrüßt und 
unterstützt sie. In der Sondergeneralversammlung 
der Vereinten Nationen für Abrüstung ist sie für 
vermehrte internationale Anstrengungen auf diesem 
Gebiet eingetreten. 

Die Bundesregierung geht dabei davon aus, daß 
sich der Aufruf Präsident Carters nicht nur an die 
Industrieländer, sondern 'auch an die Käufer von 
Rüstungsgütern in der Dritten Welt richtet. 

Anlage 45 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Spöri (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Frage B 45) : 

Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse darüber vor, wie 
hoch die geschätzte jährliche Belastung der baden-württem-
bergischen Stromverbraucher durch die Ausgleichsabgabe für 
die Kohleverstromung (Kohlepfennig) ist und wie hoch der 
Baden-Württemberg zugute kommende Subventionsvertrag für 
die Kohleverstromung aus den Mitteln der Ausgleichsabgabe 
nach der bisherigen und künftigen Regelung ist? 

Der dem Bundestag zur Zustimmung vorliegende 
Verordnungsentwurf des Bundesministers für Wirt-
schaft sieht für 1979 eine Erhöhung der Ausgleichs-
abgabe nach dem Dritten Verstromungsgesetz von 
4,5 Prozent auf 6,2 Prozent im Bundesdurchschnitt 
vor. Der Prozentsatz für Baden-Württemberg würde 
sich von 4,0 auf 5,5 erhöhen. 

Die Belastung der baden-württembergischen 
Stromverbraucher durch die Ausgleichsabgabe 
dürfte 1979 bei dem neuen Abgabesatz in einer Grö-
ßenordnung von etwa 280 Millionen DM liegen. Bei 
dem z. Z. noch geltenden Abgabesatz von 4,0 Pro-
zent wäre die Belastung etwa 205 Millionen DM. 
Unberücksichtigt ist dabei das Aufkommen aus der 
Abgabe geblieben, die Eigenerzeuger zahlen, da 
insoweit keine statistischen Angaben vorliegen. Bei 
dieser Schätzung ist zu berücksichtigen, daß stati-
stische Angaben über die abgabepflichtigen Erlöse 
nur für das Jahr 1977 vorliegen und die angenomme-
nen Erlöszuwächse aus Mengen- und Preiserhöhun-
gen der beiden Jahre 1978 und 1979 zwangsläufig 
unsicher sind. 

Eine Bestimmung der 1979 nach Baden-Württem-
berg fließenden Zuschußzahlungen aus dem Aus-
gleichsfonds ist praktisch nicht möglich. Nach den 
Erfahrungen vergangener Jahre unterliegen die 
Zahlungen von Jahr zu Jahr starken Schwankungen. 
Die Höhe der Zuschußzahlungen ist von einer gan-
zen Reihe von Faktoren abhängig. Dazu gehören in 
erster Linie die Höhe des Kohleeinsatzes bzw. -be-
zuges und die jeweilige Relation der Kosten für 
Kohle und 01. Von erheblichem Einfluß ist aber 
auch, wann und in welcher Höhe die kohleeinset-
zenden Unternehmen die Zuschüsse abrufen. 

1977 betrugen die Zuschußzahlungen für Baden-
Württemberg — bezogen auf den Sitz des Unterneh-

mens — rund 177 Millionen DM. In diesem Jahr 
belaufen sie sich bis Anfang November auf 182 Mil-
lionen DM. 

Per Saldo wird Baden-Württemberg 1978 voraus-
sichtlich mehr aus dem Ausgleichsfonds erhalten, 
als seine Verbraucher in ihn eingezahlt haben. Dies 
spiegelt einmal wider, daß in Baden-Württemberg 
Kohlestrom einen bedeutenden Anteil besitzt, zum 
anderen ist dies eine Auswirkung der 1978 erst-
mals praktizierten ländermäßigen Differenzierung 
der Abgabesätze. 1977 überstiegen die Zahlungen in 
den Fonds noch die Zuschußleistungen. 

Anlage 46 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Grüner auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Jentsch (Wies-
baden) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 46 
und 47): 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß in der 
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung Rabattvergünstigungen von 
20 v. H. zugunsten von Landwirten, Beamten und Angestellten 
im öffentlichen Dienst beziehungsweise in öffentlich-rechtlichen 
Anstalten sowie zugunsten deren Witwen gewährt werden? 

Ist die Bundesregierung der Meinung, daß ein staatlich ange-
stellter Bauingenieur weniger schadensträchtig fährt als ein frei-
schaffender, daß der Koch einer bundeseigenen Kantine weniger 
Schaden verursacht als der eines Restaurants oder daß ein Kran-
kenpfleger vorsichtiger fährt als ein frei praktizierender Arzt, 
und wenn ja, auf welchen differenzierten Untersuchungen basiert 
diese unterschiedliche Bewertung gleicher Berufsbilder? 

Zu Frage B 46: 

Die Gründe für die unterschiedlichen Tarife für 
einzelne Berufsgruppen in der K-Haftpflichtversiche-
rung habe ich in meiner Antwort auf die Fragen des 
Herrn Abgeordneten Krockert (vgl. Protokoll der 
121. Sitzung des Deutschen Bundestages vom 1. De-
zember 1978, S. 9440) dargelegt. Ich habe darauf 
hingewiesen daß die Prämienunterschiede den Un-
terschieden im Schadenbedarf dieser Tarifgruppen 
entsprechen. 

Zu Frage B 47: 

Die Versicherungsunternehmen haben bei der 
Abgrenzung der Tarifgruppen die Kriterien über-
nommen, die nach den Satzungen der sog. Spezial-
versicherer für die Mitgliedschaft bei landwirt-
schaftlichen oder Beamtenversicherungsvereinen 
maßgebend sind. Nur für diese Personengruppen ist 
seit Jahren ein günstigerer Schadenbedarf stati-
stisch nachgewiesen. 

So weist z. B. die Gesamtstatistik der Kraftfahrt-
versicherung 1977 in der Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung für Personenkraftwagen folgende 
Schadenbedarfswerte aus: 

Tarifgruppe 	 Schadenbedarf in DM 

R 	 418 
A 	 309 
B 	 319 
Pkw insgesamt 	 387. 
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Die Versicherungswirtschaft beabsichtigt jedoch, 
im Jahre 1979 eine Stichprobenerhebung durchzu-
führen, bei der untersucht werden soll, ob auch noch 
andere Personengruppen einen günstigeren Scha-
denbedarf haben, und ob andere Risikomerkmale 
für die Tarifdifferenzierung gefunden werden kön-
nen, wie z. B. die Anzahl der gefahrenen Kilometer 
je Jahr. 

Anlage 47 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/ 2339 Frage B 48) : 

Wird die Bundesregierung die Referenzpreise für Seelachs, 
Seehecht und Kabeljau anheben und einen zeitlich begrenzten 
Importstopp für Drittlandeinfuhren verhängen, nachdem die 
schleswig-holsteinische Kutterfischerei als Folge der internatio-
nalen Seerechtsentwicklung einem ruinösen Wettbewerb ausge-
setzt ist, der dazu führte, daß die Erlöse um ca. 12. v. H. zu-
rückgingen? 

Im Rahmen der EG-Fischmarktorganisation wer-
den die Orientierungspreise vom Ministerrat und 
die davon abgeleiteten Referenzpreise u. a. für See-
lachs, Seehecht und Kabeljau von der EG-Kom-
mission festgesetzt. Die Kommission verhängt auch 
etwaige Schutzmaßnahmen. 

Der EG-Ministerrat hat sich bei den Preisver-
handlungen für das Wirtschaftsjahr 1979 im Kom-
promißwege auf eine Anhebung der Orientierungs-
preise für frischen Seelachs, Seehecht und Kabeljau 
um rd. 3 0/o in RE (arithmetisches Mittel) geeinigt. 
Die EG-Kommission will die Referenzpreise für die 
genannten Frischerzeugnisse für das Wirtschaftsjahr 
1979 auch dieser Größenordnung entsprechend an-
heben. 

Voraussichtlich wird die EG-Kommission für 1979 
keine Anhebung der Referenzpreise für Frosterzeug-
nisse beschließen. Auch der Bundesmarktverband 
der Fischwirtschaft, eine Organisation, in der Erzeu-
ger, Handel, Industrie und Verbraucher vertreten 
sind, hat sich für eine Beibehaltung der jetzigen Re-
ferenzpreise für Fro stware in 1979 ausgesprochen. 
Diese Empfehlung ist auf Grund der Marktsituation 
bei Fisch in der Bundesrepublik Deutschland und 
speziell der Weltmarktpreise für gefrostete Fische-
reierzeugnisse nach Auffassung der Bundesregie-
rung gerechtfertigt. 

Der Erlösrückgang der schleswig-holsteinischen 
Kutterfischerei in 1978 gegenüber 1977 ist im we-
sentlichen durch zwei Faktoren bedingt: durch den 
Rückgang der Gesamtanlandungen und durch die 
besondere Marktsituation bei Kabeljau an den wich-
tigsten deutschen Häfen. So sind die Erzeugerpreise 
bei Kabeljau infolge von Mehranlandungen der 
deutschen Seefischerei, insbesondere der Kutter-
fischerei, und wegen verstärkt angefallener kleiner 
Kabeljaugrößen auch in Schleswig-Holstein gesun-
ken. Die Bundesregierung wird die weitere Entwick-
lung sorgfältig beobachten; sie weist jedoch zugleich 
auf die bereits eingeleiteten Hilfsmaßnahmen im 
Strukturbereich einschließlich der Förderung des 
Absatzes von bisher wenig bekannten Fischarten 
hin. 

Anlage 48 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Ueberhorst (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Frage B 49) : 

Wie bewertet die Bundesregierung die Möglichkeit und Not-
wendigkeit verstärkter landschaftsschützender Maßnahmen, ins-
besondere die von Professsor Hübler (Institut für Landschafts-
ökonomie der Technischen Universität Berlin) auf dem letzten 
Umweltforum in Stuttgart angeregte „Umweltverträglichkeits-
prüfung", mit der die „Verbraucher von Landschaft" die ökolo-
gische Verträglichkeit nachzuweisen hätten, und welche Folge-
rungen zieht sie daraus? 

Nach Auffassung der Bundesregierung bedarf es 
keiner neuen rechtlichen Regelungen, sondern einer 
entsprechenden Anwendung der bestehenden. 

Mit der Eingriffsregelung (§§ 8 ff.) des Bundesnatur-
schutzgesetzes vom 20. Dezember 1976, die von den 
Bundesländern in unmittelbar geltendes Recht um-
zusetzen ist, wurde ein voll ausreichendes rechtli-
ches Instrument für die Verhinderung, Minderung 
und den Ausgleich von Beeinträchtigungen der Land-
schaft geschaffen. Es kommt nunmehr darauf an, 
daß dieses Instrument von den für seine Anwendung 
Verantwortlichen — das sind ganz überwiegend 
Länderbehörden — auch möglichst wirksam ge-
handhabt wird. Hierzu gehört u. a. zunächst eine 
zutreffende Beurteilung beabsichtigter möglicher 
Eingriffe im Sinne einer „Landschaftsverträglich-
keitsprüfung". Voraussetzung hierfür ist hinreichen-
des Fachpersonal bei den entsprechenden Behörden 
sowie eine weitere Verbesserung der Prüfungsver-
fahren und -kriterien; hieran wird auf Bundes- und 
Länderebene stetig gearbeitet. 

Auf die Schwierigkeiten des Gesamtkomplexes 
hat Prof. Hübler auf dem Stuttgarter Umweltforum 
selbst hingewiesen. Er hat daher eine Änderung 
der Beweislast — der mögliche Verursacher muß 
nachweisen, daß sein Vorhaben landschaftsverträg-
lich ist — auch nur im Sinne einer sich mittelfristig 
stellenden Frage angesprochen. 

Anlage 49 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Gallus auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Rainer (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2339 Frage B 50) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Einfluß der Kursent-
wicklung des Dollars auf die Kraftfuttermitteleinfuhren der EG, 
und welche Konsequenzen ergeben sich ihrer Ansicht nach da-
durch für die staatliche Intervention und die Wettbewerbs-
situation küstennaher Standorte? 

Die Einfuhr von Futtermitteln — insbesondere von 
Sojaschrot und Tapioka — in die EG hat in den ver-
gangenen Jahren erheblich zugenommen. Diese Ent-
wicklung ist einmal auf den gestiegenen Futtermit

-

telbedarf der EG — vor allem aber auf den günstige-
ren Preis der genannten Futtermittel gegenüber EG- 
Futtergetreide zurückzuführen. Diese genannten Fut-
termittel können weitgehend abgabenfrei eingeführt 
werden. 

Der Preis auf dem Binnenmarkt wird vom Welt-
marktpreis und vom Kurs des US-Dollars bestimmt. 
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Die folgende Ubersicht verdeutlicht, daß die Durch-
schnitts-Import-Preise in DM für Sojaschrot und Ta-
pioka trotz des Kursverfalls des US-Dollars gestie-
gen sind. 

Soja

-

sehrot Tapioka 

Jahr US-Dollar DM US-Dollar  DM 

1970 	104 379 67 244 

1971 	105 365 64 222 

1976 	198 498 120 302 

1977 	230 534 109 252 

Im Oktober 1978 (als der US-Dollar am niedrigsten 
bewertet wurde) lag der DM-Preis für Sojaschrot 
geringfügig unter dem Januar-Preis 1978; bei Ta-
pioka war eine erhebliche Preissteigerung festzu-
stellen. 

Im Wirtschaftsjahr 1978/79 muß mit einer außer-
gewöhnlichen Zunahme der Einfuhren von Soja-
schrot und Tapioka in die EG und in die Bundes-
republik Deutschland gerechnet werden. Die große 
Getreideernte 1978 hat bisher nur zu vergleichs-
weise geringen Interventionen geführt. 

Die Preise bzw. die Erlöse für Veredlungsprodukte 
hängen — zumindest längerfristig — von der Ko-
stenentwicklung und damit auch von den Preisen 
für Futtermittel ab. Soweit sich regionale Preis-
unterschiede aus einer Mischkalkulation Getreide/ 
Importfuttermittel ergeben, setzen sich diese im 
allgemeinen auch bei Veredelungsprodukten durch, 
zu deren Produktion verstärkt Importfuttermittel 
eingesetzt wurden. 

Anlage 50 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Engelsberger (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 51) : 

Ist die Bundesregierung bereit, durch eine Änderung des 
Arbeitsförderungsgesetzes die Sägewerksarbeiter den Bauarbei-
tern gleichzustellen und sie damit in die Winterbauförderung 
mit einzubeziehen? 

Mit der Förderung der ganzjährigen Beschäftigung 
in der Bauwirtschaft trägt das Arbeitsförderungs-
gesetz Besonderheiten dieses Wirtschaftszweiges 
Rechnung. Durch die Leistungen an die Arbeitgeber 
des Baugewerbes (Investitionskostenzuschüsse, 
Mehrkostenzuschüsse) und die Bauarbeiter (Winter-
geld, Schlechtwettergeld) sollen Nachteile ausgegli-
chen werden, die sich aus der mit dem häufigen 
Wechsel der Baustellen verbundenen besonderen 
und unmittelbaren Witterungsabhängigkeit ergeben. 
Vergleichbare Nachteile fehlen bei stationären Be 
trieben regelmäßig.' Ihnen ist zuzumuten, daß sie ihr 

• Betriebsgelände ausreichend gegen Witterungsein-
flüsse schützen. Es ist deshalb nicht vorgesehen, die 
Sägewerke in die Winterbauförderung einzubezie

-

hen. Im übrigen werden die Mittel für die Produk-
tive Winterbauförderung von den Baubetrieben 
durch eine Umlage in Höhe von 3 v. H. der lohn-
steuerpflichtigen Bruttoarbeitslöhne der Arbeiter 
aufgebracht. Würden Sägewerksbetriebe in die Win-
terbauförderung einbezogen, hätten sie diese Um-
lage zu entrichten. Sie könnten aber, da sie stationär 
arbeiten, Förderung nur ausnahmsweise in Anspruch 
nehmen. 

Anlage 51 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Laufs (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339- Fragen B 52 und 53) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie sich die Zahl der Un-
fälle mit Todesfolge von Bürgern der Bundesrepublik Deutsch-
land in den Jahren 1970 bis 1977 differenziert nach Unfallarten 
entwickelte ;  und läßt sich abschätzen, ob und wie sich Vor-
sorgemaßnahmen der Bundesregierung auf die Entwicklungs-
tendenz ausgewirkt haben? 

Welche Bundesmittel wurden zur Verringerung der Unfallrisiken 
im Straßenverkehr, in den privaten Haushalten und in der ge-
werblichen Wirtschaft sowie im Bereich der Reaktorsicherheit 
für die Jahre 1970 bis 1977 bereitgestellt? 

Zu Frage B 52: 

Die Zahl der tödlichen Berufsunfälle hatte im 
Jahr 1971 den letzten Höchststand mit 6 685 Fällen 
(6 282 tödliche Berufsunfälle im Jahr 1970). Bis zum 
Jahr 1977 ist die Zahl der tödlichen Berufsunfälle 
auf 4 454 gesenkt worden. Das ist ein Rückgang seit 
1971 um ein Drittel. In Schulen, Hochschulen und 
in Kindergärten wurden im Jahr 1972, dem Jahr der 
erstmaligen Erfassung, 357 tödliche Unfälle regi-
striert. Im Jahr 1977 betrug diese Zahl 327. 

Im Straßenverkehr haben im Jahr 1970 17 472 Per-
sonen ihr Leben verloren. Im Jahr 1977 waren es 
13 599. Dies ist ein Rückgang von rund einem Fünf-
tel. Hierzu haben die Maßnahmen der Bundesregie-
rung, wie z. B. die 0,8-Promille-Grenze, Tempo 100 
auf Landstraßen, die Einbau- und Anlegepflicht für 
Sicherheitsgurte, verbesserte Verkehrserziehung 
und Aufklärung und die Verbesserung des Ret-
tungswesens und der Ausbildung beigetragen. 

Für den häuslichen Bereich gibt es keine amtliche 
Erfassung der tödlichen Unfälle. Schätzungen und 
Hochrechnungen führen zu Veröffentlichungen pri-
vater Stellen. Für das Jahr 1970 wurde die Zahl von 
11 000 tödlichen Haushaltsunfällen genannt. Im Jahr 
1977 sollen sich etwa 8 000 tödliche häusliche Un-
fälle ereignet haben. 

Zu den Zahlen der tödlichen Unfälle ist generell 
zu bemerken, daß von den tödlichen Berufs- und 
Schülerunfällen ein beachtlicher Anteil auf Unfälle 
im Straßenverkehr zurückzuführen ist, die auch in 
der Zahl der Straßenverkehrsunfälle mit enthalten 
sind. Eine Addition der Unfälle mit Todesfolge in 
den verschiedenen Bereichen ist daher nicht mög-
lich. 

Die Senkung der Zahl der Berufsunfälle ist auf die 
gestiegenen Aktivitäten für den Arbeitsschutz in 
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den Betrieben und Verwaltungen zurückzuführen. 
Dies ist ein Verdienst aller Beteiligten, der Betriebs-
räte und Gewerkschaften, der Unternehmer und Ar-
beitgeberorganisationen, der Gewerbeaufsicht, Be-
rufsgenossenschaften, Sicherheitsingenieure, Be-
triebsärzte und Sicherheitsbeauftragten in den Be-
trieben. 

Einen maßgeblichen Anteil an der positiven Ent-
wicklung hat die Arbeitsschutzgesetzgebung der 
letzten 10 Jahre. Hier ist u. a. das Maschinenschutz-
gesetz zu erwähnen, daß unsichere Maschinen und 
Geräte vom Markt fernhält und für den Haus- und 
Freizeitbereich genauso gilt, wie für den gewerbli-
chen Bereich. Eine besondere Rolle kommt dem Ar-
beitssicherheitsgesetz aus dem Jahr 1973 zu, das , 

 die Betriebe und Verwaltungen zur Einstellung von 
Sicherheitsingenieuren und Betriebsärzten ver-
pflichtet. Gegenüber dem Jahr 1973 sind inzwischen 
statt damals 2 000 heute 50 000 Sicherheitsinge-
nieure und statt damals 1 500 heute 8 000 Betriebs-
ärzte tätig. 

Die Bundesregierung verspricht sich eine weitere 
Zunahme des allgemeinen Sicherheitsbewußtseins 
durch das Gesetz über die Unfallversicherung der 
Schüler, Studenten und Kinder in Kindergärten von 
1971, weil auf Grund dieses Gesetzes bereits in den 
Schulen und Kindergärten die Fragen der Sicher-
heit vor Unfällen behandelt werden. 

Zu Frage B 53: 

Zur Verringerung der Unfallrisiken ist systemati-
sche Forschung entwickelt worden. 

Für die Unfallforschung im gewerblichen und 
häuslichen Bereich sind in den Jahren 1970 bis 1977 
Mittel aus dem Bundeshaushalt in Höhe von nahezu 
9 Millionen DM bereitgestellt worden. Von diesen 
Mitteln der Unfallforschung wurden 1,75 Millionen 
DM für den privaten Bereich eingesetzt. Dazu ist zu 
bemerken, daß Forschungsergebnisse aus dem ge-
werblichen Bereich über die Sicherheit von Ma-
schinen und Geräten zwangsläufig auch für den 
privaten Haushalt wirksam werden, da sich die Be-
reiche der Verwendung von Maschinen und Geräten 
für die gewerbliche Wirtschaft und deren Verwen-
dung im Haushalt zunehmend überlappen. 

Neben den Forschungsmitteln werden auch Mit-
tel zur Förderung des allgemeinen Sicherheitsbe-
wußtseins der Bevölkerung bereitgestellt. Der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung 
standen für diesen Zweck im Zeitraum von 1970 bis 
1977 2,24 Millionen DM zur Verfügung. Bei den ein-
zelnen Maßnahmen konnte nicht exakt zwischen 
den Zielgruppen unterschieden werden, da sich die 
Aktivitäten häufig auf alle Bevölkerungskreise, 
auch im privaten Bereich, bezogen. Speziell für Auf-
klärungsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr im priva-
ten Haushalt wurden außerdem in der Zeit von 1970 
bis 1977 1,01 Millionen DM aufgewendet. Mehr als 
die Hälfte dieser Mittel hat die Aktion „Das sichere 
Haus" als institutionelle Zuwendungen erhalten. 

Zur Verringerung der Unfallrisiken im Straßen-
verkehr sind in dem Zeitraum von 1970 bis 1977 ca. 
96 Millionen DM aufgewendet worden. Sie dienten  

vorwiegend der Verkehrserziehung und der Auf

-

klärung, z. B. durch Förderung des Deutschen Ver-
kehrssicherheitsrates e. V. und der Deutschen Ver-
kehrswacht e. V., der Verbesserung des Rettungs-
wesens und der technischen Fortentwicklung der 
Kraftfahrzeuge zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit. 

Im Bereich der Reaktorsicherheit sind von 1970 
bis 1977 ca. 560 Millionen DM für Untersuchungen 
ausgegeben worden. Diese Untersuchungen zielten 
sowohl darauf ab, die Eintrittswahrscheinlichkeit 
von Störfällen zu vermindern, als auch den Ablauf 
auftretender Störfälle genauer zu analysieren und 
die Folgen zu reduzieren. Wegen der fließenden 
Übergänge zwischen diesen Zielsetzungen ist eine 
genauere Abgrenzung der ausschließlich für die 
Verminderung der Unfallgefahren eingesetzten Mit-
tel nicht möglich. 

Die Bundesländer wenden ebenfalls erhebliche 
Mittel für die Verbesserung der Unfallverhütung 
und Aufklärung der Bevölkerung und Unfallgefah-
ren auf. Mir ist es jedoch nicht möglich, Angaben 
über die Gesamthöhe dieser Mittel in den letzten 
acht Jahren zu machen, da mir keine Unterlagen 
hierzu vorliegen. 

Anlage 52 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Wörner (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 54 und 55) : 

Kann die Bundesregierung bestätigen, daß ehemalige Kriegs-
teilnehmer und Kriegsgefangene mit besonders langen Zeiten 
des Kriegsdienstes und der Gefangenschaft auf Grund der gelten-
den Vorschriften des Rentenrechts über die Bewertung der Er-
satzzeiten im Vergleich zum Durchschnitt aller Versicherten mit 
Ersatzzeiten einen ins Gewicht fallenden Nachteil erleiden, und 
kann die Bundesregierung gegebenenfalls darlegen, in welchen 
Fällen oder Gruppen von Fällen solche besonderen Nachteile 
eintreten? 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, außergewöhnliche 
Härten, die aus der Bewertung von Ersatzzeiten bei ehemaligen 
Kriegsteilnehmern und Kriegsgefangenen entstehen, durch 
Rechtsänderungen in den Rentengesetzen auszugleichen oder im 
Rahmen der Heimkehrerstiftung zu regeln? 

Zu Frage B 54: 

Die von Ihnen angesprochene Bewertung der Er-
satzzeiten bei ehemaligen Kriegsteilnehmern und 
Kriegsgefangenen war in der letzten Zeit mehrfach 
Gegenstand von Fragen an die Bundesregierung. 
Die Bundesregierung hat in ihren Antworten — zu-
letzt bei der Beantwortung einer entsprechenden 
Frage der Frau Kollegin Erler (vgl. Niederschrift 
über die 100. Sitzung des Deutschen Bundestages 
8. Wahlperiode — vom 22. Juni 1978, S. 7977) 
darauf hingewiesen, daß die ehemaligen Kriegsteil-
nehmer und Kriegsgefangenen durch die geltenden 
Vorschriften über die Bewertung der Ersatzzeiten 
grundsätzlich nicht benachteiligt werden. Allerdings 
handelt es sich bei der Bewertung der Ersatzzeiten 
um eine Pauschalregelung. Das bedeutet, daß in Ein-
zelfällen auch Ergebnisse eintreten können, die nicht 
alle Nachteile der Kriegsteilnahme und der Kriegs- 
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gefangenschaft ausgleichen. Ob solche Nachteile 
verbleiben, hängt von der Gesamtheit der Umstände 
des Einzelfalles ab. Wenn mir auch statistisches Ma-
terial hierüber nicht zur Verfügung steht, so möchte 
ich doch vermuten, daß der Anteil der Personen, die 
im Einzelfall gewisse Nachteile in der Rentenver-
sicherung haben können, bei Personen mit beson-
ders langen Zeiten des Kriegsdienstes und der 
Kriegsgefangenschaft größer ist als bei Personen 
mit entsprechenden Durchschnittszeiten, weil es den 
letzteren oft gelungen ist, ohne längere Verzöge-
rung in ihren früheren Beruf zurückzufinden. 

Zu Frage B 55: 

Mit Rücksicht auf die Finanzlage der gesetzlichen 
Rentenversicherung sieht sich die Bundesregierung 
grundsätzlich nicht in der Lage, Rechtsänderungen 
vorzuschlagen, die zu einem ins Gewicht fallenden 
Mehraufwand führen würden. Wegen der präjudi-
ziellen Wirkung gilt dies leider auch für Rechts, 
änderungen, die zu Leistungsverbesserungen für 
ehemalige Kriegsteilnehmer und Kriegsgefangene 
führen würden. Es wird jedoch geprüft, ob und ggf. 
in welchem Umfang ein Ausgleich von Härten im 
Rahmen der Heimkehrerstiftung möglich ist. Diese 
Prüfung ist noch nicht soweit fortgeschritten, daß 
ich Ihnen dazu schon jetzt Näheres mitteilen könnte. 

Anlage 53 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 56) : 

Trifft es zu und gegebenenfalls was sind die Gründe, daß aus 
dem süddeutschen Bereich die Ärzte im Vergleich zum Bevölke-
rungsstand und zu den vorhandenen Ärzten in den nördlichen 
Bundesländern überproportional zum Sanitätsdienst bei der Bun-
deswehr herangezogen werden und ein erheblicher Teil in 
Garnisonen in Norddeutschland Dienst leisten muß? 

Im Vergleich zum Bevölkerungsaufkommen ste-
hen in den nördlichen Bundesländern (Schleswig-
Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen) überdurchschnittlich wenige, und in den 
südlichen Bundesländern (Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Saargebiet, Baden-Württemberg und Bayern) über-
durchschnittlich viele wehrpflichtige Ärzte zur Ein-
berufung zur Verfügung. Dieses Mißverhältnis be-
steht auch im Vergleich zu dem Anteil der berufs-
ausübenden Ärzte allgemein in den vorbezeichne-
ten Bereichen. Da das Gebot der Gleichbehandlung 
eine gleichmäßige Ausschöpfung des vorhandenen 
Wehrpflichtigen-Potentials erfordert, werden im 
süddeutschen Bereich daher überproportional viele 
wehrpflichtigen Ärzte zum militärfachlichen Dienst 
herangezogen. 

Es trifft auch zu, daß der militärfachliche Grund-
wehrdienst von den Ärzten überwiegend in nord-
deutschen Garnisonen zu leisten ist. Diese Feststel-
lung gilt auch für alle anderen Wehrpflichtigen. Sie 
ergibt sich aus der Tatsache, daß die Streitkräfte 
stärker im norddeutschen Raum disloziert sind. 

Anlage 54 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Link (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 57) : 

Besteht die Möglichkeit, in den seit geraumer Zeit leerstehen-
den Räumen des ehemaligen Kreiswehrersatzamts Frankfurt am 
Main, Königsberger Straße (Stadtteil Hausen), eine Sanitätseinheit 
der Bundeswehr mit Ärzten zu stationieren, um dabei auch die 
Versorgung der Bevölkerung, z. B. im Rettungsdienst und im 
Krankentransport, zu ermöglichen? 

Die z. Zt. freien Räume des ehemaligen Kreis-
urehrersatzamtes können wegen des schlechten bau-
lichen Zustandes kurzfristig nicht belegt werden. Die 
Grundinstandsetzung ist jedoch vorgesehen. Mit den 
Arbeiten soll nach der Liegenschaftsplanung im 
III. Quartal 1979 begonnen werden, die Fertigstel-
lung wird im IV. Quartal 1981 erwartet. 

Der Ausbau der Räume ist abgestellt auf die Un-
terbringung von Teilen des Amtes für Flugsicherung 
der Bundeswehr und des Flugsicherungssektors Süd. 

Die Bundeswehrdienststellen in Frankfurt am 
Main mit insgesamt 167 Soldaten rechtfertigen keine 
Stationierung einer Sanitätseinheit; die Versorgung 
der Bevölkerung, z. B. im Rettungsdienst und im 
Krankentransport, ist nicht Aufgabe der Bundes-
wehr. 

Anlage 55 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordneten Würzbach 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 58 und 59) : 

Trifft es zu, daß Soldaten, die in verkehrsmäßig sehr abge-
legenen Garnisonen stationiert sind, für die seit einiger Zeit 
z. B. zu den Bahnhöfen eingerichteten Verbindungen mit Bundes-
wehromnibussen Fahrpreise zu entrichten haben und erst dann 
mit der dafür gekauften Fahrkarte diese Fürsorgemaßnahme in 
Anspruch nehmen dürfen? 

Wenn ja, in welchem Verhältnis stehen die dadurch einge-
nommenen Beträge zu dem Aufwand beim Verkauf bei der 

Überwachung, bei der Einzahlung und Abrechnung, und recht-
fertigt dies eine solcherart bezahlte „Fürsorgemaßnahme"? 

Zu Frage B 58: 

Grundwehrdienstleistende erhalten z. Z. eine un-
entgeltliche Familienheimfahrt pro Monat mit regel-
mäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zwischen 
Standort und Wohnort. Dies gilt auch dann, wenn 
zwischen der Gemeinschaftsunterkunft und dem 
nächstgelegenen oder nächstgelegenen verkehrsgün-
stigen Bahnhof Fürsorgefahrten mit bundeswehrei-
genen Kraftfahrzeugen eingerichtet sind.- Die Teil-
nahme an diesen Fahrten ist im Rahmen der unent-
geltlichen Familienheimfahrten kostenlos, wenn die 
Gemeindegrenze überschritten wird. Bei verkehrs-
mäßig sehr abgelegenen Garnisonen ist dies stets 
der Fall. 

Für die außerhalb der Familienheimfahrten einge-
richteten Fürsorgefahrten zwischen Gemeinschafts-
unterkunft und Bahnhof sind (ermäßigte) Fahrko-
stenbeiträge auch durch die Grundwehrdienstlei- 
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stenden zu entrichten. Dies geschieht im Interesse 
der Gleichbehandlung aller Soldaten. 

Zu Frage B 59: 

Hinsichtlich der Abrechnung von Fahrkosten bei 
Familienheimfahrten entfällt die Beantwortung die-
ser Frage. 

In den Fällen, in denen ermäßigte Fahrkosten-
beiträge zu entrichten sind, ist der Aufwand ver-
tretbar, insbesondere deshalb, weil die für die Ab-
wicklung der von der Bundeswehr durchgeführten 
Werk-, Schul- und Fürsorgefahrten erforderlichen 
Arbeitskapazitäten schon vorhanden sind. 

Auf die Einziehung von Fahrkostenbeiträgen 
außerhalb der Familienheimfahrten darf im übrigen 
auf Grund der zwingenden Vorschrift des § 52 Bun-
deshaushaltsordnung nicht verzichtet werden. . 

Anlage 56 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. von Bülow auf die 
Schriftliche Frage des Abgeordneten Dr. Freiherr 
Spies von Büllesheim (CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 
Frage B 60) : 

Wird die Bundesregierung — nachdem die Benutzung des 
Flugplatzes Teveren bei Geilenkirchen, Kr. Heinsberg, für das 
Frühwarnsystems AWACS nunmehr feststeht — mit den Vor-
arbeiten für die Feststellung der- Lärmschutzbereiche nach dem 
Fluglärmgesetz sofort beginnen, und kann bei solcher Vorberei-
tung erwartet werden, daß die Lärmschutzbereiche mit dem Be-
ginn des Flugbetriebs festgelegt sein werden? 

Ihre Frage nach den Vorarbeiten für die Festset-
zung des Lärmschutzbereiches für den Flugplatz Gei-
lenkirchen beantwortet ich wie folgt: 

Das Bundesministerium der Verteidigung ist in Zu-
sammenarbeit mit den zuständigen Stellen bereits 
damit befaßt, die An- und Abflugstrecken, die An-
zahl der Flugbewegungen auf diesen Strecken (Tag/ 
Nacht) und die Flugverfahren für den vorgesehenen 
Flugbetrieb des Frühwarnsystems AWACS auf dem 
militärischen Flugplatz Geilenkirchen erarbeiten zu 
lassen. Anschließend werden diese Angaben als Ein-
gabedaten in das Datenerfassungssystem für die Er-
mittlung von Lärmschutzbereichen an militärischen 
Flugplätzen nach dem Gesetz zum Schutz gegen 
Fluglärm aufgenommen und nach Überprüfung dem 
Bundesministerium des Innern als Grundlage für die 
Berechnung und Festsetzung des Lärmschutzberei-
ches übergeben. 

Da die Dateneinholung und Überprüfung noch vor 
 der Aufnahme des Flugbetriebes auf dem Flugplatz 
Geilenkirchen abgeschlossen sein wird, ist damit zu 
rechnen, daß die Festsetzung des Lärmschutzberei-
ches und die Aufnahme des Flugbetriebes zeitlich 
sehr nahe zusammen liegen werden. 

Anlage 57 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Jobst (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 61) : 

Was tut die Bundesregierung zum Schutz der deutschen Ver-
braucher vor Gesundheitsschäden angesichts der Tatsache, daß 
nach einem laut Pressemeldungen soeben erstellten Bericht des 
Gesundheitsbeirats beim niederländischen Gesundheitsministe-
rium niederländisches Schweinefleisch zu 30 v. H. und nieder-
ländisches Schlachtgeflügel zu 15 bis 20 v. H. durch Salmonellen 
verseucht ist und der Export von Schlachtschweinen, Hähnchen 
und Schlachtgeflügel aus Holland in die Bundesrepublik Deutsch-
land erheblich ist? 

Der Befall von Lebensmitteln tierischer Herkunft 
mit Salmonellen und die davon ausgehende Gefähr-
dung der Gesundheit des Menschen ist ein welt-
weites Problem, das nicht nur in den Niederlanden 
besteht und erst durch Bericht des niederländischen 
Gesundheitsministeriums bekanntgeworden ist. 

Die Voraussetzungen, unter denen Schweine-
fleisch im innergemeinschaftlichen Handelsverkehr 
aus den Niederlanden in die Bundesrepublik 
Deutschland verbracht werden darf, sind in der 
Richtlinie Nr. 64 /433 /EWG des Rates vom 26. Juni 
1964 zur Regelung gesundheitlicher Fragen beim in-
nergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem 
Fleisch vorgeschrieben. Die Anforderungen an Ge-
flügelfleisch sind der Richtlinie des Rates Nr. 
71 /118 /EWG vom 15. Februar 1971 zur Regelung 
gesundheitlicher Fragen beim Handelsverkehr mit 
frischem Geflügelfleisch zu entnehmen. Nach die-
sen EG-einheitlichen Regelungen darf Fleisch von 
Tieren, die an Salmonellose erkrankt waren, nicht in 
den innergemeinschaftlichen Handelsverkehr und da-
mit auch nicht aus den Niederlanden in die Bundes-
republik Deutschland verbracht werden. Die genann-
ten EG-Richtlinien sehen darüber hinaus auch geeig-
nete Maßnahmen vor, um eine Kontamination des 
Fleisches durch Salmonellen, ausgehend von latent 
infizierten Tieren, einzuschränken. Im Rahmen der 
Einfuhruntersuchung wird stichprobenweise über-
prüft, ob die EG-einheitlichen Regelungen in den 
Versandländern eingehalten worden sind. 

Eine völlige Freiheit nicht erhitzter tierischer 
Lebensmittel — wie frisches Schweinefleisch oder 
frisches Geflügelfleisch — kann bei der jetzigen 
weltweiten Salmonellensituation nicht erreicht wer-
den. Der Bundesgesundheitsrat, dessen Votum zu 
dieser Frage der Bundesminister für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit im Jahre 1976 eingeholt hat, 
empfiehlt eine Reihe von Maßnahmen, um die Ge-
sundheitsgefährdung für den Verbraucher zu ver-
hüten. Neben Empfehlungen zur Tierhaltung, Tier-
fütterung, Umwelthygiene und zur Rechtsetzung 
wird vom Bundesgesundheitsrat auch eine bessere 
Aufklärung des Verbrauchers über die Gefahren 
von Lebensmittelinfektionen und deren Verhütung 
durch Verbesserung der Küchenhygiene empfohlen. 
Dieser Empfehlung kommt der Bundesminister für 
Jugend, Familie und Gesundheit bereits seit vielen 
Jahren durch ein spezielles Merkblatt nach, das 
weite Verbreitung gefunden hat. 

Beanstandungen im Rahmen der Einfuhruntersu-
chung werden den zuständigen Behörden der Ver-
sandländer mitgeteilt; erforderlichenfalls wird auch 
die Kommission der EG informiert, um sicher zu sein, 
daß die Ursachen für die Beanstandungen abgestellt 
werden. 
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Anlage 58 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Hasinger (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 62) : 

Liegen bereits Ergebnisse des vom Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit beim Max-Planck-Institut für Psychiatrie 
in Auftrag gegebenen Forschungsvorhabens über nichtärztliche 
Psychotherapeuten vor, und wenn nicht, bis wann ist damit zu 
rechnen? 

Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in Mün-
chen hatte im Herbst 1976 den Auftrag erhalten, 
im Rahmen eines Forschungsvorhabens für das Bun-
desministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 
festzustellen, welche Personen als Nichtärzte Psy-
chotherapie ausüben, welche Tätigkeiten sie inso-
weit im einzelnen verrichten, in welchen Einrichtun-
gen dieses geschieht und über welche Vor- und 
Aus- oder Weiterbildung die betreffenden Personen 
verfügen. Der Abschlußbericht des Max-Planck-In-
stituts für Psychiatrie ist Anfang September dieses 
Jahres im Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit vorgelegt worden. Er wird derzeit 
vom Institut auf Wunsch des Bundesministers für 
Jugend, Familie und Gesundheit vor allem mit dem 
Ziel einer besseren Verständlichkeit in einigen Tei-
len überarbeitet. Ich rechne damit, daß diese Über-
arbeitung noch in diesem Jahre abgeschlossen wer-
den kann. 

Anlage 59 

Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Wolters auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Schreiber (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Frage B 63) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Verlage, die unter dem 
Deckmantel sogenannter Original-Bild- und Tondokumentationen 
NS-Propaganda verbreiten, angesichts der sich in letzter Zeit 
häufenden Indizierungen solcher Publikationen dazu übergehen, 
„Buchclubs für zeitgeschichtliche Literatur" zu gründen, um das 
mit der Indizierung verbundene öffentliche Verbreitungsverbot 
zu unterlaufen, und welche Folgerungen zieht die Bundesregie-
rung aus solchen Gründungen angesichts der Tatsache, daß diese 
Buchclubs weiterhin ungehindert mit NS-Propaganda handeln 
können? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß ein mit 
dem Vertrieb sogenannter Dokumentationen über 
die NS-Zeit befaßter und von Indizierungen der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften 
betroffener Verlag durch eine Leserumfrage die 
Gründung eines „Buchclubs" vorbereitet. Dieses 
Vorgehen dient, wie der Verlag in seinem Rund-
schreiben selbst einräumt, dem Zweck, das in  § 4 
Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes über die Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften (GjS) enthaltene und 
nach § 21 Abs. 1 GjS strafbewehrte Verbot eines 
Vertriebs im Versandhandel zu umgehen. 

Dieses Ziel kann jedoch auf dem eingeschlagenen 
Weg nicht erreicht werden; denn der gesamte Ge-
schäftsverkehr soll offensichtlich nach wie vor in 
den Formen des Versandhandels, insbesondere also 
ausschließlich auf schriftlichem Wege und ohne per-

sönlichen, eine zuverlässige Alterskontrolle ermög-
lichenden Kontakt mit dem Käufer stattfinden. Bei 
dieser Sachlage liegt begrifflich Versandhandel im 
Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 3 GjS vor. Sinn und Zweck 
des Versandhandelverbots ist es gerade, zu ver-
hindern, daß jugendgefährdende Schriften in die 
Hände von Kindern und Jugendlichen gelangen, die 
sich unkontrolliert und unkontrollierbar unter den 
Bestellern befinden können. . 

Der Strafvorschrift des § 21 Abs. 1 GjS in diesen 
Fällen zur Durchsetzung zu verhelfen, ist Aufgabe 
der Strafverfolgungsbehörden. 

Anlage 60 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Buschfort auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Dr. Blüm (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 64 und 65) : 

Ist die Bundesregierung bereit, gesetzliche Maßnahmen zu 
treffen, die vorsehen, daß das Kindergeld für behinderte, er-
werbsunfähige Kinder über das 25. Lebensjahr hinaus gezahlt 
wird? 

Ist die Bundesregierung bereit, gesetzliche Maßnahmen .zu 
treffen, die vorsehen, daß der Kinderzuschuß in der Renten-
versicherung unterhaltspflichtigen Personen für ihre behinderten 
erwerbsunfähigen Kinder über das 25. Lebensjahr hinaus ge-
währt wird? 

Zu Frage B 64: 

Nach dem Bundeskindergeldgesetz wird schon 
heute Kindergeld für behinderte Kinder über das 
25. Lebensjahr hinaus gewährt. Ein Anspruch be-
steht für sie in jedem Fall bis zur Vollendung des 
27. Lebensjahres. In typischen Bedarfssituationen 
wird Kindergeld auch über das 27. Lebensjahr hin-
aus gezahlt. Dabei handelt es sich insbesondere um 
Fälle, in denen das Kind ledig, verwitwet oder sein 
Ehegatte außerstande ist, es zu unterhalten. 

Zu Frage B 65: 

Es trifft zu, daß der Kinderzuschuß der gesetz-
lichen Rentenversicherung für behinderte Kinder 
längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres 
gewährt wird. Danach setzt die Zahlung des Kin-
dergeldes ein, soweit die in der Antwort zu Ihrer 
ersten Frage genannten Voraussetzungen vorliegen. 
Eine Änderung kann nicht in Aussicht gestellt wer-
den. Ich darf auf einige Gründe hinweisen, die da-
gegen sprechen, behinderten Kindern, die das 25. Le-
bensjahr vollendet haben, statt des Kindergeldes 
Kinderzuschuß zu zahlen. 

1. Nur diejenigen Behinderten käme die z. T. hö-
here Leistung aus der Rentenversicherung zu-
gute, deren Eltern eine Rente beziehen. Viele 
Behinderte würden durch ,die Rechtsänderung 
nicht begünstigt. 

2. Die Regelung würde zu einer Lastenverschie-
bung von der Kindergeldkasse zur Sozialversi-
cherung führen. Die Sicherstellung des Unter- 
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halts von Behinderten, sofern und soweit sie 
nicht durch die Eltern erfolgt, ist als eine Auf-
gabe der Allgemeinheit anzusehen, die aus 
Steuermitteln und nicht so sehr aus den Beiträ-
gen der Versicherten finanziert werden sollte. 
Von diesem Grundsatz sind auch .die gesetzge

-benden Körperschaften bei der Erhöhung des 
Kindergeldes ab Januar 1979 ausgegangen. 

3. Eine Ausdehnung der Regelung für behinderte 
Kinder liehe sich nicht auf den Kinderzuschuß 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung be-
schränken. Sie müßte auch für die Kinderzulage 
aus der Unfallversicherung und für Waisenren-
ten aus beiden Zweigen vorgesehen werden. 
Darüber hinaus würden Forderungen von ande-
ren Personen gestellt werden, die ihre Ausbil-
dung aus nicht zu vertretenden Gründen nicht 
bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres abge-
schlossen haben. 

Ich darf im übrigen darauf hinweisen, daß Fami-
lien mit behinderten Kindern außer durch Kinder-
geld wirtschaftlich dadurch entlastet werden, daß 
bei der Einkommensteuer Pauschbeträge für Körper-
behinderte geltend gemacht werden können. Der 
Pauschbetrag kann auf die Eltern übertragen wer-
den, wenn ihn das Kind nicht in Anspruch nimmt. 
Die Höhe des Pauschbetrages richtet sich nach der 
dauernden Minderung der Erwerbsfähigkeit des Kör-
perbehinderten (vgl. im einzelnen zu der gesetz-
lichen Regelung § 33 b des Einkommensteuergeset-
zes). 

Anlage 61 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage der Abgeordneten Frau Will-Feld (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 66) : 

Wie gedenkt die Bundesregierung laut Entwurf des Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Güterkraftverkehrsgesetzes die 
Chancengleichheit von Klein- und Mittelbetrieben zu Großbe-
trieben sicherzustellen, wenn die Betriebe nicht vor Ablauf der 
Gültigkeitsdauer ihrer Konzesssion erfahren, wie hoch der 
Leistungsdurchschnitt im jeweiligen Land liegt, um feststellen 
zu können, ob sie in den letzten 24 Monaten die Leistungen mit 
mehr als der Hälfte des Landesdurchschnitts erzielt hatten, zu-
mal Großbetriebe die Möglichkeit haben, die ablaufende Kon-
zession verstärkt einzusetzen, um auf diese Weise über die ge-
forderte Mindestleistung zu kommen, ohne daß eine entspre-
chende Auftragslage vorliegt? 

Die Leistungszahlen je Genehmigungsart und 
Land werden künftig monatlich . durch die Bundes-
anstalt für den Güterfernverkehr ermittelt. Über 
die Leistungszahlen wird dann die Bundesanstalt 
Auskunft geben. Außerdem sollen die Zahlen ver-
öffentlicht werden. 

Anlage 62 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des  Abgeordneten Krockert. (SPD) (Druck-
sache 872339 Frage B 67) : 

Werden Bundesregierung und Deutsche Bundesbahn dafür 
sorgen, daß der Hauptbahnhof der hessischen Landeshauptstadt 
Wiesbaden künftig besser bei der Fernverkehrsstreckenführung, 
insbesondere in der Intercity-Linienführung, berücksichtigt wird? 

Nach Mitteilung der für die Fahrplangestaltung 
zuständigen Deutschen Bundesbahn (DB) halten zur 
Zeit in der Landeshauptstadt Wiesbaden im täg-
lichen Durchschnitt 12 IC- und. 18 D-Züge. Mit Be-
ginn des Jahresfahrplans 1979/80 am 27. Mai 1979 
wird im Rahmen der Einführung des doppelklas-
sigen IC-Verkehrs die Landeshauptstadt Wiesbaden 
von Stunde 8 bis Stunde 22 stündlich mit einem IC-
Zug der Intercity-Linie 2, Hannover—Köln—Frank-
furt/Main—München, bedient werden. Hierdurch 
erhöht sich die Zahl der in Wiesbaden haltenden 
IC-Züge auf 29, während sich die Zahl der halten-
den D.-Züge  auf 10 verringert. Nach dieser Planung 
wird die Anzahl der insgesamt in Wiesbaden hal-
tenden Fernzüge vermehrt werden. 

Die DB erwartet, daß nach einer angemessenen 
Anlaufzeit auch das Verkehrsaufkommen auf dem 
Bahnhof Wiesbaden entsprechend zunimmt. 

Anlage 63 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Biechele (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 68) : 

Sind nach Kenntnis der Bundesregierung Informationen zu-
treffend, daß unbeschadet der Ergebnisse der verschiedenen 
Regionalkonferenzen über die Stillegungspläne die Hauptverwal-
tung der Deutschen Bundesbahn die im Dezember 1977 zur Still-
legung vorgesehenen Streckenabschnitte in Baden-Württemberg 
tatsächlich stillegen will, wie aus einem Brief des Präsidenten 
der Bundesbahndirektion Stuttgart vom 31. Oktober 1978 an die 
Dienststellenleiter der Bahnhöfe zu entnehmen ist (vgl. Artikel 
„Ein Schreiben an die Bahnhofs-Vorstände beweist es: Still-
legungspläne werden ohne Zögern weiterbetrieben" in der 
Schwäbischen Zeitung Nr. 267 vom 18. November 1978)? 

Mit dem genannten innerdienstlichen Schreiben 
sollen nach Auskunft der Deutschen Bundesbahn 
(DB) die Dienststellen des Direktionsbezirkes über 
den Verfahrensgang bis zur Entscheidung des Bun-
desministers für Verkehr über die Umstellung des 
Schienenpersonennahverkehrs auf Busbedienung in-
formiert werden. Da verschiedene innerdienstliche 
Tatbestände als bekannt vorausgesetzt werden, 
kann es in der Öffentlichkeit mißverstanden wer-
den. 

Der Ablauf des Verfahrens selbst ist im Bundes-
bahngesetz festgelegt. Nach der Anhörung der ober-
sten Landesverkehrsbehörden beschließt der Ver-
waltungsrat der DB. Der Bundesminister für Verkehr 
entscheidet dann über einen ggf. von der DB gestell-
ten Antrag aus gesamtwirtschaftlicher und politi-
scher Sicht. 



9664* 	Deutscher Bundestag — 8. Wahlperiode — 123. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 7. Dezember 1978 

Anlage 64 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Daubertshäuser (SPD) 
(Drucksache 8/2339 Fragen B 69, 70, 71 und 72): 

Welche Vorbereitungen sind zwischenzeitlich ergriffen wor-
den, um den kombinierten Verkehr hinsichtlich der Qualität und 
Quantität zu verbessern? 

Ist gewährleistet, daß die Weiterentwicklung des kombinierten 
Verkehrs auch mit den wichtigsten Huckepack betreibenden 
Staaten koordiniert wird?  

Wie hoch ist beim kombinierten Verkehr der Ist-Zustand in 
Tonnen, und wie sehen mittel- und langfristig die Prognosen 
aus?  

Ist mittel- und langfristig durch eine Stärkung des kombinier-
ten Verkehrs mit einer Straßenentlastung insbesondere von aus-
ländischen Schwerlastzügen zu rechnen? 

Zu Frage B 69: 

Zur Verbesserung von Qualität und Quantität des 
kombinierten Verkehrs haben mit der Bundesbahn 
und den Gesellschaften des kombinierten Verkehrs 
Abstimmungsgespräche stattgefunden. Der Bundes-
bahn wurde die Anschaffung der von ihr zunächst 
für notwendig gehaltenen Wagen für den kombi-
nierten Verkehr und Binnencontainer von der Bun-
desregierung genehmigt. Im Einvernehmen mit. dem 
Bundesminister der Finanzen wird der Bundesmini-
ster für Verkehr voraussichtlich noch in diesem 
Monat der Bundesbahn die genauen Vorgaben hin-
sichtlich Qualität und Quantität des kombinierten 
Verkehrs übermitteln. 

Zu Frage B 70: 

Mit den wichtigsten huckepacktreibenden Staa-
ten wird in bilateralen Verhandlungen der Ausbau 
des kombinierten Verkehrs koordiniert. Daneben 
befassen sich — unter intensiver deutscher Mit-
arbeit — der Verkehrsministerrat der EG, die Euro-
päische Konferenz der Verkehrsminister und die 
Wirtschaftskommission für Europa (ECE) mit dem 
kombinierten Verkehr. Auch diese multilateralen 
Verhandlungen werden dazu benutzt, den kombi-
nierten Verkehr zu fördern und ein möglichst ko-
ordiniertes Vorgehen auf diesem Sektor zu errei-
chen. 

Zu Frage B 71:  

Im Containerverkehr wurden in den ersten sechs 
Monaten dieses Jahres 2,4 Millionen t Güter beför-
dert; ausgehend von den Steigerungen in den ersten 
sechs Monaten rechnet die DB jetzt . mit ca. 5,5 Mil-
lionen t für das ganze Jahr 1978. Im Huckepack-
verkehr wurden in den ersten zehn Monaten die-
ses Jahres 2,6 Millionen. t Güter transportiert, für 
1978 wird nunmehr mit 3,1 Millionen t gerechnet. 

Für 1985 wird ein Aufkommen von 6 Millionen t 
im Huckepackverkehr und 12,5 Millionen t im Con-
tainerverkehr erwartet. Weil damit das Markt-
potential für den kombinierten Verkehr noch nicht  

ausgeschöpft sein dürfte, soll eine Prognose für 1990 
in Auftrag gegeben werden. 

Zu Frage B 72: 

Bereits mittelfristig ist durch eine Steigerung des 
kombinierten Verkehrs eine Straßenentlastung zu 
erwarten. Durch den Huckepackverkehr werden 
1985 die Nord-Süd-Autobahnen vom Lkw-Verkehr 
bis zu 18 °/o entlastet. Der Anteil ausländischer Lkw 
am Huckepackverkehr wird im gleichen Zeitraum 
ebenfall erheblich steigen, da für den Transitver-
kehr neue Spezialniederflurwagen eingesetzt wer-
den sollen, mit denen Lkw normaler Bauart beför-
dert werden können. Eine zurückhaltende Politik bei 
der Vereinbarung von Genehmigungskontingenten 
für den grenzüberschreitenden Straßengüterverkehr 
wird diese Tendenz unterstützen. 

Anlage 65 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. von Geldern (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 73) : 

Trifft es zu, daß im Bereich des Landkreises Cuxhaven die 
erst vor wenigen Jahren mit Bundes- und Landesmitteln modern 
ausgebauten Straßenmeistereien in Dorum, Hagen und Hemmoor 
im Zuge einer Neugliederung wieder aufgelöst und die entspre-
chenden Gebäude veräußert werden sollen, und wenn  ja,  wie 
wird dies wirtschaftlich und technisch begründet? 

Die Straßenmeistereien in Dorum, Hagen und 
Hemmoor wurden nicht mit Bundesmitteln, sondern 
mit Mitteln des Landes Niedersachsen gebaut; sie 
sind Eigentum des Landes. 

Inwieweit im Zuge einer Neugliederung der nie-
dersächsischen Straßenbauverwaltung diese Stra

-ßenmeistereien aufgelöst und die Anlagen verkauft 
werden sollen, ist der Bundesregierung nicht be-
kannt. 

Anlage 66 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haehser auf die Schrift-
liche Frage des Abgeordneten Bindig (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Frage B 74) : 

Welche Abfertigungskapazität an Pkw- und Lkw-Einheiten soll 
die geplante Grenzübergangsstelle im Zuge der A 881 nach den 
derzeitigen Planungen bekommen, und wie groß ist die Ab-
fertigungskapazität an Pkw- und Lkw-Einheiten beim deutsch-
schweizerischen Grenzübergang an der T 15 zwischen Bietingen 
und Thayngen? 

Bei der Planung der deutsch-schweizerischen Ge-
meinschaftszollanlage Konstanz/Kreuzlingen an der 
Bundesautobahn A 881 wird davon ausgegangen, 
daß sich der überregionale grenzüberschreitende 
Verkehr von den übrigen Landstraßenübergängen 
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auf den neuen Grenzübergang verlagern wird. Au-
ßerdem werden die üblichen Verkehrssteigerungen 
sowie der Verkehr, den eine Autobahn zusätzlich 
anzieht, berücksichtigt. Für die Abfertigung des ein-
reisenden Pkw-Verkehrs sind vier Fahrspuren vor-
gesehen. Damit ist die Abfertigungskapazität für 
Pkw von der baulichen Ausstattung her nahezu un-
beschränkt. Für einfahrende Lkw ist ein Stauraum 
von 32 Plätzen vorgesehen. Dieser Planung wird 
ein voraussichtliches Verkehrsaufkommen von jähr-
lich bis zu 30 000 Lkw zugrunde gelegt, das ca. 
125 % des Aufkommens beim Zollamt Konstanz-
Emmishofer-Tor entspricht. Zusätzliche Reserveflä-
chen sind eingeplant. Die personelle Ausstattung 
des Gemeinschaftszollamts wird von der tatsäch-
lichen Verkehrsentwicklung abhängen. 

Die Abfertigungskapazität des Zollamts Bietin-
gen an der Bundesstraße B 34 (schweizerische Be-
zeichnung T 15) entspricht dem dortigen Verkehrs-
aufkommen. Dies beläuft sich auf der Eingangsseite 
auf jährlich rd. 1 Million Pkw und 45 000 Lkw. 
Nach Fertigstellung der Bundesautobahn A 81 vom 
Singener Kreuz bis Bietingen wird sich der grenz-
überschreitende Verkehr erheblich erhöhen, auch 
wenn die Autobahn in absehbarer Zeit nicht in die 
Schweiz weitergeführt wird. Hierdurch wird es 
notwendig werden, das Zollamt Bietingen entweder 
auszubauen oder neu zu errichten. Letzteres wird 
von der neuen Trassenführung der B 34 abhängen, 
die die Verbindung zwischen Autobahnende und 
der schweizerischen T 15 herstellt. 

Anlage 67 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Bindig (SPD) (Drucksache 
8/2339 Frage B 75) : 

Kennen die Gesetze, Verordnungen und Richtlinien zur Pla-
nung und zum Ausbau von Bundesautobahnen Begriffe wie 
„Zubringerautobahn", „Ergänzungsautobahn" oder „autobahn-
ähnliche Schnellstraße", und gibt es  für solchermaßen genannte 
Straßen besondere Ausbaunormen, die von den üblichen Aus-
baunormen für Bundesautobahnen mit den Regelquerschnitten 
RQ 29 und RQ 26 abweichen? 

Das Bundesfernstraßengesetz definiert in § 1 
„Bundesfernstraßen" und unterscheidet Bundesauto-
bahnen und Bundesstraßen. Weitere Unterscheidun-
gen nach Verkehrsfunktionen sind weder im Ge-
setz noch in Verordnungen festgelegt. Haushalts-
mäßig wird allerdings zwischen „Autobahnen des 
Grundnetzes" und „Ergänzungsautobahnen" unter-
schieden. 

Zweibahnige Bundesfernstraßen werden entspre-
chend ihrer Verkehrsfunktion grundsätzlich mit Re-
gelquerschnitten RQ 29 bzw. RQ 26 gebaut. 

Anlage 68 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Kiechle (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2339 Fragen B 76 und 77) : 

Trifft es zu, daß der Bundesverkehrsminister aus der bisheri-
gen Autobahnplanung im Raum Allgäu die A 98 östlich von 
Kempten bis zum Irschenberg und westlich des Wangener Kreu-
zes in Richtung Basel sowie die A 91 (B 17 neu) Hopferau - 
Steingaden ersatzlos gestrichen hat und daß im neuen Bedarfs-
plan für Bundesfernstraßen diese früher geplanten Schnellwege 
nicht mehr erscheinen werden? 

Trifft es zu, daß der Bundesverkehrsminister entschieden hat, 
daß die A 98 vom Autobahnkreuz Allgäu bis Wangen und die 
A 985 (B 19 neu) zwischen dem Autobahnkreuz Allgäu und Im-
menstadt-Stein im neuen Bedarfsplan für Bundesfernstraßen nur 
noch als zweispurige Schnellstraßen geführt werden? 

Nein, der Bundesminister für Verkehr hat weder 
die A 98 Kempten—Irschenberg und westlich des 
Wangener Kreuzes in Richtung Basel sowie die 
B 17 n Hopferau—Steingaden ersatzlos gestrichen 
noch entschieden, daß die A 98 Kempten—Wangen 
und die B 19 neu Kempten—Immenstadt /Stein nur 
noch als zweispurige Schnellstraße geführt werden. 
Änderungen des Bedarfsplanes und der Dringlich-
keitseinstufung einzelner Bauvorhaben sind — im 
Anschluß an die Überprüfung durch den Bundes-
minister für Verkehr — allein der abschließenden 
politischen Entscheidung durch das Parlament vor-
behalten. 

Anlage 69 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Berger (Lahnstein) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 78, 79, 80 und 
81): 

Ist es zutreffend, daß im Bundeshaushalt 1978 Mittel für die 
Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs in der Stadt 
St. Goarshausen bereitgestellt waren, und wenn ja, in welcher 
Höhe, und warum ist mit den Bauarbeiten trotz verfügbarer 
Mittel nicht oder noch nicht begonnen worden? 

Hält es die Bundesregierung für gerechtfertigt und vertretbar, 
daß das Wasser- und Schiffahrtsamt Koblenz (Außenstelle Dietz) 
Mietverträge über einen als Campingplatz zu nutzenden (und 
vom Pächter entsprechend ausgebauten) Uferstreifen zur Lahn 
aus Flurstücken 77/1, 77/2, 77/3 und 361/243 Flur 19 und 31 der 
Gemarkung Oberlahnstein am 24. September 1976 in bezug auf 
die Höhe des Entgelts gekündigt und ein neues Entgelt mit 
Vertragsangebot Nr. 228 vom 12. Mai 1978 ausschließlich für das 
Jahr 1977 festgesetzt hat? 

Hält es die Bundesregierung für gerechtfertigt und vertretbar, 
daß dieses Entgelt von bisher 360,— DM auf 3 021,— DM um 
839 v. H. dabei erhöht worden ist mit dem ausdrücklichen Hin-
weis, daß eine weitere Erhöhung nicht zu umgehen sei und daß 
für das Jahr 1978 bis Ende Oktober 1978 noch keine Regelung 
des Pachtverhältnisses erfolgt ist? 

Hält es die Bundesregierung für gerechtfertigt und vertretbar, 
daß dem Mieter ein längerfristiger Vertrag als Grundlage seiner 
langfristigen Dispositionen dadurch verweigert wird, daß die 
Vertragsverlängerung nur für jeweils ein Jahr erfolgen kann, 
bei vierteljähriger Kündigungsfrist? 

Zu Frage B 78: 

Für die Beseitigung des schienengleichen Bahn-
überganges St. Goarshausen im Zuge der B 274 sind 
im Straßenbauplan 1978 insgesamt 2,3 Millionen DM 
bereitgestellt, davon Anteil Bund 1,5 Millionen DM, 
Anteil Bundesbahn 0,8 Millionen DM. 

Mit der Maßnahme konnte bisher nicht begonnen 
werden, da die Kreuzungsvereinbarung zwischen der 
Straßenverwaltung Rheinland-Pfalz und der Bundes-
bahndirektion Frankfurt noch nicht abgeschlossen 
ist. 
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Zu Frage B 79: 

Die Wasser- und Schiffahrtsämter sind durch 
Dienstvorschriften, welche der Verwirklichung von 
Bestimmungen der Bundeshaushaltsordnung dienen, 
gehalten, die privatrechtlichen Entgelte regelmäßig 
zu überprüfen. Falls sich die Bemessungsgrundlagen 
geändert haben (z. B. Ansteigen der ortsüblichen 
Entgelte oder des Bodenwertes), sind die Entgelte 
anzupassen. 

Zu Frage B 80: 

Wenn die bisherigen Entgelte — die im vorliegen-
den Falle vor mehr als 15 Jahren vereinbart wur-
den — wesentlich zu niedrig sind, sind starke Anhe-
bungen nicht zu vermeiden. Der Prozentsatz hat in 
solchen Fällen keinerlei Aussagekraft. Das jetzige 
Entgelt wurde auf der Grundlage eines OFD-Gutach-
tens ermittelt. 

Nach § 2 der Bauordnung des Landes Rheinland-
Pfalz sind Campingplätze genehmigungspflichtig. Die 
Auflage des Wasser- und Schiffahrtsamtes, die lan-
desrechtliche Genehmigung beizubringen, hat der 
Betreiber des Campingplatzes, Herr Schwarz, bis 
heute nicht erfüllt. Bis zur Beibringung der Geneh-
migung können nur Verträge mit einjähriger Lauf-
zeit abgeschlossen werden. Den Vertrag für 1978 
hat das Wasser- und Schiffahrtsamt Herrn Schwarz 
am 1. Dezember 1978 zur Unterzeichnung zuge-
sandt; es hatte bis dahin auf. die Vorlage der Ge-
nehmigung gewartet. 

Zu Frage B 81: 

Falls nicht Gründe entgegenstehen, die sich aus 
der Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Was-
ser- und Schiffahrtsverwaltung ergeben, bestehen 
bei Nutzungen und Investitionen, die ein länger-
fristiges Vertragsverhältnis sinnvoll erscheinen las-
sen, keine Bedenken gegen eine längere Vertrags-
dauer; im vorliegenden Fall träfe dies nach Vorlage 
der landesrechtlichen Genehmigung zu. 

Anlage 70 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Jäger (Wangen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 82) : 

Ist die Antwort des Parlamentarischen Staaatssekretärs Wrede 
vorn 29. November 1978 auf meine Anfrage in Drucksache 8/2315 
Teil B Nr. 76 so zu verstehen, daß es die Bundesregierung ab-
lehnt, vor der Entscheidung des Bundesverkehrsministers über 
die Stillegung des Personenverkehrs auf bestimmten Strecken 
der Deutschen Bundesbahn den betroffenen Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages die diesbezüglichen Anträge der Deut-
schen Bundesbahn einschließlich ihrer Begründung zur Kenntnis 
zu bringen? 

Meine Ausführungen vom 29. November 1978 
möchte ich dahin gehend ergänzen, daß die Unter-
lagen mit den relevanten Streckendaten mit minde-
stens drei Monaten Vorlauf zu den Regionalge-

sprächen von den zuständigen obersten Landesver-
kehrsbehörden allen Regionalgesprächsteilnehmern 
zur Verfügung gestellt worden sind. In Baden-Würt-
temberg sind sie z. B. für die Region BW 6 
(Schwab. Alb/südöstlicher Landesteil) am 19. De-
zember 1977 mit der Einladung zum Regionalge-
spräch am 18. April 1978 in Tübingen an alle Ge-
sprächsteilnehmer gesandt worden. Soweit mir be-
kannt ist, sind diese Daten auch Ihnen zugegangen. 
In den Regionalgesprächen ist über die geplanten 
Umstellungsmaßnahmen eine sehr intensive Dis-
kussion, an der sich zahlreiche Mitglieder des Bun-
destages beteiligt haben, geführt worden. 

Die dort vorgetragenen Argumente sind dem 
Bundesminister für Verkehr bekannt. Sie sind auch 
in die abschließende Stellungnahme des Landes ein-
gearbeitet. Eine weitere Erörterung mit den Mitglie-
dern des Bundestages ist deshalb nicht vorgesehen. 

Anlage 71 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Holtz (SPD) (Drucksache 
8/2339 Frage B 83) : 

Wann will die Bundesregierung . auch angesichts der breiten 
Unterstützungen aus der Bevölkerung, dem Rat der Stadt Hilden, 
der zuständigen Industrie- und Handelskammer und vieler. Aus-
flügler eine Entscheidung über die Einrichtung eines S-Bahn-
haltepunkts in Hilden-Ost treffen? 

Dem Bundesminister für Verkehr liegt kein An-. 
trag auf Entscheidung über die Einrichtung eines 
S-Bahnhaltepunkts in Hilden-Ost vor. 

Anlage 72 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Männing (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Fragen B 84 und 85) : 

Ist es zutreffend, daß die Bundesrepublik Deutschland im Ver-
gleich mit anderen Ländern ein überaus hohes Flugpreisniveau 
hat, und wie groß ist dieser Niveauunterschied im Vergleich zu 
den anderen Ländern der EG und den USA? 

Weigert sich die Bundesregierung gegen die Übernahme einer 
Politik der Flugpreissenkung, so wie sie von der Regierung der 
USA seit geraumer Zeit erfolgreich betrieben wird, und wenn 
ja, aus welchen Gründen? 

Zu Frage B 84: 

Im Vergleich zu den Ländern der EG und den 
USA ist das Niveau der internationalen Flugpreise 
in der Bundesrepublik Deutschland etwa gleich. Für 
DM-Inhaber können sich jedoch aus Gründen der 
Währungsdisparität Unterschiede nach unten (z. B. 
in England) oder nach oben (z. B. in der Schweiz) 
ergeben, je nachdem in welchem Land der Flug an-
getreten wird. 

Im innerstaatlichen Verkehr nimmt die Bundes-
republik einen Mittelplatz ein. So liegen z. B. in Eu- 
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ropa die innerdeutschen Flugpreise unter denen der 
Niederlande, der Schweiz, Osterreichs und Däne-
marks. 

Zu Frage B 85:  

Die Bundesregierung ist nicht gegen wirtschaftlich 
 zu rechtfertigende Flugpreissenkungen. So hat sie 

erst kürzlich verbilligte Sondertarife im Verkehr 
mit den USA und Fernost sowie für den Europaver-
kehr genehmigt. Auch die am 1. November 1978 
mit den USA getroffene Vereinbarung sieht eine 
Liberalisierung des Tarifbildungsverfahrens vor. Die 
Bundesregierung ist jedoch nach wie vor der Auf-
fassung, daß auf die Dauer nur kostendeckende 
Flugpreise einen leistungsfähigen und sicheren Luft-
verkehr gewährleisten. 

Anlage 73  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen der Abgeordneten Frau Hoffmann (Hoya) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 86 und 87) :  

Wie beurteilt die Bundesregierung die derzeitige Lage der 
Flugüberwachung und Sicherheit im Luftraum der Bundesrepublik 
Deutschland im Zusammenhang mit der zwar abnehmenden 
Zahl der sogenannten Beinahezusammenstöße und der jetzt ver-
öffentlichten Steigerung der Passagier- und Luftfrachtgutzahlen 
der Deutschen Lufthansa, die neben der Ausweitung von anderen 
Fluggesellschaften zwangsläufig eine Erhöhung der eingesetzten 
Flüge mit sich bringt? 

Wie sieht die Bundesregierung die Konkurrenz im Personen-
verkehr zwischen der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen 
Lufthansa, und versucht die Bundesregierung, durch entspre-
chende Maßnahmen einem Verkehrsmittel eine größere Priorität 
als bisher einzuräumen? 

. Zu Frage B 86:  

Es ist seit längerem zu beobachten, daß durch  

den Einsatz größeren Fluggerätes die Anzahl der  
Flugbewegungen geringer als die Passagier- und  

Luftfrachtgutzahlen steigt. Es ist davon auszugehen,  

daß diese Tendenz sich fortsetzt. Im übrigen würde  

sich die Gefährdungswahrscheinlichkeit des durch  

den Flugverkehrskontrolldienst betreuten Einzelflu-
ges nicht erhöhen, wenn die Anzahl der gefährden-
den Flüge (nach der Statistik sind dies überwiegend  

unkontrollierte Flüge der allgemeinen Luftfahrt und  
der Luftverteidigung) konstant bleibt. Das ist nach  

den derzeitigen Beobachtungen der Fall.  

Unabhängig von diesen Überlegungen sieht die  
Bundesregierung in der zügigen Fortsetzung der  
Realisierung des 1976 zwischen dem Bundesminister  

für Verkehr und dem Bundesminister der Verteidi-
gung vereinbarten — bisher recht erfolgreichen — 
Kataloges von Maßnahmen zur Erhöhung der Sicher-
heit im Luftraum als geeignetes Mittel an, die Zahl  

der gefährlichen Begegnungen zu reduzieren.  

Die Schwerpunkte bei der weiteren Realisierung  
des Maßnahmenkataloges liegen in den kritischen  

Bereichen um die Verkehrsflughäfen und bei den  

Luftverteidigungseinsätzen. Im einzelnen sind dies:  

Ausdehnung der .Kontrolle der Sichtflüge im Be-
reich der Verkehrsflughäfen 

— Erweiterung, Verbesserung des Fluginformations-
dienstes 

— Intensivierung der betrieblich /technischen Zu-
sammenarbeit der Flugsicherung-Luftverteidi-
gung  

Zu Frage B 87: 

Zwischen dem innerdeutschen  Luftverkehr der 
Deutschen Lufthansa (DLH) und dem Personenfern-
verkehr — insbesondere dem IC /TEE-Verkehr — 
der  Deutschen Bundesbahn (DB) bestehen auf be-
stimmten Kurz- und Mittelstreckenverbindungen 
Konkurrenzbeziehungen. Die Verkehrsteilung zwi-
schen beiden Verkehrsträgern wird im wesentlichen 
durch Qualität und Quantität des Verkehrsangebots 
sowie die Verkehrstarife beeinflußt. 

Die Bundesregierung unterstützt , entsprechend 
ihrer allgemeinen verkehrspolitischen Zielsetzungen 
eine gesamtwirtschaftlich sinnvolle Aufgabenteilung 
zwischen DB und DLH unter Wahrung der jeweili-
gen Angebotsvorteile. Sie hält ferner die bessere 
Verknüpfung von, Verkehrsflughäfen mit dem Fern-
verkehrsnetz der Schiene für erstrebenswert. 

Es ist jedoch nicht beabsichtigt, einem Verkehrs-
träger von vornherein Priorität einzuräumen. 

Anlage 74  

Antwort  

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Böhm (Melsungen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 88 und 89) : 

Besteht im Zusammenhang mit der für 1979 geplanten Umwand-
lung der Bundesbahnschule in Mainz in eine Fachhochschule die  
Überlegung, die jetzige Bundesbahnschule aus Bebra abzuziehen, 
wenn für die Institution in Mainz eine Lehranstalt der Deut-
schen Bundesbahn gebaut werden sollte, die beide Schulen um-
faßt?  

Ist die Deutsche Bundesbahn bereit, für die durch zahlreiche 
Arbeitsplatzverluste im Bereich der Deutschen Bundesbahn in den 
letzten Jahren schwer getroffenen Eisenbahnerstadt Bebra da-
durch einen Ausgleich zu schaffen, daß die geplanten Lehr-
anstalten der Deutschen Bundesbahn in Bebra und damit im 
hessischen Zonenrandgebiet errichtet werden und damit zu-
gleich eine bedeutende strukturpolitische Maßnahme darstellen 
würde? 

Durch die Umwandlung der Bundesbahnschule in 
Mainz in eine Fachhochschule des Bundes für öffent-
liche Verwaltung, Fachbereich Eisenbahnwesen und 
die dadurch bedingten Baumaßnahmen wird die Bun-
desbahnschule in Bebra nicht negativ betroffen. Es 
bestehen derzeit keine Pläne der Deutschen Bun-
desbahn, die Schule in Bebra aufzulösen. Da die bis-
her an der Bundesbahnschule in Mainz durchgeführ-
ten Veranstaltungen auf andere Schulen im Bereich 
der Deutschen Bundesbahn verlagert werden müs-
sen, besteht sogar die Möglichkeit, daß die Bundes-
bahnschule in Bebra hieran teilnimmt. 

In diesem Sinne wird die Deutsche Bundesbahn 
auch dem Magistrat der Stadt Bebra antworten, der 
sich mit Eingaben an das Unternehmen gewandt hat. 
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Anlage 75 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Biechele (CDU/CSU) (Druck-
sache 8/2339 Frage B 90) : 

Welche ländlichen Poststellen in Baden-Württemberg sollen 
nach den jetzigen Plänen der Bundesregierung aufgehoben wer-
den, da sie angeblich unwirtschaftlich sind? 

Es gibt z. Z. keine Pläne des Bundesministeriums 
für das Post- und Fernmeldewesen zur Aufhebung 
bestimmter Poststellen in Baden-Württemberg. 

Von einer Arbeitsgruppe angestellte Überlegun-
gen zur Neuordnung der Landversorgung im gesam-
ten Bundesgebiet sind noch Gegenstand von Unter-
suchungen. Vor deren Abschluß ist eine Aussage 
über eine mögliche Neuordnung nicht möglich. 

Anlage 76 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Friedmann (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 91): 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, die sogenannte Funk-
tionsgruppenregelung auch auf die Angehörigen des höheren 
Postdienstes anzuwenden? 

Zur sogenannten Funktionsgruppenregelung ge-
hören 

1. die Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 des Bundes-
besoldungsgesetzes vom 23. Dezember 1971 
(BGBl. I S. 2162), 

2. die Verordnung zur Änderung der Verordnung 
zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 des Bundesbesoldungsgeset-
zes vom 30. April 1974 (BGBl. I S. 1031), 

3. die Zweite Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 des 
Bundesbesoldungsgesetzes vom 9. November 
1978 (BGBl. I S. 1173). 

In den Verordnungen zu Nr. 1 und Nr. 2 sind im 
einzelnen die Beamtengruppen aufgeführt, für die 
nach sachgerechter Stellenbewertung die Stellen-
obergrenzen des § 26 Abs. 1 Bundesbesoldungsge-
setz überschritten werden dürfen. Beamte oder Grup-
pen von Beamten des höheren Dienstes — und da-
mit auch des höheren Postdienstes — werden in den 
Verordnungen nicht genannt. Die Bundesregierung 
sieht deshalb keine Möglichkeit, diese Verordnun-
gen auch auf Angehörige des höheren Postdienstes 
anzuwenden. 

Bei der Verordnung zu Nr. 3 — der sogenannten 
Rationalisierungsmaßnahmen-Verordnung (RatVO) 
— ist zu unterscheiden, ob sich infolge von Rationa-
lisierungsmaßnahmen 

• die Zahl der Planstellen verringert (§ 1) oder 

• besetzte Beamtendienstposten wegfallen (§ 2). 

Die Regelung des § 1 der RatVO ist nicht auf Lauf-
bahngruppen begrenzt, so daß § 1 auch auf Beamte 
des höheren Postdienstes anzuwenden ist. 

§ 2 der RatVO gilt dagegen ausdrücklich nur für 
Beamte des mittleren und gehobenen Dienstes, so 
daß die Bundesregierung sich außerstande sieht, 
diese Vorschrift auf Beamte des höheren Postdien-
stes anzuwenden. 

Anlage 77 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Stercken (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2339 Frage B 92) : 

Trifft es zu, daß die Deutsche Bundespost die vorgesehenen 
Gutschriften für eine einmalige Gebührenermäßigung nicht vor-
nimmt, wenn die Fernsprechteilnehmer bereits soziale Vergün-
stigungen erfahren? 

Es trifft nicht zu, daß von der mit der „Elften 
Verordnung zur Änderung der Fernmeldeordnung 
vom 29. Mai 1978" verordneten pauschalen Gebüh-
renermäßigung bei den Fernsprechhauptanschlüssen 
für das zweite Halbjahr 1978 die Inhaber von Fern-
sprechsozialanschlüssen ausgenommen sind. Die Ge-
bührenermäßigung wird für jeden Fernsprechhaupt-
anschluß gutgeschrieben. 

Anlage 78 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftlichen 
Fragen des Abgeordneten Dr. Köhler (Wolfsburg) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen B 93 und 94) : 

Hält die Bundesregierung die Situation bei der Postzustellung 
im dünn besiedelten ländlichen Raum für zumutbar, wenn z. B. in 
der Gemeinde Altena und Saalsdorf auf Grund der Zuordnung 
zum Postamt Wolfsburg die Post und auch die Tageszeitung den 
Empfänger erst zwischen 17 und 18 Uhr erreichen? 

Welche organisatorischen oder technischen Maßnahmen gedenkt 
die Bundesregierung zu ergreifen, um die Dienstleistungen der 
Deutschen Bundespost im ländlichen Raum, insbesondere im Hin- 
blick auf den angesprochenen Mißstand in Altena und Saalsdorf, 
zu verbessern? 

Zu Frage B 93: 

Beginn und Ende der Zustellung sind maßgeblich 
vom Zeitpunkt des Eingangs der Sendungen bei der 
jeweiligen Postanstalt mit Zustelldienst abhängig. 
Der Auslieferungszeitraum erstreckt sich — je nach 
verkehrsgeographischer Anbindung der zuständigen 
Postanstalt — von den frühen Vormittags- bis in die 
Mittagsstunden, in Einzelfällen auch bis in den 
Nachmittag. Spätere Auslieferungszeiten sind Aus-
nahmen und beruhen zumeist auf erhöhtem Ver-
kehrsanfall, verspätetem Eingang der Sendungen 
oder plötzlichem Ausfall von Verteil- und Zustell-
personal. Auch in den Gemeinden Altena und Sals-
dorf war der Ausfall des ortskundigen Zustellers 
Grund für die bedauerliche Verzögerung der Zu-
stellung. 
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Zu Frage B 94: 

Die Deutsche Bundespost bemüht sich nachdrück-
lich um eine zweckmäßige und für den Kunden an-
gemessene Versorgung der ländlichen Gebiete. Sie 
ist bestrebt, die ihren Dienstleistungen zugrunde 
liegende Betriebsorganisation kundengerecht zu ver-
bessern. So ist in den vergangenen Jahren der Land-
zustelldienst unter Straffung der Zustellorganisation 
weitgehend auf die Benutzung von Kraftwagen um-
gestellt worden. Damit konnte die Zustellqualität all-
gemein gehoben und in vielen Fällen durch Wegfall 
von Zwischentransporten auch ein früherer Zustell-
beginn erreicht werden. Die Deutsche Bundespost 
wird diese Bemühungen auch künftig in wirtschaft-
lich sinnvollem Rahmen fortsetzen. 

Anlage 79 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Jäger (Wangen) (CDU/ 
CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 95) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß schwerhörigen Mitbür-
gern, die auf ein Hörgerät angewiesen sind, bei den herkömm-
lichen Telefonapparaten die Verständigung mit anderen Fern-
sprechteilnehmern sehr erschwert ist, daß die Deutsche Bundes-
post aber bisher keine Apparate anbietet, die den besonderen 
Bedürfnissen Schwerhöriger Rechnung tragen, und was gedenkt 
die Bundesregierung zu unternehmen, um diesem Personenkreis 
zu helfen? 

Die Deutsche Bundespost bemüht sich, Hörbehin-
derten Hilfen anzubieten bzw. zuzulassen. 

Es gibt bereits eine Reihe geeigneter privater 
Zusatzeinrichtungen zum Telefon, deren Anschlie-
ßung an das öffentliche Fernsprechnetz von der 
Post zugelassen worden ist, z. B. Hörverstärker und 
das Schreibtelefon für Gehörlose. 

Das Fernmeldetechnische Zentralamt Darmstadt 
wurde bereits beauftragt, unter Berücksichtigung 
der neuesten Erkenntnisse die technische Entwick-
lung eines Telefon-Handapparates mit einem einge-
bauten 'regelbaren Hörverstärker einzuleiten. Vor-
aussichtlich im Frühjahr 1979 wird die Deutsche 
Bundespost diesen Handapparat bei bestimmten 
Fernsprech-Apparatetypen selbst anbieten. Diese 
Zusatzeinrichtung soll den Kunden bei allen künfti-
gen Fernsprechapparaten zur Verfügung gestellt 
werden können. 

Anlage 80 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Holtz (SPD) (Druck-
sache 8/2339 Frage B 96) : 

Wie und wann kann die Bundesregierung den Mißstand be-
seitigen, der im Zusammentreffen mehrerer unterschiedlicher 
Telefonortsnetze im Bereich der Stadt Erkrath besteht? 

Die Zuordnung einzelner Ortsteile einer Gemeinde 
zu verschiedenen Ortsgebührenbereichen soll durch  

das neue Tarifsystem beseitigt werden. Mit der Ein-
führung des Nandienstes wird auch in den Verkehrs-
beziehungen zwischen der zum Ortsnetz Düssel-
dorf gehörenden Stadt Erkrath und dem zum Orts-
netz Mettmann gehörenden Stadtteil Erkrath-Hoch-
dahl der stark verbilligte Nahverkehrstarif gelten. 
Die Umstellung auf das neue Tarifsystem wird zwi-
schen April 1981 und Oktober 1981 erfolgen. 

Anlage 81 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Haar auf die Schriftliche 
Frage der Abgeordneten Frau Hoffmann (Hoya) 
(CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Frage B 97) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß an Sonn- und Feiertagen

-

tagsüber auf Grund des günstigen Tarifs das Telefonieren für den 
Verbraucher oft zur Qual wird, da über Stunden hinweg das 
Telefonleitungsnetz der Deutschen Bundespost total überlastet ist 
und selbst dringende Anrufe nicht durchgeführt werden können, 
und wenn ja, wann ist die Bundesregierung bereit, in dem hoch 
gewinnbringenden Fernsprechbereich entsprechende Investitionen 
und Erweiterungen vorzunehmen, damit der jetzige Zustand in 
sehr kurzer Zeit abgestellt ist und um so auch dem starken Zu-
spruch nach Telefonneuanschlüssen von dieser Seite her gerecht 
zu werden? 

Die Absicht der Deutschen Bundespost, ihren Fern-
sprechkunden möglichst preiswerte Ferngespräche 
anzubieten und gleichzeitig die Wi rtschaftlichkeit 
der vorhandenen technischen Einrichtungen zu ver-
bessern, haben seit dem 1. Juli 1974 zu dem Sonder-
angebot eines außergewöhnlich verbilligten Tarifs 
(Nachtgebühr II) geführt. 

Die Fernsprechkunden machen von dem Sonder-
angebot inzwischen in einem unerwartet hohen 
Maße Gebrauch. In der Zeit der Nachtgebühr II wer-
den mehr als doppelt so viele Gespräche geführt als 
in der vergleichbaren Zeit vor dem 1. Juli 1974. 

Die beinahe ausschließlich privaten Ferngespräche 
zur Nachtgebühr II führen zu bestimmten Tageszei-
ten zu einer wesentlich höheren Verkehrsdichte als 
der Geschäftstagesverkehr, für den das Fernsprech-
netz ausgebaut ist. Der private Fernsprechverkehr 
konzentriert sich außerdem auf andere Verkehrs-
beziehungen als der Geschäftsverkehr. Daher kommt 
es bisweilen zu sehr starken Überlastungen. 

Als kurzfristig wirksame Entlastung hat die Deut-
sche Bundespost seit 1. Juli 1978 die Nachtgebühr II 
auf Samstag ab 14.00 Uhr ausgeweitet. 

Außerdem weitet die Deutsche Bundespost ihre 
Netzkapazität aus. Die Anpassung des Netzes an 
den Verkehr zur Nachtgebühr II wird mehrere Jahre 
in Anspruch nehmen. Durch kurzfristige Sonderpro-
gramme sollen aber die kritischsten Engpässe mög-
lichst schnell beseitigt werden.  

Anlage 82 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Dr. Sperling auf die 
Schriftlichen Fragen des Abgeordnetem Schmitz 
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(Baesweiler) (CDU/CSU) (Drucksache 8/2339 Fragen 
B 98 und 99) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Gemeinden wegen 
rechtlicher Schwierigkeiten bei der Schaffung der satzungsmäßi-
gen Voraussetzungen Erschließungsbeiträge für Anlagen zum 
Schutz von Baugebieten gegen schädliche Umwelteinwirkungen im 
Sinn des Bundes-Immissionsschutzgesetzes überwiegend nicht er-
heben, und wenn ja, welche Folgerungen zieht sie daraus? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, die rechtlichen 
Möglichkeiten des § 127 Abs. 2 Nr. 5 in Verbindung mit § 132 
des Bundesbaugesetzes zu verbessern oder zumindest eine ent-
sprechende Klarstellung herbeizuführen? 

Die Schwierigkeiten bei der Heranziehung von 
Erschließungsbeitragspflichtigen zu den Kosten für 
Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schäd-
liche Umwelteinwirkungen sind der Bundesregie-
rung bekannt. Dies ergibt sich auch aus dem Be-
richt einer Arbeitsgruppe, die zur Prüfung des Er-
schließungsbeitragsrechts eingesetzt worden war. 

Als Folge sind daraufhin die kommunalen Spit-
zenverbände um eine Stellungnahme gebeten wor-
den. Sie haben mitgeteilt, daß die bisher vorliegen-
den Erfahrungen noch nicht zu einer endgültigen 
Beurteilung ausreichen. Das Ergebnis weiterer Un-
tersuchungen bleibt abzuwarten. 

Im übrigen möchte ich daran erinnern, daß die 
Aufnahme der in Frage stehenden Vorschrift auf 
eine Anregung des Bundesrates zurückgeht, der die 
Bundesregierung seinerzeit zugestimmt hat. 

Anlage 83 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schrift-
lichen Fragen des Abgeordneten Stutzer (CDU/CSU) 
(Drucksache 8/2339 Fragen B 100, 101 und 102) : 

Trifft es zu, daß der Parlamentarische Staatssekretär Engholm 
die Einführung von Strukturräten gefordert hat, in denen Ver-
treter der Wirtschaft, des Staats und der Gewerkschaften koordi-
nierend über die Schaffung neuer Arbeitsplätze beschließen sol-
len, und wenn ja, ist das auch die Auffassung der Bundesregie-
rung? 

Hat der Parlamentarische Staatssekretär Engholm auf einer 
Bezirkskonferenz der DAG in Lübeck vor der Illusion gewarnt, 
daß durch die Konjunkturprogramme und Steuererleichterungen 
von den Unternehmen neue Arbeitsplätze geschaffen werden, und 
wenn ja, steht diese Aussage nicht im Widerspruch zu den bis-
herigen Äußerungen seitens der Bundesregierung? 

Hat der Parlamentarische Staatssekretär Engholm auf einer 
Bezirkskonferenz der DAG in Lübck den Gewerkschaften gera-
ten, in Anbetracht der Arbeitslage, die Lohnpolitik zu überden-
ken, mit der Begründung, daß die Arbeit besser verteilt werden 
müsse, wenn sie Mangelware ist und dabei auch die Meinung 
vertreten, daß "die Forderungen der Gewerkschaften nach der 
35-Stunden-Woche dazu beitragen könnten, daß die „Mangel-
ware Arbeit" auf möglichst viele verteilt werde? 

Zu Frage B 100: 

Auf einer Bezirkskonferenz der DAG am 25. No-
vember in Lübeck habe ich über „zukunftsorientier-
te Arbeitsmarktpolitik" referiert. Dabei habe ich in 
meinen Ausführungen darauf hingewiesen, daß die 
Bewältigung der konjunkturellen und strukturellen 
Ursachen der Arbeitslosigkeit nur durch ein Bündel 
aufeinander abgestimmter Maßnahmen erreicht wer-
den könnte. In diesem Zusammenhang sei auch der 
Vorschlag der SPD, die Verzahnung der verschiede-
nen Maßnahmen und Interessen durch „Struktur-

räte" herbeizuführen, beachtlich. Meine Aufforde-
rung an die Delegierten der DAG lautete, auch die-
sen Lösungsansatz als „eine mögliche Weiterent-
wicklung der Konzertierten Aktion" in ihre Über-
legungen einzubeziehen. 

Zu Frage B 101: 

Auf derselben Konferenz habe ich darauf hinge-
wiesen, daß die Formel „höhere Gewinne = ver-
stärkte Investitionen = mehr Arbeitsplätze", wie sie 
in den Phasen einer stark expansiven Wirtschafts-
entwicklung gegolten habe, heute nur noch bedingt 
richtig sei. Hierfür seien im wesentlichen folgende 
Faktoren ausschlaggebend: 

Angesichts einer nur teilweisen Auslastung der 
Produktionskapazitäten gebe es in vielen Branchen 
keine ökonomische Notwendigkeit für arbeitsplatz-
schaffende Erweiterungsinvestitionen. Auch zeige 
die Erfahrung, daß verbesserte Erträge zunehmend 
für Rationalisierungsinvestitionen verwendet und 
damit tendenziell zu einer Verringerung des Ar-
beitsplatzangebotes führen würden. Insofern reiche 
es künftig nicht mehr aus, die Konjunktur allein — 
wie von der Union gefordert — durch Steuererleich-
terungen für die Wirtschaft und Konjunkturpro-
gramme nach altem Muster zu beleben. 

Zu Frage B 102: 

Zur Frage der Tarifpolitik habe ich vor den Dele-
gierten der DAG darauf hingewiesen, daß die ge-
werkschaftliche Tarifpolitik seit längerem schon 
nicht mehr reine Lohnpolitik sei, sondern sich ver-
stärkt anderen Komponenten des Arbeitnehmerinter-
esses zuwende (Rationalisierungsschutz, Humanisie-
rung, Arbeitszeitverkürzung etc.). Wenn im Zeichen 
raschen technischen Fortschritts Arbeit heute „Man-
gelware" sei, dann gehöre es selbstverständlich zu 
den Aufgaben der Gewerkschaften, für eine mög-
lichst breite und gerechte Verteilung dieses „knap-
pen Gutes" einzutreten: 

Dabei seien beispielsweise die Verringerung der 
wöchentlichen Arbeitszeit neben der Verkürzung 
der Lebensarbeitszeit oder der Verlängerung des 
Jahresurlaubs Gegenstand einer denkbaren Lösungs-
strategie. Welche der Alternativen in welcher  Kom-
bination ökonomisch am sinnvollsten sei und dem 
sozialen Ziel vermehrter Beschäftigung am nächsten 
komme, darüber gäbe es je nach Interessenlage kon-
troverse Auffassungen. 

Anlage 84 
Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Engholm auf die Schriftli-
che Frage des Abgeordneten Hoffmann (Saarbrük-
ken) (SPD) (Drucksache 8/2339 Frage B 103) : 

Teilt der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft die Ein-
schätzung des Bundespostministers, wie sie in der Antwort auf 
meine Frage zu Tests mit jugendlichen Bewerbern um einen Aus-
bildungsplatz (Stenographischer Bericht der 115. Sitzung, Seite 
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9046) zum Ausdruck kommt, daß die Benotung im Schulabgangs-
zeugnis keine ausreichende Auskunft über die Fähigkeiten zur 
mündlichen und schriftlichen Kommunikation, über die Kennt-
nisse in Deutsch und Rechnen sowie über ausreichendes Interesse 
an Erdkunde vermittelt und somit ein besonderer Eignungstest 
vor Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis erforderlich ist, und 
wie beurteilt der Bundesminister vor dem Hintergrund zahlreicher 
Tests bei fast allen Ausbildungsstellen den Aussagewert von 
Schulabgangszeugnissen? 

Schulnoten stellen eine von mehreren Möglichkei-
ten dar, mit denen Auskunft über schulisch vermit-
telte Fähigkeiten, z. B. in Kulturtechniken, erteilt 
wird. Der Einsatz von Tests als ein Instrument zur 
Kenntnisprüfung (in den allgemeinen Kulturtechni-
ken wie Sprache, Schrift und Rechnen) durch Aus-
bildungsbetriebe bei Einstellungsverfahren ist in der 
breit geführten fachlichen Diskussion umstritten. 
Auch im Hinblick auf die späteren berufsspezifi-
schen Anforderungsprofile bereitet die Auswahl der 
Testitems große Schwierigkeiten. In jedem Fall soll-

ten Tests — die nach wissenschaftlichen Kriterien 
entwickelt und ausreichend erprobt sind — aus-
schließlich ergänzend zu anderen Auswahlverfahren 
eingesetzt werden. Tests sollten überdies Kenntnisse 
und Fähigkeiten entdecken helfen, die nicht bereits 
in anderer Weise, z. B. durch Schulbenotung, festge-
stellt werden. Schulzeugnisse behalten insoweit auch 
bei Testeinsatz nicht nur ihren Aussagewert, son-
dern sollten in der Regel ausreichende Auskunft 
über die schulisch vermittelten Kenntnisse geben. . 

Um dies sicherzustellen, ist eine frühzeitige Ver-
ständigung mit den Unterrichtsverwaltungen der 
Länder und den Dienststellen der Bundesanstalt für 
Arbeit zur Berufsberatung über den möglichen Test-
einsatz sinnvoll, damit die beiderseits angewandten 
Verfahren in Entwicklung und Anwendung aufein-
ander abgestimmt werden können 
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